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V or er in n e r u n g.
1$.

$i dem Zeitraume von zehn Jahren, die nunmehr
I seit dem Aufange. diescx Zritschrift meh retiesw) sen sind, habe ich marcherley Urtheile datä
günstige und ungünstige , gedruckte und ungedrucktjüber das. Ganze und über einzelne Artikel, etant
9((fe Hrtfeile aber, bep benen. bie Grände angegeben
wurden oder errathen werden konnten, habey. mo
der Ueberzeugung bestärket, daß die übernüminene Ber
mühung für den kleineren Zirkel, welchem sie hayptssächlich gewidmet ist, einen nicht unerheblichen. ipee
bringt: Fg ufadu d A daß
Nanalen d begewdhnlichen MENS
fowohl in Absicht der Zwecke als der Bearbeitüüg-
wanz übersieht : und von den ersteren durchweg verlangt, was man von den letzteren wohl (abet. ant
abcr auch nicht immer erfüllt findet.

Wenn man übrigens erwägt, daß der Verfasser id
nicht ganz academischen und schriftstelerischen Arbeiten
widmen konnte, und daß auf unserer Academie manchs
hiezu erfoderliche FHùlfsmitte! feblen : so wird: m
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ihm hosfentlich das Zengniß nicht versagen, daß er so-
viel leistete, als er in dieser Lage leisten konnte; und
es ihm zum Verdienste anrechnen, daß er. sich einer

Mjeszrs: bey welcher. die Vortheile , auf diemarti hüx einigen. andern .Schrifcsteler - Arbeiten Rech-

tungmacht, nige !oügtidtrit " Sralisdiess
werden kann. ' ' '

Einige minder erhebliche Druckfehler werden meineLrses erischuldigen. Viri erhebtichere Irrungen zu ver-
meiden, besorge ich die Correctur selbst; Mangel an
Zeit, Stdrungen und ändere Ursachen veranlassen
inzwifchen; daß ein unrechter Buchstabe oder eine andere
Kleinigkeit zu Zeiten meiner Aufmerksamkeit entgehet.Dcucksehler, die nicht jeder. Leser sclbst verbessern kann,
werde ich , sobald ich sie bemerke, jederzeit anzeigen.

tun sia

i Tm „Uuktxsuchung , die ba^ acabemifibe Gefidt
Z wegeg tines zwischen zweenen Studenten vorge-
enea Huklles'anstelen mußte, gab im vorigen Jahre

é; Gelegenhszit, eine hiesclbst entstandene, noch nicht
MT énAusbildung gediehene Loge des Constau-

1 Hrbeks zy. entdecken und aufzuheben. ‘ Von ihrer
EI paetRARt ttmBE MH oratio ringeschmolzen gewesen dci AE
frhnächst eja auf Michaelis 1796 aus Jena hieher ge-me Chiktantis fi) das Verdienst gemacht, die ein-
gangene Loge zu rellauriren; und bap feit fole
Ra tatiqy, außer Mn Nn vorhandetten und einemG UA et n RE. MN , E ng

hictt man durch diese Unterfüchung die sögenanntensesene: des Ordens der Beständigkeit. Da die
Küüntuiß disses Sthckcs vielleicht mehr als alles, was
selthvr: darüber‘ geschrieben. it , ein richtiges Urtheil
abet dvîesen Orden bewitken. kann: so will ich, dem

2«15"
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Zwecke dieser Blätter gemäß. solche hiedurch bekännt
machen. Sie bestanden aus folgenden Abtheiluagetk.

1. Eyd der Verschwiegenheite. — 77
Ich N. N. schwöre zu Gott dem Allmächtigen eines

wahren leiblichen Eyd , daß ich von allem; wat is
bier höre und fehe , keinem weder aus Plaudrrey nor
aus Bosheit ctwas anvertrauen werde. Eben so: ge-
lobe ich feyerlich, daß ich weder aus bloßer Neugierde
noch: andern dem Orden schädlichen Absichten hier. er-
schienen bin: sondern des festen Vorsatzes, wenn
die Gesetze rikchts Unedles, dem Character
eines Rechtschaffenen Widersprechendes enthäl-
ten, sie zu beschwören. Handle ich diesem meinem
Eyde zuwider, so treffe mich die furchtbarste Rache
des Ordens. So wahr niir Goit helse !

H. G e s e nz k.
Eingang. Wenn Männer und Jünglinge, die

ihr Glück noch erst von der Zukunft erwarten , fid)
brüderlich die Hände reichen, zusammentreten und ver;
einigen , um sich aemeinschaftlich bey dem Bestkeben
nach künftigem Glück und Vollkommenheit zu unter-
stüßen, und deshalb ein engeres Freundschaftsbündniß
schließen ; so ist dies, went anders der Zwang, den sie
fich durch die strengste Beok achtung der Gesetze frey-
willia auflegen, im Stande ist , alle die Eigenschaften
und Tugenden bey ihnen zur Reife zu bringen, die
wahre Kennzeichen des rechtschaffenen biedern Mannes
(imb; so ist dies kein so tadelswürdiges Unternehmen,
als es in den Augen vieler scheint. Immerhin mögen
sich unsre Feinde bemühen , alle die übeln Vorurtheilr,
die man gegen diese Verbindung fassen kann , zu ver-
mehren und zu unterhalten : so wird doch das Verhal-
ten der Ordensbrüder vermögend seyn , der Welt die
Vorurtheile zu benehmen , und ihr eim fo günsti-
ges Urtheil abzulocken, wie es der Würde und den
edeln Zwecken des Ordens gemäß if so wird es uns
leicht Feyn, uns über den Tadel derer zu erheben, die
nicht aus den besten Absichten durch falsche Urthéile
uns zu kränken suchen.

9l 2 Wessen
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Wessen-Erfahrung ist noch so eingeschränkt , daß er

fich. getraue, durch eigne Kräfte nicht uur zum Glück
und Ruhmin der Welt, sondern auch zur moralischen
Wollkommenheit zu gelangen. Selten wird einer ein
fo sirenger Kichter seiner selbst seyn , daß er auf jeden
feiner Fehler wache, ohne die Aufmunterung und das
Beyspiel. seiner Brüder vor sich zu haben ; daß er ganz
ohne Führer den Weg, der ihn zur möglichsten Voll-
kommenheit leiten soll , fehlos wandie? Wer kennt
nicht ferner alle die Hindernisse, die dem Guten und
Rechtschaffenen von Bösen uud Lasterhaften in den
Weg gelegt werden, die sich stilschweigend vereinigen,
(cine guten Tbaten zu verdunkeln, und seinem Neben-
menschen weniger nützlich werden zu lassen ? Leidenschaf-
ten, Vorurtbheile und Bosheit erfüllen die Welt, tau-
fenderley Ungemach umgiebt den Pfad unsers Lebens,
die Menschen verfolgen sich, und suchen nur zu gewdhn-
lich auf fremden Nachtheil ihre Vortheile zu bauen:
wahre, unwandelbare Freundschaft ilt es allein , die
wir diesem allen entgegen bieten können, die uns einzig
in den Stand setzt, durch gemeinschaftliche Kräfte das
zu erreichen, was die Kräfte eines einzelnen übersteigt,
die solchen Feinden nothwendig unterliegen mäüssen.

Da nun der, der es wagt, sich als ein Mitglied
dieses Ordens zu bekennen, auf sein ganzes Leben
verbunden ist, allen den Pflichten ein Genüge zu leisten,
die ihm obliegen: fo ift bic Kraft auszudauern , oder
die Beständigkeit, ein unumgängliches Erfoderniß hiezu.
Um diese Wahrheit recht ans Herz zu legen,. sie immer
anschaulich und nachdrücklich zu machen , haben die
ersten Stifter unsers Ordens Beständigkeit zum Symbol
desselben gewählt, und sich dem zu Folge genannt :
Fratres Conftantia coniuncti, Der 9Rann al[o, des-
[en Herz jeden neuen Eindruck eben so willig annimmt,
als leicht es die vorigen vergißt, den veränderte Um-
stände ändern und wankend machen können , dessen
freundschaftliche oder kaltfinnige Gesinnung von den
Vorfällen künstiger Zeiten abhängt, der nicht männlich
und unerschütterlich genug denkt, um jeder Gefahr,
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die seinen Freund oder seine Ehre treffen könnten, Trotz
zu bieten, und muthig sich ihr entgehen zu werfen, der
Treulosigkeit nicht mehr als selbst den Tod fürchtet;
der Mann gehört nicht hieher, und es sey ferne, daß
je ein solcher sich unserer heiligen Verbindung nahe !
Und wo haben wir dann noch Gefahren zu. fürchten,
wenn Rechtschaffenbeit und Klugheit jede unserer Hand-
lungen leitet, wenn die Grundsätze dieser Verbindung
nichts dem Staate und. Nebenmenschen Schädliches
enthalten? Denn nimmer soll unser Vortheil auf den
Schaden anderer beruhen +. Nur dazu ist dieses heilige
Band geknüpft., daß wir in allen Widerwärtigkeiten
des Lebens getreulich uns unterstützen, ja selbst uusern
Rebenmenschen und dem Vaterlande dercinst eine Stütze
werden.

Denn wo ist der Monarch - dessen Auge so weit
reicht, wo verborgen der Unschuldige leidet , . dessen
Arm so weit reicht , daß er alle Noth von jedem ge-
treuen Unterthan ferne , daß er jeden den Beleidigun-
gen und Verfolgungen boshafter Menschen entziehe ?
Nimmer soll dies Band zerreißen, dessen edle Absicht
die Welt verkennt: unzertrennlich wird es seyn, solange
die edlen Grundsätze dicses Ordens nicht erlöschen.

Der täuscht sich also sehr, der den Orden auf der
Academie für etwas anders hält, als eite Pflanzschule
guter, redtidaffener unb dem Vaterlande brauchbarer
Männer. Dies zu werden , soll dus Béstreben jedes
Bruders der Beständigkeit in seinen Iünglingsjahren
seyn, damit er in der Zukunft als ein würdiges und
nützliches Mitglied des Ordens erscheine. Die folgen-
den Gesetze und die Zwecke dieser Verbindung zeigen
ihm den Weg, den er einschlagen muß , um das. esnst
ganz zu erfüllen, was der Orden von ihm fodert.

(Die Fortsezung folgt.)
J.

IU der erfurtischen gelehrten Zeitung vom JahreU] 1796 führe ich einige unser Vaterland betreffende
Notizen hier an. (7. B. S.M S, 48. spar
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c&lt;im. Nach Ebelings Ableben hat sich Hr. Dr.
Sachse aus Uelzen, Lentins Schwiegersohn hier
firirt ^ Außer seiner Jnaugural - Disputation de ry mr
panicide, Gött. 1793,. hat er sich durch mehrere Aufs
fáge im Reichsanzeiger bekannt gemacht, und ist auch
Mitaxbeiter au dem Journale der Erfindungen , Theo-
rien und Widersprüche in der Natur- ynd Arzneywissen-
schaft.n S. 56. „„Rostock. Die unter dem Nah-
men- des Hrn. Cand. Haversaat zu Lübeck gedruckte
Vertheidigung der Plinischen Briefe gegen die
Winwendung des Hrn. Dr. Semler, Gött. 1788,
hat. unsern Hru. Prof. Ziegler zum Verfasser. '
S. 431. „„Rostock. Von unserm Hrn. Prof. Mar-
tini &lt;erscheint in der: Ostertmesse 179,7 im Verlaa des

Hofhuchbandlcrs Micheelis zu VNeustrelis cin Gonpenbiuin der ‘Dogmengeschichte. (Das ift nicht nur
kn Absicht der Zeit, sondern auch in Absicht der Sache
unrichtig. Das Buch, was vermuthlich gemeint ist,
hat laut der Anzeige im leipziger Meßcatalog von Ostern

LEE DAN AS “üerGottheitpira "i s Maid
ersten Jahrhunderten nach Christi: Geburt,
I. Cbeil, und ist eine umgearbeitete Ausgabe der
bekannten Disputation dessciben, die der Verleger nicht

erne in lateinischer Sprache übernehmen wollen. ) ~
Hon Atmacrizii hiftoria rei pumariae Arabum (t;
scheitt der Text zur Michaeltsniesse 1796, die Urber-
setzung aber allererst auf Ostern 1797.1" (Is auch
unrichtig, indem Text und Ueberseßung zugleich her-
ansgekommen sind. (6. B. S. 369.) Ä

Ferner ist darin S. 325 eine Nachricht von einer
maihematisch.phvsicarischen Privatgesellschaft enthalten,
die schon 1791 zu Wrfurt errichtet worden, aber 1796
eine größere Ausdehnung erhalten hat. Nach ihrer
neuen Einrichtung nimmt. sie auch auswärtige Mitglie-
der auf. Jeden Monat versammelt sie sich im Hanse
des Präses, und eines der anwesenden Mitglieder lie.
set nach einer freywiiligen Ordnung eite Abhandlung
aus der Mathematik, Naturlehre oder Naturgeschichte



Academie. §. B. 1^ Oto: 7

vor. Von- answärtigen Mitglieder erwartet sie wenig,
stens alle 3 Jahre eine solche Abhandlung . Ssbalh
sie glaubt, daß interessante Materien genug vorhauden
sind, wird ein Band von.diesen Abhandlungen durch
den Druck. bekannt gemacht &amp; doch kommen vidt alle
Abhandlungen zum Druck,. sondern. die anwesenden
Mitglieder: entscheiden darüber nach Mehrheit. dex
Stimmen. Von dem Gewinne werden die Yukosten
der Gesellschaft bestritten.. . Die monatlichen Verhands
lungen sollen iin Reichsanzeiger bekannt gemacht werden,
Die Gesellschaft. wählt fich einen beständigen Sekeretair
und alle Jahr einen Präses. . Außer den monatlichen
Zusamnktenkünften setzen die ältern anwesenden Mitgliez
der auch noch ihre cheinaligen wöchentlichen Zusams
menlkünfte fort, zu denen die andern Mitglieder nur
zuweilen Zutritt haben , und nur durch einstimmige
Wahl voilen Antheil erhalten können, weil der enge

Run guter Freunde sich vor der geringsten Störungrchtet..

ae

c&lt; habe. bisher ein Paar unser Land betreffende Ar:
Y tikel aus dem Magazin des Hrn. Prof. Brunn

angeführt. (3. B. S. -1293. 5. B. S. 858.)- Außer
denselben:.sind in den drey erslen Bänden dieses Magas
zins keine. auf Mecklenburg Bezug habende Artikci zu
finden.: wohl aber finden fid) mod) einige Artikel darin,
welche die Eiurichtung der Academien zum Gegenstands,
haben. Iwéeyer derselben wil ich. hier erwähnen, da der
übrigen Gegenstände bey einer aydern,Gelegenheit schon
gsdacht ist. Im zweyten Stücke des zweyten Bandes
tegen : 111. Actenstücke, die Abschaffung. der
Dyelle unter den Studirenden. betreffend. Es
find . 13, ein Schreiben von den Deputirten der zur Abe
schaffung der Duelle verbundenen. Landsmannschaften
an den Herzog von Weimar, 3) der von diesen ent-
worfene Plan zur Adschaffang der Duelle 3) Vorstel-
lung dcr Deputirten au die Durchl. Erhalter der Ge-
sammt-Academie Iena, 4) Billet des G. R. Göthe
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an esnen dieser Deputîrten, 5) Schreiben der Depu-
kirten au den academischen Senat. Alle Stücke sind
aus dem Zeitraum vom. Nov. 1791 bis zum Januar
1792, und enthalten nichts als den ersten Vorschlag.
Ferner. findet sich im érsten Stücke des dritten Bandes
VH. das (auch an mehreren Orten. schon abgedruckte)
Weidequtactenivom r4 Jun. 1793, die auf den
Universitäten und Academien fich verbreitenden geheimen
Orbensverbindungen betreffend, nebst einer Stelle aus
eésnem Promemoria des vorpomimerschen Legations.Se-
eretairs, welches.'auf diesen Gegenstand Bezug hat.
Ich habe die Anzeige dieses Reichsgutachtens bisher
Interlassen, weil ich die weiteren Stücke zugleich mit
anzeigen zu können hofte. Nachdem aber alles vor
der Hand ausgesetze zu seyn scheinet : so- ergreife ich
diese Gelegenheit , um den Inhait dieses Reichsgut-
achtens kurz anzuführen. Nach demselben ward ver-
abredet, es sollten 1) alle Ordensverbindungen noch-
mal verboten, und jeder, der demungeachtet in einem
Orden verbleiben oder sich darin aufnehmen lassen
würde, mit der Relegation befiraft, 2) auf keiner an-
dern deutschen Uuiversität wieder aufgenommen,. 3) utd
zu den Bedienungen in seinem Vaterlande.,: doch un-
abbrüchig des jedem Landesherrn hiebey vor-
behalten verbleibenden Begnadigun Rechtes,hicht befördert werden, zu welchem m denn auch
4) jeber Schuldige den Landescollegien in seinem Va-
kerlande, und dea andern Universitäten bekannt zu
machen sen. Daneben“ solle 5) das erlassene Verbot
den Universitäts. Gesetzen einverleibt, und 6) auch den
Professoren zur Pflicht gemacht werden , sich aller
Ordensverbindungen ebenfalls zu enthalten , und auf
die genaue Befolgung des Geseßes zn achten. Der
vurpummersche Gesandte hielt diese Maasregeln zu
trenge und zu allgemein. (5. B. S. 126.)
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I.

Johann Friedrich Zöllners, Königlich : Preußischen
. Ober - Consistoria]raths (;, ‘und Probstes in Berlin

Reise durch- -Pommets nach der Insel Rügen m
einem Theil- pes‘ Herzogkthums Mecklenburg, im

ahre 1795. In Briefen. Mit Kupfern und
abellen. Berlin, bey Friedrich Maurer, 1797.

x Alph. x1 Bogen in Det». ]

PP eisende, welche sich wenige Tage an einem Orte
| aufhalten, sind, wenn ihnen auch sonst die er-

foderlichen Keuntnisse nicht abgehen,. doch- nur
selten im Stande , Gegenstände zu bemerken, welche

Mie Era d ntesnun iT
teren Eiuländer entgangen seyn sollten. Man wird
es sich also wohl erklären können, woher das Wenigth
was in dieser Reisebeschreibung über Mecklenburg ges
sagt ilk, ein geringeres Interesse für uns hat ,als es
fâr Ausländer haben mag. Ich begnüge mich daher,
außer. der allgemeinern Anzeige , daß die Reise von
Damgarten nach Rostock, von hier nach Dobbe-
ran und zurücke, und dann über Remplin , Base-
dow und Strelitz wieder nach Berlin gegangen ft,

bloß die Nachricht von den vorbandencn wissenschattli.
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chen Einrichtungen zu Remplin auszuzichen, und aus
den am Schlusse in der 7 Beylage enthaltenen allge-
meinen Bemerkungen über Mecklenburg , die aber nur
a €citei "betrdyen, einige Aeußerungen mitzuuchmen.

Die Sternwarte zu Remplin ;steht in dem schönen
Garten ganz einzeln. Das untere Stockwerk nimmt
ein großer Saal ein. Ia dem-zweyten ist ein kleiuerer
Saal mit 4 Thüren; deren jede auf einen mit Steinen
gepflasterten geräumigen Balcon führt. Der Vorrath
von astronomischen Instrumenten (i Dier eben so be-
trächtlich als schbn. Zwey Uhren, die eine von Rlind-
worth die andere von Höschel, weichen höchstens
12 Secunden täglich ab. Das Pasfaaen-Inftrument
ist gerade, wie das auf der Sternwarte zu Gotha :
zur besiändigen Probe, ob es genau in der Mittags-

linie fiche, ist auf dem Felde eine Pyramide , uud eineeile von da cin Pfahl aufgerichtet, welche bcyde von
beu Faden im Micrometer bedeckt werden.. Ein an-
deres schr schdnes Instrüzuent ist das. von Dolland
perfertigte Aequatorial - Justrument. Man kaun es
mit Reché eine tragbare Sternwarte nennen, drauß es
wiegt nicht über 30 Pfund , .und. vertritt allein eine
ganze Instrumentc..- Kammer : es kostet so Guineen.
Ein. großes herschelsches Tctescop fteht nahe bto‘bser
Sternwarte unter freyem Himmel: der Spiegel ntínen: Fuß und zwcy. Linien in Durchmesser. Die
herrliche Bibliothek nimmt einen großen Saal und
zwey kleine Zimmer im Schlosse ein , und bestcht ans
mehr als 8000 Bänden. Die- meisten Bücher sind
schön, viele sehr prächtig gebunden; und es giebt Fein
Fach der: Gelehr,ainkeit, aus welchem hier nichtdie
Hauptwerke voryanden wären. \ Bey-.seinem Arbests-
zimmer hat Hr. v. Hahn noch eine Handbibliothek,
dergleichen auch in Faulenroß und in Lkeuhaus
aufgestellt it,, um bey einem etwanigen Aufenthalte
sogleich mit GeistessMahrung versorgt zu seyn. Einen
Theil des Nachmittags brachten wit in dem chemischen
Laboratorio zu, wo in der Geschwindigkeit ein Paar
iuteressante Versuche augestellt wurden. %

lom |
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Wenn man durch Mecklenburg. reiset, nad. ja defruchtbarsien Gegenden so wenig dict, heh d

die Gntsbesitzer ipren größern. Portheil finden.: njfjjsie die Bauern. legen, uad auf rant (ir Gio
siude halten.: (s jolie man taum glauben, bas. vm
1592 Menschen auf. jeder. Quadratmeile leben. .wenigen Ländern. wird ein. größerer. Fleiß; auf, die de
besserung der Landwirthschaft, als in Mecklenhurs gt
wandt. . Die sogeuanute Koppelwirthschaft- für unb
wider deren ailgemeine Einführung so piel gründliches
und. seichtes ist geschricben worden, hat. sch hier iu
in ihrem. vortheilhgkten Lichte , - gewiß zu.: große
uten .der Gutsbesilzer , vielleicht aber weniger ere
eil für die Bevölkerung des Landes gezeigt.
Diese Verbesserung der Landwirthschast, und die Frey-
heit, daß "perfoneu bürgerlichen Standes. Laudgüter
kaufen. dürsen, hat. den Preis der Güter außergrdent-
lich. erhöhet. ~ . Hr.. Prof. Hecker hat zu 251501
ans. mehr als 8500 Begbachtuugen die. dortige.ittler
Barometer Höhe auf s'! 4%. berechnet. In Rastsstimmt: mit seinen. bisherigen Wahrnehmungen Pn i
als. mit: den Sie der Lage dieser Stadt gegétBützow am. besten die Höhe von 28'! 2, 5''". Auch
lehrt; pie Erfahrung , daß zu Rostock sclten auf bestäns
diges Wetter zu rechnen ist, wenn das Queckülper nicht
auf. ag'! 3/'! gestiegen ist, uud auf dieser Höhe perweilt
oder noch. Höher sicigt, Dies scheint ihm auch die
mittlere Hdhe an der Ostsee zu feo námlid) 28/4 5^
Pariser Maaß. *) . '

“Yus den ührigen unser. Vaterland nicht betzgffen n
Nachrichten hebe ich die Nachricht von der. ügiverlitszu Greifswald u$, €» idi M PBNTGtiBabt, Pit
in den. ältern Zeiten einen nicht unbeträchtlichen Flot
hatte,, zu. dem fie fi, aber. feit bem breogigidbrigen
Kriege. nicht hat wieder gesti ninh können, U

.) E tinet S.. in bevgékügten gift inb sS win
VisGapiectuuus eurn Met
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yeachtet se seit einer längerü Reihe 'von Jahren. in
einem’ allmäligtn Wachsthur (t "dae (ren div
setu'sind’anr ivenige , die itéinem guegebaueten Orte
u stehen verdienen. Das fünfte ist das acädemische

H§ebässs: ‘esmacht auf reiner - rsßen freyen Matze
inen äußerst' angeuehmen Eindruck, ist 3 Stockwerke

Db), und hat noch Zimtner iti Dache. Der große
)hrsaal in:dm untern Stockwerké' isi seinerVsstinn

myng[y dehglänzendsten academischen Feyerlichkeiten
voltkotnmen whrdig. Außer demgefälligen. Auseln
Hat ec noch das Eigenthütkiche,: däß elnc Loge darin
Vorhandrn' ist, ‘itt welcher Dattken vder Staudesper
sönen;’ dié-beÿ Feverliehkeiten gegenwärtig (cun mallet;
von ben tibriaéu -Zuschanern abgesoudert find. .Ueber
Bieser Loge ist eine Gallerie, wo die Muüusici stehen,
wenn Toùstkicke das Fest verherrlkthen. In.dem klei
nern Auditorto, gleichfalls im üntern Stockwerk, wo
die feyerlichen Actus im Winter, Disputatienet und
öffentlt{he Morlesüigen gekhaltetr werden, sind die Bild-
nisfe der: fristischen Profesforen aüfgehangen : und über
benr atbeber sind die rostvtksthen Professoren, oie fid)
hiéher’ zefltrchtet hatten, und dadurch -Veranlässurtg
zur Stiftung der Universität gaben , auff einer kteinen
Leinewand - Tafel gemalt. . Die Bibliothek . yimtit
einen Saul ein, der durch das ganjr zwryte und’ dritteStockverk des Hauptgebäudes geht.. Siebesteht aus
fima: 32000 Bähden. Der jährliche Fond zur An-fibaffumg Jener Bücher beträgt nur 400 Rthkr. und

m4 .

Bücher angtschaft werden sollen : am zahßlreichsten cit
fie indeß im theslogischen und historischen Fache. -Der
verstorbené. Prof. Ahlwardt hat feine Bibliothek der
Utiversität verinächt, und diese steht in einem oignen
Sit bensammen. Es ist eine sehr qute Einrichtung,ß in jedem Schranke eine Nachweisung der Bücher
liegt, die darin aufgestellt ind. Der Zutritt sicht je-
hem täglich bün .11 bis 12 und von .4 bis z offen.
Die Mauuscripten - Kammer ließen wir unbeschen,
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iveil man uns versicherte, daß. nichts merkwürdiges
darin vorhanden sey. Desto angenehmer war mir in
einem besondern. Zintmer eine Sammlung von lauter
Schriften, die von Pommern handeln, oder sich auf
diese Provinz bezichen. Moch sahn: wir im academi-
schén. Gebäude die phyficalische Insirumenten - Samm-lung, die Modell-Kammerund-:dasNaturalien-Kabi-net; keiie von diesen Sammlungen enthielt vorzüglich
merkwürdige. Stücke.... Ferner ind tu: dem Gebäude
ein anatomisthes Theater uud Wohnungen für einen
Professor der. Philofophie , den Professsr der Kräuters
kunde, und für Unterbediente.' Ö Hinter demselben ift.
der botanische Garten : er ist nur klein, etwa 7c Schritt:
lang und breit, enthält aber schöne und seltene Geo

SUO einaidadieuiltut vi
Meisten Bekauntschaft in den hiesigen Familien haben :
und dies. trägt dazu bey , fic vor dem rauhen Ton zu.
bewahren , der auf zahireichern Universitäten selbst für
gesittete Jünglinge ‘so verführerisch ‘iste Jedermann
lobt irem Fieiß und ihre Sittsamkcit. Den Profes-
soren gereicht es‘ schr zur Ehre, daß sc fast alle Colle-.
gia dffentlich, d. h. unentgeldlich lesen.

: Die vor einiger Zeit besorgte Durchbrechung der
Ostfee durch dite Dünen bey Warnemünde veranlaßt
mich hienächst, noch folgende Nachricht von Swiene-
münde aufzunehmen. Seit 1740.isi das.Meer, An-
fangs nur wenig, aber. je länger je mehr, zurückge-
drängt worden. Längst dem Ausftusse der Swiene
hat man ins Meer hinein ein sogenanntes Packwerk
von Faschinen und großen Feldsteinen fortgeführt, und
hitter demselben ist der Sand, den die See absette,
zuerst durch hingeworfenes Strauchwerk: aufgefangen,
und dann in festen Boden verwandelt worden. Noch

:
Strich Sand sich angesetzt hat , wird derselbe, um
ihm Festigkeit zu geben, mit Strandhafer, Elywus
archarius, besäct ; und wenn dieser sich fortrankt und3 in-



r4 Ilnnalen ..der Rostockschen
éingewurzelt hat,. pftanzt man Erlen und Weyden hin.
Auf diese Weiseentstaud da ; wo sonst Schiffe segelten
n.Gebh. von Erlen uud Broben A
send Quadratruthen. im Umfange hat, und in allerley
Richtungen mit Alleen durchschnitten ist: ein Paar.
Zu
es. etwas Befremdendes, Bäume und Gesträuche von
einem frischen , fast: üppigen Wuchfe in dem kiesigten
Meerstrandssande zu finden: aber unstreitig trägt daz
die faltige (Feuchtigkeit des Grundes NN SS AebetDated i, hie Swiene on ‘tie Verengung
ihres Ausflusses zu: nôthigen, daß.:üie sich ein tieferes.
Bett grabe, und theils dadurch , theils durch die vero
änderte Richtung, welche nun die anströmenden Flu-.
then des .Meeres bekommen, cine Sandbank hinweg
zu schaffen, bie vor der Mündung des Stroms liegt,
und ‘iber, der das Wasser so flach Hebt, daß große
Schiffe garnicht, und die kleineren selten ohne Möde

pad es i noranti b
bekamen tir darch den bloßen Anblick der anstrdmenden
Fluthen cinen1ebbaftenBearist: dennungeachtet. beySeet td dit hg m
fo heftig gegen das Packwerk, daß überall das Wasser,
wie aus kleinen Springbrunnen empor sprützte.

2.0

Die Bibel, ein. Werk.der göttlichen Weisheit. Von
Daniel Joachim Köppen, Pastor zu Zettemin,
1c. 1c. tm, Königl. Preuß. Vorpommern. Erster
Theil. Zweyte verbesserte und viejvermehrte Aufs
lage. Rostock und Leipzig ;: bey Kari Christoph
Stiller, 1797. &amp; x Alvh. 17 Vogen. in gr. Octav.

UU der ungünstigen Urthile, die über diesesBuch. in der aügemeinen Litteratur» Zeitung und



Otcaténiie: 8.380527 Gt. X5
(à Ser.aTTgetmelned: Dent(dyen. Sbibtiotbet gefálletzfinb,
(a 95. €, 389.) Dat es soviele „Leser Jgefunden. . daß
diese zwepte Auflage vergnstaltet, ist. .Nach der Ver-
sicherung des Hrn. Verf. sind an.üllei ‘denjenigen Stel-
Ien die ndihigen Veränderungen. gemacht, wo die ges
dachten: Recensionen, die kantischr :Philosobhie , und
fortgesetzte Ueberlegung dergleichen ?erfoderten. Fürdic-
jenigen Lcser, welche das. Buch‘ in der ersteu Auflage
nicht geschen haben , will ich aic.3I zeige des. Inhalts
hieher setzen. Mintheilung. L Yfbithnitt. Von
den Absichten bey der Bibel. x) Eine Geschlechts-
[glsvonMUGuetta ia Thurn, Z) eiue Oria
zur Religion und Moral zu liefern. 11. Abschnitt.
Wie die mit der Bihel intcndixtcn Absichten dadey qué;
geführt sind. 1) Was ist veraiistgltet éên Abfitht derGeschlechtsfolge? 2) Wasist veranlaitet in Ansehung
der Offenbaxui Per Herrure Gottes, bekogpere inBetreff der itethgeschränkten Macht bud) "SiBimotr
uad der Alwisfenheit durch Weissagungen? 3) Was
ist veranstaltet?in Anschung dex Religion und Moral
und zwar a) fn Betreff der jüdisch - ccremonissen Re:
[ígíon, b) der afoetfetten Religion, *) c) in Betreff
ber Moral ; )' vsti Unterschied der jüdischen unh
christiichen: Religion und Motal, ‘e) was. it eigénttich
Christenthum ? ~~ Man. wird durchans leicht zu er-
messen im Stande seyn, was man in dem Buche selbst

:::

ws:Hzn fone, fo zi vitEnt obs n oerid secti
a mA 1.110:vor? Siehe: Vertaui JE uns zals Richter, Y [pem ES

e

i...
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eviiattei: fani à atüb; bie SSogenjabletgiebt. yuglcídi,
wieausführlich es abgehandelt .ist.

bösen trap ina ot ijt ihm..das Verhalten hejMieterRumüht;
Was irat zu feiner Verehrung nnd. P einem Wohls
pln uus nNAMN?yetM
TAift ù ou 1%Riot Begnadigung hoffen ? Und wos

. T *

3-
Ein Wort des Rühmens aus der Erfahrung , dex
" Herr lebét. Einé Predigt, öei Gelegenheit seiner

Yimts - Jubel. Feier amsrlien Sonutag narh Ostern
I797 über das gewöhnliche Evangelium gehalten
von Johann Christoph Schertling, ersten Pre-
diger an der Nicötai- Kirche in Röbel, und Präpos
sctus der Röbelschen Synode. . Schwerin, gedruckt
mit BärcnsyryngschenSchriften. 3.Bögen in Quart,

(C ‘!!al:Predigtes gehdrci selten zu den vorzüglichernPredigten, ‘und auch die gegenwärtige macht da-
von keine Ausnahme. Schon aus.. dez Titel ist es.ers
sichtlich, daß man keine hinlänglich besinimte Begriffs
über. den abgchandelten Gegenstaud; ermarten muß.

"mo mom .. . . ..

A" 9 May d. J. ließ E. E. Rath dem Concilio dieAnzeige machen, daß er zum Professor der Ma-
thematik, an- die Stelle .des. verstorhenen- Hrn. Prof.
Becker, den- Hr. ‘Prof.. Schadeloock, bisherigen
Profcssór der Mékaphvsik, eryannt habe. (7 B S. 39.)
es ward M; Diesmal ketner. Recéption ins‘ancilium bedurfte, die geschehene Veränderung der

ni durch das. gewöhnliche Patent gemeinkündig

-—5
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RostockschenAcademie.
§. Ban d. 3. Stück.

Den 12. Jun,. 1798.

L.

ar. G. 96 Klein hat in seinen Annalen der
Gesengebung und Rechtsgelehrsamkeit
in den preußischen Staaten einige geseulichs

Vorschriften kür die Universität zu Halle bekannt ge-
macht, in denen man vielleicht desto mehrere bemerkliche
Befiimmuugen erwarten wird, je größere Fortschritte
die Gesetzgebung überhaupt in den erwähnten Staaten
schon gemacht hat. Ich werde also eine genaue Nachs.
richt davon ertheilen müssen. Im dritten Abichnitte
des dreyzehnten Theils finden sich wwey hieher aebd»
rige Artikel. Der erste ist ein Justiz - Visitations-
Receß vom 28. Jun. 1790. Er hat sechs Ahschnitte :
L. von der Gerichtsverwaltung überhaupt , II. vou ben
Gesetzen, 111. von der Registratur und Kanzley, IV.
vom Depositenvesen, V. vom Vormundschaftswesen,
VI. vom Sportulwesen. Die vier letzteren Abschnitte
interessiren Ausländer zu wenig , als daß es eines Aus-
zugs daraus bedürfte: aber aus den benden ersteren
führe ich das Wesentliche an; 1 Abschn. 5 1. Das
ordinaire academische Gericht bleibt nach wie vor das
sCogenannte Officium academicum , welches aus dem je-
desmaligen Prorector nebst den beyden Syadicis hesteht,
denen der Actnarius so wie die Pedellen als Subal-
ternen zugeordnet sind. § 2. Zu der Competen; dieses
Gerichts sollen gehdren , Ö die Instruction und endei
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(deibung iu evfter Cynftany Bep alfen vorfotmnenben Gi:
vil:Processen , b) die Justruction und Abfassung der
Erkenutnisse erster Justanz in allen Criminalsachen, c)
die: Instruction aller vorkommenden Disciplinarsachen,
welche fich ihrer Wichtigkeit nach zu einer nähern Un-
tersuchung qualificiren, und die Entscheidung darüber,
sobald es nür auf eine geringe Gefänanißstrafe von 4
Tagen oder weniger, oder auf eine Geldbuße von 5
Réthir: oder weniger ankommt, d) die Bearbeitung des
Vormundschastswesens,. c) die Verwaltung des gericht-
lichen und. vormmundschaftlichen Vepoliri. g 3. Der
Prorector.ist der Vorgesetzte des Gerichts. Sowohl die
Mitglieder als die Subalternen sind seinen , den Ges
setzen und der gegenwärtigen Verordnung gemäßen An-
orbnungén und Befehlen Folge zuleilten verbunden.
Für fich allein aber, und ohne Zuzichung der Syandica-
rum , ist er nur folgende Sachen abzumachen- berech-
tigt: a) Geringere Vergehungen der Studirenden,
bey. welchen es auf bloße Vorhaltungen, Warnun-
gen und Verweise ankömmt. Sobald aber die Sache
sich zu einer wirklichen Bestrafung gqualificiret, muß
der Prorector sich deren einseitige Entscheidnng nicht
anmaßen. b) Wenn zur Erhaltung der öffentlichen
Ruhe, Unterdrückung eines ausbrechenden oder Stil-
lung eines ausgebrochenen Aufiaufs, oder sonst zu
Verhütung besoörglicher Excesse, schleunige Verfügun-
gen nöthig sind, so ist zwar dex Prorector dieselben,
auch ohne förmliche Zuziehung des academischen Officii
vorzukehren berechtigt, er muß aber zuvörderst mit dem
Director der Universität, auch wenn es die Zeit nur
irgend geftattet, wenigstens mit einem der beyden Syn-
dicorum darüber Rückfprache nehmen: anch ist er
schuldig, dergleichen Vorfälle und die von ihm getroffes
nen Verfügungen dem Gerichte bey der nächsken Zusame
menkunft anzuzeigen, damit einestheils, wenn etwa
von einem der Rechte nicht kundigen Prorector etwas
Öübersehen, oder in lure geirret seyn follte, zu dessen
Abstelung in Zeiten das Ndöthige verfüget, andern-
theils aber wegen der ferneren rechtlichen Einleitung

nähere
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nähere Ucberlegung gepflogen werden könne.. ..1 4...Als
Vorgesetziem des academischen Gerichts liegt leni Pror
rector ob, bey den Versammlungen den Vorsil 30 füb
ren, die Geschäfte unter die Syndicos iu verthcilen,
und dahin zu sehen, daß die Syadici so wohl.als die
Subalternen die ihnen zukommenden Arbeiten. verrich.
ten. An ihn wenden sich alle, die bey dem acadenti-
schen Gericht etwas zu suchen haben , und werdén vst
ihm an den nächsten Gerichtstag verwiesen. Er erbricht
in Abwesenheit des Kanzlers der Universität. alle an. ditselbe eingehende Rescripte;SesucheundSsitt(dbriften,unterzeichnet alle Berichte, Anschreiben, schrifcliche e:
(ügungen unb Erkenntnisse, aud) behält er in den zu
diesem Gericht gehörenden Angelegenheiten sein Stimni!
rccht als das erste Mitglied dejselben. §$ 5. Der Director
der Academie ist zwar kein eigentliches Mitglicd des
Ufficii academici ; er ist aber der Beystand. des Pro-
rectors, daher hat er nicht nur das Recht, sondert
auch die Pflicht, den Sessionen des Gerichts fleißig bey-
zuwohnen , und vereinigt mit dem Prorector bahin zu
sehen, daß die Geschäfte desselben prompt und regel
mäßig betrieben werden. Besonders muß er, wenn ein
der Rechte unkundiger Prorector ihn um (cine G attt
wart bey einer Sesüon requiriret , in welcher etwa ein
oder anderer Gegenstand von besonderer Erheblichkeit
vorgetragen werden soll, dieser Requisition, .sofern
es die Umstände nur irgend gestatten, unweigerlich Folge
zu leisten; auch in den § 3. b bemerkten schleunigen
und bedenklichen Fällen dem Prorector auf Erfodern
mit seinem Rath treulich zu Statten kommen. Uehri-
gens hat er, wenn er bey den Sessionen gegenwärtig
ist, zwar kein eigentliches Votum: er ist aber berech-
tigt, darauf zu schen, daß die Sachen von den Syndi-
cis deutlich, vollitändig und gründlich vorgetragen.wcrs
den; auch kann er, wenn dic Vota der Syndicorum
getheilt sind, und also die Stimme des Prorectors den
Ausschlag geben muß, dieser aber kein Rechtsverstän-
diger ist, demselben dabey mit seiner Rechtskenntniß
assistiren. § 6. Die beyden Simi sind wirkliche Mit-2 glieder
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glieder des Gerichts, und haben als solche ein volles
Stimmrecht. Alle Sachen, wobey es auf Kenntniß der
Rechte und des Modi proccedendi anfomnit, gehdren
zu ihrer unmittelbaren Bearbeitung, und müjsen un-
ter sie vom Prorector mit mdalichster Gleichheit ver-
theilt werden. § 7. Die Geschäfte, welche die Syndici
zu bearbeiten haben, werden entweder in den ordinai-
ren Versammlungen des Collegii vorgetragen, oder
fit werden von jedem derselben für sich expedirt, oder
es Hat einer von ihnen solche in Beyscyn d:s Prorectors
und unter seiner Direction zu besorgen. Zu den Sa-
chen, welche in pleno Colleg'o verhandelt werden mûs-
en, gehört der Vortraq atfer Rescripte , Anschreiben,

eniorialien oder ad Prococollum angebrachten Ge-
che , imgleichen der Vortrag und die L1bfassuug der

Entscheibung anf alle geschlossene Acten. g 8. Nur
allein für Bagatell-Sachen, welche 10 Rthlr. und we-
niger betragen, für Jnjurien- Sachen unter ganz ges
meinen Lenten, und für Gesinde-Sachen, muß in jeder
Woche ein sogenannter kleiner Gerichtstag ein für allcs
mal festgesettt werden, welchen ciner der Syadicorum
abwartet, die Parthenen ad Protocollum hört, die Entr
scheidung sofort abfaßt, und sie ihnen bekannt macht.
§ 9. Die Verhöre in Disciplinar - Sachen gehören zu
den ordentlichen Versammlungen des Gerichts, bey
welchen der Prorector beständig zugegen ist , einer der
Syndicorum aber die cigentliche Untersuchung führt.
§ 10. Die ordiunairen Proceßs-Instructionen, die Cri-
minal-Untersuchungen , die Erbsonderungen und Rech-
nungsabnahmen in Vormundschafts. Sachen werden
von dem dazu deputirten Syndico in besondern Stun-
den außer der ordinairen Sessionszeit vorgenommen,
die Protocolle aber demnächst im versammelten Colle-
gio vorgetragen, und ein Schluß darüber per maiora
abgcfaßt. Uebrigens stehet dem Prorector zwar frey,
auch solchen Terminen beyzuwohnen : er muß sich aber,
wenn er kein Rechtsverständiger ist, nicht anmaßen,
den Depuratum dabey in seinen Operationen zu stôren
oder zu unterbrechen, vielweniger denselben, beson-
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ders in Fällen, wo es auf Kenntuiß der Rechte und
der Proceßordnung ankommt, durch entgegengeseste
Ynweisungen oder Befehle irre zn machen. § 11. Dag
zwerte Collegium, welches an der Ausübung der acai
demischen Jurisdiction Theil nimmt , ist das Officium
decauale , welches aus dem Prorector , dem Direc-
tor, den Decanis der vier Facultäten und aus den bey-
den Syndicis besteht. Zum Ressort dieses Collegii ge-
hört die Entscheidung in allen Disciplinar-Sachen, bey
welchen es auf eine schwerere Strafe, als 4 Tage Gefäng-
niß oder 5 Rthir. Geldbuße ‘ankommt. § 1x9, Das
dritte Collegium, durch welches die academischeJuris-
diction ausgeübt wird, ist das Concilium generale,
zu welchem außer dem Prorector und Director sämmts
liche ordentliche öffentliche Lehrer der Academie gehö-
ren. Die Syndici sind nirht Mitglieder dieses Colle-
gii, und haben dabey kein Votum: doch muß allemal
einer von ihnen bey den Versammlungen zugegen (eon,
und das Protocoll führen. s 13. Für das Concilium
generale gehören, a) die Entscheidung in iweyter m
sianz in allen ordentlichen Civil: und eigentlichen ris
minal-Processen ; b) die Beurtheilung uud Entscheis
dung über- die in Disciplinar-Sachen gegen die Straf-
erkenntnisse des Otficii academici vel decanalis ange-
brachten Niederschlagungs: oder Milderungs „Gesuche.
§ 14. Wenn gegen das Erkenntniß des Officii acade-
mici ein Kemedium Statt ünden kann, so wird dics
ebenfalls bey dem Officio academica instruirt. Sobald
aber die Acten geschlossen sind, legt der Prorector bie
selben der Jurilten-Facultät zur Abfassung eines recht-
lichen Gutachtens vor. Wrnn dies . Gutachten bey
ihm eingekommen ist , beruft er das Concilium gener
rale, welchem alsdann die Sache durch den Directar
rem vorgetragen, und nach dem conclufo maiorum
das Erkenntniß abgcfaßt wird. Ob aber gleich dabey
jedem Mitgliede des Concilii sein Stimmrecht nach
wie vor verbleibt: so können doch in dergleichen Sa-
chen, wo cs auf eigentliche Rechtskenntnisse ankommt,
diejenigen Mcembra , welche nicht Rechtsgelehcte sind.3 ur
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durch ihre Vora in dem von der Juristen- Facultät er-
theilten Gutachten keine. Abänderung . bewirken. In
Civil-Sachen, wo eine dritte Instanz zulässig ilk und
nachgesucht wird, müssen Aa ia Revilorio an das
den Geheimen- Iustitzrath unter sich begreifende Kam-
mergericht, und zwar an den Oberappellations-Senat
désselben ,. eingesandt werden. s 15. Gegen die Cnt:
feibung be$ Officii academici oder decanalis.in- i
seiplinar-Sachen finden zwar keine eigentliche Kewedia
State; wenn inzwischen ein Studirender Gründc zu
haben glaubt, aus welchen. er die gänzliche Riederschla-
gung öder doch eine Milberung der erfannten. ^ &amp;trafe
erwarten könne, so steht ihm frey , diese Gründe ent-
weder schriftiich oder ad Prorocollum anzubringen,Das Ottieium academieun; verfügt die dete Siuffli»
rung der etwa in fats. angeführten neuen Uurstände,
und bringt sodann das Niederschlagungs- oder Milde:
rungs:Gesuch bey dem Concilio generali in Vortrag.
§ 16. In dergleichen Dissciplinar- Sachen, die lediglich
nach den academischen Gesetzen zu entscheiden siud,- und
wo es nicht anf ein förmliches Erkenutniß, soudern uur
auf den Beschluß über eiu Niederschlagungs-: oder Mil-
dernngs-Gesuch ankommt, können sämmtliche Professo-
rés, wenn sie auch keine Rechtsgelchrte find, ihr Stimm-
recht im vollen Umfang ausüben. $ 17. Obgleich sol-
chergestalt dem Concilio generali ba Ius aggratiandi
in Disciplinar-Sachen nach wie vor verblcibt , so wird
jedoch ausdrücklich festgesetzt : daß, wenn vun dem Otis
cio decanali auf Relegation crkannt worden, dem Con-
cilio nicht freystehe, dieselbe in eine bloße Geld- oder
Gefängniß- Strafe zu verwandeln oder sie gar zu erlas-
sen; sondern daß, wenn das Concilium die Sache zu
einer solchen Milderung angethan findet, darüber nach
Hofe mit Venschluß der Acten berichtet werden müsse.
11. Abschn. Daß die bis jetzt vorhandenen academischen
Gesetze sowohl in Ansehung ihrer Form und Ordnuug
sehr mangelhaft, als selbst in materialibus theils unvoll-
ständig, theils den gegenwärtigen Zeiten und Sitten
nicht mehr überall angemessen sind, hat sich hinlänglichergeben.
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ergeben.. Wir haben daher mit Wohlgefallen vernom-
men, daß ihr euch schon mit einer Revision dieser Ge-
setze beschäftigt , und wollen den Entwurf zur genauen
Präfung und weitern Verfügung des fordersamsten err
warten. Vorläufig mdgen. Wir. euch inzwischen nicht
bergen, daß in Anschung der Geldstrafen das Maaß
häufig überschritten, und dergleichen Strafen theils zu
hoch angesetzt, thcils in Fällen dictirt worden, wo sie
nicht zweckmäßig seyn konnten. Geldstrafen können als
Abschreckungs- und Besserungs-Mittel nur alsdenn mit
Nutzen angewendet werden, wenn man erwarten kann,
es werde. der Straffällige die erkannte Strafe aus dem-
jenigen, was ihm zu seinem Unterhalte auf der Acade-
mie ausgeset;t ist, entrichten, nnd lieber sich einigen Ent-
behrungen und Einschränkungen in seinen übrigen Aus-
gaben unterwerfen, als mit Erdfnung seines begangenen
Fehltritts zu seinen Aeltern oder Vormündern feine Sw
flucht nehmen. Denn unter soichen Umständen kann eben
diese Einschränkung und Entbehrung das beste Mittel
seyn, den Beftraften zum ernsthaften Nachdenken überssei-
ne Vergehungen zu bringen, und für die Zukunft zn meh-
tere Wachsamkeit Iber sich sclbst, seine Leidenschaften nnd
sein Betragen zu vermögen. Sobald aber eine Geldstrafe
das Maaß dergestalt überschreitet, daß der Bestrafte nicht
hoffen kann, dieselbe durch Ersparniß vun seinem Ausge-
kun zu berichtigen, sondern auf seine Aeltern und Vor-münderzurückgehen, oder gar zum Schuldenmachen seine
Zuflucht nehmen muß, sobald verfehlen diese Strafen ih-
ren Zweck, und vergrößern.das Uebel, welchem fic für bie
Zukunft vorbengen sollen. Ferner mässen Geldstrafen nur
dann auferlegt werden, wenn das Vergehen von minderer
Wichtigkeit it, und aus den Umständenerhellet, daß nur
jugendlicher Leichtsinn, Unbedachtsamfeit oder Verfäh-

S^, Rid.ton S nperide
Fall, oder hat ein Studirender, welcher schon cin. höch-
stens weymal um Geld gestraft worden, sich wiederhol-
ter Vergehungen schuldig gemacht : so muß niemals auf
Geldbußen erkannt , sondern eine andere schicklichertrafe
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Strafe gewählt werden. In Fältcn, wo die academischen
Gesetze auf ein Vergehen Gefängniß, Coalilium abeuodi
oder Relegation ausdrücklich bestimmen, muß kein acade-
misches Gollegiumt fid) ammafen, alternatiue: atf Gelb,
buße zu erkennen, oder die wirklich erkannte gesetzmäßige
Strafe in eine.Geldbuße zu verwandeln. Auch die Ge-
fängniß- oder Carcerstrafe muß zweckmäßiger eingerichtet
werden. Die Zeit dazu muß so bestimmt werdeu, daß
der BVestrafte dadurch in dem Laufe jeiner Collegien so wes
nig Unterbrechung, als irgend möglich ist, leide ; zu wel-
chem Ende allenfalls besttmmt werden kann , daß er den
erkannten Arrest, wenn solcher etwas langwierig, nicht
in vio continuo, sondern succcelliuc , so daß ihm die
nöthigenZwischenränme zum Besuch der Collegien soviel
möglich frey bleiben, ‘aushalten solle. Dem Gefangenen
muß schlechterdings keine Gesellschaft oder Annehmung
von Besuchen nuf dem Carcer erlaubt werden. : Man
muß ihn bloß auf die Bedürfnisse, und zur Conservation
(einer Ghefunbheit unentbehrlichen Bequemlichkeiten des
Lebens einschränken. Alles, was bloß zum Wohlleben
oderzum Vergnügen gehört, muß jedcm Arrestanten ohne
Unterschied des. Standes und Vermögens schlechterdings
versagt werden: da dergleichen Entbehrungen der ge-
wohnten Gesellschaften und Vergnügungen das einzige
Mittel sind, der Gefängnißstrafe eincn wirklichen und
bleibenden Eindruck zu verschaffen.

Der zweyte Aufsatz, Ueber die Besenung der
Criminalgerichte bey der Universität Halle ent-
hält bloß die Vorschrift, daß da sonst die Professoren als
Schdppen zugezogen worden, (um diese, welche ihre Zeit
besser gebrauchen können, nicht einer bloßen Förmlichkeit
wegen zu bemühen,) die Zuziehung der Schdppen auf die
Special - Inquisition in Capital- Verbrechen beschränkt;
uud sodann andere Schöppen, auch Rechts- Candidaten,
die nach gehörtem lure criminali ihre academische

Laufbahn iu beschließen im Begriff stehen, genommenerden sollen.
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I.

Ueber die Herausgabe nnd Aufnahme geführterAms
firationsrechnungen, besonders nach unsern bâterläns
dischen Rechten. Als ein academisches Feftprograttttit
im Ostern 1798 herausgegeben vonr Profefsor WWiefsy
jetzigem Rector ber Academfe. Roftock, gedruckt êtr
der Adterschen Officin. 3 Bogen in Quart.

Is uch diesmal liefert der Hr. Verf. tur. cinige eim
zelne Bemerkungen über eiyen Gegenstand - vors
erheblichem Umfange , darüber, wie man leicht

ermessen wird, auf drey Bogen nicht viel aejagt wers

des NN Einen Auszug läßt die Art des Vortrages

p

Gt Fortsetzung der. Nachricht von bem Coi
stantisten Orden. .

Die Zwecke unserer (Sti^n, Jub: . . .
‘ VA) die engste ununterbrochenste Freund;

Daher mite f Ordensbrüder nur Ein Interesse hae
ben, und fid) uater einander ?dieNächsten und di
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seyn. 2) Kein Bruder darf mit Profanen vertrauter
umgehen, als mit seinen Brüdern. Dies ist aber nicht
fo zu .verstehen , als wenn man mit dem Eintritt in die

Stout jcber agbern Sreubfdaft entjagen müfje:n fann sie fortsetzen, aber dîe vertrautesten Freinde
mössen itnmer die Ordensbrüder sehn. 3) Unter den
Ordensbrüdern muf immer ein solider herzlicher t1m-
gang herrscheûn. Beleidigungen können gar nicht Statt
nden, Neckereoen und Spdttereyen müssen aber auch

Weg alen, weil sie leicht Gelegenheit zu Erbitterungeu
geben können. Jeder muß dem andern nachgeben. Das
Betragen unter einander muß überhaupt gesetzt und
ernsthaft seyn: 4) Sollte eine Mishclligkeit unter den
Brüdern entstehen, so müssen die Partheyen ihren Streit
dem. Senior vortragen , und seinem Urtheil sich un-
fevypevfen. ' Das Interesse des Ordens erfodert es,

dg der. Senior die Streitenden sobald als möglich ver-
hne.c.„damit. keine Zwistigkeiten im Ganzen vorfallen.
ie; Einigkeit. isk eine der.mächtigsten Stützen der Ver-
dung,. ohne fe sinkt Pas ganze Gebäude. . 5) Jeder

Brrder bgt die Verbindlichkeit, die Fehler, die er an
seinen Brüdern bemerkt, dem Senior zu sagen : dieser
yir rsiedemIrrenden mit Scüftmuth vorhalten, und
ihn: z nr Besserung ermahnen. 6) Aber keiner "I denagdotn vrrläumden, oder ex.muß die ganze Verachtung
füblcu; oie dies Laster voralien andern verdient. 7) Je-
seu Sruder hat die: Verbindliehkélt, seine Brüdér zu
unterstüßeu, soviel es in seinen Kräften steht, und darf
sich in Feinem Fall von dem Nothleidenden entfernen.
8) Wenn ein Bruder krank. wird, muß es sogleich dem
Senjor angezeigt werden ,.. der seine Umstände untersu-

r Wüb Anstalt zö' seiner Pflege und Herstellung mas-
cen muß. yf ber Kranke nicht bey Gretde, so muß
ér aus der Kasse unterstätt werden. Jeder Bruder hat
dje Pflicht auf sich, beym Kranken zu wachen ober imda thaft. zu leisten; wenn cs ihm vom Senior auf-
etragen wixd. 9) Weil ein Bruder stets verbunden ist,
th. h§s andernanzunehmen: so muß er auch jedes nach.
rie Scéicht und Urtheil, fo vici f mbi, vU : ibm
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ihm entfernen. Syprizht nun ein Profaner voy einem
Abwesenden nachtheiltg ;' so hat er entweder Grundda;zi oder er tont es aus Tücke uud Vertäumdungssl t.
Im ersten Fall muß man ihn auf eine gütliche
Art zu widerlegen suchen, im zweyten aber vet)
Sient er Strafe. i0 Da unsere Verbindung er
dauern foll, fo mu$ jcber Bruder die vor unb nadib:
aufgenommenen Mitglicder als feine Brüder autches
und lichen. 1.1) Die Freundschaft muß nad) ben Unt
versitäts Jahren eben so ächt und unzertreynlich seyne
als hier.. Kein Eigennutz darf sie stören, . keine Yet!
schiedenheit der Stände soll sie herabstimmen zy germ

geren Fer r Vertraut: dernM
12) Diele Freaudschaft aber foll richt bloß nach verge
wöhnlichen Sitte der Weit in Worten und freundiichen
Mienen bestehen, sondern fie muß sich immer thätig be
weiseu, burd) lhmnterfüüguag, guten Rath und Trosk.
13) Keiner darf sich ie „ ohne die Bewilligung einer,
oder wenn die zu schwach it, mehrerer Logen, in eint
andere Verbindung einiassen, weil dies Mistrauen in
die Freundschast und Unterstützung verrathen, nnd folg:
lich Beleidigung für den ganzen Orden seyn würde.

B) Der zweyte Zweck unsersBundes ist: dem
Staate brauchbgre N7änner zu ver-
fbaffen, uno durch ihren Einfluß den
Orden empor zn helfen, ihm Glanz
uind Ansehen zu geben, und einzelnen

 Gliedern Fesselben Untcrstügung.
Dieses zu erreichen „ muß 14) Jeder Bruder einen
Beg:iff von wahrer Ehre haben, damit er demselben
qemäß handeln fann. 15) Wahre Ehre besteht in dex
Ausübung wirklich edler re:htschaffener Handlungen,
in Beobachtung aller Pflichten gegen sich und andere.
Wer diese ausübt, ist das nützlichsie Mitglied der mensch-
lichen Gesellschaft, und“ unsrer Verbindung vorzüglich,
und verdient die höchste Achtung uud Liebe seiner Brib-
der, denn er verschafsft dem ganzen Orden Ehrfurcht
und Zutrauen. 16) Icder Bruder muß also den sich-
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ten seiner Bestimmung treu blékben, vorzüglich im aca:
demischen Leben, muß durch Besuchung der Collegien
und Privatfleiß seine Kenntnisse vermehren , und durch
seinen guten untadelhaften Wandel die Voruttheile,
die die Welt von unserer Verbindung hat, verdrängen.
17) Alles, was dem Charact?r, den Sitten und der
Gesundheit schaden kann, muß vermieden werden. Da-
her müssen Spielsucht, Wollust und Schwelgerey aus
unserer Mitte verbannt seyn. Sie entnerven den Kör-

er, uud 1inachen die Scelenkräfte =stumpf. Wer sichlünen ergiebt, wird keine Stütze des Vaterlandes, keine
Zierde des Ordens werden. 18) Das Spiel muß dem-
nach sehr eingeschränkt werden, besonders muß man die
fei meiden. Kommt aber doch zuweilen derall, daß jemand spielt, und begcht in der Hitze etwa
einen Fehler gegen nnssere Verbindung : so muß jeder
andere Bruder ihn heimlich vom Spiele zu entfernen
suchen. Sobald man merkt, daß das Spiel bey einem
zur Leidenschaft wird, so muß es ihm der Senior gänz-
lich untersagen. 19) Dem Trunk darf fid) eben fo tec
nig einer ergeben: daher fallen alle wilde, Gesund heit
zerstörende Barchanalien weg. 20) Auch dem Laster der
Wollust darf kein Bruder der Beständigkeit fröhnen:
seine schrecklichen Folgen sind bekannt genug , daherdarf keiner verdächtige Häuser besuchen. Hängt sich
einer an ein liederliches Frauenzimmer, und kann durch
keine Ermahnungen und Warnungen des Seniors ge-
bessert werden : so muß der Senior den Aeltern oder
Verwandten des Verirrten davon schriftliche Nachricht
geben, da nit fie ihn aus dem Verderben retten. Sind
aber die Aeltern zu nachfichtig , und der Elende bleibt
bey jeiner Lebensart, so muß er als ein unnützes schäd-
liches Mitglied von dem Orden der Beständigkeit ges
krennt werden 21) Edelmuth, Standhaftigkeit und
Vaterlandsliebe sind Eigenschaften, welche verbunden
mit Kenntnissen, freyer, vernünftiger Denkungsart und
Redlichkeit, dem Stagte brauchbare Mitglieder und
dem Orden Stützen verschaffen können: und jeder Bru-
der der Bestäudigkeit muß fich bemühen , sie zu erwer-
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ben. Daher ists die Pflicht aller, sich gegenscitig zu vers
vollkommnen, durch richtige Beobachtungen ihrer Hand-
Iungen, und freye und vernünftige Beurtheilung ibrer
Moralität; und jeder hat die. Pflicht, den gutgemein-
ten Vorsiellungen seiner Brüder Gehör zu geben.
22) Sollte ein ganz Dürftiger in der Verbindung seyn,
der aber Fähigkeiten, Fleiß und Thätigkeit im hohen
Grade besitt, daß man mit Grund chließen kann, er
werde einst ein brauchbarer Mann für den Staat undOrden senn;:somußmanihnausderKassesowohl.Hier als nachber unterstützen, bis er sich selbst weiter

ede aft die SESderseqierfumy
so muß dies seine ere Pflicht jeyn , welche überhaupt
jeder auf sich hat, der Unterstätzuna aus der Kasse be-
konimt.. 23) Geräth ein Bruder nach den Universitäts-
Jahrrn in dürftige Umstände , und verlangt Unterstü
Zung aus der Kasse, so kann sie ihm nicht versagt wer-
den, wen er immer den Pflichten der Verbindung treu

esen ist.
gero 'C) Der dritie Zweck der Verbindung ist: Arme,

besonders Studirende, zuunterstügen;
Furz, so viel als möglich jedem Noth:
Wen: der es verdicnt , Hülfe zu
eisten.

Daher 24) müssen alle Mitglieder des Ordens bey Col.
secten für arme Studirende fib vorzüglich mildthätig
bewcisen, oder, wenu fie ersucht werdcn , - selbst Col-
lecten anstelen. Ist der Notbleidende ein Mensch, von
dem man in der Folge Dankbarkeit und Gegenbienff
erwarten kann; (o kann ihn der Senior anch aus der
Qafje unterftüfen. 25) Gegen Freunde und Landsleute
muß man sich immer liebreich beweisen, sich in Krank-
heiten, mißlichen Lagen, Ehrensachen, n. d. g. ihrer
annehmen mit gutem Rath und thätiger Hülfe : das
erwirbt uns Zuneigung und Achtung, uud befestigt un-
ser Ansehen. Aufdringen muß man sich mit seiner
Hälfe keinem, und überhaupt bey allen Vorfällen mit
Klugheit verfahren. $5. D) Der
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D) Der vierte Zweck unsers Ordens ist: redliche

ächtdeutsche biedere Denkungsart so-
viel als möglich wieder herzustellen
und beyzubehalten.

26) Keiu Mitglied darf also durch sein äußeres Betra-
geu Leichtsinn und Wankelmuth verrathen. Ein ges
wisser arsiändiger Ernst muß in allen seinen Haudlun-
gen herrschen. 27) Die Kleidung muß nichts Auffal-
lendes oder Lächerliches enthalten, sollte es auch durch
die Mode unterstützt werden ; aber reinlich und anstän-
dig soll jeder einhérgehen. 28) Seinem einmal gege-
benen Worte muß jeder treu bleiben ; daher sich hüten,
etwas zu versprechen, wenn er nicht gewiß weiß, ob ers
gu halten kanu. 29) Keiner darf sich eincr Ungerech-tigkeit gegen Profane schuldig machen; felbs Feinde
muß man edel behandeln. 30) Jeder ist verbunden,
die Ungerechtigkeiten Boshafter und Lastcrhafter zu ver-
hüten, und soviel als möglich zu hintertrciben ; kurz,
sich des unschuldig Leidenden auf jcde Weise anzunehmen.

(Um *) dem Dre äußeres Ansehen , innere Con-
fistenz und Ordnung zu geben , fino nächst diesen Grund-

gesehen des Ordensnoch MEC
der ere Convent, dem die Neuaufgenommenen bey-

wohnen, ebat E Eee EM nese
RR haben, theils die innere Einrichtung dcs

rdens.
Beschluß. Dies sind nun die Gesetze unsers beilü

gen Bundes, die jeder Bruder als die Richtschnur sei-
nes Lebens anschen muß, Ihrer Leitung ohne Strau-
cheln zu folgen, muß der höchste Stolz der Brüder seyn.
Der, der Standhaktigkcit und Stärke des Geijtes ge-
nug besilzt, sie nie zu verlassen, der wandelt NR dieraße

+) Dieser Punct fand ff im dem eigentliGen Gesetbuche
ipt, fontes midt salis Da mancnbaeben
Eee ReeNRd dieser Gesetze mit den folgenden
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Straße der Ehre und des Glücks! Wer verdient wohl
mehr.die Liebe jedes Bruders als die Verbindung ? Deywo ist wohl eine Mutter, die ihren Kindern solche eule
und bewährte Mittel zur Achtung unh Gläckseeligkeit
an die Hand giebt, die ihnen mit sôlcher liebreichen
gütigen Schonung begegnet, mit solcher Sanftmuth
ihre Fehler trägt, und zugleich den Irrenden mit sol-
&lt;em Ernst an seine Pflichten erinnert, als die Verbin-
dung der Beständigkeit ihre Söhne. Wrhe dem Fei
gen, Undankbaren, der diefewoblthätige Führerin gattz
kennt, und njcht mit Freuden den Gefahren ent-
gegen geht, die Neid, Kabale und Vorüuktheilé mit
ihren Leitungen verbinden: er verdient nicht den Nah-
men eines Bruders der Beständigkeit, sondern muß die
Verachtung jedes braven Coustantisten fühlen. Darum
edle Brüder der Beständigkeit, folgt eurer Führerirt,
bleibt den. Gesetzen und Vorschriften treu, siegt über
jedes Vorurtheil und scheuet keine Gefahr ! Dant wer:
det ihr fierbend noch den Bunb segnen, der euéh zurk
Glück und znr Freude. verband! "

111. yd nach Vorlesung der Gefene.
Hier vor Gott und gegenwärtig ver(ammeltéu rib

deri schwbre ich N. N. einen wahren leiblichen Eyd
ans freyer Ueberlegung und Wahl, daß ich die vorge-
[esenen Gesetze des Ordens der Beständigkeit in allen
Puncten heilig und tren, beobachten will, befonders
den Vorfchriften des Seniors und des Con-
vents Géhorsam leisten, bis ans. Ende meines
Lebens. . Ich rufe Gött und die hier. versammetten
Brüder ju Zeugen - daß, im Fall ich so wankelmüthiy
wäre, meines Schwures zy vergessen, ich zum Poraus
Verzicht thue auf immer auf den Nahmen eines recht-
schaffenen Mannes, und mich unfähig zu jeder guten
Handlung erkläre. Die Strafgerichte Gottes , des
Rächers des Meineydes, und die wohlverdiente Verachs
tung meiner Brüder sollen mich alsdenu treffen. So
wahr mir Gott helfe !

3.
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3*

Ueber Popularität im Predigen. Von Johann Au-
gust Ublig . Pred. zu Großeu-Poserin und Carow
im Seelen Schwer. Schwerin 797, gedruckt
und verieat bey Wiihelm Bärensprung, Herzogl.
Hofbuchdrucker. 2 Bogen in Octav.

onn im Vredigen ist nach dem Hrn. Verf.vorhanden, wenn der Prediger die Materialien,
welche cx vorträßt „ven der velehrten Form entkieidet,
„und ihnen eine solche Gestalt giebt, in welchkr he für
„die, welche er unterrichtet, wahres Interesse haben.‘
Obgleich dieser. wahre Begriff uur auf dic Popularis
tät des Vortrags passen würdr : so unterscheidet er doch
nachhin die Popularität der.Materien undder Form,
und macht über beyde einige Bemwmerkungku , rechnet
aber zur Popularität des Vortrags noch die Unbefan-
genheit des Nedners, eine anständige Lebhaftigkeit und
Gesticulation; und einen schicklichen Ton. Zuletzt kommt
er auf die Bildung der Theologen auf Universitäten,
und empfichlt, daÿ dic Studenten nicht zy früh predi-
gen , und daß man (wak freyiich sehr zu wünfchen
wäre, ) bey Bestellung der Prediger des Ortes, wo die
Universität ist, mehr für gute Muster sorge, nach
welchen sie sich auch in diesem Puncte bilden können.

Diese .kleine Abhandlung ; welche der Hr. Verf. sei-
nem Freunde, dem Hrn. Präpos. Mangel, bey seiner
im vorigen Jahre erfolgten Versegung von Ruppen-
tin nach Crivitz zugecignet hat, hätte meines Ermes-
sens füglich ungedruckt bleiben können. Das 2befent:
liche ihres Inhalts muß ja wohl in jeder Anweisung zur
Homiletik richtiger , zusammenhängender und vollstän-
diger vorgetragen werden.

S. 16. 3. 26. muß statt Ma y gelesen werden März
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Zeichnung der Universität Jena. Für Jünglinge, wels
che diese Academie i besuchen wollen. (Lehren, die
nicht weiter als bis zum Auge und Ohr kommen,
gleichen Schmäusen , die man im Traume hält.
Sinesische Sittensprüche.) Auf Kosten des Ver-
fassers und in Commission in Leipzig, bey Friedrich
Leopold Supprian, 1798. 16 Bogen in Octav.

ehren für angehende Studirende, und Anecdotet,
durch welche den Lehren mehr Eingang verschaft
werden soil , machen den größern Theil dieser

Schrift aus: was zur Beschreibung dcr jenaischen Uni-

rtI .

Inhalt der 24 Briefe, in welche alles abgetheilt ist-
demerken. 1 Br. Absicht dieser Briefe. 2 Br. Von
den letzten Stunden im Hause der Aeltern. 3 B. Von
der Stadt Jena und ihren Merkwürdigkeiten.
„„Der Marktplatz ift groß und schön; aber die Stra-
ßen sind eng und schmutzig, kein wohlthätiger Stral
einer brennenden Laterne sichert im Finsiern den Schritt
des Wanderers, und im Winter ist man in beständi-
ger Gefahr, den Haig zu brechen, Die mchrssten Gas-sen sind mit Sachen geziert€diemanzurEhrederPolicey in andern Oerternnicht gewahr wird: auffat
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lend ist auch wegen seines Schmutzes der Anzug der
mehrsten Einwohner. –~ Die Besatzung besteht aus
120 Mann Soldaten, unter dem Befehl eines Majors :
bey unruhigen Auftritten der Studenten werden diese
vom Pedell angeführt , und die Officiers bleiben zu
Hause. - Die Universitäts. Kirche hat ein feyerliches
AÄnsehen; die Gottesverehrung in derselben nimmt um
11 Uhr ihren Anfang , und ist um 12 Uhr geendigt;
hier predigt entweder ein Professor der Theologie oder
ein Student, aber sie ist fast beständig leer. Die Ver-
ehrer der katholischen Religion haben im Schlosse freye
Religionsübung vom Herzog erhalten. - Die acae-
demischen Gebäude sind weitläuftig : jede Facultät hat
zu ihren Promotionen einen geräumigen Saal.
Außer dem herzoglichen Freytisch, woselbst täglich über
100 Studenten reinlich und gut gespeiset werden, hat
man keine Veranstalturgen ; armen Musensöhnen zu
helfen. © Der neue botanische Garten ist eben so

länzend, als der alte lächerlich war. Das anatomi-
fx Gebäude ist mit Geschmack angelegt. Das Ent-
bindungshaus ist eine wolthätige Ansialt, es steht jo
der Gefallenen off:n, sie erhält ein reinliches Zimmer,
und bis zur Entbindung ihrer Bürde mehr , als sie er-
warten konnte. Freylich muß sie dulden , daß sie jeden
Abend von einem Mediciner tuschiret wird, aber für
diese Unbequemlichkeit erhält fie Unterbalt, Verpfles
gung und thätige Hülfe in der Stunde der Noth. Von
gleicher Wohlthätigkcit sind die beyden Clinica. Die
Kranken, welche vermögend sind, auszugehen, ver-
sammeln sich um rx Uhr vor der Thüre des Hörsaals :
man prüft ihre Krankheit genau , sie erhalten.Recepte,
und in den Apotheken, an die der Herzog 500 Rthlr.
bezahlt, freye Medicin. Unter den Merkwürdigkeiten
verdient die Präparaten- Sammlung des Hrn. Hofr.
Loder einen hohen Rang.!" 4 Br. Der ehemalige
Empfang eines angehenden Musensohns mit seiner jetzis
gen Aufnahme verglichen. 5 Br. Von den Profes-
foren. 6 Br. Vorschläge zum guten Logis. 7 Br.
Von den Bürgern. 8 Br. ÖOeconomische Sachen.



Ocabemie, 9.29.5. €t,—35
g Br. Wo sspeiset der Student. am besien?. xo Br.
Verguügungsörter in der Gtabt. — „In der Stadtist wenig Vergnügen zu erwarten.!~Wieglänzendsind die Kaffeehäaser in Leipzig, Hamburg, Lübeck,
R osto ck, und an vielen andern Ortern , nicht ge-
gen die hiesigen ? In diesen werden 100 Menlschen bess
ser bedient, als in J. 4 Personen." 11. Br. Ver-
gnügungsörter außerhalb der Ringmauer der Stadt,
Gegend um Jena, Dörfer und ihre Freuden, 1c0. ~
jAnch außerhalb der Mauern ist wenig Gelegenheit
zur wahren Freude anzutreffen. Nur zum Genuß der
prachtvollen Natur ist die Gegend um I. einladend,
und die Studenteu aus der Schweiz nennen sie mit
Recht die kleine Schweiz. Außerdem gewähren kleine
Fußreisen nach Weimar , wo den Studenten das Co-
mödienbillet nur o Groschen kostet , f£vfutt, Go:
tha, Leipzig und 45alle, allenfalls auch nach Dres-
den , reellen Genuß des Wechsels, stärken den Körper,
und vermehren die Keuntnisse. Auch auf den Bätllen
und beym Vogelschießen in Eisenberg , Bahla,
Orlamünde und Rudolstadt trisft man reelles Ver-
gnügen , und kann Bekanntschaften machen , eie 3citle
bens zu. nüßen vermögend sind." x12 Br. Von der
Wahl der- Freunde und den Pflichten gegen dieselben.
13 Br. Benehmen eines angehenden Musensohns bey
unvermutheten Händeln mit Commilitonen. Von Stu-
bentenbuellen.:— „„Das Duell scheint leider in J. zu
den nothwendigen Ucbeln zu gehören. Mit dem Ende
des Duells würden Prügelepen einreißen, deren eine
gefährlicher werden müßte, als kausend Duelle. gewor-
den ind. Die starken Kantorsöhne aus der Nachbar-
schast würden mit ihren Bauerhäuden, die sic kraft-
los zum Apoll aufheben, die Ausländer bald bezwin-
gen, und eine neue Universal- Bier- Monarchic ein-
führen.“ 14 Br. Soll der junge Musensohn Mits
glied einer Ordensverbindung werden ? Ein Wort von
Orden und ihren erlittenen Verfolgungen. Sind
denn die academischen Verbindungen so schädlich, so
verderblich , als fie gewöhnlich ausgerufen werden?
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Ur Gesetze enthalten: nichts Nachtheiliges gegen den

tagt. Ihr Hauptzweck ift, die Beschwerden dex aca-
demischen Laufbahn als treue Brüder zu theilen, und
im Vaterlande und in ‘allen Verhäitnissen des Lebens
alles zur gemecinschaftlichen Wohlfart beyzutragen.
Welche Ursachen sollten wohl. die ersten academischen
Verbindungen erzeugt haben? Gewiß keine audere, als
Unterdrückung. Das Betragen der sämmtlichen Mit-
gliedcr richtet fid) fast immer nach der Aufführung des
Vorgeletzten : ist das Haupt güt, dann sind es auch die
Glieder,. Die Wahrheit dieser Behauptung bestätti-
gen durch ihr Beyspiel die ehemaligen Mosellaner:
soff der. Senior , so .war die ganze Landsmaunschaft
täglich benebelt. te Orden habeu hier dftere Ver-
folgungen erlitten. Grände diefes Verfahrens wure
den .nie angegeven , sonderk statt dessen ertönte der
Machtspruch : sie sind gefährlich , wir wollen sie nicht
dulden. Vor eiuigen Jahren wurdenplögiich die vier
vermcinten Häupter vors Concilium gefodert, und ere
hielten hne Untersuchung auf bloße Vermuthung das
Contilium: abeuidi, ^ In diesem Jahr hatten. 15 Stw
denten eit ähnliches Schicksul. "J es denn so (träfs
lich, wenn academische Bärger zusammentreten, um
nach Gesetzen, die in der ?renglien Prüfung bestehen kön«
néu, mit einander zu leben? Hat nicht jeder Ball, jede
Lustbarkeit Gesetze: und ‘ist nicht selbst der .Professoxen-
Flub- eine gefchiossene Geselschaft ? Zeit- und Geld Ver-
Iit, fdtept der Gegner, sind die unsseeligen Folgen
der Verbindungen: und ich erwiedere ; wer seine Zeit
nicht anskaufen will ;.. verschwendet sic auch , ohne Qre
densnritglied zu seyn. ‘Wev als Mitalied einer Verbins
dung seine Collegia unordecntlich befucht , erhält Vere
weise und freundschaftliche Erinnerungen ‘von: feinen
Brüdern. Gesetzt die Studenten in J. wären geneigt,
alle Verbindungen aufzugeben: welchen. Ersatz dieser
unschuldigcn Freuden hätten fie zu erwarten? . Nicht
wahr? statt Ruthen, Scorpionen! Alles will man in
I. rauben, aber wicdererschen niemand. Ist es nicht
geivissermaßen Strafe für den jungen begüterten Mann,
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ivenn er drey volle Jahre alle Freuden großer: Städte
entbehren, und beym Birrkruge sizen muß. Warum
gedeihen die. Orden in Leipzigrnicht? Deswegennicht,
weil der Student von tausendfachen Freuden umgeben
ist, und. weil. er nicht durch das Locale gezwungen wird,
fi fo feft an deine Gommilitonent anjubrángen, als er
zu J. thun- muß, um nureinige Freuden zu erhaschen.
Prosesfores ! ihr“nennt euch Väter der hohen. Schule,
und laßt eure Söhne herum irren, wie älternlose Wair
fen, Waram: zieht ihr euch zuräck? Warum affectítea
eure:Töchter. und Frauen-den Hofton.? Nicht wahr::
Besuche kosten Geld? Wohl , menn ihr. den Musev-
foln ganz aus. eurer Mitte verbannen wollt, so raubt
ihn doch nicht alle Freuden , gesctzt sie bestünden.auch
in seiner Einbildung, und denkt zurück an eure acader
mrisches Jahre.. Der academlsche Senat. ist dureh viele
Versuche überzeugt worden, daß eine gewaltsame Aus-
rottung der .Ötden riue vergeblich 'angewandte:Mühe
ist, und. dach werden:.diese: Angriffe wiederholt ^ bered
Früchte: Mißvergeiügen und Unorduung sind. ... Das
beste Mittel , sie ausznrotten, ist, allen Orden ‘eit
Privilegium zu ertheilen. Als man die ersten Christen
verfolgtss . kuüpften diese ihren Bund weit enger und
fester, sie führten eine gemeiaschaftliche Kasse ein, und
wurden zahlreicher. Mit der Abuahme der Verfolgune
gen verschwand die gemeinschaftliche Kasse. Fiar applis
eatiq.''' 15 Br. Ist es. dem. Studenten rathsam; daß
er seinen Umgang auf seine Landeslente einschränke ?
16 Br. Characteristik desweibüchen Geschlechts, Hons-
ratioren, sogenannte Mautzelfamilien Ayfwärteriunen.
17 Br. Aufgedeckte Gefahren in; moralischer und .phyr
sischer Hiusicht. Studentenspiele um Bier. 18 Br.
Herrscheude Gesinnungen der Studenten gegeu ihre
Lehrer, und der Professoren gegen ihre Zuhdrer, Ede
Ies Betragen der Studenten ben Wasser- und Feuer-Ge-
fahren, .. Ursache des Angriffs auf die U. und S. Gar-
tenhäuser. f Auf keiner andern Universität genießen
die Lehrer den hohen Grad der Liebe, Hochachtung und
Ehrfurcht der Studenten,QU ße. sich nur nicht mut.4 ut
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willig ihre Feindschaft zuziehen. . Aber einige Professor
ren haben vergessen, daß sie jung gewesen find, und
verlangen, daß der Puls der jungen Leute. eben so bes-
dächtig schlagen soll, wie der ihrige. Das beständige
Sitzen machtsie finster, furchtsam, oft menschenfeind-
lich ;: Studentenhandlungen erschcinen ihnen im schwär-
zeften Lichte ; da, wo sic ben Leichtsinn der jungen Leute
bedauern sollten, träumen sie von Bosheit und anger
zettelten Verschwörungen. Viele behandeln den Musen-
sohn stolz und verächtlich: beurtheilen Verirrungen bits
ter und satyrisch. Solche leidenschaftliche Aufwallungen
kann der Student am wenigften erdulden : sie erregen
Groll, der ansteckend ist, und von einer Studenten.Ge-
neration zur andern forterbet. Zuweilen wollen sich ei-
nige um Hofe einen großen Ruf erwecken , und. trauen
sich als Prorectores grdßere Macht zu, als ihnen ertheilt
ilt. Das war der Fall in dem Jahre, als P. sein We-
sen trieb. Er wollte das Haupt einer damals glänzen-
den Verbindung werden , und ais diese sich bedankte,
sfanu er auf Rache. Er erschlich sich einen Anhang,
schlug einEhrengericht vor, und wollte in diesem eine
Hauptrolle spielen. Er war ein Mann nach dem Her-
zen des Hrn. £7. tx. (3 85. 6.370. 371:) Siefem fiet
ba$ grofe £oo8 gefallen ju (epi, Das ju bemerfftelligen,
was keine Commission bisher hatte leisten können: aber
er hatte die Rechnung ohne Wirth gemacht. Schändo
lich iff umb bleibt die That der Studenten an dessen
Gartenhause verübt: aber die eigentliche Ursache der
Barbarey liegt in der Aufführung des Hrn. L7. $1. Et.
besaß nie die Liebe der Studenten , und verscheuchte sie
durch unerlaubte Acußerungen. Sein Verfahren, als
Prorector, vermehrte den Haß der Studenten , beson-
ders der Ordensmitglieder. Eben so entfernt sey es
von mir, den Unfug am S. Gartenhause, (6 B S.
4.) den die Studenten nicht allein angerichtet, aber
alicin bezahlt haben , zu billigen. Nein auch diese That
ist und bleibt schlecht! Aber wodurch ward sie veran-
lasset ? Warum ward der Student ohne Verhör (os
gleich eingezogen?. Warum nahm man seine Caution
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vor der Arretirung nicht an, mit der man nach der-
selben zufrieden war ? besonders da die Verhaftung eines
Sindenten in J. so selten i. Das gehört mit zu den
traurigen Folgen des Prorectorat. Wechsels durch alle
Facultäten: solche Uebel werden gebohren, wenn man
einem Theologen dic academische Regierung anvertraut.
Es kommen bey der schweren Verwaltung derselben
Sachen vor, von welchen im Codice kein Wort zu les
fen it. Der Theologe muß fich auf den academischen
Secretair verlassen: und da dieser immer fittt, und
Beschwerden des Unterleibes fühle, :so fallen dessen Ur-
thelsprüche gewöhnlich menschenfelndjich ans. Wären
viele Prorectores so billig, wie ihre Collegen in Halle,
bemüheten sie lich, durch billige Nachsicht die Liebe
und das Zutrauen der Studenten zu erwecken: der Nahs
me, Unruhe, würde in JI. unbekannt seyn. Gewöhn-
lich ist der Urthelspruch in J. wider den Studenten.
Warum ? Sie sind temporelle Unterthancn, die Bürger
bleiben,. und mit diesen. mögen etnige Herren es nicht

MN ABERMpe"Ax
fic vor bem Richtersiuhl des Prorectors stehen, schreibt
der academische Secretair immer fort, und sie treten
ab, ohne zu wissen, was von ihnen niedergeschrieben
it. Solches Verfahren heißt in der jenaischen Rechts-
sprache ein summarischer Proceß."" 19 Br. Sathyrische
Vorschläge, in J. eine Rolle von Wichtigkeit zu spielen.
20 Br. Seelige Folgen einer wohlgeführten academis
schen Laufbahn. 214 Br. Traurige Folgen einer schlech-
ten Anwendung der academisschen Jahre, durch 8 war-
nende Beyspiele bewiesen. 22 BL. Kluges Verhalten
in Geldverlegenheit. 23 Br. Benehmen bey öffentlichen
Unruhen. 24 Br. Ein Wort von den Unterbedienten
der Academie. Zahlreiche Pedellschaft in I. ~~ „Die
Anzahl der Unterbedienten ist klein: die Academie be-
foldet nur 3 Pedelle, einen gemeinschaftlichen Diener,
und einen Carcerknecht. Aber groß ist die Menge
derer, die fid) zu dieser Beschäftigung gebrauchen las-
fem, unb sit einigen Groschen bezahlt werden. Felt
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alle Aufwärterinnen sind. Pedelle in weibkicher ÖKleb
durs: V 5 Br. Erinnerungen beym Eintritt in diegroße Wel.

Schon die ausgezogenen Stellen liefern den Beweis;
daß es dem Verf. an hiulänglichen Kenntnissen fehlet,
um die Gegenstände, von denen er handelt, vollständig
und richtig darzustellen, und mit einiger Zuvertäßigkeit
zu beurtheilen. Höchstens wird also der nach J. ge-
hende Student in den nächsten Jahren einige locale
Notizen aus diesem Duche nützen können: die' allgemei-
nen Lehren mögten weniger Eingang bey ihm finden,
pem N ihm nicht ohnehin fchon überzeugender empfoh-en sind.

A^.

Stebe be ber Gintveibung oer nenen Fahnen des Löbl.
von Pressentinschen Insanterie:Regiments, den 7ten
Jun. 1797 zu Rostock gehaiten von C. A. Fischer,
Ober- Auditenr bey dem Löbl. Infanterie - Regiment

pon einn EE gebrudt unb qu Daben ín1 2 é

Rede bey der Einweihung neuer Fahnen, vor detn Here
zoglich Mecklenburg- Schwerinschen Hochlöblichen In-
fanterie- Regiment von Pressentin gehalten zu Ros
siock, den 7ten Jun. 1797,1 und auf Befehl des HerrnGeneral-Majors von Pressentin dem Druck tiber
geben von Rarl Ernst Beli , vormals Feldpre-
diger und jetzt Prediger zu Neubuckow. Zusammen
13 Bogen in Octav.

epbe Neden, von denen die letztere „dem verehe

Sede eEMMnt
m innigsten Verehrung und Hochachtung gehorsanst
4,gewidmet ist; ^ haben für den Gelehrten und den
Geschäftsmann keinen Werth.
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Den 17. Jul. 1798.

I,

eit der Mitke des Jahres 1796 kommt in Leips
zig ein, beyläufig schon erwähnter, Ailgemei-

„ner litterarischer Anzeiger heraus, derver-
schiedene Notizen enthält , deren ich auch in diesen
Blättern gedenken muß. Aus den sechs Stücken vom
Jahre 1795 ziehe ich diesmal foigende Nachricht von
einigen italiänischen Universitäten aus. Die haupt-
sächlichsten öffentlichen Anstalten auf der Universität zu
Pavia sind das Museum der Naturgeschichte, das Ka-
binet der Experimental -Physik, die Bibliothek , und
die anatomischen Stiftungen.. Das schägbare Museum
siehet unter der Aufsicht eines Praefecti und zweener
Cuftodum, Es ist sine ungemein große Sammlung,

MPiMeerelat
Experimental - Physik hat 2 Aufseher und einen Ma-
chinisien: von den ersteren werden täglich in einem da-
zu gehörigen großen Theater die Experimente gemacht.
Bey der Bibliothek sind angestellet, ein Oberbibliothe-
kar, ein Bibliothekar , ein Vicebibliothekar , zwey
Gehälfen und drey Secretaire. Die Bibliothek ist
mit den auserlesensten Werken in allen Wissenschaften,
alle in den Driginallprade, worin sie geschrieben find,vers
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verfeen, unb toirb fáglic) mit ben nüflidften 2Betfen
aller Art vermehret. Das Fach der Medicin, Ana-
tomie, Chemie und Botanik zeichnet sich vorzüglich
durch die große Menge der neuesien und kosibarsien Werke
aus. In der philosophischen Klasse findet man die
ungeheure Sammlung der Acorum Academicorum,

tinejede in ihrerOriginads Eiser des Profe
Fontang [chuldig. Die Bibliothek stchet das ganze
academische Jahr hindurch alle Tage offen : und
zwar im Nogember , December, Januar und Fes
bruar nur sd Stunden des Morgens; in den übrigen
vier Monaten fügt man noch zwey Nachmittagsstunden
hinzu, mit Ausnahme der Feyertage, an melden lie
nur Morgens geöfnet wird. Das anatomische Kabis
net, mit natürlichen und künstlichen Präparaten und
Wachsstatüen reichlich versehen, das Kabinet zu den
chirurgischen Operationen , ebenfalls mit den dazu er-
foderlichen Instrumenten wohl versehen , der anatormi-
[ehe Saal, wo sich die Studenten in den Sectionenben, und das anatomische Theater , stchen unter der
Direction eines Incisors und seines Gehülfen. Ein
pathologisches Kabinet, mit den schönsten Präparaten
versehen, hat einen besondern Aufseher. Noch ist ein
dies und botanisches Etablissement vorhanden,davon jedes seinen besondern Aufseher, beyde aber noch
einen gemeinschaftlichen Oberaufseher haben. Im Jahre
1795 waren daselbst angestellt , vier ordentliche Profes-
soren der Theologie und orientalischen Sprachen, fünf
der Rechtsgelahrtheit, acht der Arzneygelahrtheit, und
neun Professoren der Philosophie. Sie halten ihre
Vorlesungen in dem großen und prächtigen Ges
bäude, welches man das Archigymnasium heißt, und
20 schöne Hörsäle hat. Außerdem sind nod) Io Pro-
feffores emeriti porDanben, 3 Theologen, 2 Iuristen,
x Arzt und 4 Philosophen : imgleichen mehrere appro»
birte Repetitoren. Der Rector verwaltet die Justiz

o gis spe rtino t Gg t
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unb Policey mit bloßer Zuziehung des Cancelliere,
eines Rechtsgelchrten, der zugleich Secretair und Ar-
chivarius der Academie ist. Die Vorlesungen fangen
der Regel nach am 11 Rovember an, und werden anr
27. Junius geschtossen : dieses heißt das academissche
Jahr , die übrige Zeit sind wegen der Hitze die großen
Ferien. Die Studirenden werdcn durch eine besondere
Einrichtung zum Fleiß angehalten. Jeder Student
muß am Ende jedes Monats seinen Lehrern, die er nach
dem. ihm vorgeschriebenen Studirplane in dem Jahre
hdret , ‘..seine Matrikel präsentiren : ist er fleißig

tedio i qejeverjagt e. . ' . '

seine Unterschrift ; dies wird aufs Pünctlichste von allen
Professoren befolgt. Vor Anfang des folgenden acas
demischen Jähres. muß der Student eben diese Matri-
kel dem- Rector vorlegen : sieht dieser , daß er fleißig
gewesen , so läßt er ihn nach dem immer fortrkickenden
Studirplan zu neuen Vorlesungen zu ; ist er im Gan-
zen- unfleißig. und nachlässig gewesen , so wird ihm das
Fortrücken versagt., und er muß die Vorlesungen des
für ihn:unnütz verflossenen Jahres wiederholen. Der
Studirplan eines Doctors der Mediein und Chirurgie
erfodert 6 Jahre, vorausgesetzt, daß er bereits den Cur-
sumder Logik, Metaphvsik, Mathematik,Geographie und
Geschichte gemacht hat ; für einen Licentiaten der Chirur-
gie beträgt er 4 Jahre *). Der Doctorgrad wird in al-
len vier Facuitäten ertheilt, sowohl in der theologischen
als juristischen verbindet man damit, wenn es verlangt
wird, den Doctorgrad. des canonischen Rechts, in der
medieinischen aber den. Doctorgrad der Chirurgie.
Der Grad eines Licentiaten wird ertheilet , in den
Rechten, in der höhern Chirurgie, in der Land- und
und Feldmehkunst, und in der Wasserbaukunskt. Es
geht ein einziges aber strenges Examen vorauf. In dem
medicinischen Doctors Diplom **) wird daher auch mmerket

ty;
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merket, ob er bey der Prüfuug oprtime, ober meliori
modo, oder bene, oder sufficlenter bestanden sey : und
Hierauf vom Gouvernement bey der weiteren Befördes»
rung des Promoti einzig und allein Rücksicht genommen,
~ Bologna ist von ihrem ehemaligen Flore seltr here
abgesunken. Das Studium der Jurisprudenz ilt bey
weitem nicht mehr der der glänzende Zweig der hicsigen
Cultur, Ueberhauvt hat auf allen Universitäten Itas
liens, Pavia ausgenommen, aus nicht unbekanntes
Ursachen, weder die Theologie, noch die Jurisprudenz,
noch die speculative Philosophie, eine in gleichem Maaße
mit den übrigen Wissenschaften fortschreitende. Cultux
gehabt. Unter allen dortigen gewiß gelehrten Männern
ift kein Ausländer, sondern alle sind ächte Bologneser z
vhne Noth darf kein Fremder berufen werden. ~~ In
Padua währen die großen Ferien vom x May. bis zum
15 November, so daß in deim kurzen Jeitraume von
etwa 5 Monaten keine 70 Vorlesungen gegeben werden.
Dies ist zwar ein allen italiänischen Universitäten ‘ges
meinschaftlicher wesentlicher Fehler : er wird aber hier,
so wie in ifa, am meiften übertricbon. — S6 2tom
verliert sich die Universität unker den übrigen Merkwäürs
digkeiten, so daß der gelehrteReisende sie nur imPerspective
sieht: an guten Lehrern fehlt es jedoch. nicht, jeder Lern-
begierige findet hier seinen Mann, der ihn völlig befries
digen wird. ~ . Auch zu LTeaperl verliert sich die Univerr
fitd in der Größe der Stadt, der Volksmenge und den
vielen Zerstreungen, man gehet auch selten dahin, um
zu studiren, sondern, um sich durch den Umgang mit
den dortigen Gelehrten mehr auszubilden , und das
zu lernen, was auf dem Katheder nicht gelehrt wird. *
Pisa und Siena sind mit guten Lehrern besetzt : und
es wird daselbst, eben so, wie zu Pavia, der Unter:
richt unentgeldlich ertheilet. *)

Ich

" Pon Modena gama, Genua, Turin. Verona,
Wu H:
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Ich füge sogleich aus dem Jahrgangevon 1797 noch

folgende Nathricht über eben diesen Gegenstand ‘hinzu.
Pavia ist sowohl in seinem innern Gehalte, als in deaußern. damit verbundenen Nebenumständen , unter die
bestorganisirten Universitäten Europens zu rechnen. Al-
les, was auf das zweckmäßige Studium nöglicher Wis-
senschaften abzielen kann, in solcher Schönheit cou-
centrirt zu sehen, wie man es im großen Universitäts-
Gebäude zu P. erblickt, ist wohl einzig in seiner Art.
Das Archigymnalium Ticineule wetteifert in edler
Baufkunst mit dem nahen Collegio Borromeo. Es
hat drev .groüe Abtheilungen oder Porticos. Im exste-
ven find die Hörsäle der Theologen, das physicalische
Theater, das physikalische Kabinet , und die Stern-
warte; im Hintergebäude ist das Gebährhaus, und im
Quergebäude das wmedicinische Directorium. Im zweye
ten Portico halten die Rechtsgelehrten und Philosophen
ihre Vorlesungen. Das drittePortico gehört den Mes
dicinern : in diefem ist die Naturalien.Sammlung,. das
anatomijd)e Kabinet, das der Zootomie, das anatomi-
fche Theater mit den dazu gehörigen Zimmern, und
die Sammlung anatomischer und chirurgischer Instru-
mente: im zweyten Stocke ist das Kabinet der Patho-
logie und das medicinische Clinicum ; von da gehet man
ins große Spital, aus diesem ins chirurgische Clini-
eum. Das physicalische Kabinet ist mit allem Rothe
wendigen versehen , aber vorzüglich reich an den die
Lehre vom Feuer, der Luft uud der Electricität bes
treffenden Stücken ; die Kabinette in Deutschland sind
zwax. im mechanischen Theile besfer und mehr ins Auge
fallend ; allein sie scheinen mehr Paraden von Kunst
und. selbit von Spielsachen , als zur Physik gehörige
Sammlungen zu seyn. Das physicalische Theater, wo
die Experimente gemacht werden, ist nicht nur schön,
fondern auch so künfilich eingerichtet, daß eine Menge
Zuschauer sitzend alles bequem schen und hören kann :
das îiarke Tageslicht erleuchtet bloß die zu verhandeln-
den Gegenstände, ohne das Gesicht des Zuschauers zu

blendeu. In der iind findet man a
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lichkest und Reinlichkeit, vereinigt mit allem, was zum
Nutzen der Studirenden abzwecken kann. Das Direcko-
kium der Medicin, eine Gesellschaft: von Professoren
und Aerzten, die alle Medicinal Anstalten unter ihrer
Aufsicht hat, ertheilt Aerzten und Chirurgen, Apothes-
kern nnd Hebammen ihre Stellen, und versammelt sich
an bestimmten Tagen zu den gewöhnlichen Geschäften
und zu den Discussionen über außerordentliche Fälle.
Das Naturalien-Kabinet ist eines der besteingerichteten,
nicht nur an sich als Sammlung der Naturproducte, son-
dern auch vorzüglich als Hülfsmittel . für. diejenigen,
welche sich diesem Fache widmen.. Das Kabinet der
Zootomie ist eben fo reichlich versehen, und- lehrreich ein-
gerichtet. Die Präparate der Insecten, der Würmer
und der Fische übertreffen an Simplicität, Präcision
und Feinheit alles, was man in der Art feben kann.
Das anatomische Kabinet ist noch nicht zu der Voll-
kommenheit erhoben, wie die vorigen ; es sind zwav
einige sehr kostbare, mit vieler Kunst und Zeitaufwand
gemachte Präparate darin, aber es ist dabey minder
auf det Nutzen derselben Rückssicht genommen. Das
Vornehmste, was man wohl auf andern Universitäten
vergebens suchen mögte, ist, daß ein jeder Liebhaber hier
das ganze Jahr hindurch von früh Morgens bis Abends
10 Uhr alle erfoderliche Instrumente , Feuer und die
Hülfe eines in der Kunst geschickten Pedells vorfindet,
uin uach eigner Lust zu anatomiren , injiciren und präs-
pariren, und zwar alles ohne die geringsten Kosten.
Das ccirurgische Kabinet könnte wohl ein Zeughaus
genannt werden; hier sieht man eine vollständige Samm-
Jung von Instrumenten und Bandagen zu allen mdgo
lichen Operationen, nicht nur die noch gebräuchlichen,
fonberu aud) bie aufer Gebraud) acfeGtem, wm bes
Studirenden ihre Fehler zeigen zu können: weil dabey
fein Geld gespart ift, fo ist dies Kabiuet cincs derVorzüglichsten in P._ImKabinetderPathologiegiebt es sehr seltene Stücke, aber auch viele von ge-
ringerem Verdienste: im ganzen ist die Sammlung
doch sehr lehrreich. Die Bibliothek nimmt iwey Theile
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beà. (djbnen- juviftifchen. qpovtieo. ein : fie ist im Ganzen
eine große Sammlung von Büchern, aber im Detail
entspricht sie der Erwartung der Fremden nicht. Die
theologische und mathematische Klasse ist gut versehen,

d Rodeo fier dtab ei
gen Klassen sind mangelhaft, und enthalten bloß die in
îtalien herausgekommenen Werke. Inzwischen bleibt
auch im Fach der italiänischen Litteratur dem Fremden
nichts zu wünschen übrig. Der butanische Garten ist
reich an inländischen Pflanzen : auch ist eine Menge
auständischer Gewächse da, die in den besten Treib-
hänsern mit großer Sorgfalt unterhalten werden. Die
Lage des Gartens ist schön, dicht an der Stadt, und
nicht weit vom Universitätsgebäude. In dem am
botanischen Garten belegenen Gebäude , wo beyde
Botaniker wohnen, ist das &lt;emische Laboratorium:
man nimmt hier zwar nichts außerordentliches wahr,
aber es sind doch keine Kosten gespart, .um die Anstalt
in ihrer Art nützlich und zweckmäßig zu machen. Uehris
gens werden in diesem wahrhaft fürstlichen Musen-
pallaste alle Wissenschaften unentgeldlich gelehrt.

Wenn auch der Krieg und die Revolution, wie wohl
zu befürchten ist, auf diese Academien einen nachtheili-
gen Einfluß gehabt hätten, so werden doch die Nach-
richten von ihrer ehemaligen Gestalt zu dem Zweck
immer brauchbar bleiben, zu welchem sie in diese Blät-
ter aufgenommen sind.

2.0

adbem ber $t. Prof. Schadeloock statt (elite
bisherigen Professur die Professur der. Mathe-

matik übernommen, (8. B. S. 16.) so wurden zu
der hiedurch erledigten Stelle von der philosophischen
Facultät wieder vorgeschlagen, Hr. Mag. I. S. Beck,
Privatducent in Halle, Hr. Rath F. Bouterweck,
Prof. extr. in Göttingen, Hr. Mag. G. F. D. 6f,
Prof. der Gesch. und Phil. am Gymn. zu Ansbach,
Hr. Mag. W. T. Krug, Adj. der phil. ET M[t
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MWittehberg, Hr. G. S. A. Mellin, zweyter reti
ger der reformirten Gemeine in Magdeburg , und Hr.
I. L. C. Visbeck, Lehrer an der Oberschule zu
Strelit, Die Facultät bemerkte dabey, daß von hier
sigen Privatducenten , imgleichen von Landes- nnd
Stadtkindern, keiner sich disher in Ansehung der theo-
retischen Philosovhie durch Lehrvortrag und gründliche
Schriften erhibirt habe : folglich ein pflichtmäßiger
und gewissenhafter Eifer für die sorgfältige Ausbildung
der Wissenschaften überhaupt, insonderheit aber für
das Beste unserer Universität, welche nur durch thätige,
in ihren Fächern völlig ansgebildete, und bereits in
einem soliden Ruf stehende Gelehrte in Achtung erhal-
ten und blühend gemacht werden kann, sie veranlaßt
habe, bloß auswärtige vorzuschlagen. Und sie äußerte
dabey den Wunsch, daß von allen, die auf die Wieder-
hesetzuug dieser Stelle Einfluß haben, die Nothwendig-
keit einer sorgfältigen Rücksicht auf thätige und gelehrte
Männer, uud ihre Versorgung init den nöthigen Hülfs-
mitteln, stets nnd aufrichtig beherzigt werden mdge, da
ohne diese Erfodernisse. kein guter Ruf und kein ver-
hältnißmäßiger Flor der Universität zu erwarten sey.
Von den Mitgliedern übriger Facultäten wurden der
Hr. Mag. Beck, der Hr. Mag. Krug, und der Hr.
Visbeck E. E. Rath empfohlen, da man bey den
andern mehrere Schwierigkeiten ,. einem an fie ergehen-
den.Rufe zu folgen, vermuthete.

CAim Anfange dieses Jahres hat die königl. Gesell-
3S schaft der Wissenschaften in Kopenhagen den
Hrn. H. R. Tychsen zu ihrem Mitgliede aufgenom-
men. Auch hat ihn die Academie der Wiffenschaften,
der alken Litteratur und der Küuste, (Academie de
Scienze, Lesete ed Arti,) zu Padua schon 1796
zu ihrem Correspondenten ernannt.

KY
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Je

Zur Nachricht und Belehrung für die Badegäste in
Doberan im Jahre 1798. Von S. G. Vogel.
Rostock, gedruckt bey Adlers Erben , 1798. 5 Bye
gen in Octav.

au olgende nenn Abschnitte machen den Inhalt dieser
§ kleinen Schrist aus : 1) Allgemeine Bemerkun-) gen des Nutzens, den das Seebad im Sommer
1797 geleistethat. 2) Was zur Erleichterung und
Beförderung einer glücklichen Badecur nothwendig und
wünschenswerth ist. 3) Zweckmäßige Eintheilung und
Benutzung der Tageszeit in Doberan. 4) Allgemeine
Baderegeln. 5) Allgemeines Badereglement. 6) Als
gemeine Badetaxe. 7) Reglement über den Transport
der Badegäste nach dem heéligen Damm. s) Regle-

ment wegen der Lesebliothek. 9) Von den Quartieren

2 .

gu Fortsetzung der Nachricht von demConstantisten Orden.
IV. (Fernere Gesen e.)

Um dem- Orden äußerliches Ansehen, innere Con-
sistenz und Ordnung ju geben,; sind noch folgende Ge:(
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setze nothwendig , die als Verordnungen des gesamm-
ten Convents einen jeden zur Befolgung ver-
binden.

L Vom Betragen gegen Andere , vorzüglich
Studenten. 1) Verschwiegenheit ist eine der Haupts
stützen unserer Verbindung : daher muß sie ein jeder in
Ablicht der Geheimnisse gegen Profane auf das strengste
beobachten. Die geringste Uebertretung dieses Gesctes
kann die schädlichsten Folgen haben , und um so stren-
ger muß es beobachtet werden Auch dem besten Freunde
muß man kein Geheimniß aufbürden : verräth ers nicht
aus Bosheit, kann ers aus Schwachheit thun. 2) Auch
solche Handlungen, welche Geheimnisse vermuthen
lassen , müssen vermieden werden, als das häufige Zu-
fammentreten unb Slüflern ber Drbensbrüber auf Kaffee-
häusern oder andern öffentlichen Orten. 3) Gegen
Profane darf niemaud groß thun , draviren oder belei-
digend sehn. Dies wäre der gerade Weg , den Orden
in Verfall zu bringen, daher ist solches unsinnige pöbel-
hafte Betragen schlechterdings untersagt. Vielmehr
mug fid) jeder bescheiden und höflich gegen jedermann
betragen : denn dies erweckt Achtung. 4) Dagegen
sind die Ordensbrüder aber auch verbunden, sich im
geringsten nicht zu nahe treten zu lassen, damit keiner nach-
theilige Begriffe von ihrem Muthe und Entschlossen-
heit bekomme, und dadurch das Ansehen des Ordens
leide. Wird demnach ein Ordensbruder durch Worte
beleidigt, und der Beleidiger ist ein Mensch , der in
gutem Rufe steht: so darf er fid) nicht thätlich rächen,
sondern muß vom Beleidiger eine schriftliche Eh-
renerklärung oder Genugthuung durch den
Degen fodern. Wird ihm beydes verweigert, so
muß er sich mit Vorwissen des Seniors thätlich rä-
chen. Wird aber ein Bruder auf eine grobe thätliche
Art beleidigt, so muß er sich aufs strengste rächen,
und alle Brüder sind ihm dazu ihre Hülfe schuldig.
5) Ein jeder muß sich daher quch schlagen können, und
sich so viel Fertigkeit im Fechten erwerben , daß er vor

dem unglücklichen Ausgang eines Duells nicht i
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darf. Kommt, einer kurz vor seinem Abschiede von der
S[cabeniie in bie Verlegenheit, sich schlagen zu müssen,
so muß sich der Senior oder ein anderer Bruder für
ihn stelen. 6) Es darf keiner ohne Vorwissen des
Seniors einen Profanen secundireu , oder sonsi an sci-
nen Händeln Antheil nehmen, damit kein Nachtheil
für einzelne Giieder oder für die ganze Verbindung
daraus erwachse. 7) Es muß immer cine verbáltnif:
mäßige Anzahl von Rappieren im Stande erhalten wers
den, daß es nicht an Mitteln fehle, Gelchicklichkeit nud
Fertigkeit im Fechten zu! erhalten. Die Rappiere dür-
fen aber nicht aus der Ordenskasse angeschafft nnd er-
halten werden, sondern durch eine besondere Beysteuer
der Brüder, welche der Consenior einnehmen und bes-
rechnen muß. Durch solche Beysteuer der Ordensbrü-
der müssen auch die Schläger des Ordens erhalten
werden. Weder diese Schläger noch jene Rappiere
dürfen an Profane verliehen werden.
I.Vonden Conventen. 8) Da es in Anse!

hung der Okbdensangelegenheiten viele Fälle giebt, wo
etwas zu überlegen und abzuhandeln ist, fo muß der
Orden gewisse Zusammenkänfte haben, worin alles bes
schlossen wird. Alle 14 Tage muß wenigstens einmal
Convent seyn. Sind sonsien Zusammenkünfte nöthig,
so läßt fie der Senior durch den Jängsten ansagen.
9) Im Convent darf schlechterdings keiner fehlen.
Nur Krankheit oder sonst "unabänderliche wichtige Ge-
schäfte entschuldigen. Doch muß der Senior vorher
davon benachrichtiget werden , damit er den Abwesen-
den im Convent entschuldigen kann. .10) Im Convent
selbst muß e8 ftifl unb feyerlich zugehen. Alle silzen,
und der Senior oben an. Wer etwas vorzutragen hat,
steht auf und spricht, die andern schweigen. Niemals

mii Ruin Bernregii
Convent deschlossen ist, muß sicb jeder unter-
werfen. Der Convent kann aber nur locale Sachen
beschlieken : Schlüsse , welche das Wesentliche des

Ordens betreffen, können tür durch die Genehmigungaller
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aller Logen gesetzliche Kraft erhalten, Wenn also ein
solcher Punct von den Mitgliedern derjenigen Loge, wo
er zuerst in Vorschlag gebracht. nach der Mehrheit der
Stimmen entschicden und angenommen ist, so muß er
allen übrigen Logen zur Entscheidung vorgelegt werden,
Genehmigen ihn alle, so it er Gesetz, und bindet alle
Brüder. 11) Wer im Convent zu spät kommt, zahlet
4 ggr., wer ihn ganz versäumt, 8 ggr Versäurzt ihn.
einer zu oft, und läßt sich durch Geldstrafen und War-
nungen nicht bessern: so muß er mit Consens der gan-
zen Loge auf eiue gerisse Zeit von allen scinen - Ver-
bindlichkeiten gegen den Order,, den Eyd der ewigen
Verschwiegenheit ausgenommen , dispensiret werden,
und er darf also nichts von den Angelegenhejten des
Ordens erfahren. Auch muß. ihm in der Zeit jeder
Bruder kalt und zurückhaltkend begegnen. 12) Alle
4 Wochen müssen im Convente die gesammten Gesetze
des Ordens verlesen werden , und der Senior muß dù
bey immer anmerken, welche Geseße bisher am wenigs
sten ind beobachtet worden, und muß dabey ihre künf:
tige Befolgung empfehlen.
IU. Vom Stiftungstage. 13) Der Tag, der
unserer Verbindung *) die Eristenz gab , war der
23. Februar 1777. Dieser muß jährlich durch eine so-
lenne Zusammenkunft der Loge, von der sich kein Mike
glied ausschließen darf , gefehert werden. Icder Brus
der muß dabey in festlicher Kleidung erscheinen, damit
er auch durch sein Acußeres zeige, daß er Ehrfurcht
für diesen Tag habe. Wenn die Brüder versammelt
sind, muß der Senior auftreten, und eine Rede hal-
ken, die der Feyer des Tages gemäß ist : und zuletzt
die Brüder ermuntern , den Gesetzen treu zu bleiben,
und in ihrem ganzen künftigen Leben fich als edle, würs
dige Brüder der Bestänsigkeit zu betragen.

1V. Von der Ordenskasse. 14) Es ist (led
kerdings nothwendig , daß der Orden eine Kasse habe,welche

+) (Dies itt der Stiftungstag tes ganzen Ordens, niche
der hiesigen Loge, Er soll in &amp;zalle errichtet seyn.)
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welche énitner in gutem Stande erhalten: werden mufß
wenn einige der wichtigsten Zwecke erreicht werdenfol
len. Jeder Brüder 1huß daher sein Contingent : ges
ivissenßaft uud prompt bentragen, als möglich. 15) Dke
Einnahmen der Kasse sind : a) Das Steceptionsadb,
welches jeder Neuautgenommene erlegen muß : es bes
trägt 3 Rthlr. b) Der. vierteljiährige Bentrag, den
jedes Mitglicd geben muß: er beträgt 16 ßl. Auch
jeder abgegangene Bruder ist verpflichtet „ einen vierteh
jährigen Beytrag an die Kasse:seiner Loge zy entrichs
ten : keinem. wird aber Hicrin etwas vorgeschrixben, .Fon-
dern es bleibt seiner Redlichkeit überlassen , [0 viel zu
geber, ais seine Umstände erlauben. c) Die Strafgel-
der. 16) Die Ausgaben der Kasse mässen -sehr einges
schränkt werden. Alle, die. nicht hier festgesetzt. sind,
mässen wegfallen : nur durch Einstimmung des ganzen
Conveats köunen Ausnahmen gemacht werden, jedoch
böchstsclten. \ Hie bestitnmten Ausgaben sind; a) Uns
fersüuns,repente: oSthtdloshaltung
der Brüder, welchc durch den Orden in Schaden ödek
Unglücksfälle gerathen, als Carcer, Gerichtsgebütf-
Yen u, . td. ‘4) Porto für Ordensbriefez e), Went
Brüder reiner andern Loge die hiesige besuthen, fo bratt-
(en fie nicht freygehnlten zu werben,, als bloß in Ab-
sicht der Wohnung, Erfodert es abér die Nöthwens
digkeit, daß eine Loge eins ihrer Mitgl?eber in Ordend-

NUu stichtdecis
die; an welche er geschickt it; ^iiqain (re» Daltem.
Jedoch müssen solche Gesandschäften nur bey ganz außer-
Irdentlichen Fällen und sehr bedenklichen Umständen
Statt finden. f) Alles, was zur Feyerlichkeit.bey den
Receptionen nothwendig ist, und Sachen, die der Or-
den nothwendig haben muß, als Gefetzblicher, u. f. w.
Dies sind die gewöhnlichen Ausgaben der Kasse, die nie-
Malen überschritten werden dürfen, als nur mit Ein-
siimmung der ganzen Loge. Alle übrigen Ausgaben
bey Begkcitungen - Recepticuen/ für Schläger, Rap-' piere,
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iere, w. f. 1o, mü(fen. burd) besondere Beyträge bes
ritten werden. 17) Die Kasse befindet fich beym Ses

kretair, welcher sie im Stande erhalten muß : der

ee E den Schlüssel dazu, beyde müssen für allen

3.

Versuch über die pfychologifche Behandlungsart der
Krankheiten de$ Organs der Seele, Von Dr. Io-
bann loachim Schmidt, Ehtenmitgliede der Re-
gensburgifchen botanifchen Gefellfchafc, Ein Frag-
nient zü einem künftigen Syftem diefer Krankhet
ten. Hamburg , bey benjamin Gottlob Hoffmann;
1797. 13 3Bogen in Octav.

NY dieser Schrift kann ich bloß die Anordnung desGanzen und den Vortrag beurtheilen , beyde sind
aber so wenig zu billigen, daß man daraus den gerin-
gen Werth des Buches zuverlässig folgern kann. Was
darin über die Behandlung der Wahnsinnigen gesagk
wird, ist entweder bekannt , oder so unbestimmt, auch
mitunter so unverständlich ausgedrückt, daß der Hr.
Verf. sich seihen Gegenstand unmöglich deutlich gedacht
haben kann. Wer wird z. B. in folgender Stelle ei
nen Sinn finben. , „Alle Znfälle der Geelenfranfbeiten
entspringen . aus. elger Läsion der innern Sinuc. Ich
nenne den innern Sinn das Vermögen, diejenigen Ver-
änderungen zu empfinden, in welchen gar nichts Man-
nigfaltiges auseinander ist, sondern die allein etwas
Innerliches sind. Pa diese Erklärungsart vielleicht
Ianchen nicht einleuchtend seyn mögte y so fann man
auch den Unterschied zwischen den äußern Sinnen und
den innern so angeben : ersterer ist das Vermögen der
Vorstellungen des von uns Verschiedenen bloß Raum-
mäßigen, letzterer des von uns Verschiedenen bloß Zeit-
mäßigen. Wenn man nun über den Wahnsinn eine
bloß anthropologische Erklärung verlangt, so würde
ich folgende geben; Die Seele, oder wie Reil gt
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die Materie, setzt ich beym Wahnsinn in einen gleichsam
blinden Zustand der Anstrengung; welches soviel heißt,
als fie überläuft, mit Nichtbewußtseyn ihres Ichs,
gleichsam ihren Vorrath von Vorstellungen, und äußert
ihn durch sie, druckt in einem untheilbaren Zeitmo-
mente unzählige Hirnfasern, gleich einem fertigen Spie-
ler, der einen Lauf auf dem Klavier macht, bis sie die
verlangte- Ideenverwirrung mit Aeußerung erweckt.‘
Ein großer Theil des Buches befteht aber aus Abschwei-
fungen, die hier außer ihrem Platze stehen. Dabey ist
oft ein sehr anmaßeuder Ton gebraucht. „„Der Ver-
fasser‘‘ heißt es z. B. im Anfangey „ciner psychologis
schen Behandlungsart der Krankheiten des Seelenor-
gans hat nicht allein einen fast unbearbeiteten Stoff zu
ordnen, der an Mannigfaltigkeit und Verschiedenheit
jeden andern wissenschaftlichen übertrift, sondern er
muß ihn in einigen Theilen selöst hervorbringen. Er
darf nicht bloß dem bisherigen Gange der Wissenschaft
nachgehen, . sondern er un ihm zuvoreilen. Er muß
nicht bloß seine vorhandenen wenigen Schriftsteller be-
nutzen, und sich von ihnen führen lassen, sondern er muß
ihnen oft zeigen, was sie noch zu bearbeiten, was sie
logisch zu berichtigen, medicinisch. psychologisch zu beob-
achten, und wiederum logisch- pragmatisch zu ordnen,
und worauf sie ihr Angenmerk bey Heilung der Krank-
brit des Seelenorgans vorzüglich zn richten haben.'&lt;twas zutreffender ist freylich die Aeußerung in der
Vorrede: „Ich thne bey dieser Schrift gern auf jedes
Verdienst Verzicht, und eigne mir nur das, sey es gut oder
tadelnswerth, zu, hiemit meine von practischen Geschäf-
ten und Studiren freye Stunden ausgefüllt zu haben.‘
Abrr immer ist es doch zu viel verlangt, daß andere Leute
«n das, was uichts, als Ausfüllung leerer Stunden ist,
Zeit und Geld verwenden sollen.

Johann Christian Edlen von Quistorps, des
heil. Rômischen Reichs Ritters, wayl. Königl. Schwe-
dischen Appellations Raths, auch ordentlichenBen

i
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siters beym Wismarschen hohen Tribunal und Ober-
Appellations.Gericht in Sr. Königl. Maijestät teut-
schen Staaten, Rechtliche Bemerkungen aus allcn
Theilen der Rechtsgelahrtheit, besonders für practi-
sche Rechtsgelehrte. Zweyter Theil; nach des Vet-
fassers Tode aus dessen hinterlassenen Papieren ber:
ausgegeben von D. Georg Wiese, Fürstl. und
Gräflich Reußplauischen gemeinschaftl. Hof: und Re-

MPttsh y, . .

Leipzig, 1798 , bey Johann Benjamin Georg Flei
scher. x Alph. 123 Bogen in Quart.

S" der Anzeige des ersten Theils (4. B. S. 398.)habe ich schon angeführt, daß ich diéser Samme-
]ung keinen großen Werth benlege : . ud ich muß dies
Urtheil bey dem zweyten Bande wiederholen, indem
darin noch weniger Gegenstände von einigem Interesse
vorkommen, und die Bearbeitung nicht besser ist. Die-
ser Theil ist überdem der Censur eines der vormaligen
Collegen des Verfassers unterworfen worden, welcher
die angeführten Entscheidungen des Tribunals  wegge-
strichen hat. Sonderbar genug , daß bey diesem Col-
legio jetzteine Gattung der Publicität gemißbilliget wird,
die schon N7evius im vorigen Jahrhundert unbedenks
lich fand , und deren Rechtmäßigkeit unter einigen we-
nigen Beschränküngen gar keinen Zweifel findén sollte.

5.

m Dec. v. J. ist der Hr. Prof. Link zutn Ehren-
J mitgliede der mineralogischen Gesellschaft in Jena

erwählt worden. Außer ihm sind noch zu Ehrenmit-
gliedern folgende Mkcklenburger aufgenommen : Hr.
H. R. Hieronymi in Lreustreliß , Hr. K. R,
v. Türk ebendaselbst , und Hr. O. R. A. Stein-
hoff zu Ludewigslust.



A n n a l e H
Det

RostockschenAcademie.
9. Band. 8§. Stück.

Den 3r. Sul. 1798.

[M

Beschreibung des gegenwärtigen Zustandes der König-
lichen Universität ju Greifswald, von D. Gottlieb
Schlegel, General-Superintendent von Schwedisch-
Pommern und Rügen, Prokanzler und erstem Pros
kessor der Theologie, des Königlichen Consistoriums
Präses, Mitglied des Königlichen Nordstern-Ordens.
Beygedruckt ift der Entwurf der auf der Unidersität
zu Greifswald vorhandenen Studiencommission. Ber-
lin anb Stralsund, bey Gottlieb August Lange, 1798.
9 Bogen in gr. Octav.

Sys Zweifel erinnern sich diejenigen meiner Leser,
RU fire eANdDisqui dem
ueuen greifswaldischen Visitations - Recesse noch
daß eine Beschreibung des jetzigen Zufiandes der 9Icasdemie herausgegeben werden folie, um einen jeden zu
überzeugen, daß sie ihren Zweck vollständig zu erfüllen
im Stande sey. (7 B. S. 327.) Hier ist diese Be-
§reibung mit ihr die Vorschrift für die in eben demecesse angeordnete Studien - Commission.

Einen großen Theil von dem, was die meist 5 Bo-
gen betreffende Beschreibung enthält, habe ich schon
in dem Auszuge aus beydeu Visitations-Recessen ange

führt ; ich kann dies slr.also jetzt übergehen, und dark



$8 Annalen der Rostockschen
nun nur das Uebrige daraus bemerken , soweit solches
nach dem Zweck dieser Blätter hier einen Plat; finden
kann, um dadurch die Nachrichten von dieser benach-
barten Academie möglichst zu vervollständigen.

Einleitung , §. 1. Rurze Beschreibung der
Stadt Greifswald. Sie zählet 5500 Einwohner
unb hat eine Garnison von 109 Mann. Breite Stra-
hen, viele wohlgebauete Häuser, ein geräumiger vier-
ecfigter Marktplatz, drey Kirchen, und Wälle, die zu
Spatziergängen eingerichtet sind , geben ihr theils
Zierde theils Annehmlichkeit. Jusbesondere hat man
der umher sich ausdehnenden Ebne , der Breite der
Straßen, die einen freyen Laftzug verstatten, und den
zahlreichen Gärten in der Stadt und um dieselbe, die
gesunde Verfassung der Luft zuzuschreiben , welche
größtentheils hier herrschet. g. 2. Von dem Ur-

Ec "Die 3uudt welche dieProfessoren aer exta
schen Universität 1436 bier suchten, gab zu ihrer Stif-
tung Gelegenheit. Nachdem sie mit einem nahmhafteu
Fond für die erste Zeit versehen mar, worb fie amt

pepe irapMtcpu aria
versität dem Herzog Bogislav XIV. ihre Festigkeit
zu danken, welcher ihr 1626 erstlich einige Dorfschaf-
ten des Umts Eldena zum Unterhait schenkte, und

ESSO enter um tuam
der Universität. a) Don oer Sabl oer Lehrer
und deren Anstellung. b) Yon oer Oberregie
rung und den Curatelen. c) Von der innern
Regierung der Universität. d) Von den Pri-
vilegien. Die Universität hat die Rechte des geistli-
c&lt;en Staats im Lande, die Immunität von allen Stey-
ern und Abgaben fôr die Glieder derselben, steht unter
keinem andern Gericht, als der Landesregierung und
dem Oberappellations-Gericht zu Wismar, hat das per-
petuum Executoriale, ben Procelffum fummarium und

eine schleunige Rechtshälfe, die Sportelufcepbeit. die



Academie. 8. B. 8. St. 59

freye Procuratur bey den Landesgerichten , ba$ Bene-
ficium Competentiae, Der.Genuf ber Zinsen über alte.
rum tanrum und die Freyheit vom Stempelpapier zn
geniesen. Sie hat die volle sowohl Civil - als Cri-
minal- Gerichtsbarkeit über die zur Universität gehöri-

gnPersonen, uur Amte Eldens, und pas Ruhe:
belegene Pfarren hat sie das Patrouatrecht , und besetzt
dieselben , so wic auch die Präpositur zu Grimm und
die Pfarre ju Görmin. Sie übet mit dem Magi-
sitrat der Stadt Greifswald. das Nominationsrecht
zu der Stadt. Superintendentur und den Stadtpasto-
raten aus. Sie hat seit 1741 die kleine Comitiv, wels
che vom Rector verwaltet wird. €) Von den Uni-
versitäts- Gebäuden. Die Universität hat ein an-
schnliches Collegien - Gebäude von 3 Stockwerken :
die Länge erstreckt sich auf 259 , die Tiefe auf 47- und
die Höhe mit dem Dache auf 71 Fuß. Die beyden
Hauptseiten sind auf gleiche Art dreyfach eingetheilt,
(o daß das Corps. de Logis eine Länge von 75 Fuß
jeder Flügel aber 92 Fuß beträgt. Das untere Stock-
werk enthält den größern und den kleinern Hörsaal, und
ein Gewölde zum Archiv. Das mittlere die Bibliothek
mit cinem Vorzimmer, und das.Verssammlungszimmer
des academijchen Conciliums und des königlichen Cons
sistoriums, nebst einer Actenstube ; das oberste die Gal-
lerie der Bibliothek , ein Vorzimmer , worin die der
Aradenrie vermachte drôysensche Bibliothek aufgestellt
ist, ein Zimmer zum Gebrauch des Bibliothekars, bef
sen Wände mit der geschenkten ahlrvardschen Biblio-
thek bedeckt ind , den anatomischen Saal mit dem Zu-
bereitungszimmer , ein physccalisches Zimmer, das Na-
turalienkabinct, und ein Zimmer mit der Mineralien-
Sammlung. Ueber dem dritten Stockwerk ist unter
einer Mansarde der Insirumenten- und Modellen Saal.
Der größere Hörsaal ist 18 Fuß hoch- gewölbt , und
in einem feinen Geschmack ausgemalt. An den End-
seiten des Gebäudes sind zwey , den Professoren der

Philosophie gewidmete Wohnungen. Hinter dem,Ge.



6o Annalen der Rostockschen
bäude ist das Treib- und Gewächshaus mit einem Audi-
torio^botanico , ünb ber botanische Garten. Außer
bem beüft bie Universität einige andere Wohnhäuser
für Professoren und Universitäts-:Genossen. Eine eigne
Universitätskirche hat sie jetzt nicht, obgleich ehemals
die Nikolaikirche als Collegiatkirche diente j und
die Promotionen darin gehalten wurden. Dennoch
ist in ihr ein Stuhl für die Professoren, und in allen
3 Stadtkirchen sind Chöre für die Studirenden.

Writer Abschnit. Wie die Wissenschaften
auf der Universität gelehret werden. ÿ. 1.
Allgemeine Lrachricht von dem Inhalt und
der Art des Unterrichts in den Wissenschaften
aus den lerzten academischen Recessen. ÿ. 2.
h denjerztlebenden Lehrern und ihren Vors-esungen.

Zweyter Abschnitt. Von den Anstalten und
Hülfsmitteln für die Wissenschaften und für
die Studirenden. 1. Kap. Anstalten und Zülfs-
mirtel für die Studirenden. g. 1. Die Univer-
sitäts.Bibliothek. Zugleich von andern Biblio-
theken und dem Buchladen. Der Saal der Bib-
liothek geht in einer Höhe von 26 Fuß durch die bey-
den öbern Etagen des academischen Gebäudes. Um
das ganze Zimtner ist eine Gallerie angelegt , die auf
24 Säulen ruhet. Hinter den Säulen sind in dem
nntern Theile des Zimmers Lambris herumgeführt, die
einen besondern Gaug an den Büchern herum ma-
ehen, der, wenn er verschlossen wird, : hindert , daß
nécht einjeder zu den Büchern kommen kann. Diese
Lambris haben gegen den freyen Platz Pulpeten, gegen
die Wand aber mit Pulpeten gedeckte Repositorien. Sie
vermehren das schöne Ansehen des Saals, da der untere
Platz, welcher noch 58 Fuß lang nnd 24 breit ist, frey
bleibt. . An der Brüstung der Gallerie sind rund um
bequeme Tische ang'bracht. Der Foud steigt mit dem-
jenigen, was aus zurälligen Einkünften der Universität
fließt, jährlich ju 600 Rthlr. Die Anzahl der Bücher
kann , außer den Manuscripten und den pommerschen
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Sammlungen jet zu 28000 Bäuden gerechnet werden :
in der pommerschen Sammlung werden über. 26000
Stück Manuscripte gezählet. Von allen in Schweden
gedruckten Büchern muß cin Exemplar in die Bibliothek
geliefert werden. Außer dieser öffentlichen Bibliothek
befigen viele Lehrer zahlreiche Büchersammlungen. Die
Meßbücher werden durch die langissche Buchhandlung
zu Berlin, welche zu Greifswald und Stralsund
Riederlagen hat, erlangt. Zwar kann sie nicht ein
völliges Meßsortement herführen lassen : dennoch läßt
sie, was verlangt wird, ziemlich schnell kommen. Es
sind auch noch andere Gelegenheiten , sich ein Buch zu
verschaffen. §. 2. Lraturalienkabinet. In einemZimmer ist die Mineralien€Sammlungaufbewahrt.Diese hatte schon 1783 durch das Geschenk des Für-
sten v. Hessenstein eine schälibare Anzahl von vulkani-
schen Stoffen und Mceresproducten, die er aus Italien
mitgebracht, gewonnen : aber einen wichtigen Zuwachs

cthielte fe dus Has q ere S om
kauft ward. Das zweyte Zimmer enthält die Pro-
ducte aus den übrigen Reichen der Natur : vorzüglich
ist darin eine Sammlung von Thieren, als Säugthiere,
einheimische Vögel und Conchylien , auch wird darin
ein Herbarium aufbewahrt. 5. 3. Dcr botanische
Garten. Dieser war in gute Ordnung gebracht, und
besaß einen Reichthum von seltenen Pflanzen: aber
ein unglücklicher Vrand verzehrte 1787 größtentheils
die schöne Anlage. Nachhinist das Gewächshaus wie:
der hergesteilet, und er besit schon eine Menge Pflan-
zen, welche ansehnliche und großc Gärten nicht haben.
Außerdem sind zu Eldena und Hanshagen Anpflans
zungen von Bäumen, Sträuchen undj Gewächssen , wel-
che das Freye ertragen können, angelegt. In einem
Schränke besinden sich Sammlungen von Saamen.
§. 4. Die Sammlung physicalischer uud mathe-
matischer Instrumente. Der Vorrath hievon ist
nicht geringe, und erstreckt fid) auf alle Theile der Ma-

thematik und Phvsik. Ss. Das astronomis e H.3 ervatori-
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fervatorinm. Es befindet sich an dem nordöstlichen
Ende der Stadt in einem ganz freystehenden Thurm :
und hat 3 Zimmer übereinander. Das unterste dient
zum Aufenthalt des Beobachters, wenn er die Erfcheis
nung abwartet. In dem mittlern können Vorlesungen
gehalten werden, auch können Zuschauer, die von dem

RR Reisen Rrn qmmhaben, und bey'

digt werden. Das dritte, in welchem die Jnstrumente
befindlich sind, ist der eigentliche Observations. Saal.
Das Dach sowohl als die Süd- und Nord - Seite sind
dergestalt mit Klappen versehen, daß man durch den
ganzen Saal in der Mittagsfläche eine freye Aussicht
hat , wenn die Klappen aufgemacht werden. Zu den
Beobachtungen unter dem freyen Himmel lassen sich
die Werkzeuge bequem auf das Dach bringen , welches
flach und mit einem Geländer versehen ist. Es befitst
einen Mauer- Quadranten , einen silberschlagschen
Uranometer , verschiedene Fernröhre von englischen,
deutschen und schwedischen Känstlern, einige astronomi-
sche Penduluhren , mannigfaltige Thermometer und
Barometer, Globen , Bücher, Himmels- Land- und
Seekarten. Zur Erhaltung des Instituts sind jährlich
50 Néhlr. ausgesetzt. Eines von den academischen Häu-
sern ist auch so beschaffen, daß darin füglich aftronomi-
sche Observationen angestellt werden können. g. 6.
Die Anstalten für die Anatomie, Chemie, Chi-
rurgie, und das klinische Insitut. Das anato-
mische Theater bestcht aus einem großen Zimmer zu
anatomischen Arbeiten, und einer Kammer, worin die
Instrumente und Präparate in Schränken aufbewahret
werden. Schon ist darin eine zum Unterricht nutzbare
Sammlung von Skeletten, Embryonen und andern
Präparaten, welche theils trocken ausgespritzt - theils
in Weinessig aufbehalten sind : sie wird aber jetzt ansehn-
lich vermehrt. §. 7. Die Reitbahn. Es ist dazu ein
ansehnliches Gedäude aufgeführt, wobey der Bereiter
zugleich seine Wohnung hat. Auf Kosten der Acade-
mie werden 6 Schulpferde gehalten. s. 8. Gelehrte

gehell:.
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gesellschaftliche Verbindungen. Außer einigen
vormaligen Gesellschaften sind die 1739 gestiftete deut-
sche Gesellschaft, und eine pommersche Gesellschaft, die
sich 1742 : 44 zur Beförderung der Geschichte und Lan-
desrechte verbunden hatte, zu bemerken. Jetzt gehen
einige academische Lehrer damit um, in Verbindung
mit andern Gelehrten des Landes eine wissenschaftliche
Svcietät zu Stande zu briugen, deren Mitglieder zu
festgesetzten Zeiten zusammenkommen , und Abhand-
lungen über wichtige und nützliche Gegenstände vorlesen
wollen. §. 9. Freyer Druck für 2 Bogen der
Disputationen. §. 10. Von der enl
schen gelehrten Zeitung. Von 1743 - 1748 kamen
die pommerschen Nachrichten von gelehrten Sachen
heraus. Ihnen folgten in den Jahren 1750 - 1754
die ersten critischen Nachrichten, und zugleich erschien
die pommersche Bibliothek. Nachhin traten 1763 und
1764 wieder Urtheile über gelehrte Sachen ans Licht,
und seitdem haben die neuen critischen Nachrichten von
1765 an eine ununterbrochene Folge gehabt, wobey
sie nach 25 Jahren den Titel, neueste critische Nachs
richten, angenommen. Die Universität giebt zur Unter-
ine Fer j Eorrespondenz und des Drucks jetzt jähr-ich 100 Rthlr.

(Das Uebrige künftig )

D.

$ Prof. Rarsten hat das Secretariat einer medi
“ lenburgischen lantwirahschafttichen ean
Me ENRT hat. Nach ihren ersten auf einem
Bogen in Folio abgedruckten Statuten ist die Verbesse-

mtdinidiCEudobi ir jauptgegenftano-—Sn.ber2BabIibretArbeiten läßt fi€ fid) allein. burd) ba$,—tasnü&amp;lid)ist, aber bisher von dem grdßern Theile unerkannt und
unausgeführt geblieben , bestimmen , vhne Rückcht
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darauf zu nehmen, ob ihre Rathschläge das Verdienst
der Neuheit hätten. Die ordentlichen Mitglieder wer-
den allcin aus der Mitte der in Mecklenburg mit Lands
gütern Angesessenen genommen , weil die Gesellschaft
nicht allein über den Werth landwirthsschaftlicher Vere
besserungen , sondern auch über die Möglichkeit der
Musführung im Großen zu entscheiden übernimmt, und
dieser Endzweck nur durch manches Opfer erreicht wer-
den kann. Ueber die Aufnahme der Ehrenmitglieder
entscheidet allein die Nützlichkeit der Aufzunehmenden
für das Institut. Aus den wirklichen Mitgliedern wer-
den 2 Directoren und 10 Assessoren erwählt; von den
letzteren übernehmen 4 das Fach des Ackerbaucs und
der Viehzucht,..2 das der Forst- und Gartenkunde, 2
Das der auf die. Landwirthschaft angewandten Mathe-
matik und Physik, und 2 die Verbesserung der Land-
wirthschaftsmethoden kleinerer Landwirthe. Jedes
wirkliche Mitglied verpflichtet sich zu einem jährlichen
Beytrag von 5 Rthlr. Gold und 5 Rthlr. N. Zwdr.,
welcher zum Jahrgchalte des Secretairs, zu einer
Sammlung von Modellen und Zeichnungen , zu Preis-
aufgaben, und zur Belohnung derjenigen geringern
Landleute, welche zuerst mit dem mehrsten Eifer ent-
schieden bessere Wirthschaftsmethoden in Ausübung
bringen, verwandt .wird. Die wichtigern Resultate der
Beobachtungen sollen jährlich durch den Druck bekannk
gemacht werden. Manche Einrichtungen werden noch
in der Folge eine nähere Bestimmung erhalten.

3*

pes: der Predigtendes Hrn. Sentorserling sind auch in den Jahren 1795; 1796
und 1797 gedruckt erschienen. | 1795.
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Rostockschen Academie.
8. Sanb. 9. Stück.

&amp;:un 7. Mug. 1798.

T,

leber bie Gompefeny ber. Ehegatten nach getrennker
Ehe. Als ein Festprogramm herausgegeben im
Pfingsicn 1798, vom Professor Wiese, jett Rector
der Academie. Rostock, gedruckt in der Adlceschen
Officin, 24 Bogen in Quark.

HWn diesem Programtn i(t vou bem beneficio compe:
§ tentiac, soweit es Ehegatten zustehet, und voneinigen verwandten Gegenständen die Rede. Bey

mehreren Säßen denke ich mit dem Hrn. Verf. nicht
einstimmig : es würde inzwischen für diese Blätter zu
umständlich seyn , die Verschiedenheit unserer Meinun;
gen und ihre Gründe auseinander zu setzen, besonders,
da wir in der Methode des Vortrags ebenfalls verschir:
denen Grundsätzen folgen.

2.

Bestluß der Anzeige von Schlegels Beschrei-bung der Universität Greifswald. ~ 2
Rap. Anstalten und Hülfsmittel für die Stu-
direnden.  $. 7. IDie Aoften sum Studiren. a)
Die Matrikel, Wer zuerst die Academie bezieht, ers
legt 5 X 16 ). j wer schon auf einer andern Acade-

mie flubirt bat, 22 vjfy. b) Das Honorar far



66 älgnalen der Rostockschenbic Gollegi unb aubere &amp;ebrfiunben.—ürbíemeiftenCollegia werden halbjährig 3, 4 oder 5 © bezahlt.
Die Lehrer der neuen Sprachen nehmen von einzelnen
Studirenden monatlich 2 », und wenn zwey zusam-
men lernen, 3 &amp; Der Lehrer der Musk nimmt 15
bis 2 20&amp; für 10 Stunden. Für das Tanzen wird
nach der Zahl der Theilnehmenden bezahlt. Für das
Fechten wird in den ersten Monaten mehr als in den
folgenden gegeben. Das Reitenlernen kostet monatlich
1 Louisd’or nebst 16 s5. für den Reitknecht. c) Woh-
nung , Speisen und andere Dinge. Eine Stube oder
Stube und Kainmer mit den nothwendigsten Mobilien
koslet 10 bis 20 &amp; jährlich ;: die Aufwartung 220€,
Betten 4 bis 6 © , die Heizung 10 bis 12 ©. Für

ut
Häusern noch besonders jährlich 1 % bezahlt. Ber
Mittagstisch ist von 25 bis 96 &amp; jährlich zu haben.
Wäsche kann jährlich zu 8- 10 &gt;© bedungen werden 2c.
d) Kosten der Promotionen. Die Kosten, um Magister
zu werden, betragen außer dem Druck der Disputa-
tion 50 X : und die Kosten der Doctor- Promotion
fn dea höhern Facultäten etwa 160 », woferne die
Disputation nicht kstark, und daher die Ausgabe für den
Druck groß ist. Wählt der Promovendus in den höhern
Facultäten, statt des dem Herkommen nach pro pran-
dio jedem Professor und einigen academischen Beam-
ten zu zahlenden 1 € 16 f3. , ein wirkliches Mittags-
mahl, so steigen die Kosten freylich höher. . c) Buch-
drucker. Kosten. Für einen Bogen Mittelschrift mit
Cicero- Noten in ordinairem kleinen Format , bis 100
Exemplare, 1 &amp; 12 gr. : Cicero. Schrift mit Cors-
pus Noten, 1 x 16 gr. , Corpusschrift mit Borgeso
Noten 2 © 12 gr., für jedes folgende Hundert aus
allen Schriften ohne Unterschied 16 gr. Wenn ein
Professor außer dem Fall einer Promotion eine Dispu-
tation oder Programm drucken läßt , zahlt er nur für
das erste Hundert 1 %, und für die andern 24 ö.

+) Münzsorten. Ein N. Zwdr. Stück gilt in der kan.
. $
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destmünze 33 (3. $. 2. Das Convictorium. Außer
dem Senior und zwey Stipendiaten, welche völlig frey
speisen, giebt jeder Convictorist jährlich nur 5 %&lt;© zu.
Bey seiner Aufnahme zahlt er, sowohl an den Rector,
als an den Inspector 1 X, und an den Oeconomen
3 © 14 s8. Er genießt den Tisch 2 Jahre. Außer-
dem hat der Occonom die Verpflichtung jeden Stu-
bírenben für 252«G zu Mittage und für 13 2.© des
Abends zu speisen. Am Schluß eines jeden halben Jah
res müssen die Convictorisien Rechenschaft von ihren
Studien ablegen. F. 3. Sorge für das Studiren,
und von der Studien-Commission. §. 4. Sorge
für die Sitten, durch die Gesetze und durch
die nâhere Aufsicht, woran es Lehrer nicht
fehlen lassen. ß. 5. Uebungsgesellschaften der
Studirenden. 1) Sowohl für Theologen als Ju-
risten werden Collegia practica angestellet. 2) Auch
giebt es Coouerlaroria , worin Studirende zu Unter-
redungen über gelehrte Gegenstände, oder um fic) bic
Fertigkeit in einer Sprache zu verschaffen, bey einem
Lehrer zusammenkommen. 3) Zur Uebung und Unter-
haitung derjenigen , welche sich einige Fertigkeit auf ei-
nem musicalisschen Justrument erworben haben , wer-
den vom acad. Mufikdirector wöchentlich 2 Concerte,
jedes von 2 Stunden gehalten, zu welchem die Theil-
nehmenden nichts als die Lichter bezahlen. 4) Der acad.
Zeichenmeister hält 4 Tage in der Woche unentgeldliche
Ucbungsstunde im Zeichnen und Reißen. 5) Von dem
acad. Tanzmeister wird eine öffentliche Tanzübung ange-
flit. 9. 6. Von den Vergnügungen der Seu-
direnden. 1) Die Spaßiergänge oder Ritte nach dem
eine viertel Meile von der Stadt entlegenen Holze oder
nach dem Flecken Wyk, woran der Haven stbßt. Nach
letterem kann man auch des Sommers zu Wasser eine

aeEREA
gelassen. 3) Zuweilen haben Studirende in den Ferien
ein Schauspiel, oder am Charfreytage ein Singspiel

aufgeführt. 4) Im Vinter ist alle 8 Tage öffentliches' 2 Ton-
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Concert, 5) In zwey Wintern hatten die Studiren:-
den alle 4 Wochen eine Assemblee zum Tanz und
zur Conversation mit mäßigen Kosten errichtet, die man
zuließ, solange nicht Abweichung von Sittlichkeit und
Ordnung oder schädliche Folgen wahrgenommen: wor-
den. Anhang von den Stipendien für Stu-
dirende. Ihrer sind 10. (Soviel sich aus dieser
ziemlich unvoliständigen Nachricht ersehen läßt, beträgt
GeCapital tu qJEnESTO nmm nämlich
übrigen aber alle weniger, bis zu 12:3 . herab.)

| Dann folgt auf 2 Bogen das Reglement für die
Studien - Commission. Der Zweck ist aus dem
Recesse Jom ersichtiich ; von der Form bemerke ichfolgenbes, da das Uebrige ganz willkührliche Kleinig-
keiten betrifft. x Tit. Von dem Zweck und der
Organisation der Commission. 2 Tit. Von
den Obliegenheiten der Commisssion überhaupt
in Rücksicht auf ihre Rathpflegungen , so wie
derselben Zeit und Ort. Zu Anfange jeglichen
Vierteljghrs, wenn das Dixectorium unter den Exde-

Ga ufiierira
versammeln gedenkt ; gewöhnlich geschiehet solches nicht
öfterer als einmal in jeder Woche. Bey jedweder Size

iDEBIT ANARR felew- ien et
Welche der schriftliche Vortrag zweckmäkßiger scheint,
Ober wegen derer das Directorium die ührigen Gliea
der mit der Zusamn;.enkunft nicht bemühen zu dürfen
glaubt , werden schrtftlich verhandelt. Alles, was in
den Sitzungen vorgeht, wird zu Protocoll verzeichnet ;
auch zum Unterricht für den Nachfolger vom Director
ein Tagebuch über alles und jedes, was sonlt borfállt,
gehalten. 3 Tit. Von den Pflichten der (ámmt:
lichen academischen Lehrer in Beziehung auf
die Commission. Der Rector muß.jedwedem Stu-
direnden, der inscribirt wird, die Frage vorlegen : ob
er von seinen Aeltern oder Vormündern an irgend einen

ut
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Universitätslehrer oder sonst eine würdige Person addres-
siret sey , oder selbst schon jemand gewählt habe , der
über ihn und seine Studien. dle Aufsicht führen solte ?
Von der Antwort benachrichtkget er das Directorium.
Um Ende eiurs jeden Monats sollen besondere Con-
cilia gehalten werden, in welchen die Péofessoren sols
che Studirende, die ihnen als unfleißig oder. unsittlich
bekannt, auch von ihnen bereits priuarim aber fruéchts
los ermahnet sind , nahmhaft zu machen haben; Hie-
von ist dem Directorio unverzüglich Anzeige zu ertheis
ler.. Alle ordentliche sowöhl , | als außerordentliche
Lehrer, wie auch Sprach- und Exercitien + Meifter rei:
chen der Commission zu Anfange jedes halben Jabres
ein Verzeichniß ihrer zu Stande gekommenen Vorle-
sungen cder des Unterrichts, nebst den Nahmen der
Studirenden, welche sich des einen oder des andern be-
dienen, ein, Und nach geendigten Halbjahre stellen
sie den der Studien - Cormmission anvertraueten jun-
gen Leuten. verschlossene Zcugnisse zu, welde treu ent-
halten, 1) was jeder gehört , 2) ob er fleißig gewes
sen, 3) ob gegen sein sittliches Betragen etwas zu er-
innern sey. Diese Zeugnisse liefern die Studirenden dann
an das Directorium. 4 Tit. Von den Obliegen-
heiten der Commission in Ansehung des Re-
gulirens der Vorlesungen. Nach einigen vorauf-

EORNHEAet 1 " /

der junge Mensch sich zu legen gedenkt, 2) nach den
übrigen Zwecken seines : LUufenthalts auf der Academit,
und seiner zeitherigen Bildung , 3) nach der Zeik, die
er auf Universitäten zubringen will oder kann. Die-
sen individuellen Erkundigungen gemäß wird von dem
Erdecano der Facultät, wohin des Studirenden Haupt-
fach gehört , ein Studienplan für ihn entworfen; und
dieser Plan wird danächst von der Commisslon erws-
gen, und abgeändert oder bestättigt, Auch können
Aeltern nnd Vormünder, ja sogar die Studirenden
selbst,- dergleichen Playe entwerfen : nur müssen folche

der Studien- Commissionbesanut gemacht werben, da:
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mit (ie (elbige mit den Ortsumständen vergleichen, und
über die Vollstreckung gehörig ha]ten kann. Bey be-
harrlicher Unfolgsamkeit macht sie entweder den Aeltern
und Vormündern oder auch dem Rector und Concilio
zu Vorkehrung ernsthafterer Maaßregeln unvorzügliche
Anzeige. 5 Tit. Von den Obliegenheiten der
Commission in Hinsicht auf das sittliche Betra-

en der Studirenden. Versspürt entweder die ge-
HM Commisssion oder irgend ein einzelnes Mitglied,
daß dieser oder jener wegen Fleißmangels oder Immo-
ralität Aufmerksamkeit verdient : so wird collegialisch
erwogen, wie er von seinem Irrpfade am erfolgsams
sten zurückzubringen sey. Und dann ermahnt ihn ent-
weder dex Director oder die ganze Commission mit Güte
und Schonung, doch zugleich mit Nachruck und Ernst.
In dem Fall, da er sich nicht bessert, und andere ab-
sichtlich verführt, oder ihnen durch Beyspiel und Um-

niet dal Mei deti
sonsiigen legalen Bestrafung denunciiret. Vergehun-
gen, die offenbare Bosheit beweisen, oder an ein Ver-
brechen gränzen , untersucht die Commission äberalk
nicht direct, sondern macht bloß den Rector und das
academische Gericht darauf aufmerksam. 6. Tit. Von
oen Obliegenheiten der Commission, die Oeco-
nomie der Studirenden betreffend. Mit dieser
befaßt sich die Commission eigentlich nicht : wird inzwi-
schen ihre Mitaufsicht und Leitung von Yeltern oder
WVormäündern gewünscht, so ermangelt sie zwar nicht,
im Allgemeinen darauf achtsam zu (cou, auf ba$ Detail
aber läßt sie sich nicht ein. Dagegen bemerkt sie cr
officio auffallende Verschwendungen der Studirenden,
zumal solcher, die ganz ohne Rath und Aufsicht sind,
und verhält sich dabey, da sie gemeiniglich auch Un-
fleiß oder Untugenden zur Ursache oder zur Folge ha-
ben, gerade wie bey diesen Gegenständen. 7 Tit.
Von den academischen Zeugnissen , welche die
Commission zu ertheilen hat. Sie mäüssen be-
fiimmt enthalten , 1) zu welcher Zeit und wie lange

er
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der Studirende in Greifswald den Wiskenschaften
obgelegen, 2) was für Vorlesungen er gchdrt, oder
welchen Unterricht er sonst genossen, 3) mit welchem
Fleiß und Erfolg das geschehen, 4) wie seine sittliche
Nufführung beschaffen gewesen. Sie werden nie ohne
hinreichende Erkundigung jedes irgend zweifelhaften Um-standes ertheilt:undesmußdarinangegebenwerden,ob sie sich auf die Versicherung glaubwürdiger Persos
nen außer der Commission, oder auf Selbstbeobach-
tung und Selbstüberzeugungen durch unmittelbar ein-
gezogene Nachrichten, auf Verlangen öder aus eigner
Veranlassung angestellte Prüfungen, u. d. g. gründen.
8 Tit. Von Verwaltung der Gelder eines der
Commission anvertraueten Studirenden. Diese
ist das Geschäft des academischen Syndici : doch kön-
nen Aeltern oder Vormünder , auch Studirende , die
über ihre Person und ihr Vermögen frey disponiren,
einem andern unter der academifchen Gerichtsbarkeit
stehenden Manne dieses übertragen. Beyde sind schul-
dig , sich genau nach der bey dem Auftrage erhaltenen
Vorschrist zu richten. Ermangeln dergleichen Vor-
schriften , so folgt er buchstäblich dem Reglement, in
bedenklichen Fällen aber befrägt er sich bey ovr Gom
mission. Die Gelder werden stets vorausbezahlt, oder
wenigstens sicher angewiesen, damit keine Voxschüsse
nôthig sind, oder etwas versprochen werden darf , was
nachmals nicht zu leisten ist. Ueberdem muß aber auch
für unerwartete dringende Fälle, wo Vorschuß oder
Vorausgeben der. Zahlung unumgänglich ist , zumal
wenn sich die Committenten irgend entferut voii Greife-
wald befinden, ein kleiner Fond, enttoeber badt Doct
durch eröfneten Credit zur Deckung immer noch in Bes
reitschaft seyn, der sich gleichwohl nur auf den vierten
Theil der Jahrgelder erstrecken darf. Gehen die Gelder
nicht promt und ordentlich ein, so hört die Verwal-
tung von selbst auf. Von den eingegangenen Geldern
werden theils pracnuumerando sofort bezahlt, theils zus
rückgelegt, die Honoraria, die Miethe, die Feurung,
der Tisch , die Wäsche und die Collegienbücher. Was
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(obann noch übrig bleibt, wird in soviele Theile ge-
theilt, als bis zur nächsten Remesse Monate sind: und
es wird davon bestritten, was der Student in jedem
Monat nach- einer zu Anfang dessen von ihm rinzurei-
chenden Specification an Kleidung, Bücher und Hand-
werksarbeit gebraucht. Sind diese Erfodernisse ge-
ringe, so werden sie sofort abgemacht ; Übersteigen sie
aber den Anschlag für den laufenden Monat , so wird
von den folgenden Mouaten in gleicher Proportion so-
viel abgenommen , als zur Berichtigung nöthig ist.
Den Ueberfluß erhält der Student monatlich zu seinen
sonstigen Ausgaben und zum Vergnügen. .

(Rach diesem Reglement,. das- sich mehr mit den For-
malien, als mit der Sache selbst beschäftiget , erwarte
id) keiuen großen Erfolg. Ein Studien. Plan, der
voneinem einzelnen Mitgliede einer Facultät abwechselnd
entworfen wird, und von drey einzelnen Mitgliedern
anderer Facultäten abgeäudert werden kann , mögte
wohl selten einer der besten werden. Nur bey einer
ganz kleinen Anzahl vou Zuhörern kann der Professor
genau darauf achten, ob alle in der Stunde vorhan-
den sind, und welche eigentlich fehlen : wenn mehrere
dié Vorlesung besuchen, wird das gar nicht möglich
seyn : und selbsi das bloße Daseyu in der Lehrstundegenügt nicht, wenu nicht Fäbigkeit,Vorbereitung,Hlufmerksazukeit und eigene Wiederholung hinzukommt.
Ueber die Lebensart der Studirenden erwartet man von
den Lehrern vergeblich eine genügende Auskunft. Und
daß mit bloßen Erinnerungen bey denen, die schon auf
Abwege gerathen sind, viel auszurichten sey , davon
hat iich meine Erfahrung bisher nicht überzeugt.)

3.

£y» Lin? ift von der mecklenburgischen land-) wirthschaftlichen Gesellschaft in ihrer im Antoniù

Termin gehaltenen Zusammenkunft zum Ehrenmitgliede
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Grundriß der Physik für Vorlesungen, von Heinrich
Friedrich Link, Professor zu Rostock und verschie-
dener gelehrten Gesellschaften Mitglied. Mit einer
Kupfertafel. Hamburg , bey Benjamin Gottlieb
Hoffmann ; 1798. 17 Bogen in Octav.

SS mr e uirosbinurtide
drey verschiedene Zwecke. Er wollte den Lehr-

lingen und Liebhabern der Physik ein Handbuch in die
Hände liefern, welches diejenigen Materien € welche

sean genommen nrRit "Ordnung ent
hielte. Er wollte ferner auf die Verbesserung der Na-
turwissenschaft aufmerksam machen, welche durch dieneuesten Veränderungen in der Philosophie hervorge-
bracht sind, auf, welche man in wenigen physicalischen
Schriften bisher zweckmäßige Rücksicht genommen.
Und endlich wollke er den Physikern manche eigene Dar-
stelnng, ja manche eigene Theorie , zur Prüfung vor-
legen, wovon zwar vieles schon in seinen Benyträgen zur
Physik und Chemie gesagt worden, welches aber hier.
in einer ganz neuen Ordnung , und sehr oft durchaus
verbessert erscheine. Was in diesem Grundriß aufge-
nommen sey , wird man sus folgender Inbaltsanzeige.
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ersehen. I. Grundriß der allgemeinen Lratur-
wissenschaft. Einleitung. x Abschn. Von der Be-
wegung überhaupt. Phoronomie. 2 Abschn. Von
den Grundkräften der Materie. Dynamik. 3 Abschn.
Von der Mittheilung der Bewegungen. Mechanik.
11. Grundriß der Physik. Einleitung. 1 Abschn.
Von der Schwere. 2 Abschn. Vom Zusammenhange
und der Form der Körper. 3 Abschn. Von dem Ver-
halten der Körper gegen einander. 1) Von den sesten
und starren Körpern. 2) Von den flüssigen und tropf-
baren Körpern. 3) Von luftformigen Körpern. 4)
Von den ätherischen Körpern. a) Von dem Lichte. b)
Von der Wärme. c) Von der Electricität. d) Von
dem Magnetismus. Daß die Grundsätze der kritischen
Philosophie. (owohl auf die Bestimmung der Gräuzen
als anf den Vortrag Einfluß gehabt haben, wird sich
aus dem Angeführten schon ergeben. Ich begnüge mich
also , die Erklärung der allgemeinen Naturwissenschaft
und der Physik hier anzuführen. „Materie nennen wir
jeden Gegenstand im Raume , soferne wir ihn nur als
einen solchen betrachten. In der allgemeinen Natur-
wissenschaft werden die Bedingungen angegeben, unter
welchen Erfahrung von ihr möglich ist, wie auch, was
diesem gemäß sich mathematisch darstellen oder construi-
ren läßt. Der Raum ist keiner andern Veränderung
fähig , als der Begränzung. Wir betrachten hier also
nur die Materic in Rückficht auf den Raum und die
Begränzung desselben. Alles Begränzen eines Raums
geschiehet zuletzt durch Linien, und wir köunen uns uicht
anders verständlich machen , was eine Linie sey , als
wenn wir sie in Gedanken ziehen. Das Ziehen einer
Linie stellen wir uns wiederum als die Bewegung ei-
nes Puncts vor. Folglich ist alles Begränzen des Raums
ursurünglich Bewegen, und die allgemeine Naturwis-
senschaft besteht darin, daß wir die Materie in Rück-
sicht auf Bewegung betrachten. ~ Die Physik ist die
Lehre von den Bewegungs- Gesetzen der Materie, inso-
ferne sie aus der Erfahrung abgeleitet werden. Die
Physik setzt. die allgemeine Naturwis=enschaft voraus,
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und alle Erscheinungen, wovon in ihr gehandelt wird,
müssen sich so denken lassen , als ob ste oon ben Gi;
zen der allgemeinen Naturwissenschaft könnten abgeleitet
werden. Sie besteht also bloß aus Theorie : die That-
sachen nimmt man aus der Naturgeschichte oder Nas-
turbeschreibung , prüft sie aber hier, nnb bringt fit,
wenn es möglich ist, auf ein Gesetz zurück, da die syste-
imatische Einheit der Zweck einer jeden Theorie seyn muß.‘

2,

GO enenten. Debe. t von dem
V, on een 4auptperfonen oeo. Ordens.

13) Der Orden hat drey Hauptpersonen , den Senior
den Consenior und den Secretair. Sie werden durch
die Mehrheit der Stimmen gewählt, und man hat vor-
züglich nöthig, dahin zu sehen, daß die , welche in
aller Absicht die schicklichsten zu diesen Stellen fino, ge
wählt werden. 19) Der Senior ist die Hauptperson
des Ordens, cr muß daher die Psichten und Gesetze
der Verbindung mit doppelten Eifer befolgen. Jeder
Ordensbruder hat zwar die Verbindlichkeit, sein Inter-
esse dem Interesse des Ganzen nachzusetzen : aber der
Senior hat diese Pflicht vor allen. Er muß vor allem
auf ben äußern Glanz und die innere Consiftenz und
Stärke des Ordens sehen, und für die Beobachtung
der Gesetze wachen , alle drohende Gefahren erkund-
schaften, ihnen zuvorkommen,„ und kräftige Vertheidi-
gungsmittel entgegenseßen. Jeder Bruder muß bey
ihm Rath und Unterstützung finden. Er muß vorzüg:
lich für die Aufnahme neuer Mitglieder sorgen, muß
Einigkeit und Ordnung erhalten. 20) Die Pflichten
des Seniors sind groß; wer sie ausüben will, muß vor:
zügliche Eigenschaften besiten. : Er muß Muth, Ent-
schlossenheit, Klugheit und Scharfsinn besiten, um je-
der Gefahr und Kabale trotzen zu können ; muß durch
Ansehen, Wohlverhalten und gute Sitten bey ber gam
zen Universität in Achtung, stehen, damit durch is der2 anz
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Glanz des Ordens verstärkt werde. Bey seinen Brü-
dern muß er Zuneigung und Achtung haben , damit je-
der desto williger seinen Einrichtungen und Vrrordnun-
gen Folge leisie. Vor allen muß er ein gutes Herz ber
sien, das ferne von allem Eigennutz und Bosheit nur
edier und rechtischaffener. Handlungen fähig ist. 21) So-
bald der Senior durch die Mehrheit der Stimmen err
wählt ist, und den Eyd seines. Amts beschworen hat,
muß ihm ieder Bruder durch Kuß und Handschlag den
schon einmal gelobten Gehorsam feyerlich versprechen,
und auch leisten. 22) Der Senior hat die Macht, in
schleunigen kritischen Fällen zu bestimmen, was dieser
oder jener Bruder zum Besten der Verbindung thun
soll ; auch kann er im Nothfall Geld aus der Kasse
nehmen., jedoch muß er nachher im Convent die Grün-
de, die ihn zu scinen Handlungen bewogen, angeben.
23) Der Senior muß schlechterdings um alles wissen,
was im Orden vorgeht. Sobald also etwas vorfällt,
was nur den geringsten Bezug auf den Orden hat oder
haben kann, muß es dem Senior sogleich angezeigt wer-
den, damit er seine Maasregeln darnach uehmen könne.
Daher muß auch der Senior wissen , wenn ciner ver-
reisen will. Jeder , der abgehen will, muß es wenig-
stens 4 Wochen vorher dem Senior melden. 24) Bey
allen Angelegenheiten, die durch Mehrheit der Stim-
men ausgemacht werden, hat. der Senior ein Vorum
deciÎuum. 23) Bey vorfallenden Duellen oder andern
Streitigkeiten darf der Senior nicht immer an der
Spitze stehen , damit sein guter Ruf nicht leide: da er
vielmehr in Ansehen bey Professoren und Studenten
stehen muß, um bey vorkommenden Gelegenheiten seine
Vorsyrache etwas geltend machen zu können. 26) Sollte
der Fall sich ereignen, daß der Senior seinen ganzen
Character verläugne, seine Pflichten vernachlässige, seine
Rechte misbrauche, und folglich als Senior dem Or
den mehr schade als nütze: so kann er durch die Mehr-
beit der Stimmen seines Senior - Eydes entlassen und
seiner Würde entsettt werden. Jedoch, versteht sich,
muß hiebey sehr behutsam verfahren werden : und vm

tes
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diesen Fall ganz zu vermeiden, muß, wie schou oben

Sa vit t)Seeer ag
hat der Consenior , und wird gleich jenem durch die
Mehrheit der Stimmen erwählt. Er muß alle die Ei-
genschaften des Seniors ebenfalls besiten. Er ift ici
Gehülfe, und vertritt daher auch, wenn der Senior
krank oder verreiset ist, dessen Stelle. 28) Dire be fon-
dern Pflichten des Conseniors sind : für die übrigen Ge-
räthe des Ordens zu sorgen, und ‘diese in gutem Stande
zu erhalten , z. B. für Schläger, Rappiere u. d. g.
Ferner muß er dahin sehen, daß sich jedes Mitglit'd im
Fechten übe: deshalb muß er seibst vorzüglich in dieser
Kunlst seyn. Uebrigens hat er , so wie der Senior,
die Pflicht auf fich, für das Wohl des Ordens zu wa-
de^ Auch ihm gebühret daher vorzügliche Ach-
tung , Liebe und Folgsamkeit. 29) Verlet der Con-senior die Pflichten seines Amts, und läßt sich durch
keine Bitten und Vorstelluugen bessern : so muß et: durch
die Mehrheit der Stimmen von seinem Conseniors
Eyde losgesprochen, und seiner Würde entsetzt werden.
30) Die dritte Hauptperson ist der Seerctair , welche
gleich den beyden ersteren durch die Mehrheit der Stim-
men erwählt, und vereydet wird. Seine Hauptpflichr
ten sind : a) Für die Ausgaben und Einnahmen der
Kasse zu sorgen, und tnonatlich im Convent Rechnung
abzulegen. Er muß also mit Hülfe des Scniors da-
für sorgen, daß!jeder Bruder den' schuldigen Bcytrag der
Kasse entrichte. b) Ex mußdie Correspondenz des Or-
dens führen, und für die Sicherheit der ankommenden
Bricfe sorgen. c) Er muß das Nahmensverzeichniß
der Ordensbrüder in Ordnung erhalten : deshalb müs-
sen alle Neurecipirte gleich nach der Reception ins Vers
zeichniß eingetragen werden. d) Er hat die Kasse in
Verwahrung. 31) Aus allem dem folgt, daß der Se-
cretair vorzüglich ein redlicher, uneigennütziger , Ord-
nungliebender , unverdrossener Mann seyn muß, der
aus Liebe zum Orden keine Mühe scheuet. Entspricht
er seinen Pfichte nicht, ww der Senior das Recht
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unb die Verbindlichkeit, ihn seines Amtes zu enklassen.

VI. Von den Strafen, besonders von der
Wxclusion. 32) Jeder Bruder hat die Pflicht, die
Fehler des andern mit Schonung und Nachsicht zu tra-
gen; daher darf man anch nicht gleich bey einem Irs-
renden zu den härtesten Mitteln schreiten. Hat also
ein Bruder irgend ein Gesct übertreten, (o mu ibm
der Senior anfänglich nur unter vier Augen gütig
und mit Sanftmuth seinen Fehler verweisen , und ihn
zur Besserung ermahnen. Ist dies nicht fruchtend,
so muß der Senior das Betragen des Strafbaren im
Öffenitlichen Convent rügen, und ihm allenfalls mit här-
tern Strafen drohen. 33) Wenn alle Ermahnungen
nicht. fruchten wollen, man aber doch noch Hofnung
bat, ba$ der Strafbare vielleicht nöch in fid) gehen und
fic) beffern terbe, so muß er auf eine bestimmte Zeit
von seinen Ordenspflichten, aber nicht von seinem ewig
bindenden Eyde der Verschwiegenheit, dispensiret wer-
den. In dieser Zeit begegnet ihm zwar keiner kalt,
geht aber durchaus nicht so vertraut mit ihm um, wie
vorher, und von Ordensangelegenheiten darf er nichts
erfahren. Bessert sich der Verirrte in der bestimmten
Zeit , so wird er wieder recipirt, muß aber von neuem
die Gesetze beschwören. Hat er sich nicht gebessert, so
kann entweder die Zeit der Dispensatéon nach. Befin-
den der Umsiönde verlängert werden-, oder man schrei-
tet zur Exclusion. 34) Sind also alle gelindere Mittel,
einen Verirrten auf Fessere Wege zu bringen , vergeb-
lich gewesen, und war sein Herz und Character so ver-
derbt, daß sich keine Besserung von ihm hoffen lich,
sondern nur Schande und Nachtheil für unsern heiligen
Bund; er daher nach reiser Ueberlequng aus dem Ors-
den gestoßen werden imüßte : so verliert er dadurch alle
Ansprüche auf unsere Freundschaft und Untersiützung,
muß unsern Umgang meiden, und unsere Verachtung
fühlen. Niemals, unter keinem Vorwande darf ein
solcher wieder recipiret werden. . Sollte der Ausge-
stoßene sich gelüsten lassen, dem Orden durch nachthei-
lige Erzählungen oder noch thätlicher zu schaden, in
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haben alle Brüder die.Pflicht, den Orden an det Nie-
derträchtigen zu rächen. 35) Bey der Strafe muß die
größte Behutsamkeit angewandt, und jede Uebereilung
ja vermieden werden. Daher darf keine vollzogen wer-
den, wenn sie nicht vorher im Convent einstimmig ge-
nehmigt iste Daher muß der Senior, um sich nicht
durch erwähnte Uebereilung einmal Verantwortung zuo
zuziehen, das Temperament, die Schwächen, kurz den
ganzen Character der Brüder genau studiren.

3*

Feyerlichkeiten bey dem Einzuge des Durchlauchtigsten
Erbprinzen von Sachsen:Gothä mit Deroselben Frau
Gemahlin Durchl. Gotha, beyJust Perthes, 1797.
5 Bogen in Ortav.

Nachtrag zu den Feyerlichkeiten bey dem Einzuge des
Durchlauchtigsten Erbprinzen von Sachsen- Gotha mit
Deroselben Frau Gemahlin Durchl. Gotha, bey
JFustus Perthes, 1797. 13 Bogen in Octav.

(Einscröctr Gedichte habeu dieser Beschreibung diemeiste Ausdehnung gegeben. Ju dem besonders
abgedruckten Nachtrag, ~ denn das erste Stück hat
auch schon einen Nachtrag, ~ ist die Traurede des
Hrn. C. R. Studemund mit abgedruckt.

U..

Ermunterungen an junge Gfriften jur tvirbigen Grfüb
lung ihrer Bestimmung. Ein Geschenk am Confiro
mations-. Tage. Schwerin, 1797. Gedruckt und
zu haben bey Wilhelm Bärensprung, Herzogl. Hofs
buchdrucker. 43 Bogen in Octav.

H' I. Ackermann hat sich unter der.Vorrcde alsVerfasser dieser kleinen Schrift genannt. Sie
enthält einige Erinnerungen aus dem Geöiete der theo-
gischen Moral, und ist für Kinder aus den gebildeten
Stäuden bestimmt. Die Auswahl beziehet sich de



8o Annal. d. Rost. Acad. 8. B. 10. St.

lich auf ein vorher beym Unterricht von dem Hrn.
Verf. gebrauchtes Buch : in den Vortrag ist meines Er-
messens zuviel Declamation eingeflossen.

5.

HerzoglichMecklenburgisch - Strelitzischer Staats- Ca-
lender für 1798. Mit Herzoglichem Privilegium.
Neustrelit, , bey dem Hofbuchhändler Michaelis.
12 Bogen in Octav.

E' ist den vorhergehenden Jahrgängen gleich : nur' daß diesmal die Auszüge aus den Copulations-
Geburts: und Sterbe Listen, wenigstens bey dem Exem-
plar, ma ich vor mir habe , fehlen. Dagegen ist ein
genealogisches Verzeichniß der jettlcbenden königlichen
und fürsilichen Personen in Europa beygefügt.

6,

quite medicinische und chirurgische Erfah-rungen, in Briefen an Girtanner, Hufe-
land, Loder, Quarin, Richter, u. s. w. nebst
den eingegangenen Antworten, Leipzig, :798-
enthalten auch einen Brief an den Hrn. Prof. LTolde
über eine bessere Bezahlung. der Aerzte, Wundärzte
und Hebammen von Seiten wohlhabender Kranken,
äber die überflüssigen Medicamente in den Apotheken,
und über die Volksarzneykunde ; imgleichen die Ant-
wort des Hrn. rof. £1oloe.
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L,

Ueber den heutigen Nutzen des Studiums und der ge-
schichtlichen Untersuchung der Wissenschaften der alten
Vöriker zur Beantwortung der darüber von der König-
lichen Academie der Wilfenschaften zu Berlin aufge-
gebenen Preisfrage, von Samuel Simon Witte,
Herzogl. Mecklenb. Hofrath und Professor zu Rotock.
Rostock und Leipzig , bey Karl Christoph Stiller,
1798. 5 Bogen in Octav.

on der Academie der Wissenschaften ward die
Preisfrage aufgegeben : 1) Ob ungeachtet der
von allen Wissenschaften in den neuern Zeiten ges

machten Fortschritte das Studium und die geschichtliche
Untersuchyng des Zustandes, worin sich dieselben bey
den ältern Völkern befanden, heutiges Tages noch nütz-
lich sevya können? In weichen Wissenfchaften und in
welchen Zweigen derselben sie es seyn können ? 3) Worin
dieser Nuten bestehen würde ? In der Hauptsache hat
der Hr. Verf. dieselbe verneinend beantwortet, indem
er den innern Nutzen in Rücksicht auf ihre wesentlichen
Bestandtheile sowohl für den Practiker als Theoretiker
bezweifelt. Dahinaegen giebt er einen innern Nutzen
zu, insoferne dies Studium als ein Beförderungsmit-
tel des wissenschaftlichen Geschmacks dienet : und er bes
merket zugleich , daß bafjribe auch einen äußern june
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für andere mit ihnen nicht gleichartige Wissenschaften
gewähre ; nämlich a) für die Litteratur und Ge-
schichte‘ der Wissenschaften im Ganzen, und dadurch
insonderheit für die Geschichte der Menschheit ; b) für
die Geschichte derVölker selbst und ihrer Verfassung ;
c) für alle damit in Verbindung stehende Wissens.j)af-
ten, Alterthumskunde, classische Litteratur , Sprach-
wissenschaften und freye Künste , besonders aber für
Gottesgelahrtheit und Rechtsgelahrtheit ; d) für die
Geschichte der neuern Wissenschaften.

Von den Grundsätzen , nach weichen die Untersu-
chung angestellet ist, führe ich hier folgendes an : „„Man
kann das Studium einer Wissenschaft dogmatisch trei-
ben, umsich eine Erkenntniß derselbenzu feinem eignen
Besten zu erwerben , d. i. sie zu erlernen: mau kann
es aber anch critisch anstellen, und dabey die Unter-
suchung und Prüfung ihrer Beschaffenheit zum Vor-
theile der Wissenschaften selösst zum Zwecke haben. Mit
diesem muy auch die geschichtiicheUntersuchung, deren man
bey jenem nicht so nothwendig bedarf. nothwendig ver-
bunden iverden, um dem Geiste oder dem Grundcha-
racter der Wissenschaft, und dem Gange feiner Gut
stehung, Entwickelung und Ausbildung nachzuspüren.
Ein solches critisches Studium der Wissenschaften muß
durch sichere Kennzeichen geleitet werden ; und diese
können keine andere, als diejenigen wesentlichen Eigen-
schaften seyn, die einem Inbegriffe von Erkeuntnissen
Wahrheit, Gewißheit und Einheit geben, und
ihm d durch den Character einer Wissenschaft aufdrük-
ken. Es wird daher nöthig seyn, diese Kennzeichen aus
ihren Gründen kurz zu entwickeln und zu bestimmen.
Jede Wissenschaft gründet sich der Form nach auf die
Vernunft, und beruhet demnach überhaupt auf ihrer
Critik, und insbesondere auf ihrer Disciplin, ihren
Canon und ihrer Technik. Die Disciplin hat die
Methode, der Canon die Theorie, und die Technik
die Architectonik oder den Grundbau der Be-
stimmung und Aulage nach zum Zwecke, und wenn dies

ser erreicht ist, auch zur wirklichen Folge. Die Mer
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thode gicht den Wissenschaften Richtigkeit, die Theorie
Gewißheit, die Architectonik Einheit. Vor allen Din-
gen wird es daher nöthig, durch die Disciplin den Weg
ju dem richtigen Verfahren, d. i. der ächten Methode
zu suchen. Der Canon besteht in den Regeln des richtis
gen Gedrauchs der Vernunft, und nur. durch dessen
Hülfe ist es möglich , das Princip einer Wissenschaft
auszumitteln , um dadurch die formelle Bescjaffenheit
der Erkenntniß ihres Gegenstandes, und so den Grund-
fioff berfelben zu bestimmen , d. i. ihre Theorie oder
das Grunderkenntniß zu errichten, worauf nachher
das ganze Gebäude der Wissenschaft aufgeführt werden
muß » das sonst keine Festigkeit und Haltung haben
würde. Ohne Princip giebt es keine Theorie, und
ohne beyde keine Wissenschaft. Alle Veränderungen
eincr Wissenschaft betreffen ihre Theorie, und diese rühs
ren wiederum von den Veränderungen ihres Princivs
her. Wer demnach eine Wissenschgft critisch studiren
will, muß den Geist in ihrem Princip aufsuchen. Dies
ser in dem Princip ruhende Geist oder Grundcharacter
einer Wissevschaft, und die verschiedenen Formen, die
er von Zeit zu Zeit in der Theorie angenommen hat,
machendas dem critischen Studium sowohl als der ge-
schichtlichen Untersuchung einer Wissenschaft vorgesteckte
vornehmste Ziel aus. Die Technik unterscheidet sich von
der Architectonik dadurch, daß jene die Art und Weise

ONT nU hütte gebauet
werden müssen. Jeder Bau, und also auch der Bau
einer Wissenschaft, geschiehet nach einem Zweck. Die-
ser Zweck bestimmet die Materie einer Wissenschaft-
und darnach den Inbegriff derselben , wornach alle
ihre Erkenntnissc z einem Ganzen geordnet und verbun-
den werden müssen. Durch das Grundprincip hinge-

uu uur! : ,

der Wissenschaft ihre Verfassung, die nach dem Ver-
hältniß derselben bald wesentlich bald zufällig ist. Denn
der Zweck einer Wissenschaft wird entweder durch ihr2 qu
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Princiv, oder dieses durch jenen bestimmk. Nur in
dem ersteren Fall kann der Zweck ein innerer, wesents
licher Zweck, und die dadurch bestimmte Verfasjung
ihre Grundverfassung seyn. Im letzteren Fall dage-
gen kann die Verfassung der Wisenschaft und der Zweck
nur ein äußerer senn, dessen Zufälligkeit zugleich die
Unrichtigkeit des.Princips beweiset. Mit Recht kann
daher derienige Theil dieces Studiums einer Wissen-
schaft , (ct fi mit ber Bestummung des innern und
ursprünglichen Zwecks und der darauf gegründeten Or-

Pau genannt werdeat ry p aeM. [!

ses Studiums, der es mit dem wirklichen Bau oder

M ;
nik in engerer Bedeutung oder eines Runstbaues fühe
ren kann. Es giebt Wissenschaften , deren Erkennt.
nisse von so strenger Nothwendigkeit (inb, daß lie keine
Technik vertragen, und darum vorzügiich arichtectonische
Wirssenschaften zu nennen sind, nämlich die mathemati-
schen : es gicbt aber auch Wissenschaften, die zwar zus
nächst architectonisch sind, aber zugleich technisch seyn
können, dies sind die philosophischen; endlich giebt es
aber auch andere, die an sich technisch sind, dies sind dis

SEO ue
als bis wenigstens ihr Grundprincip gefunden und ihr
Grundbau vollcndet it. Denn jede Geschichte einer Wis-
senschaft ist zugleich ihre Technik im Ganzen oder nach
Theilen, d. h. nach den Dogmen : und diese läßt (id)
ohne Architectonik weder richtig beurtheilen, noch zum
Vortheile der Wisseuschaften überhaupt und ihrer Discis
plin insonderheit anwenden. Nur mit der Fackel der
Critik in der Hand kann man das Labyrinth der Mei-
nungen erst sicher durchwandern, in dies Chaos Licht

EAN E
bít YYaturaliften, ben £anoniften oder Theoristen
die Empiriker und Topiker, uud den Architectoni.
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Fern die Dogmatiker zur Seite gesetzt, diesen aber
die Polemiker und Skeptiker beygeordnet werden.
Diese Geschichte aber critisch zu behandeln , wird man
das Feld oder den Boden einer Wissenschaft von
ihrem Gebiete, so wie den blopen Besirz von dem Be-
fugnisse, dazu, wohl zu unterscheiden haben, um durch
Hülfe .der mitteist der Disciplin und des Canons aus-
zumittelnden gesetzgebenden Begriffe die Rechtmäßigkeit
des Besites zu prüfen. Ein solches Werk würde nicht
allcin die zuverlässigste Einlcitung in die Wissenschaft
seyn , sondern ihr auch.zu einer festen Niederlage, und
gleichsam zum Grund.. und Lagerbuche dienen, worin
ihr Vermögens - ZuFand verzeichnet wäre , und jeder
neue Erwerb am gehörigen Orte eingetragen werden
könnte; wozu sie selbst durch Bemerkung der unange-
baueten Stellen die beste Anweisung geben würde. Al-
lein dergleichen Werke darf man wohl nicht eher erwar-
ten, als bis die Vernunft, die Urquelle aller Wissen-
schasten, ihren e'genen Grundbau vollendet haben wird:
aber doch um so mehr wirklich hoffen, als solche wenig-
stens ihre Baustelle gereinigt hat, um ihr, Gebäude mit
Sicherheit darauf errichten zu können. '

2e.

Vertraute Briefe über Halle, vorzüglich die Friedrichs«
Universität daselbss. Für Eltern uud Jünglinge,
welche die Academie daselbst beziehen wollen. Gier
bichenstein, 1798. 7 Bogen in Öctav.

(Ein Product eines Mannes, der von Halle, und derdortigen Academie sehr wenig kennet, und auch
dies Wenige nicht zweckmäßig darzustellen vermögend
iste Ich begnüge mich also, den Inhalt der 14 Briefe
anzugeben, und bloß einige einzelne Bemerkungen an-
zuführen. 1 Br. Ankunft des Verfassers. 2 Br.
Das Bad in Lauchstädt. 3 Br. Halle. Lafon-
taine. Bürger. Creditnehmen der Studenten. Vor-
schlag, wie Eltern verhindern können, daß ihre Söhne
nicht so leicht verschulden. „Die Zahl der euin
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ift anjettt schwach: es sind ihrer nicht mehr als gos.
Die Bürger sind im Durchschnitt genommen eiue gute
Art Menschen : manche freylich so niedrigdenkend, daß
sie fur 6 K alles aus und mit sich machen lassen. So
vielen Gewinn sie von den Studenten ziehen, so findet
man doch wenige Reiche und sehr viele Aruxe unter
ihnen. Das Prellen der Studenten haben sie durch
eine schreckliche Uebung fefr in Fertigkeit gebracht : aus
eben dem Grunde machen sich die Studenten kcin Ge-
wissen daraus, wieder zu prellen.“ 4 Br.. Prorector-
wahl. 5 Br. Docenten. Jurisien. Das. Nachschreis
ben im Collegio. Privatstudium. ,„„Bey allen Docenten,
einige wenige ausgenoinmen, wird aus den Studenten
bloß ein Heftreuter gebildet. Bey dergeringsten Stö-
rung oder wenn der Professor zu leise redet , wird ges
pischt: die Losnng, sein Wort nochmal zu wiederholen.'
6 Br. Theologen. Mediciner. 7 Br. Philosophen.
Philologe. 8 Br. Cameralisten. Mathematiker.
Physiker. Statistiker. Historiker. Astronomen. Theolos-
gische und philosophische Seminaria. Botanischer Gar-
ken Observatorium. 8 Br. Schulen. Waisenhaus.
Pädagogium. Evangelisches, reformirtes Gymnasium.
Erziehungsinstitut. 10 Br. Gelehrte Kränzchen. Ver-
gnügungen der Studenten. Commersch. Spiel. „„Der
Ton unter den Studenten kann gefallen : er ist sehr
freundschaftlich , nnd zuvorkommend in Dienstgefällig-
keiten [ind beynahe alle , ohne doch aufdringlich zu
schn. Das ehemalige Rohe in ihrem Betragen haben
sic abgelegt, besonders in Halle : außerhalb renommiren
sie noch sehr. Die Duelle haben schr abgenommen,
vbgleich sie zuweilen noch vorkomm:n. Die Vergnü-
gungen der Studenten sind verschieden. Gewöhnlich
werden die Dörfer Passendorf, Schletten , Rie-
deburg , Dölnitz, Stithelsdorf, Wörmlitz uud
die Breyhanscheuke besucht. Außerordentliche Vergnü-
gungen sind Besuche. nach Lauchstädt zur Badezeit,
Ofstrau im Sommer., Dessau und Wörlitz , die
Messe zu Leipzig und ju Merseburg , die Jahre
märkte und Redoutenim Winter ; auch kann man wohl
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Besuche zu den Feyerlichkeiten der Knappschaft in oet:
tine dazu rechnen.. Die Beschästigungen an allen die-
sen Orten ind Tanz, Schauspiel , Commersche und
Harao, wovon die hiesigen Studenten außerordentliche
Freunde sind."" 1.4 Br. Ausschweifung und Wolluft.
Bordelle. „„Vor ungetähr 20 Jahren war hier der
Hang zur Wollust ganz unbemerkdar. Alle dem Musen-
sohn freve, zur Erholung und Ruhe bestimmte Stun-
den wurden dem Bierkruge gewidmet. Hazardspiele
kannte man auch sgschr noch nicht. Seit diesem Zeits
raume haben sich Wollust und Spiel ungemeine Ver-
ehrer und Auhänger zu verschaffen das Glück gehabt.
Und doch ist das Trinken durch beyde noch nicht ganz
verdrängt worden." 12 Br. Warnung vor den Klips
pen, an welchen die hiesigen Studirenden oft zu schet-
tern pflegen. Auf Pfänder leihen. 13 Br. Rrügers
Tod. Duell desselben. Dryander. 14. Br. Lud-
wig crcerera, Heiliger Born. Rabeninsel.

3.

Neue Movatssschrift von und für Mecklenburg. Sie-
benter Jahrgang, 1 und 2 Stück. Januar und Fe-
bruar, 1798. Schwerin, 2c. g? Bogen in Quart.

n dem abgewichenen Jahre hat sich der innere Werth
dieser Monatsschrift um nichts vermehrt: vielmehr

findet auf diesen Jahrgang noch alles das seine Anwen-
dung, was ich von dem vorigen (7 B. S. 137.) be-
merkt habe. Dieser neue Band fängt mit folgenden
Aufsätzen an: 1) Nachricht von den Feyerlichkeiten zu
Gotha, bey dem Einzuge des Durchl. Erbprinzen,
Emil Leopold August zu Sachsen-Gotha, mit Dero-
selben Frau Gemahlin Durchl. Louise Charlotte,
gebohrnen Herzogin zu Mecklenburg - Schwerin.
Ein Auszug aus der besonders gedruckten Nachricht.
(8 B. S. 79.) 2) Auffoderung und Vorschlag zur Er,
richtung einer Feuer- Societät unter den sämmtlichen
Predigern unsers Landes, von J. C. Elfreich. Be-
schluß. (7 B. S. 380.). ~ Nach der Analogie einer

ähnlichen Gesellschaft is der Churmark wünschet ger
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Hr. Verf. eine Vereinbarung der mecklenburgischen Pre-
diger, lich ihr bewegliches Vermögen, das fie bep cis
ner Feuersbrunst verlieren können , unter einander zu
versichern. Außer einigen schon vorgeschlagenen Ab-
änderungen des &lt;urmärkischen Plans mögten noch ei-
nige andere , und insbesondere bep einer fo kieinen Ges-
seilschaft bie fofottige Einrichtung einer Sublevations-
Kasse in den Jahren , wo gar keine oder keine zu einer
gewissen Summe hinangehende Ausgaben sind, anzu-
rathen senn. 3) Erwünschte Bereicherung des botani-
schen Gartens zu Rostock vom Hrn. M. Siemssen.
Das Verzeichniß einiger Sämereyen, die Hr. Prof.
[Link auf seiner Reise gesammelt und eingeschickt hat.

MIeh rm tien derMecklenburg- Schwerinschen allgemeinen PredigerWict-
wen- und Waisen-Verpflegungs - Gesellschaft von P.
H. Hane. Beschluß. (7 B. S 311.179) — Grino
rungen, die allerdings eine nähere Prüfung verdienen.
z) Critische Nachricht von einigen vaterländischen Schrif-
ten, von Hrn. Cand. Simonis. ~ Es sind drey Schrifs
ten, (8 B. S. 16. 32. 79.) von denen Nachricht ge
geben wird. 6) Franz Roch , Virtuose auf der dop-
pelten Mundharmonika, (Maultrommel.) 7) Nach-
richt von einem zwiefachen mit dem feuersichern Lehmo
schindel - um Versuche - gem Hrn. Prof.Karsten. Beschluß. (7 B. S. 380.) Beyde Versuche
besiärrigen den beträchtlichen Widerstand, den dieje Dâs
cher bey Feuersbrünsten leisten, und sie werden also statt
der bey uns gewöhnlichen Strohdächer dringend empfoh-
len. 8) Ueber die Hotnung zum ewigen Frieden. . 9) Für
die Catechismus-Angelegenheit. ~ Auch ein Embryo eis
nes neuen Catechismus. 10) Ankündigung des zweyten
Theils des Noth- und Hülfs Büchleins und eines damit
verbundenen Volks-Lieder.Buchs von R. Z. Becker. 1 1)
Berichtigungen und Zusätze zu der neuesten Ausgabe des
Handbuchs des meckî. Kirchen: und Pastoralrechts vom
Hrn. C.R. Siggelkow.~~ Die Berichtigungen betreffen
das Verzeichniß der meckl. Oerter: die Zusätze sind nicht
beträchtlich. 12) Anfrage. 13) Epigramme.
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d f Klement Alois Baader, Consistorialrath zu
Salzburg und Canonicus zu S. Andre in
Freysing, bat Reisen durch verschiedene Ge-

genden Deutschlandes herausgegeben, wovon der
erste Band 1795 und der zweite 1797 erschienen ist.
Sie zcichnen sich vor manchen andern Reisebeschreibun-
gen aus, und enthalten auch kurze Nachrichten von eis
nigen Universitäten, aus denen ich dasjenige, was nicht
aus andern Büchern in diesen Annalen bereits anger
führt ist, hier ausziehe.

Ingolstadt liegt in einer ziemlich ebenen Gegend,
die aber an schönen Spatziergängen sehr arm ist : es
wird mit Studenten und. Garnisou gegen ‘8900 Ein-
wohner haben. Dir Stadt ift -eine nicht unbedeutende
Vestung : die Garnison bestcht dermalen - ( 1790,)
aus 4 Vat. Infanterie, sammt einer Abtheilung che-
vaux legers und Artillerie. Die Academie wurde 1472
eröfnet, und nach der von Bononien und Wien ein-
gerichtet. Sie steht nnter der &lt;urfürslichen geheimen
Universitäts. Curatel, weiche ein Präsßdinm und 4 Cu-
ratoren hat. Die theologische Facultät hat vier, die
juristische sieben, die medicinische fünf, und die philo-
sophische sechs ordentliche Yrofellore ; außerordent iche| V-
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Professoren sind drey , und am Gymnasium fünf. Die
Universitäts » Bibliothek ist sehr schäßbar ; sie besteht
aus ungefähr 45002 Bänden , hat für alle Wissen-
schaften trefliché Werkr, und einen Schatz von Manu-
scripten und Pjucumabelu: Den Grund dazu hat schon
1472 die damalige Artisten - Facultät gelegt ; 1573
schenkte der augsburgische Bischof j Johann von
Knöringen , noch als Syomprobit seine ganze Biblio-
thek der Universität; in der Folge kamen mehrere Pris
vatbibliotheken von bayerschen Gelehrten , z. E. vom
Kanzler Eck, von Rudolph Clenk und Martin
Wisengrein ; endlich 1772 die Jesuiten- Bibliothek
nach Aufhebung dieses Ordens zur Universität. Das
diplomatische Fach ist besonders wohl besetzt, und Prof.
Hirsching selzt mit Recht diese Bibliothek unter die
siärksen der katholischen Universitäten. Das Universi-
tätsgebäude ist der Bibliothek und der GSammlungen
von Mänzen, Naturalien, und Seltenheiten wegen se-
henswerth. Der sogenannte urbanische Saal enthält
große Selténheiten von Alterthümern , Naturalien,
Kunstsachen, chinelischen Denkwürdigkeiten , u. NA
und das Archiv eine beträchtliche Anzahl von Original-
urkünden verschiedener Klöster und Familien. Das
ehemalige JFesuiten : Kloster ist ein sehr weitschichtiges
ansehnliches Gebäude. Außerdem können Si hier das
herzögliche géorgianische Colleginm , das Convict oder
Collegium Albertinum, eine Priesterschuke , dié Anato-
mie und den botanischen Garten besehen. Die. Pri-
vatbibliotheken und Privatsammlungen zeichnen sich [o
wenig aus, daß se keine besondere Erwähnung verdie-
nen. Zur Ehre der Universität und der Academiker
muß ich anmerken, daß man hier seit vielen Jahren
nichts von schlechten Burschenstreichen und. gröben Er-
cesjen gehört hat , und daß die Studenten mit dent
Militair in guter Harmonie leben. Im Winter ist
hjer gewöhnlich Theater , es spielen nämlich reisende
Geselischaften auf dem. Tuchhause. , |

Salzburg liegt kn cinem sehr angenehtnén Thale
an D eyßen Ufern des Salzestroms. Die sehr weae
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in der sich das Universitätsgebäude befindet, ift beonabe
6o (uf breit, umb ungefähr ooo Fuß lang. Die Uni-
versitätskirche.. ist sin sehenswürdiges Gebäude in ver-
mischtem. griechischen und. römischen Geschmacke : der
Stirnaufriß istüber140 Fuß breit ; die ganze.innere Bau-
art ist feyerlich und geschmackvoll , nur der Hochaltar
paßt nicht. . Das Universitäts ebäude hat ein Theater,
utb in fnnem Raume einen bone und breiten Gar-
ten. Die Universität kam 1652 in größern Flor , da
Erzbischof Paris der juristischen Facultät gin Capital
von 40aoofl. schenkte ; da noch mehrere Fonds dan
kamen, und da die Prälaten von Schwaben, defter
reich , Bayern und detn Salzburgischen in rinen
Bund traten, die hohe Schule mit Lehrern zu verschen.
Die Jesuiten haben hier niemals gelehrt, und eine or-
dentlîche medicinische Facultät ist hier auch niemals be-
standen. Die Universität gehöret unter die besten des
katholischen Deutschlandes , sie wird auch ltarker be-
sucht, als die Universitäten. zu wuürzburg, Ingol-
skadt , Paderborn „.! Bamberg und Dillingen.
Dir Universitätsbibliothek entstand 1649 aus der pesol-
Dischen Bibliothck, und 1658 entstand der Bibliothek-
saal , wie er noch damalen beîtcht : sie darf sich weder
an Größe, noch weniger aber an innerer Güte, mit der
treflichen Nniversitätsbibliothek zu Ingolstadt "em
Das physicalische Armarium ist durch die großmüthige
Unterstützung des damalen regierenden Erzbischofs an-
sehnlich vermehrt worden. Die Hofbibliothek ist schdn :
die Manuscripte betragen gegen 300 Stücke. Die
Klolterbibliotdek zu St. Peter cnthält ansehnliche Werke,
besonders an Sammlungen von Concilien , in der Kiri
chengeschichte, u. . w. und ist sehr ordentlich eingerich-
tet. Mehrere Professoren bestzcn sehr schät,hare Privat-
Bibliotheken. Auch an schönen Privat - Naturalien-

n hat S. einen wahren Vorzug vor man-
en Städten.

Die Stadt Altdorf ist klein ; ich schätze ihre Be-
vdikerung auf 4000 Merschen , deren aber wohl n
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weniger als mehr seyn werden. Die Aazahl der Her:
ren Academiker mag gegen 150 betragen.

Die Beodlkerung von Erlangen darf weniaffeng ju
8600 Menschen, und die Zahl der Academiker zwischen
250 und 309 angegeben werden. Alle brep im vbmi
schen Reiche geltende Religions Partheyen haben hier
ihre öffentliche freye Religionsübung : demungeachtet
herrscht unter ihnen eine lie unterbrochene Toleranz,
wie id) fie fonft an Paritätischen Orten nicht zu finden
das Glück hatte. Der Ton ist in L. febr angenehm.
und mau lebt da unter sich mit einer offenen Vertrau-
lichkeit, an der auch der Fremde bald Theil haben
kann, wenn er in die hiefigen Cirkel eingeführt ist, und
wenn diese Behagen an ihm finden. Die Sammlung
von Handschriften in der Universitätsbibliothek erstreckt
sich bis an 420, und die Zahl der Bände wohl über
46090. Sie erhielt 1787 den ganzen ansehnlichen
Bächervorrath des Prof.. Masius : vorher kaufte sie
die aus 360 Bänden bestehende auserlescne vom seel.
Präs. Meyer in Baireuth gemachte Disputations-
Sammlung. Es ist ein ganz artiges Opernhaus hier,
in deu! nun iuweilen reisende Schauspieler - Gesellschaf-en spielen.

Die Universität zu Würzburg ift eine der ältester,
besten und berüihmtesten katholischen Universitäten. Das
Personale dersciben bestehet in einem Rector, Kanzler,
Vicekanzler, Conservator , Fiscal, Shyndicus, Actuar
und Prdell : die theologische Facultät hat sechs, die
juristische neun, die medicinische eben, und die philo-
sovhische zchn Professoren ; an den Mittelkiassen (inb
fünf Professoren , also in allem 37 öffentliche Lehrer
ba, wozu noch sicben Sprach - und Exercitien- Lehrer
kommen. Das Universitäts-Receptoratamt hat einen
Präsdenten , Consulenten , Receptor , Bibliothekar,
Gegenschreiber , Registrator, und 4 Kanzellisicn. Die
zum academischen Schulwesen angeorducte Commission
besteht aus 4 Domcapitularen , 5 Geheimenräthen,

und noch 6 theils geistlichen theils weltlichen edu.
(t.
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räthen. Die Universsitätsgebäude, und besonders die
Kirche , sind schenswürdig : der Thurm ist prächtig,
und wird mit Recht unter die schönsten von Deutsch-
land gerechnet. Hinter dem Juliusspitale ist der gro-
ße und schr schöne botanische Garten. In demselben
steht rechtsdas ‘Anatomie. Gebäude , das von außen
mit Statüen und Vasen geziert ist, und desscn innere
Einrichtung dem berühmten Prof. Siebold Ehre macht :
im Hiutergrunde des Gartenhauses steht das. geränu-
mige medicinische Apparathaus. Der Bischof Jo-
hann v. Eglofstein war 1402 oder 1403 der erste
Stifter der Universität, .die aber bald, durch innere
und äußere Uuruhen zu sehr erschüttert, wieder zerfiel.
Bischof Julius v. Mespelbrunn siellte aus cinge-
gangenen Nonnenklöstern und Grundstücken den ansehn-
lichen Fond her, errichtete das Seminarium der Geists
lichen und. das Collegium der Adlichen, bauete das
weitläuftige und prächtige Universitätsgebäude sammt
der Kirche, weihte die Universität mit großer Feyer-
lichkeit ein, und hatte das Vergnügen,' 34 Jahre die
Früchte sciner Bemühungen selbsi zn sehen. Die Se
suiten versahen die Lehrstihle , die der Medicin und
Jurisprudenz ausgenommen. Im Schwedenkriege wur-
Den die Universitätss Gebäude geplündert : die anschn-
liche Bibliothek, worin Julius einen so reichen Vors
raih der (eltensten Handschriften , gedruckten Bücher,
Gemählde , Münzen und Alterthümer sammelte, daß
kaum bey einem geistlichen Fürsten Deutschlands ein
solcher Schatz anzutreffen war , schenkte der König
Gustav seiner Universität zu Upsal. Nachdem Deutsch-
land durch den westphälischen Frieden Ruhe erhielt,
arbeiteten die Fürsten, die zerrüttete Universität wieder
herzustellen : insbesondere aber istin dem jetzigen Jahrs
hundert von ihnen viel an die Universität gewendet.
Der Grund zur neuen Universitäts - Bibliothek wurde
1716 durch Johann Philipp v. Greifenklau ge-
legt : Franz Ludwig Freyherr von Erthal ver-
einigte auch seine Hokbiblivthek mit ihr. Sie kömmt

freylich der Universitätsbibjiothet ju Ingolstadt not3 gleich,
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aleich, enthält aber doch viele seltene und kostbare Wer-
ke; dashiftorische Fach ist vortr:flich, und auch das
juristische und das diplomatische gut besetzt ; von alten
Handschriften aber isi sehr wenig vorhanden. Sie ist
wöchentlich 5 Tage Vor- und Nachmittags offen, und
hat. einen Oberaufseher, Bibliothekar , Kanzellisten,
und Bibliothckdiener. Wichtig und sehenswerth ist die
Domtstiftsbibliothek, welche einen großen Schatz ural-
ter Handschriften , wichtiger Urkunden und typographi-
scher Alterthümer enthält. Sie besteht aus 184 Codi-
cibus, meist membranacsis, nnd aus 495 Stücken alter
gedruckter Bücher, die nicht über 1470 herausgehen.
Neuere Bücher darf man hier nicht suchen. Die Bib-
ligthek zu S. Stephan betindet sich in einem sehr
hellenSaale, dessen schône Einrichtung der berühmte
Känstler Leßfeld gemacht. Man findet hier febr. am
sehnliche große Werke: ein vorzüglicher Schatz ist die
schöue anmlung vou: Scriptoribus reram germani-
carum, $)a$ Syominifaucri/&amp;lofter Dat viele Littevari(d)e
Seltenheiten: von der neuen Litteratur sindet sich in dies
ser Bibliothek nichts. Auch in dem Karthäuser- Karmes
liter- und Augustiner - Kloster sind sehenswürdige Bib-
liotheken: vorzügleich wäre zu wünschen , daß die vie-
len in diesen Bibliotheken befindlichen historischen Hands
schriften genauer, als bisher geschehen ist, untersucht
und benutzt. würden. . Noch sollen sich einige Privatbib-
liotheken auszeichnen.

Zur Universität zu Bamberg legte 1648 Fäürst-
Bischof Otto Veit v. Salzburg den Grunb , der
fie mit einer theologischen und philosophischen Facul-
tât versah. Zu diesen kam 1735 unter der Regierung
des Fürsien Friedrich Carl v. Schönborn die juristi-
sche, uud unter Adam Friedrich Gr. v. Seins-
heim die medicinische Facultät. Auch der jünystver-
siorbene Fürstbischof Franz Ludwig Fr. v. Erthal,
der soviel für die hohe Schule zu Würzburg that,
sorgte auch für die zu Bamberg mit gleicher Großs
muth und ciner wahrhaft edlen fürstlichen Freygrbigs
bigkeit : mit Verwendung großer Summen errichtete

cr
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er viele neue Lehrstühle , .für die öffentliche Bibliothek
ließ er einen prächtigen Saal erbauen, und einen andern
eben so prächtigen zur Aufbewahrung der Naturalien-
Sammlung , weiche er mit vielen Kosten für die Uni
versität angeschaft hat. Auch hat er für Bamberg
eine besonder Schulcommission. errichtet. Die Univers
sität hat einen Rector , welche Stelle gewöhnlich ein
Domeapitt.lar bekleidet, einen Prokanzler, einen Fiscal,
Shyndicus und Receptor. Dermalen lehren aut ders
selben 24 Professoren, darunter 4 bey der thcologischen,
6 bey der juristischen, 7 bey der medicinischen, 6 bey
der philosopbischen, und eine der ortentalischen Spra-
chen sind. Diefe Professoren machen mit dem Nector
den vollen academischen Senat aus ; der engere be-
steht aus dem Rector, Fiscal , und den Decanen der
4 Facultäten. In dem Decanat wechs’In die Profess
soren, welche ordentliche Beysitzer sind, in jeder Facul-
tät jahrlich nach der Ordnung ab. Ungeachtet vere
schiedener nachtheiligen Nachrichten von der Universitäts-
biblicthek , die damals, als sie verfasset wurden, zum
Theil wahr gewesen schn mögen, (6 B. S. 219.) kann
ich versichern, daß die Sache auf dem Wege ist, besser
zu werden, und daß die Bibliothek sich schon wirklich
in cinem Zustande befinde, der nicht gekadelt, sondern
gelobt zu werden verdient. Schon 1789 erklärte der
Fürstbischof sie für öffentlich, und wirs eine ansehnliche
Summe zur Anschaffung neuer Bücher an. Diese Sum-
me wurde vermehrt,womit nach einem sehr guten Plane
fortgefahren wird „„neue Böcher anzuschaffen. Derlangsame Bau, “und ritige andere Hindergisse waren
Ursache, daß man erst anfängt, die Bibliothek, die ei-
nige schäßbare Alterthümer und viele brauchbare Werke
in allen Fächern enthält, in eine vollkommene Ordtung
zu bringen. Auch befindet sich bey der philosophischen
Facultät eine eigne Erperimentalkammer, ein mathe-
matische und philosophische Bibliothek,, und ein sehr
artiges Naturalien: und Kunst-Kabinet, In B. sind
iwey Buchhandlungen.

P.
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Supplement zu der neuen Monaksschrift von und fär
Mecklenburg, 1 Stück. Zum Mauat May, 1798.
Schwerin, !c. 4 Bogen in Quart.

(pu folgende Aufsätze : 1) Gehört der Tanz zuden Gegenständen der Policey ? Ein Versuch.
Die Frage läßt sich wohl unbedenklich bejahen: aber
einige der Beschränkungen , die hier verlangt werden,
sind nicht ndthig. 2) Auch ein Scherflein zur Beförde-
rung der Catechismus-. Sache. ~ Eigentlich eine Bes
rídtigung einer Gtelle in ber £xationalseitung oer
Deutschen, die. zuweilen auch etwas über Mecklen-
burg euthält, aber an einen Correspondenten gerathen
zu seyn scheint, der hiezu nicht brauchbar ist. 3) Nach-
richt von einer im Vaterlande entdeckten merkwürdigen
Schildkröte, von Hrn.M Stemssen. ~ Sie ist zu
Gr. Wüstenfelde in einem Teiche gefangen. 4) Auch
ein Paar Worte über die syrische Seidenpflanze, von
Hrn. P. Friederich. 5) Beschreibung einiger Käfer-
arten Mecklenburgs. Fortsetzung. 6) Der Poltergeist
auf dem Heidelberge, eine güstrowsche Sage, ~ in
Versen. 7) Anzeige vom Hrn. Prof. Rarsten,
über die Dreschmaschine des Hrn. Peßler, welche er
nachmachen lassen und probiren wil 8) .Gemählde-
proben von Wilken zu Dresden. (6 B. S. 152.)
Der junge Künsler hat wieder zwey Probestücke einge-
sandt. AmSchlusse dieses Aufsatzes findet sich die seltsame
Aeußerung : „„Noch ist nicht zu entscheiden, wohin sein
Talent den Ausschlag nimt, und was er wird? ein
Rubens? ein Raphael? oder ein Besserer.'! g) Be-
schreibung einer Maschine zum Buttern, welche durch

Eua git hans billige undhoffentlich [the
ea Bitte eines ächten Patrioten ans Publicum.11) Anfragen.
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[ M

m 25 Iun. war die 9tectorati 2IBaDL, und am
2 Jul. der Rectorat - Wechsel. In der bisherie

Y gen Ordnungtraf mich das Rectorat. Eigents-
lich würde erst künftiges Jahr die Reihe an mich ges
langet seyn, wenn uämlich nicht Hr. H. R. Tychsen,
vermöge der erhaltenen Dispensation von Conciltar Ge-
schäften, (3 B. S. 17.) übergangen wäre : inzwischen
habe ich es unter der Verwahrung übernommen , daß
diese und andere Dispensationen mir in der Folge in
Absicht der Zeit, da mich academische Aemter treffen, un-
nachtheilig bleiben. Das Assessorat im engern Con-
rilio hat Hr. Prof. Schadeloock (6 B. S. 289.) und
Hr. Prof. Hecker erhalten, Lenterer ist auch zum In-
spector des Convictorii erwählet , und wird die Jm!
(pectiott der Stipendien noch ein Jahr behalten. Dceg;
ne sind geworden, - Dr. Prof. Ziegler, Hr. Prof.
poife; Hr. Prof. Weber und Hr. H. R. Tychsen :
letzterer statt des Herrn Prof. Link , weil dieser ab-
wesend iste Immatriculiret sind in dem verflosseren
gahre 47 : gleichwohl war die Zahl der Studirendeneym Rectoratwechsel nur 82.

a5

V'erte Fortsenung der f1adtidt von ben
s onstantistgn- Orden.
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Y11. Von der Aufnahme neuer Mitglieder

und ihren Eigenschaften. 3%) Da unsere Verbin-
dung ewig dauern soll , so hat jeder Bruder, und vor-
züglich der Senior die Pflicht auf sich, für die Aufnahme
neuer für den Orden brauchbarer Mitglieder zu sorgen.
Daher muß sch jeder mit Leuten, die in gutem Ruf
und Anlehen stehen , bekannt zn machen suchen : und
hat er sie geprüft, und für den Orden brauchbar befun-
den, so muß er sie im Convent in Vorschlag bringen.
Ein jeder Bruder bekömmt alsdann die Pfiicht, auf
fie zu merken, und genauer; zu prüfen. 37) Die Eigen-
schaften, die der Anfzunehmenve nothwendig besitzen

wu
Muth , Standhaftigkeit # Gefühl für Freundschaft,
Verschwiegenheit, Fleiß, Thätigkeit und Folgsamkeit.
Er darf nicht gan; dürftig , oder muß ein sehr guter
Wirth seyn, oder durch seine Geistesgaben die ganze
Unterstätzung des Ordens verdienen. Gut ist es, wenn
einige reiche Leute unter uns sind , welche vermögend,
dem Ordeu äußern Glanz zu geben : jedoch muß fedes
Mitglied sie als seine Brüder lieben und schätzen können.
38) Wenn der in Vorschlag gebrachte alle jene Eigens
schaften besizt, und ihn alle Bräder kennen , so muß
der Senior im Convent die Stimmen für ihn sammeln.
Hat er alle Stimmen,. so ernennt der Senivur einen, der
ihm den Antrag thut. 39) Beym Antragen selbst muß
die größte Vorsicht angewandt werden: es darf daher
nicht eher geschehen , bis man die größte Wahrschein-
lichkeit hat, keine abschlägige Antwort zu bekommen.
Sollte es wider Vermauthen doch geschehen, so muß
man sich die äußerste Verschwiegenheit verspxechen lass
sen, (wobey *) man fid) allenfalls einiger Drohungen
bedienen kann.) 40) Hat es jemand angenommen, so
muß gegen ihn bis zur wirklichen Reception die äußerste
Verschwiegenheit beobachtet werden, weil dies die Klug.

P..

)) Autdiere Stelle ist in dem hiéftgen Gesetbirche wegs
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heit erfodert. Um kein Mistrauen bey dem Angetra-
genen zu erregen, ist es febr gut, und beynahe noth-
wendig , die Reception ja nicht lange zu verschieben.

VIII. Von den Erkennungszeichen. Die Er-
kennungszeichen werden durch die Tradition fortge-
pflanzt , daher muß sie der Senior den Neuaufgenom/
menen bekannt machen.

1

1X, Von ber Conouitenlifte, und noch andere
Verordnungen. 472) Damit man immer wissen
kann, wie ein Bruder sich guf der Academie betragen,
und in welchem Grade er die Pflichten des. Ordens be-
obachtet hat: so muß jede Universitäts. Loge eine Con-
duitenliste ihrer abgegangenen Mitglieder sühren. Ihre
Einrichtung ist so : im ersien Convent nach dem Ab-
schiede eines Bruders bespricht man sich über den Cha-
racter, die Kenntnisse und die Verdienste des Abge-
gangenen, besonders gegen den Orden. Der einhellige
unparthevische Schluß des Convents wird vom Secre-
tair in Gegenwart aller Brüder in ein eigenes Buch
eingeschricben. Alle gegründete Nachrichten, die man
in der Folge von dem Betragen des Abgegangenen,-
besonders gegen den Orden erhäit, werden hernach mit
beygefügt. Eine solche Liste ist ein Mittel, immer zu
wissen, wem man fid) am besten anvertrauen kann, und
von wem man sich am mehrsien zu versprechen habe,
auch wer am ersien Unterstützung verdiene. 43/ Jeder
Abgehende muß im Convent eine kurze Abschiedsrede
halten. Der Senior beantwortet. sie ihm , und legt
ihm sein dem Orden gegebenes heiliges Versprechen,
alle Gesetze zu beobachtcn, ans Herz. 44) Es ist noth-
wendig, wenn nicht der Credit dcs Ordens sinken foll,
wenn er nicht, welches ein noch größerer Antrich scyn
muß, die Achtung seiner Brüder gegen sich mindern
will, daß kein Bruder sich in Schulden stecke, die ihn
endlich nöthigen, zur Schande des Ordens , zur grdß:
ten Schande seiner selbst, ohne zu bezahlen , heimlich
die Universität zu verlassen. Vielmehr muß jeder so
leben, daß er seinen Vermdgensumstäuden nicht ipae2 un
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und seinen Aeltern keinen Kummer mache. Keiner
darf also die Academie verlassen, ohne vorher (cime
Gläubiger durch Bezahlung oder gütlichen Vergleich
zum Schweigen gebracht zu haben. Auf die Ertüllung
dieses Gesetzes muß der Senior vorzüglich halten, weil
gewöhnlich Ausschweifungen und große Ausgaben auf
Rechnung des Ordens geschrieben werden. 45) Da es
die Erhatrung des Ansehens der Verbindung auf der
Universität zuweilen nothwendig macht , daß öffentliche
Aufzüge oder andere Feverlichkeiten angestellet werden :
so ist es die Pflicht der Brüder, fid) unter keinem Vor-
wande davon auszuschließen , sondern jeder muß sich
vielmehr bemühen, sie glänzender zu machen. 46) Wenn
einer die Academie verlassen hat, so muß er seiner
Loge von seinem Aufenthalte und’ seinen Umständen Nacho
richt ertheilen, welches er wenigstens alle Vierteljahre
einmal wiederholen muß. 47) Weil es sehr auffallend
seyn würde, wenn ein Bruder, der noch auf der Aca-
demie ist , oder sie erst verlassen bat, gegen einen ältern
oder schon im Amt stehenden die Sprache der brüders
lichen Vertraulichkeit in öffentlichen Gesellschaften füh-
ren wollte : so muß dies solange vermieden werden, bis
der ältere den Zwang unndthig findet.

V. Erkennungszeichen.
1) Beym Ankiopfen an die Thüûâre thut ein Ordens

bruder drey Schläge. Der erste ist ein Viertel, die
andern beyden sind Achtel, oder ein Dactylus, ~~ r v.
2) Frage. Die rechte Hand wird in die aufgeknöpfte
Weite aesteckt, der Daum aber herausgelassen. Antw.
Man steckt den Zeigefinger der rechten Hand in den Krar
gen des Hemdes oder der Halsbinde. 3) Frage. Man
legt den Zeigefinger auf den Mund. Antw. Marn legt
die flache Hand auf die Stirne. 4) Frage, Mandräckt
mit dem Daumen, (wenn man nämlich seine Hand in
die des Andern legt, ) die Oberfläche der Hand des
Andern Antw. Ein Biß in die untere Liphe.

Werdiese Zeichen macht und beantwortet ist ein Orsensbruder.
VI.
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VI. (f£yobe.)

S: ni E n BNE f uy M ANme
gelobe hiemit feyerlich an, das mir aufgetragene und
anvertrauete Amt eines Seniors über den Orden der
Beständigkeit nach allen Kräften zu erfüllen, die Hals

m:sepn ju lai "Eo Vahr mir Gott helfe j gelegen
11. Lyd des Covseniors:: Uch N. N. , erwähls

ter Consenior des Ordens der Beständigkeit, verspreche
und gelobe hiemit feyerlich an, daß ich in Abwesenheit
des Seniors dessen Stelle getreulich vertreten, und mix
das Beste unsers Ordens insbesondere eifrig will aw
gelegen seyn lassen. So wahr mir Gott helfe!

III, féyo teo Cecvetaito. D N. N., ermdbl
ter Secretair des Ordens der Beständigkeit, verspreche
biemit heilig, daß ich dasjenige , was mein Ymt er-
fodert , getreulich verwalten , alle mir anvertraucte
Schriften und sonsten dem Orden gehdrige Sachen ver-
wahren , und alle Zeit dahin sehen will, daß nichts
verloren gehe, oder andern in die Hände fällt. So
auch, daß ich alle Einnahme und Ausgabe des Ordens
jederzeit richtig berechnen , und niemals auch nur -den
geringsien Schein einer Untreue an mir will-: finden las:
(m, So wahr mir Gott helfe

Oluferbem inb nun nod) verídiebene Gbiffetm, näm-
[ich ein geheimes: und geheimeres Alphabet und ver-
schiedene andere Zeichen angegeben, die sich mehren-
theils durch den Druck nicht darsiellen lassen. Nur
folgende Bezeichnung der Oerter , vermuthlich derjeni-
gen , wo Constantisten Logen befindlich sind, kann hier
noch eine Stelle finden: A. heißt Berlin, B. Halle,
C. Frankfurt an der Oder , D. Helmstâdt, E.
Jena, F. Göttingen, G. Heidelberg, H. Erlan-
gen, 1. Rostock, K. Leipzig.

$3 3.
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3.

Ordo reipublicae litérariae átque bibliothecae vere
academicae idem, | Specimen, dequo inftituendam
€oncertationem follennem, annuente Amplisf, ord.
Philofophico, moderabitur TZomas Tborild, Pro-
feffor Reg. et bíbliorh. Acad, Praefectus, euincet
ptolaurea Beujamin Lundelius , Smolandia- Sue«
cus; Stipendiarius Humero- Steuchianus, in audi-
torio maiori die 24 Martii 1798... H. A. M. 8.
Gryphiac, typie ]. H. Eckhardt, Reg. Acad. Ty-
pogr. 13 Bogen in Quart.

nfänglich var ich geneigt, diese kleine Schrift für

ctugs
die dortige neuerliche Vorschrift des Gebrauchs der la-
keinischen Sprache , (7 B. S. 326.) anzunehmen: aber
nachdem ich alles ertvogen, so scheint es doch damit
wohl ganz ernstlich gemeint zu seyn. Da die Einrich-
kung acade mischer Bibliotheken zu den Gegenständen
gehört, auf die ich in diesen Blättern vorzügliche Rück-
sicht nehme, so erfodert es meine Pflicht, den Juhalt
dieser Disputation anzuzeigen : ich getraue mir aber
nicht, das anders, als mit den eigenen Worten des Hrn.
Wers. zu .thun , da ex, so wie manche andere neuere
Philosophen, seine eigene Sprache hat; und will ver-
suchen, ob ich das Wesentlichste zusammenstellen kann.
In republica literaria fefe illico: et vndique offert
genus ampliffimua eorum, qui bonds artes publice
quidem docent: at fecundum fuos, quos mire venc-
rantur, doChores grauiffimos: qui do&amp;tores tamen lac.
piflime ad illam euecti fuerunt magnitudinem a veredolis artium genuinis inuentoribüs,^liiamitaquedocentes ad arres inffizuunz, auctoritate. cuique
fua: doctotes vatiasartium formas consliruunt, mar
ieftàte ingenii ? docti, (impliciteretipfa vi nominis
ita didi, natiua iudicii veri diuinitate artes primo
flatutinz,. Adeo vc hi, docentes, doctores, do&amp;i ; artium

H.
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inflitutores , conflitutores, flatores* memoria fida,
ingenio potenti , iudicio diuino ; lirerariüm illum
eficiant mundum, — lam quid erit BibZiot beca
vere academica? — Palam certe ; ofrima repraefeu-tio fiientiae buinanae.—Adhancvnamclariffmamideam vniuería exigitur literati iudicii ratio. — Si
optima repraefentatio : ergo non ex fatua máieftate
fi vel decoratiflima huius vel illius paedagogi: multo-
que minus ex' colubrino fibilo clancularii cenforis:
ied ex publica in orbe literato aeftimatione ? delibro vere; iudicabitur.^Atqujafeientiaehumanaetotius repracfentio :. ideo neque'ars vlla, neque
artis vllius integtitas , omittenda: fed quantum ad-
miferit illud ordinis principium omuino fummum:
Potiora potius, Maxima maxime. lla igitur vere
potiora, vere maxima, quaenam funt? . Palam ea,
quae Ordinem omnem reipublicae literariae vere con-
formant; nempe, opus quodcunque fui generis pri-
marium, velinfitutorium, vel conftitutorium, vel
ftatorium,-— Atque illa eadem operum optimorum
fumma genera coufotmant ac definiunt Bibliothecam,
Ita vero, vt opüs inftitutoriumbibliotheca vere aca»
demía nunquam velit, nifi primarium, quod c on
fpectum aperiat maxime luculentum vel arzis ip-
fius, vel fati, quo vigüit , vel cenfurae probae;
opus aurem conftitutotium , non modo artis vulga-
tiflimum, fed prisucipale omne et varium zPeoriae
et fingulare £/emaris: (tatorium derum opus, quod-
cunque iure dici poflit originale ípecimen vel
ingenii humani vel Naturae, — Inde vero diftia-
&amp;iffima iam exoritur buius vaíuerfi ordinis denomipa-
tio, Videlicet, vt fit opus literatum omne vel cos-

fpectuale velprincipaleveloriginale, Gone
Ípectuale vero vel ipfius arzie,. vel fats, vel censurae :
Principale yel ipfius artis , vel zbeoriae, vel tbeua-
tis; Originale vel ipfius arzis, vel paradoxi, vel
Jfpeciminis, Et fpecimen omme , quamuis. ]atilfi-
me patcat , crit vel doctrinae, vel artificii, vel Na-

turae.
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rnrae.. . Ad
quid qua hoc duodecim *

decre quomm RAE ) gradus Certo exivir Raum dies ica rite co rfum, quo gitur,
mchr am E Blätter es ‘oakormetar. . Biblio.
der Sache Pat in aber jedev, erlaubte, würde i Wenn
und Zuide dat, inébejondereacad irger.d ein Int ich noch
nehmen, Ri an der eben de bti
origioale gan iedurch schon b | der Bücher ekarien
nen Iniversitäts : 2 lesen. Fallsoieje werden Uutheil
wendung ms große! Umfor eyfall findet er unrei-
finden : in gte‘ freylich n mung erleiden , so wer-
ade! Mn wird uo einige Schwi Die An-
diesen gef ju Greifswald de cel die spierigkeiten
man denn, nee e erfte fepn , uiversitäts,
nirt werden, d die a pu erend ; uud elche nach
zeichnisses mit durch Vergleichu rten Bücher voa wird
hen ersehen, t den dähnertschen des er gerauctios

*) It zähle die rechten jen Eatalogo eins "Ver-

ti TemmIe Sz§e Mu qea webs. e ganze Glaffe uid

Refultare. der philolophttcnden Vernunft. über. die
Natur der Sittlichkeit , zufammengcftellt: von

Georg. Dreves..— Zweiter. Theil,/Leipzig,beySiegfried. Leberecht Crufius, 1798. 1 AUph. 7 Bo-

c", diefen Theile ist dasjenige in einen Auszug ge-
=.) bracht, was Rant, Hufeland, Mutschelle,
Abicht, Schmid, Reinhold, Gebhard, Schau-
mann, DHeidenreich, Iacob, N7aimon , Schil-
ler, und Fichte über diesen Gegenstand gesagt haben.
In einem Anhange ist zur Ergänzung des ersten Ab-
schnitts noch ein Auszug aus Rants Tugendlehre, und
aus einer in der allg. Lire. Zeitung. befindlichen Ricey-
lion eiter Schrift des Hrn. Garve beygefügt.
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I .

$n der vierten Abtheilung des funfzehnten Batr-
des der Annalen der Gesetzgebung und
Rechtsgelehrsamkeit in den preußischen

Staaten vom Hrn. G. R. Klein kind wieder zwey
Artikel eingerückt , welche die academischen: Einrichtuni
gen betreffen. 11. Allgemeine Geserze für alle
Fönigl. preußische Universitäten Die g. . 74
bis 129 aus dem allg. preuß. Landrechte, wetche ich
schon vormals (3 B. S. 290. 298.) eingerückt habe,
sind mit veränderten Nummern §. x - 36, mit.verschie:
denen Zusätzen , und mit der \Unterschrift: Berlin,
den 23 Februar, 1796. Auf Sr. Rönigl. N7aj.
Special Befehl. v. Wöllner. besonders ausgee-
fertigt. Die Zusätze will ich hier zur Ergänzung eben-
falls vollständig einrücken. Zum g. 76. *) 1) Sobald
jemand an dem Orte, wo die Universität ihren Stß
hat, Studirens wegen eintrift, ist er verpflichtet, sich
immatriculiren zu lassen. Wer dies über acht Tage
verschiebt, muß die Gebühren dafür doppelt entrichten.
Auch 1ollen die Vergehungen derer, welche. noch nicht
ringeschrieben find , eben s0, wie -die der andern Sti

trens
*) J&lt; behalte die ältern Nummern dep, da man die

purrruderevecglesceu fauna en defindli

mt
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direnden ,, von den academischen Gerichten geahndet
werden. 2) Auch die Führer und Begleiter der Stu-
direnden , wie auch ihre Bedienten , müssen als Perso-
nen’, welche unter academischem Gerichtszwange ftehen,
immatriculiret werden. 3) Wer von derselben oder
von einer audern Universität relegirt worden, kann
ohne vorgängige Genehmigung der den Universitäten
vorgesetzten: Behörde nicht unter die Studirenden auf-
genommen werden. Zum s. 78. 1) Inländer müssen
enkweder ein auf ein vorgängiges Examen sich gründens
des. Zeugniß, iu Rücksicht ihrer Reife zu den academi-
schen Studien, von der von ihnen besuchten..öffentlichen
Schule mitbringen, oder, falls sie durch Privatunters
richt zur Universität vorbereitet, oder auch auf der von
ihnen bisher besuchten Schule wegen besonderer Um-
stände nicht geprüft worden, (worüber alsdann eine
Bescheinigung beyzubringen ist , ohne welche sie die
Matrikel nicht erhalten können ; ) auf der Universität
serbst von der dazu verordneten Commission binnen der
ersten Woche nach ihrer Ankunft noch vor der Imma-
triculation gepüft werden. Wer mit dem Zeugniß der
Unreife die Universität bezieht, kann auf keine Bene-
ficien Ansprache machen. 2) Ausländer sind von dieser
Prüfung ausgenommen.. Zum g. 79. Ob der Stu-
dent bey der vorgeschrichenen Prüfung reit oder unreif
zu den academischen Etidien befunden tvorden , muß
in. dem beym Abgange vbn der Universität einzuholen!
den Facultäts. Zeugniß bemerkt werden. Doch sieht
es dem Abgehenden, der ehedem für unreif erklärt wor-
den, frey, auf eine Prüfung der Facultät , zu welcher
er gehört, anzutragen ; als in welchem Fall nur allein
der Ausfall dieser Prüfung in dem Facultäts-Zeugntß
bemerkt wird. Zum $. 83.. Wer nuter dem Nahmen
eines Studenten allein seinen Vergnügnngen nachgeht,
und weder die Collegia besucht, noch sonst gelchrte oder
doch dem Zweck der Universität augemessene Geschäfte
treibt, sol auf der Universität nicht gelitten. werden.
Zum ß, 84. 1) Soweit die academischen Vorrechte und
Geseße keine Ausnahme machen , sind die Studenteni au
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auf den königlichen Universitätei gleich andern Unter-
thanen alle Gesetze zu beobachten schuldig : doch werden
sie in Absicht auf die aus allgemeinen geseilschaftlichen
oder aus Familien- Verhältnissen entspringenden persön-
lichen Rechte, besonders in Ansehung der Großjährig-
keit und wegen des Erbrechts auf ihren Nachlaß, nach
den Geseteen ihrer Henmath-beurtheilt, wofern sie nicht
den Vorsatz, auf der Academie ihren beständigen Wohno
siz zu nehmen . ausdrücklich oder stilsschweigend erklärt
haben. 2) Auch bey Criminal Fälsen , befonders in
Ansehung der Duelle, sind bié Stuvbenten den allge-
meinen Landesgesetzen unterworfen, nnd es wird des-
Halb- ausdrücklich auf das allgemeine Landrecht verwie-
sen. (Hier sind ans dem 2 Theile des Landrechts die
§. F. 666 . 690 eingeschaltet, nach welchen bet Duel-
lant, wenn er einen andern tödtet, mit Todessitafe,
sonst aber mit r0jähriger bis tebenswieriger Fesiungs-
sirafe, der Provocant mit 3 - sjähriger , bet Provocat,
wenn er die Ausfoderung annimmt, mit 1 e zjähriger
Festungsstrafe belegt werden fof-1c.36) Sum $ 85.
1) Studirende müssen sich in jeder Hinsicht anständiger
Sitten befleißigen. Sittenlosigkeit und Unanständigkei-
ten, besonders auch in Ansehung der Kleidung, werden
das. erste Mal mit ernsilichem Verweis , im Wiederho-
lungsfall mit ‘Carcer und Verlust der bisher genosse-
nen Wohlthaten, nnd wenn auch dadurch die Besse-
rung nicht bewirkt wird, mit Entfernung von der Uni-
versität bestraft. 2) Das Baden und Sehwimmen darf
bey Vermeidung einer achttägigen Carcerstrafe nicht
anders, als an den von der Policey sicher befundenen
Orten geschehen. 3) Wer das Hausrecht verletzt, oder
sich in Oerter und Versammlungen, welche nur (üt ges
wisse Personen bestimmt sind , namentlich bey Sod
fen, cinbrángt, Dat breptágige Garcerftrafe, WR t
Fall dabey begangenerAusschweifungen noch härtere Ahn-
dung zu erwarten. Gleiche Ahndung trift diejenigen,
welche bey Schulprüfungen des Orts Lärmerregen,
und durch Unfug ren. 4) Werauf öffentlichen Plätzen
und Straßen in Maske öder sonfi verkleidet erscheint,2 a
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Hat eine dreytägige Carcerstrafe verwirkt, uad werden
hiemit alle Schlittenfahrten in Maske beygleicher
Srrafe ernstlich verboten. 5&gt;) Noch härtere Strafe
trift den, welcher liederliche Häuser besucht, oder sich
eines verdächtigen Umgangs mit liederlichen Weibsbil
dern schuldig macht. 6) Außer dem Fall einer Reije-
wohin bloße Spatzierfahrten und Spatzierritte: nicht zü
reden. fig, sollen Studenten keine Waffen oder andere
gefährliche. Werkzeuge bev sich tragen. 7) Gefährliche
Raypiere, brsonders die nicht mit Leder überzogenen
Hay-Rappiere, sollen nicht gelitten, sondern. da, wo hie
sich besiuden, weggenonunen , und diejenigen, welche
fie bep. fid) haben, und sonst davon Gebrauch. machen-mit adyttàgiger Earcerslrale helegt werden, 8) Die
Studirenhen müssen hie Acceise . und Zoll- wie auch die
Policey-Gesege des Orts bey Vermeidung der darin
bestimmten Strate genau beobachten ; besouders müssen
sie üch des schnellen Fahreus und Reitens in den Städ-
ten , auf den Brücken, oder wo sonst ein Schade zu
besorgen it, euthalten. Nuch müssen sie zur Verhd-
tung des Feuerschadeus die vorgeschriebene Vorsicht geo
brauchen; besonders durch Vermeidung des Schießens-
der Feuerwerke, und des Tobacksrauchens an Orten,
wo .leicht Schaden zu besorgen ist j z. B. in der. Nähe
von Gebäuden und andern leicht entzündbaren, Gegen-
skänden, vornehmlich auf den Straßen, es sey. in Städ-
ten oder. Dörfern und Wäldern, wie auch innerhalb
der Gebäude in der Nähe der Betten, auf Böden oder
in Ställen. 0) Studenten, welche sich zur Zeit eines
Tumults, oder in größerer Zahl nach Mitternacht, auf
der Straße finden lassen, haben die Vermuthung böser
Absicht oder eines liederlichen Lebenswandels wider sich.
Auch muß niemand nach 10 Uhr Abends sich in einem
Wirthshause antreffen lassen. 10) Wer andere zum
Tumultuiren oder zu anderm Unfug auffodert oder ano
reizt, oder sich ben einem Tumult als Anführer braus
chen läßt, wird , wofern nicht durch den Tumult noch
eine härtere Strafe verwirkt worden, wenigstens mit

der Relegation besirafte. Alle Theilnehmer an einenf
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Tutnult haben nach dem Verbältniß, wie fic babey míts
gewirkt, entweder Relegation oder das Conlilium aber
undi oder angemessene Carcerfirafe zu erwarten. 1.1)
Oeffentliche Aufzüge , mit oder ohne Musik, zu Wax
gen, zu Pferde vder zu Fuße , dürfen von Studenten,
ohne besondere Erlaubniß der. gcademischen Obrigkeit-
bey Vermeidung dreytägiger Marcerstrafe nicht unter-
nommen werden. Gleiche Bewandniß hat es mit den
Versammlungen auf öffentlichen Plätzen und Straßen,
wenn sie nicht nach vorgängiger Warnung der academis
schen Obrigkeit und ihrerDiener oder der Wachs wic
der auscinander gehen. . ‘"Auch das Einholen neuer An-
kömmlinge, und die Abnöthigung cines Schmauses oder.
anderer unnôthiger Ausgaben, wird aufs ernsilichste
verboten ; und jede Beschimpfung und Kränkung ders
selben verschuldet nachdrücktiche Bestrafung. 1.2) Daus
ernde Gesellschaiten oder Verbindungen zu einem bes
stimmten Zwecke können nicht ohne Vorwissen der aca-
demischen Obrigkeit errichtet werden, und haben ohne
deren Erlaubniß die Vermuthung einer. gesetzwidrigen
Absicht wider fich. Sobald aber eine mit Vorwissen
der Obrigkeit bestehende Gesellschatt auf irgend eine
Art andere zum Eintritt oder zum Beharren in ihr uöthie
gen wollte, soll die Gesellschaft nicht länger geduldet
werden. Auch sind alle diejenigen sirafbar, welche an-
dere zu Collecten ndthigen; besonders werden alle Or-
den und Landsmannschaften bey Strafe einer immer-
währenden Relegation von allen Unjversitäten in den
königlichen Landen hiemit: ernstlich un ersagt; wie dent
auch durch neuerliche Reichstagsschlässe dêe Veranstal-
tung getroffen worden, daß diejenigen, welche deswer
gen relegirt sind, auf keiner Universität in Deutschland
wieder aufgenommen werden. 13) Hohe und alle
Hazardspiele sind unerlaubt. Welches Spiel. für hoch
zu achten sev, bleibt der Beurtheilung des academischen
Gerichts vorbehalten. Wer das erste Mal eines zu ho-
Hen Spiels schuldig befunden wird, muß ernstlich ge-
warnt , im Wiederholungsfall aber mit dreytägiger
Carcersirafe belegt werden. ; Gleiche Strafe hat der
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zu erwarten , welcher, obschon das erste Mal, fid auf
Hazardspiele einläßt. Wer Bank macht, hat 14tägige
Earcersirafe verwirkk. Verdoppelung der Strafe tritt
im Wiederholungsfall ein. Wer aus dem Spiele ein
Gewerbe macht, erhält das Conslilium abeundi , und
Hat, wenn er- des Botxugs überführt wird, schimpf-
liche Relegation zu ertshrten. . Aller Gewinn aus uns
erlaubtem Spiel fällt der Armencasse un. Auch aus
erlaubtem Spiel, und wegen dessen, was dazu geliehen
worden, findet kcine Klage Statt. Hat ein Student
dem andern zum Hazardspielen Geld geliehen, fo wird
er wie ein Spieler bestraft. 14) Des lauten Gesans
ges, des Knallens mit Peitschen, und des die Ruhe und
gute Ordnung stdörenden Getöses müssen sich die Stu-
Denten zu. jeder Zeit, besonders in der Nacht und zur
Zeit des Gottesdienstes enthalten, oder 24stündige bis
Ztägige Carcerstrafe gewärtigen. Wer den öffentlichen
Gottesdienst auf irgend eine Art stört , wird nach den
Landesgesetzen bestraft. (Hier sind die $. §. 215. 216.
aus dem Landrecht eingerückt.) 15) Beleidigungen der
zur Erhaltung der öffentlichen Ruhe und Ordnung be-
stimmten Personen, besonders der Pedelle, wie auch
der militairischen, Bürger- und Schaarwache, und der
Nachtwächter , ziehen langwieriges Carcer, und nach
Bewandniß der! Umstände selbst Festungsstrafe nad) fib.
16) Wer bie academische Obrigkeit selbst, oder einzelne
dffentliche Lehrer , gröblich beleidigt, wird nach ausge-
standener Gefängnißstrafe relegirt , oder hat nach Be-
schasfenheit derUmsitände noch härtere Strafe dem pein-
lichen Recht gemäß zu erwarten. Wer in einem Colle-
gium, oder bey einer öffentlichen Rede ,. Disputation,
oder Promotion, durch unverständiges Pochen, Schar-
ren, Lachen, oder auf andere Weise, absichtlich Un-

ruheerregt, fol nad Besch §ion belirast werden.
bee " il bes mit Scie pe:inb nidt Daufentocife acfdpeben.|SerfeuugbiejeéGeset;es ziehet verhältnißmäßige Carcersirafe, und im Fell
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eines dabey gebrauchten Ungestüms , Relegation nach
sich. 18) Wer den ihm auferlegten weiten Arrest bricht,
wird sofort ins Gefängniß gebracht : und wer dieses
ohne Erlaubniß der academischen Obrigkeit verläßt,
hat eine 14tägige Carcerstrase verwirkt. Zum $§. 87.
Hievon findet in folgenden 3 gallen eiue AusnahmeStatt : 1) Wenndie Carcerstrafe bekanntlich unfleißige
Studenten trift. 2) Wenn der der Student ohnedeß
schon während der Untersuchung im Gefängniß gesessen,
oder aus Furcht vor der Verhaftung lich während der
Zeit, da die Vorlesungen gehalten werden , in. oder au-
her dem Bezirke der Universität verborgen gehalten hat.
3) Wenn ‘auf eine längere als 4wöchentliche Carcers
sirafe erkannt worden. Zum g. go. Bey jedem Con-
filio abeundi tuf ein Gleiches geschehen: auch muß
von jeder Relegation jeder andern königl preuß., Uni-
versität Nachricht gegeben werden. Zum $..94. Grobe
und wiederholte Ausschweifungen , oder anhaltender
Unfieiß eines Beneficiaten , sollen den Collatoren zur
Entziehung der genossenen Vortheile angezeigt werden.
Zum $. 100. Werseinen Nahmen unter die Zuhörer
eines Collegii verzeichnet oder eintragen läßt, ist, wenn
er auch das Ende der Vorlesung nicht abwarten kann,
dennoch zur Entrichtung des Honorarii verpflichtet.
Nur allein , wenn die Schuld an dem Lehrer liegte
daß die Vorlesung nicht geendigt wird, kann die Ent-
richtung des Honorarii wegen nicht geendigter Vor-
lesung verweigert werden. Uebrigens ist jeder Student
verbunden, das Hanorarium gleich Anfangs zur. Hälfte
zu bezahlen, die andere Hälfte aber sofort nach Endio
gung des Collegiums. Zum ÿ. 101. Kaufleuten, wel-
che Materialien zur Kleidung liefern, wie auch Buch-
händlern, wird ein Credit auf 25 Rthlr. verstattet, ‘und
darf dieser Credit nicht über ein Vierteljahr ausgedehnt
werden. Die Aufwärterinnen dürken höchstens bis
5 Rthlr. creditiren ; und müssen , wenn der Credit diese
"Summe erreicht hat, um ihrc fortdauernde Gültigkeit
zu erhalten, solche bey dem Ofkicio Academico: regi-
Üriren lassen. Zum g. 106. Die Pfänder müssen auf
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jeden Fall zurückgegeben werden, _sie mögen von den
Studenten selbit , oder von einem Dritten, oder auch
Unter dem Schein eines Verkaufs, den Gläubigern ein-
gehändigt worden seyn. Wegen Betten, Wiäsche, Klei
dungsstäcke und Büchersoll die Entschuldigung des Pfand-
gläubigers oder Käufers , wie er nicht gewußt habe,
daß jie einem Studenten gehörten, niemals Statt fin-
den. Zum 5. 109. Wer auf Pfänder , Wechsel oder
Handschriften den Studirenden Geld leihet, oder
Kaufmannswaaren statt bgaren Geldes auf Credit giebt,
und ihnen auf diese Weise das Verschwenden und Schul-
denmachen erleichtert, hat zu gewärtigen, daß wenn
auch solche Schulden von dem Studenten bezahlt wür-
den , doch das Bezahlte entweder auf Ansuchen der
Yeltern. und Vormänder , oder wenn diese sich nicht
melden, von dem academischen F'scus wieder einge-
zogen werden wird. :

(Das Uebrige künftig.)
25

Der Jüngling, Ein caracteristisches Bild , entwor-
~ fen von Johann Lrikolaus Hansen, d. R. Kand.

Rostock, 1798, gedruckt bey Adlers Erben. 1 Bo-
gen in Octav.

Z' welchem Zwecke diese sogenannte Rede., die derVerf. laut der Vorerinnerung als: Gymnasias in
Niitona gehalten hat, bey seiner hiesigen Anwesenheit
vum Druck befördert worden, getraue ich mir nicht zu

Z.

ESEGEä
auch ein Verzeichniß der Bücher, welehe sie ver-
Legt hat, oder die bey ihr in Menge zu finden
find, ausgegeben. Unter den Büchern der letzten Art
ist ein: hiesiges, was ich darunter nicht vermuthet hätte,
námlítf Aepini, F.H. metaphyüca, Koft, 1719. 8.
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RostockschenAcademie.
§. Band. 15. Stück.

Den 25. September 1798.

1,

Werssuch einer pragmatischen Geschichte der kirchlichen
Verfassungsformen in den sechs ersten Jahrhunderten
der Kirche, von D. Werner Carl Ludwig Ziegs
ler.. . Leipzig &gt; 1798, bey Siegfried Lebexscht Crus
fius. x Alph. 5 Bogen in Octav. '

ey Bearbeitung der Kirchen: Geschichte ist nach
der Versicherung des Hrn. Verf. bisher die ei
gentliche Verfassung der Kirche, so wie sich solche

seit den Zeiten der Apvstel bis zur völligen Ausbildung
der päbstlichen Hierarchie nach und nach verändert hat,
noch nicht hinlänglich untersucht und entwickelt worden,
pb fie gleich auf die übrigen Gegenstände der Kirchen-

SRRERUE AI
und mit einer zweckmäßigen Umständlichkeit zu bearbets
ten. Nach den ihm bisher bekannt gewordenen Nach-
richten, welche zu diesem Zweck mühsam zusammens-
gesucht werden mußten, nimtnt er'an, daß diese kirchli-
che Verfassung von einer democratischen Forti ausge-
gangen, welche man das Synagogen Systenr nen-
nen könnte; daß sie nachhin eine aristocratische Forrt
erhalten, welche in dem Diocesan- und Metropoli-
tan. System liegt; daß sch aus dieser Aristocratié
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nach und nach eine oligarchische Regierungs- Form
gebildet , welche auf dem Parriarchal - System be-

ruhet:dischennie'de(porischeundtirannische
Form entwickelte , nämlich das verabscheuungswürdige
Papal - System, das soviel Unglück über die Weit
verbreitet hat. Von diesen vier verschiedenen Formen
hat er die drey ersten, welche die meisten Schwierig-
Feiten haben, in diesem Buche abgehandelt: die vierte
ift zurückgelassen , weil sie nur in dcr Geschichte der
Päbsie ihren völligen Aufschluß finder, folglich mit der-
selben besser zu verbinden ist. Er beinerkt davey , daß
man nichts Vollständiges erwarten müsse ; daß es aber
doch nothwendig gewesen sey , diese Untersuchungen
anzufangen, um biernächst weitere Fortschritte zu vers
enlaffen. Um die künftige Fortsetzung dieser Untersu-
chungen zu erleichtern, will er auch noch Spanheims
Gcographiam ecclelialticam in einer Uebersetzung, und
thit seinen Anmerkungen vermehrt, herausgeben.

7.

Neue Monatsschrift von und für Mecklenburg. Sies»
benter Jahrgang, 3 und 4 Stück. Marz und April,
1798. 8 Bogen in Quart.

Gs 1) Noch ein Wort von der Aufklärung.Ein Paradoxon von M. P. 2) Fragmente aus
einem verloren gegangenen Katechismus. 3) Bruchs
stücke aus der mecklenburgischen Kirchen- und Gelehr-
ten- Geschichte,, Nr. V , enthaltend: Gedächtnißrede
auf D. Chyträus von C. Sturz , aus dem Lateini-
(den Gberfest von C. G.Mangzel. Beschluß. (7 B.
S. 37.) — Eine voilständige Ueberselzung dieser Rede
scheint mir sowohl überhaupt, als in besonderer Rück-
fit auf bit Monatsschrift nicht zweckmäßig. 4) Züge
zum Gemälde des Sclavenhandeis von Hru. J. Acker-
mann. - Verse. 5) Fragmente aus einem noch uns
gedruckten Werke von Hru. A. Evers. ~ Ich kann
die Mode nicht billigen , [daß unsere Schriftsieller zu-

wet-
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weilen Fragmente von solchen Schriften in Journale
einrücken lassen, die bald darauf ganz ans Licht treten.
Für das Journal kann das freylich einen Lückenbäßer
abgeben : aber für den Leser kann das keinen Nutzen ha-
ben , und für den Verfasser auch selten. Diesmal
mögte man den Hrn Verf. erinnern können, daß diese
Aussätze noch einer Revision bedürfen. 6) Auch ein
unmaßgeblichex Vorschlag zur Aufrechthaltung des med
lenburg-schwerinschen allgemeinen Prediger j Wittwen-
und Waysen - Inftituts, von Hrn. P..Uhlig. Er
schlägt den Addruck einer Sammlung der bessern Sy-
nodal - Aufsätze mecklenburgischer Prediger dazu vor,
und hofft davon eine solchen Gewinn , daß dieser eine
erhebliche Unterstützung geben könnte. Ich zweifle sehr
daran , daß hievon ein Gewinn zu erwarten sey. 7)
Ob das Chrisienthum , jetziger Zeit, vor aller Gefahr
des Umsturzes wirklich gesichert sey? Erinnerungen
gegen den Aufsatz des Hrn. Cand. Simonis. (7 B.
€.378) 8) Dobberan. — F abgebrochen. ' 9)
Üeber den hohen Preis der Pferde , die Ursathen und
Fortdauer desselben , vom Hrn. Stallmeister Eggers.
10) Auswärtiges Urtheil über eine Schrift des Hrn.
P. Uhlig. (7 B. S. 32.) — Aus der jenaischen Litte-
ratur-Zeitung. 11) Nachricht von einem in einer vater-
läudischen kleinen Stadt zur Abstellung ber Betteley
eingerichteten Armen - Wesen. Auf wiederholte Au-
fragen bekannt gemacht. Ein neuer Betveis - daß
das übermäßige Betteln sich abstellen lasse, sobald die
Policey nur soviei thut, als sie thun kann. Aber
warum ist die Stadt nicht genannt ? 1 3) Nachtrag zu
der Auffoderung zur Errichtung einer Feuer- Socictät
unter .den meckl. Predigern , von Hrm P. Elfreich.
(8 B. S. 87.) 13) Epigramme.

Mit diesem Stücke werden übrigens zwey Behlagen
ausgegeben, die, An das mecklenb. Publikum, über-
schrieben sind, und 33 Bogen betragen. Sie sollen zur
Vertheidigung des Hrn. Cand. Kosegarten gegen
den Hrn. Adv. Piper dienen. (7 B. S. 312.)

P 2 3.
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Z .

$c des Auszugs aus Kleins Annalen,
c Nr bor Re quamet Ri
plinar:Sachen auf der Universität Halle. Nach

BSSEHU
die zu sehr eingeschränkte Macht des Prorectors verane
laßt; und es ist daher vom academischen Senat folgen-
de Instruction vorgeschlagen, und vom Hofe genehmigt
worden. Sie hat vurzüglich bewirken sollen, daß der
Prorector durch die Verbindlichkeit, den Rath des Die

Gtact.euctcatzintett?'utt Cie edd
iio pe RN Sd tinge e rre ian
theil, daß der Rector, wenn er auch kein Jurist ist,
sich dennoch in juristische Geschäfte mischen könne und
müsse , diese Vorschläage hervorgebracht ; vielleicht noch
mehrere, dic nicht genehmigt sind.)

Instructian für den Prorector und Director
in Disciplinar - Sachen und andern schleuni-
gen Fällen. g. x. Urter Dissciplinar - Sachen vem
den solche verstanden, welché die Verletzung der acade:
mischen Policey- Gesetze betreffen, besonders diejenigen,
welche in den allgemeinen Gesetzen für alle königl. preu«
ßische Universitäten, $. 12. (3. B. €. 291. $.85.) unb
in den eben diesem Paragraphen beygefügten Nunimern
I. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.. 11. 13. 14 unb17 (8 25.
€. 107.) enthalten find. $. 2. Dahin gehören
auch die Verbal e Jnjurien der Studenten , wenn diese
zwar die Instructfon oder Aburtheilung des Inijurien:
Processes nicht verl\ngen , der Prorector aber zur Bes
förderung der guten Sitten unter den Studirenden nö-
thig findet, dergleichen Verbal1 Injurien von Amts
wegen zu bestrafen. In wie fern dieses nöthig , oder
zur Bewirkung der Anssöhnung die Strafe zu erlassen
(en, bleibt [einer Beurtheiluug überlassen. 9. 3. e. 1
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Prorector ist ohne Unterschied der Fälle befugt , die
Arretirung eines Scndioti , es sey als Sicherheits-
Maaßregel oder in poenam, gu verfügen : er muß
aber davon sogleich dem oflicio academico und relp.
dem Director Anzeige machen. IJs die Arretirung in
poenam geschehen, und hat der Director bey der vorr
geschlagenen Dauer der Strafe ein Bedenken , es sey
nun, daß er dieselbe zu hart oder zu gelinde findet, so
ift et schuldig und befugt, auf Convocation des Cons
cilii generalis zu provociren. §. 4. Auch muß der
Prorector in Criminal- oder andern Justiz - Sachen,
wenn Gefahr bey dem Verzuge ist , inzwischen durch
Verhaftsbefehle oder sonst , die nöthigen Verfügungen
treffen, den Director aber davon unter Mittheilung des
darüber aufgenommenen Protocolls baldmöglichst be-
nachrichtigen. §. 5, Sollte ein Stndirender zwar nicht
zur Strafe, aber vermdge der academischen Policey-
als ein unnützes oder gefährliches Mitglied der Acgdes
mie, davon entfernet werden; sokann dies zwar ohne
processualische Behandlung durch ein bloßes Gonclufum
Concilii generalis gefd)cbeu: jebod) mui eine Verneh-
mung des Inculpaten über die Motive seiner Verwei
sung , soweit sie in kactis beruhen, vorangehen, und
derselbe solchergeftalt mit seiner Verantwortung, es
feo schriftlich oder a4 Protocallum , gehört werden.
§. 6. In den Fällen, wo es der Zuziehung ber acade-
mischen Gerichte bey der Instruction der Sache nicht
bedarf, ilt auch kein Protocollführer erfoderlich : hat
sich aber der Prorector eines Protocollführers bedient,
so können für jedes Protocoll 6 Gr. liquidiret werden.
Andere Sporteln finden bey Disciplingr = Sachen außer
den Bestellungs:Gebühren nicht Statt. $. 7. 8 fieht
dem Prorector frey , auch die‘ Disciplinar - Sachen
durch die academischen Gerichte behandelu zn lassen,
in welchem Fall der Visitations : Receß seine volle An-
wendung findet. Die Instruction solcher Sachen muß
dem academischen Gerichte überlassen werden, wenn es
auf Rechte des einen gegen den andern ankommt , und

eine der Partheyen oder CE auf rechtliche Erdrternus
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dringen , imgleichen wenn eine Geldstrafe erkannt ter-
den n §. 8. Sobald es das Ansehen gewinnt , daß
eine härtere als 4 tägige Carcerstrafe zu bestimmen seyn
werde, muß der Prorector die Sache an die acades
mischen Gerichte abgeben, damit diese dieselbe dem
Misitations - Receß gemäß ferner einrichten können. $§. 9.
cin ben Fällen, wo der Prorector die Sache allein abs
zumachen berechtigt ist, kann zwar derjenige, welcher
sich durch die Entscheidung des Prorectors für beschwert
achtet, eine Besthwerde bey dem Director anbringen :
ist aber die Strafbarkeit der That selbst und die Com-
petenz des Prorectors klar, so muß der Director, wenn
er anch wegen der Quantität der unter 4 Tage Carcer
zu bestimmenden Strafe andercr Meinung seyn sollte,
fich dabey beruhigen. Findet er jedoch das Verfahren
des Prorectors ungerecht, öder wegen der etwa zu be-
sorgenden Folgen bedenklich, so kann er auf die schteus
nige Zusammenberufung cines Concilii generalis ptit:
gen, als in welchem Falle die Vollsireckung des Er-
kenntnisses solange ausgesetzt bleibt. Ein gleiches fin-
det Statt, wenn auch ein anderes Mitglied des Caonr
cilii einen ahnlichen Antrag machen sollte. . Wenn jedoch
der Prorector und Director darin 'einiq sind, daß die
Vollstreckung des Erkenntnisses keinen Verzug leide, s0
bleiben sie zwar dem Concilio generali deswegen ver-
antwortlich, aber: die Strafe wird- dennoch. vollzogen.
Berlin, den 7 Jun. 1796. Auf Sr. Königl. Majestät

allergnädigsien Special. Befehl. Wölner. Gold-

4.

S) E. E. Rath zur Wahl eines Professors derTheologie an die Stelle des seel. Prof. Pries

[o ent(dlof , war demselben von rini SNAM derUSUALten,dieman Wir Zeit ird
tion (6 B. S. 400.) noch nicht gehabt - der Hr. Prof.
H. E. G. Paullus in Jena diese Stelle annehyenrd,
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tverde, wenn der Ruf an ihn erginge. Ihm ward auch
wirklich der Vorzug vor den Vorgeschlagenen gegeben :
er lehnte aber doch die Voucation aus dem Grunde ab,
weil ein ihm. vor einigen Wochen zugestoßenes Katharr-
fieber nach der Vorschrift scines Arztes für die Zukunft
die möglichste Schonung der Brust erfodere, und die
Annahme einer Predigerstelle nicht zulasse. Es ward
hierauf der Hr. Prof. J. L. C. Schmidt zu Gießen

lrUnfrags iur Uanahme diefes Amtesbereit
erklärte. Wie er aber nach erhaltenem förmlichen Rufe
bey seinem Landesherrn um seine Dimission angehalten,
und dieser ihn dagegen zum vierten ordentlichen sPro-
fessor der Theologie in G. , mit Anweisung eines Ger
halts aus der Generalkasse, ernannt hatte: fo entschloß
er sich, daselbst zu bleiben, und seine auf Ostern schon
mit Gewißheit. erwartete Ankunft ward rückgängig.
Mun ward abermal ein unter den Nominirten nicht bes
grisfener Gelehrter, Hr. Prof. C. C. W. Schmidt in
Jena, zu dieser Stelle empfohlen und gewählet ; und
cr würde wahrscheinlich dem Rufe gefolgt seyn , wenn
nicht um eben diese Zeit scin Schwiegervater, der Hr.
Prof. I. W. Schmidt daselbst, veritorben máre, unb
er die dadurch erledigte ordentliche Lehrstelle in der Fa-
eultät erhalten hätte. Erst der vierte, den die Wahl
traf , der Hr. Prof. S. G. Lange in Jena, hat
diese Professur angenommen, und ißt am 15 d. M hie-
selbst eingetroffen.

5.
Antitheätet , vder Versuch einer Prüfung des von bem

Herrn Hofrath Tiedemann in seinem Theätet auf-
gestellten vhilosophischen Systeins , mit einigen ein-
gewebten Nebenerläuterungen, von Johann Chri-
stian Friedrich Dietz , Subrector zu Güstrow.
(Nos et refellere: fine pertinacia et refelli fine ira-
cundia parati lumus. Cicero.) Rostock und Letp-

zig, iu der Stilerschen Buchhandlung, 1798. x3 Bo-
Hr.
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H' H. R. Tiedemann zu Marburg gab 1794) unter dem Titel: Theätet, oder über das
menzchliche Wissen, ein Beytrag zur Vernunft-
Kritik, ein Buch heraus, ín welchem er die bisher
sireitigen Fragen: was Wissen sey ? ob wir etwas mif;
sen können? was wir wissen können ? und wie wir es
wissen können ? der Entscheidung um etwas nähern
wollte. . Er lieferte darüber eine Theorie, die seiner
eigenen Angabe nach zwar in einigen Stücken mit der
kritischen übereinkommt , aber auch in mehreren von
ih. abweicht: und mußte also die Gründe der kritischen
Philosophie, sofern sie mit den seinigen nicht übereiu-
fiimmen , prüfen und widerlegen. Hr. S. R. Dietz
hat es übernommen, darzuthun, daß das im Theâtet
gegen die Fantische Kritik der Vernunft aufgestellte
dogmatische System nicht haltbar, und diese dadurch
nichr erschüttert sen. Er erkläret sich dabey mit deuen
einverstanden , welche glauben , daß die kritische Philo-
sophie nicht werde umgestoßen werden : jedoch verstehet
er darunter nicht ein befiimmtes System iu seinen fámmte
lichen Behauptungen, sondern die von Kant einge»
führte Art zu philosophiren. Ob er seinen Gegner.
wirklich widerlegt habe, darüber kann ich keine Nachs
richt geben : noch immer scheint es mir. am besten , den
weitern Erfolg dieser Streitigkeiten geruhig abzuwarten.

5,

Cómmentationes theologicae, editae a Johanne Cas-

paro.Veltbufen,ecclefiis.factisqueDucat,Brem,ct Verdenf, Praefedo, Ghrifliano Theoph, Kuin-
tel, Profeffore. Lipfienfi., et Georgio Alexaudre
Ruperti, Gymnafii Stadenis Rectore, ^ Volumen
IV. Lipfiae, apud Iohannem  Ambrofium Darth,
cloloXCVIL, 1 Alph. 1 1 Bogen in Oetav.

A't in diesem Theile ist eine Abhandlung vom oett.G. S. Velthusen, nämlich: Hiltotia tesur«
reétionis Chtilti, ex diuerlis commenrariis probabi.
Jiter contexta, et infertis fubinde animaduerfionibus
illuftrataatque confirmata, au$ orco ebemalígen Delum
siddtschen Programmen bestehend.
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Ae

Obferuariones philologicae atque criticae ad quaes
*dam'/prophetarum minorum loca, fubiuncta verenacula C^abacuci interpretatione,^AuctoreIoati«ne Chrifliauo Guilielmo Dabl,|Neoftrelitziae,ápud Michaelis, bibliopolam aulicum , 1798. 5

Bogen in Oetav. ' |

as in dieser, dem Hrn. H. R. Tychsen getwid-
[meten Schrift enthalten ist, erheliet aus denr

w^ Titel. Die Erheblichkeit der gesammelten
Bemerkungen und die Richtigkeit der metrischen Ueber-
setzung kann ich nicht beurtheilen. Nur fovicl: ergfebf
fich auch für andere , als Kenner der orientalischen
Sprachen, daß die Versification dem Ausdrucke in dex
Üebersetzung des Habakuk nachtheilig geworden ist.

2.

ünfte unb letzte Fortsetzung der Nachricht
8 vom Constantisten Orden.

Nach diesen Geseßgen des Ordens, deren Authenti-
cität hinlänglich ausgemittelt ist, wird man dens
selben denn nun zuveriässiger beurtheilen können, als

Mtr d ubt qur dur li
tern j mögen hier folgende Bemerkungen inen Sat
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finden. / l. Die angebliden Saupttoede oiefe8 Du
dens, die enge Freundschaft der Mitglicder gegen ein-
andex , die Ermunterung zum Fleiße und ur Rechts
schaffeuheit j und die Untérstützung derek ,. Vie Hülfe
bedürfen, lassen. fich, soweit e möglich und mit andern
Pflichten vereinbarlich sind, ohne eine solche, in ande-

deni AdrRMnDE2 L

mit. den unbekannten Leuten, die in audern Logen auf-
genommen sind, ist eine ganz widersinnige Idee : wah-
re Freundschaft findet vielmehr nur în einem kleinen
Cirkel statt , und man würde sehr unrecht handeln,
wenn man dabey diejenigen zurücksetzen wollte, bie ente
weder gar keinem, oder einem andery Orden beytreten.
Den, der durch vernünftige Gründe und durch. die Ew
mahnungen seiner Aeltern, Vormünder , Lehrer uud
seiner sonstigen Freunde nicht zum Fleiße und zur Recht-
schafsenheit bewogen werden kann , wird der Order
schwerlich zu einem brauchbaren und guten Ménschen
machen. Er siört vielmehr den Fleiß durch die Zusam-
ihenkünfte, Deliberationen und Correspondeuzen in Or-
denssachen, und durch die Freundschafts-Vesuche [o vie-
ker Brüder : und er mindert sogar die Neigung dazu
durch die leere Hoffnung , daß man in der Folge von
Ordensbrüdern eine vorzügliche Unterstützung zu erwars
ken habe. Ebeu so wenig stimmen die Grundsätze von
bem tnbedingten Vorzuge der Ordensbrüder, von den
Duellen und von der furchtbaren Rache des Ordens
mit der beabsichtigten Rechtschaffenheit überein. Wer
Gelegenheit hat, dergleichen Ordensbrüder näher ken-
nen. zu lernen, darf nur untersuchen , ob lie denn alle
oder mehrentheils fleißiger sind und regelmäßiger leben,
als andere Studirende : nach meiner Erfahrung und
nach sonsiigen Nachrichten läßt sich diese Frage nicht
bejahend beantworten. Die Mildthätigkeit erhält
durch den den Ordensbrüdern gegebenen Vorzug eine
falsche Richtung: und Ordensbedürfnisse nehmen einen
Theil desjenigen weg , was Nothleidenden zufließen

fönnte. 11. Wenn aber auch diese Zwecke man
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besser erreicht werden könnten, als auser ihm : - so.be-
darf es doch keines Geheimnisses und keines Evdes der
Verschwiegenheit. Wenn nicht unlautere Absichten
und unlautere Mittel zu deren Erreichung im Hinters
grunde lägen , die das Licht scheuen müssen : so wäre
es ja ganz zweckwidrig, Der an fid) rühmlichen Verbin-
dung die gesctzlich verbotene Form einer geheimen Gs
sellichaft zu geben, und die Mitglieder dadurch strafbar
zu machen. U11. Wozu soll überhaupt der Eyd bey
dieser Verbindung dienen? Wenn es bloß auf die vor-
geblichen Hauptzwecke des Ordens ankäme , M;
die Ausschlichung desjenigen , der diese Hanptzwecke
nicht erfällt , ein vdllig genügeudes Mittel scyn , und
hdchstens nur die Versicherung der Zurückgabe dessen,
wornit er aus der Drbensfafje unterftügt (t, hinzu-
kommen dürfen. Aber freylich , wenn man besorgen
muß, daß ordentliche Leute, sobald sie die unerlaubten
Zwecke und Mittel und mancherley Misbräuche genauer
kennen lernen, dên Orden wieder verlassen, oder wohl
gar die wahre Gestalt des Ordens dffentlich ‘ bekannt
machen, und gerichtliche Zeugnisse darüber ablegen mdg-
ten, denn können solche. Eyde bazu dienen , daß man
entweder dieses alles môglichst zu hindern hoft, oder
doch denjenigen , der sich dazu entschlicßt , mit dem
Vorwurf des Meiueydes chicaniren darf. 1V. Sa-
wohl die Fassung beyder Eyde als die Form der Rece
ptions. Handlung giebt den Beweis, daß die Redlichkeit
nicht unter die Hauptzwecke des Ordens gehöre. In
den Eyd der Verschwiegenheit wird demy der sich dazu
bereit erkläret , sofort die verfängliche Clausel eingt-
schoben, „er sey in der Absicht gekommen, dic Gesster
„wenn sie nichts Unedles enthalten , zu beschwören, ''
Es soll ihm aiso keine Zeit gelassen werden , den In.
hatt der vorgelesenen Gesetze gehörig zu überlegen.
Dabey wird’ ihm iu diesem Eyde „die furchtbarste
„Rache. des Ordens‘! im Voraus angedrohct , um
ihm die freye Wahl desto eher zu benehmen. Es wird
ihm ferner nicht die ganze Einrichtung des Ordens bé-

kaunt gemacht, fondern es tipo gcrade das ,. mas
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Bedenklichkeiten erregen könnte,, im Anfange verhéirm-
lichet. Gleichwohl fodert man sodann schon von ihm
den zweyten Eyd, in den wieder die Clausel eingescho-
ben wird , daß der Aufgenommene ,, besonders den
„Vorschriften des Seniors und Convents Gehorsam
jleisten solle.'" Erst in der Folge erfährt er die übri-
gen ihm bey der Beeydigung unbekannt gebliebenen
Gesetze, deren Eingang ihm zugleich ankündiget, „„daß
psie als Verordnungen des gesammten Convents einen
x,.jeden zur Befolgung verbinden. '‘  V1, Der hiebey
bewiesene Mangel an Aufrichtigkeit ist um so unver-
zeihlicher , da aus_ den letzteren Gesetzen erst ersichtlich
wird, daß der heilige Bund sich auf der Academie cines
Mittels bediene , welches zur Erreichnng der Zweckc,
die der Orden zu haben vorgiebt, überall nicht. taugt,
dagegen aber durch die gesunde Vernunft und durch
positive Gesetze durchaus verboten ist, einzelne Mitglies
der um Leben und Gesundheit bringen kann, andere
in die größten Unannehmlichkeiten stürzét, und. manchen
Studirenden sogar durch mittelbare Folgen auf ihre ganze
Übrige Lebenszeit schadet. VIT. Die Anwendung die-
ses Mittels, der Duelle nämlich, wozu alle Mitglieder
geradezu verpflichtet werden ,: beweiset aber zugleich,
Daß der Orden wirklich einen andern Zweck habe, -als
er vorgiebt: und dafür kann man denn solange , bis
das Gegentheil dargekegt wird, wohl annehmen , was
sonst schon von den Meistén ats der eigentliche Haupt-
zweck angegeben worden, daß der Orden sich ein beson-
deres Ansehen auf der Academie verschaffen wilk. Dies
ift aber kein gegründetes Ansehen, wcil es durch andere
Mittel, ats durch Fleiß und gute Aufführung erworben
werden soll ;: und eigentlich ist es nicht der ganze Ors-
den, der sich Anschen- verschafft , sondern die Ordens-
ubern. und mit ihneu einige andere Mitglieder, die den
Ton in der Gesellschaft angeben. Die übrigen Ordens-
brüder köunen hierauf keine Ausprache machen, fie snd
vielmehr nur das Werkzeug, vermittelst dessen jene ihr
Arsehen behaupten ; und sind durch die Subordination,
der sie ich unterworfen haben, jeder willkührlichen Hir
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rection Preis gegeben...:V111. Ein zweyter wirkiichcr
Zweck, der sich. ans diesen Gesezen ergiebt, ift unfirei
tig, daß die Mitglieder lich . pach geendigten arademi-
(den: Jahren durch wechselseitige Hülfe Versorgung
verschaffen wollen. und zwar in der Maaße, daß ande-
re, die nicht zum Orden gehören, zurücke gesetzt wer-
den sollen. Wie weit dies ]elztere mit der gerühmten
Rechtschaffenheit bestchen könne, darüber will ich hiernichts weiter sageu. Aber das. ist doch unverkeunbath
baß diese vermeinte Aussicht schon manchen auf der
9lcademie vom Fleiße ablenkt, und daß es nachhin dis
größten Verlegenheiten veranlasscn muß, wenn der eine
durch die Zudringlichkeit unbekannter und unwillkomme-
ner Brüder, die ihm der Orden verschafft hat, belästigk
tvird, und der andere eine ernstliche Untersiützung von
seinen Brüdern vergeblich erwartet. 1X. Erwägt man
nun noch. den Misbrauch , welchen die Ordensobern
von dieser Verbindung auf den Academien machen fne
men, menu fic alle Gegenftánbe die. ihrem Ansehen
vermeintlich im Wege sind, oder beliehige Vorfälle, die
einzelnen Brüdern begegnen, zn Ordens-Sachen machen ;
und die heimlichen und öffentlichen Zwiste, welche un-
vermeidiich sind, sobald mehrere Orden auf einer Aca-
demie sich den Vorzug streitig machen: so wird man
wohl nicht weiter bezweifeln, daß diese Verbindungen
der Nuhe des Ganzen eben so nachtheilig sind, als dem
Fleiße und der Sicherhett des einzelnen Studirenden.
X. Deswegen aber muß man nicht alle Ordensmitglie-
der mit gleicher Strenge beurtheilen. Vicle, die durch
Ueberredungen,. oder zufällige Veranlassungen hineiy-
gezogen sind j und nicht Muth und Entschlossenheit
genug haben, sich schon auf der Academie davon wie-
der zu trennen , können deshalb immer recht. gute
Leute scehn. Nur bis dahin,. daß mat sie hinlänglich
kennen lernet, wird man doch. immer..berechtigt seyn,
Mistrauen (in fie qu. fegen.- XI, Db anbere Studen-
ken.Orden schlimmer oder besser lind &amp; ,läßht: sich nicht
eher zuverläßig beurtheilen , bis mat ihrs. Gescte
gleichfalls kennet. |

Q 3 Uebri-
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Uebrigens wird sich der Verf. ‘eines Aufsatzes in der
Monatsschrift von und für Mecklenburg (5 B S. 68.
77. g.) nun besiimmter erklären können , ob. er jetzt
noch anzurathen sich getraue , daß Professoren in die-
sen Orden treten sollen.

Z.
Fabeln, Erzählungen und geisiliche Lieder , von G. F.

Begebein in Neustreliß. 1792. 94 Bogen in Oct.

M'z diesen Versen kann man sich durchaus keinenBegriff inacheu, wenn man sie nicht selbst lieset.
Da tun mancher von meinen Lesern hiezu eben .so
schwer gelangen mögte, als ich, der ich sie erst jetzt er-
halte : so will ich, um doch wenigstens eine Notiz. da-
von zu geben, einige Seiten abschreiben. Hoffentlich
wird man daran genug haben. Ich wähle eine Be-
schreibung des Blocksberges.

Es riß der Berg in zweyen Stücken,
Und stieg herauf ein goldner Tisch,
Imgieichen Knechte aus den Küchen,
Die brachten Suppe, Fleisch und Fisch;
Man dachte auch an Punsch und Wein,
Und junge Herren oben drein.

Es strichen sausend- starke Weste

uM onem SeinBeam Edid
m Wirbel rund, bald räck, bald vor,
Bald seitwärts hin, bald in die Queer;
Der Wind der blies noch immer mehr,
Es hälst und küßt das Rohr sich froh,
Und so entstanden die Chapoive

Die Gäste gingen nun zu Tischee
Cjeiie Sam" und drey Chapow ;

Man brachte Suppe, Braten, Fische,nd waren recht im Geiste frob.
Sit fießen an, und riefen laut,
Hriüdeth Chapow, und Heil der Braut,

Und
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Und unsers Berges Musicantet,

Ich mein des Belibuls Käpell,
Die von der Fee gerad abstammten,
Vermehrten dieses tönend Hell.
Ein Runda rollt durchs Blase:Röhr,
Die Pauke rasselt noch vielmehr, -
Dér flat klingt, die Saite singt,
Das Echo durch die Lüfte dringt. -

Q Man stand nunméhro auf vom Speisen,
Und jeder gieng so Schritt vövr Schrit.
Des Weines Geifter zu vertreiben,
Nach aller Weltet Weis und Sitt,
Damit der Fuß niit leichtem Tritt
Ini nahen Tanz die Paas abschritt.
Es traten alle in der Runde

Mit außerordentlicher Prachf,
Denn alle, die allhier im Bunde,
Hatt Belibul gatant bedacht,
Sin GSeíb ateng all'é, Coleur be palg
Und schloß vortreflich an der Talg. ~~

In der Vorrede hält sich der Hr. Verf. versichert,
daß er, der mit gutem Gewissen und aufrichtigen Her-
zen nur lediglich zum Vergnügen geschrieben , keine
starke Kritik zu fürchten habe ; dic denn auch freylich
bey ihm ganz unrecht angebracht wäre. Und in der
Zuversicht, daß seine Verse gefallen werden , schließt
er mit der Nachricht: Ende des ersten Theils.

as

(pii auffallende Beyspiele von dem Unfleiße hie-siger Convictoristen veranlaßten den Entschluß, die
jährlichen Prüfungen derselben € welche in Bützory
üblich gewesen waren, auch hier einzuführen, und da-
durch zu behindern, daß unwürdige Percipienten dem
fleißigen Studirenden , der bey der großen Zahl der
Exspectanten zuwcilen nicht zur Hebung gelangen konn-
ke, diese Unterstüßung nicht entziehen mögten. Es
ward diefer Beschluß zur hôchsten Genehmigung vorge-
legt, die auch folgendes Rescript ertheilte :

Frie-
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Friederich Franz, v. G. G. Herzog zu Meck-
enburg, te. tc.

Unsern 2c. Es ist verlesen, uud findet Unser gnäs
digsien Beyfall, was ihr zur Beförderung und Ermun-
terung des Fleißes der daselbst Studirenden, besonders
der Percipienten des academischen Freytisches, unterm
6 d. M. vorgeschlagen habt,. Wobey Wir jedoch zu
desto sicherer Erreichung der durch diese Vorschtäge fo
rühmiich. bezielten guten Ahsicht voraussetzen, daß dies
jenigen, welche bey der anzustellenden Prüfung die Hof-
nung, die erfoderlichen Kenntnisse zu erwerben , entfer-
nen, und sich nicht durch Fleiß und gute Ausführung
auszeichnen, zum Genuß des Uenekicii nicht werden ad-

mune werden. .Habens 2c.. Schwerin, den 13tenril, 1796.'Dem sufolge werden seit solcher Zeit alle Convictoris
sten bey ihrem Eintritte ins Convictorium und nach
Ablauf des ersten Jahres, auch wohl nach Ablauf eines
halben Jahres. examiniret, und dem Befinden nach sos
lange suspendiret, bis man mit ihren Antworten zufrie-
den seyn kann.. Nach der bisherigen Erfahrung bat
diese Einrichtung allerdings ihren Nutzen, obaleich die
Form dieser Prütungen noch einige genauere Vorschrifs
ten erfodern dürfte.

A.

Gebete für Kinder. Mebst einctn Anhang von einigen
Liedern. Rostock, bey Carl Christoph Stiller, 1798.
2 Bogen in Duodez.

Mei der Hg ausgeber, Hr. Pred. Otto FriedrichEhrenreich Hennings zu Thelkow , die
Kinder seiner Gemeine viele elcnde und geisilose Gebeo
te hersagen hörte , so entschloß er sich , diese kleine
Sammlung drucken zu lassen , welche größtentheils,
wenigstens dem Inhalt nach , aus andern Erbauungs-
büchern entlehnt, und nach der Fassungskraft der Kin-
der zen s bis 14 Jahren theils abgekürzt theils ver-ndert ist.
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1l,

Index praelectionum in Academia Roftocbieufi pet
femeftre hibernum a die XVI Oct, MDCCX« VIII

jani, Literis Adlerianis,^1$59gemimuatt.

ür den bevorstehenden Winter haben die hiesigen
Professoren und Privatdocenten den Studirendey

0 nachfolgende Vorlesungen vorgeschlagen, die je-
bod), wie sich von selbst versieht, auf Verlangen ver-
mehrt oder verändert werden können.

Professoren.
1. Theologische Facultät. 1) Hr. Prof. Mar-

tini, die Dogmatik nach dem Morus um s U., und
die Briefe an die Römer nud Corinther um 2 U.,
imgleichen öffentlich die Homiletik nach dem Niemeyer,
und privatisime einige Gedichte des Horaz 2) Hr.Prof. Ziegler, die erte Hälfte der Kirchengerchichte
um 10 U., die catholischen Briefe um 8 U. und öffent-
lich den Brief an die Ebräer Sonnabends um 8 und
ro U. 3) Hr. Prof. Petersen. den Brief an die
Corinther um 8 U. und homiletische Uebungen um 11 U.
4) Hr. Prof. Lange, die theologische Moral nach
dem Ammon, und die Evangelien des Matthäus, Mar-
ens und Lucas nach dem Griesbach , imgleichen die
Aposielgeschichte.

$$ II.
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11. Iuristische Facultät. 1) Hr. V. D. Martini,

das meckl. Staatsrecht nach deni Hagemeister, das meck!.
Privatrecht, uud auf Verlangen practische Anweisun-
gen. 2) Hr. Prof. Wiese, die Institutionen nach dem
Waldeck um g U , das Kirchenrecht nach seines Sohnes
Lehrbuch um 1 r U., practische Anweisungen nach dem
guütter um 2 U. und auf Verlangen Examinatoria oder
ein Disputatorium. 3) Prof. Eschenbach, die Pan-
deckten um 2 und 3 U. nach dem Hellfeld , auch auf
Verlangen znoch eine andere juristische Vorlesung. 4)
Hr. Prof. Weber, die Pandecten nach dem Helfeld
um 8 unb 2 U, die Institutionen, verbunden mit einem
Examinatorio , nach dem Waideck, und öffentlich an
2 Tagen die Theorie des Civil-Processes. s) Hr. Prof.
Posse, das deutsche Recht nach dem Runde um 10 U.,
das Lehnrecht nach dem Böhmer um 11 U., und öffents
lich an 3 Tagen das Fürstenrecht nach dew Pütterum 3 U.

111. Medicinische Facultät. 1) Hr. H. R. Vo-
gel, die Fortschung seiner elinischen Vorlesungen, nud
die Arzneymittellehre nach dem Mönch. 2) Hr. Prof.
Weber, die Physiologie und Pathogenie um 11 U.,
die Pathologie und Therapie der fieberhasten Krankheis
ken um 3 U. und die Verschicdenheiten der Frauenzim-
mer-Krankheiten um 1 U. 3) Hr. Prof. Sofepbi,
die Zergliederungen am Vormittage, die anatomischen
Demonstrationen um 2 U., den ersten Theil -der Chirur-
gie nach dem MMerzger um 3 !. , die Augenkrankhei:
ten nach dem Richter um 5 U. und die Krankheiten
der Knochen nach dem Clossins an 2 Tagen um 11 U.
4) Ou Sof. LTolde, die Entbindungskunst q wobey
phyfiologische Präparate und Instrumente vorgelegt,
und zu eigenen Uebungen an eiaem Fantome Anleituu-

gen scgrtenwerden len; ferner die Kinderkrankheiten,
IV. pbilofobifbe Sacultát. 1) Dr. 5. 9L

Tychsen, die Anfangsgründe der orientalischen Spra-
chen nach seinen eigenen Lehrbüchern, die Fortsetzung
der cursorischen Lectionen über die portischen Schriften
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ber Bibel, und die orientalischen Alterthümer mit vor-
züglicher Rücksicht auf die Bibel und den Alkoran. 2)
Hr. Prof. Lasius ist durch seine Augenkrankheit be-
hindert. 3) Hr. H. R. Rönnberg, die Reichsges
schichte seit May. I. Zeiten nach dem Pütter um 8 U.,
die juristische Encyclopädie und Methodologie nach dem
Schott um 11 U., das meckl. Staatsrecht nach dem
Hagemeister um 2 U. und das Zeitungs-. Collegium
um 5 U. 4) Hr. H. R. Witte, die Ethik nach dem
Kant um 8 U., das Naturrecht nach ebendemselben um
9 U. und dic Logik nach dem Jacob um 3 U. 3) Hr.
Prof. Schadeloock , die reine Mathematik nach denr
Karsten , die Mechanik nach ebendemselben, die bürs-
gerliche Baukuust nach dem Suckow, und die mathes
matische Geographie nach eigenen Dictaten. 6) Hr.
Prof Hecker, die reine Mathematik nach dem Käst-
ner, die höhere Geometrie nach dem Karsten, und die

Voe ualent wo Macri) th
Prof. Rarsten, die Fortsetzung der im Sommeraùÿge-
fangenen reinen Mathematik , Cameralwissenschaften
und bürgerlichen Baukunst, und die Encyclopädie dcr
Caitieralwissenschaften nach Dictaten. 8) Hr. H. R.
Uorrmann , die Staatengeschichte nach dem Mecusel,
die Reichsgeschichte nach dem Pütter, und- die Geogra-
phie privatissime nach Gatterer und Schrämbl. 9) Hr.
Prof. Link isi noch auf seiner geleHrten Reise.

. Privat-Docenten.

I. Im theologischen Fache. Hr. Mag. Tar-
now, Fortsetzung der Erklärung des N. T. in besons
derer Rücksicht auf Homiletik.
 11. Im juristischen Fache. 1) Hr. Dock. Bur-
card d. A., Institutionen und Geschichte des römi-
schen Rechts. 2) Hr. Dock. Roppe, die Geschichte
des rômischen Rechts nach dem Günther, und die
Litteratur der in Deutschland geltenden Gesetze.

111. Im medicinischen Fache. Hr. Doct. Krauel,
an 4 Tagen die gerichtliche Arzneygelahrtheit , und an

2 Tagen die Osteologie. R . IV,
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1V. Im philosophischen Fache. 1) Hr. Mag.

Plagemann, die Eucyclopädie der Philologie , Ar-
chäologie und Aésthetik. 2) Hr. Mag. Ludwig, die
englische Sprache und die Reichsgeschichte. 3) Hr.
Mag. Tarnow, die Ethik. 4) Hr. Mag. West-
phal. einige Schriften des Aristoteles. 5) Hr. Mag.
Siemisssen, die Naturgeschichte nach dem Blumeubach,
die Anthropologie nach Dictaten , und die englische
Sprache. 6) Hr. Mag. Dahl, eine kritische Notiz
von den Lebensumständen und Schriften der griechischen
und römischen Klassiker, den Hiob und den Prediger des
Galemo, öffentlich den Catilina des Sallustius, und
privatissime philologische Uebungen.

. M

Beyträge zur Geschichte der Universität Helmstädt und
ihrer merkwürdigften Männer , gröptentheils aus
dem Latcinischen zusammengetragen und geordnet vun
Heinrich Runhardt , Adjunct bey der philosophi-

duAt. « 1 . .

AY" Hülfsmitteln zur ältern academischen Geschichtescheint es in Helmstädt eben fo febr zu mangeln,
als bey uns; und der Hr. Verf. verdient daher Dank,

ierep uem Ganzen
mod) nicht beurthcilen ; nur soviel kann man schen,
daß bisweilen eine Abkürzung wohl zu wünschen seyn
mögte. Das erste Heft hat folgende Abtheilungen :
1. Lrachricht vom Herzog Julius, von der Stifr
tung und den ersten Schicksalen der Universi
tät. Ein im Jahre 1571 zu Gandersheim ange-
legtes Pädagogium mußte von dort bald nach Helm.
städt verlegt werden , und veranlaßte, daß HerzogJulius sich vom Kaiser die Privilegien erbat€umdasselbe in eine Universität zu verwandeln. Er erhielt
diese Erlaubniß sogleich 1575 , und machte darauf un-
verweilt die Anstalten zu deren Einrichtung. eesells
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Gesellschaft der gelehrtesten sowuh! einheimischen als
auswärtigen Männer mußte sich in dem Kloster Rid-
eagebaufen versammeln , und nach Anleitung des
berühmten Chyträus die Verfassungen der vorzüglichs
sten Universitäten mit einander vergleichen, und nicht
nur bestimmte Gesetze, sondern auch einen Plan *) ents
werfen, nach dem Wissenschaften und Künste gelehrt,
Professoren und Studenten zur Erfüllung ihrer Pflichten
angewiesen, und Streitigkeiten verhütet werden könnten.
Nachdem man zwey Monate hierauf zugebracht, wur-
den die Resultate den Landständen vorgelegt, welche
durch ihre Einwilligung jene Gesetze bestättigten, und
über die Revenüen der Universität Abrede nahmen.
Sie bewilligten nämlich derselben den ansehnlichen
Fond von 100000 Goldgülden, und vermachten noch
der Casse des Freytisches so erhebliche Einkünfte, daß
ehemals 140 Studenten und darüber gespeiset werden
konnten, Darauf ward die Unuiversität im October
1576 eingeweihet, wobey der Stifter mit seinem kaum
zwölfjährigtn Prinzen Heinrich Julius, den der Kai-
ser auf eigenen Antrieb zum Rector ernannt hatte,

UG ECUE CHEGd
ches fast auf keiner hohen Schule in Deutschland schöner

har J Fuge! nm einensehrgeräumigenHöcsgal
Baues, der oft unterbrochen werden mußte, und erst

in 19 Jahren vollendet werden konnte. Das Juleum,3 wel-

9

' tir diesem PlanefriendTuuseutbetUniStadt us und nte , al verfitätsM; Duu n Etionen, ionen , min aer tu lebten ud iu itt rtf.
gan lr e ov froidesR: gitüfun, letnen;zt; Eqmd Auswahl salia een, tiser nan
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welches über dem großen Hörsaal die Bibliothek, unter
demselben einen gewölbten Weinkeller hat, von der
einen Seite an verschiedene Auditoria, von der andern
an das Gebäude des Consistoriums und des öffentlichen
Freytisches gränzt , hat von O. bis W.. 25, von N.
bis S. 12 Schritte *), und ist mit einem sehr schönen
Thurme versehen, uon desseu stcinerner Gallerie man
die ganze Stadt übersehen kann. Es ward 1613 ein-
geweihet. Friedrich Ulrich wies den Professoren, da
ihnen im dreyßigjährigen Kriege die Besoldung nicht
baar gereicht werden konnte, zur Entschädigung dreh
Silber. in ber Landschaft Ralenberg an. Auch die
nächstfolgenden Landesfürsten bewiesen fid) freygebig ge-
gen die Bibliothek und das Convictorium. 11. Ray-
serliche Privilegien der Universität , in einer
freyen Uebersezung. Sie haben die gewöhnliche Fasesung, nur daß der Academie der Nahme der Julius.
Universität beygelegt, und der Prinz Heinrich Ju-
lius , postulirter Bischof von Halberstadt, zum ersten
Rector ernannt wird. I111. Uebersicht des. Zustan-
des der berühmtesten Universitäten Deutsch-
landes, und einige f1adcbricbten von belmfíáoti
schen Gelehrten in den ersten 31 Jahren. Aus
einer Rede des N7eibom. ,„Rostock, heißt es darin,
hat durch die Kriegsunruhen und die Pest so sehr ge
litten, daß die Professoren verarnit sind, und die An-
zahl der Studenten sich mit jedem Semester vermin-
dert. Vergebens haben die Hetzöge von Mecklen-
burg den Magistrat der Stadt dahin zu bringen ge-
sucht, daß der Universität ein bleibender Foud bewilli-
get würde. Auch die Anzahl der Lehrer nimmt. daher
mit jedem Jahre ab, und den wenigen, welche übrig
bleiben, fehlt es an Achtung und Ansehei. ~~ Aus
bloßer Eifersucht machte Wigand zu Königsberg
dem Tilemann Heßhusfen wegen der Ausdrücke ab-
stract und concret) die er nicht verstand oder nicht

ver-

uu:
Fehler eingeschlichen.
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verstehen wollte, den Proceß : dieser hatte die Folge,
daß der Letztere unschuldig und unverhörter Sache ver-
tviesen wurde. ~ David Chyträus lehnte den Ruf
nach H. ab. ~ Johann Borcholt aus Lüneburg
und Magnus Pegel ein Rostocker *) vermehrten
die juristische und philosophische Facultät, und ftam
den in dem crsten Lections- Catalog , der ein halbes
Jahr nach der Einrichtung gedruckt wurde.! 1V.
Biographische Ltachrichten und Biographien
von einzelnen N7ännern. Diesmal von zweenen,
deren letzterer Til. Heshusitrs ift. Dic Nachrichten
von demfelben sind aus fLenffeloo hiftoria Heshufiana
und Chrysanders Dyptichen genommen, aber in der
Mitte abgebrochen.

*) 98et3[. Soft. t£nvas, 1737. €. 469.

3.

Einzig mögliche Ark, gutes Gesiude zu erhalten. Vott
Friedrich Traugott Schmidt, Prediger zu Wah-
ren, und Mitglied der Churfürstlich Maynzischen
Academie der nützlichen Wissenschaften zu Erfurt.
Eine gekrönte Preisschrift. Zweyte, verbesserte. und
mit ciner nenen Abhandlung, die Versorgung treuer
Dienstboten im Aiter betreffend, vermehrte Auflage.
Neusirelis , bey dem Hofbuchhändler Michaelis,
1798. 93 Bogen in Ortav:

V'! der Hauptschrift , die ich jetzt mit der erstenAusgabe nicht vergleichen kann, sagt der Hr. Verf.
in der Vorrede: „„Im Ganzen ist sie noch die nämliche,
wie die erstere. Neue Vorschläge üud eigentlich nicht
hinzugekommen: inzwischen habe ich-doch x bemerkten
rid: und Sprachfehler verbessert , eins und das
andere mehr berichtiget, und hie und da einige Erläute-
rungen hinzugethan. " Ich kann mich also auf meine
vormalige 'Anzeige dieser Schrift (6 B. S. 88.) be-
ziehen. Die neu hinzugekommene Abhandluug ward,
so wie alle übrige eingegangene Preisschristen , für un-

iugänglich zur Beantwortuug der aufgegebenen Preis:5
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frage erkläret, uud das ist sie auch wohl in jeder Hin-
ficht. Nach den hier gemachten Vorschlägen sollcn die
Dienstboten sich durch einen jährlichen Beytrag selbst
versorgen, und die Neigung zum Heyrathen soll die
Triebfeder dazu werden. Jeder sol jährlich 1 Rthlr.
beytragen, die Heyratheuden sollen diesen Beytrag zu-
rücke erhalten: die inzwischen genossenen Zinsen aber,
der Beytrag derer, die nicht heyrathen oder ihre Bey-
träge nicht bis zur Heyrath continuiren, nnd noch einige
andere Einflüsse, sollen den Fond abgeben, aus wel-
c&lt;em die Versorgung der nicht heyrathenden zu bestrei-
ten ist. Diese sollen jedoch der Regel nach ert im 60
Jahr eine Unterstütung erhalten, weiche sich nach der
Summe ihres bisherigen Beytrags richtet. Wer die
Garantie diescer Kasse ubernehmen soll, ist nicht erwähnt :
gleichwohl gestehet der Hr. Verf., daß er keine genaue Be-
rechnung formiren könne. Und oer in der Preisfrage ent-
haltene Umstand , daß die Versorgung nur für treue
Dienstboten seyn solle , scheint seiner Aufmerksamkeit
ganz entgangen zu seyn.

A.

$)' H. R. Häberlin hat im eilften Hefte feinesStaatsarchivs zwey Artikel aufgenommen, deren
ich erwähnen muß, nämlich : 11, Verfolg der Acten-
stücke, den Hildesheimer Convent betreffend,und V. Darf der Ausdruck , unveräußerliche
Menschenrechte, in Satzschriften beym Reichs-
Fammergericht nicht gebraucht werden? (7 B.
S. 270.) In dem ersteren hat die umständliche Ab-
stimmung des mecklenburgischen Bevollmächtigten für
uns ein besonderes Interesse. Das zwente ist ein mis-
gelungener Versuch cines Verehrers des Reichskam-
mergerichts, das bekannte Decret desselben gegen den
allgemeinen Tadel zu rechtfertigen : was bey dieser Ge-
legenhcit von der Hauptsache gesagt worden, ist sehr
unvollständig, und belehrt uns Mecklenburger nicht,
vatum eigentlich die Appellation nicht angenommen
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Der

Rostockschen Academie.
§. Band. 18. Stück.

Den 21.. October 1798.

I .

Allgemeines abrbudy ber tiniperfifáten , Gpmuaficit,
Lyceen. und anderer gelehrten 25ilbungsanftalten in
und außer Teutschland Ersten Bandes zweytes
Heft. Erfurt, in der Henningsschen Buchhandlung,1797..7BogeninOctav.nthält: 1) Ueber Schullehrer: Wittwenkassen, nebsk

kurzgefaßter Nachricht von der unter den Lehrern
. am Athenäo und der Domschule in Bremen jängsk

errichteten Wittwenkasse, von H. Schlichthorst. )
Die neueste Studirmethode auf Universitäten. ~ Uns
bedeutend. 3) Ueber die Universtät Erlangen und
has derselben incorporirte Gymnalium illuktre. - Der
Anfang einer Folge von Briefen, aus welchen. ich foli
gendes ausziehe: „Unsere Stadt. hat manches für ich
was man in keiner andern Univeisitätsstadt findet. Hier-
unter rechne ich die schöne Bauart, und vorzüglich bie
Lebensart und Sitten der hiesigen Einwohner. Die
Stadt ist nicht so klein, daß man weiter keine Honos
ratioren darin antrifft, als. Professoren und Studen-
ten; welches von ällgemeitt anerkanntem großen Schas
den für die .ittliche Bildung des Jänglings ist : und
bod auch nicht so groß , daß die. Studirenden (id) gam

nter den andern Ständen yerlieren,, wodurch ebens
alls mancher Nachteil erzeugt wird, Auch war soust
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îm Durchschnitt der Aufenthalt eines Studeuten fo
kosibar nicht, als auf vielen andern UnWersitäten : aber
seit dem unseligen Kriege sind die Preise aller Bedürf-
nisse: um vieles gesticgen, und. mau muy daher W. jetzt
meht zu den theuren als.-wohlfeilen Universitäten recho
nen. Eine Hauptursache, warum . niemals die Zahl
der Studirenden hatte,. welche es wegen seiner guten
Lehrer und übrigen Vorzüge hätte baben sollen , waren
die ehemals so schwankenden und östers ungerechten
Gefcüe gegen Studirende. Doch hat dieser Fehler
jetzt, so wie viele andere, aufgehört. Der Ton war
von jeher nicht so roh, als auf einigen andern Acades
mien, besonders aber hat er seit zwey Jahren fcbr zu
seinem Vortheil gewonnen. Hiezu tragen unstreitig
bie bepben bier exiftiveuben Gefellfcyaften bep, bie Mitts
foodjsacfellidyaft unb. bie muficaltd)e Gescelischaft. Jes
der Jüngling vongesiktetem Vetragen hat in Privat-

EN BS
und gar nicht, vielmehr scheinen mir diese manchmal
zu schnell auf einander zu folgen. Das Kartenspiel
wird stark getrieben, selbst Hasardspiele , welche doch
strenge verboten sind. Hiezu trägt das ín feinen Git»
ten den letzten Zeiten Roms fo ähnliche L7ürnberg
fehr viel bey: dort hält sich immer eine Menge S pics
er oder Gaudiebe yon Professionauf, melee Banken
Ut:
Orden noch eigentliche Landsmannschaften, ob es gleich
unter den Studirenden mehrere Gesellschaften giebt,
deren Mitglieder sich zusammenhalten, und ein gemein-
chaftliches sogenanntes Commerce: Haus haben. Sg
peisen die.Westphälinger mcistens in der blauen Glocke,

und kommen da zusatminen; die Bayreuther in der
Traube, eine Gesellschaft von gemischten Landsleuten
im weißen Lamme, eine andere in den drey Preußen,
fie meisten Adlichen und einige andere der Wohlha-

etidsten speisen unh gehen gewöhnlich in den goldenen
Wallfisch. Duelle fallenußetst selten vor, und wenn
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eintnal eines Statt findet, so geht es nicht sonderlich
gefährlich dabey zu , und geschieht so heimlich, daß
das wachsame Universitätsgericht nichts davon erfährt:
~ Der letzte Marggraf hatte schon sehr viel für dkè
bessere Fundirung aethan , und besonders von dem

Gelde, welches die Britten für feine jungen Landsleutegezahlt hatten, eine nahmhafte Summe dem Fond der
Academie geschenkt: cs waren aber doch noch iubes

Na HM daM
ist besonders dek Erlaubuiß zuzuschreiben „ - daß fut
Studirende aus der ganzen preußischen Monarchis. zu
uns. kommen dürfen. Da nnn für Jünglinge aus am
dern preußischen Provinzen keine Freytische und tdt
dien vorhanden sind, wie es in Halle, Frankfurt, tc.
der Fall ist : so kommen meistens nur solche hiehet,
die vermögend sind, besonders aus den westphälischen
Provinzen, die chemals fast alle ‘in Halle ftudirter;
Die ganze Anzahl der Studirenden belätft sith : au
350, gewiß ein Beweis von derz jezigen Flor der Nes
demie , wenn man bedenkt, daß scit einigen Jahre
das Studiren, oder vielmehr Universitäts. Besuchenz

Vermiete Brmersuncrs bet beet qeKel
rmiicsiiiosEn
reshesitteten; ruhigen uud bescheidenen Betragens bor gu
ten Ruf, den man ihnen immer zugestehen mußte.~~ Untet
den Künsten wird keiner’ mit folchem Eifer gehuldigt,
als der Totkunsk. Dazu giebt nicht allein das große
Concert Gelegenheit, welches von einein besöuders
dazu besoldeten Orchester in dem geschmackvollen Saale
des Gewandhauses gehalten: wird , und bey welchem
fich die wohlhabendsten Studirenden zahlrefch. einfin-
den; sondern auch das einertsche und das sogenannte
Dilettanten:Concert. Jenes wird von Hrn. D. Wi-
nett in einem Gartensaale oder in den Zimmern seines
Hauses unterhalten, welche er, so.wie die nôthige Be-
leuchtung, zu Nos Sort betgicbt, Ausgewählte
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Musiken werden zum größten Theil von Skudirenden
auf eine Art oorgetragen , welche um so mehr Bewun-
derung verdient , . da vorher keine Probe Stazt tindet.
Es ist jedesmal Sonnabends von 5.Uhr an ik Gegen-

len endbabesmi bew Orchefter vereinigt,
und durchreisende Virtuosen lassen sich gern in diesem
Concert hören. Das Dilettanten- Concert besteht
sus einer geschlosenen Anzahl: Studirender , welche
zugleich practische Musikliebhaber sind; denn nuxdirse

e dctaim
unter. dex. Lcitung von vier jährlich neu. zu.wählenden
Dixectoren hen Winter über die Miethe , Heizung und
Erlenchtriug. eines geräumtgen. Saals, wo ste fi) putAuffährnng ‘ausgewählter. Eonsücke nach gehaltener
Probe alle Montag versammeln. Jedes Mitglied hat
das. Recht, 6 Freybillets auszutheilen, gegen welche acqs
stsischen Freunden und andern Bekannten beyderley
Cut tic cuil a iaricls. du
nahme dem großen gemischten Publtcuni gewidmet wae
ren: seit einigen Jahren ist aber die Zahl der öffentli-
chen, zu welchen Zettel gedruckt erscheinen , sehr herab

GOES:
tes Zu. dieser -über acht Jahren bestehenden. Ane

alt fügte man vor einigen Jahren Fine Tanzversamm-
lung oder den sogenannten Dilettanten - Ball. Indiez
sem Jahre sind noch 4 dramatische Vorstellungen hin-

Uarbeitund Jnntgttt bes Spiels vprtheilhaft autozeichnen...AlledieseAnstaltenbeweisenLiebeundYUehtung der Künste,, welche nicht ohne Erhöhung des
sittlichen Gefühls und Zunahme an geistiger Bildung
bestehen kann, wohl aber fich mit fleißiger Betreibung der
Wissenschaften verträgt.. Die Lectüre unterhaltender
und briehrender Schriften wird von den Studirenden
geliebt, wozu besonders die beygangsche ansebnziche
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keihbibliothek und das datnit verbundene Museunt gürte
stig ind. Die Wahl derCollegien und Lehrer istaber
gewöhnlich leider dem Zufall uncerworfen. Viele hören
bloß bry dem Lehrer, der im Rufe der Gelehrsamkeit
steht, oder nach hergebrachter Meinung gradejetzt art
nütlichsten gehört wird ; andere wählen ihren Lands
menn zum Lehrer, oder gehen ungeprüft dahin, tuo
die Landsleute hingehen oder der Famulus fie hinzieht:
Nicht leicht wird man über die Wahl des acavemischon
Unterrichts eine. eigne YPräfurganstelen, oder dem ewprobten Rathe einsichtsvoller Menner folgen : elfte
theils geben die Mode , die: bequeme Zett, ber Dé
rähmte Nahme , die Ersparung des Honorars, 'der
angenehme Vortrag und andere Nebenumstände den
Ausschlag. Junge Docenten haben in den erfien vier
Jahren nicht leicht auf viele und bleibende: Zuhörer zu
rechnen, und bringen amd) wob[ bic gemeimtütigften
Vorlesungen nicht zu Strnde. Ob ein reines Jirteresse
für Wissenschaft, natnentlich. für Philosophie ;: vicie
beseelt, läßt sich bezweifeln: das Herkommen und 'kiberi
haupt äußere Tricbfedern , die in dem Brodtsiudium
und in der Furcht vor dem entscheidenden künftigen
Examen. fich gründen, scheinen uuf Grad ukd. Art der
Theilnahme an den academischen Lehrstunden den stärk-
sten! Einfluß zn. haben. Der größte: Mangel; über weh
dien id mit mehréren meins Kiuye vekeinige , ist wohl
der Mangel ‘an einem. .häufigén Und ausgebreiteten Un

ange zwischen den Lehrern und Studirenden. Diese

M RR E
Höflichkeit der in eigner Angelegenheit zu machen has
ben. Viele werden durch die Schwierigkeit, vorgelas
sen zu werden, von jedem Versuche, mit ihrein acadre
mischen Lehrer eine genaue persönliche Bekanntschaft zu
machen, abgehalten : andere achten einen Besuch, der
auf ‘bloßes Ceremoniel hinausläuft , nicht der Mühe
werth. So bedeutend der Verlust it, welchen die
Academie in Ansehung der mannigfaltigern Vortheile
kâr 1wisfenschaftliche und Sin Ausbildung. dadurch
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keidet, fo unbillig kdunte es doch seyn, wenn ihan dlese
Unvollkommenheit den arademischen Lehrern durchgän-
gig zur Last legen wollte. Ein großer Theil mag wohl
durch äußere Verhältnisse gehindert werden, den Stu-
direnden freyen Zutritt zu gestatten, die Ueberhäufung
mit.-academischen Berufsgeschäften , (welche sich zum
Theil noch;sehr simplificiren lassen, ). die Nothwendige
krät;.: durch fleißige Schriftstelleren Ruf. und Erwerb
gufübeei, Kränkiichkeit, Einschränkung der bäuslichen
Laage, u. d. g. können oft den besteu Absichten für die
WBesörderung des Gemeingeistes und der Humanität im
MWege sichen. Vielleicht würden auch die Lehrer öftern
und letehtern Zutritt zu sich erlanben, und einen ver-
traulichern Ton des Umganges mit den . Studirenden
eingehen, wenn diese.sc}bstihnen mehr Zutrauen. schenk-
teny-und ein lebhaftes. Iuteresse für theoretische und
pröctische Cultur zu erkenuen gäben. Ulcbrigens ist
auch nicht zu läugnen, daß der Glanz und Wohtlstand,
welcher die Kaufmannschaft in L. über vicle Mitglie-
der der Universität erhebt, Hier und da benträgt, eine
genauere. persönliche Verbindung zwischen Lehrern und
Studirenden zu hindera. .. Denn der Tun , den sie an-
giebt, hat einen zwar oft unbemerkbaren, aber doch
sehr bedeutenden Einfluß auf die Art und Weise, wie
der: Studirende die Zeit außer den Lehrstunden, und
die der: Geselligkeit unh.-den: Vergnügungen gewidmete
Musse. anwendet. Anf soiney: Academic, welche mtt ei-
ner Handelsstadt verbunden ist,' kann dos Gefühl, wels
&lt;es die academischen Bürger von ihrem Werthe, ihrenr
Verhältnisse und ihrer Vestimmung für. sich und für
einander haben, nicht so lebhaft, ihre persdnliche Wich-
tigkeit nicht so groß , ausgezeichnet und entscheidend
seyn , als auf einer Academie, wo keine Handlung ges
trieben wird, und wo die Gelehrten zugleich die Ans

ReliunbPrbenéort be donangeben. - nein Lit
fich doch von den .wohldeukenden academischen Lehrern
zu L. auch in Rücksicht der Beförderung eines innigern
und zwecmäßigern Verhältnisses wischen ihnen ^
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den studirenden Jänglingen viel hoffen. Die gewdhti
lichen Disputatorien, Examinatorien und philosophi-
schen Uebungen eröfnen dazu den Weg , und können
leicht in Conversatorien, litterarische und andere Klubs
verwandelt werden. Und wie mancherley Gelegenheit
dazu geben die öffentlichen Zusammenkünfte, welche Er-
holung und Vergnügen zur Absicht haben ! Unges-
achtet nun aber diejenigen Universitäten, deren Lehrer
zugleich die Vornehmsten in der Stadt ausmachen, an
dem unzerthciltern nähern und unmittelbarern Einfluß
auf die Studirenden einen schätzbaren Vorzug genießen :
so schcint doch auch L. in der mannigfaltigern Mischung
der vielerlen Stände und Menschenklassen, mit denen
die Studirenden auf marnichfache Weise in Verbin-
dung kommen, ein wichtiges Mittel zur Sittenverfcio
nerung , und oft auch zur nätziichen Beschäftigung und
Unterstützung der academischen Zöglinge zu besitzen. Viels
leicht wird auch dadurch die sonst leicht entstehende Mus-
zeichnungssucht der jungen Lente zurückgehalten , und
eine gewisse Einseitigkeit im Urtheilen und Betragen
verhindert. Unter den Predigern werden vorzüglich
drey den Studirenden durch ihre Kanzelvorträge nützs
lich." 5) Antalen gymnasiastischer Biltungsanstalten.
— Aus einem Prugr. des Hrn. Prof. Bellermann in
Erfurt bemerke ich, daß au diesem Orte folgende öffent-
liche Bibliotheken nnd Museen sind : a) die 2Bibliotbet
und das Muscum der kayserlichen Academie der Natur-
forscher, b) die Naturalien- und Kunstkammer bey dem
evangelischen Wayscnhause, c) die Ministerlal- Biblio
thek, d) die Universitäts. Bibliothek, nebst der ihr ein-
verlceibten Bibliothek des ehemaligen Jesuiter » Colle:

iums , c) die Bibliothek und Sammlung phyficali-
fiber und mathematischer Instrumente , auch einiger
Naturalien, im Schottenkloster, f) die Bibliothek des
Callegii Argploniani, g) die Bibliothek der Benes-
dictiner- Abtey Petersburg , h) die Bibliothek im
Carthäuserkloster, 1) die Büchersammlung der medicint-
schen Facultät, &amp;) die Büchersaminlung der Academie
nützlicher Wissenschaften, und 1) dis Bibliotheken eint
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ger andern Klöster nnd Kirchen. 6) Annalen academi.:
scher Bildungsanstalten. . Sie betreffen diesmal
lErlangen , Fulda , Leipzig und Utrecht : und
énthalten, mit Ausnahme des zweyten ganz kurzen Ab-
schnittes, mcistens wieder Jahaitsanzeigen von Dis,
putationen und Programmen. Aus don beyläufigen,
Siotigen bemerke ich noch folgendes Wenige : Die unges
rechten Einschrän?ungen, welche die preußischen Univer«
sitäten, während Wöliners geistlichen Despotismas
drucken sollten, erstreckten sich fast gar nicht auf Erlan-
gen, und ihre Lehrer veränderten unter Hardene
bergs weisem Schutze in Vurtrag und Schriften ihren
Ton im geringsten nicht ~~ Ebendaselbst darf cin ole
Icgium priuarillimum höchstens nur aus drey Zuhörern
besehen. - Die 1734 errichtete hohe Schule zu Fulda
war bis zur Uufhebung der Jesuiten immer in den Hän-
den diescs Ordens, uud ihr Geist war der, den dieser
Orden überall verbreitete.

2.

Wir tverdeu uns wiedersehen. Eine Unterredung, nebst
einer Elegie. Von D. Rarl Christian Engel.
Neue mit dem Nachtrag vermehrte Auflage. Leips
zig, bey Salomon Linke, 1797. 15 Bogen in Oct.

Sy Zeit crlanbt mir nicht, diese neue Auflage|. mit der zweyten (1 B. S. 391.) genauer zu ver-
gleichen. Ich vermuthe indeß keine. erhebliche Veräns
derungen uud Zusäße in derselben, weil ihrer sonst
auf dem Titel mit mehrerem Recht hätte gedacht wer-
den können, als des Nachtrags, der nicht erst diesmal
hinzugekommen ist. Sie dürfte sich also nur in. einem
Stücke sowohl von den vorigen rechtmäßigen Auflagen
als vvn dem Nachdrucke unterscheiden ; nämlich durch
das grobe graue Papier, was der Verleger zu wähleg
für gut befunden hat.
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l,

Philo(ophiae botanicae nouae, feuinftitutionum phy:

mE eres sChrift. Diererich, 1798. 12 2508en (u Am

ährend der Ausarbeitung dieser Schrift ent-
schloß sich der Hr. Verf. zu feiner Seife tad)
Portugall, von welcher er auf Ostern k. J.

zurückzukehren gedenket. Er konnte sie also nicht vollen-
den, hielte aber. doch die Bekanntmachung dieser Probe
eincr neuen, nach den Grundsätzen der kritischen Phi-
losophie eingerichteten Bearbeitung der Naturgeschichte
dazu nütztich, um inzwischen die Urtheile anderer Kunst-
verständigen hierüber zu veranlassen. Da es kein voll-
ständiges Werk ist, so überhebe ich mich einer genauern
Anzeige des Inhalts, und führe nur die Erklärungder Dbilofopbie ber 23otani£ an:^P^yffognoffaefeu doctrinae, cuius ope ad cognitionem Naturae
ducimur, duae funt partes; altera, qua in cauffas
rerum, in earumeffe&amp;us reciprocos, in catum quas
vocant qualitates" inqnirímus; alteta, qua fpecies
defctibimus et ad genera fua reducimus.  Hlam Py.

fionomiam, hanc Plsiegrapbiam appellauerim, Quaediuifió ip animi noftri indole pofitaeft: pertinet enim

Phyüonomia ad intellcum phacnomena ipía dis.
qui-
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quirentem , Pbyfiographia ad rationem notiones nos-
tras de rebus difttibuentem , fpecies itaque, quae
nil nifi notiones funt generales, ad genera reducen»
tem, —  Phytographia eft ea. Phyfiographiae pars,

quae plantas attinet,|Bozanicalatiorpatet;omniain ea traduntur, quae de plantis memoraüda occur-
run; (815.6. 73.)

T.

Weber fLeipsig, vorgüglid) al8- flnibcrfitát betradtet.
Ein Veytrag zur Geschichte der Aufklärung in Kur-
fadfet. 1798. 32 Bogen in Octav.

Wr "oe teneri i son ier aate
kennt, und, wenn er auch in seinem Tadel nicht Rame
Unrecht haben mdgte , doch das Gute zu [cbr übergan- |

en hat. Folgendes ist das Wesentlichere dieser Be-
dn idi: I. fLage, YDoblftano uno vorzüglich
herrschender Ton. Die Stadt liegt in einer reiz-
losen Gegend. Keine Verschiedenheit der Naturgegen-
stände, keine anziehenden Ansichten, sondern fortwäh-
rende Flächen siud in dem Umfange von mehreren
Stunden sichtbar. Hätte Kuust nicht zu ergänzen ge-
sucht, was Mutter- Natur versäumte, es würde: wahr-

Nin Ege AN Een AO Pri
ist von keinem bedentenden Umfange, und nur die Vor-
ftábte erheben sie noch : die Häuser snd meistens äußerst
hoch und nur selten geschmackvoll, die Straßen übel ge-
pflastert und die Dünste , welche sich Hier und da ans
den Mistköken Abends verbreiten , einem an solche
Gerüche nicht gewdhnten Ausländer eben nicht willkom-
men. Die Pleisse führt elendes urd ungesundes Ba;

M Her beim e Mtfeufst, reichlich genug antrifft, und die glänzende "M
ßenseite meistens eine zu hohe Meinung erregt. In
den Schaoß des Kaufmanns scheint Fortuna ihren Uher
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fluß völlig ausgegossen zu haben : der Käünftler und
Handwerker haben lich ihrer Huld in minderem Grade
zu erfreuen. Beyde sind von dem Kaufmann abhan-
gig: und es bestättigt sich auch hier, daß kaufmänni-
scher Uebermuth meistens gefährlicher ist, als adlicher.
Der Kaufmann- voll Stolz verachtet alles, was nicht
in seine Sphäre gehört, und behandelt alles,. als ob
es bloß Mittel zu seinem Zweck sey : der Bürger , den
überdies noch politische Ketten drücken , ift kteinkich,
gezwungen, oft selbst: Carricatur. 11. Yniversität.
Algemeine Bemerkungen. Wenn dié Musen nur
an den Orten gerne verweilen, wo sich alles vereinigt,
ihnen setne Huldigung zu bringen, so müssen sie Wohn-
siße fichen, wo das Gcwühl des Handels ihre Freun-
binnen, oie stile Freude und das wahre Verdicust,
verscheucht , wo kaufmännischer Geist die edlern Ge-
fühle und den geläuterten Geschmack erstickk. Auch ist
die Universität in allen ihren Theilen durch den uer-
heerenden Einfluß des Geifteszwanges verderbt. I11.
Ueber die vier Facultäten. In keiner Scirnz ist
seit wenigen Jahren soviel Licht verbreitet, als in der
Theologie. Die Lehrfreyheit ist auf den meisten Lehr-
stühlen unsers Vaterlandes wieder hergestellt: nur in
L.. ist der Sieg der Finfterniß über das Lécht noch ents
schieden. In den juristischen Vorlesungen herrscht durch-
aus kein Plan und keine Oeconomie. _ Ueber die Pan-
decten wird meistens noch ein ganzes Jahr zugebracht,
und über die unanwendbarsten und abgeschmacktesten
Rechtssätze stundenlang commentirt, während man über
wichtigere Rechtsmaterieu &lt;hinweggleitet. .. Ueberhauut
ist eigentlich nur für den Inländer gesorgt , welcher :sich
zum Civilisten bilden will; für den Ausländer und den
Staatsrechtsgelehrten ist fast gar nichts gethan. Die
Gelegenheit zur Bildung würdiger Aerzte wird der In-
länder , welchen doch Landesgesete an die Besuchung
der Academie binden, in L. wahrscheitllich nicht fin-
den : kaum kann er im Theoretischen die crfoderlichen
Kenntnisse sammeln: zur Erwerbung practischer Kennt-
hi(jc ift bie bloße Grlauniy die Lazarethe zu besuchen,
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nicht hinreichend, wenn nicht:ein geprüfter Führer dett
angehenden Medicinera immer zur Seite steht.. So
bedeutend die Anzahl der. Lehrer. in der Philosophte ift :
fo wenig findet der schöne uud nicht bloß tändelnde Geist
wahre Befriedigung. . IV Geffentliche gelehrte
Hülfsmittel, Bibliotheken , 1c. Für die Studi-
renden aller Facultäten ist durch die Raths - und Uni-
versitäts- Bibliothek so ziemlich, durch das beyaana:
che Museum aber auf das beste, gesorgt. Von der
Rathsbibliothek kann der Student inzwischen nur mit
äußerster Mühe Bücher nach Hause erhalten : leichter
isi dies bey der Universiiäts. Bibliothek. Schwerlich
aber wird sich eine Academie einer so vortrefiichen: An-
stalt rühmen können, als L. in dem Museum des Hrn.
Beygang besitt. Eine Bibliothek von mehr als
80000 Bänden, unter denen sich die besten französischen,
englischen, .italiänischen und deutschen Werke befinden,
steht für den äußersi mäßigen Preis von drey Thalern
dem Studirenden ein ganzes Jahr offen. Dies Jnsti-
tut hat aber für die Wissenschaften die guten Folgen
nicht, welche man sich daoon versprechen sollte : denn
scientifische:Werke werden eben nicht häufig gesucht, und
Romane. ammeiften gelesen. Die Bemühungen des
Hrn. B. , durch sein mit der Bibliothek verknüpftes
Museum ,' én: dem fast alle bessern Journale und öffent-
lichen Blätter Europeus mit den jederzeit erschienencn
nenesten Schriften befindlich find, die Hülfsmittel
genanern Bekanntschaft mit der Littetatur zu veröith
fältigen, waren bisher nuch von wenigem Nutzen, und
erzeugten kaum so viel Früchte , um die Fortdauer die-
ses Unternehmens zu behauptén. Ein trauriger Maaßs-
fiab von dem Geschmacke und Geiste der dortigen Stu-
direnden. Noch verdienen ein Paar Worte über das
Anatomicum und den botanischen Garten gesagt zu wers
den. Beyde sind in einem sehr schlechten Zustande :
dem ersteren gebricht es an Cadavern , und dem letzteren
an einer Auswahl der Pflanzen. V. Ton der Stu-
direnden. Wer auf andern Academien gewescn ist,
dem muß der Ton in L. auffallen. Hier sirht manni
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nicht jenes vertrauliche Wesen , welches den Freuden
des academischen Lebens die wahre Würze giebt, nicht
die Ungezwungenheit und Offenheit des Characters,
welche sonst unter jungen Mänuern gen.! hnlich ist, nicht
jenen ausdauernden Fleiße ohne welchem der angehen-
de Gelehrte. heut zu Tage unmöglich zu seinem ziele
gelangen kann. Ein Theil der Studirenden hält fid)
bloß in L. auf, um sich zu vergnügen, ein anderer ver-
tändelt die kostbaren Augenblicke mit eiteln Geschäften,-
ein anderer verträumt unter der Bürde der größte:
Armuth seine Zeit in einer unglücklichen Trägheit, und
nur ein geringes Häuflein bildet sich zu würdigen. Sdhs
nen der Weisheit. Vorzüglich trift aber die Theolo-
gen, besonders die Inländer, der Tadel oder vielmehr
das Mitleid des aufrizhtigen Beobachters. Die Wohl-
thaten, von welchen“ der größte Theil derselben leben
muß, machcn sie kriechend, und stumpfen ihr Gefühl
für das’ Edle und Große ab, rauben ihnen die Ener-
gie, si-h über:das Alltägliche zu erheben, und schwächen
ihr Zutrauen gegen fich selbse. Unter den Syuriftei
herrscht mehr Ordnung, ein männliches Betragen, ein
anhaltender Fleiß: nur eines klebt ihnen an, das Rüge
verdient, die Sucht des Nachschreibens in den Colle-
gien , tvelche alle Schranken übertritt. Won den Mes
dicinern läßt sich bey ihrer geringen Anzahl nichts sagen.
Die sogenannten schönen Ceister, welche eine originelle
Rolle spielen, machen eine eigene Klasse von Studireno
den aus. Gemeingeist sucht man unter den Studiren-
den vergeblich : so schädlich dies in mancher Rücksicht
ist, so wohlthätig ist es dadurch , daß das Gift der
Ordensverbindungen und der geschwornen Landsmanno
schaften auf dieser Academie fast ganz unbekannt iff.
In Rücksicht des sittlichen und gefälligen Betragens vers
dient der leipziger Student den guten Ruf keinesweges,
welchen er fast durchgehends im Auslande besitzt. Auf-
tritte der gröbsten Ungezogenheit, die zuweilen vorfal-
len, und das an Unsinn gränzende Betragen im Thear
ter, lassen zweifeln , ob man sich unter Männern von

Bildung oder unter Schulknaben befindet. tsngi-
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hängige Lage der leipziger Studenten, theure
Kebensmittel , Unbequemlichkeit der Woh:
nungen, Convict, rc. Nirgends spielt der Stu-
dent leicht eine dürftigere Rolle, als in 1., Abhängig-
keit ist in jedem Falle sein Loos. Der Bürger , wel-
cher gegen die Universität gleichgültig ist, behandelt ihn
ohne Achtung : der Kaufmann, wenn er ihm ja einen
Zugang verstattet, siellt ihn gewöhnlich iu der Behqnd-
lung unter seinen Diener. An den nothwendiglien Be-
därfnissen des Lebens fehlt es nicht, allein fie siehen
auf einem ziemlich hohen Preise: bie oft ift dahertheuer 4 und dennoch nicht immer qut.—Unangenehmsind auch die Verhältnisse, welche mit den Wohnun-
gen der Studenten Statt finden. Weil man in den
Messen dée ungeheure. Anzahl vgn Fremden nicht be-
Herbergen kann : .so .müssen viele Studenten solange ihr
Zimmer räumen, und entweder in einem sonst verlasses

bie meien Jalirdel tu thun inge E Lis. wi
ches dieser Unbequemlichkeit nicht unterworfen ist , if
für manche zu kostbar. Das Convict ist nicht so bes
stellt , als es der dazu bestimmte Fond vermuthen
läßt : auch verrathen sich in der Anordnung nach die Spu-
ren des mönchischen Geistes. Einige andere Freytische
sind nicht zu empfehlen. Die Wohnungen auf dem
Paullinum sind äußerst armsclig. V11. GÖeffentliche

IUut;1 [ !

Theater gewähren den mannigfaltigsten Genuß: nur zers
streuen sie den Studenten zu sehr , und auf ihre Bil-
dung haben sie wenin Einfluß. V 111. Duelle, Aus-
schweifungen im Spiel und in der Liebe. An
mehr als einem öffentlichen Orte werden Hazardspiele
auf das leidenschaftlichste getrieben. Manche Ursachen
ziehen eine Menge jener unglücklichen Geschöpfe herbey,
die im Taumel verkaufter Läste von sinnlichem Genuß
zu sinnlichen Genuß fortgehen : unerwachsene Mädchen
syfelen schon Liebhaberinnen, und ‘manche Gattin be-
trachtet das Band der Ehe als Galanteric. Auch Sí
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Hn 4k nehmen seit einiger Zeit im Stillen wieder: über-:
3

Neue Monaksschrift von und für Mecklenburg.. .Siea
benter Jahrgang, 5 u. 6 Stück. May und Junius,
1798. Schwerin, 2c. 8 Bogen in Octav.

(ou: 1) Nachricht von einem zu errichtenden Lei-chenhause der jüdischen Nation,, von G. C. B:
Ackermann. ~- Aus Oppenheimers Plan zu eto
ner ia Berlin zu errichtenden Leichen- und Rettung
anstalt.  2)3-Was die Erziehung keisten muß, wennder
bürgerlichen Gesellschaft und dem Staat dadurch ges
nüjzet werden soll. 3) Anzeige. ~~ Recension der Pre-
digten des secl. Prof. Becker (7 B. S. 249.) von Hrn.
Simonis... 4) Herrn Hellbachs Nachricht. voa der
Schrift des Grafen v. Beust :. Zwey fürstliche Schwe-
stern aus dem Hause N7ecklenburg- Stammütter des

Eineüitcceusionaus der étsurterZeitung 5) cime
rung zu dem Aufsatze des Hrn. Mag. Plagemann über
zwey schwere Stellen im Horaz. (7 B. S. 311.) 6)
Vorläufige Gedänken 1c. von J. C. P. Kortùüm. (7 B.
C. 358.) — Eine kurze Auzeige dieser Schrift, und
hinter derselben: die weitschweifige 13 Bogen betragende
Vorrede aus Matthesius Lehrbuch für angehende
Landprediger abgedruckt. 7) Zur Beruhigung für Hrn.
T. (8. B. S. 115. Nr. 7.) von Hrn. Simonis. 8)
Ueber. das Verbot der Kornausfuhr in Mecklenburg.
~ Der Verf. wünschet, daß die noch zu unbestimmten
Vorschriften in dem $§. 365 und 366 des Lardesver-
gleiches berichtiget werden mögen. So wie überhaupt
mehrere Aeußerungen in diesem Aufsatze noch einer ge-
nauern Erwägung zu unterwerfen sind: so ist dies its
besondere bey der Behauptung nöthig, daß die freye
Ausfuhr des Korns eines der vorzüglichsten Privilegien
der Gutsbesitzer in Mecklenburg sey, und jeder, dem das
Wohl seines Vaterlaudes am Herzen liegt, auf be(fen
Beschränkung eifersüchtig sepn müsse. Die Eifahrung
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hat uns belehret, daß biefe freye Ausfuhr eine von
den Veranlassungen der jetzigen Theurung vieler ande-
rer Dinge geworden ist : und wenn also auch die Guts-
besiter, — eine kleine Anzahl von Personen gegen alle
übrige Einwohner des Landes, —~ dabey gewonnen,
und einen Theil ihres Gewinnes detn Kaufmann und
Handwerker wieder zugewandt hätten , so dürften doch
nuugleich mehrere dabey verloren haben. Ist das aber
nach dem, was Büsch (7 9» S. 167.) umständlicher
ausgeführet hat , ein wirklicher Vortheil für das
Ganze , da nach gefallenen Kornpreisen die vorhin
gestiegenen Preise anderer Dinge, und. insbesondere das
Hirbeitslohn, nicht in gleicher Maaße wieder herunter-

egangen sind ? Sollten ferner die Grundsätze desg V.. G. nicht auch auf die Holzausfuhr anzuwenden
seyn?:9) Dobberan. Beschluß. (8. B. S r5.) —
Aus den hamburg. Addreß - Contoir - Lrachrich-
ten. 10) Nachricht von dem Zustande des Armenins
stituts zu Schwerin beym Schluß des 10 Jahrganges.
11) Auch ein auswärtiges Urtheil über die Schrift eines
Mecklenburgers. ~ Eine aus der Allg. deutschen
Bibliothek abgedruckte Recension von dem Romane
des Hrn. Evers. (7 B. S. 63.) 12) Preisaufgabe
und Prämien, von der mecklenburgischen landwirthschafts
lichen Gesellschaft. 1.3) Menschenliebe. . Noch eine
Recension aus der Allg. deutschen Bibliothek, den
Hrn. v. Rochow auf Rekahn betreffend. 14) Lrach
reichen Weibern frey’n, 2c. Ein Rotabene, den
Heyrathslustigen zugeeignet, oon W. Flörke. 15) Epio

4,

ipe" 81 Aug. hat die philosophische Faeultät denHrn. Cand. Joh. Dav. Hartmann, einen Sohn
unsers Hrn. C. R. Hartmann, zum Magister erkläret.
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Den 6. November 1798.

| M

Geographisches und historisches Handbuch der Länder-
Völker- und Skaatenkunde, mit beständiger Rück-
licht auf physicalische -Beschaffenheit, Producte, In»

düficie,Handlung,te: de gon,E nu
fessor der Geschichtey u. s. f. zu Roltock. Zweyten
Bandes, vierten Theils, Erste Abthrilung. Ham-
burg , 1798 , bey Benjamin Gottlob Hofmann.
x Aiph. 7 Bogen in Octav.

Geograpbifch - statistische Darftelung des Schweizerlan-
des , rc. 2c. Vierten Theils erster Band.

8v: dieser ersten Abtheilung sid dîe Nachrichten von
der Republik Wallis, dem Sirius fietaee e

Menriu Engelberg, und der Republik Gees
sau, als den übrigen zugewandten Orten der Endes-
Hsu. 6t ji v t hm vr
dete physicalische, öconomische
und politische Beschreibung der Schweiz hinzukoms

REF fiuMagnmioim
gen ein, welche bekauntlich eim $anbe eine ganz m
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Verfassung gegeben , die bis jetzt ihre völlige Bestit-
mung noch nicht erhalten hat. Der Hr. Verf. mußte
sich also entschließen, es zur Zeit bey der bisherigen Be-

poAsapesced a itus
Verfassung zur Richtigkeit gekommen, unb fid) erges
ben hat, .vb die Gränzen unverändert bleiben. Viels
leicht gewinnet das Werk dadurch, daß es gerade in die-
ser Periode herauskam : in spätern Zeiten mögte man
sich um die ältere Verfassung nicht so genau bekümmert
haben, als jetzt geschehen mußte ; und nun finden sich
noch Einländer genug, die die alte Verfasfung kennen,
und über manche Gegenstände derselben freyer urthei-
len und shreiben tverden , um das, was in dem Bucheeiner Berichtigung und. Ergänzung bedürfen mdögte,
gelegentlich zu bemerken.
 Ich ziehe übrigens noch folgende Nachricht aus :

Kayser Carl 1V. erhob schon die berühmte Schule zu
GSeuf zur Universität, sie machte aber keinen Gebrauch
davon. Im Jahr 1542 veranlaßte Calvin den Rath
zur Einrichtung einer Academie , fand aber wegen der
erschöpften Staatskasse Schwierigkeiten. Die wohl-
habende Bürgerschaft brächte endlich 1553 eite beträchts
liche Summe zusammen , und der Probst Bonnivard

SHE NEA EN
tu uz
daselbst 2 Professoren der Theologie, 2 Prof. der Rechte,
1 Prof. des Staatsrechts , 4 Prof. der Philosophie,
X Prof. der morgenländischen Sprachen, 3 Prof. für
die alte Litteratur und schônen Wissenschaften, x Prof.
der Mathematik, und 1 Prof. der bürgerlichen Ge-
schichte. Die sogenannte Gesellschaft der Geistlichen
vder das Collegium der Pfarrer besetzt mit den Pros
fessoren dle erledigten Lehrstelen, mit Ausnahme der
Lehrer der Rechte, welche vom großen Rath ernannt
werden. Jene Gesellschaft wählt auch mit den Pro-
fessoren den Rector: der aber nicht immer ein Profen
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Mileye artes bier i muon nach der Reformation angelegt : doch D RIP
erst eigentlich in diesem Jahrhundert d ß he
bedeutend. Es ist damit ein kleines E
binet, eine Sammlung von verschiedenen abri
inern und andern Seltenheiten, auch von m dien
vereinigt, Von guten, zum Theil sehr ausgesuchund kostbaren Privatbibliotheken giebteseigmliche Zahl. Unter den inblrtiden Privat beträchts
zeichnen sich mehrere vortrefliche [her Privattgbinetten
Kupferstich- Mänzen- mathematisch - alten. Gemäße!
sirumenten: Sammlungen aus. Das 1773 angeleObservatorium stcht auf einer Bastion im üben gte
Stadt , hat verschiedens schöne Insirumente, liben ber
asironomische Bibliothek, und ist zu verschiedenct ean
würdigen Beobachtungen benutzt. Seit de E? met
des 17 Iahrhunderts erhielt sich die Ac A eh .nfange
ernd durch eine beträchtliche Anzahl gelebrter omn
die fich unter ihren Lehrern auszeichneten, i nner,
Ruf. Auch unter der beträchtlichen AME
ben zeichneten sich immer viele durch Ran udiren-
nisse aus. Sie bildete mehrere große Mäa und Sunt
wärtige Academien : für das Vaterland m [für aus-
Foridauernd cinchtérolle und autre Magistats
personen, gelehrte und thätige Graligiagleßuess wohl
unterrichtete Bürger , aufgeklärte Kaufleute ' :
schickte und erfinderische Künstler ; auch bildet und ge-
Lehrer selbst. Mit dem zunehmenden Rei e sie ihre

Ct mer nerzie Zu er hrofelorenmdr
As

Rechtliches Erachten eines Mecklenburgischen Rechtsge-
gelehrten über die zwischen dem Königlich Preußi-
schen Herrn Staatsmiuister, Grafen Gebhard
von der Schulenburg. Wolfsburg, und dem ges

meinsamen Anwalde der Gläubiger des waplandLuene
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Generallieutenant Grafen Georg Ludwig von
der Schulenburg, zuerst bey der Herzoal. Justize
Canzley zu Schwerin, jetzt beym höchsten Kayserl.
Reichs - Cammer Gericht zu Wegzlar anhängigen
Rechtssache, pro. Fideicommilli. ( 8 Bog. in Folio.

Prüfung des rechtlichen Erachtens eines Mecklenburgis
schen Rechtsgelehrten Aber die zwischen deim verstore
benen Königl Preuß Herrn Geheimen - Staats. Mis
nister, Grafen Gebhard Wernervon der Schu-
Tenburg - Wolfsburg, (jezt desscn Bruder, Herrn
Friederich August, Grafen von der Schulen:
burg auf Betzendorf, Königl. Preuß. Cammers
herrn und des Johanniter. Maltheser - Ordens Com-
mendatoren zu Lagow,) und dem gemeinsamen An-
walde der Giäudigke des wail. Herrn Generallieutes
nants Georg Ludwig von der Schulenburg,
zuerst bey der Herzoglichen Justiz Canzley zu Schwes
rin, jetzt bey dem Allerhöchsien Kayserl. und Reichs-
Cammergerichte anhängige Rechtssache , pto. Fidei-
commit. Von einem Rechtsbeflissenen. . Im Mo-

edneLIO(rade?cine Buinhuegh
ftn Stedtégelebrten über die zwischen dem verstorbes
nen Königl. Preuß. Herrn Geheimen-Staatsminister,
Grafen Gebhard Werner von der Schulen-
burg-Wolfsburg, (jett dessen Bruder, Herrn Frie-Orid) Auguft, Grafen von der Schulenhurg
auf Begendorf, Königl. Preupischen Cammerherrn
und des Johanniter: Maltheser- Ordens Commer-
datorey zu Lagowy,) und dem gemeinsamen Anwald
der Gläubiger des wailand Herrn Generallieutes
nants, Grafen Georg Ludwig von der Schu-
lenburg, zuerst bey der Herzoalichen Justiz: Canz-
ley zu Schwerin, jetzt bey dem Allerhöchsten Reichs-
kammer Gerich'e anhängige Rechtssache, pro. Fidct.
eommilli. Von einem Rechtsbeflissenen, im Monat
Sept. 1796. Mit Anmerkungen von dem Verfasser
aDies Erachtens. 1797. 2 Alph. 19 Bogen

Meine



2(cabemie, 8, 85. 20. Ot.—157

yes ehemalige Vermuthung , daß die Abhand-lung des Hrn. P. D. Hennemann , über die
Gültigkeit der ohne lehnsherrliche Bewilligung in Lehns
gütern errichteten Fideicommissc, auf Veranlassung eines
Processes abgefaßt sey , (7 B. S. 199.) beftáttiat fid)
durch diese Deductionen, welche den eigentlichen Fall
nachweisen. Der Verf. der Prüfung vermuthetc, daß
das Erachten, (mithin auch die Anmerkungen zu der
Präfung ,) von dem Hrn. P. D. Hennemann her-
rühren : und. ich halte dies um so wahrscheinlicher,
da nicht allein die Grundsätze gleich (inb , fonbern aud)
hicr die Aulagen mit ähnlichen Vidimations Attesten er:
cheinen.G Fär die Wissenschaft ist kein Gewinn aus diesen Des

ductionen zu entnehmen : sie beschäftigen sich mit mans
cherley factischen Uniständen, aus denen nicht einmal
eine vollsiändige Idee der Thatsachen zu erhaltenzsst.
Der Verf. der Prüfung ist daneben mit unserm tii
reulair -Rechte nicht genugsam brkannt. Und in den
Linmerkungen zu dieser Prüfung ist die höchst unbequemeMethode bcobachtet;daßderTextinmehral$250einzelnen Absätzen auf der einen Hälste, und eben (o»
viele zum Theil lange Anmerkungen auf der andern Hälfte
der gespaltenen Columnen dagegen gesetzt sind ; was
viel weißes Papier und viele Wiederholung veranlaßt

hat! ber die richtige Uebersicht der Sache nicht sehrefördert.
Das einzige Argument , was hier zu bemerken seyn

mögte, ist in der Prüfung euthalten. Aus dem An-
fangsworte, dahingegen, in dem s. 445. des L. V.
G. folgert der Verf., daß da von der im $§. 444. ent-
haltenen Bestimmung seither Gebrauch gemacht wor-
den, auch die dagegen in dem §. 445 gegebene Zu-
sicherung ebenfalls ihre volle Wirksamkeit haben müsse.

Folgende kurze Nachricht von dem Gegenstande des
Processes mdgte ebenfals noch künftig ein Interesse
haben. Der venetianische Feldmarschal Matthias
Johann , Graf v. d. Schulenburg, hatte einen

großen Theil seines beträchtlichen Vermögenszu cumami
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Familien - Fideicommissse gemacht. Um einen Theil
dieses Geldes, nach Vorschrift des Testaments, zu be-
legen , kaufte zer ersic Fideicommiß. Erbe, Christian
Güntber, Gef v. d. Schulenburg, die Lehngüter
Gr. Krankow, Böchelsdorf, Petersdorf nud
Tressoro. Bey dem Ankauf ward von denen, welche
die Aufsicht über das Fideicommiß führen sollten, sehr
sorglos verfahren. Und nachhin fand die. Form und
Ausfertigung des Lehnbriefes Schwierigkeiten, weil,
wie der Verf. der Prüfung behauptet, die drey an dem
Fideicommiß interessirende Familien, Gr. v. Oeyn-
hausen, Bar. v. Spörken, und v. d. Schuien-
burg - Altenhausen , nicht anders mit den! Reversal-
Vettern in die Mitbelehnung aufgenommen werden
sollten, als wenn vierfache Laudemial -.Gebühren 2c;
erlegt würden, wozu der Käufer sich nicht en:schließen
wot. Endlich ward dem Lehnbrief die Clausel ein-
gerückt, daß wenn die gedachten drey Familien nach
Abgang der Linie des Grafen v. d. Schulenburg
und seines Bruders zur Succession gelangen würden,
selbige mittelst Erlegung der Laudemialgelber und an-
derer Praestandorum das Lehn suchen; wenn solches
aber von dem regierenden Landesfürsten sodann nicht
zu erhalten wäre, doch das Kaufgeld und erweisliche
Meliorationen wieder ausbezahlt haben sollten, Der
verschwenderische Graf Chrifiian Günther, (der
nach einer andern Nachricht sogar die Diamanten aug
dem Degen ausbrechen ticß, und veräußerte, welchen
die Republik Venedig dem Feldmarschall zum An-
denken geschenkt hatte, ) machte aber soviel Schulden,
daß nach seinem Tode über das Vermögen seines ihm
succedirenden Sohnes, Gr. Georg Ludwig , ein
Concurs im Hannöverschen, Braunschweigischen
und Mecklenburgischen ausbrach. Hier ward er
bey der Justi;kanzley ju Schwerin anhängig, uud die
Vamilie foderte obgedachte Güter als wirkliche, keiner
VWerschuldung untcerworfene Fideicommiß- Güter. Die
Creditoren läugneten theils die fideicommissarische Qua-
lität der Güter überhaupt, theils die Gültigkeit tines

etwaq-
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etwanigen Fideicommisscs wegen fehlender lehnsberrké
cen Zustimmung, und unterbliebener Bekanntmachung.
Die Entscheidung dieser Fragen ist durch den Weg der
Appellation ans Reichs.Kammiergericht devolviret, nach-
dem zwey in der Appeliations~ Instanz beym Hof. uad
Landgericht zu Güstrow ergangene, zu Jena und Wit-
tenberg abgefaßte Erkenntnisse ; (deren hier abge-
druckte Entscheidungsgründe für den mecklenburgischen
Rechtsgelehrten gleichfalls kein Interesse haben,) ge-
gen die Creditoren ausgefallen waren.

Die Sache ist übrigens dadurch noch verwickelter ge-
worden , daß zweene Grafen v. d. Schulenburg
nachhin einen Vergleich mit den Creditoren gcschlossen
haben, und auf dessen Veranlassang vom Reichs:Kam-
mergericht, wie ich aus einer andern Nachricht ersche,
am-7 März 1797 theils ein wiederholtes Mandatum
de non innouando ,. theils eine Citation ad videndum
fe propter illicitas bonotum fideicominiffariorum ali-enationes omni in iftis iure lapfum effe,/fiequeperfententiam declarari cum expenfis, erkannt ist : woraus
inan schließen mögte, daß auch dieses Gericht durch die
Gründe pes Hrn. P. D. Hennemann nicht überzeugt

KY

Supplement zu der nenen Motatsschrift von und für
Mecklenburg, 2 Stück. Zum Monat Junius 1798.
Schwerin, ex. 4 Bogen in Quart.

(o 1) Vom Hanfbau. — Er wird in Meck.lenburg zu wenig angebaut. 2) Nachricht von
einer neuen bequemen Wachspresse. –~ Aus den würsz-
burger wöchentlichen Anzeigen. 3) Beschreibung
einiger Käferarten Mecklenburgs, von J. C. G. Rar-
sten , (einem Sohne des Hrn. Prof. Karsten.) Ves
schluß. (7 B. S. 396. 8 B. S. 96.) - Das Ver-
zeichniß seiner eigenen Sammlung , das schon 470. Avr
ten enthält. 4) Patriotischer Wunsch , die etwanigen
vaterländischen Gesundbrunnen betreffend , vomHrn.

ag.
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Sag. Ciemffen. — Er wünscht eine genauere Auf-

Lyhung und Untersuchung. 53) Ueber die Süßigkeit. 6)ärs nicht hesser, wenn jeder Verfasser eines Auf-
satzes seinen Nahm@ darunter seßte? ~~ Irgendwo
hat man den Verfasser zweener unbedeutenden Aufsätze
zuerrathen versucht. Ein Anonymus tritt hier auf,
und aiebt sich für den Verfasser au: er wird aber vers
muthlich scines Zwecks verfehlen, da man cher glau-
ben dürfte, daß der wahre Verfasser durch dies Kunst-
stück nur dic Leute, die ihn richtig erriethen, irre machen
wolle. 7) Ueber die Bürgerschulen‘in unsern Vaters
lande. Hinaemorfene Gedanken. 8) Leichenhaus zu
Anhalt in Schlesien. g) Kurze Nachricht 'von zwey
vaterländischen Schriften, die von Ablstellung der Bets
teley handeln. ~ Eine ist die Schrift des Hrn. v.
Öerzen. (7 B. S. 49.) die anders, die verbesserten
Staiuten zur Abstellung der Betteley in Güstrow. 19)
Mittel wider die Fliegen in den Zimmern. “

4.

n dem 16 Bande der Annalen des Hrn. G. R.
Klein isi die Urthel abgedruikt, welche in der

zwenten Instanz über den Nachlaß des Marggrafen zn
Schwedt (3 B. S. 216.) gefället worden. Sie bes
stättiget das vorige Erkenntniß: és sind aber wider die
fonstige Gewohnheit die Entscheidungsgründe derselben
nicht mit abgedruckt worden, die. ich, und mit mir

seddiens in dem gegenwärtigen Falle zu kew
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I.

D, Joachim Hartmanns Gelchichte keines. Lebens,
feines Characters, íeiner Meinungen und 'Séhrif:
ten, Herausgegeben von T, D, Hartmünny' Ksn«
didat der, Theologie ín Koftock; ' Hahibutg, bei
Goirfr, Vollmer, 1798." 134 350gtt iu JOctav.

ach dem Titel erwartete ich einen eigcnhändss
gen Aufsatz des Versturbenen: ini Eingange aber

"findet sich die Anzeige, daß nur dre’ Hauvrtutp-
mente von ihm selbst entworken sivd. die Beartrtrytug
und Eirkieidunq hiugegen von seinem Sohne herrüßre:
Dieser entschloß sich dazu 4. weil sein Vater cin Urichenso
Programm nach der ehemaligen Weise gewäuschit, der
damalige Rector auch diese Brmähung übernommen,
nachbin aber die Erfüllung seincs Versprecheus wegen
eingetretener Behinderung abgetehnt hatte. Immer
mögte es doch besser gewesen’ seyn , den eigenen Aufsatz
des Verstorbenen, wenn er. etwas mehr war, als .der
Aufsatz im Gelehrten N7ecklenburg des Drm Doct,
Roppe, unverändert abdrucken zu lassen, und, wo
es nöchig war, mit Anmerkungenzu begleiten : viellcicht
ift durch die Umarbeitung. doch ein und anderes verl.0-
ren geqangen, was für den, der den Verk. und seinen
Styl kannte, einige Nachweisung gegeben haben mögte.
Eine große Umständlichtett wird man. schon aus derBogen-
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Bogenzahl vermuthen : sie fällt aber beym Durchlesen
noch desto mehr auf , da die Er;ählung sich meistens
bey Gegenstäuden verweilt, die tür die Gelchrten - Ge-
schichte kéin Juteresse haben, hingegen gelegentliche Nach-
richten von andern Gelehrten und von der Universität,
auf welcher der Verstorbene als dffeutlichcr Lehrerlebte,
in dieser Biographie nicht vorkommen. In dem Ver-
zeichnisse seiner gedruckten Schriften ist zu denen, welche
beum Roppe und N7eusel angeführt sind, noch hin-
zugefügt , Visl. metaphylica, quac mechanismum reli-
gioni amicum euintit', 1740,:3 Bogen in Quart:
auch siud einige ausgearbeitet hinterlasslene Manuicripte
angegeben, unter denen eine Dogmatik, deren er sich
vormals zu seinen Vorlesuügen bediente, wegen ihrer
Nusführlichkeit, und eine Apologie der Rirchen-
buße wegen ihres auffallenden Gegenstandes zu bemer-
ken seyn mögte. Daß der Ton im ganzen Buche nicht
der Ton der Geschichte i , muß man bey dem Sohne
wohl einigermaßen entschuldigen.

25

H'; H. R. Heyne.hat im vorigen Jahre, bey Ge-legenheit der Preisvertheilungen unter den Stu-
denten, ein Programm über die Ferien, insbesondere die
göttingischen Pfingstferien, geschrieben, und ist desntschlusses geworden , künftig allemal in dieser Art
Programmen dergleichen academische Gegenstände abs
zuhandel1. Obgleich dies erste Programm meijiens auf
Localverhältnisse sich beziehet, so erfodert es doch mein
Zweck, das Wesentliche davon auszuheben, und sowohl
in Rücksicht auf den Hru. Verf., als auf einige Neben-
bemerkungen wird es gerathen seyn, diesen Auszug ets
tvas vollständig zu machen. Ab aliquor annis mos
hic inualuit, vt, cum vix ingrelli Hictis aeltiuum hoc
femeftre ftudiorum curriculum; exiguam curfus par-
rem emenfi, aut in ipfo limiüe adhuc haerentes, rr
rerum. docendarum. nouitare erectis et, fufpenfis ani-
mis, Pentecoftes facrorum opportunitate atrepra, feriae

per
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per o&amp;iduum agantur, ftudiotum impetüs retundatur,
ardor reftinguatur, ingenia auocentur ad otii agendi
illecebras, et ad eiusdem otii fallendi cauffas quae-
renda$; Nihil poterat á ftudiorum noftrorum ratione;
nihil a copfilio effe aliepius, nihil magis contrarium
votis noftris, Quis tandemin ipfo opetis panllo gras
vioris exordio, ardente cüm maxime et intepto ani-
mo, id agat, vt ipfe nulla de cauffa fubfiftat, impe-
tum frangat, et antequam vires fatis expertus fft,
antequam recreationem et refectionem forte illae de-
fiderent, ipfe fponte ac deliberato cas fufflaminec!
Vix per voum menfem aut per paucos dies "Jectioni-
bus habitis, vix expeditis armis aut in ipfo ptocin-
ctu, ecce difcurritur , magna veftrumpars dilabitur
et excurrit in loca vicina, maxime Caffellay vel'ia
Hercynios montes , quorum adeundorum tempus
opportunum vix vnquam caeli fubitae per hoc anni
tempus viciffitudines praebebt, ita vt multi veftrum
fine omni frucu , corporibus valetudine rentatis,
domum redeant, Non meliorem fortunam experti
eftis boc anno, quotquot aut loca modo memorata
adiiftis aut alio excurriftis, nec facile hacanni'tem*
peftate meliorem exfpectare licet: itaque trifti er in.
clementi caelo ab ipfo aeris liberioris fructu exclufi,
inter tecta defidentes, alii otio ingrato témpus agitis,
alii taedii tollendi ac fallendi cauffa fodalitia contra*
hitis ad aleae et caeci cafus lafüs delapfi, ' Ita multi
veftrum iis; quae ad erogsndos per hocfemcftre fum-
tus a parentibus érant deftinata ac praébira , exuti
Gürtíngam reditis omnium rerum pertaefi ,"nouis cu»
ris impliciti; partim a litterarum ftudiis alienati ct
ad omne auocamentorüm genus amplectendum pro-
cliues, Alii, qui melius vobis confulüeratis, reditis
faltim ita comparati, vt a remiffione animorum per
has excuríiones fuborta iterum intendendus fit ani-
mus, tepetendi (int quafi carceres , et curfus prima
exórdia iteranda, li autem ipfi, qui in vibe dies
hos agitis, languote ac taedio feriarum vi&amp;i, peffimo
more damnato, vt occuparignum folitarum vices rede-

A ant,
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ant, in.votis babere. foletis,: Quantum. detrimenti
ftudiis veftris, conáliis ac profedtibus, perinfauftum
hunc: feriandi morem -afferatur ,. videtis commili-
tones. Contra quae et quánta bona in vos cumülata
effcut. fi per hos dies ftudia veffra frequentandis lectio.Dibus.fine ceffatione profequuti effetis,|Firmatisani-mis, .feruentibus ftudiis, fumtis ex ipfo. vfu et.fitma»
tis lectionibus ,, primis rerum inlolitarum- taediis
yictis, ex, iis ipfis, quas iám paratas habebatis, copiis
iucunditatem perciperetis, ec ad nouos fru&amp;us per.
€ipicados. excitati noua doctrinae incrementa fpe ct
ànimo. iam. conciperetis,

Videndum itaque et. fedulo allaborandum. effe vi.
detis;, Conimilitones, vt Ícquentibus annis perniciofus
pie (feriarum, peuiecoftalium (er excurfionum.pef easaciendarum mos aboleatur,^Omninonifiomnemftudiorum. veftrornm tationem euerfam elfe. vultis,
keriarum, quar per praua exempla primum indudae,
mox, víus prauiratc, in morem abierunt, ex academiatollendatum neceffitas fumma inftat.|Nonignarifumus nec immemores , animis remittendis et Vitis
bus reficiendis tempora fuaeffe danda: enimuerocon-
fentanca,ilia et accommodata effe. debent. vitac con-filiis, ct vfibus ceteris,-Studiaveftra,Commilitones,inprimis, nunc in immen(um. eumulatis litterarum ac
ditciplinatum. copiis ,. nouis nomine faltin inductisct. procufis. lectionibus , diftra&amp;tis in tam !mulra et
varia ingeniis veflris, annorum contra, quos in aca«
demia exigere licet, fpatio deminuto, ftudia inquam
veftra .in enm. jam locum addudha funt,. vt aut cum
ingeniis felicibus, per difciplinam puerilem egregie
expoliris et locuplatatis, ad nos acccdendumvobis fit,
vtque vires animorum afferendae (int validae. mag.
pac aíliduitatis. multaeque intentionis capaces, aut
triennio abfoluto difcedendum vobis fit difciplinis vix
deguftatis, ftudiis vix inchoatis, lacuno(s, turba.
tis. Id autem inulto magis eucnire neceffe e(t. 6 ex
anguftis his triennii limitibus magnum dierum numce
rum exemtum fine auditione. vlla excgeritis, Iam

autem
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autem feriarum sgendarum licentia. ab. aliquot indé
annis éo eXcreuit, vt Difi ca reprimatur, de ftudiis
veftris a&amp;uin lie. Magno cum incommodo noftro
iam boc ipfuminftitutum eft, aliatum tamen acade»
mjarumexemplo co ducente, quod ftudiorum noftro»
rum ngui curfus alienis anni. temporibus exordia ha«
beant ; cum tamen neceflitas.legem hauc feciffet, in»
tet. femeftrium vices .quatuordecim. dierum. fpatium
feríis erat di&amp;umlege ac more, idque réligiofe obfers
vatum .per annos multos. ]nualuit. noftra aetate lubis
do, adiiciendi feriis vaam, mox alteram. feptinias
nam ;. nunc ranquam moie confecratum eft, . vt hifi
integro. menfe, menfe ac dimidio forte , dut: binis
menfibus exactis, de lectionibus habendis vix cogitee
tur aut cogitari poflit , quandoquidem. frequentia
ledionibus habendis idonea nondum coiit: perfuafione
hac etiam per exteras terras propagata, ledionumbabendaram matüriora exordia nulla effe,-Itaqueaute boc tempus. plerumque nec ii^ accefferunt , . qui
ftudia acádemica ingrediuntur, neque illi, qui per fe»
rias itinera fufceperaot, non tiodo ad. patrios lares,
verum. ad terras intecdum longinquas ctad vibes Ger-
maniae'inuifendas: quae et&amp; per. fe:effe poffunt praes
tlara, multorum tamen, nec confiliis ac temporibus,
nec copiis et opibus conucüiunr, quibus exhauftis illi
ad nos redeuot, omni ftudiorum- et rei familiaris
ratione turbata, imputari a parentibus folent vrbi
ct. academiae: fumtus intolerabiles ,' quos vita inte?
nos agenda exigat; fparguntur. per terras exteras ru-
mores finiftri, ac fama molefta magoarum difficulta-
tum, cum quibus modica in fortuna apud nos luctan-
dum fit? atqui infani hi fumtus fadi erant Caffellis
aliisque in terris, ita vt ad vrbem noftram nibilsinde
redupdaret commodi vel lucri, contra vero dira ne.
ceffitas fuboriretur, res neceffarias nulla pecunia fo-
luta paraodi et aeris alieai contrahendi, Altera ex
parte i, qui aur ferias in vrbe exigunt, aut ma-
turius ad. nos accefferunr, cum longi otii ct folitudie

nis pertaefum fit, haud raroad ea» quae otio fallendo
X3 idonea
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idonea fiot, delapfi, tempore, bona valetudine, opibus
ad alia abutuntur, quam quorumcauffa huc profe&amp;i
erant, Nihil enim iuuenili aetati periculofius eft,quam vita parum occupata,-Itaqueii,quinuperprimum hanc vrbem adierant, aut tecentes aduenae
et hofpites, nondum bouis proborum fodalium amis
citiis inftracti, taedium vitae inettis haud ferentes,
in difcrimine verfantur praefentiffimo , ne prauis fo«
dilitiis impliciti primis ftatim diebus omnem academís
cae vitae fructum in ipfo flore et germine corrumpant
et perdant,

Man siehet hieraus, daß die Klagen über zu viele
Ferien allenthalben vorkommen, und daß die Professor
ren bey der jetzigen academischen Einrichtung es nicht
in ihrer Macht haben, ihnen.abzuhelfen. Auch hat der
Hr Verf. keine zweckmäßigere Einrichtung vorgeschlagen :
und darauf kommt doch das Meiste an, ba, tie ct
selbst. eingestehen muß, Lehrer und Zuhörer zu Zeiten
einer Erholung bedürfen. Und es wird dem Uebel nicht
gründlich abgeholfen, wenn die Studireuden nicht in
den Zeiten, wo keine Ferien sind, eine hinlängliche
Zahl von Vorlesungen, und diese mit dem gehörigen
Fleiße besuchen ; nnd wenn nicht in den Ferien diejenis
gen Studirenden, . welche an dem Orte bleiben, sich
nützlich zu beschäftigen wissen.

3.

Bremisches und Verdisches Synodalmagazin, heraus;
gegeben von Johann Caspar Velthusen , Gene-
ralsuperintendenten in den Herzogthümern Bremen
und Verden. Zweyter Band. Stade, zum Besten
einer Bremischen und Verdischeu Predigerwittwen-
Hülfsanstalt bey dem Herausgeber, und Hannover,
in-der Buchhandlung der Gebrüder Hahn, 1797.
16 Bog. ~ Dritter Band. 1798. 20 Bog. in Octav.

Bremisches uudVerdisches Synodalmagazin. ~~ Yreynde. abe, 1c.

Sy einer kurzen Dauer wird auch dies Magazin
geschlossen, vermuthlich, weil xine mit so weni-
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ger Sorgfalt ausgewählte Sammlung keine Käufer
fand. Alle Aufsätze, bey dencn kein anderer Verfasser
angegeben ist, wird man für wohl die Arbeit des Herouss-
gebers annehmen können. Im zweyten Bande ist eine
hier gehaltene Rede (2 B. S. 1453.) init bem feltfas
men neuen Titel: Bestättigendes Beyspiel , wie-
viel Gutes in einem einzigen Jahre wirklich
ausgerichtet werden Fann, in einem christli-
chen Lande, wo Regierung und Stände her-
moniren, abgedruckk. Und tim dritten Bande sind
einige kieinere, vormals schon einzeln gedruckte, aber
nicht in den Buchhandel gekommene Schriften des Hrn.
Verf. , die ich bisher mancher angewandten Mühe un-
geachtet nicht erhalten , und also auch nichr anzeigen
konnte, eingerückt: nämlich, 1) Das Buchstabenspiel,
ein Weyhnachtsgeschenk für gute Kinder , die gern ver-
ständig werden wollen, 2) Kleines Spruchbuch tür Kins
der unter acht Jahren, zum Gebrauch christiicher Mütter
beym ersten häuslichen Unterricht, 3) Spruchbuch für
Kinder unter zehn Jahren , 4) Erste Grundlage des
Unterrichts in der Religion für Kinder unter zwdlf Jah-
ren, zum Gebrauch bey den jährlichen Kirchenvisitatios
nen, mit Hinweisungen auf das neue Stadische, das
neue Bremische, und das neue Oldeuburgische Gesangs
buch. Sie haben nun den gemeinschattlichen Titel ers
halten: Stuffenfolge kleiner Hülfsbücher zur Detördes

de RN ME Es Dis M Fuhren, a[ '

christliches Familienbuch : unter welchem Titel sie nun
autch besonders zu haben. sind. Da. übrigens bie quee
digerwittwen - Gesellschaft zu deren Vortheile nebst an-
dern Einflüssen der Ertrag dieses Synodalmagazins be:
stimmt war, nicht zu Stande gebracht werden konntc :
so will der Hr. Verf. den kleinen gesammelten Vorrath
auf Neujahr 1799 an 12 Wittwen vertheilen.

9[». estf: des vorigen Rectorats ist wegen. des
. Convictorii folgendes Notificatorium erlassen, das
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in die schwerinschen Intelligenzblätter eingerückt wor-
ben, und von nun an jedesmal den Exspectauzscheinen
bepgefügt tverben fell ;

„„So wie es überhaupt zu bedauern ist, daß die auf
hiesiger Academie studirenden Landestinder, anstatt in
den Oster- und Michaelis -Ferien die Einrichtung ihrer
Worlesungen für das folgende Halbjahr, die zeitige An-
schaffung der Cumpendien , nnd sonstige Erkodernisse zu
besorgen » zu fruh zu Hause eilen, zum Theil den
Schluß der Vorlesuugen nicht einmal abwarten , und
beym Ablauf der Ferien noch nicht zurückkehren, was
doch unmöglich einen Nutzen haben kann, und mancher-
lep ihnen selbt nachtheilige Abweichungen von einer
zweckmäßigen Ordnung veranlaßt : so hat dies auch
bevm Convictorio die unangenehme : Folge gehabt, daß
der Juspector desselben zu rechter Zeit nicht wciß, wie
vielc Stellcn erledigt werden, und werin diese erledigten
Stellen wirder einrückt , mithin auch die zu dem Behuf
erfoderlichen Examina nicht früher angestellt werden kön-
nen, als bis hierüber erst Gewißheit vorhanden ist. Unr
die hieraus entstehenden Unbequemlichkeiten zu vermcis
den, wird also für die Zukunft verfüget, daß jeder schon
eingetretene Convictorist, der die Hebung noch weiter
genießen kann und will, und jeder Exspectant, der in
eine erledigte Stelle eintrcten könnte , sich in den ersien
acht Tagen nach beendigten-Oster: und Michaelis-Ferien,
so wie selbige durch tandesherrliche Verordnungen be-
stimmt sind, beym Inspector des Convictorii persdulich
melde, nnd seinen Nahmen auf der ihm vorzulegenden
Liste eigenhändig angebe. Wer dies unterläßt, wird cs
sich gefallen lassen müssen , daß er in solchem halben
Jahre nicht zur Hebung gelange , sondern diejenigen,
welche sich zu rechter Zeit gemeldet haben, ihm vorgee
zogen werden. Von den eiutretenden Erspectanten wer-
den alsdann auch die Zeuguisse ihres bis.zur Aukunft
auf hiesiger Academie fortgesetztten Fleißes und Wohl-
verhaltens erwartet , wenn dicse nicht vorher hercits
eingeliefert worden. Rostock, den 23 Juniüi, 1798.

Rector und Concilium der. Universität hieselbst.



A n n a l e n
Der

Stoftoc fien 3tcabetnic.
8. Band. 22. Stück.

Den 27. November 1798.

Äh. J

ew. Bezug auf dasjenige, was ich vormals über die
( vermuthete Befreyung der Academie von den

Reichsstenern aus den landesherrlichen Contrs
butions- Edicten angeführet, (5 B. S:‘4.) -]Iletere ich
nun uod) nachfolgende Bruchstücke über die Vorfälle

im Jahr 1735 , f. da ich keine voliständige Nachrichten
geben kann.

L. Pro Memoria, P, P, Es hâtte (i) in letztern
Wochen und Tagen geäußert, daß ein, allem Anschen

RoAL d BAR Rn
gend, daß ihm die Reichs - und Kreis- Steuer nach
enquotirter Maaße mögte gezahlet werden. Weun dann
aber Academia ein besonderes im Lande und Stadt
fundirtes hochprivilegirtes Corpus wäre: so hâtte mar
die Vermuthung , daß wenn cs wider alles Verhoffen
wirklich je etwas contribuiren sollte, demselben davun
würde auf eine vorgängige Art mittelst Brehändiguug
des Contributions - Edicts Park gcgeben seyn, oder
dasselbe sonst ohne Austoß aufgefrdert werden, damit
demselben Raum und Gelegenheit bleibe, die bchufi-
gen Vorstcllungen zu thun. Rector und Concilium
wollten demnach dienstfreundlich ersuchen,, das Anfo-
dern des gedachten ien zu fisiiren, und bent "' glei
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gleich Ampl. Senarui ihre Meinung eröffnen. Dieselbe
gienge denn dahin , daß man wegen der unverrückten
Qusfi - poffe(lionis Immunitatis pon 3teid)8» und. Krcis-
Steuer sich nicht voritellen könnte,, daß durch die Ex-
wähnung in dem Contributions - Edicte diesmal zum
ersten der Weg zur wirklichen Exaction soilte gebahnet
seyn. Denn so wäre es zwar nichts-ungewöhnliches,
daß, Academia in dergleichen Edictis mif aufgeführet
würde.: . allein, solange. die Universität gestandeu, wäre
dergleichen Praestandum nicht wirklich beygetrieben
oder abgefodertworden. Man brauchte zu dcß Erweis
nichts weiter, als die Nokorietät zu allegiren : denn so
wäre allea der Begebenhciten dieses Secuti Kundigen
nicht unbewußt, wie bey den während desselben aus-
gekündigten dergleichen. Steuern. niemals von den Aca-
demicis etwas gefodert worden. Sollte indessen ein
unverwersliches buchstäbliches Zeugniß mehr convaincanc
seyn : s9 bezöge man sich auf die gedruckte Remoustra-
tion, welche Anno 1708 d. 25 Cxpt. ber gottiecl. Her-
jog Friedrich Wilhelm an .Ihro Kayserl. Majestät
gelangen lassen, in welcher prg. 47, $- 22, t$ aljo Deis
fe: ,,28a8 ratione Aulicorum et Cleri tecoqiret iir,
darauf ist verschiedentlich geantwortet. Hiebey dient
zu wissen , daß mit mehrbemeldeten Aalicis er Clero
es niemals dazu gekommen, daß sie wirklich gesteuert
haben.'1 : Und dessentwéêgen hielte. mat abjeiten der Yca-
detttie.sich zn keinem Beytrag zu dieser jetzt ansgektne
digten Reichs: und Kreis. Steuer verbundén ; sondern
wäre der festen Zuversicht zu der höch)en Landesherr-
daft, daß man dazu auf keine Weise werde angewie-
en oder gar angestrenget werden; trüge auch zugleich

das Vertrauen zu Ampl. Senaru, als Compatrono
Academiae, daß derselbc die ohnedem genug asfligirte
Academie cher gegen dergleichen Noua vertreten helfen,
als etwas verhängen würde , das dieselbé auf einige
Art kränkte, Pofico aber, fed pláne nou conceffo, bafi
auch ein Beytrag gethan werden müßte: so würde doch
der Modus, nur fo schlechthin iulalurata Academia

dersclben Keori und Gliedmaßen in die Hiuser pu
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schicken, gar nicht der rechte seyn: in Betracht , daß
in solchem ungestandenen Fall, wenn RKestori er Con-
cilio von dergleichen Pracstandis die nöthigen Ouver-
tures gegeben, Academia in sich selbst die Zusammen-
bringung besser würde zu beschaffen wissen ;-. eben wie
es in fonft neubetilligten Pafübus bisher gehalten wor-
den. Als auch endlich Rectot er Concilium vor ferne
vermerket, daß die Kubrique eines Hausgeldes zur Auf-
bringung dieser Steuer wollte oder sollte adhibiret seyn
oder werden: so wollte man hiemit präcaviret haben,
daß dergleichen Modus, -die Academicos ín allerley
Onera zu ziehen, nicht mögte gebrauchet werden ; aller-
maßen. man ohne besondere vorgängige neue Bewilli-
gung nicht einräumen würde oder könnte, daß irgend
etwas, was nicht ehemals stipuliret, zu Oncribus rer
alibus gemacht würde.

11. Antwort auf das neulichst a parte Acade-
miae eingereichte Pro Memoria. Es hätte nach dem
von dem Durchl. hohen Herrn Commillario der Reichs
und Kreis-Steuer halber nenerlichft publicirten Contris
butions - Edita E. E. Rath die gemeiner Stadt zu-
kommende Quoram billig tragen müssen , und deshalb
nebst der Ehrl. . Bürgerschaft resolviret , zu Aufbrin-
gnng des nöthigen Quanti ein extraordinaires Hausse
geld zu bewilligen ; daher sothaner Modus collectandi
putd) /ub A. in copia bepliegenbe$ Edi&amp;um ít bet
Stadt verkündiget, und unterm Rathhause zu jeder-
manns Wissen afftaitet, aud) Diernád)t von tenen dazu
verordneten das Geld eingesammeit worden. Da nun
a parte Academiae ganz unvermuthet dagegen eiue
Exemtion, und sogar eine Qual polleslio Immuni-
ratis wsllen allegiret werden : so könnte und wollte
man zwar a parte Senatus der Universität , als deren
Yusnahme und. Wachsthum man auf alle Art zu bes
fördexn suchte, die Brfreyung von bürgerlichen Oneri-
bus nicht. sireitig machen, dennoch aber auch solche nach
benew pa&amp;tis copuéntis billig erklären. Von einer ge:
neralen Quasiepollellione Immunitartis würde die Noto:
rietät das Contrarium, ue von éinem speciellen Bey-2 tra g
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trag in verkündigten ertraordinairen Steuern müfteü
die bey der Stadt verwahrlichen Register einen yenug-
famen Beweis darthun. . Es wäre daher nicht sowohl
auf das von der vormaligen gnädigsten Landesherr-
schaft zum Faveur derer Aul;corum und des Cleri,
oder derer im Lande befindlichen Herren Prediger, am
und ausgeführte in pracslenti zu provociren ; welchem
phnedem das Kayserl. Erkenntniß vom 30 Jun. 1679
ub B. und. Dit Praxis quotidiaua entgegen (tünbe: al$
vielmeyr die Decision lediglich aus denen Formulis
Concordiae herzunehmen. Nun aber besagte Formula
Cancordiae prior , s. 4, verf, Belangend den
Punct von Erbfällen, er g. 5, pr. daß derer Here
ren Acadomicorum p,, unbewegliche Güter bis daher
und allewege zu Bürgerrecht gelegen , sie auch deshalb
uno derer Praedial - Servituten halber vor dem Rath
stehen, und mit Schossen, Landbeden, und Haus-
scha - Geben ihrer liegenden Gründe und Häuser hal«
ber gleich ihren Nachbaren und andern Bürgern sich
der Gebühr verhalten sollen.' Welches auch in Far«
mula Concordiae polteriori , f. 13, totidem verbis,
addita rátione, ,weil der Hausschatz oder Hausgeld
inter oncra vel dcbita realia gebüret, '’ wirderholet
und festgesetzet worden. Nach solchem in dem klaren
Buchstab gegründeten Principia: Dáttet Domini Aca-
dc mici bey mancherlen Vorfallenheiteu, und fo oft ein
Gib: Quaneum durch sinen gedoppelten , ganzen oder
halben Hundertsten, durch ein extraordingires 1. eins
fachcs oder grdoppeltes, Hausgeld aufzubringen ges
wesen, das Ihrige ratione Immobilium; (m vorigen
und jetzigen Secula bekanntermaßen und nach Auswei-
sung vielfacher Register beygetragen : dazumal sie sol-
tbeá Praeftandum nídyt qua Academici, fed qua Pof-
feffores.tei immabilis, et fic falüa caeteroquin Immu-
nitate entríd)tet; fid) qud) um (s weniger deshalb zu
bejchweren hätten, als selbst gesammte Membra Sena.
rus , die eiqne Häuser besâßen, ssoichem Oncri unter-
würftg , hinzegen die wenigsten ex ordine Dominorum

Ac ademicornm, nach Abzug der privilegirten academt
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schen uud übrigen Prediger - Häuser, mit diesem gar
leidlichen Onere belegt würden, welches auch sogar von
ihren Arbiceio durch Anschaffung eigner Häuser depen-
dirte, Bey solchen Unmständen, und da Senatus vi
Iurisdi&amp;ionisin Immobilia comperentis diese Steuer
gefodert, wäre es nicht uecellitatis auch nicht Herkome
mens, davon jupor Magn, Do, Redori eine: be(oui
dere Eröffuuug zu thun ; weniger zu begehren, daß sol-
&lt;es Geld a parte Academiac sollte gesammelt, und
dergestalt gemeiner Stadt eingeliefert werden : zumal
diescs nur regularirer in denen Fällen, wo vi pacti
eine personelle Ausgabe beliebet worden, feinen guten
Grund hätte. Uebrigens wüßte man nicht, quo iure
M, D, Rector et Concilium die Rubrique des Haus-
geldes zu Aufbringung gegenwärtiger Steuer aufechten,
solchen Modum als neu angeben, und deren vorgän-
gige neue Bewilligung fodern mögen ; dazumal Sena-
rus sich hierin nicht könne beschränken lassen, sondern
nach der in Formulis c:oncordiac bereits befindlichen
einmaligen Einwilligung , so oft die Nothdurft gemei-
ner Stadt es erfodert , wie vorhin also auch känftig,
diesen oder jenen Modum colleRandi zu erwählen
unb quoad Onera realia, (bit in praefenti ratione bed
Hausschalzes gominerenus in Formulis Coucordiac ge;
gründet,) ohne Lusnahme alle zu Bürgerrecht lie-
gende Häuser zu belästigen , sich genugsam berechtiget
zu seyn hielte. Rostock, den 29 Jul. 1735,

Anlage 4. Demnach von Sr. Hochfürstl. Durchl.
Herrn Herzog Christian Ludwig, als Kayserl. ho-
hen Herrn Commissatio , bereits. unterm 22 Dec. a.
p. die nöthige Reichshülfe, auf derm Fuß von 30 Rd-
tnermonaten , im Lande Mecklenburg verkündiget. wor-
den, folglich auch diese Stadt Rostock die derselben zu
Aufbringung solches Quanti mitzukommende gewöhn-
liche Quoram zu entrichten gehalten ist : lo hat E. E.
Rath mit Einwilligung der Ehrl. Bürgerschaft des
Behuf ein einfaches Hausgeld bcliebet. Es wird da-
Her sothanes Hausgeld, als von einem Hause 1 Rthlr.,
von einer Bude 24 Lpl. y. vén cincti Keller 12 tut.
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hiedurch verfünbiget, und der von Rath uud Bürger:
gerschaft verordneten Deputation committiret , diese
Steuer, jedoch auf der Maaße , wie bey dem zeithero
gegangenen ordinairen Hausgelde gebräuehiich , von
einem jeglichen Einwohner, der sich allcufalls deshaib
mit dem Eigenthümer wieder zu setzen hat , forder-
famst gegen Quitung einfodern zu lassen. Publ. Iuffu
Senatus, bet 22 2|pr. Ao. 1735.

Anlage B. (S. lusltislimac Deciliones Imp. in
causlis Mecklenb. Nr. 18.)

(Das Uerbrige künftig.)

2.

Urkünden zur ueuesten Universitätsgeschichte, von Salz:
burg. Mit einem Vorbericht und kurzen Anmer-
kungen herausgegeben von einem Freunde der Wahr-
heit. (Omnia iam fient, fieri quae palle negas
bam.) 1790. 43 Bogen in Octav.

E' verketzernde Denunciation, die der Prof. Rlein-mayrn gegen den Prof. Danzer eingereicht, und
ein sonderkbares Decret des Prof. Schelle, als Rectors,
an diejenigen Studirendén, die eiue ascetische Congres
gation nicht besucht hatten, sind die Urkunden, die hier
mit Anmerkungen abgedruckt worden. Was beydieser
Gelegenheit zur Erläuterung der Verfässutg angeführt

zes: ich zur Ergänzung meiner bisherigen Nach-richten aus.

Sämmtliche Professoren mit Ausnahme dreyer welt-
lichen Rechtslehrer, bestehen aus lauter Benedictiners
mönchen, welche aus den zu diesem Zweck verbündeten
Klöstern genommen werden. . Zu diesem Bunde ge-
bören die in Oesterreich, Bayern q Schwaben
und .in der saltzburgischen Diocese befindlichen Bee
nedictinerkid!ter ; die Uuiversität lzrißt daher in der Kanz-
leysprache, Alma et Archiepilcopalis Benedictina Sa-
lisburgenfis, Die Hauptverwaltung. und Oberaufsicht
über dieselbe führt ein Ausschuß von Präiaten, nä"lich
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lich ein Präses und z *) Assistenten, welche, den Prälaten
zu St. Peter in S. ausgenommen, alle 3 Jahr im
Februar gewählt werden , und sich dann nach S. beges
ben, um die Universität zn visitiren. Die Absßcht der
Visitation wäre, den öconomischen sowohl als littera-
rischen Zustand der Universität und ihrer Lehrer zu un-
tersuchen, die allenfalls eingeschtichenen Gebrechen ab-
zustelen, und neue zweckmäßige Anstalten zu treffen.
Allein gewöhnlich besieht das ganze Geschäft in einem
leeren nichtsbedeutenden Gepränge. Nach ihrer Grund-
verfasslung Hängt also diese hohe: Schule größtentheils
von der Gewalt und Herrschaft. ausländischer Prälas
ten **) ab, und in gewisser Rücksicht scheint diese Bes
nedictiner - Congregation , welche in S. so erhabene
Rechte auszuüben Hat, ein leibhafter Status in Sratu
zu seyn. Freylich hat sich der Stifter der Universität,
als er diese Conföderation bestätriqte, die landesherrs
lichen Rechte ausdrücklich vorbehalten ; und es müssen
daher einem jewciligen Landesherrn alle Bescatüsse der
Prälaten, welche auf die Universität und ihre Einrich-
tung Bezug haben, zur Bestättigung vorgelegt werden.
Aber es kann doch einem Fürsten nicht angenehm seyn,
wenn er über einen so wichtigen Gegenstand von. auss
ländischen Prälaten Berichte nud Vorschläge anhören
muß. DVBey jeder YVilication wird zur Wahl eines neuen
Rectors. geschritten, gewöhnlicher Wrise aber der alte
wieder gewählt, wenn er anders mit den Professorcn
ein bischen auszukommen weiß. Das Wahlrecht sichet
den sämmtlichen Professoren, auch den weitlichen, zy:
jedoch sind dicse nicht wählbar , sondern der Rector
muß schlechterdings. ein Benedictinermdnch seyn. Anch
zur Stelle eines Profkan;lers ist bis jetzt nur ein Bene-
dictiner befördert worden : ailein die weltlichen Rechts:

lehrer behaupten, daß sie dazu auch fähig find.teacul-

*) Zübner giebt nur 3 an. (6 95. G. 78.)
**) diabia geDórt au, mie fid aus ber Gefdyidte bed

P. 2Danjec etgiebt, baf- (ie bie geiftiidiun mrofefforen
wieder abrufen, und mit einem andern Mönche peretauschen können.
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Facultät hat einen besondern Schutzvatron, die theo-
logische den heil. Thomas v. Aquin , die juristi:
sche den heil. Ivo, die philosophische die heil. Rartha-
rina; ehedem wurden ihre Festtage mit großer Pracht
gefeyert, allein vor ein Paar Jahren sind diese Facul-
tätsfeste abgeschaft. Que Haushaltung der geistlichen
Professoren trägt ganz das Gepräge dcr klöstertichen
Communität : denn sie leben beysammen. unter einem
Dache, fit speisen wit einander an einer Tafel, und
haben an dem Rector rîinen gemeinschaftlichen Obern,
welcher in Betreff der Oceonomie über alles allein zu
schalten und zu walten hat. ~ Im Jahre 1791 wurde
das Bedürfniß ciner Studien - Reform. mehr als je-
mals gesühit: man merkte cs , daß die Zeiten , in wel-
then tie Universität gestiftet wurde, on bem gegenmáts
tigen weit unterschieden waren, und daß man also eine
gänzliche Umstaltung dieser altmodischen Schule vors
nehmen müßte, wenn sie anders mit den Fortschritten
des Zeitalters gleichen Schritt halten sollte. .Der Erz-
bischof setzte daher eine besondere Deputation nieder,
und trug derselben auf , den bisherigen Zustand der
Universität und die Ursachen ihres Verfalls zu unters
suchen , und zweckmäßige Verbesserunge vorschläge zu
entwerfen. Diese Deputation brachte auch verschicdene
Entwürfe zu Stande, von denen man gewiß. glanbte,
daß sie wenigüens im folgenden Jahre, wo eine Visi-
tation kommcn follte, ansgeführt werden würden. Die
Olutünft ber SBifitatíon murbe daher mit Sehnsncht er-
wartet, und man versprach sich um sov mehrvon der-
selben, da man hörte, daß der gelehrte Abt, B. Ar:
buthnot, sich an deren Spitze bcfinde. Allein man
faud sich in seinen Erwartungen getäuscht : der entwor-
fene Reformations - Plan wurde ad aca gelegt:
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RostockschenAcadetnie.
8. Band. 23. Stück.

Den 4. December 1798.

)

Ueber Injurien und Schmähschriften, von D. Adolph
Dieterich Weber , Prof. zu Rostock. Zweyte Ab-
theiluug. Zweyte unveränderte Auflage. Schwerin
und. Wismar, in der Bödnerschen Buchhandlung,
1798. 142 Bogen in Octav.

us dem Grunde, dessen ich bey der ersten Ab-
theilung (7 B. S. 217.) erwähnet, hat der Hr.
Verf. auch bey dieser zweyten Abtheilung keine

Veränderungen gemacht. Vermuthlich wird im künfti-
gen Jahre auch die letite Abtheilung erscheinen.

o5

News der Nachricht von einer 1733, f.über den Beytrag zu den Römermonaten
entstandénen Streitigkeit.

IIl. Auszug aus einer von den Doétoribus not
Profefforibus unterm 3t fYiárs 1740 eingereich-
ten Vorstelung. Ew. 1c. ii. erinnerlich , daß wir
mit E. E. Rath vor einigen Jahren wegen des sich an-
gemaßten Iuris indicendi onera realia, caque augendi
fine confenfu Academicorum , in Irrung gerathen,
und endlich wegen der geäußerten Thathandlungen und
eigenmächtigen Pfändung ad Cameram Imperii ju api

pelliren gemäüssiget werden., Wir haben auch "nA
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el. *) beygelegte Processus et Inhibitiones erhalten, und
Academia ist dadurch insoweit bereits in Sicherheit,
daß E..E: Rath pendentc. lite Academianr durch fol-dc méuerlit)e Iodidiones collectarum—realiunyiervialéntas pignorationes zu beschweren wird PW IN
nehmen müssen; hoffen auch, Ew. tc. wcrden, ob es
gleich nicht füt gut befunden worden, mit uns com-
munem cauffam zy machen , dennoch solchen Inhibi-
tion bus bey vorkommender Gelegenheit gegen Ampl.
Senatum inhäriren, und unsere angewandte Bemühung
pro tuendis iuribus et immunitatibus Academiae fid)
angenehm seyn lassen, um so viel mehr, als wir festig-
lich versichert sind, es werde das End -Urthel der Acas
demie gerechte Sache bewähren, uud sje gegen alle künfe
tige widerrechtliche Exactiones nnd jBiolentieu G. €.Raths in rupe seen. Mit Ew. 1c. gütigen Erlanh-
niß wollen wir die vorhandenen vornehnûsteu Argu-
menra kürzlich berühren, womit wir darzuthun vermid-
gen , daß E. E Rath rin lus iundicendi onera realia
uicht, am tvenigsten ein illiimitatum Ius colletandé
contra;Academiam (id): yueignen könne, nachdem, das
prätendirte lus pigoorandi so ungegründet ist, ‘daß ks
bey näherer Untersuchung von selbst hinfallen wird. .Es
ist 1) unläugbar, daß Academia als ein geistlichesCorpus, Iure communi et fecundum|Bullamerectio-nis, ab omnibus collectis tam realibas quam perfo-nalibus Ciuitatis befrepet. fe),|tmb.ante-FormulamConcordiae, de 1563 bitftr  plenariae Immunitatis
gleich andern geistlichen Corporibus genossen haber
wupon noch die Regentien zum Zeuguiß dienen; 2)

Ampl. Senatus auch dagegen nichts einwenden mem01:

") Sie sind unterm 4 August 1738 in gewöhnlicher allge-
meircr Form ausgcfertiget: und nicht unbekannt, da
fie unter dem Titel: „Citatio Inhibirio er Compullori-
ales Ju Sachen Sämt!. DoKorum non Professorum der
Uriiverütätzu Rostock coutra Bürgermeister und Rath
der Ztadt Rostock. Mofßtock, gedruckt bip. Sof. Sac.
Adler, Hochnirstl. nnd Acad. SSudybtader.* auf einem
Byogen iu Quart abgedruckt worden.
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sondern alles Ius praetensum Ciuitatis in hoc paffu
Qu$ 0e Formulis Concordiae de 1563 ct 1572 Dev
geleitet, wovon wir die priorem nur als verbindlich
annchmen ; und E. E. Rath also setbst bekannt , daß
ratione onerum realium der Stadt kein mehreres Recht
zukomme , als die Formula Cancordiae derselben bey-
geleget, übrigens aber immunitas Academiae salua
sey ; 3) die Formula Concordiae als eine Transaction
ftridtiffime yu interpretítem , ica vt fimpliciter verbis
inhaerendum; nec extenfio ad cafus fimiles vel alio
modo concedenda, fed tempus transactionis eiusque
flatus. fimpliciter fequendus fit; 4) in der : Formula
Concordiae nirgends E. E. Rath .ein Ius indicendi
Academicis onera realia zugestanden worden , son-
dern aach klaren Worten di&amp;ae transa&amp;ionis, §. zum
Fünften : („„Aber mit Schossen, Landbede nnd Haus-
schatz : Geben sollen sie, Atalemici, sich wegen ihrer
anererbten ~ liegenden Gründe und Häuser gleich ihren
Nachbaren der Gebühr verhalten. Für das Watche-
und Wall - oder Graben - Gehen, welche beyde Stücke
nach Gewohnheit dieser Stadt Onera realia geachtet
werden, wollen sie ~ von einem Wohnhause 1 Mk.
Lübisch zukehren ;) 5) Academici allein ibernomnten,
sich künftig wegen dieser benannten Onerum realium,
li in Ciuicare indicantur , gleich ihren Nachbaren der
Gebühr, i. e: sponte er decenter, ji yerhalten, und
solche der Stadt zufließen zu lassen; 6) die zu prästi-
rende Ovcra realia namentlich ansgedrutcket , und
Schoß, Landbede und Hansschatz inderermiaate , das
(Quantum des Wall- und Graben. Geldes abet aus:
drücklich gesetzt worden ; 7) hieraus am Tage, daß 2)
E. E. Rath durch diese Transaction nicht die aeringste
Superiorität über der Academieorum Immobiltia ers
halten, uoch solche mit Collectis belegen könne; b)
wenn gleich außer den in Formula Corcordiae Benann-
ten melrere Onera als realia in der Stadt introduci-
ret werden, Academicorum Immobilia dazu nichts bey:
tragen dürsen ; c) die Determination ; was durch

Schoß, . Landbede, und Hanskchat zu verstchen th2 ""fefpectu
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refpectu Academicorum mírgenb8 ber teillffibrlicen
cjubfttion Ampl, Senatus ratione quanti vel modi fibet
lassen worden, fonberu, wie ein jedes Onus reale sein
gewisses jährliches Quantum fua natura fat, tmb pat»
nach tanquam rei cohaerens betradjtef miro, bie 95e
deutung bíefer 2Borte fecundum tempus Transadtionis
zu erklären, und es dabey sein ewiges Bewenden haben
müsse, ohne daß die Stadt vcl ratioue reiterationis
vcl quantitatis bep (old)eu ex Transa&amp;ione übetnoms
menen Oneribus realibus einige 9fenberung in praeiu-
dicium. Academiae zu machen berechtiget , obgleich in
der Stadt ein anderes beliebet worden; 8) diese Er-
klärung der Formulae Concordiae in den Worten und
der Natur einer Transaction aufs deutlichste gegründet
ist, und durch die Benennung des Wacht- und Graben-
Geldes in vo quanra et tempore augenscheinlich bestätti-
get wird, dessen Determination allein nöthig gewesen,
weil solches in der That kein Onus reale ißt, noch eine
gemi(jt annuam praestationem enthalten, auch bis diese
Stunde in der Stadt nicht von den Immobilibus ge-
geben wird; 9) Academia auch vor mehr als 100 Jah-
ren, sobald E. E. Rath ans den indcterminirten Wor-
ken der Formulae Concordiae ein mehreres Recht circa
Oncta realia, a[8 tempore Transactionis felbige aus
gemacht, unb eim Ius indicendi illimitatum sich zu
vindiciren geäußert, flanbbaft miber(prod)en, unb fe-
cundum Coz/manni Conf, Acad, 27, Sfr. 127, t$
dahin gebracht , daß Senatus nachgeben müssen, und
ipfo fa&amp;o et opere bezeuget, le non habere Ius augendivetus tributum;.10)dieUnzulässigkeitdergegenseistigen Interprerationis extenlîuae auch daraus zu erken-
nen, da solche die den Academicis gleich vorher in
Formula Concordiae zugestandene Immunitarem ab
Oneribus ciuitatis perlonalibus zugleich mit aufhebet,
und also contradictorisch ist; denn es würden alsdann
polleMonati in Academia mit den polleMonatis Ciui-
bus, von deren Privilegiis sie doch ratione commodi
exclubíret (ino, gleiche Onera tragen müssen, und da
wohl ein Weg zu finden, dié übrigen nicht possessionir.
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ken Einwohner nach Proportion durch andere Neben-
Modos zur Collecte anzuhalten , die Academici pof*
sellionaci gezwungen seyn, gleich den Bürgern zu allen
Angelegenheiten der Stadt , Bauung publiquer Ges
bäude, Reinigung der Tiefe, Führung der.Precesse,
und andern die Stadt allein concernirenden Dingen,
ihre Quoram beyzutragen, wenn die Colleétae nur als
reales nachbargieich in der Stadt indiciret würdenz
dergleichen interprerationes eluforiae transactionis ttitfte
mermehr zuzulassen, und wir es von E. E. Rath als Com~
patrono Academiae nicht vermuthet hätten, daß der-
selbe, um diesen Einwurf zu heben, Academicis in ihrer
Litiscontestation vorschlagen dürfen, feine Immobilia
zu besitzen , wenn ihnen solches nicht ansiüude, weiches
gewiß wenig bedentet ; und daher 11) Ampl. Senatus
proprer euidentiam caullae endlich selbst genöthiget
worden, in ihrer Litiscontestation das zuerst urgirté
lus indicendi Academicis oncra realia inconfueta,
caque illimitate etiam eorum confenfu non requifito
exigendi, fabtem iu [affen, und einzuräumen, daß
solches nur in calibas Necelliraris Statt finde, in cafi-
bus Vtilitatis aber bep einem it ber Stadt angelegten
Oncre reali, wozu Academici etwas bentragen sollten,
derselben Consens ndihig sey ; welches Befkenntniß wir
zwar vrilillime acceptiret, jedoch auch nicht einräumen,
daß in calibus Neceffitatis, vltra modum in Transa-
Rionc exprellum , des Raths Gewalt soweit gehe, da
in Formula Coacordiae nichts davon erwähnet , und
sonst secundum iura notoria Immuniurn confenfus aud
in cafu Neceffiatis notbíg ift) (vid. Mevius , P, 7-
Dec. 144.) tnb die Concipienten der Formulac Con-
cordiae pofterroris seibst solche zugestanden, §. Zum
siebenden in feindlichen Ltothfällen, 2e; in fpecie
aber den Hausschat; betreffend , worüber jetzt die Mo-
tus entstanden , es genugsam zu erweisen, daß solcher
1 Rthir. von einem Hause in seinem Toto 'nach Ge-
wohnheit dieser Stadt begreife , und der Terminus,
Hausschanz , Hausgeld , wenn er pro onere rei in-

haerente genommen wird, diese anuuam praeftatio-3 nem
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nem. bebette;: Academici qud) in fere. immemoriali
poffeffone sind, daß sie wegen dieses Oagris realis nicht
mehr als 1 Rthlr. von einem Hause, 24ßl. von ciner
Bude, und 12 fl. von einem Keller jährlich abgegeben,
und wenn E. E. Rath damit nicht friedlich seyn will,
derselbe zu beweisen habe, daß der Hausschatz, canquam
Onus rebus cohacrens , tempore TransaQionis ein
Mehreres betragen, welches uimmer wird geschchen
können: die Römerwonate auch keinen calum Necelli-
ratis én sich halten, als wclche abzutragen die Stadt
genugsam im Stande gewesen, und also, nach E. E.
Statb$ cíguem Principio, Academici obue derselben Ein-
willigung nicht angchalten werden mögen, darin zu Hülfe
ju kommen; 13) diesemnach E. E. Rath einen harten
Eingriff in die academisschen Privilegien gethan , da er
die. Römermonate , weil zu Aufbringung der Stadt-
Quotae ein Hausgeld angelegt worden, von der Aca-
demicorum Hiluser fine iplorum Conlenlu fodern wol-
Itn, da doch Academici das Hausgeld ohnedem be-
zahlet, und fich secundum Formulam Concordiac den
Bürgern und Nachbaren gleich der Gebühr verhalten ;
endlich aber plane incomperenter eine Execution oder
Pfändung veranstaltet , welche Senarus,, ne quidem in
cafu denegatae liquidiffimae praettationis contra Aca»
demicos fid) Derausnebimen muf, hoc cafu aber, bà
Das lus selber in lite, und Academici in pollellione
lmmunitatis sind, cin pellimum Exemplum fibi ipfis
ius dicendi , umb ein gemaltjames Spolium ij, —

Ich lasse diese Stücke für diejenigen abdrucken, die
es künftig einmal, so wie mich, interessiren könnte, von
den damalen in Betracht gekommenen Rechtsgründen
eine zuverlässige Kenntuiß zn haben. .Ich bemerke hie-
bey noch folgendes : 1. Das Concilium hat in der Folge
für sich die Anlage bewilliget, und nur tegen der un-
richtigen Art und Weise, wie im Anfange verfahren
worden , Verwahrungen eingelegt. 11. Ju der Appel-
Iations - Justanz i bis jetzt kein Erkenntniß erfolgt:
auch habe ich keine vollständige Notiz von dem Gange
der Sache finden können. 111. Jin siebenjährigen Kriege

a
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hat das Concilium einmal ad hanc caullam appelitrt,
wovon. gelegeutlich das Weitere vorkommen soll. ' 1V.
Bey der Einführung des jetzigen Schosses ist auf Dem
Grunde der Inhibition von 1738 eine Attentaten: Klage
angestellet , anch zu einer vollständigen Instanz durch-
geführet, aber eben so wenig eine Entscheidung : zu et
halten gewesen. Inzwischen ist der Schoß unter Prote-
ftationen bezahlt. Auch an dieser Attentaten - Klage
hat das Concilium keinen Antheilgenommen. V. Daß
der erste dieser Aufsätze aus der Feder des G. 9t. aiam:
nel acflo(jen feo, mürbe man aus dem. Styl schon er
rathen , wenn. der Entwurf solches nicht ergäbe.

Z+

Zu der öffentlichen Schul, Prüfnng und der damit ücrr
bundenen Rede-Uebung,. welche deu 24sten und 25sten
September. angcstellet werden soll, ladet alle Freunde
des Schulwesens chrerbietigst ein Joh. Gotthilf
Schmidt , Professor und Rector der Domlschule.
Schwerin, gedruckt mit Bärcnsprungschen Schrifs
ten, 1798. 2x Bogen in Octav,

U" Michaelis v. J. ist die dffentliche Prüfung aus-gefallen, weil einige Lehrer abwesend gewesen :. s
ist also auch kein Einladyugs - Programm .gedruckt.
Diesmal handelt der Hr. Prof. S. von der Vorbe-
reitung zu, einem deutlichen schriftlichen Vor-
trage : also von einem wichtigen Gegenstandc, bep.wel-
chem die Schule nicht bloß eine Vorbereitung geben, son-
dern auch durch fortgesette Ucbung zu ejuem gewissenGrade von Fertigkeit verhelfen muß. (2 5.6. 13.)
Hoffentlich wird nun die schwerinsche Schule es nicht
baran ermangelu lassen; indem der Mangel einer hin-
länglichen Uebung in den Schuljahren nachhin nte wie-
der erfcht werden kann. Regel lassen sich darüber
freylich nicht viele geben, weil das Meiste von dcr indi-
viduellen Lage des Schülers abhäygt : aber, wenn tmaa
nur zu rechter Zcit anfängt, was der Hr. Versß. mit
Recht empfichlt, so wird es an Gegenstäundenundelcs
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Gelegenheiten nicht fehlen. Aus den Nachrichten von
den in dea beyden letzten Jahren entsiandenen Verände-

tz “ze e tuE Sci tu
ie gin im vorigen Jahre Prediger zu Rühn

d.
Statuten. der Societát für die gefammte Mineralogie
' zu lena, Iena, gedruckt bey Etzdorf und Comp.,

1798. 1£85ogen ín Octav.

Cy ent aee e d E/

glieder hingegen füllet einen ganzen Bogen. . Was aus
ersteren zu bemerken seyn mögte, ist folgendes ; Diese
von dem Hrn. Prof. Lenz gestiftete Gesellschaft be-
steht aus ordentlichen Mitgliedern , aus Ehrenniitglies
dern, und aus correspondirenden Mitgliedern. Die or-
dentlichen Mitglieder werden aus den Studirenden zu
Jena erwählt: Kenntnisse in der Mineralogie , Phy-
sk und Chemie machen zur Aufnahme fähig. Alle
8 Tage sind Privatzusammenkünfte, und alle 6 Wochen
öffentliche Versammlungen. In jenen macht der Dis
rector die neuesten Entdeckungen im Mineralreiche bes
kannt, zeiget die merkwürdigsten Mineralien nnd Fos-
silien vor, und unterhält sich mit den Mitgliedern über
atidere wichtige Gegenstände der Orpctoguofie, Geo

nosie und Bergbaukunde. In den öffentlichen Ver-
krmmlungen werden von einheimischen ordentlichen und
Ehrenmitgliedern Abhandlungen vorgelesen, und die
von auswärtigen Mitgliedern eingeschickte Aufsäße und
Briefe bekannt gemacht, Wer von den ordentlichen
Mitgliedern Jena verläßt, tritt eben dadurch in die
Klasse der correspondirenden Mitglieder ; ist aber ver-
bunden, sodann jährlich wenigstens einmal Nachricht

m:hicken.
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§. Band. 24. Stück.

Den 11.6. December 1798.

ll,

Voyage dans quelques part.cs de la Balse. Saxe, pour Ia
recherche des antiquitès Slaves ou Vendes. Fair
cn 1704 par le Comte J'ean Porócki. ^ Quvrage
orné d'un graud nombre de planches, - Hanibourg,
de l'imprimerie de G. F. Schniebes, 1795. 13 250
gen in Quart und 31 Kupfertafeln, worauf zusain:
men 118 eiuzelne Stücke abgebildet sind.

ou einem Manne , der eine Entdeckungsreise
ankündigt, wird man immer mehr erwarten,

D als in diesem Buche geleistet worden, das eine
sehr rhapsodische Einrichtung hat. Die erste Abthei-
[ang i£ ein Reisejournal, welches zu Strelirz anfängt,
und zu Boizenburg aufhört. Die Reise gieng haupt-
sächlich nach Prillwiss - CTeubrandenburg, Tete:
row, Rostock, Wismar, Ragzzeburg, 4yamburg,
Lüneburg, Lüchow, und sodann nach Hamburg
zurück. Von Prillwitz schreibt er. De Peutzlin
jai fait une coutfe a Prihwitz, pour voir la place de
Pancien RAerré: mais comme il y a deja plus de
vingt ans, que Mr, Mafih J)'a dectire» jai eu de la
peine, à ny reconnoitre,. Lesnoms de Rbetraberg
et de Tempelberg. font tombés en defuetude, puis en
oubli s la colline » ou etoit Ie temple, n'exifte meme
plus, la terre ena eté trausportée dans ua marais
 | . A a voilin,
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voifin, que lon vouloit defecher; l'ancienne fortes
reífe Slave eft devenue un jardin anglois, et un Luft.
haus a pris la place de l'ancienne tour Saxonne; un
cimmetiere Slave a eté labouré, ét les pierres j qui
y etoient fymmetriquement rangécs,- font diíperfées
dans la campagne. Von eirem zu Hohen Zieritz
erôfneten alten Begräbnisse sagt er nach eiuer ihm ge-
wordenen &amp;ridblung :: E'on y avoit trouvé d'abord des

rnés de terre remplies de cendres et d'os, qui tome
ones en pouffiére, puis de pierres des champs; dit-
poíées en rond, puis en creulant plus. bas d'autres
pierres des champs ; arrangées eu pyramides, enfin
un vuide de figure parallclepipede, egalement rcvetu
de pierres des champs, et dans ce. vuide des cendres,
des os et. des cbarbons, Zu £ieubranoenbuva fanb
er. bey Hrn. Sponholz cine Menge von Alterthüs
mern. Le cabiner de Mr, S. a surpa!lé mcs elpe-
rances, et je me luis dererminé a y conlacrer quel.
ques jours, — J'ai deíliné Gix idoles, buit patéres,
autant de couteaux de facrifices ,' et chaque . objet
des deux cotés, tant a caufc que les idoles ont la plu-
patt au moins deux vifages, que parceque les infcrip-Wons font presque toutes fur. le dos..Toutce,queJai deffiné aujourd'hui, a été trouvé a. Pri/witg , en
meme tems, que les idoles deja decrites par Mr,
Majfibi mais celles , qui font reftées a Mr, S,, font
maílives et en tout plus iptereffantes, que les autres,
Mais Mr. S., pour des raifons, qui tiennent a (on
caractere moral, .ne produi(oit à. cette. epoque. que
la moindre partie de (on cabinet*); et. depuis lors
Mr, M. a negligé la recherche des antiquités SJaves,
quoique les fucces, qui ont accompagné les com-
mcucemens de cette paffion, euffent du lui infpirec
plus de confiance. — Aujourd'bui j'ai deffiné la fe:
conde partie du cabinet de Mr, $,; qui confifte en
un tres grand nombre de plaques de bronze figurées,

[ qu'il

*) Eine nähere Aufklärung. dieser paradoren, am Ende
des Buches noch wiederholten Vehauptung . w.erdey
wir wohl von unsern. Landsleuten erwarten missen.
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qu'il a trouvé dads un champ ». qui lui. apartenoit,
au milieu d un tres grand nombre d'urnes, En ge-
neral, dans tout le pays des anciens Redaires Vanti-
quairc n'a pour airü dire, qu' a grater la terre, Mr,
S. m'a offert avec beaucoupd'obligeance; Je me con.
duirc daus des lieux, ou il ctoir prefque fur de fouillet
avec fucces, — Je lis une hiftoire de Neubrandebourg
faite par un Ba. un ds Hake. Cet auteur dit avoir
trouvé des urnes dans les terres les plus batfcs des
environs de la ville ; ce qui sembleroir prouv er , que
les eaux n'ont point bai(é dans les environs, ct omnt
toujours, eté„. chmme ciles innt aujourd'hui ; mais
l'opinion generale du pays Y elt surement contrairr.,
— Jai enfia quitté Neubraudebourg , fans avoir
a beaucoup prés poulfé mes reclierches auffi loin, que
je l'aurois pu; «ar le. pays des. anciens Redaires y
fournit au de là de rout «e; qu'on peut imaginer,
Mais lhomme n'a qu'une quantité de tems donnée:
celui, que demande mon hiftoire generale dcs. Slaves
eft ttop confiderable, pour que yen puiffe facrifier
beaucoup a dcs divagarions particulieres fur telle ou
telle peuplade. C'’ elt un genre d'occupation, qui
me peut etre suivi , que par de scavants indigenes ov
habitans constamment au pays » 0u meme par dos
awatcurs. Von mehréren zu dem eigentlichen Ge-
genstande dcs Werks gar nicht gehörigen, oder wes
nigliens grdßtentheils uubedeutenden oder unrichti
gen Anmerkungen, führe ich Ökolgeudes über Nostock
an: Les mailons fónt baties dans . ce gout ancién,
qui ne feft plus confervé, que dans quelques villes
anfzatiques, et que! je regarde, comme une des manie
eres. de fc loger les plus confortables, qu'il foit pof
fible d'imaginer, L'oeil du. maitte y embraffe a la
fois le magazin , la boutique , la. cuifine ct prefqne
toutes. les chambres, qui fopt garnies de vitrages, et
nullement propres au myftere, Dans les mailon plusopulentes ce magazin eft-un bean veftibule,|oruédeglaces de luftres. et d'une jolie voiture angloife.ou
autre; «c qui n'empéche pas , que la nh ne £y

Aa 2 eien-



168 Annalen der- Rostockschen
tienue , et n'en faffz fon falon de compagnie. Wäre
folgende bey Wismar gegebene Nachricht richtig : Ce
qui fair afluer les veaux marins dans le golphe de Hr.,
eft vn'certain islot d fleur d'cau; qui eft a l'entrée
en dehors du golphe; ces animaux fy "plaifent et y
fuultiplieot fiogulieremeor: fo mógten fi biese Feinde
unserer Fischerey noch wohl vertreihea lassen. Von
Ragzeburg heißt es : Mon premier soin a eté de me
reddre a la bibliotheque, pour voir les antiquités
Slaves, qu' ob y cónferve: elles font dáds deux ar-
mioirés faités én rotonde et furmontees d'idoles de
Radegaft, qui leur donnent l'ait de teüiples, La
premiere armoire renferme les 'idoles | que Mr,
Mafeb a deja expliqué: la feconde armoite tenferme
d'autres idoles et ámuletes, qui apartiennent a la plu-
part au tems, ou les Oborrites avoient abandonné
le Chriftianisme, pour reprendre leut ancienne re-
ligiop, ^ Alots on avoit deja perdu les anciens. mo-
deles: cependant comme cette derniere epoque du
paganisme mn'eft pas fans interet pour l'hiftoire des
Slavés; je nie fuis determiné, a refter ici toute là

journée de demain, pour les detliaer. In dem Wend-
lande bey Lüchow fand er nichts, als ein unvolk-
ständiges Wörterbuch der dort ehemals gebräuchiich ge-
wesenen wendischen Sprache, welches er auf 16! Sei
ten abdruck.n.hassen. das aber wegen. der vielen sonst
in diesem Buche vorkömmenden Druckfehler wenig Zu-
verlässigkeir haben dürfte. Ja der zweyten Abtheilung
sind einige Kapittel aus dem Helmold übersett, und
iit unerheblichen Anmerkungen begleitet. Je rais
faire parler Hetmold, a qui nous devons le peu de
tonnoiffances, que nous pouvons avoir fur la religion
des: Slaves de Mecklenbourg ; quelques fragmens de
Cet'auteur expliquefonr mieux le cabinet de Mr, $,,
qüe n*'pourtoient" le faire les plus iogebieüfes cone
jectures. Hierauf folgt eine aus dem Buche des orf.
C. R. Masch überscttte Stele, die Entdeckung der zu
Prillwitz arfundenen Stücke betreffend, Und dann
fetit der Verf. noch hinzu: Lorsque Mr. M. techerchs

a
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la copnoiffance des, antiques, qni fe trouvaient:dans
la pofícffion de "Mr, S, eelui- cy n'en montroit, que
la. plus petite partie, er ccla par des raifoos, qui
fieuneot a Íon caractere moral, ainfique;je l'ai dit
plus. baut, Depuis lors Mr, S. Üeft. determiné, a
ne. gatder plus fon cabinet avec une.follicitude auffi
myíteticule: cependaut on malfare ,. queje fuis le
premier a qui il l'air montié avec franchile er fans
reticeuce aucune , et meme il prenoit un plaifir ex-teme, à me voir deflinet,—Enfinlesidolesetau-tres objets, que fai défhidés: cliez [ui'onteté trouvés
a Pribwitzs eetfont partie de la. collection, dont Mr,
Majfb. á-£gic l'hiftoire *), . Mais cette partig Jui eft
reftée toujours. inconntie et il paroiffoit meme, igno-rer l'exiftence,|lorsquej'aieul'houneurdelevoita Serelitz : en cffet il me recommanda. feulemeüt
d'aller a Racebourg,. fans me parler de Neubraudes
bourg. Mais en meme tems 1l ajouta: » Vous me
conduifés fur.un champ tres vafte, ou:Je n'ai eté de-
puis longrems.'* Sierauf folgt beum mum zuletzt: No-
tice des antiques Slaves irauvécs a Prilwits er conr
fetvées aujourd’hui dans le cabiner de Mr, $, Nr. I*
pi, Notice des antiques, Slaves trouvées par Mr,
S. dans un champ , qui lui appartient, Nr, 52 - 87.
Notice de quelques autres antiques Slaves du cabinet
de Mr. S. INr. 88 * 104. Notice de quelques anti-
ques. confervées a. la bibliotheque. de. ,Racebourg,
Nr. 198 Ä 118. Die Beschreibung ist meisiens ganz
Fury, 3.. B. Fig. 1, Un Dien *^) tenant une rete
d'une maia, er une baguette de l'autre, avec les in-
fcriptions, fuivantes ,. U/hin — Roma»v — Terra.
Le. nom de Romawn indique, que ce Dieu etoit Pruf-
fien ou, Lithouanien, Fig. 2. Un ferpent a tete hue
maine furiontée d'un oifeau avec les infcriptions fui-
vantes, Zirnitra — Radegaft — Zer — Rhetra,

A a 3 Ceci

*) Unachtsamkeiten im Ausdruck fiab iw biefem Buche

M We Ob die Figur auch wirklich eine Gott-
heir vorsielle ? mögte doch nicht ganz überflußsig seyn.
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Ceci etoit unlinftrütient de magie, comme l'indique
le nom Ceirnfra. Tig, 3. Une efpece de corrüe, tenant
ala mais uuctete humaine. Fig, 4, Petite figure hu-
maine, Fig. 5. Petite figure a double vifage de chien,
Fig. 6. Belle femme entourée d'un ferpenr. Span
wird hieraus erschen, soweit dies aus einer solchen An-
zeige möglich ist, was man in dieser Schrift suchen könne.

Neue Monatsschrift von und für Mecklenburg. Sie:
benter Jahrgang, 7 und 8 Stück. Julius und Au-
gust , gi 798. Schwerin, rc. 8 Bogén in Quart.

2.
"Tv "IF

(puc 1) Vorschlag, wie den Baumverwüftungenin unserm Vaterland Einhalt.geschehen könne ?
Eine aus einer andern Zeitschrirt enclehnte, nnd hier
abgedruckte Predigt soll einige Male im Jahr in den
Schulen verlesen werden. 2) Fraqmente aus einem
noch ungedruckten Werke von Hrn. A. Lvers. (8 B.
S. 1 14.) 3) Auch etwas zur wahren Brurcheilung des
Etwas über den Güter: Negvce, als Beschäftigung für
Prediger, xe. Von Hrn. P. C. J. Voß zu Kieth.
~ Der Llufsatz, gegen den dieser gerichtct ist, (5 B.
S. 370.) war freylich wohl zu allgemein abgefaßt :
aber Hr. V. begehet den nämlichen Fehler, und wird
durch die hier vorgetragenen Gründe schwerlich bie Ge-

BchvielerPredigeregedicia
anlaßt haben. 4) Ueber Raiits Methode, die Bibel
zu erklären, von Hkn. Simonis. ~ Nach der Mei-
nung des S. „muß der Geist der kritischen Philosophie,
nur nicht der Buchstabe derselben, in den öffentlichen
Religionsvorträgen wehen, wenn sie überall, und bes
sonders zu unsern Zeiten zweckmäßig feyn sollen: und
nur dann, wenn ein ächt critifcher Geist darin weht,
nur dann (ind sie auch eigentlich dvifllid)."^ 6) Das
Gefknde ist jet doch außerordentlich rar; und woher
mag das kommen ? 7) Ueber den Geldverkehr in Meck-

lenburg, und die Mittel , ihu in Ordnung zu dps
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- Ist abgebrochen. s) An die Siädte Mecklenburgs
über die Richtigstelung ihres Erbeu - Modi. ~ Der
Verf. dieses unerheblichen Aufsatzes meint, daß den
feineren Städten auch bey der gewöhniichen Licente
Steuer. zu nahe gesczehe. (6 B. S. 383.) 9) Das
wunderthäiige Kind, von Hrn. Ackermann. 10) Kann
die mecklenburgische Prediger- Wittwen : Caffe in ihrer
jeßzigen Verfassung nicht beehen ? von P. N7. ~ Der
Verf. glaubt es: inzwischen geben seine Gründe keine
volle Ueberzeugung. 11) Erklärung die Pocken : Ime
pfung betreffend, von H. D. Masius. ~ Gegen cine
unrichtige Nachricht in der deurschen Lrationak.Zei-
tung. 12) Beschreibung einer Rockenart aus Ruß-
land, die seit zwey Jahren in hiesigen anten ert. be:
kannt geworden , von Hru. A. Schumacher. 13)
Auch in unserm Vaterlande giebts noch wahre und edle
Meuschenfreunde. 14) Rüge eines Iltterarischen Irr-
thums in der N. A. D. Bibliothek, von Hrn. P. Man-
nel. — Denr Hrn. P. Rôper in Dobberan sind
dort 2 Bücher zugeschrieben , die ein anderer. Röper
(Renner) ageschrichen haben soll: dieser in der neuen
Ausgabe des Nreusel ebenfalls wiederholte Irrthum ist
indeß schon an andern Orten, z. E. in der gothsgischen
gel. Zeitung, 1797, S. 488, vorlängit berichtigt:
15) Verzeichniß der-bey dem Seebade zu Dobberan
vom x Jun. bis zum 15 Aug. angekommenen Curgäste
und Fremden. - Kann dieser wiederholte Abdruck
der Bodelisten irgend jemanden nützen? 16) Gesang
beym Gottesdienst der Theophilauthropen in Frank
reich. Aus dem Französischen, von Hrn. Ackermann.
17) Epigramme.

3:

Sollte die jetzt allgemein. gewänschte. Veränderung den
Kirchenliturgien der christlichen Religion zuträglich,
und sür unsere Kirche nothwendig uder auch nnr zu
rathen seyn ? Zum Bestcn der schwachen Brüder ge-
prüft und beantwortet von Johann Ludwig v»rer
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Prediger zu Warnkenhagen. Lübeck, bey Chrijskian
Gottfried Donatius, 1789. 62 Bozen in Öctav.

ey der ersten Erscheinung ist diese Schrist meinerB Aufmerksamkeit entgangen, wir hie denn auch. in
Staatscalender nicht angeführt it : und als ich sic nach-
hin ausciner critischen Jeitschrift keunen lerute, war
sie sogleich nicht zu haben. Inzwischen.erfodert es das
Gesetz der Vailstäudizkeit, was ich mir gemacht habe,.
sie noch nachzuhoien, nachdem ich sie. endlich erhalten
habe. Der Hr. Verf. yimmt an, daß von bet Gere
monien ber dyviflliden. fivdye die drey von Christo felbjf
verordueten, Taufe, Abendmahl, und Predigt des Evans
geliums, im Wesentlichen beybeyalten werden müssen,
daß aber alle übrigen, und auch bey jenen dreyen die
von Christo nicht vorgeschricbene, sondern erst in der
Folge eingeführte Form ohnc Bedenken abgeändert
werden könae, uud daß jezt eiue jolche Abänderiug
allerdings rathsam sey. Rurräth er, diese Mbánbo
rung allmälig vorzuuehmen , unv mit den wühtigern
Sachen den Anfang zu machen, auch wenn es seyu kann,
solche zuerst bloß bey den gebildctern Klassen anzuwen-
den. In der Hauptsache wird man dem Hru. Verf.
wohl beypflichten; voilständig itt aber der Gegenstand
nicht erörtert, und day die schwachen Brüder insbeson-
dere durch diese Schrift, beruhigt werden könnten , besiweifle ich.

4.

ie 30 Oct. erklärte die tfeologifdie Sacultát
den Hrn. Mag. Pet. LTordin zu Greifswald

durch das gewöhnliche Patent zum Licentiaten der Theo-
logie , und ließ dabey die von ibm eingesandte Inau-
gural- Abbandlung: vertheilen.
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Rostockschen Academie.
9.35anb. 25. OCtüd.

Den 18. SOecembet 1798.

I.

Allgemeines Jahrbuch der Universitäten, Gymnasien,
Lyceen und anderer gelehrten Bildungsanstalten in
und außerhalb Teutschiand. Ersten Bandes drittes
fft. &amp;rfürt, — 1798. 53 Bogen in Octav.

nthält: 1) Ueber Cornelius Lîepos, zugleich
als Ankündigung einer historisch - kritischen Be-
handlung seiner Biographien, von v.Wilh. Mo-

sche , 1 Abtheilung. ~ Ein in dies Journal gar nicht
passender Aufsatz, davon die erste Abtheilung über 14
Vogen beträgt. 2) Ueber einige gelehrte Schulen des
Churfärstenthums Sachsen , 1 Bricf. ~ Von der in
Leipzig eingerichteten Freyschule kaun ich mit gutem
Gewißen sagen, daß ihres gleichen in Deutschland ver-
geblich zu suchen is. Nach demselben Plane ist das
Waysenhaus reformirt, und eine kleine Schule beym
Arbeitshause für Freywillige angelegt , auch wird jetzt
eine große Bürgerschule erbauet. Aber die gelehrten
Schulen , welche auch unter der Aufsicht des Raths
stehen. scheinen weniger sorgfältig behandelt zu werden.
Auf der Thomasschule sind die Schäler in o Klassen ge-
theilt, wovon die zwey untern eine Art von Trivial-
schule suud , die andern aber dir eigentliche gelehrte

Schule ansmachen, und dius aus Alumnis theils intX^
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Externis bestehen. Die Zahl der ersteren ist auf 56
festgesetzt; die Zahl der Excernorum ist, wie natürlich,
unbestimmt, und richtet sich nach der Celebrität der
Lehrer und dem genio leculi, der gegenwärtig dic Vors
bereitung zum Studiren lieber unbemittelten Studen-
fen unb Ganbíbaten, als den öffentlichen Schulen an-
vertraut. Der Unterricht erstreckt sich hauptsächlich
auf die gelehrten Sprachen, welche daselbst gründlich
erlernet werden: für die Wissenschaften wird aber zu
wenig gethan. Das Alumneum hat seine gute und
schiimme Seite. Zu dieser rechne ich die zu überhäuf-
ten täglichen Dienste in den vielen Kirchen uud bey Leis
chen, das Current: Gregorius - Michaclis. Martini-
und Neujahrs Singen, welches nicht allein ihrer Ges
sundheit nachtheilig ist, sondern sie auch öfters von
Besuch der Schulstunden abhält, und überhaupt für
die ganze Schule zu viele Ferien nöthig macht. Doch
werden diese Uebel von den Vorthrilen aufgcwogen,
welche in freyer Wohnung auf Fürstenschulen « Art,
nebst der dazu nôthigen Erleuchtung und Heizung , in
guter und reichlicher Kost, in Legaten an Kleidungs-
siücken, Hemden, Schuhen, 1c. und noch außerdem
in Geldeinkünften bestehen, die so beträchtlich sind, daß
sich. schon mancher außer einer ausgesuchten klassischen
Handbibliothek eine Summe erspart hat, von wel-
cher er sich auf der Llcademie erhalten konnte. Denn
außer den accidentellen Einnahmen sind z. B. die jähr-
lichen Einkünfte des ersten Präfects 120 Rthlr., des
Famuli funerum 100 Rthlr., des Famuli Redtoris
66 Réhlr., eines Purganten 34 Rthlr. , und so siuffen-
weise niedriger nach den verschiedenen Aemtern, welche
die obersten 15 Alumnen zu verwalten haben. Auch sind
noch einige academische Stipendien mit dieser Schuie
verbunden, und diese Vortheile tragen nicht wenig das
zu bey , daß die Jünglinge von frühzeitiger Quitjrung
der Schule abgehalten werden. 3) Briefe über den
neuesten Zustand der Universität Jena. Dritter Brief.
Der Feuereifer des Einsenders ber bepben erften 2riefe
(? B. S. 355.) vergrößert, und trägt die Farben zu fein



9(cabemie, 8. 35. 25. €t, | 195

nem Gemäldezu grell auf. So unsittlich und verdorben
ift ber jetzige Jenenser nicht, wie der vor 20 Jahren
war. Cr ist nicht das, was er seyn könnte, allgemein
gesittct und artig ; aber ein größerer Theil ist es doch,
und der übrige könnte es seyn, wenn auf allen Univer-
sitäten gemeinschaftlich und ernstlich an der Vertiigung
der schädlichen Orden und ähnlicher Verbinduugen gear-
beitetwürde. Dies ist die Erbsäude , woran beynahe
alle Academien kränkein: Hut, Stiefeln und Sporen
sind es nicht. Diese richten sich nach der öffentlichen
Meinung, welche cher durch Beyspiele als durch Ge-
setze zu erzwingen ist. Warum iäßt man Personen in
unansiändiger Kleidung in den öffentlichen Concerten,
Klubs und andern Besellschaften erscheinen ? Der jun-
ge Mann ist öfters unartig und ungezogen, weil er
darf: der Burschencomment ist nicht mehr der Codex,
nach welchem der Student seinen Werih abmißt : er
kommt nicht leicht vor, außer wenn der zeitige Prorce-
tor schläft oder aus Nebenabsichten schweigt. Gerade
hierin hat in neuern Zeiten der Ton sich gar sehr gee
ändert, die öffenttichen Hänser fien unter besserer
Aufsicht, die Policey ist thätiger und wachsamer, unser
gute Fürst und das Minisierium haben ein wachsames
9luge auf Disciplin und Ordnung. Der Student
spieit und schlägt sich, sagt der Einsender: geschieht
dies nicht auch anderwärts ? Kann die Academie immer
hindern, was im Dunkeln, auf Stuben oder in dcn bes
nachbarten Dörfern geschi:ht? Wachen kann sie und
aufmerken, am Ende sirafcn, und das hat sie zeither
redlich gethan. Die Academic kann iuzwischen nic
manden besirafen , ehe Geständniß und Ueberzengung
des Frevlers eintritt: vermdöge der Ordensregeln kann
man aber alles läugnen und abschwören, auch wohl falsche
Zeugen stellcn. ~ Sic kann sodann nichts weiter thun,
als beobachten, 41s Reverse zur Fortschaffung bey den
kleinsten Uufertigkeiten unterschreiben lassene uud nachhin
sirenge vollziehen: cin herrliches Poiliceymittel, sich

guf hieleichtckeUtlech SD. aub abo!

B b 2 im
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im Finstern treiben. Der Senat hat die ertapyten Con:
stantisten fortgeschafft, hat kürzlich das rheinländische
Kränzchen, das sich litterarische Harmonie nennt,
vor der Hand in Furcht gesetzt, und sich der Papiere
und Siegel bemächtiget, hat einige Erzrenommisten
fortgeschickk, hat den Amicisten- Orden entdeckt und
12 Mitglieder auf immer relegirt. Uebertrieben ist
die Nachricht von Ziegenhain : es war nichts weiter,
als ein ernstlicher Vorfall aus eiuer Kleinigkeit, der
des Aufhebens in öffentlichen Blättern nicht bedurfte.
Falsch ist es, daß der damalige Prorector die Solda-
ten nad) 3. geschickt habe : er war gerade auf seinem
Weinberge, aber der Pedell Schreiber that es *),
vielleicht aus übertriebenem Amtseiser, viellcicht anch,
sich den Studenten gefällig ju machen. Interessanter
ist die Frage: wie kann Jena sich bessern Ruf ver-
schaffen, und das alte Vorurtheil vertreiben? Es hat
so mancher Bequemlichkeiten, hat bey wenigen öffentli-
then 9inflalten fid) felbft, größtentheils durch Anstren-
gung und Thätigkeit seiner Lehrer, gehoben, hat den
Fleiß der Studirenden bestmöglichst unterhaiten, und
den wohlgegründeten Ruf im Nuslande erworben, daß
man (id) Die gum gelehrten uud brauchbaren Staats:
bürger weit eher als anderwärts bilden könne. Sollte
das nicht eben so ausführbar für Moralität seyn ? Ich
sollte meinen, wenn alle Lehrer mit gleichem Eifer zur
Einführung eines bessern Tons durch Beyspiel und
Mitwirkuug beyzutragen suchten. Der junge Mann
nimmt alle Formen an, die man ihm giebt: er wird
sittlam und bescheiden, wenn er mit bessern Menschen
umgehen kann; er wird roh und uugezogen, wenn er
immer unter ungesitteten leben muß. Die Dorfgesell-
schaft ist nicht die Schule der Bildung,. die öffentlichen
Häuser in der Stadt sind es auch nicht. Eine besser
urganisirte und von fremden Einfluß ganz unabhängige
Polizey könnte hier viel thun. Bis jetzt ist ihr Vir,ungés

*) Das ift noch schlimmer. Wo der Pedell dergleichen

Qo antri „thun darf. kann. schwerlich Ausschwele



Academie. 8.95.25. Ct.|197
kungskreis aus mancherley Ursachen sehr beengt: der
vielfache Iurisdictionsitreit, die fremdherrische Nach-
barschatt, ind ein beträchtliches Hinderniß, dem Un-
wesen auf der Stelle zu steuern. Es geschehen unge-
ahndet manche Ungezogenheiten, weil dic Policey nicht
wirken und eingreifen kann, wie sie (ollte. Es wäre
daher die Frage : ob die Studenten nicht auch hier
unter der ertien Policey Aufsicht stehen , und, wenn sie
ertappt würden, an die Vehörde abgegeben werdenbunten..—KaiserJosephschlugdiesenWegein,undsogleich hatte das rohe Wesen der wiencr und pra-
ger Studentcn ein Ende. Es haben sich kürzlich meh-
rere hiesige Studirende verbunden , sich nicht zu fla:
gen: man dürfte, wenn die größere Zahl der Gesitteten
diesen Ehreupunct annimmt , die Ordensbrüder am
Schlageaciste sogleich erkennen, nnd eine andere Stimo
mung erlangen. Indessen mögte nöthig seyn, daß
das Fechten in Häusern bey nahmhafter Strafe unters
fagt wärde': vielleicht wäre es noch besser, daß der
academische Fechtmeister zur ewigen Ruhe versetzt würs
de. Der Stndent soll Gelehrter, nicht Klopffechter
werden ;: sind die Fechtböden verschlossen, ist das Pri-
vatfechten verpbnt, so verliert fi) mit bem Mangel an
Gelegenheit auch die alte Meinung Dergleichen Thor-
heit bat man so lange unter öffentlicher Autorität auf
allen Academien von privilegirten Fechtmeistern treiben
le(jen? GConberbar genug, umb dennoch wahr! Von
den Orden noch ein kleiner Nachtrag. Man sagt im:
mer, die vdllige Ausrottung sey nkcht möglich :. ich denke,
man irrt sich sehr , oder man will nicht. Alles kömmt
nur darauf an , daß hierüber alle Academien gleiche
Grundsätze hegen, und bey dergleichen Untersnchungen
nicht auf vollsiändigen juristischen Beweis schen, sone
dern sich mit haiben Beweise beruhigen. Gerade diese
juristische Bedenklichkcit hat dem Unwesen Vorschub ger
than: die Frevler läugnen, und schwdren oft , (das ist
beschworne Ordensregel, ) wie kar.n die Obrigkeit je-
mals vollkommene. Ueberführung solcher Menschen er-

warten? Das von 3m alen deuischen Academien1
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angebotene Cartel, wegen Mittheilung der Nahmen
aller Relegirten oder sonst Fortgeschaften nebst der
Ursache, hat herrliche Dienste gethan. Es war daher
sebr auffallend, daß Greifswald gar nicht, Halle nut
in Betracht der Ordensrelegirten beytreten wollte. Es
kommt erstaunend viel auf dcn jedesmaligen Prorector
an. Wenn sie alle gleich gesinnt und gleich tyätig wä-
ren; wenn sie nicht auf Verhältnisse, Gunst, Applau-
sus und Protection Mückücht nähmen, unb sich bessere
und thätige Pedelle verschaffien; wenn se keine Unsitts
[amkeit auf den Straßen und an öffentlichen Orten,
keine Ungebührlichkeit in den Verhören duldcten, und
die dictirten Strafen streng voll;ögen : so würde die
Disciplin, Sittsamkeit und Ordnuug unendlich gewin-

Mit Miei Ve lane m au
waren die traurigen Folgen von Nachlässigkeit der Pro-
rectoren und Pedelle, von Gleichgültigkeit uad Zweydeue-
tigkeit des academischen Senats. 4) Annalen gymna-
siastischer Bildungsanstalten. 5) Annalen academischer
Bildunugsanstalten. ~ Duisburg. Wie es größ-
tentheils auf sämmtlichen deutschen Academien der Falk
ist, so werden auch hier bey weitem nicht alle angekün-
digte Collegia gelesen. Schr zu bedaurenist es hie-
bey , daß dies gerade zwey so wichtige Theile der Ge-
lehrsamkeit, die Philosophie und Geschichte vorzüglich
trifft. . Viel trägt hiczu die geringe Anzahl der Stu-
denten bey : vorzüglicher ist der Grund, daß das Haupts
fach so handwerksmäkia betrieber wird. Jena. Bey
allen den Stürmen und Erschütterungen, die unsere
Academie seit mehreren Jahren theils wirklich leiden
mußte, theils nur zu erleiden schien, hat sie sich immer
als eine der ersten gelehrten Bildungsanstalten Deutschs
lands ausgezeichnet. Ein Zusammenkfluß der vorzüglich-
sten Köpfe, die das Vaterlaud aufzuweisen hat, war
fie aud) zugleich so glücklich, unter ihnen die vortrefflich-
sten Schriftsteller der Nation zählen zu dürfen, die ih-
ren Ruhm doppelt verbreiteten. Seit neueren Zeiten
Hat sie sich besonders im Fache der Mebicin und Phi-

0-
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[ofopbic fo hervorgethan, daß man sie als schwer zu cr»
reichendes Vorbild neben mehrere ihrer Mitschwestern
stelcn kann. Einrichtungen, die auf gelehrte Bildung
berhaupt Einfluß haben, sind, die Vereinigung einiger
Gelehrten zu einer mineralogischen Gesellschaft unter
der Direction des Hrn. Prof. Lenz , und die Einrich-
tung eines Museums für Freunde der Wissenschaften
und freyen Künste vom Hrn. Buchhändler Voigt. Letz-
terer hatte das beygangssche Museum in Leipzig vor
Augen i die Zahl der Theiluehmer erstreckt sich jetzter siebzig.

2.

Ueber die nächstkommenden vierzig Jahre. Dritte Auf-
lage. Ucber das Papstthum und über Egypten, nebst
einigen damit in Verbinduna stehenden Flugblättern,
von Christian Gottlob Thube, Pastor zu Baum-
garten in Mecklenburg -Schwerin. Schwerin und
Wismar, in der Bödnerschen Buchhandlung, 1798.
6X Vogen in Octav.

N'§ einer vorausgegangenen Dedication an seinenlieben Freund, den Hrn. Dros v. Plessen, lie-
fert der Hr. Verf. verschicdene kleinere gedruckte und
ungedruckte Aufsätze in folgender Ordnung : 11) Urber
die Französische Revolution. (5 S. 80.) 2) Erinne-
rung an eine zu Ludwigslust gehaltene Predigt,
(6 B. S. 47.) mit einer Nachschrift , worin fid) ber
selbe auf einige damalige Zuhörer beruft. 3) Ueber
die nâchstkommenden 40 Jahre. (6 B. S. 223. 368.)
4) Ueber den 12 Tag des Weinmonats im Jahre 1796.
(7 B. S. 103.) 5) Beylage zu der Schrift übcr den
1I2 Tag des Weinmonats im Jahr 1796. (7 B. S. 193.)
6) Ueber das Paöstthum. Erst eine Nachricht vom
Pabstthum , aus seinem Handbuche, (2 B. S. 116.)
und sodann eine Vergleichung seiner vormaligen Neu-
serungen mit den neucsten Vorfällen in Rom. Leider
hat er damalen an das Schwerdt der Tranzosen nicht
denken können; und ob er gleich die jetzige Regierungs-ers
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Veränderung mit klaren deutlichen Worten vorherge-
sagt, so ist sie doch 25 Jahre früher, als er berechnet,
eingetroffen. (Und doch trauet der Verf. seiner Zeits
berechnung noch so unbedingt, und läßt den seltsämen
Aufsatz über den 12. Oct. 1796 wiederholt abdrucken !)
7) Ueber Lgyppten. Die Nachrichten von dem damals
noch ungewijsen Einfall der Franzosen in E. ha-
ben ihn veranlasset, die Stelle Jes. i9, 18-24. anzu-
führen, welche ohne Zweifel von der nächitbevorstehen-
den Zeit zu verstehen seyn soll. Anstatt aber sich auf eine
Erklärung ‘einzulassen, fordert. er bloß seine Leser auf,
Acht zu geben, ob etwa dies oder jenes, was geweissa-
get steht, in Erfüllung gehen werde. 9) An den ge-
neigten Leser. Ein epilogus galcacus.

3.

Die glücklichen hohen Verbindungen zwifchen den
beyden Herzoglichen Haeulern Sac/fen-Gorba und
Mecktenhurg . Schwerin. Ein Patentbogen, unters
jeichnet: Lud wigslult, den 21 October, 1797.

(gi genealogische Tabelle, welche auf der einen Seite
mit dem Churfürsten Ernst zu Sachsfen, nnd auf

der andern Seite mit dem Herzog Magnus zu Nreck-
lenburg anfängt; und dié vier Verbindungen, 1) des
Chürfürlten Johann des Beständigen mit der Prin-
zessin Sophie, 1300, 2) des Prinzen Ludwigs mit
der Prin;essin Charlotte Sophie, 1753, 3) des
Herzogs Friederich Franz mit der Prinzessin Louise,
1775, und 4) des Erbprinzen Emil Leopold Augusst
mit der Prinzessn Louise Charlotte, durch Angabe
derjenigen fürstlichen Personen darstellet, von welchen
dirse in gerader Linie abstammen.
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Det

Rostockschen Acadetie.
§. Band. 26. Stück.

Den 25. December 1798.

[F

achdem id) die Nachricht von drey verschiedenen
im Jahr 1797 mit einer. veränderten Einriche
tung herausgegebenen gelehrten Zeitungen (7 B.

S. 154. 245. 374.) voraufgehen lassen : so werde ich
mich nun wieder zu demjenigen, was ich von einer in
Vorschlag gekommenen hiesigen getehrten Zeitung anzu-
zeigen habe. Es konnte freylich keinen Zweifel leiden,
daß die von der herzoglichen Regierung ergangene
Nuffoderung zu befolgen sey : allein die jweckmäßige
Einrichtung, und die Besorgniß, daß es dabey an den
unentbehrlichen Hülfsmittelu nachhin eben fo febr, al$
ín manchen andern Fällen, fehlen inögte, erfoderten
eine sorgfältige Erwägung der Art und Weise, wie die
Sache einzuleiten sen. Das Concilium übertrug das-
her einer aus zwey Mitgliedern. der philosophischen,
und aus einem Mitgliede der drey andern Facultäten
bestehenden Committe den Entwürf eines genauen und
umstäudlichen Plans zu diesen Zeitungen : und dies Ge-
schäft übernahmen der Hr. Prof. A. G. Weber, der
Hr. H. R. Lrorrmann, der Hr. Prof. Link, und der
Hr. Prof. Ziegler mit mir. Bir blieben gar íi eins
gen Puncten verschiedener Meinung, inzwischen verei-
nigten wir uns nach der Stimmenmehrheit zu einern
Erachten, das wir dem Concilio im Sept. 1796. pot€ egi
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legten. Mit Auslassunq einiger Nebendinge, die das
Publicum nicht interesiren, will ich dies erachten jetzt
mittheilen: meine Leser mögen die darin vorgetragenen
Grundsätze mit den in jenen uns erst später bekannt ge-
wordenen Notizen enthaltenen Grundsätzen vergleichen.

1uWenn in Rostock eine gelehrte Zeitung angefangen
werden soll, so- wird man dabey voraussetzen müssen :
I. daß sie éinen vor1figlichen innern Werth habe, und
dadurch den gutcn Ruf der hiesigen Academie beförde-
re, 11. daß ihre Dauer gesichert sey. ~ Auf dicse bep
ben Botausfegumgen fib folgenbe Sorfd)láae gebauet,

1) Der wesentliche Eudzweck gelehrter Zeitungen
kann kein anderer seyn, als die jährlichen Fortschritte
gesammter Wissenschaften- denjenigen Lesern in einer
kurzen. Uebersicht darzustelen, welche nicht alle heraus-
kommende Schriften lesen und vergleichen können. Man
tvird also auf diesen Endzweck alles zurücke führen müs-
sen, da kein Platz für Nebendinge übrig bleibt. Man
wird also a) alle Schriften, die blog eine unterbaltem
de Lectüre gewähren, ganz übergeben müffen. b) Ganz
schlechte Bücher, durch welche die Wissenschaft gar
nichts gewinnet, die alfo jedem völlig entbehrlich wer-
den, sind gleichfalts auszubescheiden, oder höchstens dem
bloßen Titel nach anzuzeigen. c) Nachrichten von To-
desfällen, Beförderungen, Ehrenbezeuqungen, U. d. gl.
Auszüge aus Briefen, die häufig unvollständige und un-
richtige Nachrichten enthalten, Buchhändler. und
Schriftsteller- Notizen, u. s. f. überlasse man ben litte:
rarischen Intelligcenzblättern. Antikritiken nehme than
nicht auf, beantworte sie auch nicht, da die Erfahrung
bewiesen hat, wie: wenig Nutzen davon ju erwarten ift.
Dagegen wähle man d) alle größere und kleinere
Schriften aus, deren Inhalt zur weitern Ausbildung
der Wissenschaften etwas beytragen kann; insbesondere
e) beachte man solche Schritten, die in andern kriti-
schen Blattern unrichtig beurtheilet worden. Und in
Rücksicht auf unsere Lage widme mau f) der nordischen
Litteratur mehrere Aufmerksamkeit, als bis jetzt in an-
dern gelehrten Zeitungen geschiehet. j

2.
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2) Um den gedachten Zweck zu erreichen, enthalte

jede Recension in der Regel eine gedrängte Angabe des
Inhalts der Schrift, cin vö!!ig unpartheyisches Urtheil
über die Güte derselben, besonders in Veraleichung mit
andern neuern Schriften über denselben Gegenstand,
eine mit möglichster Präcision abgefaßte Anszeichuung
desjenigen, was neu oder von einer ueuen Seite darge-
siellt ist, und einzelne eigne Bemerkungen, durch welche
der Receusent die Ausbiloung der Wissenschaft beförs
dern kann. Auch der Ton sey in diejen Recensionen
anständig, und der Vortrag von alien Abschweifungeu
frey und möglichst kurz. ‘

3) Der Zweck des ganzen JFustituts erfodert es, daß
in allen Wissensschasten die hauptsäcylichsten Schriften,
mithin auch von kleinern Schristen diejenigen, welche
sich durch ihren Inhalt auszeichnen, in dieser Zeitung
angezeiget und beurtheilet werden. Diese Vollständigs
keit wird sich aber freylich nicht sofort erreichen lassen,
sondern erst in der Folge möglich werden, wenn sich eine
hinkängliche Anzahl von Mitarbeitern vereinigt hat,
und cin hinläuglicher Absatz der Zeitung es erlaubt, ihr
eine angemesssene Ausdehnung zu geben. Wenn daher
im Anfange noch manche Schristen unangezeigt bleiben
müpten, dje man nach dem eigentlichen Zwecke der Zei-
tung nicht übergehen sollte; auch wöchentlich noch nicht
mehr, als ein Bogen, geliefert würde: so geschiehet
das aus der Ucberzeugung , daß man zuerst nur soviel
übernehmen muß, als man übersehen kann, und daß
wir in uusern hiesigen Verhältnissen nur nad) unb nach
zu dem gewünschten ‘Zwecke gelangen dürften. Auch in
dielem eingrschräncktern Zustande wird sie indeß schon
ihrez Nutzen haben, wenn nur die Mitarbeiter unpar-
thcyische und gründliche Rerensionen liefern.

4) Uns scheint es viele Gründe gegen lich zu haben,
alle rostockssche Professoren ohne Ausnahme zn verpflich-
ten, daß sie die Stelle eines Mitarbeiters an diesen Zei-
tungen übernehmen sollen, und dagegen alle audere
Gelehrte davon auszuschließen. Manche Professorcn
haben nicht Neigung b andern sehlt es an jnsc 2 icher
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licher Zrit, und es wird dies dem Institutc unschädlich
bleiben, wenn sich nur nicht der größere Theil der Professo-
ren entziehet. Seilbst in dem Falle, wenn eine Professors
stelle eine Zeitlang gar nicht besett wäre, uder den ein-
sigen hiesigen Lchrer in cinem Fache unwillkührlichc län-
gere Behinderungen treffen, würden allemai erhebliche
Läcken entstehen, wenn man sich auf ke beschränfken
wollte Xx) Auch können die Mitarbeiter bisweilen gute
Gründe haben, einen hiesigen Professor auszuschließen.
Es dürfte aiso nothmendig seyn, auch audere hiesige
und auswärtige Gelehrte, von deren gründlichen Kennt-

uus. .

mentlich bey der jenaischen Litteratur . Zeituug und den
göttingischen Anzeigen ber Gall ifl; dagegen aber diejes

vilzu brit. ambit it Gefqaot
Mitarbeiter als eine für (id) bestchende Gesellschaft an-
Oo mam uis q hiî ur p jo fein e i id
în welcher es mit der hiesigen Academic bleiben muß,
binlänglich gesichert seyn.

(Die Fortsetzung folgt.)

M

S eo da SUNNESesevon des Hrn.
Stagtenkunde und Gescqi A q ggraubievon Mecklenburq, die den Titel erhalten r Machrichten
oat . . c .. er-

m[4]

) itt M tint qotM, MchamUmtedeni ja
widmen, wird er doch bie brauchbaren Schriften feines
fades lefen müffen: und alsdann könnte man von
ihm die Bemühung wohl verlangen. eineRecenston von
sichern dene. hi VerProfessmit einem denies
fortschreite. (5 B. S. 285.)
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beenbiget finb, fonbern ín bem folgenden Theile fort-
gesetzt werden solen. Ich kann nur einiges aus diesem
weitiäuftigen Aufsatze ausziehen, was mir nach dcm
Zwecke dieser Blätter einer Bemerkung zu bedürfen
scheint. 1. Ueber ältere und neuere Abtheilun-
gen dieses Herzogthums. Das Land hat nach
v. Brandensve *) 257, nach anderer Berechnung
2174 Quadratmeilen an Flächeninhalt. 2. Einwoh-
ner. 2) Anzahl. Nach einer sehr weitläuftigen Be-
trachtung über unsere Kirchenlisten, die auch Verglei-
chungen mit anderninsich fasset, wird darnach die wahr-
scheinliche Zahl der Einwohner im schwerinschen Antheil
zu 310602, und im strelitzischen Antheil zu 58617 Per-
sonen berechnet : doch sind, wie aus der Berechnungsart
schon erhellet, die im Schwerinschen vorhandenen 268
Schvtzjuden mit ihren Familien, und die Juden im
Strelitzishen, welche 1794 auf 740 Köpfe geschättt
wurden, nicht darunier begriffen. Nuf eine Quadrats
meile werden im Durchschnitt 159 17 Personen angege-
ben. b) Rörperliche Beschaffenheit der Einwoh-
ner auf dem platten Lande. Der Landmannist
von starkem gesunden Körper, zu den stärksten Arbeiten ge-
schaffen, standhaft, ausdauernd, auch bey Ungleichheit
der Witterung , übrigens an harte Kost gewöhnt, und
bey seinem täglichen Brodte und bey Kartoffeln mehr
rentheils zufrieden. c) Sprache des gemeinen
Mannes. (Is unbedeutend, und läßt vermuthen,
daß dies die Muttersprache des Verf. nicht ist.) d) Po-
litischer Zusiand. Die Bauern siud mcistens Leib-
eigene: die iuzwischen immer allgemeiner mit mchr
Menschlichkeit behandeltwerden. Einige ganze Güter
sind schon von den dazu gehörigen Leibeignen angekauft,
z. B. die Lehngüter Steder und Niendorf im Ante
Boitzenburg, und die Allodialgüter Buchholz und
Grabow im Amte Wredenhagen. Die Bauern

sind Voll- Halb- Dreyvtertel Vierielhüfner und Kossa-c 3 ten :

)) Vahrscheinlic ein Druckfehler. ewt im Nahmen als
i etant rlenenMerit hu berichtigen igen (4 B.
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tnn: Letztere, die auch Achtelhüfner heißen, halten fich
keine Pferde, sondern blop Ochsen, uno dienen mit der
Hand. Die Bauern sind entweder Dienst- oder Pacht-
bauern. Diese letztere findet man größtentheils auf
fürstlichen Gütern. Sie stehen unter deu fürstlichen
NMemtern, die ihre ganzé Einrichtung bestimmen, und
unordentliche abseen. Stirvt eimer, fo folgt ihm alle
mal. sein ältester Sohn : ist dieser minderjährig, so wird
bis zu dessen Volljährigkeit ein Interimswirth aut das
Gehöfte gejezce: in Ermangetung der Söhne wählt das
mt unter den Seitenverwandten einen tüchtigen Wirth
aus. Eine wohlthätige nene Einrichtung besteht dar-
in, daß denen, die aus eignen Mitteln cin Haus in ei-
nein Dorfe bauen wollen, nicht nur dir Stelle dazu,
fonb/tnu auch foviel Acker, ats zu einem geräumigen
Garten und einigen Scheffeln Aussaat nöthig ift , an-
gewiesen wird, wofür sie jährlich nur einige Thaler aus
Amt bezahlen: auch haben diese die Freyheit, ihre Stel-
len mit Consens des Amts zu veräußern. ' Uuter diesen,
die Büdner genannt werden, wie auch unter den Pacht-
bauern, .sind viele in ihrer Art reiche Leute. Ilk. ein
Einlieger ein guter Wirth in seinem Hause, so. hat er
ein reichliches Auskommen. In den schwerinschen
Staaten wohnen etwa 66000, in den strelitzischen 13000
dergleichen Personen. 3. Land - und Stadtwirth-
schaft. a) Landwirthschaft. Sie ist wichtiger,
als alle übrige Gewerbe des Landes. Getreodebau und
Viehzucht sind die Hauptzweige der ländlichen Beschäf-
tigung, und die Hauptquellen des meckl. Wohlstandes.
Getreyde gewinnt man so viel, daß jährlich im Durch-
schnitt an 15000 Lasten ausgefübhret werden können.
Die Viehzucht wird durch Erweiterung des Futterbaues
immer einträglicher. Für Butter sollen mit Inbegriff
des Käsedebits an 300000 Rthlr. fremdes Geld ins
Land kommen : sie ilt qut, nicht so fett, als die Holl-
steinsche, aber dauerhafter und kernhaftervon Geschmack :
ihr Preis ist so billig, daß man z. B. in Berlin im
Winter des 1796 und 1797 Jahres das Pfund für 4
bi$ 4$ ggt. verkaufte. Die Schweinezucht ift nichtmchr



Academie. 8.23. 26. €t. 207
mehr o wichtig, wie ehemals, wo man den auswärti-
gen Handel damit jährlich auf eine Tonne Goldes be-
rechnete :. denn viele Brüche und Waldungen, worin
die Schweine ohne große Kosten gehaltcn und fett ges
macht wurden, sind in Ackerland verwandelt. b) Stadt-.
wirthschaft. Vermittelt erheblicher Manufacturen
und Fabriken wird der meckl. Nativnalreichthum bisher
noch wenig besördert : dagegen findet man die Gewerbe,
welche man im gemeinen Leben unter dem Nahmen der
Handwerker begreift, mehrentheils. (Sie werden hier-
auf mit großer Umständlichkeit nach Maasgabe des
Staatscalenders angegeben, und es find einige auswär-
tige Notizen zur Vergleichung beygesäget.) Die Han-
delsgeschäfte des meckl. Landes sind, ungeachtet des
Mangels an großen Manufactur- und Fabrik-Anlagen,
weit beträchtlicher als man gewöhnlich behauptet.
(Gleichwohl wird davon nichts weiter gesagt , als daß
nach Schwedisch- Pommern ungleich mehr Artikel ver-
sandt werden, als von dorther ins Mccklenburgische
ommen.)

Folgende Nachricht mag hier noch eine Stelle finden :
nEine merkwürdige Auhöhe ist die Schlemminer
Burg im Amt Bützow, eine über den ganzen Wald
Hervorragende verfallene Brfestigung, deren Eristenz
über den Anfang der christlichen Geschichte hinausreicht.
Ein regelmäßiger ovalrunder tieter Graben auf . der
Spitze der Auhöhr- , mit zwey Eingängen einander ge-
genüber, und ein hoher wohlerhaltener Wall mit Nui-
nen von gehauenen Steinen, bilden noch jetzt mitten in
einer romantisch schauerlichen Gegend einen Erndruck
von Größe und Wildheit, der schon in einer Entfer-
nung von einer Viertelmeile durch einen dahin führen-
den steilen Wall vorbereitet wird.''

Km Ganzen kann ich dieser Compilation keinen gro-
ßen Werth beplegen:: fie ift nicht allein meines Ermes-
ens zu weitschweifig, sondern es lassen auch einige dar-
in enthaltene Unrichtigkeiten besorgen - bab fid) in ben

Stelen, die ich nicht beurtheilen kann, deren mehrere
Noch
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Noch bemerke ich, daß in unserm diesjährigen Staats-

calender unter dem Titel: Fabri Abriß der meck-
lenburgischen Staatskunde, 1 Th. 1797, ein Buch
aufgeführet worden, welches, da mir es unter demletzte-
ren Titel sonst nirgends vorgekommen ist, mit diesem Ab-
schnitte des Magazins einerley zu seyn scheint.

N neuen Rirchen. und Retzeralmanach (7B.S. 328.) müssen doch soviel Exemplare abgesctzt
seyn, daß Verfasser und Verleger diese unnütze Finanze
speculation fortzuselzen beschlossen haben. Es ilt näm-
lich eit zweyter Jahrgang auf das Jahr 1798 erschie-
nen, der nur bis zum Buchstaben J. gehet, und also,
wenn die Lescr wollen, wenigstens noch zwey andere
Nachfolger haben soll. Er ist noch dürftiger ausgefal-
len, wie der vorige ; zwar sind der angetührten Perso-
nen vieie, aber von den mehresten ist desto weniger ge-
sagt. Von Mcelenburgern haben hier eine Stelle erhal-
ten, H. V. Becker, E. I. Böckler , I. J. Brink.
mann, E. T. I. Brückner, I. Capobus, D. G.
Detharding, M.G. Detharding, I.P Friederich,
A. §F. Fuchs, B. C. J. Giesebrecht und J. D. zart:
mann. Da die gegebenen.Nortizen diesmal tast allc sehr
kurz sind, so will ich einige Artikel hier anführen, „&amp;H.V.
Becker. - Seiuc Programmen dürften wohl nicht ge-
sammelt werden. G. Detharding — ist der rostocksche
Bürger, der die schnepfenthalsche Prcisaufgabe über die
symbolischenBücher beantwortet hat. Er hat sich aber auch
auf gelehrte Beantwortung wichtiger Fragen eingelassen,
j. 99. cur miniftri verbi diuini nigro colore incedanc ?
Sein Sohn G. Detharding hat seinem Großvater die
Worte Joh.8.56. erkiäret, auch de accommodatione mi-
nistri verbi diuini ad caprum vulgi gehandelt. I. D.
Hartmann , Candid. des Predigtamts zu Jena, geb.
im Mecklenb., hat einige Beyträge zur christlichenKirchen-
und Religions-Gesschichte geliefert, die im Meusel auch
dem M. Hartmann in Herborn beygelegt werden;
(welches richciger seyn mag, als die erstere Angabe.)



A nn a l e H

oet

RostockschenAcadetnie.
8. Band. 27. Stück.,

Den 1. fyanuat. 1799.

ls

Zwey und sechzig Tabellen , für den Landkasten und
jeden Mecklenburgischen Gutsbesitzer , alle Steuern
und Anlagen von Z s3 bis 50 &gt; pro Hufe, nach

MghrssLACspiE ipa
genau felbst berechnen zu können, vom Canzellisten,
Secretair Koeve. Rostock im Jahr 1798. Ro-
siock, gedruckt in der Adlerschen Officin. 32 halbe
Bogen in Octav.

us dem Titel ist der Inhalt und Zweck dieses
mühsamen Werkes hinlänglich zu ersehen. Für
diejenigen , welche die auf die mecklenburgischen

Landgüter revartirten Anlagen zu- berichtigen haben,
ist dessen Nutzen nicht zu bezweifeln.

2;

ortsetzung der Vorschläge zu einer neuen
rostockschen gelehrten Zeitung. , 5) Ob-

glerch für die hiesige academische Bibliothek jetzt schon
jährlich eine ziemliche Anzahl neuer Bücher angeschaft
wird , deren sofortige Communication an die Mitar-
beiter der Zeitung kein Bedenken haben kann; obgleich
ferner “jeder Mitarbeiter für seine Handbibliothekfc
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auch solche Micher anschaft , deren Anzeige in der Zei
tung erfoderlich ist; und obgleich jeder von ihnen so-
wohl von.den Buchhänrlern, mit denen sie in Verbin-
dung.stehen, als vun guten Freunden, ein und anderes
Büch zu diesem Behuf geliehen erhält : so dürften
doch immer viele unentbehrliche Bücher und Schriften,
besonders kostbare Werke nnd ausländische Productk,
auf diesen Wegen zum Behuf der Recensionen nicht zu
erlangen sehn. Es bleibt also kein anderes Mittel
übrig , als fie für die Gesellschaft an;ukausen: und
diese wird also einen zureichlichen kortbauernden Fond
Haben müssen, um daraus den Ankauf zu bestreiten.
Sie wird aber auch diese angekauften Bücher und
Schriften ohnr Ausnahrie nach brendigtem Gebrauche
auf die academische Bibliothek abzulicfern haben.

6) Die nächste Betrachtung erfodert der Druck und
die dazu nöthigen Kosten. Daß ersterer hier in Rostuck
geschehen, anch cine völlige Censurfreyheit den auss
wärtigen Mitgliedern eben so, wie sie die Professorcn
haben, versichert werden müsse, kann als ejne in der
Natur der Sache schon begründete Bedingung voraus-
gesezt werden. Mehrere Bedenklichkeiten treten in
Ibsicht der Kosten ein. Man wird zwar einen Buch-
händler ~ befragen können, ob er den Verlag der
Zeitung übernehmen , und sich dabey zu einer Fort-
setzung desselben auf mehrere Jahre verbindlich machen
wolle. Da aber nach den jeyßt gewöhnlichen Gtunds
säâßen der Buchhändler keine benfällige Erklärung zu
erwarten ist: so wird sogleich daranf gedacht werden
mässen, daß die Gcsellschaft die Besorgung des Debits
selbst dirigire. Die Kosten werden alsdann entweder
aus ihrem Fond oder aus dem Ertrag der Zeitung
genommen werden müssen : beydes hat Gründe für
und wider sich. Nach vielfältiger Erwägung des
Gegenstandes halken wir es am gerathensten, daß ein
Bogen wöchentlich aus ‘dem Zeitungs- Fond bestritten z
hingegen der Ertrag der Zeitung vorerst. znm Hono-
rario, bis dieses für den Bogen einen Louistsor be-

trägt, dann aber wieder zur Erweiterung der Zeitung
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felbft unb zur Vestreitung der damit verbundenen
Druckkosten verwandt werde. . .

7) Zu erwarten ist es ‘nicht, daß sch eine hinläng-
liche. Auzahl von Mitarbeitern finde, wenn. sie die Ber
mühunag utnsonst übernehmen sollen. – Uebernimmk
die Gesellschaft scibst die ganze Besorgung, so wird
fic auch, ipenn das Institut ‘Bestand haben foll, for
gleich diesen Punct berichtigen müssen. Gesaminte
auswärtige Mitglieder werden gar keinen Beruf finden,
nnentaelolid) ju arbeiten: umb felbft bep Dom Diefigen
Professoren wird man nie darauf rechnen können, so
viele und so gutc: Bevtrâge als erfoderlich find, z1
erhalten, wenn fic kein Honorarium bekommen : viel-
mehr würde das Insiitut nach vielfacher Erfahrung
bey ähnlichen Associationen den Keim der Auflösung
in sich selbst kragen, wenn man nicht von Anfang her
die Aussicht zu einer billigen Vergeltung damit verbins
den wollte. Bey den besern von den gelehrten Ieietungen, z. E. der göttingtschen und tübingischen, wers
den die Mitarbeiter ebenfalls bezahlt : und die jenat-
sche Litteratur - Zeitung hat dies Honorarium ungleich
Höher gesetzt, als wir es voyzuschlagen nns getrauen *).

$) Hieraus entslinden drey verschiedene Berechnun-
gen, die wir, [o gut fib bas iur Allgemeinen thun
läßt, sogleich vorlegen wollen, da man sich soust einen
unzutreffenden Begriff von der Sache macht. Wir
setzen dabey voraus , daß manfich in den ersien Jahren
wohl nicht mebr, als die Woche einen ganzen Bogen
~~ zu liefern anhcischig machen könne; jetoch fich ber
mühen müsse, in der Folge sobald die Zahl der Mit-
arbeiter und die Einnahme aus beren Verkauf es zu«
läßt, zu anderthalb , und demnächst zu zwey Bogen
fortzugehen, um eine zwcckmäßige Vollständigkeit zu
erwirken; und daß nach Wabrscheinlichkeit zwey Bogen
in der Woche genügen werden, um die beablic) tigted 2 . . Voll-

*) Güt einige efet ied viellcidt nbtbimyDiet: zu bergets
ken, daß die Größe des Formats der jenaischen Littes
raturzeitung uud das Porto, welches dabey den Reeen-
fenten zur Last kommt, die scheinbare Differenz mindert.
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Völlständigkeit zu erreichen ; daß jedoch , wenn die
Erfahrung zeigen sollte, daß noch einige weitere Aus-
dehnung möglich und nügtzlich sey, dieselbe nicht ganz
ausgeschlossen werden dürfe.

9) Die erste Berechnung gienge also auf das Quan-
kum, was zur Anschaff.ug der erfoderlichen Bücher
jährlich verwandt werden muß. Wenn wir annehmen,
daß guf einem wöchentlich zu liefernden Hogen 4 Re-
genflonen grdÿerer Schrtften, ~ kleine wollen wir
hiebey gar nicht in Anschlag bringen, ~~ enthalten
wären, so würden das 208 seyn, Nehmen wir an,
daß. die Hâifte derselben von der academischen Biblio-
thek, aus den Handbibliotheken der Mitarbeiter, und
durch Leihen. zu erhalten stünden ;: so blichen immer
sod) über 100 übrig, die die Gesellschaft ankaufen,
uud bey denen sie zum Theil qar das Porto überneh-
men muß. Da dies guten Theils ausländische und
kostbare Werke seyn werden, so glauben wir den An-
&lt;lag nicht zu hoch zu machen, wenn wir sie im Durchs
schuiit zu 4 &amp; das Stück anschlagen. Daraus käme
denn die Summe vou 400 ~r@ heraus. In der Folge
vermehrt sich diese Ausgabe in eben der Proportion,
ivie die Bogenzahl bey der Zeituug zunimmt. Auch
wird. die Direction mehrerer ausländischer critischer
Journale nicht eutbehren können, da diese nicht, so
wie. die deutschen, in den Lesegesel!schaften vorkommen.
Zugleich müßte aus diesem Fond noch das Porto bes
stritten werden , welches die Correspondenz mit den
auswärtigen Mitgliedern erfodert,

10) Die zweyte Berechnung betrift die Druckkosten,
Pvelche ~~ (mit einigen Nebenkosten nach einer in dem
Erachten gemachten specifiken Berechnung ,) ~~ auf
einen Bogen wöchentlich und bey einer Auflage von
500 Exemplaren 256 © 8 s) Nftel betragen. Will
man sogleich eine größere Auflage als dié 500 Exem-
plare machen, oder in dex Folge die Zahl der wöchent-
[ich’ zu liefernden Bogen vermehren, so slteigen diese
Koften nach Proportion. ) DieII 1
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11) Die dritte Berechnung hat den Ertrag und

dessen Verwendung zum Gegensiaude. Solange als
uur ein Bogen- wöchentlich gelief:rt wird, kann inag
den Ladenpreis nscht höher als 2 % segen. Buch-
händler und Poliämter erhalten davon bekanntlich ein
Drittel Rabatt.; die baare Einnahme ist alfo 1»
16 s8 fur das Exemplar ; und zwar ist diesje Einnahme
nach dem beym Buchhandel gewöhnlichen Maasstah
nur in Golde zu erwarten. Würde man die ganze
Auflage von 590 Eremplarien abzusezea im Stande
(eon, (o erbübe nran pafüic 6665 2c? Golb : (ct mau
aber soviel. nicht ab, (o beträgt jedes Funfzig 662 29
weniger. Da das Honorarium von einem Louisd’or
auf 52 Bogen 260 5% Gold ausmacht, so werden
200 Exemplare abgesetzt werden müssen, bevor das
volle Honorarium bezahlt werden kann. Reichte der
Debit Anfangs nicht soweit, so müßte sich jeder Mits
arbeiter einen proportionirten Rabatt gefallen lassen :
und es wird also fein eignes Interesse erfoderu , daß
er durch die Güte der Recensionen und durch Empfeh-
lung der Zeitung an seine Bekannte den Debit befördere.

2.
CUn demziweyten Stücke des ersten Bandes der neue-
.$ ften Gtaate2Inseigen ist enthalten : Il. Send-
schreiben cines Benedictiners aus Salzburg
an einen seiner Ordensbrüder über den neue-
sien. Zustand der dortigen Universität. Es
beschäftiget sich hauptsächlich mit einer Nachricht von
den dortigen Professoren, und der Wahl des Prof.
Gäng. Heyde Gegenstände interessiren mich zum
Bchuf dieser Blätter nicht : aber einige beytäufige
Aeußerungen über die Verfassung der Universität will
ich ausheben,

„Die Universität Salzburg ist ein Eigenthum
unsers Ordens, und es kann daher daselbst kein ande-
rer Mann ein öffentliches Amt beklciden, als welcher

zu unserer Regel geschworen, hat. Inder Mn
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Facultät giebt es zwar 3 weltliche Lehrer, allein diese
Haben fast gar keinen Einfluß , und sind von allen
Hohen Universitäts. Aemtern auf immer ausgeschlossen.
Als Creaturen der Benedietiner, von denen sie zu
Ihren Lehrstelen gewählt werden, mässen sie sich in
allem, was diese wollen, als gehorsame Diener erzei-
gen, und in dem academischen Senat als Jaherren
kiguriren: denn sollte sichs einer beygehen lassen, Nein
zu sagen , so wird es gewiß-mehr als eine Gelegenheit
geben, ihm seine Abhängigkeit von dem Benedictiner-
Regiment fühlbar zn machen. Die juristische Facultät
stand einst in Oberdeutschland in einem hohen Grade
von Celebrität, denn fast aus allen katholischen Ge-
genden Deutschlands kamen Ikinglinge hieher , die
Rechte zu studiren : allein feit 20 und 30 Jahren hat
die Zahl der hier studirenden Juristen gewaltig abge-
nommen. –~ Noch ist das sogenaunte Collegien-
halten der Studenten nicht ganz abgeschaft, womit
es folgende Beschaffeaheit hat. Zu Anfange des
Schuljahres weisct der Professor jedem‘ Studenten,
der sich darum meldet, aus dem Lchrbuche einen Titel
dazu an, daß er über denselben, wenn ihn die Reihe
triff, eine Vorlesung halten sol. Der Studenk
fioppelt nun aus zwey oder drey andern Büchern eine
Erläuterung oder vielmehr Erweiterung des ihm ans
gewiesenen Titels zusammen , oder täßt sich solche
zusammenstoppelu, und liesct ie denn por. Der Pros
fessor hat dabey nichts weiter zu thuu , als daß er dem
Studenten hin und wieder nachhilfkt, oder, wenn ihm
der Faden ausgeht, die Vorlesung ergänzk. Diese
Methöde ist für den Prosessor gemächlich , weil er
dabey mehr einen Zuhörer ais einen Sprecher abgiebt :
allein für die Schüler ist sie höchstwiderlich , denn
anstatt , daß sie aus dem Munde ihres Lehrers eine

dobe ir cies. a tet .

Wahl des Prof. Gäng erklärte der Erzbischof , daß
er der Universität die freye Wahl überlasie: aber bald

darauf ernannte er ohne vorgäugige Wahl der ies
itf,
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sität, ja ohne von derselben ein Gutachten zu begehren,
einen jungen Menschen aus N7ainz , der erst vor
kurzem aus der Schule gekymmmen , aber mit sehr
mächtigen Empfehlungen vertehcen war, zum außer-
ordentlichen Professor der Rechte. und ertheilte ihm
zugleich die Anwartschaft auf eine jurist:che Lehrstelle. '

In verschiedenen Zeitschriften erschienen mehrere
Wiederlegungen, deren Hauptinhalt gleichfalls nicht
hieher gehört, die aber auch den ersten von mir aus-
gehobenen Punct , wenn gleich nicht schr überzeugend,
berichtigen wollten. Es heißt nämlich daselbst: „Die
Universität nennt sich allezeit erzbischöflich, erkepnt und
verehrt in dem Erzbischof ihr höchstes Oberhaupt.
Nicht allein die Professoren, sondern auch der Präses
und die Assistenten sind als solche vom Erzbischof abs
bángig. — Vom academischen Senat geht die Appel-
lation an den Erzbischof j der denn eine Commission
aus feinen Räthen ernennt, von welchen die weltlichen
Professoren , die allezeit auch wirkliche und frequen-
tirende Hofräthe sind, wohl Billigkeit und Gerechtig-
keit erwarten können.''

Diese Wiederlegungen haben eine Beleuchtung
der für die Benedictiner- Univerfität Salzburg

w;
zu finden ist, und deren Verf. mit. offenem Visir aufs
zutreten verspricht, wenn die Apologeten sich nochmal
öffentlich hören lassen sollten. Aus dieser führe ich
auch noch falgende Stelle an : „Die Conföderation
der Benedictiner Klöster, aus denen die Professoren
gewählt werden, bcstand einst aus vier Provinzen : allein
die dsterreichische Provinz ist seit K. Josephs II
Regierung von dert Universität ganz getrennet ; und
die schwäbische Provinz liefert zwar noch Professoren,
aber die Prälaten erscheinen nichtamehr bey der Visitas
tion x); zum klaren Beweise, daß fic fib nm den Zu-
siand derselben wenig bekümmern. Daher behalten

.::.:
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sie ihre fähigsten Köpfe meist zu Hause, und bleiben
mit ber Universität nur insoweit in Verbindung , um
einen entbehrlichen oder unangenehmen Bruder auf
einige Zeit aus ihren Augen entfernen zn können. =
Dir Benedictiner Professoren ind größtentheils Aus-
läuder. Das jetzige Personale besteht aus 7 Bayern,
5 Schwaben, und nur 3 Sal;burgern, von weichen
nächstens auch noch einer austreten soll. Als Auslän-
der haben sie keine Kenntniß des Landes und seiner
Bedürfnisse, keiuen Patriotismus, und keine. Liebe
zur Jugend, die sie zu nüglichen Dienern der Kirche
und des Staats bilden sollen. Sie betrachten . sich
in Salzburg sclbst nur als Fremdlinge und Gäste,
deren Aufenthalt daselbst vorübergehend und ephe-
méerisch ist, und deren Prévatinteresse mit dem Interesse
des Landes in keiner Verbindung steht, J ihr Cursus
vollendet, so gehen sie in ihr Kloster zurück, und pfie-
gen der Ruhe, ohne sich zu bekümmern, ob sic zu S.
Unkraut oder Weizen gesäet haben. ~ Die Universität
hieß auf den ältern Nulschriften : Archiepilcopalis
Vniuersitas Benediétina oder Benedictino - Salisbur-

genlis: erst, scitdem die Professoren anfangen, lich
des Mönchsthums zu schämen, haben sie das Prädicat,
Benedictinisch, ausgelassene. Die Universität steht
freylich unter der Oberaufsicht des Erzbischofs , allein

zit Bekstguns feiner Befehle wird és nicht immex soreng gehalten.

".

Mv 5 Nov. ward der Hr. Gottlieb Niemann,
aus Peine gebürtig , jegt practischer Arzt zu

Dargun, von der medicinischen Facultät zum Doctor
der Medicin erkläret.
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Den . 15. Syanuar. 1799;

l.

Christian Heinrich Karl Lunquist , Herzogl:
Braunschweiqiichen Oekonothiekomnmeissarius, ökono-
mische aut Erfahrung gryründete Anleitung; . wie
die Bauerwirthichaften durch den Kléeebau und. durch
die mit demsc. ben ju verbindende Stallfütterung
zum höhern Ertrage zur. briugen; imgleichen dessen
Gedanken über die Verbesserung. De$ Selbbaucé über-
haupt durch die Anlegung ökonomischer Lehrschulen.
Mit einer Vorrede und Anmerkungen von [Franz
Ehristian Lorenz Karsten , Herzoglichen Pro-
fessor der Oekonomie zu Rostock, der Mätkischen
und der Mecklenburgischen dkonoinischen Geselischaf-
ten Ehrenmitgliede,,.. und der letzteren derzeitigen
Secretär.. Berlin, 1799. in der Buchhandlung
des Geheimen Commerzien- Raths Pauli. 5 Bo-
gen in Octav.

FeberdenInhaltderbeybenAbhandlungendes-M Hrn. L. giebt dex Titel schon eine für den Zweck
| dieser Blätter . hinlängliche Nachricht. Die
Vorrcde und die Anmerkungen. ahen hauptsächlich die
Ubsicht, die Anwendlichkeit der geäußerten Gruydsäte
auf Meckleuburg. zy zeigen,. das Hr. L. ohnehin: kannte,
da ep in demselben gebohren, und bi$ yum 22 Sujw
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bey der Wirthschaft erzogen ise Zur Bestättigung
einer Aeußerung, die ich vormals (2 B: S. 16.) nach
meinen beyläufig gemachten Bemerkungen s&lt;on.. vor-
érug, und nachhin verschiedentlichwiederholt habe, fühte
ich aus der Vorrede folgendes an : „Der von Frohn-
dienst befreyte Bauer in den Domanialgütern macht,
im Durchschnitt genommen, itzt die glücklichste Men-
schenklasse in Mecklenburg aus. Wäre dieser Wohl-
siand eine Folge seines Fleißes und seiner Sbátiafcit in
der erhöheten Cultur seiner Ländereyen, so wäte dics
ein Glück für das Land.: allein .so menschenliebend auch
die Absicht bey der verbesserten Einrichtung des Bau-
ernstandes war, so läßé fid doch leicht darthun , daß
dies auf diesem Wege nux zum Nachtheil des Staats
geschehen kann. Man betrachte doch unsere Bauer-
hufen , was sind sie grdßtentheils ? Strecken Landes,
die in Schlamm und Unkraut liegen, die nicht durch
Abgraben von der Nässe befreyet werden, die des arm-
seeligen Viehstandes wegeu, da der Bauer sich Futter
und. Dung auf Geld- uud Extra . Fuhren verschleppt,
nicht gehörig unter Dung gehalten werden können,
die eben ibrer unverhältnißmäßigen Größe wegen eleud
bearbeitet werden. ~ Welch cin Verlust für den
Staat, wenn dies Terrain Landes , das itzt aller
Verwahrlosung ungeachtet. eine Familie reichlich
nährt, bey besscrer Cultur und erhöhetem 'Fleiße wohl
Drey bis vier Familien eben so reichlichen Unterhalt
geben könnte. Man berechne nur die überflüssige Menge
der Pferde, die der Bauer mit Korn futtert, und die
einer Menge von Menschen die Nahrung wegfressen.
Ist da an Bevölkerung, an Indäüstrie, an Vermeh-
rung und Vervollkommnung der mannigfaltigen Gewerbe
zu denken , wenn im Kern des Landes cin fo zehrender
Wurm nagt ? ~ Die Einlieger oder sogenannten Ka-
thenleute tnachen die jahlreichste Menschenklasse auf dem
platten Lande aus , und gerade für diese ist am wenig-
fien gesorgt. . Sie find Sclaven der Bauern, müssen
ihnen die Erndte für arttseclige Kost verrichten, können
sich kaum Line Kuh halten, um von: deren geringfügi-
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gen Auffkünften ihr wirklich. kümmerliches Daseyn zu
erleichtern. Haben sie nöch allenfalls ein Haupt Vieh,
fo wird ihnen von den Bauern. der Hirtenlohn aufs
höchste gesctzt ; um. cine Kuh, oftmals der ganze Reich-
thum der Familie, durch den Winter zu briugen,
müssen fie sich das wenige Heu mühsam und ängstlich
in. der Nachbarschaft aufsuchen, . theuer. hezahlen, und
nilt Mähe und Kosten herbeyschaffen. Hat die Bäues
rin häusliche Geschäfte,. so muß die Kathenfrau ihr zur
Hand seyn; und dafür erhält sic ? eine Mahlzeit ssen.
Kommt sie um den Abend zu Hayse, so mag der von
der Arbeit ermüdete Many, .fo mdgey die hungriget
$inber . sehen, wic fie (h aus dem ledigen Brodt-
(ront sättigen. Sdöllte Mecklenburg, das gesegnete
Mecklenburg, bey einer für seine nüßzlichsten Bewoh-
tex so wenig ermunteruden Lage, wohl Hofnung haben,
sich auf eine auszcichnende Styfe der. Cultur smporzu-
heben?! Wer die traurige Lage vieler Einlieger in
der Nähe kenncn zi lernen ‘Gelegenheit bat, wird es
nicht misbilligen, daß diese Bemerkungen auch bier
eine Stelle erhalten haben.

d a

Nestes Der Vorschläge zu einer neuenQ) rostockschen gelehrten Zeitung. ~ 12)
Ius dem Vorstehenden ergiebt sich, daß an eine rostock-
sche gelehrte Zritung mit einiger Hofnung des Erfolgs
überall nicht zu denken fep, solauge nicht der Fond
zin Ankauf der Bücher und zur Bestreitung eines
Theils der Druckkosten vorhanden, und dessen Fort-
dauer gesichert i. Aus den bisherigen academischen
Fonds wird hiezu nichts genommen werden können :
und es ist also kein anderer Fall möglich, als ihn von
Herzogl. Regierung zu erbitten. ~~

13) Sobald diese nothwendige Grundlage des gan-
zen Instituts vorhanden ist, werden zuvörderst diejeni-
gen Professoren, welche als Mikarbeiter daran Theil
nehmen wollen, sich unter einander vereinbaren. euse nga
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Cngageiment bibet fie zwar'nicht auf immer, vielmehr
kann in der Folge jeoetdad) Betixben wieder abtreten.;
Nur würde solches: in den ersten beyden Jahren nach
dem tirklichen Anfange der getehrten Zeirung gar nicht ;
nibitchhin nicht anders ,' als nad) boraufgebinber
halbjähriger Ynjeige geschehen mkessen.

Sign NeRh susihrem Mittel das
ehén. so wie die jchtge Eotiititte, aus zweeney Veitsgliebekn der philosophischen unb cinem Mitglieder jeper
andern Fachlkät bestchet,“ Alle hießge Professoren,
die jugleich. Mitarbeiter dn der aelehrten Zeitung fino,
werden sichbetpflichtet achten mühen, diese Bemühung
ohne aut erga M îternchiten ü icdoch erfodern
Mu eM o ie ten
Cine. ndbete. SSeffmmung über diesen Punct wird sich
erst maten lassen, wenn man die Theilnehmer ge:nauer keunct.

15) Auswärtige Mitarbeiter werden von hiesigen
Mitarbeitern in Vorschlag gebracht, die über deren
litterarische und wissenschaftliche Kenntnisse, wenn
solche nicht allgemein bekaunt fino, ein zuverlässiges
Zeugniß ertheilen können. Wenn solche in ihren fov
stigen Verhältnissen keine Bedenklichkeiten gegen "fid
häben,. sv: werden sie vom Directorio als Mitarbeiter
aufgenommen. Auf gleiche Weése wird es ir der Fdlge
mit gesantmten hiesigen Mitarbeitern gehalten.

16) Mit jedem, sowöhl hiesigen. als auswärtigen
Mitgliede wird das Fach verabredet, über welches man
Recensionen von ihm erwartet. Beurtheilungen von
Büchern, die zu diesem bestimmten Fache nicht qehd-
ren, werden von keinem angenommen, es komme dann
ein Buch vor, das zu keinem bestimmten Fache gerech-
net werden kann Immer aber wird das Directorium
Mit dem Recensenten über die anzuzeigenden Bücher
und Schriften eiuverstanden seyn müssen, theils um

doppelte Recensionen zu vermeiden, theils inae
M40
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zuverlässiger alles Mistranen gegen cin eitntretendes
bcsonderes. Interesse des Rééensenten. zu entferucu.
: 17) Das Directoriun vrrsammerlt fh zu bestimm-

ten Zeiten, um in Grundlage: der Metcatalogen, der
critischen Journair , der gelehxten Zeittiingen und ande-
rer Hülfsmittel die Bücher aüszmhitteln, welche nach
dem Plane dieser Zeitung augezeigt tvrrden mässea.
Jedes Mitglied der Gesellsthaft erleichtert. ihnen aber
die Auswahl durch seine von: Zeit.4u Zeit zu machenden
Vorschläge. Es--hält hienächs! das Directorium mit
demienigen,. 'der dieRecensisn Überttnmt, Rücksprache-
ob das Bnch aus dem Foud‘der Gésélischaft angeschaft
werden utesse, . oder’ auf eine andere Art ju Dabea fep.

:18) ~ 19) Gesammte eingehende Recensionen sind
vom Directorio zu prüfen, ob sie den vorhin bemerk-
ten Grundsätzen gemäß sind. \ Fänden sich solche, bey
denen eine. Abänderung nöthig würde, o- ist mit den
Vercfassern darüber Rücksprache -zu. halten: nur ausa
wärtige Mitglieder würden sich zur Erleichterung dex
Cdriesbondetz fieinere Abkürzungen und außerwesent-
liche Abänderungen ohne weitcre Rücksprache gefallen.
lassen. Für Gleichförmigkeit der Orthographie, des
Nusdrncks : und anderer ähnlichen Diuge sorgte das
Directorium gletchfalls durchweg ohne. Rücksprache.

20) Außer der Vertheilung der zu recensirenden
Bücher, und der Einsemmlung , Einmahnung und
Revision der Rcceusionen bejorgte das Directorinm den
Abdruck der Zeitung ; ~ ferner den Ankauf , die Zus
sendung und „die Zurücklieferurg der aus dem Fond
des Instituts ärnzuschäffenden Bücher, auch deren dems
nächsiige Ablieferung an die Bibliothek ; imgleichen
die Abfodernng und Zürückgabe der aus dem Fond der
Bibliothek: augeschaften, in der Zeituhg zu recensirenden
Bücher ; ~~ endlich die Berechnung des Fonds, welche
demnächst jährlich der Herzogl. Negierung vorzulegen
ist, und die Correspondenz. Den Mitgliedern desselben
würde es übrigens überlassen, wie sie diese Geschäfte

f bequemsien unter sich vertheilen und darin wech:eln wollen.
41) DaE k 3
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21) Da es bisweilen. cine Unannehmlichkeiten habey
kann , wenn die. Verfasser der Recensionen bekannt
werden, dagegen aber kein. wesentlicher Nutzen davon
abzusehen. ist: so . würden nicht allein die Recensionen
mit keiner Signatur zu. versehen , sondern auch die
Verfasser der einzelnen Recensionen bloß dem Directo-
rio. bekannt werden, und die Mitarbeiter vor ihrem
Tode nicht öffentlich bekannt zu machen seun.. *) .

22) (Gesammte hiesige.. Mitglieder: versammelu sich
alle .halbe Jahre anf Einladuug des Directorii, ~ um
(id) über die Einrichtung der Zeitung,, und die damit
in. Verbindung stehenden Gegenstände zu besprecheu.

24) Die Zeit, wenu. diese gelehrte Zeitung ihren
Anfang nehmen kann, läßt sich nicht eher bestimmen,
als bis die herzogl. Regierung den- Fond dazu bewilligt
Hat. Won der- Zeit an mögten vielleicht noch 6 Monate
hingehen, um die hiesigen Einrichtungen zu treffen,
die auswärtigen Mitglieder zu engagiren, und einen
Vorrath von Recensionen zu erhaltey, .

24) - 25) Ueber den Nutzen einer solchen gelehrten
Zeitung für die hiesige Academie werden wir wenig
binzufügen dürfen, Daß eine gründlich ausgearbeitete
gelehrte Zeitung den guten Ruf der Academie vicl all-
gemeiner und geschwinder befördere, als dies durch die
Bücher und Gelegenheits- Schriften einzelner Professo-
ren erfolgen fan, dürfte sich aus der Sache selbst

Wm
Pflegebefohlnen bestimmt werde, darüber werden mch-
rere Erfahrungen angesührt. Daß hiesige Professoren
dadurch in manche litterarische Verbindung mit aus-
wärtigen Gelehrten kommen, die sonst wegfallen wür-
den, und daß dies manchen vortheilhaften Einfluß aufs
Ganze hat, ist unverkennbar. Daß die hiesige Biblio-

thek dabey erheblich gewinnen, und den biegen Hesehr-

*) Mich hat in der eutgegengesetzten Meinung bad eye
viel der erfurter Zeitung bestärket, die bev ihrer jetzigen

Gleich RO gan is dir Grube her h era a
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lehrten noch eine Gelegenheit mehr gegeben werde,
fich in ihrem Fache zu vervollkommnen, licgt am Tage.
Man wird es also hoffen können, daß die her; ogl. Re-
gierung die zum Fond erfodertiche Summe nicht ver-
fage, und jeder hiesige öff- ntliche Lehrer , dessen Lage
es erlaubt , sich der Theilnahme mit Eifer unterziehe.
Rosiock, den 11 Sept. 1796.

Z-.
wa ber biesjübrigen Quartealender find drey kleine
; Aufsätze enthalten : 1) Ueber den Tanze ein Wort
zu feiner Zeit, vom Hrn. Prof. Lrolde; 2) Ueber die Be-
Yutfamkeit, mit welcher man ueue Vorschläge bey der
eingeführten Oeconomie eines Landes annehmen soll ;
3) Ueber den Termin des Anfangs des neunzehnten

ahrhunberts unserer Zeitrechnung , vom Hrn. Prof.
ecker. \ Aus der zweyten, deren Verf. ein Ehren-

mitgited. der meckl. dconomifchen Geselischaft ist € will
ich einige Stellen anführen. „„In einem Lande, das
lange so vicle Menschen nicht hat, als zur vortheil-
haftesten Bearbeitung seiner fruchtbaren Ländereyen
nbtbía finb, muf mam iut eilen, daß die Arbeit in
der kurzen Zeit geschehe , worin eine gedeyhliche Witte-
rung vorhanden ist , und da muß mancher Gewinn
verloren gehen, den man bey mehr arbeitenden Men-
schen sicher erwarten könnte. Man denke nur zum
Beweise an die kornverwüstliche Art, wie unsere Erndte
beschaffet wird. - Die durch Schelmstreiche erzwun-
genen theuern Jahre, bic mir 1794 — 1795 gehabt
haben, haben doch am Ende mehr Unglück als Gkück
für das Ganze hervorgebracht , und werden es noch
hervorbringen. Denn sie haben das überspannte Stei-
gen der .Ländereyen und Pächte größtentheils verur-
fachet, und einen Luxus. eingeführt „ der den Ruin
vieler Familien schon zur Folge gehabt hat, und noch
haben wird. - Wenn das kornreiche ehemalige Polen
erst recht in Cultur kommt, und die Freystaaten ti
America ihr Mehl und- Getraide in alle Welt miteignen
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eignen Schiffen hinbringen : werden. uns diese Ländex
nicht aller Orten untern Kornmmarkt.verderben ?. Ich
wüßte kein anderes Mittel, den Ertrag der. Güter auf
eine solide Art zu. erhöhen , als ich müßte einen großen
Götzen, das sind die Holländereyen, angreiteu, welche
beynahe: F von den Landgütern verzehren. Ich mügte
zeigen, daß wir beyin Kleebau und. der Stalltürterung,
felbft ber größten Helländereyen, F uuserer Güter mit
Korn, F mit Klee besäen, und F zur Brache liegen
lassen könnten. Wir würden alsdaun F mehr Land
zum- Kornbau bekommen., und dies mit fettem Dung
zu verseben , da wäre mir gar .uccht. bange... Die
Schwierigkciten, die Stallfütterung auch . bey großen
Holländereyen einzuführen, lind wahrlich. so groß nicht,
als man . sie sich vorstcllt.:' nyr Ordnung. und genatie
Aufsicht it daben ndthig."" In dem Schillingscalender
findet fid) ein. kleiner Aufsatz von der Schweivezucht,
und zwey ans den märkischen Volksblättern entlehnte
Artikel, 1) vom rothen Wasser des Rindviches, 2)
Mittel das Erfrieren der Glieder zu verhüten, und
Cur, wenn sie erfroren sind. Bis auf die gewöhn-
lichen klcinen Abweichungen sind die sirelitzischen und
schweriuischen Calender einander gleich.

n
Um vorigen Jahre ist der bisherigé Nachmittags.J prediger an der Jacobi „Kirche, Hr Doct. G.

Detharding an des hrot. Beckers Steile zum Pastor,
demnächst der bisherige Frühprediger, Hr. Prof. Pe-
tersen, zum Nachmittagsprediger, und der Sohn
des ersteren, Hr. Mag. G. Detharding wieder zum
Jrühprediger erwählt. Schon am Schlusse des Jah-
res 1796 ist an der Nicolai. Kirche der Nachmittags-
prediger, Hr. Mag. C. M. C Steéver, zum Pastor
an des C. R. Hartmanns Stelle, und für Ihn 1797
der Hr. Adolph Friéd. Wilh. Roch wieder zum
Nachmittagsprediger gewählt.
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Den 22. Januar 1799.

Le

ie ich in den Annalen des Hrn. G. Si. "Alei
diejenige Verordnung (8 B. S. 116.) las,
wodurch eine vorige, (8 B. S. 17) auf richtis

gen Grundsätzen beruhende, aber freylich mit den Mei-
nungen vieler Professoren nicht vereinbarliche Verfü-
gung wieder beschränkt ward , bezweifelte ich schon,
daß auf diesem Wege wirklich zu Halle die academi-
sche Dissciplin verbessert, und geschwindere uud kräfti-
gere Maaßregeln zur Unterdrückung der Unordnungen
bewirkt werden könuten. Meine Zweifel an der Zweck-
mähßigfcit dieser neuern Verordnung bestättigten sich aber
früher, als ich dachte, durch die in den politischen Zei-
tungen enthaltenen Nachrichten von einem erheblichen
Tumulte, und vou dex auf Königl. Befehl erfolgten
Arretirung vicler Studirenden. Was es mit dicsen
Unruhen eigentlich für eine Bewandniß hat, Varüber
sind bis jetzt, da ich dieses schreibe, noch keine genauere
Nachrichten bekannt gemacht. Aber in der Legislation

EHEGruadsatz gebauetisi, daß schleunige und fsige Maaß,
regeln, wenn cs ihrer bedarf, von den Rectoren überail
nicht zu erwarten sind. Es ist daher allen preußischen

Universitäten die moresqn Untersuchung in Fällea
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dieser Art ganz entzogen ; und zugleich den tumultuis
renden Studenten eine bisher ungewöhnliche Strafe, die
Förperliche Züchtigung , angedrohet. Dadiese
Verordnung in mancher Hinsicht interessant ist: so will
ich solche hier vollsiändig einrücken, so wie ich fie in
ben voürsburger 2ínseígen , fir. 136 , uub im
litteratischen Anzeiger, Nr. 187 , abgedruckt finde.

Wir Friedrich Wilhelm tc. thun kund und tügen
hiemit zu wissen, daß, nachdem neuerlich die Studi-
renden auf cinigen Unserer Academien sehr grobe , die
öffentliche Ruhe stdrende Ercesse begangen , Wir zur
Vorbeugung ähnlichen Unfuges die erustlichsten und
kräftigsten Maaßregeln zu ergreisen nöthig gefunden.
Die Nachsicht, mit welcher bis jetzt diejenigeu Stu-
direnden behandelt worden sind, weiche sich Ungezogen-
heiten und Ausschweifungen erlaubten , und haupt-
sächlich die Gelindigkeit der bis jetzt in solchen Fällen
erkannten Strafen , haben die ungebildeten Jünglinge
veranlasset, ihren Frevel so weit zu treiben , daß sol-
cher der öffentlichen Sicherheit gefährlich geworden ist.
Für diese zu sorgen, ist die Pficht der Policey jeden
Orts, deren Anordnungen um deßwillen auch dirjeni-
gen Folge leisten müssen, welche sonst wegen ihres Stan-
des nur die Gerichtsbarkeit der Landes. Collegien an-
erkennen durften. Rur allein auf Academienerstrcckte
sich bis jetzt die Gewalt der Policey nicht über die Stu-
direnden, welchen der Vorzug gestattet war , bloß den
academischen Gerichten untergcordnet zu seyn. Allein
eines solchen Vorzugs machen sich diejenigen völlig un-
würdig, welche die öffentliche Sicherheit stören, und
an Tumulten Theil nehmen. Wir setzen daher hiedurch
vorläufig feft, daß sobald auf einer Unserer Academien
dergleichen Excesse vorfallen, die Ausmittelung uud
Verhaftnehmung der Verbrecher nicht mehr den acade-
mischen Gerichten, sondern dem Policcey- Directyr des
Orts obliegen soll, welcher sich ndthigen Falls mili-
tairischen Beystand zu erbitten hiedurch authorisiret
wird. Eben derselbe soll mit Zuziehung des bey dem
Magistrate oder Stadtgerichte augesiellten nienJun,edien-
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Bedienten, und eines Stadtgerichts Actuars die. mög-
lichst zu beschleunigende Untersuchung führen , und hie-
nächst die inftruirten Acten an dasjenige Landes -Justize
collegium einsenden, welchem das academische Gericht
untergeordnet ist. Diesem gemäß haben wegen Frank-
furt und Halle das Kammergericht, wegen Bönigs:
berg die ostpreußische Regierung , wegen Duis-
burg die clevische Regierung, und wegen Erlangen
die bayreuthische Regierung, in Sachen dicser Art
die Erkenntnisse zu entwerfen, und jederzeit vor der
Publication an Unser Jastiz- Departement zur. Prü-
fung einzusenden, welchem lëötzteren Wir die Befugniß
ertheilen, dem Befinden nach die vorgeschlagenen Stras
fen zu schärfen, zu mildern, oder sonst zweckmäßiger
zu beftimmen *).

Die Publication und Volisstreckung der Erkenntnisse
wird dem Policey - Director übertragen, weicher die
Untersuchang. geführt; und habeu sich vou nun an die
academischen Gerichte in allen Vorfällen, welche auf
Tnmulte oder der öffentiichen Sicherheit gefährliche Ex-
cesle Bezug haben**) , aller Cognition und Einmi
schung gänzlich zu enthalten. Außerdem behalten Wir
uns vur , nächstens auch wegen Untersuchung und Be-
sirafung aller übcigen Arten von Excessen der Studiren-
den anderweite diensame Einrichtungen zu treffen, und
näher. zu bestimmen, wem in Fällen dieser Art die un-
tersuchung nnd Besirafung künftig übertragen werden
Coll.. Damit aber auch durch zweckmäßigere Strafen
die Absicht, den Verbrecher zu bessern , und warnende
Beyhspiele aufzustellen, sicherer erreicht werde , finden
Wir uns bewogen, folgende Vorschriften zu ertheilen.

Bey groben, die eni Sicherheit sidrendenErcessen2 0

*) ‘Den Grund dieser Abtweichnngen, von der Riegel kann
ib nicht errathen, und die Schärfung ker vom Ges

richte Kruger Strafe dürfte doch große Bedenks
«j Dieler zu allgerneine Ausdruck wird immer Collisionen

veraniassen : und wer: soll vorläufig entscheiden, wel-
ther in seinerk Detail häufig noch nicht ausgemittelte
Erceß für die öffentliche Sicherheit gefährlich Cey ?
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soll in keinem Fall auf Geldbuße oder Relegation, son-
dern jederzeit auf Gefängniß oder körperliche Züchtigung
erkannt werden; wobey dem Erkenntnisfe vorzubehal-
ten ist, inwieferne nach erlittener Besrafung der Ver-
brecher von der Academie fortgeschafft werden müsse.
Wenn auf Gefängnißstrafe erkannt wird, sol jederzeit
genau bestimmt werden, wie lange der Bestrafte im
strengen, und wie lange derselbe. im gelinden Arreste
verbleiben fol. Während des fircngen Arrestes wird
der Bestrafte in eln dazu eingerichtetes einsames Ge-
fängniß gebracht, worin derselbe, von aller menschli-
&lt;en Geselischaft abgesondert, ganz allein seinem eige-
nen Nachdenken überlassen wird. Die auf. jeder Aca-
demie hiezu einzurichtenden Gefängisse sollen so anges
legt werden, daß der Aufeuthalt in denselben der. Ge-
(unbbeit nídt nachtheilig erben könne : mithin der Zu-
yang frischer Luft nicht gestöret , hinlänglicher Raum
zur Bewegung vorhanden sey, auch im Winter far die
nöthige Heizung gcsorget, sonst aber soviel möglich
vorgebeugt werde , daß der Gefangene sich weder Zer-
streuung noch sonst etwas verschaffen könne , was zu
den Annehmlichkeiten des Lebens gerechnet wird. Unter
keinerlen Vorwand wird Jemanden der Zugang zu dem
Gefangenen gestattet; selbst der Gefangenwärter darf
sich mit ihm in keine Unterredung einlassen, auch nicht
einmal in das Gefängniß kommen , sondern muß ver-
mittelst ciner Drehmaschine für die Nahrung und Rein-
lichkeit des Gefangenen sorgen. Nurallein wenn der
Gefangene medicinischer oder chirurgischer Hülfe bo
darf, soll dem Gefangenwärter gestattet werden , dess
halb Erkundiguna einzuziehen , uud der vorgesetzten
Behörde augenblicklich zur weiteren Verfügung Anzeige
ju thun. Das im Gefängniß gestattete Geräthe soll
außer dem,. was zur. Rrinlichkeit erfodert wird, bloß
in ‘einem Tische, einem Stuhle und Strohlager be-
stehen. Durch dftere unvermuthete streuge Visitatios
nen soll vorgebeugt meren, daß der Gefangene weder
Bücher, eod Talien, ; miiicalifd)e Sinftrumente,uoch sonst etwas erhalte , was ihm zuni Zeitvertreibe

. t gercb
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gereichen könnte. Der Gebrauch von ‘Rauch - und
Schnupftaback wird unter keinerley Vorwande gestat-
te. An Getränke wird nur Wasser gereichet, und
durch die. genaueste Aufsicht verhütet , daß der Gefän»
gene weder Wein , Bier, Brantwein , Kaffee, Three
noch andere Arten von Getränke erhalte. Es wird
ihm hinlängliche gesunde, aber unveränderlich gleich-
förmige Nahrung gereicht ; welche aus Fleisch, Ge-
mäse und Brodt ohne irgend einige Abwechselung be-
stehen muß. . Der gelindere Arrest unterscheidct sich
von dei sirengen nur allein darin, daß dem Gefange-
nen gestattet wird’, fid auf eine nätzliche Art ju bo
schäftigen „uud ihm daher der Gebrauch von Schreib-
inaterialien und das Lesen solcher Bücher erlaubt wird,
welche diejenige Wissenschaft betreffen , deren Ers
lernung ‘er sich gewidmet hat. \ Außerdeth wird eben
dasselbe Verfahren, wie im sirengen Arrest beobachtet,
und muß die vorgesetzte Policey, Behörde die ndthige
Vorsicht anwenden, daß diese Vorschriften genau bes
folgt werden. Dieses zu erreichen, muß alles, was
der Gefangene an Geld und Geldeswerth besitzet, oder
etwa zur Bestechung des Gefangenwärters anwenden
könnte, dem Gefangenen abgenommen ; und bis nach
überstandenen Arreste in sichere Verwahrung gebracht
werden. Dem Gefangenwärter muß die strengste kör-
perliche Züchtigung angedrohet, und diese unverzüglich
an ihm vollzogen werden, wenn er fich durch Versprechuns
gen des Gefangenen oder Geschenke seiner Freunde zu
der .gexingsien Abweichung von obigen Vorschriften ver-
leiten a Ueberhaupt muß jede Art van. Porsicht
angewandt werden , die Erfindungen zu vereiteln,
wodurch der Gefangene sich die verdiente Stxafe cr-
leithtern könnte. Sollten so grube Ercesse vorfallen,
daß eine vorsteßender Maaßen. zu schärfends- Gefängs-

mumi
*) Es wäre doch wohk nothiwendig gewesen; die anwend-

lichen Arten der körperlichen 3ü&lt; tigungen gknauer ju
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teáblen fep, ssoll nach den individucllen Verhältnissen
des zu Bestrafenden in jedem vorkommenden Falle in
dem abzufassenden Urtheile bestimmt werden. Eine
jede solche Züchtigung muß als cin väterliches Besse-
rungsimittel angesehen , ‘sie muß im Grfängniß in Ge-
genwart der Vorgesetzten vollstreckt‘, und von diesen
mit den nöthigen Ermahnungen begleitet werden.
Ueberhaupt ist dafür zu sorgen, daß vernünftiges Ehr-
gefühl des Bestraften nicht gekränkt, sondern derseibe
so behandelt werde, als wenn er sich noch. duf einer
niedern Schule, und in den Jahren befände, wo Züch-
tigungen, welche Aeltern oder Lehrer veranlassen, in
der Folgezu keinem Vorwurfe gereichen können.*) Wenn
körperliche Züchtigung nicht für eine bem Verbrechen

Sedi) erat ctormir:o verhieton
solchen Falls bey den im allgemeinen Landrechte enthal-
tenen Vorschriften. Wir hoffen und erwarten , daß
die Androhung, und erfoderlichen Falls die Vollstrek-
kung der jetzt bestimmten Strafen hinreichend seyn wer-
den, Ruhe und Ordnung auf Uausern Academien zu
erhalten, und Unsern landesväterlichen Gefinnungen
gemäß durch gesittete Bildung der acadeinifchen Fugend
kelbst für die Nachwelt die heilsamsten ‘Folgen zu be-
wirken. Wir befehten daher allen und jeden höhern
und niedern Behörden, diesen Vorschriften gemäß die

ute Bm
E fing .c. Gegeben Berlin , den 23Jul. 1798.

2

bestimmen. Ich kann mir keine denken , die nicht
noch immer. gelinder wäre, als eine auf lange Zeit
ersrecte stréngé Sefängnißstrafe. Durch die folgen-
den Veftinrmungen werden die eintretenden Bedenk-
lichkeiten nicht,gehoben , sondern vermehrt.. ‘'

*) Wie sörgt man hiefür? ' .

ier uat4Pat
dg (olchemnach jene bis zum einem der Todessirafe
nähen Gradé erstrect werden müßten.
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A

Haben sich dîe regierenden Herzdge zu Mecklenburg
durch öffentliche Feilbietung der Domanial- Güter
ums Vaterland verdient gemacht ? beantwortet von
PL.. B. V. Roftock, gedruckt bey Müller im Jabr
1798. 2 Bogen in Octav.

Ent genaue Erörterung. der aufgeworfenen, undetwas modisch ausgedruckten Frage wird man auf
(0 wenigen Blättern nicht erwarten : aber das, was
man hier findet, einige einzelne ' nicht ganz znsammen-
hängende Betrachtungen, und einige Berechnungen über
den Ertrag unbenannter Domanial Güter , dürfte
doch auf alle Fälle von zu geriugem Werthe seyn. Die
Beantwortung der Fragen ; ob die Cultur der Domai-
nen seit dieser Einrichtung gewonnen habe ? ob der
höhere Ertrag zum wirklichen Besten des Landes vers
wendet worden? und ob der Nachfolger in der Regie-
rung , guf dessen Zeiten sich diese Verpachtungen zu
erstrecken pflegen, die Abmiinderung der Aufkünfte durch
Prolongationen: anzuerkennen verpflichtet sey ? erfodert
einen mit mehreren Kenntnissen versehenen Schriftstel-
ler. Was hier noch am ausführlichsten berühret iff,
daß jeder Pächter, der zu viel bietet, oder die gepachte-
ten Güter nicht ordentlich bewirthschaftet , seinen Un-
tergang der Licitation nicht zur Last legen könne, bedarf
keiner weitlänftigen Darlegung.

J»

N' im Jahre 1797 ist der Hr. C. R. N7ülerI) ju Bützow General- Superintendent zu Au-
rich in Ostfriesland geworden. Vor einigen Jah-
ren hatte er einen Ruf ais Professor der Theologie
nach Wittenberg erhalten; dieser ward aber in der
Folge aus einer bis jetzt nicht zyverlässig bekannt ge-
wordenen Ursache bald wieder zurücke genommen. Bey
Gelegenheit dieser Aussicht hakte cr inzwischen schon
auf seine Anzeige, daß er vielleicht austvärts eineStelleom.
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bekommen, sie aber wegen unzulänglichen Gehalts nicht
anders annchmen könne, als weun ihm wenigstens die
Hälfte seiner hiesigen Pension.gelassen würde, die Zusiche-
rung erhalten, daß wenn dadurch seine auswärtige Ve:
förderuug erleichtert würde, ihm die verlangte Fort-
dauer her Hälfte sciner Pension zugestanden seyn folle.

as

Einige 9Borteüber bfe Gemeinfamfeit bes Besteurungs-
Regals in Mecklenburg. Vom Canzlei -Nath von
Ramppg zu Neustrelit. Neustrelit, bei Michaelis,
1798. 2 Bogen in Öckav.

(7 die im 3 Tbeile der Beyträge (7 25. €. 345.)enthaltenen Abhandlungen über die mecklenbur-
gische Contributions - Verfassung nd dem Hrn. Verf.
einige Zweifel gemacht worden, welche derselbe sofort
zu widerlegen nöthig gefunden hat. Da diese Zusätze
vermuthlich in dem folgenden Theile der Beyträge mit
eingerückt werden , und der Inhalt kein besonderes
Interesse hat: so begnüge ich mich jetzt, das Daseyn
dieser kleinen Schrift anzuzeigen.

C,

H» Prof. Engel hat vom Könige von Preußen einedurch den Tod des Hrr.. Prof. Ramlers erle-
digte Pension von 400 Rthlr. erhalten. Ob dies die
Folge haben werde, daß er von Schwerin völlg wie-
der wegzicht, und lich in die preuß. Lande zurücke be-
geben muß, kann ich noch nicht besiimmen.
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Annalen der deutschen Universitäten. . Herausgegeben
von Rarl Wilhelm Justi und Friedrich Sa-
muel Mursinng. Marburg, in der academischen
Buchhandlung, 1798. 1 Alph. 21 Bog. in Octav.

nter diesem Titel erhalten wir eine Fortscßung des
academischen Taschenbuchs , welches in den
Jahren 1791 und 1792 erschien. (8. B. S. 22.

296.) Hoffentlich werden die Herausgeber jetzt auf jähr-
liche Supplemente Bedacht nehmen, da der ungleich
höhere Preis nun noch weniger alle Jahre den Ab-
satz des Ganzen erwarten läßt. Die größere Bogen-
zahl ist indeß nur zum Theil durch Zusätze bewirkt wor-
den: das Uebrige hat in dem veränderten Druck und
Formate seinen Grund. Aus den Nachrichten über
die einzelnen Universitäten will ich , meinem chemali-
gen Versprechen gemäß , zur Ergänzung der in diesem
Blättern schon gesammelten Nachrichten, ciniges an-
führen. I. Altdorf. Mit dem Alumneum ilt 1796
eine große unsern Zeiten angemessene Veränderung vor-
genommen. Sonst wohnten die 12 Alumnen auf einer

tube,. schliefen, in einer Kämmer , und hatten für
ohnung „„Halz, Licht., Äutwartuug, Wäsche, Mit-

tags, und Segrenichtmehr als 15 : 20fi.. piss
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zu bezahlen. Nun aber können sie einzeln wohnen, wo
sie wollen, erhalten freyen Mittags- und Abendtisch,
und für die übrigenVortheile Ucquivalent ein in Gelde.
11. Bamberg. Sie erhielt erst 1729 (8 B. S. 94.)
die juristische und 1764 die medicinische Facuität. Sie
hängt von ciner Schulcommission ab , welche aus dem
Prorector, Prokanzler, Weyhbischof, einigen geistlichen
Räthen und drey weltlichen Geheimen-Räthen besice
het. Außer der Universitäts- Bibliothek sind nod) bic
Dombibliothek und die Bibliotheken in 4 Klôstern und
im Seminario zu bemerken. U1. Bonn. (Darüber
(inb gar keine specielle Nachrichten zu erhalten gewesen.)
1V. Breslau. Als 1505 urd 1527 hier eine Univer-
sität errichtet werden sollte, versagten die Päbste die Er-
laubniß dazu, weil der Unkéversität Krakau das Priot-
legium gegeben war, daß innerhalb 40 Meilen umher
keine andere Universität errichtet werden sollte. Aber
1702 ertheilte Kayser Leopold die Erlanbniß dazn,
daher fie auch Leopoldina heißt. Sie hat nur zweyFacultäten , die theologische und phiiosophische,undauch indiesen keinen ass ch cde Collcgia
in der Stadt gelescn, aber die Lesenden sind keine Pro:
fessoren , und machen keine Facultät aus. Sie hat
keinen Rector ; (7 B. S. 20.) sondern stehet unter dem
Director der Universität und der sämmttichen katholi-
fen Gymnasien in Schlesien und der Grafschaft
Glanz. Die Universitäts- Bibliothek ist nicht beträcht:
lich : ungleich wichtiger sind die drey Stadtbibliothcken
zu St. Elisabeth , Maria Magdalene und in der Neu-
stadt: V. Dillingen. (Mur eine Seite ohne specielle
Notizen.) V !. Duisburg. Das päbstliche Diplom
für bieje 9Icabemie ift (on 1562 tb bas favfetlide
1566 ausgefertigt : allein fie kam erst nach dem drey-
ßigjährigen Kriege wirklich zu Stande, erhielt von dem
Churfürsten Friedrich Wilhelm dem Großen 1654
ibte Srivilegía , umb tbdtb 1655 eingeweihet. An-
fänglich wurden nur s' ordentliche Professuren mit Ge-halt Ungestetlec; nach und nach ist ‘die Anjahl bis "i

1
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1 1 vermehret, von denen sich die 3 Theologen zur re-
formirten Religion bekennen, die 3 Juristen, 2 Me-
diciner und 3 Philosophen aber jetzt nicht nothwendig
mehr zu dieser Confession gehören durfen. Die Stadt
liegt in einer angenehmen und fruchtbaren Gegend , fi
hat etwa 660 Häuser, und über 3600 Einwohner. Zu
den Gebäuden der Universität gehörcn das kleine
und das große Auditorium : an diesem ist das Versamm-
lungs+ Zimmer des academischen Senats und der Uni-
versitäts- Bibliothek; hinter demselben liegt der bota-
nische Garten. Zur Bibliothek legte eine geschenkte
Sammlung den Grund ; nach und nach ist ie zwar vet»
mehrt worden „. aber immer noch sehr klein. Das
Réctorat wechselt jedesmal den 1 October : es gehet:
von einer Facultät in die andere über , dasjenige Fa-
cultäts : Mitglied aber , welches zuletzt das Rectorat
bekleidete, kaun diese Würde nicht wieder erhalten, wenn:
die Reihe wicder an die Facultät kömmt : auch kann
keiner Rector werden, wenn er nicht bereits 5 Jahre
in der Facultät gewesen it. V !1. Erfurt. Die vor-
treflichen Gegenden , die reine Luft und die wohlfeils
Lebensart machen die Stadt zum angenehmen Aufent-
halte. Man jählt darin über 17000 Einwohner und
gegen 1600 Häyser. Es befinden sich daselbst noch 3
gelehrte Gesellschaften , nämlich die 1744 gesiiftete und
1767 restaurirte Gesellschaft der nüglichen Wissenschaf-
ten, die mathematisch physicalische Geselischaft, die sich
1797 erst öffentlich constituiret hat , und die kayserliche
Gesellschaft der Naturforscher. An Gebäuden sind zu
bemerken ; das große Collegium mit 3 vortreflichen
Hörsälen, die churfürstl. Waage, auf welcher die Bib-
liothek aufgestellet ist, und das anatomische Theater
mit dem botanischen Garten. An öffentlichen Biblio-
theken sind hier, die mit der boineburgischen ver-
bundene Universitäts- Bibliothek, welche Montags und
Donnerstags von 2 - 4 Uhr offen ftept, bit Bibliothek
der kayserl, Geselischaft der Naturforscher mit einer be-
trächtlichen Naturaliensammlung - die Ministerialhib-
liothek, dic Bibliethek bum Syomftifte, unb die Bib.g 2 other
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liotheken aller Mönchsklöster , vorzüglich des Bene-
dicrinerklosters. Im Schottenkloster ist auch ein be-
trächtlicher Vorrath von mathematischen und physicali-
schen Instrumenten. V111. Wrlangen. 1X. Frank-
furt an der Oder. Die feyerliche Einweyhung ge-
schahe 1506. Churfürst Joachim li. schenkte ihr 1504
das bey der Stadt gelegene Karthäuserkloster mit allen
Rechten und Einkünften, 1545 das in der Stadt be-
findliche Franciscanerkloster, uud 1551 die Domkirche
zu Stendal mit sämmtlichen dazu gehörigen Dörfern.
Johann Georg machte 1572 eine Stiftung , wor-
aus jetzt die sogenannte Communität geworden ist , in
welcher 60 sowohl einheimische als auswärtige Stu-
dirende den Mittagstisch 3 Jahre lang und länger so
Haben können, daß sie dafür wöchentlich nur ro ggr.
bezahlen. Nachdeih durch den z3ojährigen Krieg die
Universität viel gelitten hatte, suchte Friedrich Wil-
helm der Große nicht bloß alles in den vorigen Stand
zu setzen, sondern cr vermehrte sogar ihre Einkünfte
ausehnlich, vornämlich dadurch, daß ihr aus dem Biß-
thum Ramin jährlich 1000 Rthlr. angewiesen wurden.
Ucberdiß stiftete genannter Churfärst das große márti
sche Stipendium für 9 adliche und bürgerliche junge
Leute aus der Churmark, deren jeder r00 Rthlr. auf
3 Jahre empfing. Für die Universitäts. Bibliothek
und den Profefforem Eloquenciae wurden zugleich jähr-
lich 100 Rthlr. zusammen angewiesen. Nach dieser
Zeit hat die Universität von ihren Einkünften und
Rechten mehr verloren als gewonnen : jene 1000 Rthlr.
z. B. sind der Ritteracademie zu Berlin gegeben. Frie-
derich Wilhelm II. hat fid), fo mie gegen bie übri-
gen Landesuniverssitäten, aiso auch gegen F. toícber fre;
gebíg bemiefen, und aus den ehemaligen Jesuitengü-
tern jährlich 1000 Rthlr. angewiesen. Die Anzahl der
Studirenden ist in den spätern Zeiten selten über 300
gewesen, und jetzt nicht viel über 200. Sie werden
viel in angesehene Gesellschaften gezogen , und auf den
beyden Resourcen hat jeder Student, der von einem

Mitgliede eingesähret wird, Zugang. Wer sich nicht
gan
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ganz ärmlich behelfen und die Collegia bezahlen: soll,
muß jährlich wenigstens 250 Rthlr. haben. Die Unis
versitäts - Bibliothek ist nicht unansehnlich und voll sel-
tener alten Werke : zu ihrer Vermehrung hat sie jähro
lich nicht mehr, als ungefähr 100 bis 120 Rthlr. Mit
derselben ist gewissermaßen die steinwehrsche Bib-
liothek verbunden, die ganz historisch ist, und zu deren
Vermehrung jährlich die Einkünfte von 10000 Rthlr.
Kapital bestimmt sind. Die westermannsche Bib-
liothek, welche der Friedrichsschuie gehört, "ift beson»
ders reich an treflichen Werken, die zur aiten sonderlich
lateinischen Literatur gehören : sie hat aber zu ihrer
Vermehrung nur z0 Rthlr. jährlich. Auch ist bey der
Öberkirche und der Stadtschnle noch eine Bibliothek.
Die gelehrte Gesellschatt hat eine etwas andere Ein-
richtung bekommen: die Studirendeu sind nicht mehr
Mitglieder der Gesellschaft, sondern Adjuncten. Die
Versammlungen werden wöchentlich in dein Hause des
Präjes gehalten : alle Jahre sind zwey dffentliche Zuo
sammenkünfte. Die zur Universität gehörigen Gebäude
sind: 1) Das Collegium, in welchem 2 große Audi-
toria , das anatomische Theater, die Universitätsbib-
liothek, die steinwehrsche und die westermannsche
Bibliothek befindlich sind. Die dazu gehörigen Wohn-
gebäude sind ehemals an Studenten vermiethet wor-
den, jcht aber wohnen andere Persenen darin. 2)
Das Wohnhaus des Ordinarii der Juristen - Facul-
tät. Hinter diesem Gebäude ist des große juristische
Auditorium, und über oemfelben ber SBer(ammlungse
Saal für den academischen Senat, ferner das. academis
sche Gericht, welches gewöhnlich das Officium genannt
zu werden pflegt,, auch das Archiv der Universität. 3)
Das chemalige Franciscanerkloster, in welcher die Com-
munität ist. 4) Die zur Ritter - Academie gebdrigen
Gebäude , worin auch der Stallmeister wohnt. z)
Der Carcer. Inder Stadt sind ungefähr 10000 Eins
wohner, das Militair nnd die Studenten nicht mit
gerechnet. Die Gegend ist überaus angenehm : wer
an Naturschönheiten Gesthmack findet wird sich hier auf
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mannigfaltige Art vergnügen. X. Freyburg. (Blos
ein Lections. Catalog statt genauer Nachrichten.) XI.
Fulda. Die Universität ist 1734gestiftet. Die bi-
schöfliche Bibliothek ist 12000 Bände liark, und beson:
ders wegen einiger sehr aiten Handschriften berühmt.

(Die Fortsetzzung folgt.)

p

Gerschichte der c&lt;ristlichen Glaubenslehren vom Zeit:
alter des Athanasius bis auf Gregor den Großen,
von Joh. Christ. Friedr. Wundemann , Pre!
diger zu Wahlkendorf in Mecklenburg ¿ Schwerin.
Erster Theil. Leipzig, bey Paul Gotthelf Kum-
mer, 1798. Xx. Mph. 5 Bogen in Octav.

M'! muß dem Hrn. Verf. die Gerechtigkeit wieder-
fahren lassen , daß er sich durch dies Buch von

Seiten seines Fleißes und mancher Kenntnisse vor vies
len seiner Collegen auszeichnet : nur ist zu bedauern,
daß er in Absicht der Grundssäte, welche jeder Schrifts
steler bey der Uebernahme seiner Arbeiten befolgen
sollte, nicht volle Sorgfalt bewiesen hat. Diese Schrift
gehört ganz zu den Compilationen, denn so viei ich
aus zweyen von mir durchgelesenen Abtheilungen ent-
nehmen kann, hat dersseibe blos angeführt, was er in
den benutzten Hülfsmitteln vorfand , und sich auf wei-
tere eigene Entwickelungen nicht ringelassen : bey Schrif-
ten dieser Art ist es aber nothwendia, daß der Ver-
fasser mit den dazu erfoderlichen Hültsmitteln hinläng-
Lid) »erfeben fep, wenn seine Schrift brauchbar wer-
den soll. Daran aber hat es ihm, wie er in der Vor-
rede Flagt, gemanaelt, unb e8 (ff alfo leicht zu ermese
sen, daß die Ausführung des Gegenstandes nicht voll-
ständig geworden seyn könne: inwieferne sie demunge-
achtet nützlich sep, muß ich den Theologen zu bestim-
men überlassen. Dieser erste Theil hat folgende Ein-
richtung : Einleitung. 1 Abschn. Historische Zeitum-
stände, uuter welchen die Lehre gebildet ward. Nach.

rich-
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richten von den vornehmsten Schriftstellern, die zur Bil-
dung des Lehrbegriffs beytrugen, und von den wichtig-
sten Schristen, durch welche diese Bildung geleitet ward.
2 Abschn. Lehrbegriff dieses Zeitalters. 1 Art. Wahr-
Heit der chrisil. Religion. 2 Art. Lehre von Gott
1) überhanpt , 2) von der Trinität, 3) von den drey
Per'onen. 3 Art. Von den Engeln und Dämonen.
Ein zweyter Theil wird die übrigen Lehren enthalten.

In der Vorrede beschwert der Hr. Verf. lich, daß
er auf unserer Universitäts. Bobliothek die erfoderlichen
Hülfsmittel nicht gefunden , und insbesondere von
patristischen Werken nur die ältern und schlechteren Yus-
gaben, wiewphl auch einige gar nicht, erhalten können.
Die Beschwerde ist für die Zeit, da dies Werk angeo
fangen ward, gegründet, und giebt einen neuen Be-
weis , wie nutzbar die zweckmäßige Vermehrung der
hiesigen Univerfitäts. Bibliothek auch für andere, als
academische Gelehrte sey. Inzwischen sind seit der Zeit
mauche Bücher, und für die Kirchen- Geschichte ins-
besondere aus der verauctionirten Bibliothek des feel.
Krohn in Hamburg manche wichtigere Werke und
gute Ausgaben von Kirchenvätern angeschaft. Min-
der begründet aber ist die Klage über die Schwierig-
keit, Bücher daraus zu erhalten, und über den Hrn.
H. R. Tychsen, welcher der Vorschrift in den Bib-
liothek - Gries (195. &amp;. 320. 9tr. 10.) nachging.Wenn man völlig gesichert ist, daß die verlangten Bü-
cher zu rechter Zeit und unbeschädigt zurücke geliefert
twerden, so wird es freylich. immer Pflicht seyn , jedem
einheimischen Gelehrten den Gebrauch möglichst zu er-
leichtern; wenn die Bücher aber Jahre lang zurückge-
Halten, und ohne alle Rücksicht auf tüchtige Embal-
lage und Sicherheit durch unzuverlässige Leute verlangk
und zurâckgesandt werden, dann mag es jeder seiner
eignen Bequemlichkeit und Unbedachtssamkeit zurech:
nen, wenn ihm unter solchen Umständen nicht gewill-
fahret werden kann.

Z



240 Annal. d. Rosk. Acad. 8. B. 30. St.

3-

Taschenbuch zur Beförderung der Religiösität für ge-
bildete Leser auf das Jabr 1798. Herausgegeben
von Friedrich Simonis. (Wer das Genie der
Liebe und der Tugend hat, der glaubt nothwendig
an Gott, an SBorjebung, an Unsterblichkeit. Der
Saame dieler Begeisterung ist in allen Herzen Wo
er nicht mehr aufgienge, würde alles wüste werden,
lauter Tod seyn. Das kann nie geschehen. . F. H.
Jakobi.) Schwerin, bey Wilhelm Bärensprung,
Herzogl. Hofbuchdrucker. 64 Bogen in kl. Octav.
und 2 Blätter Musik.

M dem Hrn. Herausgeber haben sich die HerrenJV mies, Lappe und Piper,: und jetzt auch
Hr. Arendt zu Altenkirchen vereinigt , um an die-
fem Taschenbuche, das künftig fortgesetzt werden soll,
zu arbeiten. Diesmal enthält es 5 prosaische Auf-
sätze und 9 Gedichte, deren Verfasser in der Vorrede
zum künftigen Jahrgange angezeigt werden sollen. Zur
Erreichung des auf dem Titel angegebenen Zweckes
dürfte es erfoderlich seyn, daß die aufzunehmenden Auf-
sätze ein größeres Interesse für den Leser erhalten, als
sie in diesem ersien Jahrgange haben.. Diesen hat der
Hr. Herausgeber seinem theuren Freunde, dem Hrn.
€. WW. Wendhausen auf Vietschsw nnd dessen
sanfter Gattin, F. Wendhausen, gebohrne Kahl,

4.

A! dem abgewichenen Landkage ist der Hr. K. R.v. RKamprz zu Lreustrelirz zum ritterschaftlichen
Assessor beym Hof- und Landgerichte zu Güstrow er-
wähiet, und hat diese Stelle angenommen nachdem
das bisherige Gehalt von g0oo Rthlr. bis auf 1400
Rthl[r. erhöhet worden.
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L.

Skizze einer nenen Theorie der Klagen und deren 350

sreitunggn. iatef bey K. C. Stiller, 1798. 7 Bo-

CTT ür die positive Rechtsgelahrtheit hat das Studiuin
§ der critischen Philosophie seit einiger Zeit dienachtheilige Folge, daß manche Schrittsteller,
anjtatt ich mit der weitern Ausbildung ihres Inhaits
zu beschäftigen, die Form derselben nach der Mode
verändern wollen. Ich kann dielen Bemühungen nur
insoferne einen Werth beylegen, als damit zufällig zu-
gleich Verbesserungen des Wesentlichen verbunden sind,
Denn wenn man auch darauf nicht sehen will, daß
viele Gelehrte. die critische Philosophie für die ihrige
anzunehmen überall noch nicht geneigt lind, und daß diese
Philosophie in Rücksicht auf die bereits unter ihren An-
hängern entstandenen Streiti keiten in sich selbst noch
nicht aufs Reine gekommen it : so ist es doch einleuch.
tend, daß die rdmischen , päbstlichen und bisherigen
deutschen Gesetze überall nicht nach den Grundsätzen
und in der Sprache dieser Philosophie abgefaßt wor-
den, und daß man also die Rechtsgelahrthcit in ein
ihr gar nicht passendes Gewand kleidet, wenn man sie

fo umformen will. Undin das? Richtige aun.
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tate mü(fen fid) aud) in cine anbern orm. Dinlánglid)
rechtfertigen lassen. Erinnert man fid) dabey derjeni-
gen Rechtsgelehrten , welche ihrer Wissenschaft das der-
selben weit angertessenere Gewand der wolfischen Phi-
losophie anlegen woilten, und des Erfolgs dieser ver-
geblichen Arbeit , so ist der Eifer, mit dem man fi)
jetzt einer ähnlichen Beschäftigung unterziehet , desto
weniger erklärbar.

Nach diesen Grundsätzen var ich schon auf dem We-
ge, auch diese Schrift für überflüssig zu halten ; ob ich
gleich mit dem Hrn. Verf. darin vorlängst einverstans
den bin, daß die gewöhnliche Lehre vom Processe nuch
vieler und erheblicher Verbesserungen bedürfe. Die
Erklärung des Etwas , des Nichts und des Andern, je-
des sowohl überhaupt als ia specie betrachtet, u. d. g.
womit hier angefangen wird, scheint mir in einer sol-
chen Schrift ganz außer ihrer Stelle zu seyn : und die
zum Grunde liegende Definition der Klage , daß sie

(rSpeerübbilttgangtbtagie Sg uichzun
kung’! sey, hat, wenn ich sie recht verstehe, eben die Er-
înnerung gegen sich, welche man den gewöhnlichen De-
finitionen macht , daß fie aud) auf die Einrede , den
Beweis, das Suspensivmittel, und den Antrag über
manchen Ineidentpunct passet. Allein ich habe beym
Durchlesen mehrere Bemerkungen aefunden, die auch dem

SSS g EE
den gewöhnlichen juristischen Vortrag beybehalten hat.
Folgender Auszug eines Theils der Bemerkungen die-
fer Art wird dies näher darlegen.

Fede Klage muß zur Verhütung aller‘ Mißverständ-
nisse als ein Syllogismus in prima figura vorgetragen
werden. Beyde Vordersätze müssen wahr, der zweyte
erweislich , und der Schluß richtig gefolgert seyn.
Nicht der Untersatz, sondern das Gesetz, nach welchem
die Befugniß des Klägers und die unrechtmähige Hand-
lung des Beklagten beurtheilet werden foll, ift ber
Grund der Klage : es ist also Unrecht, wenn es in den
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Urtheln heißt, daß Kläger den Grund feiner Klage zu
beweisen schuldig. (Wenn man den factischen Grund
und den Rechtsgrund der Klage unterscheidet ; so kann
man den so. sehr gewdhnlichen Ausdruck bepbebalten.)
Der Beklagte kann schweigen oder antworten. Im
ersteren Fall wird sein Stilischweigen anfs günstiglte-
und also als eine Läugnung erklärt. nur im Mandats!

Bt
des Klägers. Bescheinigung als. hinlänglich angenom-
men wird. (Dafür läßt sich ein. weit näherex Grund
angeben. Im Mandatsproceß wird. die erste Sion
und die Bewersinstanz.sogleich verbunden. In ersterer
Hinÿcht wird auch hier das Stillschweigen des Beklag:
fen als Laugnung angenommen : allein in Hinsicht auf
den Urkundenbemeis des Klägers, sieht man das Stille
schweigen zualeich als eine Anerkennung der- Richtigkeit
dieser Urkunden an, so wie dies in der Beweisinltanz
des ordentlichen uud gewöhnlichen summarischen Pros
cesses eben so geschiehet. Dies Letztere hebt demnach
die Wirkung des Ersteren wieder auf. _ Das Wort Bes-
scheinigung , was bisher so viele Misdeutungen und
Misbräuche veranlaßt hat , gebe man den Kien
Juristen ganz zurücke, Auch der summarische P oceß
erfodert Beweise, die ein wesentlicher Theil des ros
cesses sind.) Der Unterschied zwischen dem Mandatss

verde ut PMediiet
sich der Mandatsproceß nicht auch. auf einen kauocena
caussac begründen? ) und deren fauor nur in kürzeren
Fristen und schnelierer Betreibung des Verfahrens d:
stchen darf , (statt des zu unbesiimmten Ausdrucks,
schnellere Betreibung des Verfahrens, läßt fid)
bestimmter sagen , in gänzlicher oder bedingter
Uebergehung der außerwesentlichen Stücke des
Processes, ) wird in Praxi nicht genug beherziget,
und man behandeit diesen im Contumacial: Versahren
mehrentheils eben so wie jenen: „und eben (o oft wird
auch darin gefehlt, daß man, die Bescheinigung. des^ acti
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Fa&amp;i allein al8. Dinteidyent jur SSegvüdbutg bes 9a
batsprucesses annimmt, wenn gleich das Recht nicht
ausgemacht ist, oder dem Kläger überall kein Recht
aus dem Faéto zustehen kann. (Diese Rüge ist sehr
gegrüudet. Man fann noch hinzuseßen, daß es bey
dem Urkundenbeweise nicht bloß auf die Richtigkeit
der Urkundeu ankomme, -die freylich iu contumaciam
angenommen werden datf , sondern auch auf die Ve-
weiskraft, welche doch beym Contyumacial- Verfahs
ren von Amtswegen geprüft werden muß.) Die Er-
wiederung des Beklagten beFehet entweder in einer
Bejahung oder in einer Bestreitung. Die Bejahung
ist entweder die Bejahung in specie oder das Zugeständ-
niß, jene ist „dic Versicherung der Wahrheit der Dar-
nlegung eines Andern, !’ diese bie. SInnabme bet
,Wahrheit der Darlegung eines Andern." Die Bes
streitung ist entweder eine Gegeubehauptung oder eine
Schutzbchauptung : und erstere eine allgemeine oder
eine speciele. Die allgemeine Gegenbehauptuug ers
Fläret, daß die Behauptung des Klägers nicht wahr-
nicht vollständig, oder mit fremden Umständen erwri-
kert scy; der Kläger muß alsdann in allen drey Hin-
schten seine Angabe rechtfertigen, oder, wie der Hr.
Verf. dies ausdruckt, „das Cvelbfl; eon, das Ganz-
Seyn, und das Nur:Seyn des Behaupteten‘! erweisen.
(Selten wird doch wohl der Beklagte dem Kläger den
Vorwurf der Unvollständigkeit mit Erfolg machen dür-
fen, ohne den fehlenden Umstand anzugeben.) Die
specielle Gegenbehauptung beziehet sich aber dabey zu-
gleich guf eine vom Kläger nicht angeführte bestimmte
Thatsache, deren Darlegung der Bekiagte sodann über-
nehmen muß, wenn der Kläger zuvor feine Behauptung
erwicsen hat. Die Verneinung gehört zur allgemeinen
Gegenbehauptung , und läßt sich direct gar nicht erwei-
sen. (Wenn man den allgemeinen Sprachgebrauch
nicht ohne Noth verlassen will, so kann man meines
Ermessens immer zugeben, daß sich die Verneinung
bisweilen beweisen lasse. Auch würde ich hievon das

Bezweifeln noch unterscheiden.) Hieraus läßt d dieehre



Academie. 38.9. 31, €t. 245

Lehre von dem sogenannten qualificirten Geständniß
und dessen Beweise berichtigen. Dieses ist nämlich
nichts als eine Gegenbehauptung gegen die Vollständig-
keit der Behauptung : und die Verpflichtung zum Be-
weise ist verschieden, je nachdem dies cine allgemeine
vder speriele Gegenbehanytung war. (Im Synquifitio
ons. Processe, wo die Lehre von der Confellione qua-
lificara wohl die meisten Schwierigkeiten macht, mbgte
diese Erklärung doch nicht ausreichen.) Eine Schuti-
behanptung ist „einestheils eine reine Bejahung der
ganzen Behauptung, andernthcils aber dic Darlegung
eines andern Dinges, dessen Wirkungen den Wirkun-
„gen des in der Behauptung enthaltenen Etwas ent-
„„gegen stehen, verbunden mit der Versicherung von der
„Wahrheit dieser Darlegung." (Das Erste gehöret
überall nicht in die Definition einer Exception ; viel-
mehr bestehen diejenigen Einredeu, die der Hr. Verf.
Schutzbehauptungen nennet, für sich, ohne von einer
bejahenden oder verneinenden Antwort des Beklagten
abzuhängen. Ohnehin giebt es selten einc in allen
Punkten bejahende Litiscontestation.) Zu den Schutz:
behauptungen rechnet aber der Hr. Verf. vicles nicht,
was man gewöhnlich Exceptiunen neunet: auch rechnet
er die Erinnerungen über das Verfahren des Richters
nicht zum Proceß über die Klage.

Dies wird genügen, auf diese Schrift aufmerksam
zu machen. Am Schlusse ist ans der Monatsssehrist
von uud für Mecklenburg (6 B. S. 142.) die Erläute-
rung der Beyträge zum Naturrecht wieder abgedruckt,
welches zugleich den Hrn. Verf. kennbar macht

5,

Sürftenfpiegel.—(repBebrenfafeinHerrscherwohlins Herz. Die eine: daß ec über Menschen herrscht ;
die andre: daß er nach Gesetzen herrscht ; die dritte:
daß er nicht auf immer herrscht. Agathon nach
Voß.) Berlin, bey Johann Friedrich Unger, 1798.
20 Bogen in Qctav.

$53 Eine
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(e Sammlung kurzer moralischer Betrachtungenüber mancherlev Gegenstände , für Fürsten zur
gelegentlichen Beherzigung bestimmt. Der Verfasser, ~=\
ein sehr wahrscheinliches Gerücht giebt den Hrn. Prof.
Wngel dafür. an, welches auch die Veranlassung ist,
daß ich das Buch anzeige ; ~ wärde durch seinen aus-
gebildeten, wenn gleich noch nicht genug eindringenden
Vortrag wahrscheinlich seinen Zweck. zum.Theil menta:
stens erreichen, wenn nur Fürsten in den Zeiten . wo
die Erwägung diefer Lehren am meisten nützen kaun,
Bücher der Art läsen. Da bey solchen Schriften auf
die Art des Vortrags alles ankommt, so will ich einige
Stellen aus dem Artikel Denffrepheit als Beyspiel
anführen. „„Ein Gewässer, das nicht freyeu Abfluß
und nicht immer frische Zuflüsse bat, wird zum faulen
stehenden Sumpf, unter dessen grüner Decke nur tb,
schen und Unken wohl ist. Einen solchen Sumpf wollte
aus der Menschheit die Hierarchie, und wollen noch
jet gewisse Eiferer daraus machen, die ihr das laute
gemeinsame Denken gerne verwehren mdgten. – Was
bewegt denn aber jene Eiferer zu ihrem so bittern, ers
klärten Haß gegen das Denken. Wenn wir sie selbst
hören, so ist es theils ihre Frömmigkeit, ihre herzliche
Anhänglichkeit an die Religion, theils ihr patriortischer
Eifer für den Staat, ihre Vaterlandsliebe. „„Die
Zweifel, sagen sie, werden so frech und so wild, daß
fie alles umzukehren und aufzulösen drohen ; und wenn
mau fid) nicht bey Zeiten entgegen stemmt, fo werden
se zuletzt ale Staaten, ja selbst den Himmel erschüt-
tern.!" Den Himmel! Es scheint, als öb die Herren
noch an das alte Märchen von einem himmeltragenden
Atlas glaubten, und als ob sie Lust hätten, die Ehre
eines so erhabenen Amtes mit ihm zu theilen. Aber
fie mdaen den gekrümmten Nacken nur wieder aufrich-
ten, und die angestrengten Arme nur wieder sinken
lassen : denn jenes große Gewölbe hat seine volle Sicher-
heit in sch selbst, und braucht zum Feststehen wahrlich
nicht solcher ohnmächtigen Stützen. „ Solange eine
Wernunft noch denkt und ein Herz noch fühlt , " die
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Gottheit sicher auf ihrem Throne. Mit den Staaten
freylich ists ein anders, aber doch klingt es scltssam,
daß gerade die Denkfreyheit sie untergraben und um-
stürzen sollte. Was dieje thun kann , ift bod) nut
einzig das, daß sie die Schwächen in der Grundlage
und Verfassung des Staats, die Fehler in der Füh-
rung und Verwaltung desselben aufdeckt, daß sie den
Mitteln nachforscht, wodurch ihm kann geholfen , wos
durch er blühender und glücklicher kann gemacht wer-
deu: und das soll heißen, ihn umkehren, zerrütten,
zertrümmern? ~ Die Religion wärs , wofür der
Diener des. Altars mit diesem frommen Schaum vor
dem Munde eifert? Das Vaterland wärs, wofür der
Diener des Machthabers in einem so empörten und
so empdrenden Ton seine Edicte abfaßt? Das Ansehne
die Vortheile sinds, die der eine dieser Herrn dem
blinden Glauben dcs Volks, der andere seinem blinden
Gehorsam. verdankt, und die sic beyde sich wollen er-
halten wissen , sollte auch alle Wahrheit und alles
sMenschéuwohl darüber zu Trümmern gehen. Daß fie
so eifrig einer für des andern Rechte, wie für ihre

NCHdit:
Vortheile, wie verschieden sie immer scheinen, und
in andern Verhältnissen auch wirklich find, doch im
Kriege gegen die Denkfreyheit ganz genau in einander
greifen; daß blinder Giaube für blinden Gehorsam,
und wieder blinder Gehorsam für blinden Glauben
die eigentlich passende Stimmung giebt, und daß Ge-
wissen allein oder Furcht vor Strafen allein, lange
nicht so sicher und kraftvoll wirkt, als beyde Mittel
vereinigt. Daher ihr Zusammentreten, ihr großmä-
thiges Vergessen .aller gegenseitigen Klagen , sobald es
ihrer gemeinschaftlichen Feindin , der verhaßten Denk-
ftenbeit, gilk. Und freylich ist diese Denkfreyheit von
so unruhiger , aufrührerischer Natur , daß fie auf
nichts weiter sinnt, als wie sie die Altäre des Aber-
glaubens umstoßen, Misbräuchen und Unordnungen
aller Art auf die Spur kommen, Entwürfe und Ab.ichten
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sichten jedes Schlechtdenkenden ans Licht ziehn, nnd
Fürsten und Völker über ihre eigentlichen wahren Vor-
theile belehren sol. Was nach ältern Rechten für so
schreyende Bosheiten der Empdrerin zukäme , wäre,
wenn Geistliche urtheilten, der Scheiterhaufen, wcnn
Weltliche urtheilten, das Schwerdt : aber in unsern
verderbten, oder, wie man es gerne beschönigen will,
in unsern verfeinerten, gesitteten Zeiten darf man ein
so hartes Urtheil schon nicht mehr sprechen, um nicht
ganz seinen Zweck zu verfehlen. Das gelindeste inzwi-
schen, was gesprochen werden kann, ist Verbannnng.'"
Wem diese Manier gefält, der wird über Kriegers
Ehre, Fürsten-Wollust, Verschwendung, Freundschaft,
Wahrheit, Anstaud , Empfehlungen, und mehrere
andere Gegenstände eine unterhaltende Lecthre finden.

3:
Supplement zu der neuen Monatsschrist von und füt

Mecklenburg, 3. Stück, zum Monat September
1798. Schwerin, 2c. 4 Bogen in Quart.

Gu I) lieber bett vom Hrn. G. S. Ayétoer
herausgegebenen Catechismus. 2) Autwort auf

dic Frage und Bitte eines ächten Patrioten ans 9nibticum.
(8:5. €.96.) 3) Bruchstücke einer Bibliothek der in
niedersächsischer Sprache und über dieselbe gedruckten
Werke. 4) Ueber das geringhaltige Maaß der Flüssig-
keiten au vielen Orten Mecklenburgs. ~ Ichhabe nicht
vernommen, daß die Policey in hiesigen Gegenden ge-
ringhaltige Bouteillen gefunden hätte. 5) Anzeige vom
Hu. Prof. Rarsten.~ Eine Recension des ersten Bandes
des vollständigen Systems der Fener-Policeywisssenschaft
von Hrn. Rrügelstein. 6) Klage über den Tod der
Inniggeliebten, und 7) Tross. ~ Zwey Gedichte. 8)
Ueber Tränme. 9) Noch ein Paar Worte aus der merk-
würdigen Prophezeyung des berühmten Martin Zadeck.
(4 B. S.80. Nr.9.) 10) Auf den Geburtstag einer guten
Mutter. - Verse. 1.1) Nachtrag zu dem Verzeichnisse
der bey dem Seebade zu Dobberan angekommenen
Curgäste und Fremden. (8 B. S. 191.)
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Rostockschen Academie.
8. Band. 32. Stück.

Den 12. Februar 1799. -'

T.

De éondgrüéntia religionis rationalis et chriftianae,
" huiusque inügni »praeftantia, Dissertatio inaugu-

ralis cheólogica:;^ quärn : consenticnté veneranda
Ordine Théológofui- io' Vniuerfitate Roftochienfi
pro: gradu 'Liceütiati "Theologiae rite impetrando
publicó eruditorum examini fubiittit Pezrus Nor-din , Philofophiae; Do&amp;or,.RoffochiijliterisAdtlerianis, MDCCXCV III. 4Z2 Bogen in Quart.

' as zur Brstättigung der vorgetragenen Behanup-
;tang .gesagt werden kann , ist im Allgemeinen

W.. hekannt : die Art und Weise, wie es hier vor-
etragen ist, wird. derjenige, für den dies ein Interesse

hat, aus der Probeschrift selbst kennen lernen müssen.
Daß .auf die ncuern Schriften der critischen Philoso:
phen besonders Rücksicht genommen worden, wird man
in unsern. Zeiten ohnehin erwarten,

2.

Erke Fortsetzung der. Anzeige der Annalenber oeutfben Univer(itàten. — XII, Gief:
sen. Als Landgraf Moriz auf der Universität zu
N7arburg dis teformirteKeligion einfüpute , gas
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dies Gelegenheit, daß Landgraf Ludwig V 1607 die
Universität zu Gießen stiftete, und ihr einen Theil
des marburgischen. Fonds beylegte, auch vor- den
Laudstäuben eie ansehullche Unterstützung verschaffte.
Iwar wakd sie 1625, als Ludwig in den Besit vön
Marburg kam, mit dieser Academie wiederum vercis
nigt, unb der Landgraf schenkte ihr noch 60000 Fl.
Wie aber 1648 die Streitigkeiten über die marburger
Erbschaft verglichen wurden, trennte man beyde Üni-
versitäten wieder, und theilte die Einkünfte bergeftalt,
daß G. die Vogteyen Alsfeld, Grünberg, Gießen,
Marburg und Kaldern erhielt. Sie ward also
1650 restauriret. G. hat ungefähr 4000 Einwohner.
Die Zahl der Studenten betrug vor einigen Jahren
ungefähr 250 : durch die Kriegsunrußhen ist sie schr
vermindert worden. Sie besitt cine ziemlich ansehn-
liche Bibliothek, welche Mitwochs und Sonnabends
von 3-4 Uhr eröfnet wird. Studirende können bey
allen Vergnägungen und in allen Gesellschaften Zutritt
bekommen. X111. Göttingen. Die Stadt hat
über x0000 Einwohner.. Im Concilienhause. wird
der eine Saal theils ju Winterpromotionen theils.zur
Versammlung der Sycietät der Wissenschaften , der
andere aber zu Concilien- Versammlungen und zum
academischen. Gericht gebraucht. : Beyde kann man
vermittelst einer großen: Flâgelchüre mit..eimanßer ver-
einigen; we dies bey den' gewöhnlichen Winterconcer-
ten der Fall ist. Zu Stipendien ist jährlich cine Summe
von 2500/06? gewidinet, die zu 20, 30; 40.20€ an
einzelne Studirende vertheilt werden. XIV. Greifs-
wald. Die.gessammten Einkünste der Academie bes-
tragen jetzt jährlich. an 30000 Xx. KV. Halle.
Ehedem waren hier mehrere gelehrte Gesellschaften :
jetzt besteht nur noch die naturforschende , die 1774 ge-
stiftet, .und deren Director der Hr. K. u, D. R. v.
Leyser ist.. ‘ Die Stipkndien; die in H5. selbst vergebewerden, find zu geringe und unbedeutend, als daß fe
sollten angeführt werden. XVI. Heidelberg. Dee
Stadt. liegt in einer reizenden Gegend, ist sehr long
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aber schmal, und hat. durch Kriege, besonders aber
durch die 1693 erfolgte Zerstörung, sehr gelitten. Sie
hat gegen 11000 Einwohner. Die Universität ist
1386 gestiftet und 1652 erneuert. Sie hat eine Biblio-.
thek von etwa 20000 Bänden, welche 1703 angefan-
gen ist,' einen botanischen Gaxten , ein anatomisches
Theater, ein physicalisches Kabinet und ein Naturas
lienkabinet. Ganz unabhängig von der Universität ift
die 1774 errichtete Staatswirthschafts - Hohenschule,
mit welcher die ehemalige physiealisch-dconomische Ge-
sellschaft verbunden ist. - Auch diese hat eine besondere
Bibliothek, eine Sammlung phyficalischer und mathe-
matischer Instrumente, eine Modellsammiung , eine
Minveraliensammlung , ein cheimisches Laboratorium
und cinen dconomisch - botanischen Garten. X V I].
Zelmstädt. Die Stadt gehört zu den Städten
mittlerer Größe und zählt gegen 4000 Einwohner.
Die Academie wurde 1745 von dem Hause Hanno-
ver bem Hause Wolfenbüttel allein überlassen, und
von der Zeit die Julius -Carls-Universität genannt.
Eine Commission urntersuchte 1790, ob die Universität
daselbst bleiben,’ oder nach Wolfenbüttel versetzt wer-
den müsse. (Es ward beschlossen, Re im ibrem. alten
Wohnsitze zu lassen, aber nicht ohne wesentliche und
wichtigé Verbesserungen, wohin hauptsächlich die Ver-
legung der wolfenbüttelschen Bibliothek nach ezelm-
ftábt, die Errichtung einer Sternwarte, die Ernens

nung mehrerer Vrofeitoren 4h verteilen, Nt" LI

Verschönerung der Stadt, u. s. w. gehörte. Schon
wurden einige dieser Verfügungen getroffen , als die
Landsiände, von welchen der Regent einc Unterstätzung
des kostbaren Werks foderte , ihm Ziveifel darüber er-
weckten ; ob es nicht gerathener seyn mdgte, die Uni-
versität entweder gänzlich eingehen zu la(jen, ober nad)
Braunschweig zu verlegen, als fie mif großem Auf-
Vaude und doch zweifelhaften Erfolg in ZZ. zu heben
zu suchen. Dies veranlaßte eine zweyte commissarische
Untersuchung , die 1796 angestelt ward. Das, Resu!:
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tat war der Beschluß, die Universtät nach B. zu ver-
pflanzen , das dortige Collegium Carolinum aufzu-
heben, seine Fonds, Lehrer und Apparate, desgleichen
das Collegium anatomicor chirurgicum , Nccouches-
ment, Krankenhäuscr und übrige medicinische Institute,
das fürstl. Naturalien - und Kunst-Kabinet, die Bi-
bliothek von Wolfenbüttel, 2c. mit derselben zu ver-
einigen, und sie in aller Absicht zu einer dem Geiste
und den Bedürfnissen des Zeitalters angemessenen hd-
hern Lehr: und Bildungs-Anstalt für Menschen aus allen
Klassen und Ständen zu erheben und einzurichten. Die
Ausführung des vom Herzoge genehmigten Plans ist
bis dahin verschoben, daß durch die Abschließung des
Reichsfriedens das Land vor dringenden Ansirengungen
seincr Kräfte, welche die für die Academie bestimmte
Geldsumme mit verzehren dürften, gesichert ist.
H. zählt gegen 4000 Einwohner, und die Universität
in ihrem, seit den Berathschlagungen über ihre Ver-
setzung fortdatternden unzuverlässigen Zustande nicht
viel über 100 Studenten, da ihrer ehedem nicht leicht
unter 200, in ältern Zeiten gewöhnlich 400 bis 600
waren. Merkwürdige Gebäude der Universität sind :
1) Das Juleum, ein geräumiges Gebäude im edlern
quod Style von zwey sehr hohen Geschossen, ausuadersteineu aufgeführt, mit einem zierlichen Thurme
in der Mitte, dessen Gipfel die Collegienuhr enthält,
und von einer Gallerie umgeben ist. Das erste Ge-
schoß nimmt der große theoiogische Hörsaal ein, der
zugleich für academische Feyerlichkeiten bestimmt ist.
Auf den Seitenflügeln, die älter und schlechter sind,
befinden sich Auditorien für die andern Facultäten,
auatomisches Theater , Consistorialstube , Archive,
Oconomie, Carcer, ee. Gegenüber liegt der acade-
mische Gerichtspblajzt, der Juliusplatz genannt.
2) Die Universitäts + oder Collegien € Kirche,, sonst
Porta Coeli. 3) Der botanische Garten mit seinen
Gewächshäusern : er enthält viele scltene ausländische
Gewächse. Als öffentliche Anstalten verdicnen bemerkt
zu werden: 1) Die Bibliothek: die Zahl der mineláuft
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beläuft sich jetzt auf 30000, worunter sich gegen r000
Manuscripte befinden. 2) Das theologische Seming-
rium: von den Mitgliedern, deren gewöhnlich :2 am
der Zahl-: ind, bekommen die 6 erslten aus den Auf-
fünften der Collegien Kirche ein Bencliciam von 45 %,
und der älteste 80 &amp;. 5) Das catechetische Institut.
4) Das Convictorium : es hat feit 1791 Dic sehr nützs
liche Veränderuug erhalten, daß die Theilnehmer nicht
mehr zusammen speisen, sondern das Essen auf die
Stuben zugeschickt erhalten. Auch sind alle Stellen
ganz frey, da sonst für jede wöchentlich 8 Gr. zugelegt

tm:
dieser davon besorgt werden kann. Andiescr Wohl-
that nehmen der Regel nach 100 Studirende, Einheio
mische und Ausländer gleichen Antheil. 5) Das
philologisch - pädagogische Justitut hat den Hauptzweck,
Schullehrer und Erzieher zu bilden, und begreift eigent-
Iich zwey unter. gemeinschaftlicher Aufsicht vereinte An-
stalten ,, a) das Seminarium, welches 4 ordentliche
und befoldete, uud 6 außerordentliche Mitarbeiter
hat; b) das Pädagogium, wo junge Leute erzogen
"und zur Academie vorbereitet werden. 6) Die deuts
sche Gesellschaft. 7) Das Spruchcollegium, aus einenr
Ordinario, 3 ordentlichen und 6 außerordentlichen
Beysitzern besiehend.. Nicht alle Professoren sind Mit-
glieder : und außer den juristischen Professoren und
Privatdocenten hat es noch andere Mitglieder. 8) Die
Gesellschaft practischer Aerzte , eine Devutation des
Ober- Sanitäts- Collegii. 9) $$ Collegium mufi-
cum, welches des Sonnabends Concerte giebt. Unter
den litterarischen Privat - Anstalten verdienen vorzüglich
die Sammlungen des Hrn. Hofr. Beireis Erwähs
nung. Buchdruckereyen sind drey / Buchhandlungen
zwey. Die vornehmsten Vergnügungen sind: die die

gtnie Gad gebend vors tg gaser Sommer ciuen, :

schattigen und kühlen Aufenthalt gewähret , und deren

fester Sandboden aud) bey EN Wetter bald wiederJ ahr
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abtrocknet; der Klubb, in welchem man alle Mittwoch
Abend zur Unterhaltung, zur Lecthre, zum Spiel und
Essen zusammen komnit; das Liebhaber . Concert, wel-
ches im Winter alle 8 oder i 4 Tage gehalten wird ;
der Gesundbrunnen in einem angenehmen Walde, etwa
3 Stunden von der Stadt , welcher mit bequemen
Badeanstalten, und 1796 mit elnem großen, wohl-
eingerichteten Gasthause verschen worden; das nicht
weit davon entlegene Amalienbad , wo 1796 die
glüekische und 1797 die tillysche Schausvieler - Geo
selschaft Vorstelungen gab; das Dorf Harbke, wel-
c&lt;es durch seine nordamerikanische Baumzucht berhhmt
ift, unb mit seinen herrlichen und geschmackvollen Un-
lagen, Spatziergängen, Gärten , uicht nur dem, wel-
cher Zerstreuung sucht, sondern auch dem, welcher die
Natur studirt, den unschuldigsten und edelften Genyß
gewährt. XVI11. Herborn. Sic ist eine der älte-
sten reformirten Hohenschulen in Deutschiand , die
Johann d. A. Graf v. fXaffau 1584. acttiftet bat.
In der Mitte des vorigen Jahrhunderts beschenkte
Vürst Johann Moritz v. Liassau- Siegen fic mit
einem ansehnlichen Büchervorrath und erhielt für dier
selbe vom Kayser Leopold I. die Privilegien einer
Universität. Die wirkliche Einweihung beruht aber
noch auf der Auslösung des in der Expeditions- Canz-
ley verwahrlich liegenden kays. Diploms: bis dahin
ist es auch nicht erlaubt, Doctoren zu creiren. XIX,
Jena. Die kayserl. Bestättigung erfolgte 1577, und
die Einweihung gieng am 2 Febr. 1558 vor sich.
Die Erhalter dieser Academie sind die Herzöge von
Sachsen, ernestinischer Linie, das Haus Hildburgs-
Hausen ausgenommen. Alle öffentliche Angelegenhei-
ten der Gesammt. Academie müssen durch conforme
Rescripte der vier Höfe entschieden werden:: in Civil-
und Policey- Sachen aber stehen die Academiker unter
dem Herzog von Weimar als Landesherrn. Bey der
weimarschen sowohl als der jenaischen Landschaft
macht die Academie den ersten oder Prälaten- Stand
aus, und läßt die dahin gehörigen Geschäfte durch

einen
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einen Deputirten verwalten. I. ist eine Stadt mitt-
lerer Grdße, mit ungefähr 800 Gebäuden und 5 6000
Einwohnern. Die Stadt hat eine reizende Lage. Die
Frequenz der Studirenden ist immer- sehr ansehnlich
gewesen: im ersten Viertel dteses Jahrhundcres lebten
hier an 3000 Studenten beysammen :. jetzt zählt es
gegen goo Studirende, worunter gegen 250 Mediciner
find. Die Studenten standen ehemals wegen ihrer
Wildheit und Renommisterey: in übeln Rufe: jetzt hat
sich der Ton unter den Studirenden allmälig vorthril-
haft verändert.. Ws mitwirkende Ursache trug biezu
aich die mehrcre Gelegenheit ‘bey , ' welche man wohl-
gesitteten Studirenden verschaffte, in dem von der Aca-
demie veranstalteten Concert und Klubb in Gesellschaft
der Professoren , anderer Honoratioren und ihrer Fas
tmilien zu feyn, und. nicht schten auch fremde durchreis
sende Gelehrte sprechen zu köunen, bey welchen Zusam-
menkäuften jedoch aller Anlaß zu übermäßigem Aufwand
sorgfältigst vermieden wird, Deni Schutdenmachen
ist durch ein vrrbessertes Conto - Mandat gesteuett :
doch darf sich kein Studirender auf dieses Gesetz beru-
fen, wenn 'er sein Geld heimlich oder unter fremder
Addresse sich:hat zuschicken lassen. Seit alten Zeiten
bat. fid): J. dürch anhaltenden ‘öffentlichen Fleiß aus-
gezeichnet. Die Collegia fangen in der Woche vor
Himmelfahrt und in der dritten oder vierten Woche
nach Michaejis, au , und werden durch keine andexe
Ferien, als auf: Weyhnachten und am Tage der Wein-
Jese unterbrochen ; jeder macht es fich zur Pflicht, das
versprocheye Veusgm. aut Schtusse dés halben Jahreszu beendigen. Die Einkukte der Academie fließen vor-
nämlich, 1) aus den gewöhnlich verpachteten Dotal-
Gütern Apolda und Remda , 2) aus dem Ertrag
der remdaischen Waldungen, 3) aus dem Abwurf
der academischen Brauerey und Kellereo, 4) aus den
Interessen einiger Kapitalien und Legaten. 5) Giu
Quartal der ordentlichen Besoldungen wird unmittel-
bar aus den Kammern der 4 Erhalter bezahlt, woher
auch die Universitäts. Bibliothek und das Convictoritm
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ihre vornebmften: Ginfünfte ziehen; aud) Dat 6) bet
weimarsche Hof. seit geraumer Zeit zu Erhöhung
der alten Besoldungen einen jährlichen Zuschuß bewil-
ligt. . Da indeß felbft nad) bem neuen ecbobeten &amp;tat
die ordentlichen Bcsoldungen noch immer sehr mäßig
(inb, fo werden. nach vorkommenden Umständen, be-
sonders vom weimarschen Hofe, einzelnen Professoren
noch besondere Zulagen.zugestanden. Das Prorectorat
wechselt nach der Reihe: der Facultäten alle halbe Jahre
am 6 Febr. und 6 Aun. ohue öffeut!iche Feyerlichkeiten.
Der Senat , . dessen Sitzungen Consistorien genannt
werden, bestehet aus den ordentlichen 18 Gliedern der
4 Facultäten, und. alleufalls einem oder zwey supers
numerären Professoren , welchen. die Häfe dies Vor-
recht. bewilligen. Das Conejliuyr rarius machen die
jedesmaligen 4 Decanen nebst dem Erprorector aus.
Eigentliche Processe werden beym academischen Syn»
dicatsgericht verhandelt, von welchem an die Regierung
in Weimar appelliret werden kann. Criminal. Fälle
gehören für das horzog]. Justizamt in I. Bey den
Herzogl. Policeye und Allmosen - Commissionen con-
currirt die Academie durch Deputirte aus ihrem Mit-
tel, welche darin den Vorsiß haben. An.Vergnügungs-
und Erhoiungs - Oertern ist in J. kein Mangel.

3e

A" 27 Oct. v. J. ward der ‘Hcrr"'Prof. Lange
ins Concilkum recipiret , und diesc Aufnahme

durch das gewöhnliche Patent bekanut. gemacht. Schon
früherwar er bey der heil. Geist-Kirche als Prediger
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Der

Rostockschen Academie.
§. Band. . 33. Stück.

Sen r9. Gebruat 7799.

L,

Die Geschichte von Mecklenburg für Jedermann in
einer Folge von Bricken. Dritter Theil. (Moribus
er holpitalitare, etc.) Gedruckt zu Neubrandenburg
von E. G. Korb , Herzoglichem Hofbuchdrucker,
1798. 1 Alph. 44 Bogen in Octav.

it diesem Bande hat der Hr. Verf. die Geschichte
unsers Vaterlandes bis auf die neuesten Zeiten
fortgesührt. Das Urtheil, was ich über die

beyden ersten Bände (6 B. S. 49. 133.) fällte, darf ich
bey dem gegenwärtigen nicht verändern. : Es finden fid)
auch hierin Thatsachen, an deren Richtigkeit ich zweifle,
andere, die man hier suchen könnte, sind ausgelassen *)
manche Personen und Vorfälle beurtheile ich nicht so,
wie hier geschehen ist, und einzelne Gegeustände mdg-
ten bisweilen bey einer andern 3u(ammenfiellitg ac
winnen. Demungeachtet aher ist das Buch im Ganzen
ein ntzliches Buch, und ich hoffe , daß es bey solchen
Lesern, die keine aus1ührlichere und kritische Geschichte

s) In der Vorrede sagt der Hk. Verf. selbt , er habe aus

iv Pria tsteeev, ir n
Nachfolger vielleicht sujet würden.
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lesen würden , vielleicht auch bey einigen andern, die
fast allgeinein erloschene Neigung zur Geschichte unsers
Landes einigermaßen wieder beteben möge. Es- ist
iir unbegreiflich, wie es zugeht, daß sie seit der un-
glücklichen Trennung der Academie, seit welcher über-
haupt die eigentliche Gelehrsamkeit im Lande merklich
abnahm , von so wenigen beachtet wird, da doch selbst
der Geschästsmann sie zu Zeiten nicht entbehren kann.

Ich ziehe auch diesmal die hauptsächlichsten Stell:n
von der hiesigen und bützowschen Academie, theils als
Probe, theils zum Zweck einiger Berichtigungen aus :
S. 63. Carl Leopold trug dem Kanzler v. Klein
„auf, zur Verbesserung der Academie eine Untersu-
„hung anzustellen, und hatte wahrscheinlich die Absicht,
für lie eine gewisse Summe anzuweisen, so wie sein
„Bruder 1703 jährlich zu ihrer Nufnahme Tooo o
„versprach.'’ Von dieser Untersuchung, die im Regi-
ster sogar eine Visitation genannt wird, ist mir nichts
bekannt geworden : vielleicht ist diese Aeußerung durch
einen Bericht veranlaßt, den der K. v. Klein im
Nahmen der fürstl. Professoren zur Begründung ihrer
Klagen abfaßte. (2 B. S. g0.) Anstatt die Einnah-

Regierung jene 1606 G niaAtJr em iuit der
„Der Fürst v. Schwarzburg gab 1744 dem jedes:
^ttmda D y apte de
creiren, hat die Facultät von Kayser Rudolph 11.
(Rost. Etwas, 1737, S. 289.) erhalten, wie der
Hr. Verf. im 2 Theile S. 261 selbst bemerkt hat.
Diejenigen zum Theil gang unbrauchbaren Rechte,
welche sie fich 1743 und 1744 nach den ihr nicht vor-
theilhaften Speculationen des Hrn. v. RKetelhodt
und des C. R. Mangel vom Fürsten v. Schwarz-
burg für die Gebühr verleihen ließ, erhellen aus den
abgedruckten Urkunden. (1 B. S. 33. 45. 52.) „S. 221.
e1Besser sorgte der Herzog für die academifchen Lehrer
am 20 Oct. 1750 : es sollten jährlich 2000 ?*(? unter

i lie vertheilet werden, doch mußten sie das Recht fab:



O(cabemie. 8. 9. 33. €t... 259
„ren lassen, welches ihnen H. Friedrich Wilhelm
„auf eine eben so hohe Summe verliehen.! H. Frie-
drich Wilhelms Schenkung gieng nur auf 1000 209.
(2 B. S. 124.) Diese und mehrere andcre Hebungen
nebst den Zinsen wurden 1750 zu der mäßigen Summe
von 2000 7c@ verglichen, (2 D. €, 3:8.) welche nach
der damaligen Einrichtung nicht allen academischen
Lehrern, sondern nur dem Collegio der fürstlichen Pro-
fessoren ju gute kamen. „.S. 272. Dôderlein war
„nach Rostock zum Professor berufen. Er wurde in
„Halle Doctor, und wolltc fich desfalls weder einem
„Examen noch Colloquium unterwersen. Er suchte den
,„Veystaud des Regenten, und der Stadtrath nahm
,„„sich der Academie an. Aus dicsem Streit zu kom-
„men, bat und erhielt der Herzog das Recht vom
„„Kayser, diese hohe Schule zu verlegen." Der Herzog
erhielt nicht die Befugniß , die vojtod (de Academie

qoShfcrie,t m sehr ver-
schieden (t. (2 5. €. :7.) Die Academie hatte eigent-
lich mit D. keinen Streit, sondern die theologische
Facultät, weiche ihn nicht eher recipireu wollte, bis
er dem §. V1 ihrer Statuten (3 B. S. 30.) gendiget,
und der Herzog dispensirte ihn von der Befolgung die-
ses Statuts. Wäre diese die einzige Ursache zur Tren-
nung der Academie gewesen, so würde sie noch anders
als bisher beurtheilet werden müssen. „S. 280. Die
„rostocésche Academie hatte er bercits am 1 May 1760
„aufgehoben : am 20 October ließ er die neue Frie-
„.drichs-Universitit zu B. feyerlichst einweihen und
„erötnen. Er rief, sie in Aufnahme zu bringen, viele
„zroße Männer dahin, bestimmte 8000 &amp; zu ihrem
Unterhalt, räumte ihr die ganze untere Etage des
„,Schlosses zu ihrem Gebrauch ein , gab die kleine
1„Schloßkirche zum öffentlichen Hörsaal uud den Garten
r Botanik, und verwendete überhaupt an dieser
"ülkabemit mebt al$ 242,598 25. Alcin die Anzahl
„„der Studirenden blieb immer unbeträchtlich, . Er

„belegte zwar die Hebunger pes zu Rostcck zurükge:mul
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nbitcbenen Stefte8. ber. Slcabemie mit. Cyecialatreft :
allein diese fuhr fort, sich einen Rector zu wählen
„nd Vorlesungen zu halten. Von dem den Lehrern
„zu B. bestimmten Gelde konnten diese im Kriege keis
„men Nuten haben, sie nahmen desfalls mehrentheils
den an sie ergangenen Ruf im Auslande an. Und
nobaleid) Döderlein, N7antzel, und nachmals auch
nMüller, 800 &amp;&amp;Gehalt zu erhalten wußten, so trug
adies nichts zum Flor der Academie bey. Vielleicht

"Stade V. dn Wübogegmfte, tentee var.
E eedr eet De junide
nie feyerlich eingeweihet: die Erdfnung geschahe am
IS Oct. minus lollennirer durch eine Versammlung
der Professoren nnd ein Programm, (2 B. S. 39r.)
worauf am 20 Oct. einc Rede in der Stadtkirche folgte.
Diese Kirche vertrat noch viele Jahre nachher, wenig-
stens noch 1778, die Stelle des Auditorii. Daß vicle
große Männer nach B. gerufen wären, mögte ich doch
nicht sagen : wohl aber, daß man einige, die sich dort
gebildet hatten, wegziehen ließ, weil man ihnen mäßige
Zulagen verweigerte. . Da die Summe von 242,598 29
neben den 8000 &amp; jährlichen Fonds angeführet wird,
so könnte mancher vielleicht glauben, daß sie von ein-
ander verschieden wären; diese ist aber injener begriffen.
Machen nun gleich die gedachten 8000 »«9 auf 28i

o a eMerdeshalbt . Y145982 »«€ mefjt auf 23. vermenbet.-Sennviellcid)tsind mehrere Pôste in dieser Summe eingezogen, die

ticht habin gehören, und RECEN mebrere HebungenA TT [o (33. S. ui ben des
fiebenjährigen Krieges ist bloß Schreber ins Atssland

SECHONS
ich : wie ich denn überhaupt glaube, daß eine gelehrte

Schule und eine Academie einander wechselseitigunter,
ützen,
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tüßen, wenn fic beyde gut, und erstere anders , als
das Pädagogium in B., besetzt sind. „„S. 389. Nach
„geschlossenen Erbvertrage traf der Herzog zur Hin-
„übersetzung der Academie die nöthigen Anstalten. Er
„berief viele sehr berühmte Männer unter vorzüglich
1„guten Bedingungen. Allein tniederträchcige Verläums
„dungen schreckten die mehrsten Gelehrten ab: sie nah-
„men den Ruf nicht au. Endlich entdeckte der Herzog
„die Ursache, und anstatt diese Verlänmdungen zu
pfivafeu, rächte; er sich bloß mit einer öffentlichen Ans
neige dieser schlechten Beschäftigung, doch ohne den
e,Nahmen der Verläumder zu nennen. Dennoch aber
„„jgiengen Männer von der ausgebreitctsten Gelehrsams
„feit nach Rostock, und die Academie nahm am 13 May
11789 ihren Anfang. Auf Vorstcliung des ersten
nRectors Velthusen bestimmte der Herzog 1790 jábt:
Aid) 200 29 ju einem päâdayogisch - theologischen Sesminarum,|€t.gabbenmad)RostockberufenenLehs„rern reichlichen Unterhalt, und die Stadt versprach
„denen, welchen sie die Vocation ertheilt hatte, an»
e,schnliche Zulagen. Alle alte Foderungen der Acas
„demie an die herzogliche Kammer verglich der Herzog
„am 19 Oct. 1703. Am 19 Nov. d. I. gab der
Herzog ein Gesch , ohne ein Jahr in Rostock studirt
1zu haben, könne niemand auf Beförderung in Meck-
„jlenburg Ansprache machen. Zum Besten der Acades
nmie nahm nun auch anf Trinitatis des C. R. Sasse
„Vermächtniß seinen Anfang : er hatte der Stadk
n Üoftock fast 18000 XX&amp; unabldslich zu 5 p. C. an-
geliehen, und die Zinsen zu Stipendien bestimmt.
,,Zu diesem Vermächtnisse kam och das Smithsche
„und das Spaldingsche: jenes bestand in 5 p. C.
»ainfen som 5ooo o«? st einem Professorat der Oceo-
„nomie, und in 36 &gt;. jährlich zur Prämie für eine
„vorzüglich gut ausgearbeitete Abhandlung; dieses in
,[300 © zur Grund]age einer Profesloren- Wittwens
„Kasse. Die Academie verlohr den halben Mond:
"1deun diesen nahm der Herzog zur Justiz- Kanzley und
1versprach eine anderweitige, Entschädigung. Er tiesmui
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„„die Cursorey zur Anatomie und das weiße Collegium
eur Aufnahme der Bibliothek und zum .Museum nit
„vielen Kosten zubereiten. Bloß eine Sternwarte
„fehlte noch, da. die alte ganz unbrauchbar befunden
„wurde : diesem Mangel half der Magistrat einstweilig
„dadurch ab, daß er den obersten Theil des Zwingers
„dazu bestimmte." Hb derjenige bekannt geworden,
welcher den H. R. Schnaubert, uud, wie man nach
der Fassung des Notificatorii vom 7 Apr. 1789 (1 B.
S. 186.) schließen muß , auch andere abgerathen,
därfte noch zwcifelhaft seyn. Daß all- fürstliche Pro-
fessoren reichlichen Unterhalt, und die räthlichen an-
sehnliche Zulagen erhalten, mögte doch bey vielen
Lesern ganz unrichtige Begriffe erregen. Jn dem
Vergleich von 1793 sind nicht elle. alte Soberungen

aber if der halbe Monk wirkt belle (heb y d
und die an das weiße Collegium und die Cursorey ver-
wandten Kosten sind damals der herzogl. Kammer
compenlando erstattet. (Ebend. g. 4.) Das Gefetg
vom 6 (nicht 19) Nov. 1793 (4 B. G, 370.) ift {war
gegeben, aber von Anfang her auf dessen Beobachtung
nicht gesehen. Was von dem ssassischen Stivendio
gesagt ist, soll gelegentlich noch berichtiget werden, da
es bier zu umsiändlich werden würde. Das kleinere
smithsche Legat von 36 %&amp; ilt nicht in Gang gekom-
men; bey dem Vergleiche, den die berzogl. Kammer
mit den Erecutoren des Testaments geschlossen, ist es
nicht beachtet. Eine alte Sternwarte ist hier nie ge-
wesen, indem die sogenannte Specula dazu ger nicht
eingerichtet it: uud deren Mangel ist durch die Zu-
sicherung wegen des Zwingers nicht abgeholfen , weil
das Geld zur Einrichtung und den Instrumenten fehlt.
(4 B. S. 56.) Auch fehlt nicht bloß eine Stern-
warts ' gums fehlen noch viele andere academischeülfémittel.

Einem einzelnen Manne, der in feiner Lage bey
weitemnicht alle gedruckte Hülfsmittel habeu konnte, wird
Man es nicht zur Last bringen dürfen , daß er viele vou

ihm
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ihm angeführte Vorfälle nicht aufs Genaueste kannte.
Desto mehr sollte aber auch ein jeder , der Gelegenheit
dazu hat, die Materialien zu unserer Geschichte sorgs
fältig aufsuchen und bekannt machen. Sie würden der
Monatsschrift von und. für Mecklenburg einen bleibens
dern Werth geben, als die Artikel, die jetzt den größten
Theil derselben ausmachen.

Der Hr. Verf. hatte noch die Absicht, einen kürzern
Auszug aus diesem Buche zu liefern: er hat aber nicht
Unterstützung genug gefunden. Vielleicht hätte dieser
Auszug einsiwrilen die Stelle eines academischen Lehr-
buchs vertreten können: denn auch. dies mangelt uns
nuch, und mdate, solange die Geschichte des Hrn.
L. R. Rudloff nicht weiter vorgerückt ist, erhebliche
Hindernisse finden.

2.

(9m britteit Otüde be8 britten Sanbes bet neueften
4$ Staats- Anzeigen ist eine Tabelle über die An-
zahl der Studir-nden zu Tübingen von 1758 bis
1794 eingerückt, und mit einigen Anmerkungen be-
gleitet. Aus den legteren ziehe ich folgendes aus : Ine
nerhalb der 36 Jahre, auf welche sich die Tabelle er-
streckt, war die Anzahl am x Nov. 1762 am stärksten,
und betrug 217 Personen. Addirt man alle Jahre
zusammen, so beträgt die Mittelzahl 153 : im ersten
Jahrzehend waren aber fast immer mehrere, in den
letzten Zeiten nie so viele, und den 1 Nov. 1793 nur
83. In den ersten zehn Jahren war der siebenjährige
Krieg dieser Universität zuträglich, in den letzteren
Zeiten hingegen die in Stuttgard gestiftete hohe
Schule sehr nachtheiiig. Bekanntlich wurde legtere1794 wieder aufgehoben, und seitdem nahm auch die
Anzahl der Studirenden wieder etwas zu. Sie soll
gegenwärtig äber 150, und darunter über 40 Medici-
ner senn: im Spätjähr 1772 war nur ein Mediciner
vorhanden, dem die Professoren umsonst Collegien
lasen, und zu mehreren Stipendien verhalfen, damit
er nicht auch auf eine andere hohe Schule gehen sellte:ie
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Die Tabelle enthält jedoch alle diejenigen nicht, welche
im theologischen Stifte ihr academisches Leben zubrin-
gen. Die Summe der in diesem Stifte wohnenden
war vor einigen Jahren noch so stark, daß das Landess
consitorium, um dem Ueberfluß an Subjecten zu geist-
lichen Pfründen zu steuern, dafür sorgen mußte, daß
sic fernerhin geringer senn möge. Jin November 1790
betrug solche 146, und im November 1774 gar 190
Köpfe :. jetzt ist das Stift aber nur mit etwas über 100
Personen besetzt. (7 B. S. 13.)

3.
Acufferungen über ein Syftem in der PRanzenkunde

von Dr. I. L. Schinidt. 1797. 23 Bogen in Octav.

s bíefem kleinen Aufsatze ist der Mangel einer»..) ¡weckmäßigen Ordnung und eines deutlichen und
richtigen Ausdrucks fast noch sichtbarer, als in andern
Schriftsteller - Arbeiten des Hrn. Verf. Es wird hier
genügen, :u bemerken, daß er am Schlusse ein Bota-
nisches Jahrbuch zur Beförderung des Stu-
oiume oer Dflansenfunoe, mít befonoerer Hin-
fibt auf die Vervoll’Fommnung der meckken,
burgischen Flora. für Anfänger und Liebha-
bar dieser Wirrhschaft , auf Subscription ange-

4.

Mr! den vom Concilio vorgeschlagenen Gelehrten(8 B. S. 48.) ist der Hr. Prof Beck in Halle
zur vacanten Professur der Metaphysik berufen, und
hat diesen Ruf angenommen.
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Rostockschen Academie.
g. Band. 34. Stück.

Den 26. Februar 1799.

].

Mecklenburgifche Münzverfaffung, befonders die
Gefchichte derfelben, von Car Friedrich Evers,
Herzoglich-Mecklenbufgifchen Geheimen Archiv-
ratb, Erster Theil. Schwerin, 1798. Gedruckt
mic Bärensprungschen Schriften, 1 Alph. 77 Bo-
gen in Octav.

isßer hatte man über mecklenburgische Münzcn
und deren Geschichte nur einige gedruckte und
ungedruckte Bruchstücke: mit einem Male er-

Hält man darüber ein ausführliches Werk, das zwar
nicht ganz voliständig ist, aber dech einen hohen Grad
der Vollkommenheit und Zuverlässigkeit erhalten hat,
indem der Hr. Verf. dabey die beyden hauptsächlichsten
Hülfsmittel, das herzogliche Archiv und die stärkste
Sammlung mecklenburgischer Münzen, und zwar erste:
res nach einer vieljährigen sehr genauen Bekanntschaft,
gebrauchen durfte. Was man hier picht vorfindet,das wird entweder bey Ermangelung schrifclicher Nacho |
richten nie herausgebracht werden , vdersich doch nur
zufällig beym Gebrauche auderer histvrischer und nu-
mismatischer Hülfsmittel in kleinen Bruchstücken erge-
ben, und durch dies Buch erst kennbar werden. Bey
einem Werke dieser Art, das jeder zur Hand haben
muß, der es gebrauchen kann i wird es genûgen , die,
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innere Einrichtung durch Angabe der Hauptabschnitte
darzulegen. Sie ist folgende ;: 1) Verzeichniß der Bü-
cher und Schriften, die meckl. Münzen und deren Ge-
schichte betreffend. 2) Münzgeschichte der Herren von
Mecklenburg, Wenden oder Werle, und Rostock,
demnächst der Herzöge von Mecklenburg-Schwerin
und Güstrow. 3) Beyträge zur Münzgeschichte der
Herzöge von Mecklenburg Strelirz und Ratzeburg.
(Fast alle dortige ältcre, 1755 einer Commission an-
vertrauete Münzacten sollen verloren gegangen seyn,
und daher fonute der Hr. Verf. aus dem Zeitraum
von 1701 bis 1755 nur wenige Nachrichten erhalten.)
4) Münzgeschichte der Stadt Rostock. 5) Mänzge-
schichte der Stadt Wismar. 6) Actenmäßige Münz-
geschichte der im niederssächsischen Kreise beliebten
Münziiidte, besonders in Rücksicht auf Mecklenburg.

V^

weyte Fortsenung der Anzeige der Annalen
der deutschen Universitäten. – AX. In-

golstadt. Herzog Ludwig der Reiche von Bay-
ern bewirkte schon 1459 die päbstliche Bestättigungse
Bulle, die Einweyhung konnte aber der Kriegsunruhen
wegen nicht eher als 1472 vor sich gehen. Er be-
stimmte das Pfründhaus und ein ähnliches Inlsiitut
mit allen ihren Einkünften zum ersten Fond seiner neuen
Universität. Dessen Nachfolger Georg der Reiche
stiftete das Collegium Georgianum und einige Stipens
dien, Albrecht der Weise 1540 das Albertinum,
und 1585 kam das für herzogliche Alumnen bestimmte
Wilhelminum hinzu. Wegen der unter den Studen-
ten eingerissenen Unordnungen ward 1718 eine strengere

d Disciplin eingeführt : und 1746 veranlaßte der Bar.
v. Ickitatt eine erhebliche Verbesserung in der allge-
meinen Einrichtung und in der juristischen Facultät.
Die Einkünfte der Universttät vermehrte zuletzt noch
Churfürst Maximilian Joseph aus den Gütern des
aufgehobenen Jesuiter-Ordens, hob aber zugleich die
auf Universitäten herkömmlichen Honoraria auf, und yer.
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bát ale Privat . Vorlesungen für Geld. Die Univer-
sitäts- Bibliothek bestehet , nachdem mehrere Biblio-
theken mit ihr vereinigt ind, aus 20000 Bänden, (8 B.
S. 90.) Außerdem sind noch zu merken, das Archiv,
der urbanische Saal, die Sternwartc, das Armarium.
phylicum , das chemische Laboratorium , der trefliche
an ökonomischen und Heilkräutera reiche botanische
Garten, und das prächtige anatomische Theater.XXL; Aiel.^XXII.Aóln..—(Jtur2Seitenmitallgemeinern Nachrichten.) XX 111. Rönigsberg.
Albrecht UI. legte hier eine Universität an, und ließ
fie 1544 cinmeiben , konnte aber sowenig die päbsiliche
als die kayserliche Bestättigung erwirken. Sie erhielt
aber 1560 vom Könige Sigismund August von
Polen das gewöhnliche Vestättigungs - Diplom, nach
welchem alle Magister, welche die philosophische Fas-eultät ereirct , Nobiles ^R, Poloniae werden;:undKünig Friedrich I. ließ sie 17a1 nochmal feyerlich eins
weihen. ":Machdem Friedrich Wilhelm 11. ein jährs
liches Quantum von 2000 € zn ihrer Yerbesserung
angewicsen, betragen die Revenüen der meisien ordents
lichen Professoren etwa 500 &amp; : weil diese Einnahme
aber nicht hinreicht, übernehmen die nieisten Professoren
Nebenämter , oder schaffen sich Mälzenbrauer ; Häuser
an.. Die Stadt hat 2 Meilen im Umkreis, 4379
Häuser und über 55000 Einwohner, ohne das Militair
und die Fremden: ist aber ein verhältnißmäßig theurer
Ort. Außer der academischen Bibliothek, welche im
mittlern Stockwerk des neuen academischen Collegii
stehet , sind noch 3 andere daselbst, die königliche
Schloßbibliothek, die wallenrodische bey der Fneip'
höfischen Domkirche, und die Rathsbibliothek. Viel-
leicht ist auf keiner Universität so sehr sür arme Studie
rende durch Stipendien gesorgt, das Kapital beträgt
beynahe 200000 &amp;&amp;: im Convictoriv . speisen 84- incl.
der Alumnen und Amanuensen der Senatorcn. XXIV,
fipsig. it luiverütát maro 1409 bestättiget ürd
eingeweihet, und wie die prager Utiversität in 4 Na-
tionen, in die meißnische, sächsische , bayerscheppt
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oder fränkische und polnische eingetheilt. Gleich
nach der Stiftung wurden ihr zwey Collegia angewie-
sen, das große und kleine Fürsten . Collegium , das
erstere von 12, das andere von 8 Collegiaturen. Durch
milde Beyträge aus Schlesien errichteten bald nachher
IJ. v. Münsterberg und I. Hofmann ein drittes
Collegium für ihre Landsleute, welches das Frauen-
Collegium heißt. Die ersten Einkünfte der Universität
bestanden größtentheils aus den Reveutien verschiedener
Dorfschaften, welche die Landesherren zu diesem Be-
huf einräumten. Pabst jobann XXIII schenkte ihr
6 Cavuoniceate in den Stiftern Meißen, Merseburg,
Yiaumburg unb Seis, welche mit 3 Professoren der
Theologie und 3 Professoren der Rechte nach Mehrheit
der Stimmen besetzt werden. Churfürst Moritz
schenkte ihr das Pauliner- Collegium, und wies ihr die
Revenlien von 5 Dörfern an. |L. hat 33000 Einwoh-
ner, und r4og öffentliche und Privatgebäude. Inu
der Ostermesse kommen über 350 fremde Buchhändler
dahin, in der Stadt wohnen nahe an z0.. Funfzehn
Buchdruckereyen haben immer 70 Pressen im Gange.
Gelehrte, welche so viel zu dem großen Verkehr im Buche
handel beytragen, kann man leicht über 200 rechnen.
Die Anzähl der Studirenden beträgt hier noch immer
über 1200: folglich wird sie von allen Universitäten
in Deutschland am stärkften. besucht. Arme Studirende
treffen vielleicht auf keiner Universität in Deutschland
[o viele Beneficien an. An 8 churfürstlichen und 10
Familien. Tischen werden im Paulino 216 Studenten
Mittags und Abends gespeiset : am ersteren wird wd-
chentlich 6 ggr. , am letzteren 3 ggr. zugegeben. Der
Fr. v. Hohenthal stiftete 1769 einen Freytisch, woran
jetzt 26 Studenten Mittags umssonst gespeiset werden.
Auf 4 Jahre können 150 Studenten nach voraufges
gangener Prüfung und beygebrachtem Zeugniß ihres
Wohlverhaltens und Fleißes jeder ein Stipendium von
80 © bekommen: anch giebt es mehrere Familien-
Stipendien. XKV. Mainz. XXVI1. Marburg.
Sie ward 1527 errichtet, und erhielt! 1541 die. hoi



Academie. 8. B. 34. St. 269(iden Seibilegieu..Surd)-eingesogeneKlostergüterund verschiedene Vogteyen ward sie mit guten Ein-künften versehen , und erhielt wichtige Privilegien
auch schenkte Landgraf Wilhelm VI 1653 bet Uni-
versität noch vier Vogteyen. Unter der jetzigen Regie:
rung ist wieder eine erhebliche Verbesserung eingetreten.
Die ganz ansehnliche Bibliothek ist auf einem 113 Fuß
langen und etwa 30 Fuß breiten, mit cinigen (d)ónen
Gemälden gezierten Bibliotheksaale und in einem Ne-
benzimmer aufgestelt. Im Bibliothek: Gebäude be-
finden sich auch einige mathematische und physicalische
Instrumente , und ein nicht unbeträchtliches Kabinet
Hessischer Mineralien. Noch verdienen folgende Ins
siitute eine Erwähnung : 1) Das staatswirthschaftliche
Institut. 2) Die fürstl. Univerßtäts+ Deputation.
Vhre Mitglieder sind, der Prorsrtor,. der Vicekanzler,
die 4 Decane, der Senior der Juristen- Facultät, das

nir omae:detut eutm
über alles, was die Studirenden bctrift, besonders in
Disciplinsachen, und bält gewöhnlich Dienstag Nachs
mittag ihre Sitzung. 3) Das anatomische Theater.
4) Das zootomische Theater. '5) Der botanische
Garten. Er ist 1787 angelegt, enthält aber schon
2800 ausländische Pflanzen. Das durchaus von Stei-
nen erbauete Treibhaus ist zo Schuh hoch und 80 Schuh
lang: jetzt wird auch ein großer Treibkasten erbauct.
6) Das 1795 errichtete chemische Laboratorium. 7)
Das musterhaft eingerichtete Entbindungshaus. 8.) Das
clinische Insiitut seit- 1786. 9): Das 1792 errichtete
Prediger : Seminarium. 10) Die 1529 für unver-
mögende studirende Landeskinder gestiftete Probstey.
11) Die Universitäts - Administrations - Commission.
Die Stadt hat ungefähr 800 Gebäude. und 5 : 6000
Einwohner. Maga muß sich eine Zeitlang darin aufs
gehalten haben, um gerecht gegen sie zu seyn, und den
übeln Eindruck zu vertilgen, den ihre altfränkische
Bauart auf den bloß durchreisenden Fremden macht.
Ihre Lage (fi. (bout. xx. Münster. e fi
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bielt (dot 1 631 das erste Diplom, aber unter detn
vorigen Bischof kam sie erst zu Stande. Die Ein-
künfte wurden ihr von den Landständen angewiesen :
obschon dieselben noch gering sind, so vermehren fie
sich doch unter der weisen Verwaltung mit jedem Jahre.
XX VI. Olmütz. Kayser Rudolph 11 erhob
I581 das Jesuiter. Colegium zur Universität. Die
ihr von diesem ertheilten Privilegien vermehrte Fer-
diintand Il 1617, um die Studenten, welche sämmts
lich die Stadt verlassen hatten, zur Rückkehr zu be-
wegen, auch schenkte er 162.2 dem Studienfond ein
But, welches datnals 70000 Fl. werth war. Die
Schweden nahmen ihr 16453 ihre kostbare Bibliothek,
welche sie auf 300 Wagen nach Stockholm schickten.
Des juristische Studium: wurde. erst 1670 eingeführt.
Mach Aufhebung der Jefuiten, 1773, bekam die Univer-
sität eine ganz andere Gestalt. Jm Jahr 1778 ward
sie aller damit verbundenen Schwierigkeiten ungeachtet
nach Brünn verlegt : wie sie aber hiedurch in Abnahme
gerieth, ward sie 1787, nachdem eben das Universitätss
haus und das Bibliothek- Gebäude errichtet worden,
nach O. zurücke versetzt und in ein Lyceum verwandelt.
Bey dieser Veränderung Haben nur die theologische
und philosophische Facuktdät das Recht behalten, aca-
demische Würden zu erthetlen. Die doppelte Ver-
setzung veranlaßte einen: unnâgen Kostenaufwand von
450000 Fl. Die Bibliothek beläuft’ sich jetzt an
30000 Bände: zur Anschaffung neuer Bücher sind
jährlich 800 Fl. bestimmt. Stiftungen für arme Stu-
dirende sind: 1) Die ferdinandeische und die teu-
fenbachische für Adliche : die dazu gehöriaen Lände-
reyen tragen über 40000 Fl. ein, welche die Stipendias
ten in Wien verzehren.  2) Für Bürgerliche, die
kaiserliche und bischöfliche für 180 Jünglinge, und das
ehemalige Scmivarium pauperum , woraus 18 Stu-
denten jährlich 70 Fl. erhalten. 3) Die neue jose-
phinische Stiftung für Arme ohne iuterschied : Zögs
[inge höherer Schuken erhalten jährlich. 100 Fl.
XXIX. Paderborn. (Beträgt eine halbe Seite.)
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J-
CUn den weiteren Nachrichten vom Jahre 1743,
«) S. 145. ist eine Nachricht von dem v. Bassevirze
Balwigtzischen *) Stipendio enthalten, die jedoch
bloß cinen Auszug aus dem Testamente vom 3 Oct.
1618 **), liefert: und es. ist die Aeußcrung hinzuges
füget: „Wie es nachhin mit.diesem Stipendio gegan-
gen, stchet dahin.' Diese Frage läßt sich jetzt beant-
worten. Vermuthlich sind in dem großen Brande von
1677 , welcher der Jicabemie an. ibrer Einnahme und
an ihren Papieren vieien Schaden zugefüget , die hies
sigen zu diesem Stipendio gehörigen Acten verloren
gegangen ; und es ist die Vertheilung unterbrochen.
Vene gedruckte Notiz leitete zu der Nachricht , daß das
Kapital dieses Stipendii bey der Stadt Rostock belegt
gewesen. Diese behauptete nun zwar Anfangs, daß
es durch Adjudication bezahlt sey, .entschioß sich aber
doch, nach erhobener Klage, pw einem unterm 2E
März 1755 vollzogenen, Vergleiche , nach welchem dasapis

9 mass MEr we es aus cue aber Hüls
nähere Htachrichten ertheicen kann.

») Da der ( 5 des Teftaments nicht groß ist , will ich
ihn für diejenigen, die das erwehnte Buch nicht zur
Hand haben, hier bevfügen: „„Zum &amp;ünften vetotbne
id, bag aud meinen. rebeden Gütem raufeno Flor. zu

unbirung jmeber Suipendiorum nachgeretzeter Maaßen
teen angewandt Ee daß davon eme Studiofi
ser Carclo bem E mere T Sm
übergebenen Confession zuuethan , und von Geburt
Mecklenburger sind , unterhalten, und jedem Sünf uno
zwanzig Flor. jährlich davon zu Fortseguns seines
Studirens gegeben, und einem jeden anf bte» Sabt
gelassen werden sollen. Daferne aber nach Ablauf sol-
det Jahre einer oder alle hepde socher Hülfe länger
bedürftig , und sonsten fid nit ausbringen , und ihre
Studia continuircn könnten, so sollen sie deswegen die
hierunten benannten Collatores ersuchen , zu deren Dis
fcretion es alsdenn stehen soll, wie lange die Iehrieit
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Kapital mit den Zinsen ad alterum tantum bezahlt
ward. Seit folder Zeit ist es denn nun würklich wieder

( Gang gesest, und die Hebung für die Stipendia-
ferner zu extendiren. Damit auch diese Verordnung
um desto sidrker und fester gehalten werden möge, als
will ich meinen Lehnfolger, und hernacher jederzeit den
Besitzer meines altväterlichen Stammlehns Dalwinz,
wie denn imgleichen die pro tempore beyde Seniores
der theologischen und Juriften - Facultät in der Univer-
sität Rostock zu Vatronen , Collatoren und Dispensato-
ren dieses Beneticii hiemit csustituiret haben, dienst-
und freundlich bittend, dieselbe darob fleißige Achtung
haben wollen, daß der vermachete Hauptftul sicher be-
siättiget, auch jährlich die Zinsen abgéfodert, und unter
die Beneficiarios vertheilet, und , wenn das Beneficium

fälenr "wie vorberührt, vocirerundoJed ige Ge. , * .

Da sich auch begebe, daß in collatione unter den Patro-
nen Streit vorfiele, so sol derselbe, der meines Lehn-
folgers und des einen der vorbenannten Patronen Vota
erhalten und für sich haben wird, vorgezogen werden.‘

d.

S Göttingen ist 1796 eine besondere clinischeAnstalt für die Chirurgie angelegt worden. Hr.
Prof. Arnemann , welche die Direction derselben
erhalten, giebt seit der Zeit Nachrichten von dem
chirurgifchen Clinicum zu Géttingen Heraus, aus
deren crsterem Hefte erhellet, daß schon in den ersten
anderthalb Jahren 346 Kranke darin aufgenommen
und besorgt. sind.
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Rostockschen Academic.
g. Band. 35. Stück.

Den 4. März 1799.

ls

Specimen inaugurale phyfico- médicum, fiftens pro-
dromum idiotici Mecklenburgénfis ,. cum «medica
mentorum domefticorum, indice, pro anipetrando
in Academia Roftochienfi gradu Doctoris exhibet
Theophilus Niemann, Hildefienfis. - Reftochii,
1798, literis Adlerianis, 2 3ogem in Octav.

e alphabetisthes Verzeichniß plattdeutscher Aus-drücke, welche Pkianzen, Thiere, Krankhriten,
Medicamente , und andere 'hiemit.'in einiger

Werbindung stehende Dinge bezeichnen : mit hinzugk-
fügter lateinischer Erklärung, dann und wann auch
mit Bemerkung eines ähnlichen Ausdrauckes aus den
mit dem Plattdeutschen verwandten Sprachen.

7 2 2.

MF den Nachrichten von den ikaliänischen Acade-"mien (8 B. S. 41.) sind in den ersten anderthalb
Fahrgängen des Allgemeinen litterarifiben Auzeigers
auch von andern Äcademien mancherley Nachrichten
enthalten, aus denen ich. in diesen Blättern einiges
anführen muß. I. Ingolstadt. Durch eine Ver-
ordnung vom 15 Jun. 1796.ist mit Bezug auf frühere
Verordnungen ven. 17777 uo und 1793 fesigesett,
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daß künftighin kein Landeskind sich zum Studiren außer
Landes begeben solle; ausgenommen, es würde ihm
an einem solchen Orte von einem Gutthäter der Unter-
halt verschaft, sder es würde ihm daselbst ein Sti-
pendiuin verliehen, oder durch Unterweisung der Schü
ler sein Fortkommen gesichert, in welchen Fällen die
Wahrheit durch unverdächtige Zeugnisse bewiesen wer-
den muß. Im Uebertretungsfall verliert man alle lan-
desherrliche Uyterstüt,ung und die künstige Beförderung
im Lande. Il. Prag. Nach der. im Jahre 179 1 von
Kayser Leopold 11 erlassenen Vorschrift für alle offer
reichische Universitäten hat die Universität zu P. jetst
folgende Verfassung : Kanzler ist der Er;bischof da-
feibft. Der Rector wird jährlich zu Ende des Schul-
jahrs per Facultates gewählt, .und ist zugleich Vices
kanzler beym Adstérben oder in Abwesenheit des Kanz-
lers. Züm acadetnischen Senat gehören der Rector,
die Décane und Senioren der vier Facultäten, und
der Syndicus. In demselbén werden gegenwärtig
bloß die „Publica Politica. Vniuerfitatis verhandelt :
die Protocolle dieser Berathschlagungen und die Ab-
schiüsse werden der Landesstelle zur Bestättigung vor-
gelegt, und sonach. den Facultäten zur Beobachtung
mitgetheilt. Der Decan einer jeden Facultät wird
gleichfalls zu Ende des Schuljahrs von den Mitglie-
dern seinex Facultät, d. i. von den in derselben pro-
movirten Doctoren gewählt. Ihm steht das Recht
zu, die Studirenden seines Lehrfachs zu immatriculi-
ren: und er hat die Obliegenheit, die merkwürdigen
Begebenheiten der Universtät und insbesondere seiner
Facultät in ein eigenes Buch einzuschreiben. So wie
der academische Senat den Pedellen, so hat auch jede
Facultät einen Subpedellen zum Diener. Der Stu-
dienconseß bestehet ans dem Rector als Prâses , und
G Assessoren als Repräsentanten der 4 Facultäten , der
Gymnaßal. und der Normal: Schule , welche von den
wirklichen Professoren und Lehrer aus ihrem Mittel
gewählt werdet.“ Ihre ordentlichen Sitzungen werden
wöchentlich einmal zehalten: jeder Repräsentant referirt
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iber Gegenstände seines Lehrfachs ,. und der Univer-
sitäts Bibliothekar besonders tn Vibliöthek- Sachen.
Das Protocoll wird der Landesstelle zur Bestättigung
vorgelegt, und sonach den Lehrversammlungen mitge-
theilt. Dirse Lehrversammlungen besehen aus den
wirklichen Professoren nnd Lehrern der .6 Lehrfächer.
Jeder ist befugt, über Schul- und Studien:Sachen sel-
Je Meinung zu äußern , über Mängel der Erziehungse
und Unterrichts.Anstalten seine Klagen j und zur Ab-
änderung und Verbesserung derselben seine Gedanken
und Vorschläge seinen Collegen, die sich monatlich ein-
mal versammeln, zur VBerathschlagung, ynd.dem Stu-
dienconsesse zur Prüfung vorzulegen. Htußer andern
Mitteln, gute Zucht und Sittlichkeit bey den Schülern
und Academikern zu erhalten, wird in den monatlichen
Lehrversammlungen eine Nachforschung über ihre Sit-
ten und ihr Betragen angestcllet , auch bey Gesuchen
um Stipendien und Stiftungen cin Gutachten der Lehr-
versammlung an den Studienconseß erthetle. : Die Bes-
sorgung der Censurgeschäfte war zwar Anfangs den
Protessoren und Lehrern zuerkannt, aber späterhin wur-
den fie bavon bijpenfitet. Denjenigen Professoren uud
Lehrern , welche sich in ihrem Lehramte auszeichnen
werden, sind nicht allein Remunerationen und Vermeh-
rung ihrer Besoidungen, sondern auch Rangserhebuu-
gen und Besd. derung zu ansehnlichern und einträglichern
Lehrämtern versprochen: den Protessoren der 4 Faculs
täten ist der Rang unmittelbar nach den kayserlichen
Räthen bestimmt. Die Gegenstände , weiche gelehrt,
und die Sprache, in welcher sie gelehrt werden , (die
deutsche , lateinische und böhmische ,) sind genau be-
stimmk. Die Theologie , Rechtsgelehrsamkeit und
Medicin werden in 4 Jahren gelehrt : der Unterricht
der Civil: und Land-Wundärzte dauert 2 Jahre. Der
Cursns der Philosophie , so wie der (ür- bie hdhere
Mathematik und für die sämtiichen Ingenieur -Wis:
feuschasten it auf 3 Jahre verthetlet. Für den Un-
terricht in der Philosophie wird jährlich 18 Fl. uud
in. dem medicinischen Io juristischen Fache 30 Sr
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bezahlk. *) Diejenigen Schüler, welche Zeugnisse über
vorzügliche Fähigkeiten mitbringen, uud ihre Mittello-
sigkeit erweisen , werden nicht allein vom Unterrichts-
gelde befreyet , sondern können auch cin Stipendium,
das für Philosophen 80 Fl., für Mediciner und Juri-
sten 100 Fl. beträgt, und von dem Unterrichtsgelde der
übrigen genommen wird, oder eine Stittung, deren in
Böhmen bis 700 gezählt werdeu, erhalten. Prüfun-
gen werden außer denen, welche jeder Professor in den
Collegien vorzunehmen hat , nach jeder Jahreshäifte
öffentlich in Gegenwart der Repräsentanten gehalten :
schriftlich geschehen sic nur dann, wenn über die Rich-
tigkeit der Zeugnisse Beschwerde gesührt i. Ferien
find vom 1 Sept. bis zum 15 Oct.j, imgleichen das
ganze Jahr hindurch am Dienstag Nachmittag und
am Donnerstage. Von der unter Kayser Franz 11 in
Wien errichtrten Studien-.Hofcommission erwartet man
noch mehrere Verbesseruugen. **) ~~ Das anatotni-
sche Kabinet befindet sich in zwey mittelmäßig geräumi-
gen Zimmeru des Universitätshauscs , Carolin ges-
nannt, gleich neben dem anatomischen Theater, wo die
Vorlesungen gehalten werden. In dem ersten Zimmer
sind außer .manchen andern Sachen , meuschliche undthierische Embryone in Weingeist;vondemerstenKcime der auimalischen Frucht au , bis zu ihrer voll-
kFommenen Reife. In dem. zweyten Zimmer ‘erblickt man
eine anschnliche Sammlung von menschlichen und thie-
rischen Skeletten , auch verschiedene Nieren - Blasen-

und

*) Im Theologischen witd der Unterricht vermuthlich un-
entgeldlich ertheilt, weil dieser Facultät nicht gebacbt iff,

**) In einer Anmerkung ist aus einem Vriefe folzende
Aeußerung angeführt : Die Commisston, welche meistens
aus Exjessuiten und Piarifien beseht, wird nun ben 2t
Studienplan verfertigen , der vic]leicht eben so viele
Mängel haben wird, als die 20 vorhergehenden, die feit
Maria Theresia Zeiten verfertigt sind. Die Herren in
Wien sch einen n' &lt;t begreifen zu wollen, daß alle Stu-
dienplane nur auf diesen zwey Worten veruhen , gute
Droféfforen , unb bag man biefe nicht anders erhaiten
könne, als durch Belohnung und Eÿre.
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und Gallensteine: 11k. KSsnigsberg. : Unter den von
dieser Academte aufgenommenen: Nachrichten besiudet
sich die Anzeige , daß der blinde Bar-.v. d: Golz
Prof. der Rcchtsgelehrsanikeit in B. geworden cy.
In einem folgenden Aufsotze wird zwar die Richtigkeit
dieser Nachricht bestättiget, und. hinzugefügt., vol et
schon seit seinem 14 Jahre blind scy : allein, fett der
Einsender hinzu, wir schen nicht ein.p: cui bono diess
Bemerkung gemacht isi , die Jurisprudenz : bedarf ja
unserer Einsicht nach des Gesichts nicht. - Eine nachhe-
rige Beantwortung dieser seltsamen Neußerung ist. wes
nig zutreffend : es hätte. statt dessen genügt , zu bemers
ken, daß ein Blinder überhaupt, und ein Rechtsgelehr-
ter insbesondere , der keine Bücher und Acten lesen
kann, sich schwerlich die zu einer Professur erfoderlichen
Kenntnisse erwerben, noch auch alle academischen Arbeis
ten besorgen könne, mithin die Wahl cines Biinden
immer unrichtig sen. 1V. Wien. . Die Real e Acas
demie ist eigentlich cine bürgerliche Schule , in wel-
cher jungen Leuten , die sich öconomischen Geschäften,
dem Manufacturwesen oder dem Handel widmen wols
len , die zu ihrem. Berufe nöthigen.Kenntnisse beyge-
bracht werden. Man lehret sic die gemeine Rrchens -
kunsi, 'die Merkantil- und Wechselrechnung, das Buchs
halten, die Schreibekuust, die teutsche, sranzbsische und
italiänische Sprache, die Geometrie und Mechanik, die
Erdbeschreibung, die Naturgeschichte., die Geschichte
des Haudels, die Grundsätze der Handinngswissenschaft
und des Wechselrechts, die Zeichnung der Blumen und
der Manufactur-Desseins, und die physische Erziehung
des Meuschen. Eilf Lehrer vollenden diesen Unterricht
in zwey Jahren : im ersten empfangen die Zöglinger
welche bry ihrer Aufnahme über 15 und unter 20 Jah-
ren seyn müssen, täglich 5 Stundeu , .und um zwcyten
täglich 6 Stunden Unterricht. va. Ropenhagen.
Ais dic Unioersitäts.Bibliothek 1728 ‘ganz ein Raub
der Flammen wurde , bestand sic aus ungefähr 35000
Bänden und vielen seltenen Manuscripten. Jetzt rhea
tragen dje gedruckten Werke ünac(afcs6cooo Binde,



278 Alnnalen der Rostockschen

und beynahe doppelt soviel Disputationen, meistentheils
theologischen und juristischen Inhalts : die Anzahl
sämmtlicher Manuscripte beläuft sich auf 3088. Diese
Sammlung ist seit 1728 durch mehrere beträchtliche
Geschenke und Vermächtnisse an Büchern und Geid
entstanden. Unter den Manuscripten ist besonders eine
Sammlung von 1550 Stück für die ältere nordische
Geschichte zu merken, die vom Prof. Arnas N7agnäus
herrühren : er vermachte cin Kapital von 1 3000 Rthl.
zur Herausgabe derfelben, und zur Belohnung einiger
isländischen Studenten, die zu diesem Zweck verschiede-
ne Arbeiten übernehmen müssen. An jährlichen Ein-
känften hat die.Bibliorhek etwa 100 Rthl. von dcù
Immatriculationen der Studirenden, und 300 Rihl.
von dem sogenannter Studii Skar. Qus diesen Hebun-
gen und aus den Schenkungen von Privatpersonen,
unter weichen das Vermächtniß des Bischots Trallund
von 6000 Rthl. die größte ist , if ein Kapital von
10800 Rthl. gesammelt, dessen jährtiche Aufkünfte zum
Ankauf und Einbinden von Büchern, Feurung , u. d.
y. verwandt werden sollen. VI. Riel. Hier ist wegen
Bezahlung der. Honorarien für die academischen Pri-
vat-Vorlesungen folgende Einrichtung getroffen wordeu.
Wer jährlich 200 Rthl. Einnahme oder 160 Rthl. und
den Freytisch hat . muß die Collegia gan; bezahlen :
wessen Einnahme nur § dieser Summe beträgt, bezahlt
die Hälfte ; wer weniger als 150 Rthl. einzunehmen
hat, kann die Colleqia unentgeldlich bekommen. So-
bald er ein Zeugniß der Dütftigkeit beygebracht hat,
erhält er dagegen einen Freyschein für das ganze oder
halbe Honorar. Das academische Consistorium verfügt
Über Gründe der Dürftigkeit, und es fällt alles Frey-
bitten bey einzelnen Lehrern weg. Die Honorarien
werden nicht wie. ehedem an die Lehrer , fondern an
die Deputation zur Regulirung entrichtet, bey der auch
die Freyscheine vorgezeigt werden. Tag und Stunde
zur Entrichtung der Honorarien und Vor:eigung der
Freyscheine wird am- schwarzen Brett bekannt gemacht.

VII, Göttingen. . Das Proecctorat Redit am
1 3G
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x März und x Sept. nach Ordnung der Facultäten :
das Decanat in der theologischen Facultät auf Michae-
lis, in der juristischen am 17 Sept., in der mcdicinis
schen am 2 Jan. und in der philosophischen am 2 Jul.
Das Concilium versammelt sich .gcwöhnlich alle 4 Wo-
&lt;en , anch außerdem bey außerordentlichen Fällen :
die Berathichlagungen betreffen Gegenstände, welche die
ganze Univerkität interessren. Die Universitäts.Depu-
tation versammelt sich alle 14 Tage, auch nach Umstän-
den öfterer: es werden darin die wichtigsten Justiz- und
Disciplin.Sachen in Berathschlagung genommen,. und
darüber decretir. Das wöchentliche Universitäts-Ges
richt hält Dienstags und Freytags Sitzung, anch nach
Befinden an mehreren Tagen in der Woche : hier wer-
drn Verhdre über Schuld- und Discipline Sachen an-
gestellt, und. minder wichtige Sachen abgethan. Das
Spruchcollegium hätt Mittwochs und Freytags Nach-
mittags um 5 Uhr Sitzungen, und berathschlagt üher
die Urtheite und rechtlichen Bedenken,. die von der Fa-
cultät begehrt werden.

Zo

Beschreibung eines noch wenig bekannten, zum richti-
gen uad accuraten Feldmessen fehr bequem eingerich»
teten Instruments, bon I. C. Dräseke, heriöglk.
Mecklenburg:Strelitzer Forst Inaenieur. Nebît einer
Kupfertafel. Neustrelit, ben Michaelis, Hofbuch-
händler. 1 Bogen in Octav.

yyicule piprer Limbus iu ;weymal 180 Grade getheilt ist. 3»
nerhalb tieser Eintheilung wird cin dünner messingener
Ring mit Schrauben angebracht , um darunter ein
Blatt Eselshaut welches besser als ordinaires Pergas
ment ist, feltzumachen. Um den Mitteipunct bewegt
sich eine Regel mit 2 Schärfen versehen, die die Gra-
de des Limbus genan abschneidet. Auf der Regel ist
eine ebenfalls in 360 Grade abgetheilte Boussole, gderen
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Nadel von ihrein Stifte abgedruckt. werden kann, dar-
mit der Tonus durch das beständige Reiben der. Nadel
nicht Schaden leide. AHYuf dieser Regel ist ferner ein
Steg feligeschroben , an welchem sich noch eine Regel
mit Dioptern auf und nieder bewegt: dies Steg muß
aber so hoch senn, daß die Kippregel nach beyden En-
ben des Lineals acbeugt werden kann , um zu untersu-
den, ob die Regel mit den Dioptern genau eine Linie

Me mit einem HaserM eins Syte grab
Hen , gegen welche auf der andern Seite das Zicelloch
in gleicher Höhe sitzt, um mit diescm Instrumente zu-
gleich nivelliren zu können. Auf die bewegliche Kipp-
regel wird: eine auf beyden Enden mit Klemmzangen
versehene und’ mit Spiritus gefüllte Glasröhre genau
auflicgend gesteckt. - Ueber dieses. hat die Kippregel
zivey Zapfen, an welchen ein von der Mitte aus in zwey-
tntal 90 Grade getheilter und mit einem Senkloth vers
sehener Gradbogen angehangen werden kann, um alle
altimetrische Aufgaben trigouometriseh zu berechnen.
Endlich ist noch die Scheibe unterhalb mit einer Hülse
und Nuß versehen, damit man sic auf alle Flächen ho-

uut fem EN EnoaaspaindPrefiiu d
is dris t and
Sou.ejii : nach dem aue uemaire
cin .

4.
fr. Prof. Rarsten ift von der öconomischen Ge-H sellschaft ju Leipzig im October vorigen Jahres

ju ihrem ausländischen Ehrenmitgliede erwählet wor-
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D. Jobann Ludwig Schmidts, Herzoglich Sachs
sen: Coburg - Meiningischen Hofraths und ordent-

ee zu. §ena * we uh
des Herzoglich . Sächsischen gemeinen Hofgerichts,
des Schöppenstuhls und der Juristen . Facultät da-
selbst Beysizers, praktisches Lehrbuch von gericht-
lichen Klagen und Einreden. Fünfte verbesserte
Ausgabe, mit einigen Zusätzen und Berichtigungen

Fro. Mt Chursurüt Süchf auädigüierFrey:
heit. Jena, im Verlag der Crdkerschen Buchhand-
lung. 1798. 2 Alph. 18x5 Bogen iu. Octav.

ls dies Lehrbuch zuerst erschien, hatte. es wirkliche
Vorzüge vor den bisherigen Büchern ähnlichen
Inhalts: und verdiente in der Handbibliothek

eines practischen Rechtsgelehrten allerdings seinen Platz.
In den folgenden Ausgaben hat der Verf. aber nicht
sovielen Fleiß auf die Verbesserung desseiben gewandt,
als es noch erfoderte, um einen hinlänglichen Grad
der Vollitändigkeit und Vollkommenheit zu erlangen.
Es war also recht sehr zu wänschen, daß ein Fremder
den Mängeln abhelfen. mögte; gegen die der Verfasser
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zu nachsichtig war. Allein auch diesmal ist zu diesem
Zwecke nur Einiges von dem geschehen, was geschehen
mußte: die Gründe werde ich am besten mit den eignen
Warten. der Vorrede anzeigen können. „„Der Her-
auszeber hat sich zwar bemühet, das Buch noch nüt
licher einzurichten, und den Mängeln desselben nach
Möglichkeit abzuhelfen : er hoft aber auch, daß billige
Beurtheiler auf die Bedingungen Rücksicht nehmen
werden, die er nach Verabredung mit der Verlags-
handlung hat befolgen müssene. SBermóge berielben
waren ihm zwar Berichtigungen des Ausdrucks, im-
gleichen einige Abkürzungen erlaubt, jedoch so, daß
die Grundsätze und Lehren ungeändert bleiben sollten.
Zweckmäßige Anmerkungen , und besonders litterarische
Zusätze in den Noten waren nur mit Rücksicht auf Er-
fbarung des Naumsiu dem Plane der nenen Nusgabe,
um die Bogenzahl uicht sehr jy vetgrüBerm.^  (3um
Gebrauche bey Vorlesungen paßt es doch nicht recht :
und durch zweckmäßige Vorschritten an den Setzer hätte
die Bogenzahl beträchtlich vermindert werden können.)
,„Nach dieser Verabrebiing,hat man sich weder auf eine
Vermehrung des Inhalts, noch auf umständliche Be-
richtigungen oder Erläuterungen einlassen können : und
man darf wohl erwarten, daß billige Leser den Her-
ausgeber nicht für aile Lehren, welche das Buch ents
hält, verantwortlich finden, oder ihm solche darum
als die seinigen anrechnen werden, weil er sich darüber
in den Noten nicht näher erklärt hat. Die Bedingung,
das System des Verf. an sich unverändert wieder zu
geben, schien es dem Herausgeber auch nicht zu gestat-
ken, diesem. Systeme in der einmal damit verbundenen
Litteratur etwas zu nehmen, so gern er sonst, wenn
er bloÿ. seinem Gutbefinden hätte folgen dürfen, manche
Allegationen dieser oder jener Schriftsteller getilgt has
ben würde: wie er denn auch aus eben diesem Grunde
mancher Gesetzstele den Platz, den sie einmal in den
Noten behauptete, nicht entzichen mogte, wenn er
gleich argumento derselben mit dem Verf. keinesweges
übereinsimmte, Dagegen ist, soviel der Raum ni
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dafür gesorgt worden , durch Anführung mehrerer
neuerer und älterer Schriften das Buch, besonders
für Richter nnd Sachwälde, noh nüßziicher zu machen :
wobey man vorzüglich auf solche Nachweisungen Rück-
sicht genommen hat, welche von den Meinungeu des
Verf. abweichen, und zur Berichtigung feiner Sätze
dienen können. Um inzwischen auch diese nicht zu ver-
vielfältigen, hat man sich gern auf solche Bücher und
Schriften eingeschräukt, bey denen der Lescr mehrere
Rechtslehrer über dic vorkommende Materie angeführt
findet, Wiederum aber gab diese Ausgabe eine gute
Gelegenheit, neben den Schriften, welche zunächst die
Anwendung des Rechts betreffen, auch auf andere aufs
merksam zu machen, welche das Studium der Gesetze
selbst befördern, und eben dadurch den Misbrauch ver-
hüten, oder wenigstens vermindern können, der so
häufig in Gerichten mit misoerstandenen Gesetzen ge-
krieben wird," VBewandten Umständen nach .wäre es
denn frenlich der Verlagöhandlung größtentheils suzu-
rechnen, daß das Buch nici.t in dem Grade verbessert
erscheint, den es tüglich hätte erhalten können : aber
sollte nicht auch der Wunsch gerecht seyn , daß jeder
Gelehrte, den seine Lage vom Buchhändler unabhän-
gig macht, dergieichen Bedingungen zum Besten der
Wissenschasten ganz ablehne.

N .

MYshluß der Anzeige der Annalen der deut-schen Universitäten. ~ KKR. Prag. Bey
ihrer 1348 erfolgten Stiftung ward sie ganz nach dem
Muster der Pariscr eingerichte. Die Studirenden
wurden in 4 Nationen getheilt, in die bôhmische,
polnifbe, fádfifcbe unb bayersc,e. Die Zahl
der Studirenden stieg bis an 30000 : durch einen uns
glücklichen Streit über das Stimmrecht der böhmis
schen Nativn verließ aber ein Theil derselben 1409 dies-
fen Ort, und seit der Zeit fiel das Ansehen der Acade:
mie. Ferdinand I. glaubte sie wieder in Aufnahme
zu bringen, wenn er die Ed mit Icsuiten qcn 2 (Bt



284  9(nnalen bet Rostockschen
ft&amp;te, unb. legte 1562 bem Grunb ju dem Jesuitero
Collegium : allein er irrcte sich, mit der Regierung
der Jesuiten endete das goldne Altcr der classischen
kitteratur Böhmens. Maria Theresia führte die
perennirenden Directoren bey den Lehrkörpern ein ;
allein der dadurch beabsichtigte Zweck wurde wieder
uicht ganz erreicht, indem nicht immer die würdigsten
diesen Posten bekamen. Unter Josephs11 Regierung
wurde ein ganz neues Studiensystem eingeführt : allein
es hatte auch die erwarteten Vortheile nicht. Daher
wurde unter Leopold II die alte Studienverfassung
unter neuen Modificationen wieder eingeführt. Man
rechnet in P. über 70000 Menschen. Die Universität
hat eine Bibliothek, ein Naturalien - Kabinet, mit
welchem eine Kunst- und Maschinen - Kammer verbun-
den ist, eine Sternwarte , einen botanischen Garten,
rin chemisches Labrratorium und ein physisches Kabinet.
XXX]. Rinteln. Das von dem Churfürsten Friedrich
von Pfalz , als Reichsvieario zur Universität erhobene
Gymnafium illuftre ju Stadthagen ward 1621 hieher
verlegt, kam aber nicht eher in Aufnahme, als bis der
dreyßigjährige Krieg beendigt, und die gemeinschaftlich
gemorbene lniperfitát 1665 an DHessen, Cassel übers
lassen worden, Dic Stadt ist von mittlerer Größe
und hat eine angenchme Lage. . Am Freytische speisen
36 Personen Mittags und Abends. Im Jahr 1789
ist hier auch ein besonderes Dconomisches Und staats-
wirthschaftliches Institut angelegt worden, XXX]].
Jioffoc. XXXIIL Salzburg. Die Vorlesungen
dauern vom Anfange des Novembers bis jum Ende
des August. XXXIV, Qrier. XXXV. Tübingen.
Diese Universität ist 1477 eröfnet. Von den öffent-
lichen Anstalten sind zu bemerken, das Collegium illu-
lire, das theologische Stift, die Burse, worin ungee
fähr 20 Studenten unter der Autüicht eines Prof. der
Philosophie wohnen , . das Marianerstift im soge-
nannten neuen Bau , mit freyer Kost und Wohnung
für 16 Skudirende, das bochmannische Stift gleich-
falls mit freyer Kost und Wohnung für mehrere en

en-
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denten, die seit 1751 vortheilhafter eingerichtete und
sehr vermehrte Universitäts Bibliothek, die Bibliothek
des theologischen Stifts, der botanische Garten, das
anatomische Theater, die Sternwarte , das chemische
Laboratorium. XXXVI. Wien Kayser Friedrich 11
verwilligte zuerst 1237 dem Stadtrathe hier eine Uni-
versität. Albert 11 räumte ihr öffentliche Hörsäle
und freye Wohnungen unter der kays. Burg ein: Ru-
dolph iV. verlegte 1364 die academischen Hörsäle und
Professorwohnungen in das Minoritenkloster und in
die Häuser der ehemaligen Tempelherren. Die päbst-
liche Bestättigung erhielt se 1365 von Urban V :
doch erfolgte die Bewilligung der theologischen Facul-
tät erst unter Urban VI. Jm Jahr 1366 bekam diese
Universität die Einrichtung nach der pariser , indem
man die 4 Nationen, die österreichische, rheinische,
sächsische und böhmische einführte. Ferdinand IL
übergab 1622 die liniver(tát ben Sefuiten: ob fie gleich
vom Rectorat ausgeschlossen waren, (o muften fie bod)
Mittel, das Ganze zu regieren, bis v. Swieten 1754
manches Widerstrebens ungeachtet die heilsamsten Ver-
besserungen einführte. Vornämlich schuf er die ganze
medicinaische Facultät um, führte Lehrstellen der Scheis
dckunst und Kräuterkunde ein, legte einen botanischen
Garten an, und sorgte für einen vollständigen Apparat
von chemischen und chirurgischen Instrumenten. In
der Folge hat sie sich so gehoben, daß sie unter den
katholischen Universitäten, besonders was das inedici-
nische Fach betrift, den ersten Rang behauptet : auch
ist e in Anschung ihrer Einkünfte unter allen Univer-
sitäten unstreitig die reichste. Von den übrigen öffent-
lichen Anstalten ind in Bezug auf Gelehrsamkeit zu
bemerken: 1) Die kaùs. kön. Bibliothek : der untere
Theil des r726 ‘errichteten Bibliothekgebäudes dient
zur Aufbewahrung der kayserl. Kutschen, die beyden
übern Geschosse machen einen großen und prächtigen
240 Fuß langen und 54 Fuß breiten Saal aus, dessen
mittlern Theil eine ovaic Kupyel erlcuchtet. Dieser
Saal gehört gewiß zu den nM in der Welt. eue
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befinden sich 7000 Bätide Manuscripte und 200000
Bände gedruckter Bücher in dieser Bibliothek : sie ift
täglich Vormittags von 9 + 10 Uhr offen. 2) Das
F. f. Naturalien-Kabinet. Nachdem Hr. H: R. v.
Born bewirket, daß neben vielen ausländischen Sa-
&lt;en auch aüe inländische Erzstufen, Mineralien und
Fossilien der an mineralogischen Seltenheiten so reichen
k. k. Erblande hicher geschaft worden, ist es cine der
beträchtlichsten mineralogischen Sammlungen in ganz
Deutschland geworden. 3) Das k. k. Mänzkabinet.
Es enthält 40000 Münzen, darunter ungefähr 22000
antike sind. 4) Das k. k. mechanisch- physische Kunst-
kabinet. 5) Die k. k. Bildergallerie. 6) Die k. k.
Academie der bildenden Künste, mit welcher die 1766
errichtete Kupferstecher - Academie und die 1767 errich:
tete Bofssir- und Gravir e Academie. verbunden ist.
7) Die 1753 errichtete orientalische Academie. s) Die
theresianische Nitter-Academie, 1746 gestiftet, 9) Das
löwenburgische Collegium für dsterreichische und
ungarische Herren von Adel. 10) Die Ingevieur-
oder Militair + Academie. 11) Die 1770 errichtete
Realhandkungs - Academie. Man findet daselbst auch
rt Buchhandlungen und o Buchdruckereyen. XXXVII.
Wittenberg. Im Convictorio speisen, theils frey,
theils für 6 ggr. wöchentliche Znlaae , 216 Studenten
an 1 8 Tischen. - Nuch hat der G. N. v. Wolframs.
Dorf zu einem Freytische für 12 Studenten , und Hr.
Marschall zu einem für 10 Studenten, 12960 ©
und 16000 X vermacht. XXXVIU1. Würzburg.

3.

NB Gelegenheit einer anderweitigen Untersuchungergab sich unter dem vorigen Rectorate, daß
auch unter den hicsigen Studirenden wiederum biswei-
len ein Hazardspicl die Stelle einer erlaubten Vergnü-
gung einnehme. Zwar war es zur Zeit noch in solchen
Schranken geblieben,, daß der Studirende die nach,
theiligen Folgen nicht ganz übersehen konnte. Weil
inzwischen diese Gewohnheit mit der Zeit einen grdgeru
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Umfang erhalten könnte, und nachtheilige Beyspiele
in Dingen dieser Art zu wirksam sind; auch in denje-
nigen Gesetzen, welche den Studirenden bey ihrer
Immatriculirung zugestellet werden, darüber noch kein
Verbot enthalten ift: [o fand man sich bewogen , nach-
stehende uinständlichere. Verordnung (3 B. . S. 238.)
den gedachten Gesetzen beyzufügen :

Rector und Concilium hiesiger Universität haben
nöthig erachtet, zur Verhütung der auch bey einigen
Stndirenden bemerklich gewordenen Spielsucht ben aca
demischen Disciplinar- Gesetzen noch folgende Verord-
nung beyzufügen :

1) Jedes Haza dspiel, es habe Namen, wie es
tvoile,, es mag mit Charten und Würfeln , oder auf
andere Art gespielet werden, ist wegen der daraus zu
besoraenden nachtheiligen Folgen den Studirenden ganz
untersaget. Insbesondere sind das jetzt am meisten
gewöhnliche Farao, Passedir und Vingtün, nebst dennach ihrer Analogie mit einigen Veränderungen ein-
gerichteten, und zur Enikräftung des Verbots anders

Ern ui namentlich unter dem allgemeinenVerbot begriffen. |
2) Auf den Ort, wo gespielt wird, nnd auf den

Beirag des ersten Einsatzes kommt hieben nichts an :
mithin sud Hazardspiele eben so strafbar, wenn fie
auf Ctubentenyimmern anb (u Privathäusern, als
wenn sie in öffentlichen Gasthöfen vorgenommen wers
den, uud weun auch der jedesmalige Einsatz nur geringe
gewelen. Denn für den Studirenden ist es gleich be-
denklich, an welchem Orte er das zu seinen Bedürf-
nissen erhaltene Geld dem Verkluste aussetzt, und wis
viel er davon zur Zeit wagt : besonders, da vermöge
der Erfahrung zu besorgén ist, daß daraus bey manchen
eine fortdauernde Neigung zu solchen Spielen entstehe.

3) Wer diesem Verbot entgegen handelt, wird das
erste Mal mit acht- oder vierzehntägigem Carcer bs
straft. Wer sich dessen wicderholt schuldig macht, oder
sich dadurch aui cr Stand setzt, seine rechtmäßigen Cre;
ditoren zu befriedigen, soli härter bestraft werden.
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Wer sich aber der Spielsucht so sehr überläßt, daß er
sein Hauptgeschäst darüber versäumt , oder andere
Studirende zu unerlaubten Spieien mehrimalen verlci-
tet, ist durch das Conlilium abeundi sofort zu entfernen.

4) Um bey diesem Gegenstande eydliche Zeugnisse
und andere Eyde entbehrlich zu machen, wird noch
verordnet, daß derjenige, welcher das verbotene Spiel
abläugnen, und dessen nachhin doch überwiesen würde,
auch solcher Ungebühr halber cine Schärfung der
Strafe zu erwarten habe.

Rostock, den 25sten Junii 1798.

4e

Herzoglich -Mecklenburg - Strelitzischer Staats : Calet
der für 1799. Mit Herzoglichem Privilegium.
Neußrelit, in der Hofbuchhandlung. 122 Bogenin Octav.

A's diesnial ist die bisherige Einrichtung benbehal-ten. Anzumerken mögte doch noch seyn, daß schon
im vorigjährigen, vielleicht auch in drm von 1797,
den ich nicht zur Hand habe , die Justizkanzley zu
Ragzzeburg nicht mehr als ein von der Regierung vers
schicdenes Collegium angegeben ist. (6 B. S. 159.) 9lu$
den Annalen führe ich hier an, daß Serenislimus das
Lehrbuch der Hebammenkunst des Hrn. Prof. Josephi
MpmeaeindeuBomainenvertbeitenlasjer ?
daß unterm 30 März 1798 ein Reglement erlassen
worden, wie es in Ansehung der Erb- Verpachtungen
der Kirchen- und Pfarr. Aecker in den Domainen ges
halten werden soll; und daß unterm 12 Sept. und
1 Ock. 1798 die neue Armen: Policey und das zu deren
Handhabung errichtete Husaren-e Corps (x Wachtinei-
sier und 12 Husaren,) organisirt worden. Bey dent
genealogischen Verzeichnisse findet sich die Nachricht,
daß diese vollständige Nutiz von dem Hrn. Kammer-
herrn, Grafen v. Schulenburg, entworfen sey.



A n n a l e h
bet

Rostockschen Academie.
8. 8anb. 37. Stück,

Den 20. März 1799.

| M

Joh. Christ. Eschenbach, Prof. der Rechte und
jetziger Rector der Academie, empfichlt die würdige
Feyer des Wrynachts . Festes. Und beantwortet bey
dieser Gelegenheit die Frage: Wie der siudis-
rende Rechtsgelchrte scine juristischen Collegia am
zweckmäßigsten einrichten könne ? Rostock, den 25
Dec. 1798. Gedruckt in der Adlerscheu Officin. 22
Bogen in Quart.

ey der unbeschreiblichen Sorglosigkeit, bie sich fs
viele studirende Juristen in der Ordnung und
Auswahl ihrer Vorlesungen zu Schulden kom-

men lassen, schien es mir nicht ohne Nuten zu seyn,
die vorbemerkte Frage zuth Gegenstande des diesmali-

en Festprogramties zu wählen, und diejenigen Vor-
Mode , welche ich beyln Vortrage über die Institu-
tionen meinen Zuhörern gewdhnlich in einer voraufge
benden Einleitung zu machen pflege. in einen allge-
gemeinern Umlauf zu bringen. Zwar fehlt es nicht an
fonstigen Antweisungeti zu einer richtigen Anordnung
der academischen Vorlesungen ; es ift aber dabey nicht
genug auf mancherley Schwierigkeiten und Collisionen
gerechnet , die sich dem eittzelnen Studirenden bey der
Unwendung entgegeu stellen.

915 i
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n manchen Büchern , welche eine Sammlung klei
ner Aufsätze von mehreren Verfassern enthalten,

finden sich auch Aufsätze von mecklenvurgischen Geiehr-
ten, und Nachrichten , die uuser Land betreffen. Nach
dein Plane dicser Blätter wird manallerdings cine
Anzeige davon crwarten kdnnen : aber ost sind das $38
cher, deren Iuhalt mir nichc sogleich bekannt wird, oder die
ich nicht anders erhalten kann, als wenn ich sie für
mcine Bibliothek kaufen wollte, wohin sie aber wegen
ihres hauptjächlichen Inhalts nicht gehören. Mau wird
hierin einen hinlänglichen Grund finden, warum nicht
sofort die erwartete Nachricht erfolgt : inzwischen werde
ich nie unterlassen, alles nachzuholen, sobald ich nur
den Inhalt erfahre, und des Buches habhaft werden
kann. Jetzt unterziehe ich mich dieser Pflicht durch
eine Anzeige der dreyßig ersten Bände des Journals
für Prediger, oder wie es seit dem ein und zwanzig-
sten Bande auch betitelt ist, ces neuen Journals
für Prediger.

Die in demselben befindlichen kleinen Abhandlungen
machen für mich die Haupsache aus : ich will also alle
diejenigen hier anführen , die von mecklenburgischen
Gelehrten eingesandt sind. 1) Das Christenthum nach
seinen unterscheidenden oder. wesentlichen Stücken , bes
trachtet vou D JI. Röppen , Prediger zu Zettemin,
im 1, 2, und 3 Stücke des 6 Bandes. 3) Homilie,
von J. C. Velthusen, im 1 Stückc des 14 Bandes.
3) Characteristik eines evangelischen Predigers , an
Hrn. Superint. Fock von I. C Velthusen, im
1 Stücke des 15 Bandes. 4) Hülfsmittel zur Er-
leichterung des Memorirens für angehende Prediger in
Absicht auf den Ausdruck in Predigten , vom Hrn. Abt
Velthusen, im 3 Stück des 15 Bandes. 5) Ueber
Cpbrj 4, (3. Eiue Synodal Abhandlnng , von
C. G. N7., Prediger zu K in M., im 4 Stücke des
16 Bandes. 6) Ueber homileiische IJuven.ion und
Begeisterung , vom Hrn. Abt Velthusen, mio
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des 17 Bandes. 7) Eine Synodalvorlesuna über die
aufgegebene Frage: Wie und aus welchen Gründen
kann ein Lehrer ohne Heuchcley, Gleichstellunat der
Welk, und ssündlicher Menschengefälliakeit, allen aller-
ley werden ? uud zwar in seinem öffentlichen Unterrichte,
in seinen Privatunterweisungen, in scinem Wandel,
von C. F. Studemund , Prediger #1u Rambow , im
4 Stücke des 23 Bandes. 8) Geschichte meiner Pres
digtmethode , von C. G M. , Prediger zu K. 1n M.,
im 1 Stücke des 24 Bardes y) Etnige Gedanken
äber Abfassung liturgischer Formulare , vom G. S.
Velthusen , im 2 Stücke des 26 Bandes. 10) Ge-
schichte der liturgischen Veränderungen , die während
seines Predigtamtes vorgenommen hat, C. G. Man-
tzel , Prediaer zu Kuppentin, im 1 Stücke des 27
Bandes. (Die Veräuderungen betreffen, wie man
schon vermuthen wird, Nebendinge.) 11) Beantworstung einer aufgegebenen Synodalfrage;:WelcteGrün-de, ~ die äußerlichen, die von geschehenen Dingen,
Wundern, Weißaqungen, u. . w. , öder die innerlichen,
welche aus der Lehre setbst und ihrer Beschaffenheit
hergenommen sind, ~ sind mehr oder wenigergeschickt,
bey dem Volke Ueberzeugung und Glauben , nicht bloß
an die Wahrheit, sondern ouch zugicich an die Gött-
lichkeit der Religion Jesu , diuimam originem in fenfu
biblico, so wie dieselbige supernaturalem originem
et inspirationem in. sich faßt, zu bewirken, und mit-
Hin bey dem Volksunterrichte, besonders auch bey dem
Unterrichte der Jugend am nüglichsien zu gebrauchen ?
von C. F. Studemund , Prediger zu Nambow, im
4 Stücke des 29 Bandes. 12) Vorschlag und erfte
Probe einer zu eröfnenden liturgischen Correspondenz,
von C. G. Mangzzel, im 2 Stücke des 30 Bandes.
(Die ersie Probe hat zum Theil unser neues Gesangbuch
zum Geaenstande, von dem der Hr. Verf. sagt, daß
es folgende drey wesentliche Fehler habe : 1° die darin
herrschende Sprache sey zy hoch für den Landmann und
Bürger , 2) ein öffentliches Kirchengesangbuch mäüsse

lauter Gebete enthalten, Selbftbetrachtungen sowohla
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als didactische Lieder gehdren in den Privatgottrsdienst,
3) nur drey Viertheile der Gesänge könnten in der
Kirche gesungen werden, ein Viertheil gehe für die
dffentliche Andacht verloren, weil die Melodien unbe-
kannt sind. Das erste i? freylich wohl nicht ganz abs
zulehnen, aber zu sehr vergrößert: so wird z. B. das
angeführte Lied, Nr. 446, schwerlich einem Unstudirten

hdrhar s veß mau auch in dershrigen Sterner Eis:. ; 2

wohner vermuthen muß *). Es macht inzwischen das
Buch nicht unbrauchbar, weil der Prediger dergleichen
Stellen in seinen Predigten füglich erklären kann ; und
die Kenntnisse des Landmanus und Bürgers auch mit
den Zeiten fortschreiten. Man würde fouft mit cben
dem Argumente auch allen Bezug auf Stellen der Bibch-
die nicht jeder Landmann und Bürger geradezu verftebt,
für unzutreffend erklären. Der zweyte Einwand, ~
ber mod) einer richtigern Bestimrzung bedarf - weil
Selbstbetrachtungen und didactische Lieder dem
Gebete nicht entgegen gesetzt werden fónnen , — scheint
mir ganz ungegründet. Wie viel müßte von unserm
öffentlichen Gottesdienste weggehen, wenn er nichts als
Gebet seyn sollte? Und warum soll er bloß Gebet seyn ?
Bey dem dritten Einwande liegt einestheils wahr-
scheinlich ein Irrthum zum Grunde, denn Hr. P.
Hane (5 B. S. 236.) rechnet es dem Gesangbuche zum
BVorzuae an, daß alle Gesänge bekannte Kirchen-
melodien haben, und soviel ich das beurtheilen kann,
hat dicser Recht. Anderntheils aber halte ich es, wie
ich vormals auf diese Veranlassung schon umständlicher
bemerkte, für gut, daß unsere Kiechenmelodien etwas
abwechselnder werden : sreplich mit den Nebenbedin-
gungen , daß es leichte und zu dem gewöhnlichen Um-
faug der Stimme passende Melodien bleiben , und

daß sie bey Einführung eines neuen Gesangbuchs denrgas-

EHut:
sZimmel überhaupt. Von dem letzteren ift vorher und
nachhin die Rede, von der erstern gar nicht.
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Organisten und Küstiern zugefertiget werden. Diese
Erinnerungen werden also meines Ermessens dem all-
gemeinern Gebrauche nicht im Wege seyn. Auch bin
ich über die Art und Weise, wie man bey der Samm;
lung eines neuen Gesangbuchs zu verfahren hat , ganz
anderer Meinung, als Hr. M.)

Außerdem finden sich in den übrigen Abschnitten die-
ses Buchs, in der Pastoral- Correspondenz, den
historischen Lrtachrichten und den Recensionen,
hin und wieder Nachrichten von meckl. kirchlichen Vera
ordnungen , von mcckl. Predigern , und von weckl.
ascetischen Schriften. Es scheiut mir aber keinen ers
héblichen Nutzen zu haben, alle einzelne Stellen dieser
Hirt hier anzuzeigen. Ich begnüge mich also, einige
wenige Bemerkungen über Kleinigkeiten, die gewöhn-
lich unbeachtet bleiben, daraus anzuführen. Nach S.
445 des 1 Bandes ist die zweyte Ausgabe von V. C.
Möller kurzem Unterricht vom wahren nnd falichen
Christenthume 1770 ohne Benennung des Verfassers
auf dem Titel gedruckt. Vgl. Meusel, 4 B. S. 263.
Im 2 Bande S. 74 wird der 20 May 1771 als der
Todestag des Hr. Präp. Genzmer angegeben. (3 B.
SG. 1 16.) Auf dem Titel des dritten Theils von Dodds
Predigten, dieS. 474 des 5 Bandes angeführt werden,
fiehet: „Aus dem Englischen übersetzt von R. Roch,
nnd herausgegeben von J. C. Velthusen. . Val.
Monatsschr. v. u. f. Meckl, 1789. S. 49. Im [ 5
Bande S. 124 wird unser Prof. Pries irrig bezeich:
net, Joh. Mich. Pries, geb. zu. Güstrow. (6 B.
S 359.) B. §. Quistorps Todestag ist im 20
Bande irrig angegeben (1 B. S. 107.)

Z.

D" Gesetze für die preußischen Universitäten(8 B. S. 103.) (inb aud) ün vierten Stücke des
dritten Bandes der neuesten Stagatsanzeigen abge-
druckt, und mit Noten des Einsenders begleitet.
irit Noten beziehen sich aberzum grdßern Theile es
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barauf, daß die Vorschristen nicht genau befolgt wer-
den. Folgende wenige Erinnerungen sind gegen die
Gesetze selbst gerichtet: 1) Wer unreif befunden wor-
den, (3 B. S. 291. § 79. 8 B. S.106. Zusatzzum § 78.)
follte gar nicht aufgenommen werden. 2) Da die we-
nigsten Professoren den Fleiß ihrer eignen Zuhdrer
hinlänglich beurtheilen können, so ist dies von dem
Sytcan (3 35. C. 291 $ 82.) nod) weniger zu erwarten.
3) Bey den Duellgeseßen (8 B. S. 107. 3uf. 4. $94.)
kann der in dem S 689 des Landrechts gemachte Unters
schied des Adels und der Officiere von den übrigen
Duellanten nicht Statt finden. .4) Was ein hohes
Spiel sey, (8 B. S. ro9. 12 3uf. 4. § 85.) sollte nicht
der willkührlichen Beurtheilung des academisschen Se-
nats überlassen werden. 5) Relegationen follten fid)
alle Arademien Deutschlands (8 B. S. 11 r. Zus. z. 90)
ameigen. 6) kesebibliotheken, zumal wissenschafe-
liche, sind für Universitäten wichtiger, als die Frisur
und das Fechten, und jollten also auch unter die privi-
legirten Gläubiger aufgenommen seyn. (3 B. S. 290.
$100:.f) 7) 9*ep bet Uaiverfitát folltc eia Gyonb fep,
um dem zu helsen, dem durch unvermeidliche Zufälle
fein Wechsel ausbleibt. (Ebend. § 110.) Auch wäre
ein eigenes Krankenhaus und cine Armerikasse zu wün-
schen. 8) 35eonabe auf allen Universitäten sehkt es an
einer augemessenen Einrichtnng , den Fleiß uud die

ortschritte der Studenten achörig zu ermessen. (3 B.S 3905§ 1 17 ) Zu diesem Zweck müßte mehr öffentlich
eraminitt wab disputirt werden: alles übrige hat seine
Ausnahmen. ~ Diese wenigen Erinnerungen sind auch
nicht einmal alle gegründet.

S yer bon mir vormals (4 B. S. 396.) nur beyläu-
J ' fig erwähnte Scolopax Deekardingii ist von dem

Hrn. B. R. Bechstein in seinen Zusätzen zu dem drit-
ten Bande von Lathams allgemeiner Uebersicht
der Vögel nicht allein mit angeführt , sondern auch

auf der 123 Kupfertafel unter dem Nahmen, Dethar;
ingi-

4.
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dingischer Brachvogel , abgebildet worden. Für
uusere nahe an der Ostséee wohnenden Landesleute will.ich
die Beschreibung anführen , damit sie zur Aufkld«
rung eines darin erregten Zweifels, wenn es seyu kann,
beytragen. „ S. 130. ~ Acht und sechzigste Gattung,
Schnepfe. 38. Dethardingische Schnepfe , Sco-
lopax  Dezbardiugii ,' (bie kieine Strandschnepfe.)
Siemssens Meckl. Vögel, S. 169. Nr. 6. Meyers
zool. Unnal. 1. S. 155.. Die Länge ist acht Zollz
etwas größer als eine Feldlerche. Der Oberschnabel
ist 13 Zoll lang, schwarzbraun, an der Spitze etwas
gebogen, vor dem Unterkiefer etwas vorstehend ; Kopf,
Hinterhals und Brust sind gräulich , an der Brust mit
kleinen fast unmertlichen sckwarzen Strichen bezeichnet;
Rücken und Flügel sind schwärzlich , mit weißlichen
Saum, der aber an den Schwungfedern nicht merklich
wird: Kehle, Bauch, Aftergegend und Steiß glänzend
weiß ; die zwdlk aschzrauen Schwungfedern mit einem
wcißen Schast und schmaler weißer Einfassung versehen z
die langen Füsse schwarzbraun; die Schienbeine halb
befiedert, und die Hinterzchen nur braun. - Sie lebt
am Seestrande bey Rostock. – Im ornithologischen
Cabinett des Hrn. Doct Detharding. ~ Wenn es
keine besondere Art ist, [o hat sie die größte Lehnlich-
keit mit dem Zwergbrachvogel oder dem kleinen
Strandläufer. ~ S. 547. Die Dethardingische
Schnepfe Wenn auch dieser Vogel kein junger
Zwergbrachvogel (Zwergschnepfe) ist, wie doch das
natüritiche Eremplar, nach der Analogie zu schließen,
zeigt, das ich vom Hrn. Doct. Detharding zum Ge-
schenk bekommen habe:: fo ist es auch des krummen
Schnabels wegen keine Schnepfe, sondern ein Brach-
vogel, den ich den Dethardingschen Brachvogel,
Numenius Derharcingii, nenne."

5.

eAN
Germaniene 1798. 13 Bogen in Octav. Man
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S findet in dieser Schrift nichts, als eine weit.
schweifige Beurtheilung der jetzigen, uud beyläu

fig auch einiger abgegangenen Salzburger Professo.
ren, in Absicht ihrer Gelehrsamkeit, ihrer Vorlesungen,
und ihres Betragens. Wäre alles wahr, maß man
etnem ahonymischen Zeugen, der überdem die Gränzen
der Schrittstellér- Befugnisse überschreitet, wohl nicht
unbedingt zutrauen darf ; so wäre diefe Universicät
freylich schlecht besegzt. Won der Verkassung der Aca-
demie ist wenig angeführt, und dies Wenige ist in die-
sen Annalen schon aus andern Schriften bemerkt wor-
den. Der allgemeine Titel und die am Schlusse be-
findliche Nachricht, daß der Verf. auch eine protestan-
tische Lehranstalt zur Abwechs.lung aut gleiche Art be-
leuchten werde, scheint mir ein bloßes Aushängeschild
für diejenigen Pefer zu seyn, welche sich um Salzburg
aicht bekümmern. würden.

d,
Zur öffentlichen Schulprüfung , welche auf ben 10tet

October zur Feyer dcs erfreulichen Geburtstages un-
sers Durchlauchtigsten Herzogs und Herrn, Herrn
Carl Ludwig Friedrichs , Herzogs zu Mecklen-
burg - Strelitz, te. gehalten werden foll, labet alle

(rro petedag lh.Rs
Cantor. Ueber öffentliche Würdigung guter und bd,
ser Handlungen auf Schulen. Raßeburg, 1798. Ge-
druckt mit Gläserschen Schriften. 2 Bogen in Quart.

D Hr. Verf. schlägt die dffentliche Würdigung,
veribellung, als vincetaha ntnCile the einem sittlich guten Betragen zn ermuntern.
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Der

Rostockschen Academie.
8.-ant.. 38. Otüdf,

Den 28. März 1799.

ls

Der Streit der Facultäten , in drey Abschnitten, von
Immanuel Kant. Königsberg, bey Friedrich
Nicolovius, 1798. 15 Bogen in Octav.

p) ertvatícte nad) bem Titel eine aus philosovhi-
' § schen Gründen angestelte Erörterung des Ver-

| hältnisses. der Facultäten gegen einander; und
nebenher auch. einige. geschichtliche Nachrichten von dem
Ursprunge ; dem E neus und. der jetzigen Gestale
diéser Gesellschaften, ohne welche sich eine richtige Dar-
stoiung nicht füglich geben läßt. Ich bin aber .in
mer. Erwartung völlig getäuscht worden. Histori-
che Untersuchungen über diesen Gegenstand habe ich
gar nicht gefunden: nnd .das, was im Allgemeinen
von den Facuitäten, und ihren Gränzen gesagt wird,
ift Se wenig , theils beflebt es in willkährlichen,ohne Anführung hinlänglicher Gräânde vorgetragenen,
und nicht durchgängig richtigen Aeußerungen : fo daß
diese Schrift meine bisherige Meinung von ihrem Ver-
fasser etwas herabgestimmt hat. Da bey diesem Ge-
genstande die unverständliche scholastische Terminologie
seines philosophischen Systems wenig anwendlich war,
so kann ich das, was nach dem Zwecke dieser Blätter

bier zn bemerken ist, mit den eignen Werten deson.
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Verf. anführen : bey der Auctorität, die derselbe sch
im philosophischen Fache bey Vielen erworben hat,
dürfte dies viclleicht nôthig seyn. P
“ Folgendes ist der wesentliche Inhalt einer vorange-
henden kurzen LBinleitung „„Es war kein üblerEin-
fall, den ganzen Inbegriff der Gelebr(amfett, —. ei
gentlich die Derfelben gewidmeten Köpfe „ gleichsam
fabrikenmäßig (?) durch Vertheilung der Arbciten
zu behandeln, wo, soviel es Fächer der Wissenschaften
gibt , soviel dssentliche Lehrer, Professoren, als De-

positairs dersclben angelt nIdcrfeat,qusmachten;, ,

die ihre eigne Autonomie pátte, — denn über Gelebrte,
als folche, können nur Gelehrte urtheilen, ~ die daher
vermittelst ihrer Facultäten, ~ kleiner nach Ver-
schiedenheit der Haupféfächer der Gelehrsamkeit , -in
welche fich die Universitäts- Gelehrte theilen, verschies
dener Gescllschaften , theils: die aus den niedern Schu-
Ien zu ihr aufstrebenden Lehrlinge anzunehmen, theils

Lud reh ON REOR Meth vorhergehenderPri
fung, aus eigner Mach! (?), mit etnem von jedermann
anerkannten Rang zu versehen, d. i. zu creiren berech-
tigt wäre. '’ (Leichter und unbefriedigender kann man
wohl über das Wesentliche des Gegenstandes nicht
binweg gleiten, als in diesem unförmlichen Perigden,
den ich noch etwas abgekürzt habe, geschehen ist. We-
nigstens. müßte doch angegeben werden, wie sich Haupt-
fächer , dir die Facultäten besorgen sollen, von den an-
dern Fächern , die einzelnen Professoren angewiesen
werden , unterscheiden: imgleichen in welchen Verbälts
nisse der creirte Doctor, und der in der Folge erwähn-
te Liebhaber gegen einander stehen.) Außer diesen

zünftigenkan es nad Zugkekrehch cm se bloßci.

nen Theil des großen Inbegriffs der Gelehrsamkeit be-
arbeiten , entweder gewisse freve Corporationen ,
Academien auch Societäten der Wissenschaften
genannt, ==. als soviel Werkstätten ausmachen „euergleich-
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gleichsam im Soaturinftanbe ber Gelebrfamfeit leben,
und jeder tür sich ohne öffentliche Vorschrift und Regel
sich mit Erweiterung oder Verbreitung derselben als
Liebhaber beschäftigen. ‘((Warum sellten sich Socie-
täten drr Wisserschasten nicht ebenfalls auf den ganzen
Umfang der Gelehrsamkeit erstrecken können? Und
tvarum werden diese im Gegensatze von den Univerfitä
ten eine freye Corporation genannt ?) „Von dcn et
gentlichen Gelehrten find noch die Litteraten, Stus
dirte, unterschieden, die als Inûrumente der Regie-
rung von dieser zu ihrem eigenen Zweck, ' nicht eben
zum Besten der Wissenschaften, ~ mit einem Amte
bekleidet werden, und Geschäftsleute oder Werk-
kundige der Gelehrsamkeit heißen können. Diese, weil
fie als Werkzeuge der Regierung - Geistliche , Ju-
stibbeamte und Yerzte, ~ aufs Publicum gesetzlichen
Einfluß haben , und ~ nicht frey sind , aus eigner
Weisheit, sondern uur unter der Censur der Facultäs
ten, von der Gelichrsamkeit öffentlichen Gebrauch zu
machen, müssen, weil sie sich unmittelbar ans Voik
ivenden, welches aus Idioten besteht, ~ wie etwa der
Clerus an die Laiker, ~ in ihrem Fache aber zwar
nicht die gesetzgebende doch zum Theil die ausübende
Gewalt- haben, von der Regierung sehr in Ordnung
gehalten werden, damit sie sich nicht über die richtende,
welche den Facultäten zukommt , wegsetzen ‘(Die
beyden Sätze, daß die Geschäfisleute Instrumente der
Regierung sind, und daß die Geistlichen, Justizbeamte
und Yerzte sich unmittelbar ans Volk wenden, mit der
daraus abgeleiteten Folgerung, erfodern wenigstens eine
genauere Fassung. Aber daß bey den Geschäftsteuten
von einer Cenfur und richtenden Gewalt der Fa-
cultäten gesprochen wird, das ist mir gan; unbegreiflich:
die Facultäten gehören ja, selbst nach der Angabe des
Verf., zur Universität, welche keine Aufsicht über die
Staatsbedienungen bat.)

Anf diese Einleitung folgt, EK f&amp;intbeilung oer
Facultäten. Die Eintheilung der Facultäten in die

obern uud untern. at nach der Meinung, bes
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Verf. von der Regierung her. ; „Denn, zu. jenen tolit
den nur diejenigen ge:ählt, deren Lehren, ob sie so oder
anders beschaffen sind, oder öffentlich vorgetragen wer-
den sollen, es die Regierung selbst interessirt : dahin-
gegen diejenige, welche nur das Interesse derWissen-
schaft zu besorgen hat, die untere genannt wird, weil
diese es mit ihren Sätzen halten mag, wie sie es für
gut finbet. "Safer, meint er, behalte sich die Regie-
rung das Recht vor , die Lehren der obern Facultä-
ten selbst zu sanctioniren, die der untern überlasse
sie der eignen Vernunft des gelehrten Volks. „„Es muß, ''
settt er hinzu, ‘’ durchaus eine Facultät geben, die in
Ansehung ihrer Lehren vom Befehle der Regierung un-
abhängig, keine Brfehle zu geben, aber doch alle zu
beurthcilen, die Freyheit hat, die mit dem wissen-
schaftlichen Interesse, d. i. mit dem der Wahrheit, zu
thun hat, wo die Vernunft öffentlich zu sprechen bes
rechtigt sehn muß; weil öhne eine solche die Wahrheit, ~
zum Schaden der Regierung felbft, —— nicht an den
Tag kommen würde, die Vrrnunft aber ihrer Natur

dird Eg
stische Facultät mit dem Inhalt positiver Gesetze : dem-
ungeachtet aber hat sie unstreitig gleiche Lehrfreyheit,
wie die philosophische, die doch wohl gar sehr irrt,
wenn sie im ausschließlichen Besiße der Vernunft und
der Wahrheit zu seyn sich rühmet. Die ganze Tirade
ist also ein leeres Compliment, was der Hr. Verf.
seiner Facultät und sich selbst macht : und coutraftiret
febr. mit der Vorrede, in welcher er nicht nur seine
Abhänaigkeit von der Regierung, sondern auch , was
man bey diesen Aeußerungen nicht erwarten sollte, feine
ausgedehute Unterwürfigkeit gegen die ihm, als philo-
sophischen Schriftsteler, gewordenen Befehle , und
seine unnöthige, mit der Wahrheitsliebe nicht ganz
vereinbarliche Zuflucht zu einer. Mental. Reservation
ducumentirk. Uebrigens ist es weder durch historische
Berweise dargelegt, noch meines Ermessens irgend wahr-
scheinlich, daß die Eintheilung der Facuitäten in obere
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und untere van den Regierungen herrühre.) 11. Vom
Verhältnisse der Facultäten, und zwar: r) Be-
griff, und Eintheilung der obern Facultäten, 2) Begriff
und Eintheilung der untern Faeultät, 3) vom gesetz-
widrigen und 4) vom gesetzmäßigen Streit der obern
Facultäten mit der untern. Hievon kann ich nur einige
hauptsächliche Sätze zur eignen Prüfung meiner Leser
anführen. „„Nach der Vernunft , d. h objectiv, wür
den die Triebfedern , welche die Regierung zu ihrem
Zweck, auf das Volk Einfluß zu haben, benutzen kann,
in folgender Ordnung stehen : zuerst eines jeden ewiges
Wohi , dann das bürgerliche als Glied der Gesell-
schast, endlich das Leibeswohl. Durch die öffentli-
chen Lehren in Ansehung des ‘ersten kann die Regie-
rung selbst auf das Jnnerste der Gedanken und die
verschlossensten Willensmeinungen der Unterthanen, jene
zu entdecken, diese zu lenken, den größten Einfluß ha-
ben; burd) bie, (o fid) auf die.zweyte beziehen . ihr
äußeres Verhalten unter dem Zügel Mientiger Geseße
halten; durch die dritte sich die Existeuz eines starken
und zahlreichen Volks sichern, welches fic zu ihren Abe.
sichten brauchbar findet. ~ HYlle drey obere Sacultás
ten grümnbenobie ihnen von der Regierung anvertrauté
Lehren. auf Sehrift. . Daher sc&lt;öpft der biblische
Theolog seine Lehren nicht aus der Vernuyft sondern
aus der Bibel, der Rechtslehrer nicht aus dem Na-.
turrecht sondern aus dem Landrecht, der Arzneyge?
lehrte seine ins Publicum gehende Heilmethode .nicht
aus der Physk des menschlichen Körpers sondern aus
der Medicinalordnung. (?) Sobalb cine dieser Fas
cultäten etwas aus der Vernunft entlehntes einzumi-
schen wagt : so verletzt sie die Auctorität der durch sie
gebietenden Regierung (?) und kommt in das Gehäge
der pbilosophischen, die ihr alle glänzende von jener
geborgte Federn ohne Verschonen abzicht, und mit ihr
nach dem Fuß der Gielchheit uud.Freyheit verfährt, !*
(Immerhin! wenn se uur nicht übel nimmt . daß die
obern Facultäten es mit ihr eben so halten, und. das,

was sie als Wahrheit i Weisheit auskramt, nichtp 3 anders,
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anders, als nad) strenger Prüfung dafär anerkennen.)
„Man kann die untere Facultät dicienige nennen,
die, oder sofern fic, sich nur mit Lehren beichästigt,
weiche nicht auf den Befehti eines Obern zur Richtschnnr
angenommen werden. ~ In Ansehung der drey obern
Facultäten dient sie dazu, sie zu controlliren, und ih-
nen eben dadurch nützlich zu werden, weil auf Wahr-
Heit , der wesentlichen und ersten Bedingung der Ge-
lehrfamkeit überhaupt, altes ankommt; die LTuglich-
Feit aber, welche die obern Facultäten zum Behuf der
NMegierung versprechen, nur ein Moment vom zweyten
Range ist. © Die pbilosophische Facultät enthält
zwey Departemente, das eine der historischen Er-
Fenntniß, wozu Geschichte, Erdbeschreibung, gelehrte
Sprachkenntniß, Humanistik gehört, mit allem, was
die Naturkunde von empirischem Erkenntniv darbietet ;
das andere der reinen Vernunft. Erkenntnisse,
der reinen Mathematik und reinen Philosophie, der
Metaphysik der Natur und der Sitten ; und beyde Theile.
der Gelehrsamkeit in ihrer wechselseitigen Bezichung
auf einauder. Sießerstreckt ich eben darum aut alle
Theile des menschlichen Wissens, mithin auch historisch
äbcr die obern Faeuitäten, nur daß sic nicht alle, näm-
lich die eigenthümlichen Lehren oder Gebote der Obern,
zum Inbalte, sondern zum Gegenstande threr Prüfung
und Critik, in Absicht aus den Vortheil der Wissen-
schaften macht. ~ Den Geschäftsleuten. der obern Fa-
eultäten, den Geistlichen, Rechtsbeamten und Yeriten,
kann es allerdings verwehrt werden, daß sie den ihnen
in Führung ihres respectiven Amts von der Regierung
zum Vortrage anvertrauten Lehren nicht öffentlich wi-.
dersprechen, und den Philosophen zu spielen sich erküh-
nen ; denn das kann nur den Facultäten, nicht den von
der Regierung bestellten Beamten erlaubt seyn, weil
diese ihr Wissen nur von jenen her haben. (?) Die.
letzteren. nämlich, z. B. Prediger und Rechtsbeamte,
wennfie ihre Einwendungen und Zweifel gegen die
geistliche oder weltliche Gele gebung ans Volk zu rich-

teu fid) gelüsten licßen ,. würden es dadurch yam die
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Regierung aufwiegeln: dagegen die Facultäten sie nur
gegen einander als Gelehrte richten, wovon das Volk
practischerweise keine Notiz nimmt, sselbst wenn sie auch
zu seiner Kenntniß gelangen, meilze8 fid) selbst beschei-
det, daß vernünjteln nicht .sseine Sache sey, und fid)
daher verbunden fühlt , sich nur an dem zu halten,
was ihm durch die dazu bestellce Beamte der Regierung
verkündigt wird. Diese Freyheic aber, die der untern
Facultät nicht geschmälert werden darf, hat den Er-
folg, daß die obern Facultäten , selbst besser belehrt,
die Beamte imtner mehr in das Gleis der Wahrheit
bringen, welche dann ihrerseits, auch über ihre Pflicht
aufgeklärt, in der Abänderung des Vortrags keinen
Anstoß finden werden, da er nux ein besseres Verständ-
niß der Mittel zu eben demselben. Zweck ist, welches
ohne polemische und nur Unruhe erregende Angriffe
auf bisher besiandene Lehrweisen, mit völliger Beybe-
haltung des Materialen derselben gar wohl gesche-en kann.

Den größern Theil des Buches nehmen drey -Bepysspiele
des Streits mit den drey obern Facultäten ein. Der
mit der theologischen über die Auslegung der Bibel
scheint für den Verf. die Hauptsache gewesen zu seyn,
uind füllet ohngefähr die Hälfte des ganzen Buchs aus.
ôFhn, so wie den Streit mit der medicinischen Faculs
tät über die vermeintliche Macht des Gemüths, seiner
krankhaften Gefühle Meister zu werden, überlasse ich den
Theologen und Aerzten zur nähern Prüfung. Aber
über das Benspiel des Streites der philosophischen mit
der juristischen Facultät wird man mein Urtheil erwarten.
sch kann jedoch von diesem Abichuitte nichts mehr sagen,
7ls daß der Hr. Verf. seine Leser zum Besten habe.
Denn von einem Streite bender Facultäten, und von
einem jaristischen Gegenstande ist gar die Rede nicht.
Es wird darin vielmehr die Frage : ob das menschliche
Geschlecht im Fortschreiten zum Bessern sey ? sehr ober-
flächlich erdrrert,und vorzüglich aus dem Grunde bejahet,
weil es an der französischen Revolution vielen Theil ges
nommen hat. Mir will dieser Grund nun d
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nicht ganz einleuchten: aber so viel- ist duch unstreitig.
daß die Frage in das Gebiet der juristischen Facultät
überall nicht gehört, und, mit dem Verf. zu reden, aus
dem Landrecht nichkentschieven werden könne : folglich die
juristifche Facultät diesen hauptsächlich aus der Geschichte
zu erörternden Gegenstand der philosovhisschen Facultät
vuhre allen Streit überlassen werde, und auch, soviel ich
weiß, bisher überlassen habe.

a a

Cominentationes theologicae, editaea, Tonnne Cafparo
| Feltbufeu, — Chriffiano Theoph, Kuinoel , — ex

Georgio Alexandro Ruperti, — Volumen V. Lipfiae,
apud Ioannen Ambrofium Barth, C1219CCxcvin.
x Alph. 8 Bogenin Octav.

U"! den vierzehn in diesem Bande gesammelten Ab-handlungen sind für uns folgende drey zu bemerken.
:X. W. C. L. Ziegler historia dogmatis de redemtione,
fiue de modis ,. quibus redemtio Chrifti explicabatur,

Vm
Goett. 1791. XII. I. C. Feltbufen animaduerfiones ad
Dan, II, 27-45, inprimis dé Principum Romanorumcounubíis ad firmandam tyrannideminuentis,.Prog,Helmft. in diem natalem Chrifti fcript, 1783. XIH,
Comparatio dicti Ielai. X, 20 - 23 cum afferto Rom,
1X,:27, fq. Programma, quo Acad. Helimft, nomine
natalitia Chrifti A. R. S, 1785 indixit Z, C, Veitbufén,



A n n a l e n

Der

Rostockschen Academie.
8. Band. 39. Stück.

Den 4. )(prif 1799.

1l,

Index. práele&amp;iopum in Academia Roftochienfi per fe-
meftre aeftiuum inde a dieIX Aprilis MDCGXCYIIII
habendarum;- Literis Adlerianis;..3 Dogen iu;Quaxt.

Jurkünftigen geschwinderen Uebersicht benirtke th
anch diesmal gejanmite für das nächste halbe

) Jahr in diesem Verzeichrisse angeküidigte Vor-
lejungen der Professoren und Privatdocenten.

Vorlésungen der’ Professoren.
1. In der theologischen Facultät. 1) Hr. Prof.

Martini, die Geschichte der Dogmen um 7 Uhr, die
Psalmen nm 8 U., mehrere. Episteln des Paullus um
11 U., eine historisch »critische Einleitung ins N. T. um
2 U., und öffentlich üie Pastoraltheoiogie, verbunden mit
den Uebungen der Seminaristen. 2) Hr. Prot. Zieg-let, die: Epistelu des Paullus an die Epheser, C fies,
Philipper, den Timotheus , Titus und Philemon um
g :U: „„der .jweyte Theil der allg. Kirchengeschichte um
10 U. , uud Zffentlich die. Reformations. Geschichte
Sgnnahends in eben diesen: Stunden. 3) Hr,. Prof.
Petersen;,: homiletisch „-praetische Anweisungen nach.
den gewöhnlichen. Grape und Epistelu um .7 U..
uud. diecathotisehen. tiefe;ume ri U. 4) 9» Liange,
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Lange, die Dogmatik um 8 U. und das Evangelium
Johannis mit der Apostelgeschichte um g U. .

mMarüni,“itUU hthngriG Mf mils
das gemeine und mecklenburgische Lehnrecht nach dem
Böhmer, und eine Anleitung zur juristischcn Praxis. 2)
Hr. Prof. Wiese, das Lehnrecht nach dein Böhmer um 7
U., ein Eraminatorium über dée Institutionen nach dem
Waldeck um 9 U., und practische Ausarbeitungen nach
dem Pütter. 3) Prof. Eschenbach, die Institutio-
nen nach dem Waldeck um 7 U. , und die Pandecten
nach dem Hellfeld um: 8 und 9 U. 4) Hr. Prof. We:
ber, das peinliche Necht nach dem Meifter um s U.,
die Lehre von den Klagen und Eiareden nach dem
Schmidt um 9 1L , und ein Examinatorium über die
Spanvectén umi 11 M. z3) Hr. Prof. Posse, die Ency-
elopädie nach dem Hugo um 7 U. , das deutsche Staats.
recht nach dem Pütter um 10 U. , und das Kirchen-

II. Sn etmedicinisthen ‘Faculeät. 1) Hr.
Hofr. Vogel, die medicinische Encyclopädie nach fei-
nem eignen Lehrbuch, und die Arzueymittellehre nach
dem Mönch. 2) Hr. Prof. Weber, die medicinische
Pathologie nach dem Junker um 11 U. , und die The-

ESOCN
nach feinem eignem Lebrbuche um 9 U. , die Chirurgie
nach dem Metzger um 10 U,, und die Entbindungskunst

Enibindungskuns na4j dim iium trMera
zimmer - Kraukheiten nach einem eignen Entwurfe um
2 U., jznd Mittwochs und Sonnabend die Sortfegung
der D V Der pbilofopbiftben Sacultát. 1) Hr.
H. R. Tychsen, die orientalischen Sprachen nach sei-
nen eignen Lehrbüchern, eine Vergleichung der schwe-

ren eue es q. T. p den stern, Ueherschungen,
Lasius. CSbiis) Térverlide Cdhid vbi
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3) Hr. Hofr. Rönnberg, das allgemeine Staatsrecht
nach dem Kant um 7 U., das meckl. Staatsrecht nach
dem Hagemeister um s U., die deutsche Reichsgeschichte
nach dem Putter um 1 1 U., und ein Zeitungs.Collegium
um 5 U. 4) Hr. Hofr. Witte, das Naturrecht nach
dem Kant um s U. , die Anthropologie nach ebendem-
selben um 10 U., die Logik nach dem Jacob umz U.,
nnd öffentlich die Methode zu Studiren nach scinem
eignen Lehrbuche. 5) Hr. Prof. Schadeloock, die
reine Mathematik und die mechanischen Wissenschaften,
beyde nach Kästner, die practische Geometrie nach dem
Fischer, uud an zwey Tagen der Woche die Buchstaben-
rechnung. 6) Hr. Prof. Hecker , die optischen und
astronomischen Wissenschaften nach dem Karsten, die
Anfangsgründe der Analyse, insbesondere die Geome:
trie krummer Flächen, nach dem Kästner, und öffentlich

tae fer erts etermd
seinem eignen Lehrbuche , die Forstwirthschaft nach dem
Stubenrauch , und die reine Mathematik nach dem
Muszuge seines Bruders. 8) Hr. Hofr. Lorrmann-,
die Universal : Geschichte nach dem Schlözer um 8 U.
und die Statistik nach dem Sprengel, öffentlich die
Geschichte der americanischen Freustaaten am Sontia-
bend um 8 U. , uud privatissime entweder die Geogra-

hie nah dem EP. Y)DrDrof- inf. . . .

der den Face Nachrichten zufolge zwischen
Ostern und Pfingsien wieder eintreffen wird, die Std:
turgeschichte nach den Blumenbach, und die Scis
firationen im botanischen Garten. 10) Hr. Prof. Beck,
die Logik nach Dictaten, die rcine Mathematik nach dem
Segner, das Naturrecht mit der Ethik nach dem Kant,
und die Phusik nach dem Etxleben.

Dorlefuhgen ber Drivatbocenten,
1 Wbeologifibe. $r. 99g. Carnow, bit po;

pulaire Dogmatik, und die Fortsetzung der Erklärung
des N. T. zum Behuf der Homiletik. U. Ju
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U. Juristische. 1) Hr. Doct. Burchard , die

mecklenburgische und die Reichsgeschichte. 2) Hr. Doct.
Roppe, die Geschichte des römischcn Rechts, die Ju-
stitutionen, und die juristische Litteratur.

„Ul.N7edicinische. Hr. Doct. Rrauel, die me-
dicinische und chirurgische Therapie der Augenkrankhei:
ten an 4 Tagen der Woche.
IV. Philosophische. 1) Hr. Mag. Plagemann,

das Gedicht des Lucrez mitBemerkung der haupsäch-
lichsten Dogmen des Epicur. 2) Hr. Mag. Ludwig,

Et. ii, rt
die Naturgeschichte , die.Forstbotanik, und eine Notiz

L;
schen. Alterthümer, und den Fesaias vder ein anderes
beliebiges Buch des A. T., imgleichen öffentlich einige
Idollen des Theocrit und Virgil, und privatissime phi-
lologische Vorlesungen.

Be

RH Journälen kommen noch immmer vonZelt züJ.) Zeit Aufsäte über academische Gegenstände vor,
die dem Anscheine nach von solchen Yerfassern herrühren,
welche ihre drey Jahre. auf einer oder zwey Acadeimien zu-
brachten. von. deren Einrichtungen und den Gründen
dazu aber nicht mehr kennen lernten, als der Student
gewöhnlich davon erfährt, und dann in Ermangelung
anderer Beschäftigung nach vollendeter academischer
Laufbahn aus ihrer äußerst mangelhaften Grundlage
allerhand Vorschläge ,- die für alle Academien und sür
allc Zeiten gelten sollen, zu abstrahiren sich. vermdgeud
arhten. Zu dicser Klasse gehört auch cin 2lufíag (m
vorigjährigen Februar: Stücke des Rosmopoliten.
In demselben sind Betrachtungen über Zweykämpfe
quf Universitäten augestellet: und es soll darin ge-
zeigt werden : 1) daß sie des yielen Geschreyes gar nicht

wcith ud, das man dagegen erhoben hat, 2) daß he' ni



Academie. §. B. 39.0. St. Z309

nicht ohne allen Nutzen, und bey der jetzigen Lage der
Dinge ein nothwendiges Uebel sind, und 3) day alle
Mittel, die. man dagegen versuchr hat, die Sache. eher
verschlimmerten und verschlimmern mußten. Dennoch
aber will er 4) einige Vorbeugungs: uud Sicherheits-
Mittel, und die einzig mdgliche ötadical : Cur nachwei-
sen. Ich glaube nicht zu irren „ wenn ich annehme,
daß dik drey ersteren bschnitte durch die Briefe tiber
Erlangen (7 B. S.. 108.) veranlaßt sind, indem fe
das, was- dort kürzer vorgetragen ist , mit einigen Ne-
bendingen erweitert wiederholen : . und die vermeinte
Radical - Cur ift ébenfallé (chon mebrmalen, menn gleid)
aud) aus anbern Grünben, (5 3. G- 346. 685. G.
230. 339.) it SSoríd)lag gebracht worden. Wir häts
ten also dieses Aufsatzes desto füglicher entbehren kön-
nen, da man sieht, daß der Verf. kein Rechtsgelehrter
ist, und also über dasjenige, was hiebey von juristi-
schen Grundsätzen abhängt, meisiens verkehrt uutheilet.
Da aber dergleichen Raisonnements noch immer ihre
Leser finden müssen, weil man sie unbedenklich auf.
nimmt: so wird es nicht zweckwidrig seyn, den Haupt-
inhalt hier zu bemerken. '

Daß die Gefahr, scin Leben oder fciue Gefunbbeit
zu verlieren, (sind denn die andern nachthciligen Fol-
gen gar nicht zu beachten?) nicht sehr groß sen, wird
daraus hergeleitet, weil der Student die Absicht zu
tödten gar . nicht hat, vielmehr deren Duelle bey der
geringsten Verwundung beendiget sind, und weil auf
allen protestantischen Universitäten Heutschlands, auf
denen er zusammen 4000 Studenten annimmt , kauui
alle 5 Jahre einer, also x von 20090, im Duellebleibt
poer schwer verwundet wird. (Diese Berechnung idi
unrichtig, theils weil in 5 Jahren meines Ermessens
ungici-h mehrere einzelne Fälle der Art,.vielleicht ale Jahr
re 5, auf gesammten protestantischen Academien eintreten,
theils weil der S.udent länger als ein Jahr auf dex
Academie bleibt, folglich, wenn unter 4000 auch jedes
Jahr 1500 abgingen, auf 5 Jahre.doch nnr 10000 herausr
kommen. Allein wenn anch die Rechnung richtigerwalre :
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wäre: sollte man es dennoch für rathsam achten, alle
geringere Verletzungen der persdnlichen Sicherheit nicht
zu befirafen, oder die gewaltsame Beraubung des Lebens
pder der Gesundheit, meistens aus den unbedeutensten
Ursachen, solange geschehen lassen, als sie unter 20000
Einwohnern des Staats nur einen trifft?) Als angebs
Iicher Nutzen der Duelle wird angeführt, daß sie cin gu-
kes Mittel sind, (8 B. S. 35) die Insolenz oder Grob-
heit manches Menschen zu bändigen. (Es wird aber
nicht immer der , der Häadel veranlaßt, sondern eben
so häufig der Beleidigte verwundet 1 : lie vermehren also
die Insolenz desjenigen, der fid) einige Fertigkeit im Fech-
ken zutrauekt, oder den Renommisten spielen will.) Und
sie werden, als der einzige Schutz des Sehwächern ge-
gen den Stärkern angegeben, inbem fonft Prägeleyen
entstehen, und noch gefährlicher werden wärden. (Auch
bey Duellen hat der Stärkere unter sonst gleichen Um-
ständen Vortheile über den Schwächern. Und bey andern
Klassen treten ja keine Prügeleyen an ihre Stelle.) Ge-
gen Geld und Carcer : Srafe werden die gewöhnlichen
Einwendungen gemacht. Die Relegation hâlt der Verf.
wegen ihrer Folgen, die er sich doch schlimmer vor-
stelt, als sie sind , zu hart. Ueberdem sollen bey
diesen Strafen zu viele Menschlichkeiten mit unterlaufen.
n1Wenn der Sohn eines Ministers oder eines sonst viel-

MGti
Pen : und der academische Senat läßt die Sache ryhen,
„und bittet wohl gar um Vergebung , daß er habe

Red e lta i inel Meer ara
sind denn alle andere Gerichte von Mängeln ferey ?
Schlimm wäre es, wenn der Verf. den angeführten
Vorfall mit dem Sohn des Ministers beweisen könnte:
aber unstreitig berechtigte ihn der einzelne Fall nicht zu
reiner so allgemeinen Aeußerung.) Ehrengerichte hält
er für unzutreffend: und den Vorschlag, die Fechtmei-
ster von den Academien zu verbannen , theils für ungee

recht, weil er den Studirenden ein angenehmes un
nützli-
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nützliches Divertissement entziehen würde, tbeils für
zweckwidrig , weil niemand für Duellen sicherer, und
bey etwanigen Duellen ruhiger seyn darf, als ein guter
Fechter. Dagegen schlägt er denn nun als Vorbeue
gungsmittel vor ; schicklichere Strafen, („„Ich gebe
über diesen Gegenstand hinweg ,'’ setzt er hinzu , „„da
„dessen genauere Uutersuchung mich hier zu weit führen
„würde, und da von Strafen zur Vertilgung der Duelle
überhaupt wenig zu erwarten ist. ‘) Versöhnung des
rer, die sich verunwilligt haben, durch die Senioren der
Landsmannschaften, „„die man jetzt zuf einigen Aeade-
„mienwieder öffentlich zu auctorisiren angefangen Dat, ^
und durch die Professoren , eine bessere Erziehung , die
auch auf Universitäten fortgesetzt werden soll , (wie das
möglich sey ! ist nicht angegeben,) eine Beschränkung
der arcademischen Freyheit durch eine altrömische Cen-
sur, und die Aufnahme der Studenten in Familien-
Gesellschaften. Die Radicalkur sucht der Verf. aber
in der Abschaffung der academischen Gerichte und in
der Unterwerfung des ganzen Universitäts - Personals
unter die bürgerliche Obrigkeit. Diese aus andern
Gränden schon angerathene Reform wird seiner Meis
nung nach.das Ende der Duelle bald herbeysführen, weil
die Vorsiellung der Studenten, die sich jetzt als pri-
vilegirte Classe von Menschen betrachten, eigne Rechte
und Sitten haben zu müssen glauben,, und fid) für eine
etwas Höheres, als die übrigen Bürger ansehen, alsbann balb perfd)inbem teürbe. ——Colltenbergleiechen Aufsätze wohl in irgend einer Hinsicht Nugen haben ?

* 3.

PlantdeetimRippendutadatoTheil. Zweyte verbesserte und i sie
Uusage: AMEuppMU bey Karl Gorijopt

r, 1798. 2. Alph. 73 Bogen in Octav.

I::
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bemerîen. I11 Abschn. Hat eine Sammlung öon
Büchern, die, wie die biblische, ein solches combinirtes
Ganze darstellt, ohne besondern Einfluß Gottes können
zu Stande kommen ? r Rap. Von der Bibel und ih-
rer Entstehung im Allgemeinen. 2 Rap. Von den in
der Bibel ausgeführten Absichten, insbesonderc, 1) in
Ansehnng der biblischen Genealogie, 2) in Ansehung
der Offenbarung der Herrlichkeit Gottes, z) in Anse-
hung der- Religion und Moral. 17 Abschn. Von
welcher Art der Einfl1ß Gottes bey der Bibel gewesen.
x Rap. Vom göttlichen Einfluß und dessen. verschies
denen Arten überhoupt. 2 Rap. Von der Art des gött-
ticheu Einfiusses bey Aufsschreibung der Bibel. 3 Rap.
Von der Art des göttlichen Einflusses bey Sammlung
der biblischen Bücher. Dritter Theil oder F A bsehn.
ats Zugabe. L. VomGlauben an die Bibel. 11. Ueber
die Freyheit der biblischen oder protestantischen Religion.
III. Ueber den Ausspruch: Ltußer der Kirche findet keine
Seeligkelt Statt. 1V. Ueber den Vorschlag, aus der Bis
bel einen Auszug zu machen. V. Woher kommt es, daß
die Bibel einer Quelle gleicht, wuraus alle Secten
schöpfen ? - Wenn auch der wesentlichere Jnhalt die-
ses Buches mehr Werth hätte, als er mir zu hahen
Idein: fo düfte doch die Art des Vortrags diesen
Werth immer sehr vermindern.

Zwei Fürftliche Schweftern aus dem Herzoglichen Hau-
1e Mecklenburg, Sümmmutter des ganzeu Kur-und
Herzoglichen Haufes zu Sachfen. Ein hiftorifches
Fragment. Von Friedrich Grafen von Beufl. Al.
tenburg, 1797.. In der Richteríchen Hofbuchdru-
ckerel. 3 Bogen in Cart. —
rine. zierlich gedruckte Gelegenheitsschrift,. die den

we uch schon in drm Progr. des Hrg. Prof. poffe

und Catharina forth opta
ter M beyden. sächsischen Hauptligici geworden fur( B. S. 290) darlegt, inzwischen so teenig für bie maf:
gar als für bie fidi Geschkchte weiter eiten
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I.

eit dem. Anfange dieser Blätter, nämlich in den
Jahren 1789 -1793, ist ein theologisches Jour-

idet, Mt CNhs
Nachrichten zur neuesten Rirchengeschichte, an-
gefangen, und mit dem dritten Bande beendigt worden,
auf welches, so wie auf ähnliche periodische Schrifteu,
zum Behuf dieser Blätter Rücksicht zu nehmen ist. Es

enthält sebr wenige as Mecklenburg angeht. nämlichdi Vom 26 Apr. 788» "hey den Prüfungen. her
Candidaten auf ihre biblischen Kenntnisse und auf die
Reiuigkeit der Lehre nach den somboiischen Büchern zu
sehen, einen Auszug aus dein Notifiratorio wegen der
Restauration unserer, (x B. S. 185) und das Patent

wegenAufhebung der bützowschen Licademie. (1 B.
Dagegen find zweene auf die Einrichtung der Acade-

mien Bezug habende Aufsätze, welche fib im dritten
Bande befinden, genauer anzuzeigen. Der ai ist eine
fiadridbt von einigen Schul-. und Studien-
Anstalten in den österreichischen Wrblanden ; ei-
gentlich ein Zusatz zu einem Studienplan. 39
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Ich könnte ihn zwar hier übergehen, und das Jour-
nal, aus welchem er entlehnt ist, ebenfalls anzeigen :
allein, was in Rostock häufig der Fall ist, das trift auch
dkesmal zu, Bücher der Ärt findzum kurzen Gebrauch
nicht allemal vollständig. zu haben. Und ichziche also
aus der aus 35 Paragraphen bestehenden Verordnung
däsjenige aus, was mir zu meinen Zwecken bemerkens-
werth scheint : § 1. Se. k. k. Maj. wollen das den öffent-
lichen Lehrern gebührende Ansehen, und den ihnen ver-
möge ihrer Kenntnisse und gemachten Erfahrungen zu-
stehenden Einfluß in die innere Verkassung derSchul- und
Studien- Sachen hergestelt mi(jen, unb bic(en auch
für die Zukunft zu gründen suchen. Es soll und kann
also hierin von den über sic geordneten Stellen nichts
von Wichtigkeit ohne ibre Zuziehung und Einverneh-
mung unternommen werden. g 16. Die Lehrer sollen
ermuntert werden , Beyträge zu einer litterarischen
Zeitschrift, besonders über vaterländische Begebenheiten
im Reiche de rGelehrsamkeit und fünfte, gegen ein ver
Hältnißmäßiges Honorarium zu liefern; wozu auch an-
dere österreichische Gelehrte köünen eingeladen werden.
Da die Privatcollegien und Repetitionen, welche einige
Lehrer planwidrig in ihren eignen Wohnungen fürGeld halten, die sffeatlichen Vorlesungen geringschätzig
machen, dem Lehrer aber die zur eignen Ausbildung zu
verwendenden Freystunden entziehen : so fol allen Pros

Hrselichen Echrfachs Privatcolegts seht gteihresor
bey fid). zu halten. Von diesem Verbot werden jedoch die
Lehrer dex orientalischen Sprachen und der griechischen
Sprache ausgenommen, well diese einer größern Un-
terstützung und Aufmunterung bedürfen. S rz. In dem
bereits genehmigten Studienplane sind zwar die nöthi-
gen Vorlesebücher nahmhaft gemacht worden.. Dieses
war um so nothwendiger, . damit der mfchanischen müb:(eligen - und Abschreiberey des öffentlichen Lehr-
vortrags oder den sogenannten Scripten nicht nur Ein-
halt, sondern auch eine gänzliche Abstellung gemacht
werde. Im weitern Berfolg der Studienanstaiten fel
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aber geforgt werden, daß jedesmal die besten und alle
gemein als classisch angenommenen Lehrbücher auch in
unsern Schulen eingeführt werden. Erfodern es.er-
hebliche Umstände , daß in dem Lehrbuche Abänderun-

gen scmacht werden, [o, tuen diese Vi nev q. *

Zusätze scines Lehrvortrags, in einem besondern kurzge-
faßten Abdrucke den Academikern mit Vorwissen des
Studienconsesses mitgetheilt werden. Uebrigens wird
jeder Professor wohl . selbst soviel Methode und. Ehrge-
fühl besißcn , daß er seinen Lehrvortrag nie mechänisch
abiese, oder denselben denSchülern wohl gar in die
Feder gebe. § 1.8. In den gewöhnlichen Vorlesungen
soll der rete näch gehaltenem mündlichen Vortragecinige seiner Zuhörer, aber keinesweges nach alpbabe
tischer Orduung, aufrufen , und durch Fragen prüfen,
ob sie die vergetrageuen £cbrjáfe verflauben, behalten,
und durch Nachdenken und Fleiß. sich eigen gemacht
haben; um daraus auf die Talente und den Fleiß des
geprüften Schülers zu schlicßhen , und darüher seine
Meinung in den dazu verfertigten Catalog einzutragen.
Nach Ausweisung desselben wird er die Fleiß. und Fort-
gangs - Zeugnisse ertheilen, wobey er auch vorzüglich
auf das gute Betragen und die Sitten eines jeden
Schülers Rücksicht zu nehmen , und die Beschaffenheit
derselben in dem Attestate gewissenhaft anzumerkenhat.
§ 19. Nach jeder Hälfte des Schuljahres wird eine Art
öffentlicher Endprüfungen gehalten. Der Professor
prüfet in Gegenwart des für dieses Studienfach ber
stimmten Assessors seine Zuhörer , besonders diejenigene
deren Fortgangs - Zeugniß einigem Zweifel unterworfen
ist, über cinige Lehrmaterien : ferner müssen alle Schüler
über die von dein Assessor vorgelegten Aufgaben im
Hörsaale eine schriftliche Ausarbeitung machen. Diese
Ausarbeitungen werden unpartheyisch beurteilt, unb
zur Controlle der vom Professor ertheilten Fortgangs-
Zeugnisse aufbehalten. § 20. Se. k. k. Maj. werden
den Präsidenten der sämtlichen Stellen gemessenst an-
befehlen, daß kein Subject gn cinem Civildienste, der
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irgend zu einer Rathsstelle führen kann , befördert
werde, welches nicht vorzüglich gute Attestate aufzu-
tveisen hat. Bey der Concurrenz mehrerer Subjecte
soll nicht auf irgend eine Art von Empfehlung , fon-
dern bloß auf den Vorrang der Studien- und Sitteu-
Zengnisse geachtet werden. $§ 21. 22: Bey Vertheis
lung der Stipendien hat man vor allen Dingen auf
Dùrftigkeit, auf Fleiß und gute Sitten, und dann auch
auf die Fähigkeiten des Bittstellers und seine gemachten
Fortschritte in den Wissenschaften zu sehen. Der Nahme
desjenigen, welcher das Stipendium erhalten hat, soll
zum Beweise der unpartheyischen Ertheilung öffentlich
bekannt gemacht wcrden. 6 27. Den allgemeinen
Wönschen der hiesigen Professoren und Academiker zu
willfahren, werden die Ferien auf die Herbstzeit versetzt,
und hiezir, eine Zeit vön 6 Woéhen zugestandet. Den
Universitäten anderer Provinzen soll es freystehen, eben
diese Ferien, oder sie, wie sonst geschehen, im Som-
mer zu nehmen. $§ 28. Da die Ferien zur Erholung,
nicht aber zum Mässiggehen bestimmt. sind, so sollen
die Professvuren darin von ihren Zuhörern über gewisse
Lehrmaterien schriftliche Ausarbeitungen verfertigen Ias-
sen, und ihnen hiezu die gehörigen Aufgaben vor ihrer
Entlassung in die Feder geben. Die verfaßten Aufsätze
haben die Lehrlinge bey Wiedereröfnung der Schulen
ihren Lehrern zu überreichen, welche. sie nicht allein
beurtheilen, und den Werth derselben in den Fleiß-
und Fortgangs - Catalog eintragen mässen , fons
dern überdieß die vorzüglichsten dem Studienconsesse
übergeben, und sie als Jugendfrüchte zum Druck beför-
dern können. Besonders sollen die Schüler in dieser
Zwischenzeit die nbtbigen Kenntnisse über diejenigen
Lehrgegenstände, in welchen sie nicht gleich guten Forts
gang machten, durch Privatfleiß nachholen, und dar-
über vor ihrem Eintritt in die höhere Classe geprüft
werden. § 34. Se. k. k. Maj. haben ausbesonderer
Gnade die Besoldungen der Lehrer und Professsoren auf
liegende Güter, deren Einkünfte bey ihrer guten Ad-
ministration fich nie verringern und ein sicherer unwan;
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delbarer Fond bleiben, zu legen geruhet. Der ger
sammte Schul- und Lehrstand fann also mit der größten
Zuversicht den bestens versicherten und sich stets vermeh-
renden Einkünften entgegen sehen , und die Vergröße-

munie feedaT. B. Dit anser
zum Mitstandc Ihrer getreuen Landstände der Provin-
jeu, dm welchen sie existiren, allergnädigst ernanut.
Much .solen künftig den Professoren , welche sich durch
besondere Verdienste auszeichnen werden, nicht allein
der Titel. und Rang eines Raths, sondern auch die
Nnussicht auf weitere Beförderungen und angesehene
Ehrenämter ertheilet werden.

Der zweyte Artikel dieser Art it ein Auszug aus
Hru. D. Hufnagels Beschreibung der Einrichtung
des Prediger: Seminarii in Erlangen. Sie ist folgens
dergestalt bestimmet : 1) Das Mitglied, welches die
Reihe trift, in der academischen Kirche zu predigen,
lieset den Entwurf seiner Rede vor, wenn er fid) vor-
her mit Hrn. H. über die Wahl des Textes, den dar-
aus abgeleiteten Grundgedanken, die Behandlungsart
desselben, und die Bücher zum Nachlesen besprochen
hat. 2) Nach diesem Entwurfe wird die Predigt aus-
gearbeitet, und dann theilweise vorgelesen. 3) Die
Predigt declamirt der Verfasser auf der Kanzel der
Universitäts- Kirche den Tag vorher, ehe er sie ablegt.
Ist danu noch etwas zur bessern Haitung des Körpers,
zur Vervollkommnung der Stimme, und zum Auss-
drucke der Geberdensprache zu bemerken, und von den
allgemeinen Regeln der Declamation auf den Kanzel-
vortrag anzuwenden : so wird darauf Rücksicht genom-
men. Am Tage nach der Predigt unterredet sich Hr.
H. mit dem Prediger über die Wirkuug seines Vortrags,
über den Eindruck der Declamation , und über alles,
was er sonst noch als Zuhörer bemerken konnte. Nach-
her wird noch der Hauptinhalt der Predigt in ein eig-
nes Buch cingetragen. 4) Viel erleichtert dem An-
fänger das Beyspiel guter Prediger, nnd darauf ver-
weiset Hr. 9. imme; EN T zugleich aus seinen
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eignen Erfahrungen im Predigen für die Mitglieder
des Prediger. Seminariums u gewinnen. Nach der
offenherzigsten Angabe der ganzen Stimmuug, in der
er. arbeitete , der Veranlassung zuin Grundgedanken,
und -der [leichtern oder minder leichtern Eutwickelung
dessetben, worüber sich. (o manches zur Lehre sagen läßt,
legt er den Hauptinhalt seiner Predigten vor. Mit
diefen. hormiletischen Uebuugen können die Mitglieder des
Sermittariums die practische Catechetik verbunden. Hr.
M. póblmann, ein guter Catechet, erlaubt einigen
den Zutritt in seiner Schule, welche diese iustructiven
Lehrstunden mit Hrn. H. besuchen. -

Ich werde gelegentlich noch eine kurze Nachricht von
den ältern Abthcilungen diescr Zeitschrift, [o wie in ähn-
lichen. Fällen schon geschehen ist, nachfolgen lassen.

Ze.

Reue Monatsschrift von und für Mecklenburg. Site.
benter Jahrgang , 9 u. 1x0’ Stück. September und
October, 1798. 8 Bogen în Quart,

(posu 1) Aus denBriefen eines Reisenden an fcisnen Srenmb. ——9oad)bereigenenAngabedesVerf. Kleinigkeiten und Alltäglichkeiten, und wie ich
hinzüssetzen muß, ohne alles Interesse vorgetragen. 2)
Ferncre Verbesserungen eines vaterländisschen Instituts,

Seminars ird ttt tenen At ios
Unterricht ertheilet, und eiue kleine Bibliothek gesam-
melt. 3) Ueber den Gang der göttlichen Vorsehung im
gegenwärtigen Kriege. – Ob der Verf. sich wohl in
allem Ernsie die Fähigkeit zutrauet , den Gang der
Vorsehung zu besiimmen ? 4) Individuelles Urtheil
über des Hrn. Simonis Taschenbuch. s) Empfehlung
des frühen und fleißigen Studiums der Mathematik. ~
Warum der Jüngling frühe Mathematik studiren soll,
davou. habe ich in dieser Empfehlung nichts gefunden.
Daß ssie derjenige studire, der Zeit, Gelegenheit nnd
Hülfsmittel dazu hat, dagegen wird wohl niemand et
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was einwenden. Aber an der Zeit fehlt es vielen, und
an der Gelegenheit und den Hülfsinitteln, (welche letz-
tere ja auf unserer Academie nicht cinmal ganz vollstäu-
dig zu haben sind,) fehlt es in Mecklenburg noch mehr.
Es wäre also die Warnung viellcicht nöthiger gewesen,
dies Studium nicht ohne Vorsicht, und insbesondere
nicht bey Leuten anzufangen, die selbst keine gründliche
Kenntniß dieser gewiß nicht leichten Wissenschaft haben :
dergleichen man in manchem Schul. nnd Hauslehrer
findet, der aus der Academie beyläufig die crsten Ans
fangsgründe nothdürftig hörte, und nun sich schon ges
lehrt genug hält, andere in dieser Wissenschaft zu un-
terrichten. 6) Meine Gedanken nnd Herzens- Meinung,
die Frage betreffend, ob das Christenthum jetziger Zeit
vor aller Gefahr des Umsturzes wirklich geficbert fep ?
(8 B. S. 115.) — tMnerfeblid). 7) Ueber den Geld-
verkehr in Mecklenburg, und die Mittel, ihn in Ord-
nung zu halten. Beschluß. (8 B. S. 190.) ~~ Eben der-
selbe Verf., welchcr vormals in der Monatsschrift,
(2 B. S. 147. 4 B. S. 26.) den Nutzen unsers schwe-
ren Münzfußes, ciner nun mehr als dreyßigjährigen
Erfahrung zuwider, beweisen wollte, ist es vermuth-
lid, ber bier nodymal auftritt unb jetzt, nachdem zu-
fällig scin vormatiges Haupt- Argument guten Theils
seine Kraft verloren hat, andere Hülfsargumente auf-
suchet. Sein ganzer weitschweifiger Vortrag ist aber
so dunkel und unzusammenhängend , daß ich mir nicht

Ile HUN SAM SERRARE
selcomtoir, ,„dessen Unternehmer Tonnen Goldes eigenen
„Vermögens nicht weit suchen müßte, '’ und die Be-
stimmung eines besondern Cassewerthes für alle aus-
ländischen Münzsorten, sind, soviel ich finden kann, die
Hauptmittel, welche den bisherigen Nachtheilen unsers
schweren Münzfußes abhelfen sollen : wenn beydes aber
auch ausführbarer wäre, als es mir scheint, (den Neuen-
Zweydritteln hat man ja vorlängst den Cassewerth von
30 Schillingen geben wollen, ohne daß dies großen
Effect gehabt,) so sehe ich doch nicht, wie dadurch die
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fehlende Landesmänze vermehrt, das Mißverhältniß
der Scheidemüntze gegen NF aufgehoben, und dcr Ver-
lust bey Versuren verhindert werden könne. 8) Für
den Hrn. Past. Voß in Kieth über seine Beurthei-
Iung des Etwas über Güter - Negoce als Beschäftigung
für Prediger, von Hrn. C. F. Schmidt. Eine ganz

tinet Vine ld, bet femeiumenta§§t
Reeÿt gehabt haben kann, aber keine allgemeine Regeln
machen sollte. (8 B. S. 190.) 9) Fortsetzung der
Nachricht und Beschreibung einer Rockenart aus Ruß-
land, von Hrn. A. Schumacher. (8 B. S. 191.)
10) Vorläufige Bemerkung über die peßlersche Dresch-
maschine, von Hrn. Prof. Rarsten. ~ Sie kostet wes
nigstens 200- 300 ?«9, unb bient nur ín bem Zimmer,
wo sie aufgestellt ift, erfodert auch einen tüchtigen Kerl,
eine tüchtige Frauensperson, und einen Jungen, um
sie zu dirigiren, ist aber doch bey den Gütern, wo Men-
schen fehlen, immer eine nügliche Sache. 11) Noch
einige neuere Beyspiele von der Möglichkeit, lebendig
begraben zu werden, vom Hrn. D. Masius. 12) 86
richtigung der Rüge der Hrn. Präp. N7angzel (8 B.
S. 191) von Hrn. Simonis.

3.

A" BN enia " Sano ne Hr. Ginfifto
finedAfriplöglich an d Cdlagfufie. 74 Jahre
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Herzoglich - Mecklenburg - Schwerinscher Staats. Kae

Er. m StrgeiBogeu ín Octav. 8, beriogl. Dofbudjbruder. 272

p Ü seiner wesentlichen Einrichtung hat der diesjäh-
A rige Staatskalender keine Aenderungen erlitten :
IN Schritten, disti
Nusbescheidung unveränderter neuer Nuflagen, sind 64
angeführt, von denen 9 der Theologie, 10 der Juris-
prudenz, 8 dem Staatsrechte, der Geschichte und der
Statistik, 9 der Arzneygelehrsamkcit, 2 der Politik,

ESgr
den Schulwissenschaften, 5 den schönen Wissenschaften
und Künsten, und 7 vermischten Gegenständen gewid-
met sind. Unter den jetzt verzeichieten ordentlichen
Mitgliedern der mecklenburgischyen landwirthschaftlichen
Gesellschaft.sind folgende auch durch Schriften bekannt,
Hr, R. R. v. Brandenstein, Hr. v. Flotow, Hr.
K. H. v. Oerzen , Hr. L. R. v. Ferber, Hr. L. R.
Rudloff, Hr. H. R. Berlin, Hr. G. L. v. Schlief-
fen : und unter den Ehrenmitgliedern sind außer dem
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Hrn. Prof. Rarsten, (8 B. S. 63.) uud Hrn. Prof.
Link, (8 B. S. 72.) uoch folgerde mecklenburgische
Gelehrte, Hr. B. M. Timm, Hr. P. Plitt, Hr.
H. R. Vogel, Hr. O. H. R. Steinhoff, Hr. A.
Schumacher. Im Jahre 1797 haben 218 Meister
mit 138 Gesellen, 74 Lehrlingen und 1708 Spinnern
43375 Stein Wolle, am Werthe 56189 % , mit
41653 © 453 ß. Unkosten verarbeitet. Und im An-
fauge des vorigen Jahres ist eine, dem Concilio nicht
communicirte Erncuerung der Eircular- Verordnung
wegen Ablieferung der brauchbaren Cadaver an die
Anatomie ergangen.

Bey einem so umständlichen und mühsamen Werke
ist cs denn nun freylich nicht zu vermeiden, daß nicht
daun und wann , besonders durch. unbemerkte Druck-
fehler, einzelne Irrungen tn Nahmen , Zahlen und
Buchstaben einschleichen. Dagegen dürfte die S. 113
befindliche Tabelle nach dem Abdruck der beyden neuen
Ausgaben des Catasters einer wesentlichern Revision
bedârfen. Die in der ersten Colonne aufgeführten ca-
tastrirten ritterschaftlichen Hufen scheinen aus der
ältern jargowschen Ausgabe entlehnt zn seyn ; stim-
men aber so wenig mit dieser, als der neven und der ks-
vischen Ausgabe völlig überein. Die ältere jargow-
sche Ausgabe hat nämlich beym Amte Schwerin 158
Hufen, bey den Hemtern Gnoyen und.Goldberg ist
der Bruch verwechselt, und beym Umte Wredenhagcn
ist der Betrag, ohne den leßten in die Summe nichtmit
eingezogenen Posten , zu 1652 , 64, 31. angegeben,
auch hat der rostocker District eine Vierkelhufe we-
niger. Dahingegen hat die neuere jargowsche Llus-
gabe folgende abweichende Summen: A. Lübz, 191,
26, 17. A. Mecklenburg, 1303, 3, 7. A. Stern-
berg, 672, 34, 17. 91. Golobera, 70$, 50, o;
9I. üfitovo, 3612, 3, 5. A. Ribnigzz, 185, 19,
15. A. Wredenhagen, mit Einschluß vorgedachten
Postens, 164, 24, 16. Rostocker District, 1313,
26, 2. Mit dem leßteren stimmt zwar die Fövische
Ausgabe beym YA. Mecklenburg, Sternberg, Gold-

erg,
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berg, Güstrow und Ribninz, auch dem rostocker
District überein: sie hat aber noch außerdem einige
Summen, die vom Kalender, mit dem sie in den übri-
gen Angaben gleich ist, abweichen, nämlich A. Schwe:
tin 1552, 64, 3. A. Onoyen 2102, 37; 19. A.
Gtavenbagen, 42602, 57, 24. unb A. Wredenha-
aen, 1631, 55. 8. eDne bie auch hier am Schlusse
besonders angeführten 3, 44, 8. (Wo diese Abfon-
derung von den übrigen ?? Wenn man inzwischen die
Fövische Ausgabe, wie einstweilen wohl geschehen
muß, anch in dieser Colonne vorziehen will, fo entste-
het doch in der zweyten Colonne eine dadurch nicht zu hes
bende Schwierigkeit , weil nicht zu ersehen ist, was es
mit den einzcin angeführten Hufen , welche im meck-
lenburgischen Kreise 234 uud im wendischen 17x
betragen, und niit den übrigen Summen dieser Colonne
nicht auf einen gleichförmigen Ansatz beruhen, sür eine
Bewandniß habe. Da diese General - Tabelle in man-
cher Hinsicht erheblich ist, so wird es nicht ohne Nutzen
seyn, die dabey entsiehenden Zweifel bemerkt zu haben.

o,

"olaenbe Cxacbvicbt auo Cena, Studenten : Or-
den betreffend, ecrschien zuerst in einer hambur-s

ger politischen Zeitung. Einige Zweifel, die ich gegen
die Authenticität diescr Nachricht hegte, sind gehoben
worden, nachdem sie im 60 Stücke des vorigjährigen
Rrichsanzeigers ebcnfalls abgedruckt ift, da dessen Her-
ausgeber hievon hinlänglich unterrichtet seyn kann, und
von der jenaischen Academie keine unrichtige Nachrich-

ten eiie würde, auch bisher keine Berichtigung
ringerückt ist. |

„Es ist notorisch, daß die sogenannten Studenten-
Orden, des gegeu sie im Jahr 1794 zu Regensburg un-
ter den gesammten Reichsständea getroffenen Einver-
ständnisses, und der an die Academien ergangenen Ver-
bote ungeachtet, noch immer nicht ausgerottet sind, und
daß namentlich der schwarze Orden und die der Ami-

cisten, Constantisien "e Unitisten auf mehrerenZs2un
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und zumal den größern deutschen Universitäten ,. theils
heimlich theils mehr oder weniger öffentlich fortgesegt
werden. So ehen ist der Orden der Amicisten zu
Jena entdect, und die wirklichen Mitglieder, zwölf
an der Zahi, sind insgesammt tmit der strengsten Rele-
gation und der Anzeige ihrer Nahmen an die andern
Universitäten, und selbst an ihre Landesregierungen,
bestraft worden; auch hat man neue und ernsiliche Ver-
kügungen zur weitern Entdeckung solcher Studenten-
Orden überhaupt getroffen. Wie nothwendig aber es
sev, daß dergleichen geheime Studenten- Verbindun-
gen nicht mehr als blosse Spielereyen und Abgeschmackts
beiten, wofür man sie wohl bisher nur gehalten hat,
angesehen tverden, soudern daf fid) ihnen alle Regie-
rungen und Universitäten tnit vercinigten Kräften ernst
lich widerseßen , nnd gegen ihre Mitglieder, wie gegen
Staaksverbrecher verfahren; davon wird sich ohne
Zweifel jeder überzeugen, welchem der Geist solchcr
Orden aus den von Seiten des academijchen Se-
nats zu Jena hier mitzutheilenden actenmäßigen Nach-richten bekannt fverben wird.

Unter den Original ' Papieren, welche zu I. bey der
Untersuchung gegen den Amicisten - Orden entdeckt, und
von den Mitgliedern selbst als âcht anerkannt, zum
Theil auch von ihnen ausgeliefert worden sind, haben
sich die jedem Recipienden vor seiner Aufnahme vorzu-
legenden Fragen , nebst einer “Anzeige der bey der Re-
eeption gewöhnlichen Feyerlichkeit und einer Abschrift
der Gesetze gefunden. Aus diesen Papieren ist folgen-
des ein wesentlicher treuer Auszug : Jedes Mttglied
muß bcy feiner Aufnahme einen feyerlichen Eyd ,, bey
Gott und seinem beiiigen Evangelium “ schwören ; er
wird vom Senior vorber erinnert, daß er bep bicfem
Eyde „Gott zum Richter anruse : und aufs feyerlichste
„bezeuge, daß er an der Hülfe, die urs Gott in Jesu
nütidenft hat, keinen Antheil haben wolle, wenn er
„kalsch schwöre, und daß er Gott zum Rächer aurufe,
„\weun er vorsätzlich meineydig werde; " auch wird
ihm zu Gemüthe gefährt, daß der Meiueydige Gottes
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„und seiner Allmacht und sciner Aliwissenheit (pottc,
„sich fürchterlich gegen das , was dem Menschen am
jbesten und heiligiten ist. nämlich gegen die Religion
rempdre , und denjenigen, welchcr einen solchen Eyd
„als cin unleugbares Zeichen der Aufrichtigkeit ano
„nimmt, aufs schändlichste hintergehe , auch muthwil-
„lig alle Bande der menschlichen Gesellschaft zerreiße,
vin fid) felbft zeitlich und ewig unglücklich mache, ja
daß derjeuige ein Unmensch und der verwvorkeusie aller
(Menschen sey, wclcher die heiligste Handlung mit
„Leichtsinn begehe. '’ Rach diesen und andern ähnli-
chen Ermabnungen, tvcrden dein Recipienden solgende
Fragen, welche wörtlich aus den: Ordensformular ab-
geschrichen sind, zur Brantwortung vorgelegt : „Den-
ken Sie anch hell genug, um über das Versprechen,
awelches Sie Ihrer academischen Obrigkeitan Lydes
n Statt gethan haben, in keinen Orden zu treten, ohne
„ihr Gewissen zu verletzen, sich wegsetzen zu können ? ^ —
„Fühlen Sie sich standhaft genug, Ihr Verfahren vor
„den Augen der allumfassenden Vernunft und Rechtschafs-
ufeanbeit zu sertbeibigen? ^ — ,, Glauben Cic cbrlid)
„genug zu seyn, sich sclbst und nicht uns die Schuld zu-
mzuschreiben, wenn Sie der Verbindung wegen von
„der Obrigkeit bestraft würden? '’ ~ „„Fühlen Sie sich
„im Nothfall stark und mannhaft genug, wenn Sie
e; vorgefodert werden sollten, die Verbindung auf Vere
langen abzuläugnen und abzuschwören . und den-
noch bati gu bleiben 2 ^. — Inihren Gesetzen wird
ausdrücklich gesagt, daß sie ,, cinen cignen Staat im
„Staate bilden, daß sie eigne Gesetze haben,. nach. wel-
e, hen sie selbst Dinge anßer ihrem Zirkel beurtheilen,
„und daß deswegen soiche Gesellschaften geheim seyn
„müssen. " Sie verpflichten die Mitglieder durch
Gesetze, daß ,, sie, wcun ihrer mehrere an einem Orte
„ind, und es ihnen möglich ist, eine eigene Loge errich-
„ten, und vadurch ie Ausbreitung ihrer Verbindung
„(befördern sollen; daß sic den Orden nie verlassen sol-
nien, wenn nicht die äußerste Noth lie dazu zwingt:

daß fie nach ihrem Abgang; von einer Loge do Mo. 5 f



326  9(nnaíen ber Stoftod (ren
„bisweilen etwas von sich hören lassen sollen; daß jede
„Loge vermittelst ihres Secretairs eine Correspondenz
„mit andern Logen unterhalten, und daß eine der an-
„dern die Nahmen, den Stand und Geburtsort der
y aufgenommeuci Giíeber melben: (ol. ^... ie legen
den Mitgliedern die Pflicht auf, ,, den Vorgesettten des
„Ordens in Allem willigen Geborjanr jt leiften, unb
res sich angelegen seyn zu lassen, den Brüdern Versor-
e,gung nnd Fortkommen, Gewerbe und- Nahrung zu
„verschaffen, auch ihnen im Nothfalle Gut und Blut
„,aufzuopfern. “ Endlich haben mehrcre Mitglieder
des zu J. entdeckten Amicisten - Ordeus wieherholt zu
erkennen gegeben, daß sie deswegen ihr Original : Ge-
selzbuch und die Ordensliste nicht herausgeben könnten,
weil sie mit angesehenen. Männern in. Verbindung
p ftünben, unb weil Leute in Nmnt und Ehren, Crimi-
„nal und Justizräthe, u. s. w. unter ihnen. vorkämen. '

Diese authentische Nachricht von den Grundsätzen
und der Verfassung des Amicisten- Ordens, welcher im-
mer für einen der unschädlichsten gehalten worden iff,
verbreitet nicht bloß über dieseu , sondern über alle so-
genanuten Studenten: Orden ein helles Licht. Daß sie
alle in diesen Grundsätzen übereinkommen, haben selbst
ehemalige Mitglieder derselben angezeigt. Diese gehei-
men Studenten- Verbindungen zielen also nicht bloß
darauf ab, (wie man gewöhnlich glaubt,) die lächer-
lichen Begriffe von der vermeintlichen Ehre und von
der nothweudigen Behauptung der letzteren durch Du-
elle aufrecht zu erhalten; wodurch sich leider dem Men-
schenverstande zum Trot; die mehresten juugen Leute auf
den deutschen Universitäten von andern vernünftigen
und gesitteten Meuschen unterscheiden. Sie haben viel-
mehr offenbar den Zweck, Verbindungen zu [iiften, die
nicht blos für die ivenigen Universitäts. Jahre, sondern
für das ganze Leben gelten, ihnen Einfluß auf die Be-
setzung von öffentlichen Aemtern yerschaffen, und cinen
Staat im Staate, welcher von geheitnet Obern regiert
wird, ausmachen sollen. Schrecklich, und gegen alles

Gefühl von Moralität und Rechtschaffenheit empöreuy
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ist der feyerliche, durch religiöse Vorstellungen wichtig
gemachte und recht ins Gewissen geschärfte Eyd, durch
welchen sie jedes neue Mitglied zu einem wissentti-
chen und vorserlichen Meineyd gegen thre recht-
mäßige Obrigkeit verpflichten. Wer ist im Stande, die
Folgen zu bestimmen, welche daraus cntstehen müssen,
wenn Grundsätze dieser Art allgemeiner werden sollten ?
Keine Regierung , sie mag scyn, von welcher Art sie
will, kann dagegen alcichgültig seyn, und sich bey Bes
setzung öffentlicher Stellen auf solche Menschen verlassen.

Mögen dech Aeltern und Lehrer , und selbst alle
Obrigksiten, sich es zur heiligen Pflicht machen, ihre
Söhne, Schüicr und Landeskinder, ehe diese irgend
eine Universität beziehen, ernstlich zu warnen, und drin-
gend zu ermahnen, daß sie sich nicht in Studenten : Or-
den und andere solche eben so schändliche als gefährliche
gceime Verbindungen einlassen! Wer es aus Erfah-
rung weiß, wie. leicht junge Leute von gutem Herzen,
von guter Erziehung und selbst von gutem Vorsatz ver-
führt und ganz unmoralisch gemacht werden können,
dem wird dieser Wuusch eben so wenig überflüssig schei-
nen, als ihm die gegen die Studenten Orden zu neh-
menden strengen Maaßregeln unnöthig dünken werden.
Jena, den 28 Febr. 1798.'!

Meines Ermessens wäre es doch besser gewesen, die
Ordens: Gesctze voliständig bekannt zu machen; da dies
eine größere Ueberzeugung wirkt, und jeder sodann auch
über manche Nebendinge Auskunft erhalten kann.

3.

Die &lt;ristliche Frevheit und Gleichheit. Saavon Daniel Joachim Köppen. Pastor zu 3et
temin 2c. c. Leipzig , bey Christian Gottlob Gd.
schen, 1795. 20 Bögen in Octav.

(5 tvie, nach der richtigen Bemerkung des Hrn.h Verf., die meisten Menschen die Begriffe ‘von
Freyheit und Gleichheit nach ihren Meinungen. und
Wänschen modificiren : (o mögte auch wohl zu erwar-
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ten seyn, daß seine Betrachtungen darüber , die auf
agilen Fall viel zu schr gedehnt nd, nicht großen Bey-
fall erhielten. Nach seiner Darstellung sind die Chri-
fien. (ren, 1) vom Cesetz Mosis, 2) von der Sünde,
3) von allen nachthciligen Folgen der Sünde, und also
vom Fluch des Gesetzes, vom böjen Gewissen, vom
Gericht und von der Verdammniß, vom Zorn Gottes,
vom Tode, von der Gewalt des Teufels, und von der
Hölle, 4) vom Dienst der Eitelkcit dicser Welt, und
5) von der Herrschaft menschlicher Meinungen. Sage
gen finb sie nicht {rey , 1) von ber Oberherrschaft Got-
tes nnd Christi, 2) von dem Gesetz des Geistes, 3) von
der Uuterthänigkeit gegen Könige , Fürsten und Obrig-
keiten, und 4) von der Subordination gegen Menschen
und menschliche Ordnungen. Gleich sind sie sich in
Abficht 1) des Antheils an Gott, ais cines gnäâdigen
Vaters, 2) des Einen Oberhauptes, Jesu, 3) eineruud derselben Lebenskraft, 4) eines Glaubens, 5).einerHofnung, 6) der äußern Gnadenmittel, und 7) cines
und desselben Weges zur Ewigkeit. Dagegeu sind sie
fid) nicht gleich, 1) in Gaben und Kräften des Geistes,
2) im Genuß geisl. Güter , 3) an Hindernissen des
Glaubens, und 4) in äußern Aemtern und Verrichtungen.

4.

A" Schlusse des Jahres 1797 ward in dem schwe.rinschen Intelligenzblatt eine Mouatsschrift unter
dem Nahmen Feyerstunden, deren Verfasser fid) ben
Nahmen Eduard genannt Stern gab, angekündigt.
Er wollte monatlich nur 13 Bogen liefern, und nach
deim Probestücke scheint bloß Unterhaltung der Zweck
gemefen zu seyn. Ob aber mehr als der Probebogen
abgedruckt worden, habe ich nicht in Erfahrnng bringen
können: mir ist nichts weiter zu Gesichte gekommen.
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Beschreibung eines neulich bey Neubrandenburg gefun-
denen wendischen Monuments, mit hiästorischen Er-
läuterungen zur nähern Bestimmung der Lage dés
alten Rehtra, von J. C. P. Rortum, Pastor Pri-
marius in Neubrandenburg. Neubrandenburg, ge-
druckt bey C. G. Korb, Herzogl. Hofbuchdrucker,
1798. 3 Bogen in Octav.

uf dem der Marienkirche in LTeubrandenburg
gehörigen sogeiannten St. Georg ward. 1797
ein Haus niedergerissen, und der Platz zu ei-

nem Garten eingerichte. Beym Umgraben stießen die
Arbeiter auf eine Art von Gewölbe. Wie die oberste
Decke schon abgenommen war ; kam der Hr. Verf.
durch einen Zufall dazu &amp; Geschäfte und Zersireuungen
verhinderten ihn aber, seine Neugierde sogleich völlig
zu befriedigen. Als er indeß nach einigen Tagen die
genauern Ausmessungen anstellen, und für die Erhaltung
des alten Monuments , wenigstens noch auf einige
Wochen, Sorge tragen wollte, war es leider schon zer-
stört. Nach dem Befund hält er diesen Ofen, der etwa

aene Sd Wellilewis
einige Scherben von gebranntem Ton mit Figuren, ei
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Urnen, siuigeippen urb abend abel
M. boum ene loc derriere, ro MD. 9

und. ein Stäck von einem behauenen Feldsteiy in
Form cines Beils gefunden : so folgert der Hr. Verf.
aus diesen meines Ermessens ganz unzureichenden Argu-
meuten, daß es ein äâchter wendischer Schmelz-
Ofen gewesen. Aber er bleibt bey dieser Vermuthung
nicht stehen, sondern er setßt noch hinzu , daß es der
Ofen sey, in welchem die in dem Tempel zu Rethra
aufgestellten Gößgen und hriligen Geräthe gegossen wor-
den. Wenn das, was er für Scherben von Urnen an-

Sire pepe ior Mdedamp ter zitcr des Ofens hinwegfallen : und könnten nicht. auch
bey Errichtuag dieses Ofens einige dort vergrabene Ur-
nen zersirt seyn ? sollte ferner wohl ein Kunsstverstän-
diger einen solchen Ofen für einen zum Gießen solcher
Sachen bequemen Schimelzofen rrklären ?

Mit dieser Hypothese verbindet der Hr. Verf. eine
andere Vermuthung über die Lage der Stadt Rethra,
welche erheblicher zu seyn scheint. Er sucht fie nämlich

Ain pru Ren unaeanbSeite pes
Jasel, wo jett der gedachte St. Georg. ist. Histori,
sche Gründe, deren der Titel gedenkt, sind nicht ange-
führt, sondern aur topographische. Diese kann man
freylich ohne genaue Kenntniß des Locals nicht ganz be-
urtheilen: aber der eine, daß ganz Lreubrandenburg
und die umliegende Gegend’ völlig unter Wasser ges
standen haben müsse, wenn juPrillwigz ein großer See

Cen can ee,nae. gie e t f ther
scheint doch vou Gewichte zu seyn. Hiemit verbindet
der Hr. Verf. den Grund , daß zu LT. eben so wie zu
P. ein Theil der vorhandenen wendischen Alterthümer
ausgegraben worden ; und. daß man in N. beym Auf-

ränmen wâster Stellen oder beym Niederreißen schr sb
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ter Häuser in der Tiefe von 4 bis 6 Fuß oft Fun-
damcntsteine , die noch neben einander lagen , und
ganze Dämme, die sich bisweilen in gegenseitigen Rich-
tungen durchkreuzten, gefunden habe. Minder wahre
scheinlich haite ich die Conjectur, daß die zu P. ausge-
grabenen Alterthümer , als ein Theil der im vetbrats
schen Tempel befindlichen Stücke, zur Zeit der Kriegso
unrnhen dahin , als nach ciner wendischeu Festung-
(dafür es noch jcht der Augenschein erkläre, vielleicht der
jum rethraischen Gau gehörigen Burg,) geflüchtet
worden.

Zuletzt fügt der Hr. Verf. ein Fragmetrit einer Ges
schichte der erwähnten Alkerthümer feit der Zeit, da sie
Hr. Taf beschrieb, hinzu : aus diesem will ich das
Wesentlichste wörtlich auszichen , und bemerke nur,
daß er vie Reisen des Gr. v. Potocki (8 B. S. 185)
noch nicht gekannt zu haben scheine. „Der jetzt regierende

Sieg ed tete: vouKarsburgkomen,und
wies ihneu seinen Sommersit Hohen.. Zieritz für
die Zukunft zum Aufenthalt an. Aber noch befinden
fid) bic edelsten,, die gehaltreichsien , die entscheidensten
Stücke nicht iu ihrer Gescllschaft. Inkandum regina
iubes renouare dolorem !. ‘Sie befinden sich noch in
fitubranbenburg, it ftrengerer Gefangenschaft, als
einst in dem Kessel ju Prillwitz, und was das Trau-
rigste ist, ex inkernis nulla rcedemtio. Alle billlge,
selbst kostbare Versuche , sie ihren Brüdern zuzuführen
und den Vorsitz unter denselben nehmen zu lassen , sind
bisher vergeblich gewesen , und werden auch noch fürs
ersie vergeblich bleiben. Hr. M. glaubte, daß es ihm
geglückt sey j sämmtliche Stücke unter gewissen Bedin-

P rodam oer, doin
wäre es doch zu wünschen gewesen! dann wäreseine
Erlänterung noch vsliständiger geworden, und wir ver-
dankten derselben noch mehrere Belehrung. Dann
wäre durch die bloße Nachricht von dem Daseyn dieser
Stücke der Elnwurf widerlegt worden, daß dieganzeamt
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Sammlung nicht aus Tempelgdtzen, sondern aus Hays,
götzen irgend eines vermögenden Wenden bestanden. '
(Sollte der Zweifel , daß diese kleinen Stücke nicht
die im Tempel aufgestellten Idole haben seyn köunen,
dadurch widerlegt werden? „„Schon bedauerte Hr.
Uli. , daß einzelne Stücke fehlten, die noch einige Auf-
schiüsse hätten geben köuncn , und vermuthete, daß sie
wohl im Feuer ganz geschmolzen seyn mögten. Aber
der würdige Mann wußte nicht, daß diese fehlenden,
fo wie noch mehrere seltenc Stücke, aller Feuersgefahr
entronnen, sich in sicherem Verwahrsam befanden. Es
gehört hier uicht her, die Ursachen anzugeben, die diese
enge Sperre veranlaßten, und noch fortdaucrnd erhal-
ken. “ Allerdings hätte dies doch, nachdem die Sache
einmal zur Sprache gekommen ist, ein Interesse. Das
Hr. S. von seiner Sammlung nicht mehrere Stücke
veräußern will, mögte dem Liebhaber nicht zu verdenken
seyn: aber warum er Hrn. N?. das Daseyn der Stücke
verbarg, die er dem Sr. v. P. so bereitwillig zeigte,
und warum Hr. K dies eine engere Gefangenschaft als
end in der Erde nennt, das weiß id) nicht zuerklären.

2.

H" Prof. G. W Plougquet hat im vorigen Jah-
DcredendirAar(seven,diedenTitel hat
ten, Sitten und die Klugheit des Arztes ; und die bey-
läufig ein Paar Stellen über die academische Verfas-
fung . enthält, die ich hier auszuziehen mich bewogen
finde. ,, § 75. Gegen den Nutzen des Studirens auf
Universitäten führe than nicht die leider zahlreichen
Beyspiele der ungtücklichen Jünglinge an, welche auf
Univerfitäten nicht nur keine Kenntnisse gesammelt has
ben , sondern als an Leib und Seele verdorbene Men-
fchen, obendrein noch mit Schulden belastet , nach
Hause gekehrt ud. Frevlich wird da Ach und Wehe
gefchricen, über die böse Universität, auf welcherder
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liebe Sohn so jämmerlich verdorben fepn foll. Und
wenn man den Fall ein bisgen beleuchtet, so war es
die Nachlässigkeit des Vaters, der dem zu den acade-
mischen Jahren heranwachsenden Sohn keine Erzichung
gab; die Afenliebe der Mutter, die jeden Exceß , je-
den Bubenstreich des Söhnchens verhelte, vermittelte,
aus Furcht, der Zorn mögte den Papa zu Züchtigungen
auffodern, auch wohl ihm selbst schaden. Diesen, oder
wem sonst die Erziehung eines jungen Menschen oblag,
ist der üble Erfolg ausschließend beyzumessen, wenn ein
unwissender, sittlich verdorbener Mensch die Universität
bezieht, und von ihr auch wiederum unwissend und
verdorben nach Hause kehrt. Kein Lehrer wird zwar ir-
gend einc schickliche Gelegenheit vorüberlassen, Sitten
und Fleiß cinzuschärfen : wenn aber seine Worte unter
Dornen und auf Felsen fallen, welche Schuld hat denn
er ? Auch als Obrigkeit verhütet und straft er Ausschweis
fungen und Verbrechen, jo viel er kann, Das böse
Gewissen der Aeltern, die ihre Pflichten am Sohne vera
säumt haben, mdgte gar zu gerne die Last und Schuld
auf die academischen Lehrer wälzen, die nicht genug
Obsorge getragen, nicht genug über die Sitten der juns
gen Leute gewacht hätten. Wer nur halbwege mit der
Lage eiues Professors bekannt ist, wird sich die absurs
den Prätensionen nicht zu Schulden kommen lassen,
daß dem Lehrer auch Sittenbildung der Studenten dis
rect oblicge, oder daß er gar dafür verantwortlich seyn
solle. Welche Zeit soll er darauf verwenden ? Etwa
die Paar freven Stunden, dic ihm vum Lesen, von (eh
nen Privat-. Studien, vom Schreiben der Bücher, der
Dissertationen, von seinen übrigen Amtsgeschäften, von
der medicinischen Praxis übrig bleiben ? Diese soll er
denn mit Hofmeistern, einem gewiß weder leichten noch
angenehmen Geschäfte, zubringen ? Also bliebe ihm zu
seiner eigentlichen Erholung nichts übrig, als die Stun-
den des Schlafes? Ein Lehrer, der durchaus für einen
ihm anvertraueten Schüler stehen sollte, müßte sich
schlechterdings physisch an ihn anketten lassen. Kann
der Student nicht in einer glücklichen Stunde. ineu
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welcher ihn der Vorgessetzke auf eiter unschuldigen Pro-
menade glaubt, die größten Erccsse begehen; zumal in
einer größern Stadt, die auch darum *) zu Universitä-
ten nicht geeignet sind ? Und dann erwartet man viel-
leicht ähnliche Sittlichkeits. Beförderung ,von seiner
Familie! Abgercchnet, daß der Umgang mit solchen,
die Besserung bedürfen, manche bedenkliche Scite hat,
liegen dieser wohl andere Geschäfte ob, soll anders die
Oeconomie, der es bey den Meisten bedarf, nicht in
Unordnung kommen. Dafür wird jede Academie das
Wort geben können, daß ein gesitteter und mit gehdrigen
Vorkenntnissen verschener Iüngling, der seine Schul-
digkeit auf der Universität thut, als ein zu fernerem
Fortkommen tüchtiger , nach jeder Rücksicht noch mehr
gebildeter junger Mann, nach Hause kehren werde.
Mögen also die, welche die Iünglinge zur Academie
senden, für jene unerläßliche Bedingnisje besorgt seyn !
§ 106. Bey Nennung der academischen Jahre kann ich
den Wunsch nicht unterdrücken, daß es mehreren Uni
versitäten durch eine gemeinschaftliche Verabredung ges-
fallen mögte, ihre sogenannten Schuljahre, so wie ihre
großen und kleinen Ferien umzuändern. Es würdebesser für den Professar, wie für den Studenten seyn,
wenn das academische Jahr etwa den 20 Oct. anfienge,
und unnnterbrochen fortdauerte, bis in die erste Hälfte
des Julius ++); Wenn in diesem Zeitraum, außer den
Sonntagen und etwa Christtäg und Neujahr, schlech-
kérdings kein Feyertag und kein Vacanztag wäre, und
höchstens der Samstag - Nachmittag zu Senatsgelschäf-

ten

*) Dies Argument des Hrn. Verf. ist Gon aus der Ur-
sache nicht zutreffend, weil der Student in einer kleis
nern Stadt seineErholungsstunden häufiger außerhalb
derselben zudringt , und die academische Aufsicht dann
noch weniger Statt finden kann.

.*) Ein Beyspiel dieser Art dürfte wenigstens in Upsala
bereits vorhanden seyn. In den Erinnerungen aus
einer Seife nad) Grocbolm, (in bet Olla Dotriba,

Beniduft "bie Stadio: ed t En aie waren hit
„Ferien angefangen , die bis zum October dauern. '’
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ten offen gelassen würde: so könnten zuverlässig nicht
nur alle Pensa, die sonsten ein ganzes Jahr einnahmen,
sondern auch zwey von solchen, die ein halbes Jahr
mit dazwischen gelegten Ferien daucrten, ganz bequem
absolvirt werden. In den großen Ferien alsdann, die
über ein volles Vierteljahr dauerten, könnte der Pros
fessor ungehindert reisen, Bücher schreiben, noch Pri-
vatissina lesen, wenn er wollte, Bäder und Sauer-
brunnen gebrauchen, u. s. w. Der Student, der bey
jetziger Anstalt von einer Universität zur andern reisen
will, muß entweder auf der ersten zu früh abbrechen,
pder er kommt auf der andern zu spät an : und auf alle
Fälle wäre er nicht gendthigt, die vielen dies acade-
micos, Feyertage und andere Ferien mit Verlust von
Geld und in verführerischer Musse hinzubringen ***), t

*r) Wie würde er denn die großen Ferien hinbringen ?

Z .

$ as System der Seehandlung und Politik
der Europäer während dem achtzehnten

und als Einleitung in das neunzehnte Jahr-
Hundert, wclches ein Ungenannter aus und nach dem
Französischen des Bürgers Arngpyld theils übersetzt,theils umgearbeitet hat, cuti 13 Kapittel, das
den hanseatischen Sädten gewidmetist, folgenden kur-
zen ohne alle Sachkenntniß abgefaßten Artikel. „„IV.
Rostock im Herzogthume N7ecklenburg an der War-
now, 2 Stunden vom baltischen Meere. Der Han:
del der Stadt würde beträchtlich seyn , wenn die Be-
wohner den Eifer des Herzogs für directe Handelsver-
bindungen mit Frankreich hätten unterstützen wollen,
der 1779 einen ähnlichen Vertrag, wie Hamburg,
für scine Unterthanen erhielt, wovon er aber die Früchte
nicht einerndtet. Denn der Rostocker, zu eitel, den
Wettkampf im Handel mit andern auzutreten, beschränkt
sich bloß auf Absatz seiner überflüssigen Lebensmittel und
auf Frachthandel mit Lübeck und dänischen Schiffern.
Haben diejenigen , die man dort Kauslente neunt, sj!IIO
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ruhigem, gefahrlosen Wege, ohne Wagstücke, ohne
Vorschuß, ohne einige unsichere Berechnung, etwas er-
worben, so kaufen sie sich Güter mit ehrenvollen Titeln,
genießen die Einkünfte gemächlich, und überlassen den
Handel andern, die ihn nicht weiter bringen, wie sie.

4.
Ein Wort im Vertrauen über die Faeultäten der Uni-

versität Leipziu und den guten Ruf der Studiren-
den, von einem Freunde der Wahrheit und Feinde
der Lügen. Leipzig,, in der Müllerschen Buchhand-
lung, 1798. 4 Bogen in Quart.

(5*7 den Inhalt der Schrift über Leipzig, (8 B.S. 146.) würde sich manches mit Grunde erin-
nern lassen : aber dem Verf. dieser armseeligen Wider-
legung fehit es an allen dazu erfoderlichen Kenntnissen
und Fähigkeiten. Schon.der Titel ist verkehrt gewählt,
denn es ist darin nichts, was im Vertrauen gesagt wer
den dürfte, und von den Facultäten, als solchen, ist
gar die Rede nicht. Auch enthält sie nichts, was zum
Behuf dieser Annalen zu bemerken wäre.

SZCNs
orschlag eines Patrioten, die Professuren auf

Universitäten erblich zu machen, vom Prof.
Hzeydenreich. Wenn auch die bisweilen schlechte Aus-
wahl der Professoren bey Besetzung erledigter Stellen
der Hauptgegenstand dieses Aufsatzes seyn sollte : so ent-
bält doch die wenig interessante Ausführung nichts, was
hier bemerkt werden dürfte.

5.
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Den 30. April 1799.

Il,

Ueber die Universitäten in Deutschland , besonders iu
den Königl. Preußischen Staaten. Mit ausführba-
ren Vorschlägen, wie sie vom Grunde aus verbessert
werden können. Von einem sachkundigen Manne.
Berlin, in der Vossischen Buchhandlung, 1798.
17 Bogen in Octav.

Y ach der Meinung des Hrn. Verf. werden unsere
(die preußischen ? oder die deutschen ?) Univer-
sitäten bald eine Veränderung erleiden, weil

die in die Augen fallenden Mängel die Aufmerksamkeit
der Groußen (?) auf sich gezogen, unb. felbft bie mebrer
sten Fürsten (?) eine Reform derselben für nothwendig
halten. . Er wünscht also , daß diese Reform nicht auf
äußere Verordnungen beschränkt werde, fonbern daß
man auch einige innere Uebel mit der Wurzel ausrotte,
ohne welche keine gründliche Verbesserung zu hoffen ist.
Als vieljähriger Lehrer auf einer Universität, der Geles
genheit gehabt, die Studenten, ihre Lehrer, und die
Versassungen der Universitäten, so wie die Folgen ver-
suchter Verbesserungen kennen zu lernen, hat er sich
also bewogen gefunden, die Resultate seiner Erfah-

rungen A Betrachtungen zum Gebrauche öffentlichmitzutheilen.
U y Man
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Man kann es freylich leicht sehen, daß er eine bessere

Kenntniß von den academischen Einrichtungen hat, als
die mehresten neuern Schriftsteller über academische Ges

Lr(pin dern dochno qvuhhcemniß derselben
geinachten Erfahrungen mögte er denn doch noch zu
fehr in den Gränzen eines bloßen Zuschauers geblieben
seyn. Seine Vorschläge sind daher meistens weder zu-
treffend , noch durchweg ausführbar. Eine umständlis
chere Angabe des Inhalts, der ich dann und wann ei-
nige Bemerkungen bcyfügen will, wird dies näher dar-
legen. 1 Rap. Von dem gegenwärtigen Zu-
stande der Universitäten. Die Mängel unserer
Univerfitäten lassen sich auf zwey Klassen zurückbringen :
Mängel der äußern Sitten, und Mängel, welche den
eigentlichen Zweck der Universitäten, die Cultur der
Wissenschaften bey den Studirenden, betreffen. (Da-
durch , daß der Verf. den Unterricht der Studirenden
allein als deu eigentlichen Zweck der Universitäten an-
nimmt, haben seine Vorschläge eine merkliche Einseis
tigkeit erhalten.) Der letzteren sind außerordentlich
viele, und was das Schlimmste ist, sie sind viel schwe-
rer zu heileu, als die Mängel der ersteren Art. Hie-
her gehören: 1) Unsere jungen Leute kommen mit zu
verschiedenen Vorkenntnissen auf die Universität : man-
che sind noch ganz zurück, und bringen gar keine Fä-
higkeit mit, einen zusammenhängenden Vortrag zu fassen ;
diese hören die Collegia ohne allen Nutzen. 2) Es fehlt
an einer guten Anorduung der Collegien, und doch
kommt viel darauf an, daß das Studiren eines jungen
Mannes gehörig geordnet werde. Aber wer ist es,
den unsere ankommenden Studirenden gewöhnlich zu
Rathe ziehen? Es sind die ersten besten Kammeraden,
mit denen sie Bckanntschaft machen. 3) Es ist eine
große Unordnung und Planlosigkeit in dem Inbegriffe
der Vorlesungen, welche von den Professoren von eis
nem halben Jahr zum andern den Studirenden ange-
boten werden. Die Professoren berathschlagen nicht
unter einander, daß für jedes Fach gehörig gesorgt

werde,
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werde, sondern jeder lieset, was ihm gut dünkt. Man-
c&lt;es Collegium, das Zulauf bat, wird daher von meh-
reren Docenten in einem halben Jahre gelesen; ein
anderes, das eben so nothwendig wäre, wird von kei-
nem angeschlagen oder gelesen. 4) Von sehr vielen
Curatoren wird der Fehler begangen, daß sie bey der
Wahl der Professoren nicht für eine richtige Besetzung
der einzelnen Fächer sorgen. Auf einigen Universitäten,
wo sogenannte Nominalprofessionen sind, müssen zwar
immer Lehrer in den Hauptfächern da seyn ; aber die
Art, wie sie in diese Stellen einrücken, macht , daß
vft ganz untaugliche Subicete zu den Stellen kommen.
Wo feine Stomínalficllen finb-, folgt der Curator bey
Besetzung der Stellen oft bloß (cinct Laune oder den
Eingebungen Anderer , welche die Sache entweder
nicht verstehen, oder ein Interesse dabey haben, ge-

seneaenOdaes ibi
sität. 6) Sowohl der Unterricht, als die Benutzung
desselben i fehlerhaft. Gute Lehrer gefallen nicht im-
mer der Menge : und-häufig haben diejenigen den mei-
sten Zulauf, welche die zweckwidrigsten Vorträge hal-
ten. Wie wird aber auch der- beste Unterricht benutzt,
und wem legt der Lehrling Proben von seinen Fort-
schritten ab ? Dafär ist auf keiner Universität gesorgt :
alles ist dem Zufall und der Willkühr der jungen Leute
äüberlassen. Kein Mensch fragt darnach, ob und wie
oft der Student im Collegio gewesen, ob und wie er
seine Collegia revetire, was er daraus behalten, was
er für Bücher lese , wie er seine. Zeit eintheile , rc.
2 Kap. Von den Mitteln, die Fehler der Uni-

pri r tirsscher obiger sehleraufdeojuric&gt;bringen,
x) eine mangelhafte Oberaufsicht auf Schulen und Uni-
versitäten, 2) eine fehlerhafte Policey- und Justiz : Eins
richtung , 3) ein fehlerhaftes Verhältniß der Lehrer
und .Schüler unter einander. Die DberauffeDer (inb
gewöhnlich Minister, welehe wenig Gelegenheit gehabt
habeu, das Detail der Uriverstäten kennen zu leen
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auch kein sonderliches Bedürfniß fühlen, sich derglei-
chen Kenntnisse zu erwerben: fie berümmeru fid) atfo
wenig um dies Nebenfach, und haben auch oft krine
Kenntniß von dem Locale. Es würde daher uützlich
sceyn, wenn der Mittster fich einen Rath zum! Beystand
erwählte , welcher einen encyctopädischen Gcisi besäße,
felbft Lehrer einer Universität gewesen wäre, und eine
genaue Localkenntniß hätte. Hiedurch würden viele
unnütze Schreibereyen verhütet werden, und die Orga-
nisation der Universität gewiß dabey gewinnen. In
Hannover hat die Regierung immer den Rath irgend
eines angeschenen und einsichtsvollen Universitätsleh-
rers befolgt: und es hat keine Universität in ihrer ins
nern Einrichtung so wenige Fehler als Göttingen. =
Daß grobe Excesse auf Universitäten votfallen , unb
Einzelne durch Studentenrotten beleidigt werden, vers
räth eme fehlerhafte Policey. Aber die Universitäts.
Policey muß sich, wenn sie vollkommen werden solt,
viel weiter erstre&gt;en, als auf das, was durch Scher-
gen und Wache ausgerichtet werden kann. Sie muß
Disciplin werden, fie muß die Studenten unter eine
enge Aussicht nehmen, so daß sie von eines jeden Auf-
führung und Fleiß Rechenschaft geben kann. Diese
Aufsicht muß mehr schulwäßig eingerichtet werden,
sonst ist alle Hofnung auf Verbesserung verloren. -
Noch ist das Verhältnkß der Professoren zu den Stu:
denten zu verändern. Der Student meldet sich jetzt
beym Professor zum Collegio, und schreibt seinen Nah-
men auf einen Zettel: und nun erfahren beyde.nichts
weiter von einander. cgi Collegio kennt ihn der Pro-
fessor nicht mehr: er weiß nicht, ob er hinein kommt,
und ob er etwas lernt. Zwar stellen einige Professo-
ren monatlich Exatnina an; allein dies ist selten, und
gewöhnlich finden sich nicht alle Zuhörer dazu ein, auch
wird mit diesen so säuberlich umgegangen , daß. der
Professor fich gar nicht getrauet, ihre Unwissenheit ju
entdecken. Es muß also dies Verhältniß dem Verhält-
nisse der Lehrer und Schüler it Pensionsanstalten nd;

her gobratht werden; e näher je beffer. (Weyndie
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Sache auch völlig ausführbar wäre : so zweifle ich doch,
daß dies im Allgemeinen zweckmäßig sey. ‘ Aber frey-
lich kann bey einigen Studirenden eine genaucre Aufsicht
nothwendiger werden, als bey dem größeren Theile ; und
daher wäre es viekleicht gut, wenn fich auf jeder Aras
demie eine Gelegenheit dazu vorfände.) 3 Rap. Von
Verbesserung der äußern Sitten der Studen-
ten. Es sind mehrere Ursachen da, weshalb die Pu-
[licey bey Studenten weit weniger ausrichten kann, als
bcy jedem andern Stande. Der immerwährende Wech-
(el macht, daß die Pelicey keine genaue Bekanntschaft
mit den Subjecten, über die sie wachen soll, erhält,
und daß die Policeystrafen keinen fortdauernden Eins
druck machen. Ferner haben die Studenten, und was
von ihneu Vortheile zicht, einen außerurdentlichen Cor-
porationsgeist, welcher manche Untersuchungen verei-
telt. Danächst fieht der Student das obrigfkeitliche
Verhör! von einer ganz andern Seite an, als der ges
wdhnlîche Bürger: er macht sich eine Lust daraus, ben
Richter bey der Nase herumzuführen, Lügen zu ersinnen,
und die Acten zu verwirren, daß zuletzt nichts heraus-
kommt. Dergleichen Heldenthaten werden erzählt, und
von allen Studenten belacht und beklatscht: Grund ge-
pug, bà sic immer wiederholt werden. Ueberdént
sind meistens viele Ausländer auf der Universität, die
fich aus Relegationen und andern academischen Strafen
nicht viel machen, oder sich ihnen leicht entziehen kön-

zütivägtet Sa REI
eine andere Verfassung hätten, oder wenn die Policey
von andern Händen verwaltet würde. ~ Das wech-
selnde Rectorat. ist von mehreren Seiten cin Uebel.
Der neue Rector kennt im Anfange die Geschäfte nicht
gehörig , es fehlt ihm also an der nôthigen Entschloss
senheit und Schnelligkeit im Handeln ; hat er alles ken-
nen gelernt, so. muß er bald wieder abgehen. Dann
hat es auch seine Inconvenienzien, daß der Rector Pré
fessor ist, und ein Theil seines äußern Glücks: und fe
ner Ehre von dem Beyfalle der Studenten abhängt:
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Man sicht daher oft die würdigsten Männer sich auf eine
kindische Art freuen, wenu ein Haufen zusammenges-
laufener Studenten in einem lächerlichen Aufzuge ih-
nen ein Vivat ruft: sie kommen in demüithiger Stel-
]Iung an die Thüre gelaufen, und halten eine niedrige
Datkrede. Audere halten es fir Schande und betrü-
ben sich herzlich, weun ihnen ein roher Haufe ein Pe-
reat ruft oder die Fenster einwirft. Und für einen
Mann, der im Besitße des Beyfalles ist, kann der Un-
wille der Studenten wirklich sehr erusthafte Folgen ha-
ben. Was ist also natürlicher, als daß der Rector
sich vor jeder Maaßregel fürchtet, welche ihm den Haß
der Studenten zuzichen kann. Daher dringen acades
mische Senate immer auf Verordnungen von oben,
wenn Unordnungen gesteuert werden sol, um nur das
Odium von sich abjuwälzen. Welche armseelige Obrig-
keit, die sich vor Haß fürchten muß , wenn ste etwas
Gutes thun will. Man hat, um diesen Uebeln abzu-
helfen, ein immerwährendes Rectorat vorgeschlagen :
allein ich besorge , daß hiedurch nicht viel gebessert
würde. Wäre der besländige Rector ein Professor,
so würde der Grund bleiben, und er zugleich seine
Wissenschaft ganz vernachlässigen müssen, da die Rec-
toratsgeschäfte ihren eignen Mann fodern : nicht zu ge-
denken, daß es doch auch unbillig seyn würde, den
übrigen Professoren das Recht und die Vortheile des
Rectorats zu nehmen. Wollke man das Rectorat ei-
nem übertragen, der nicht Professor wäre, so würde
dies eine ansehnliche Besoldung ertodern, und die Ab-
hängigkeit der Studenten von den Professoren, auf
deren Vergrößerung man bedacht iseyn solltel, noch
mehr vermindern. Auch würde dieser das eigentliche
wesentliche Geschäfte des Rectorats, nämlich auch für
die guten Sitten und das ordentliche Studiren der Stu-
denten zu sorgen, gar nicht verwalten können. (Bey
diesen Aeußerungen liegt ein nnrichtiger Begriff vom
Rectorate. zum Grunde, von dem meines Ermesfens
hie academische Disciplin füglich getrennet werden kaun,
und getrennet werden müßte.) Ein besserer Vorschlag
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würde es seyn, das Rectorat auf einen engern Cirkel
einzuschränken. Wenn die 10 oder 12 ältesten Profes-
soren, (Sollten nicht häufig unter den ältesten Professo-
ren zu bejahrte Männer seyn ?) den Senat aus:
machten, so würden fie bey halbjährigem Wechsel in
steter Bekanntschaft mit Studenten : Afairen erhalten,
werden. (Wärden denn aber die vorhin angeführten
Bedenklichkeiten dadurch gehoben ?) Große Collegten
richten doch niemals viel aus, wenn alle Einzelne darin
gleiche Füuctionen haben : denn es ist, als ob ein Gan-
zes nur um so viel unverständiger würde, aus je mehr.
verständigen Mitgliedern es zusammengesettt ist. Dies
ist n SM aud) bep allen General - Concilien der Uni-
veritaten. —

(Die Fortsetzung folgt,)

e

Ueber Wissen und Glauben in Absicht auf Religion und
Offenbarung , nebst Winken über Jesaias KL-LXVTI.
Zur Ankündigung der im Sommer 1794 zu halten-
den Syuodey in der Bremervördischen, Neuhäusis
schen, auch Ultelandischen, und Generalkirchenvisi-
tationen in der Zeveuschen:Präpositur, von Johann
Caspar Velthusen, Generalsuperintendent. Sta-
de, gedruckt mit Friedrichschen Schriften, 1794.
6 Bogen in Octav.
d Fann zwar nicht darauf rechnen , diejenigen neu-

ern Schriften des Hrn. G S. V., welche nicht
in den Buchhandel kommen, vollständig anzugeben ;
auch gewinnt die Wissenschaft schwerlich irgend etwas
durch selbige, da es meistens neuaufgepußzte Stücke äl-
terer Arbciten zu seyn scheinen, die schon in ihrer ersten
Gestalt zuweilen flüchtig gemacht waren ; inzwischen
will ich denn doch das , was mir vorkommt, früher
oder später anzeigen. Diese Schrift hat zwey Abthet-
lungen. Die erste handelt Aufangs von einer perspec-
tivischen Darsteilung und Erklärungsart bey Provhes-
ten und Dichtern, die der Hr. Verf. schon 1776 in ei-

^w,
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uem Programm de Opticarerum futurarum deftrip.
tiane umständlicher vorgetragen hat, davon ich mir
aber keinen deutlichen Begriff machen kann. Dann
folgt unter mehreren in bunter Reihe zusammenge-
brachten Gegenständen die Bemerkung , daß man sich
durch fleißiges lautes Lateinlesen in etlichen Monaten
die Fertigkeit im Pateinfpred)eu. erwerben könne. Den
qrâßern Theil der Schrift aber nimmt eine Nachricht
vou demsubjectiven Wisfen und Glauben ihres Vers
fassers ein; welche für die Prediger in den benannten
f apoßturen ein grdgeres Interesse haben nag, al$r andere Leute.

3.
Verzeichnifs meiner Infe&amp;en - Sammlung; *gefammlet

und herausgegeben von I. von Tärk, der natur-
korlchenden und mineralogischen Gesellschaften zu
ps Mitglied. Neuftrelitz, 1799. :Az Bogenin Quart.

(fonti ließ der Hr. Verf. dies Verzeichniß dru:
Ver{en,umeszum Behuf seiner Correspondenz mit an-

dern Frennden der Entomologie zu gebrauchen, und
Tausch- Verbindungen., oder den Ankauf fehlender eu-
ropäischer Insecten zu erteichtern. Zufällig dient es
aber auch einigermaßen zur:Kenntniß der mecklenburgis
schen Insecten, weil diese von den andern durch ein
bepgefügtes Zeichen uuterschieden sind.
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I.

$vu Osterfeste reisete:derDurchl.ErbprinzvonStrelirz von hiesiger Academie ah. Er bezd
. diesclbe im Jahre 1795 , (5 B. S. 545.) Dat

sich aber seit solcher Zeit nicht immer hier aufgehalten,
soudern inzwischen öftere und längere Reisen gemacht.
In der Art des Unterrichts folgte er der bey unserm
Durchl. Erbprinzen beobachteten Methode.

2i

Gt Fortsezung des Auszugs der Schriftüber oie Universitäten in Deutschland.
Die executive Gewalt muß nothwendig stark, schnell
und unwiderstehlich seyn : dies fehlt aber auf ‘vielen
Universitäten. Der beste Wille dés Rectvrs kann nichts
ausrichten, wenn er nicht auch Mittel dazu kn Hän-
den hat: hiezu gehört aver viel Geld, und der Fiscus
der Universität i gewöhnlich sehr arm. Was ist also
hiebey ‘zu thun ? Nichts anders, als die executive Po-
liceygewalt einer jeden Stadtin die Hände eines Ein-
zigen zu geben , und diesen für- jede Unordnung, sie bes
gébe wer da wolle, veranttvortlich zu machen. Der
Magisirat des Orts in Verbindung mit dem Militair
ift die schicklichste Person x Diese lassen jeden S
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der Stelle fangen, wo er eine Unordnnng beacht. Er
wird dann mit einem Berichte der Thatsache an die
Behörde abgeliefert, und muß vondiefer nach den Ge-
seßen bestraft werden. ‘ In kleinern Städten hat dieses
seine Schwicrigkeiten, weil eine Rotte von 50 bis 100
Studenten die Stadtwache leicht überwältigen kann.
Aber gemeiniglich ist doch anch hier die Nachlässigkeit
der Policeh und der Mangel an steter Vereinigung der
Policeykräfte daran Schuld. Jn größern Städten
dürften Aufläufe von Studenten gar nicht möglich seyty,
wenn nicht die Policey fehlerhaft organisirt wäre. Ue-
berhaupt genommen sind große Städte geschickter für
Universitätsplätee, als kleine Oerter, wenn man die
äußere Unordnung verhindern will. Der Corporationss
gsist kanu daselbst nicht so leicht aufkommen, der Stu-
dentenstand hat. kein Gewicht, und es ist mehr Macht
bey der Hand, um einzelne Unorduungen zu entdecken
Und zu ahnden. In kleinern oder mittlern Städten
können. die Studenten viel leichter andere Personen un-
terdrücken oder beleidigen. Sowohl der Hauswirth
als der Gastwirth ist in gewisser Rücksicht der Sklav
der Stubkaten. Zieht der Student im Zorn aus , fo
findet der Wirth keinen Miethsmann wieder : sagt der
Gastwirth einem Studenten etwas Unangenehmes, so
muß er besorgen, daß die Uebrigen es zugleich mit übel
nehmen, uud er seine Kundschast verliere. Friseurs,
Barbierer, Schneider, Schuster und eine Menge Hand-
werker sind in gleicher Lage : nnd daher fürchtet sich je-
der, dem Studenten zu misfallen. Auch ist eine große
Stadt geschickter, den Ton der Studenten nach den
ihrigen umzuformen : er kann hier keine Rolle für sich
spielen, und muß also den Ton und die Sitten der
übrigen Menschen ,- die in der Gesellschaft etwas bedeu-
ten, annchmen. ~ Aber, wenn auch eine gute Poli-
cey alle Unordnungen verhindert : hat man dadurch
wirklich die Sitten der Studenten gebessert ? wird man
dadurch die Grundsäte und Maximen verändern, aus
welchen alle jene Unordnungen entspringen ? Hiezu kann
die gewdhnliche Policevgewalt gar nichts thun : a
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doch muß dies die Hauptsache bey dcr Reform der Uni-
versitäten seyn. Diese kann aber von niemanden aus-
gehen, als von den Professoren, und das ist der Grund,
weshalb dir richterliche Gewalt nicht von ihnen getrennt
werden darf. Um eine solche totale Grundreform zu
befördern, giebt es kein anderes Mittel, als daß je-
der einzelne Student unter die ganz genaue
väterliche und vormundschaftliche Aufsicht ei:
nes öffentlichen Professors gegeben werde.
Die Arbeit der Professoren wird freylich hicdurch ver-
mebrt: aber es wird auch der Zweck der Universitäten
dadurch mehr erfüllt, und es wächst ihr Ansehen und
ihr Einfluß auf die Bildung der Studenten. Dies
Project , bey dessen Ausführung fid) nicht so viele
Schwierigkeiten finden, als man glauben mögte , be-
ruhet auf folgenden Punkten. 1) Jeder Professor über-
nimnit eine genaue Nufsicht über die ihm angewiesenen
Subjecte. Wenn deren auch 30 wären, fo bürfteu
doch zwey Drittel hievon schon an sich ordentliche Leute
seyn und ihm wenige Mühe machen, mithin nur 10
übrig bleiben , auf die er alle Tage einige Zeit verwen-
den müßte. Wenn ihm jeder, welches billig wäre,
ein angemessenes Honorarium für diefe Uuskicht gäbe,
so gewönne er dadurch eben so viel , als ihm eine Vor-
lesung einbringen könnte. 2) Der Curator hat volle
fommene väterliche und vormundschaftliche Gewalt über
die ihm anvertraneten Studenten. Sie müssen seine
Befehle aufs allerpünktlichste befolgen, und die Obrigs
feit miß ibmmauf vas allerschnelleste und promteste assi-
(iru. 3) Der Curator muß ein Buch sühren, in
welchem nebst andern Notizen das dem Studenten vier-
tcljährig ausgesetzte Geld, uebst der Art, wie er es er-
Hebt, und die Collegia verzeichnet werden. 4) Der
Student darf ohne ausdrückliche Erlaubniß seines Cu-
rators nichts vornehmen, worüber ein junger Mensch
im väterlichen Hause erst seine Aeltern befragen müßte.
5) Auch in seiner Kleidung und im äußern Vetragen
müßte er sich nach dem Willen seines Curators fügen.
6) Im Anfange jedes Yirrteliahres- sobald sein GeldX x 2 angekom-
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angekommen ist, müßte dessen Verwêndung mit dem
Curator verabredet, und bcy der ersten Unrichtigkeit
die Verwaltung des Geldes einem Administrations-
Collegio übergeben werden. 7) Hauswirthe , Hand-
werker, u. s. w. sind verbunden, dem Curator augen-
blicklich Anzeige zu thun , wenn sie ihre Bezahlung
nicht zu rechter Zeit erhalten.. 8) Der Student muß
dem Curator alle halbe Jahre eine tabellarische Zeit-
cintbeilung schriftlich einreichen. Der Curator wird
ihn denn von Zeit zu Zeit uuvermuthet besuchen , und
wenn er bemerkt, daß derselbe merklich und oft von
dieser Ordnung abweicht, Maaßregeln zur Besserung

rator aufrichtig mjut Gp ehr s em Ei
und was Eltern zu .wissen interessiren könnte. Auch
muß er demselben die Proben seines Fleißes vorzeigen.
x0) Kehrt sich ein Student an die Vorschriften feine
Curators nicht, fo muß er ohne Aufschub fortgeschaft
werden. 11) Der Curator führt ein summarisches
Tagebuch über die Sitten und den Fleiß. der ihm an-
vertraueten Studenten durch Nufzeichnung einzelner be-
weisender Handlungen, und stellet darnach die erfoe
derlichen Zeugnisse aus. 12) Bey gerichtlichen Uuter-
sichungen fodert die Obrigkeit von ihm ein Gutachten

ber die Aufführung seines Pflegbefohlnen , damit sie
ihr Subject näher kennen lerne, und ihre Maaßregeln
darnach nehme. (Diesen ganzen Vorsehlag halte ich
für unzureichend, und dabey für völlig unausführbar.
Wenn auch denjenigen , die zu jung und unexzogen auf
die Universität kommen , eine genaue Aufsicht und weis
tere Erziehung zu wänschen ist : so kanu dies doch von
den Professoren nicht erwartet werden, da es den mei-
ten hiezu an Zeit fehlt, gesetzt auch, daß sür diese Bes
mübung eine angemessene Vergeltung nicht ermangelte.
Und die wenigen Professoren , welche sie hoch übernehs
men könnten, werden aus ihrer Studirstube den Le,
benswandel des Studenten nie richtig erfahren und be-
urtheilen. Man müßte also cigene Gebäude, wie in
Oxford (6 B. S. 60.) und andern Orten um be;

imme,



Academie. 8. 2. 44. St. Z349
stimmen, und. in diesen besondere Aufseher bestellet,
die alles.in einer größern Nähe zu beobachten im Stande
wären ;: was sich aber wieder nicht auf alle Skudirende
ersirecken könnte.) 4 Rap. Von der zweckmäßi.

Seem Ir MansMarvieGate ines guten
Vortrags müssen zusammengenommen die alleinigen
Bestimmungsgründe seyn, einem Manne eine Profese
sorstele anzuvertrauen. Von seiner Gelehrsamkeit kann
man (id) durch cin Examen oder durch scine Schrifteu
überzeugen: ub aber jemand cinen guten Vortrag habe,
läßt sich nicht anders , als durch mehrere Proben. er-
kennen. Wird cin fremder Professor oder ein schon
bekaunter Schullehrer gerufen , s0 lind dessen Docen-
tengaben geineiniglich hinläuglich bewährt, oder es ist
doch leicht, die Wahrheit zu erfahren. Soll aber ein
Mann, ee Docentengaben nicht ganz ausgemachtsind, ange ellt werden: so muß er 6 bis 8 Probevors-
lesungen halten. (Bey Lehrern, die von einem ent-
fernten Orte herberufen werden, sind die Erkundigun»
aen. fo leicht und zuverlässig nicht, als hiex voransge-
setzt wird, und die Probevorlesungen unanwendlich.)

tber Profeffor ordinarius muf meniaflens fopicl fixen
ehalt Haben, daß er dadurch mit qus: amílic in

Ansehung der uothwendigsten Lebensbedürfnisse aefidpert
ist. Auch muß das Curatorium noch einen Fond ha-
ben, un: geschickte Männer, die einen auswärtigen Ruf
bekommen, oder eine starke Familie haben, festzuhal-
ten oder zu beruhigen. 5 Rap. Von der Einrich-
tung des Lectionsplanes der Collegien, und der
Bezahlung der Honorarien. Unstreitig ist es feh-
lerhaft, daß der Léctions. Catalogus nach den beliebis
gen Einfällen der Professoren zusaminengesett ilk. Er
muß systematisch verfertiget, und so eingerichtet werden,
daß alle Studirende in eincr bestimmten Zeit alles hö-
ren können, was zur Bildung der Humanität, und zur
Erlernung ihrer besenbern Wissenschaft gehört. (Da-
gegen wird niemand etwas einzuwenden haben. Weil
aber ebcn so wenig dem Profeslor beliebige Vorlesun-
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ber Besthung der Stellen uy ipeiRNi
Einleitung gemacht , und in dem Falle , wenn sich zu
wenige oder arme Zuhdrer melden, eine Vergütung
gegeben werden.) Jeder Cursus muß mit jedein hal-
ben Jahre oder wenigstens mit jedem Jahre angefats
gen, und binnen drey Jahren vollendet werden können :
einen Studienplan zu entwerfen, der in kürzerer Zeit,
auch bey dem größten Fleiße vollendet werden könnte,
ift nninöglich. Wenn ein Professor. zwey, höchstens
drey Stuuden den Tag liesset, so thut er genug : bey
allzu vielen Lectionen gewöhnt er sich an einen mechani-
schen Schlendrian, und versäumet das eigne Studiren.
Besonders aber muß der Hauvtfehler abgeschaft wer-
den, daß die Studenten ihre Vorlesungen. nach Belie-
ben wählen. Hieraus entsiehen eine MengeNachtheile :
manche hören zu viel, andere zu wenig , fast alle feh-
len aber in der Ordnung. Es muß also den Studen-
ten vorgeschrieben seyn, welche Collegia und in welcher
Orduung sie dieselben hören sollen: und es muß ihnen
nicht erlaubt seyn , hievon abzuweichen. Bloß diejeni-

Beier rini crgnqen cniversititen gewelenhsind,
der Ordnung zu hören. Für allcs dieses wäre eine
eigne Studien - Commission zu errichten. Unter den
Lehrern, die einerley Materien vortragen, behielte iudeß
der Student die Wahl. Offenbar würden durch diese
Einrichtung schon die -tnebeeflen Kabalen, die sich Lch-
rer wegen ihrer Vorlesungen spiclen, wegfallen. Jn-
deß ist, um allen vorzubeugen, noch nöthig, daß eine

ben niega npe nung ee avt ju
werde. Jett melden sich die Studenten beym Anfange
der Collegien bey. den Professoren : und diese bedienen
sich mancherley Kunstgriffe, um recht viele Zuhdrer zu
bekommen, jene aber bezahlen nicht ordentlich. Um
die hiebey eintretenden Scandale zu heben, muß jeder
Student fid) bey ber Studien - Commission melden,

und Billets für seine Collegien lôsen. Diese erhält &gt;
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nicht anders, als gegen baare Bezahlung des Honorarii,
oder wenn er seiné Armuth erwiesen hat, gegen einen
Schuldschein, worin er sich anheischig macht, zu bezah-
len, söbald. er in bessereU mstände kommt. Ganz frey
wird kein Collegium gegeben : auch wer halb bezahlt,

mw zz
den Professor , auf welchen sie lauten, ab , und erhält
dafür Anweisung auf einen bestimmten Platz im Audi-
torio.. Wer kein Billet hat, kann kein Collegium hö-
ren, und der Professor darf nicht das Recht haden, die
Erlaubuiß dazu zu ertheilen. Gegen diese Billets er-
hält demnächst der Professor dis Geld oder die Schuld-
scheine. Diese Methode ist zugleich das sicherfte Mit-
tel, die eckelhafte Betteley um die Honorarien mit et-
nem Male abzuschaffen, und erspart sowohl dem Leh-
rer als Zuhörer alle Demüthigungen. Das unbedingte
Freygeben der Collegien widerrathen folgende Gründe :
1) Der Lehrer verdient das Honorarium, und es ist
alfo billig, bag er bezahlt werdc. 2) Es ist fast un-
möglich, recht gewiß zu werden, ob jemand wirklich

iter eAisvufiiqten p OA:
Unterricht ist das erste und nuthwendigsté Bedürfniß
auf der Universität : es ist also billig , daß diefes auch
zuerst bezahlt werde.

2:

Auszüge aus den neuften medicinifchen Probe- und
Einladungs - Schriften. Herausgegeben van Dx. E.
G. A. Bouchholz, Herzogl. Mecklenburg - Schwe-
rinschem wirklichem Hotfmedicus, und Dr. I. H.
Becker. Erfter Band. Altona, bey I. F. Hamme-
rich, 1797. 1 Alph. 13 Bogen in Ockav- .

N'. der Vorrede zum ersten Stücke dieses Ban-des, ~ er enthält deren viere, wovon die 3 er-
fteren (on 1796 erfdienen fin, — wollten die Here
ren Serausgeber alle in« uno auslánbi(cbe Dissertatto-
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nen und Programmen ans gesammten Theilen der Arz:
neywissenschaft, uur die Chirurgie und Geburtshälfe
ausgeschlossen ~ weil. für diese schon eine ähnliche
Schrift vorhanden (ft, /— !vom Anfange des Jahres
1795 an, in einem zweckmäßigen Nuszuge liefern.
Doch haben sie in der Folge. noch einige einzelne Stü-
e ausgenommen, von denen zufällig schan in andern
bekannten Schriften Hinlängliche Nachricht gegeben war.
In diesem ersten Bande sind Auszüge ans 58 academti-
schen Schriften von 1795 und 1796 geliefert: hin und
wieder sind kleine An:nerkyngen hinzugefügt. - An dem
dritten und vierten Stücke haben Hr. Prof. LTolde
und Hr. Doct. Sachse Antheil genommen: vielleicht
find auch cin Paar Artikel vom Hrn. Prof. Link. €
Mehrere Stücke dieser Zeitfchrift fub bishermeines
Wisfens nicht erschienen.

Lm

D. Joh. Pet. Andr. Müllers, Königl. Preuß.: Coy-
sistarialraths und Generalsuperintendenten im Für-
steuthum Oftfrieslaud und Harlingerland, zwey erste
Predigten zum Antritt in Aurich gehalten. Aurich,
Hon ine bey Johann Adolph Schulte. 32ogen. in Octav.

V'! diesen beyden Antrt fadhe RtGNO: und die aubere f M bi icm
SHH SadturRit rechtfertigen, läßt sich rb
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Ueber die Seebade - Curen iu Doberan im Jahre 1798.
Für küuftige Badegäste. Eine Beylage zu der Schrift:
„Zur Nachricht und Belehrung für die Badegäste in
Doberan im J. 1798. '’ Von S. G. Vogel.
Rostock, gedruckt bey Adlers Erben, 1799. 33 Bo-
gen in Octav.

. r. H. R. Vogel giebt in diesen Blättern von ei-
nigen vorzüglichen Fällen Nachricht , in welchen
das Seebad im vorigen Iahre eine wohlthätigs

Wirkung zeigte. Und er erzählt bey dieser Gelegen-

heit, aufweiche Weise die Badegäste fi) dort gewöhn-lich unterhalten.

p

ieyte Sortfegung oeó 2fuosugó oer drift
übér die Universitäten Deutschlands. --

6 Kap. Von den Mitteln, die Studenten zum
Fleiße anzuhalten. Da nur. wenige Studirende un:
angetrieben ihre Zeit gut zubringen, und die Collegia
uuausgesetzt und mit Nugen hören ; so muß man den
größeru Theil durch äußere Motive dazu anhalten.
Diese jiud nun : 1) Wöchentliche Eramen. Jeder muß

Über das, was er die leute s Tage gehört hat, yy
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lich examinirt werden : und der Professor mußein pro-
tocollirendes Eramenbuch halten, worin er jedesmal
mit wenig Worten bemerkt, wie das Examen abge-
laufen, und wenn das Subject nicht bestanden, ob der
Lehrer glaube , daß dieses wegen Mangel des Fleißes
oder des Talents geschehen, oder ob die Stunden ver-
säumt sind. Bey stark besetzten Vorlesungen würde
man inzwischen nur 10 höchstens 20 in eine solche
Stunde nehmen müssen. 2) Eigene schriftliche Wies
derholungen der Vorlesung. Jeder Student muß ver-

BARRAGRAR Hauptiähalt ver Vor;
lesung, besonders die Beweisc und die Prüfung derselben,
oder das über die Varagraphen geführte Raisonnement,
uod derer fetal SSorlefungendie er bey eus
Hört hat, in einem Hefte übergeben, und das Datum
muß bey jeder Vorlesung bemerkt seyn. Diese schrift-
lichen Uebungen kann der Lehrer bey den Examinibus
zum Grunde legen, und er wird durch beyde Hülfs-
mittel seine Zuhörer vollkommen kennen lernen : da er
die Aufsäte nicht corrigiren soll, o kann er sie leicht
durchlaufen. 3) Halbjährige Examen, und darauf geo
gründete Zeugnisse. Nach geendigten Vorlesungen
muß jeder Student von seinem Lehrer noch einmal exa-

Ci era Sbct tiu Me ichen
feiner S flegbefoflnen ausstellen. In diesen Zeugnissen
müssen die Professoren gewissenhaft und streng verfah-
ren : sie müssen in kurzen schon gedruckten Formeln
abgefaßt seyn, und es muß etwa drey oder vier Grade
der Aufführung, des Fleißes und der Geschicklichkeit
geben. 4) Hauptzeugnisse beym Abgange des Studi-
renden. Am Ende der Studien muß jedem Studiren-
den ein Hauptzeugniß über seine Aufführung, seinen
Fleiß und seine Geschicklichkeit ausgefertigt werden.
Letztere muß mit angeführt werden, weil es seyn könnte,
daß jemand nicht fleißig gewesen, aber doch durch sein
Talent so weit gekommen wäre, daß er in den Prüfun-
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gen bestanden hätte, und weil andere durch allen Fleiß
nicht ‘geschickt werden. Bey diesen Zeugnissen, welche
am besten von der Studien: Commission ertheilt wür-
den, müßte auch dahin geschen werden, ob der Stu-
dent alle Collegia gehört, die er vorschriftsmäßig hätts
hören sollen. Ohne Vorzeigung eines solchen Zeugniss
fes dürfte niemand zu einem Examcn bey einem Lan-
desgerichte pro ‘Candiclatura zugelassen werden , nie-
mand könnte ohne lic zu einer academischen Würde ge-
langen, Unb die Candidaten zu den Aemtern müßten
immer nach der Güte ihres Universitäts- Zeugnisses

Oo dde do
beíc&amp;en, blof aut Geschicklichkeit und gute Aufführung
sehen werden ?) 5) Wohlthätige Anstalten für Stu-
dirende. Sie sollten bloß nach Verdienst vergeben,
und daher auch noch auf Schulcn ähnliche Zeugnisse

tiger nfen ‘soten E
nichts verdirbt sie mehr als die Ferienzeit, in der We-

itemdenen pnefanben men, dirt qm
SALARegie s
hindern häufig beflánbiae Nbwechselungen,) theils zur
Erholung, zum Vergnügen , c. Aber wird man sras
gen, ist es möglich, den Professoren Ferien zu ver-
schaffen, ohne zugleich den Studenten dergleichen zu ge-
ben? Dieses geht sehr gut an, wenn die Professoren
nur nicht verlangen, daß ie zu gleicher Zeit ihre Ferien
haben wollen. Es ist nämlich weder nothwendig noch
zweckmäßig , daß alle Collegia einerley Zeit danern.
Viele derselben können in 6 Wochen, andere in drey
Monaten, andere in 4 bis 6 Monaten geendigt werden.
Nun ‘müßte der Lectionsplan so angeordnet seyn, daß
kürzere Collegia gleich anfingen , wenn die längern ge-
endct wären, und umgekehrt : und daß die Zuhörer
immer beschäftigt wären, wenn einzelne Professoren
Ferien hätten. Auch e die Studenten in den Fe-
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rien die Bibliothek benutzen, und einzelue Gegenstände
studiren, wovon sie ihrem Curator Rechenschaft geben
müßten: und es wäre gut, wenn jede Facultät einen
Fond hätte, der sie in den Stand setzte, gegen den An-
fang den Ferien einen Preis für die beste schriftliche
Ausarbeitung über eine aufgebene Materie auszusetzen,
welche am Ende der Ferien ertheilt wirde, 7) Zum
gewöhnlichen Curius nicht gehörige Collegia. Da hie-
zu auf der Universität anch Gelegenheit seyn muß, so
kann jeder Professor neben den Collegiis, die er für den
Cursum lesen muß, und deren täglich etwa zwey nöthig
seyn mögten , noch andere anschlagen. Auf einer Aca-
demie, wo Fleiß herrscht, werden immer Studenten
seyn , die alle Arten gelchrter Kenntniß ihrer Lehrer be-
nuten. 7. Rap. Von den Folgen dieser Einrich-
Ih;
die Zeit zum Commerciren, Spielen, Bir und Fah-ren auf die Dörfer, Tumulten, Aufzügen , Schläge-
reyen, u. s. w. herkommen? Wenn auch immer eint
ge unruhige und müssige Köpfe unter der Menge fid)
fänden, so wären es doch wenige, und sie müßten bald
entfernt werden. 8 Rap. Von den Ordensver-
bindungen , Landsmannschaften und Rränz-
chens. Alle diese Arten von Verbindungen entstehen
eigentlich dadurch, daß die junger Leute ohne vernünfs-
tige Leitung ihren eignen verwirrten Begriffen und
Neigungen folgen, und daßsie nicht wissen, was sie mit
ihrer Zeit recht thun solen. Die vorbemerkten Vor-
schläge aber sind das sicherste Mittel, alle dergleichen
Verbindungen zu zerstören. Statt derselben werdcn
sich nun litterarische Verbindungen von 8 bis 12 Stu-
denten bilden, welche die Lehrer befördern und fleißig
besuchen mögen. Dadurch werden die Bande . wahrer
Freundschaft weit fester geknüpft, und solche Gesell-
schaften haben oft auf die ganze Lebenszeit den vortheil-
haftesten Einfluß. 8. Rap. Von den Duellen
vorzüglich auf Universitäten. Wie sollte es mit
den Beleidigungen der Ehre werden? Abbitte, Ehren-,
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erklärung, Geidstrafe und Gefängniß sind für dierégent-
lichen Ehrenverlezungen sehr: .unzweckmäßig. ;. Diess
müssen daher mit solchen Strafen belegt werden, welche
selbst Verletzungen derEhre, und zwar nachr:der eigs
nen Meinung des Beleidigers sind. \ 10 Rap. .Vor
dem Schuldwesen der Studenten , und den
Mitteln dagegen. Die bis jetzt bestehcnden Schul-
dengesetze sind so wenig ein‘Mittel, das Schuldenma-
chen zu verhindern , daß sie'es pichmehr vermehren hel-
fen. Denn ein solider und. ehrlicher Manu. läßt sch
wegen dieser Gesetze mit den.Studenten nicht sin; fie
müssen also zu listigen und -paffinirten Geldwucherern
ihre Zuflucht nehmen... Qas einzige .Mittel.dagegen
ist, daß auch die Oeconomix der Studenten unter Aufs
sicht komme, daß sie alle Vierteljahr ihrem Aufsebex
genaue Rechenschaft von ihrem Haushalten ablegen,
tmb: paf, menn fic nicht.bestehen, ihneu ihr Gelid. ab-
genommen und von rinem . Administrations. Collegiaverwaltet werde. Zum Zweck der von dem Kol
zu führenden Aufsicht müßten sie ein Ausgabe-: und Sin-
nahme- Buch halten, welches nach einer tabelarischen
Form bey allen Studenten gleichförmig einzurichten
wäre: und .alle fesistehenden Artikel, Collegia ,. Tisch,
Miethe., 2c. in den ersten zwey Tagen nach Empfang
des Geldes voraus bezahlen. Ganzarme Leute,. welche
nicht wissen, wovon sie subsistiren sollen, und nur von
Zeit zu Zeit ein Paar Thaler von Wohlthätern erhals
ten, oder sich von Schreiben, Informiren u. . w. er-
nähren, müßten billig auf Universitäten nicht anger
nommen werden. Da fie sich keine Bücher .und. son-
stige Bedürfnisse anschaffen können, und um ihr Brod
zu. verdienen, ihre Zeit mit Arbeiten zubringen mässeu ;
so ist es ganz unmöglich, daß sie etwas lernen, und sie
fallen jezt und in der Folge dem Staat zur Last. Hat
aber ein Student zwar soviel, daß er nothdürftig fub:
sistiren kann, aber seine Einnahme ist doch nicht zu allen
Bedürfnissen hinreichend, und nicht regelmäßig, so muß
der Vater , oder wer den Studenten sonst schickt , ver-

bunden sepn , alle legitime Schulden seines Sohnes
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bezahlen. iese |

WetwrbiemoniaEn
ther dieErfahruus farGnerb i haa

Zo

V itinGurtTrullond ie toni e
gabe für diejenigen herauszugeben, denen das Nachsu-
then in: den bisherigen Nachträgen zur vierten Ausgabe
lästis ward. Ich erwähne dieser neuen Nusgabe zu
eben dem Zwecke, zu welchem ich die seit dem Anfange
diefer Annalen érschietenen Nachträge (3.B. S. 365.6 B. 95.) angeführt habe‘, mämlich wm eintge kleine
Zusätze "in Absicht mecklenburgischer Schriftsteller zu
machen, die nicht ohnehin aus diesen Annalen ersehen
werden können. Ich beschränke mich jedoch diesmal
auf die beyden ersten: Theile, welche die Buchstaben A
bis G in sich fassen. Aepinus, Franz Joachim,
geb. am 11. Sept. 1740 zu Warbende im Strelitzie
schen, wo sein Vater Prediger war. 2lepinus, S.
U. T. hat seine Stelle beym adlichen Cadetten - Corps,
die keine Direction der ganzen Anstalt gewesen seyn
kann, wahrscheinlich beym Eintritt in das Collegium
der austvärtigen Staatsgeschäfte ganz aufgegeben : auch
zweifle ich, daß er Aufseher der Normalschulen sey.
(3 B. S. 132.) Aspontanus, J. ist, wie nun ein
Correspondent des litterarischen Anzeigers auch bekannt
gemacht hat, der G. S. J. P. A. Müller zu Aurich :
bey der Erscheinung des Buchs war das, soviel ich
weiß, eben kein Gehcimnißk. Babst, D. G. ist am
24 Jul. 1741 geboren. Beck, J. S. geb. am 6 Aug.
1761 zu Lissau, unweit Danzig. Behm, C. L. J.
ist nicht todt, wie S. 671. Th. 1. vermuthet wird,
sondern jetzt.rostockscher Bürgermeister. Berlin, J.
$E. S. geb. zu Friedland am 4 Aug. 1741. Capobus,

J. geb. am 37 Sept. Dahl , J. C. w.et. ig
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Xoftoc'am 1 &amp;eot. 1777. Dankwartb, L. I: I.
ist seit einigen Jahren Amtshauptmann zu Schlags-
dorf im Ratzeburgischen. Detharding j G. k
ist.am 15 Apr. geboren. Ditmar, . F. gcb. zu
Stove im Razzeburgischen am 1 Jul. 1733. fEqy
gert, I. C. hcrißt Johann Christian. Engel,
I. J. iff am 11 Sept. 1741 , uud Engel, A. C. am
72 Aug. 1752 geboren. Flörke , §. J. ist nicht Pres
diger zu Rittendorf gewesen , sondern soll zuerst hierim Lande eine andere Stell gehabt haben : nachhin war

er zu Cumlosen, (6 B. S. 344) unb iff as wenn
ich einer mir gewordenen Nachricht trauen darf, in
Berlin. v. Flotow, A. A. W. geb. zu Gorlosern.
am 28 Febr. 1754, Graumann , P. B. C. geb.
am 23 Nov. 1752. Freylich sind noch mehrere nreck-
lenburgische Artikel übrig, die einer Ergänzung bedürs
fen: hoffentlich aber übernehmen andere, und insbeson-
dere die Mitarbeiter der Monatsschrift v. u. f. M. , eine
gleiche Bemühung. Ich will zu dem Endzweck für dies
jenigen, die diese neue Ausgabe nicht besilzen, die Nah-
men derjenigen einheimischen Schriftsteller anführen,
bey denen entweder der Vornahme, oder der Geburts-
ort, oder der Ort des Aufenthalts, oder das Geburts-
jahr und der Geburtstag einer Ergänzung bedars. Es
sind dies: E. C. A. Behrens , B. S. F. v. Ber-
ger, F. Beutell, G. G. Beyer, L. I. Böcler,
§. H. Böhme, C. §F. v. Bonin, A. G. v. Bran-

ena erAnFer. . . * x) 4 .

now, G. A. Flemming, I. P. Friedrich, A. F.
Fuchs, J. A. F. v. Genzkow, I. G. Groth.

4.

ey, €. Oeltbufene Ucberfidt der wichtigsten Religions-
wahrheiten in zusammenhängenden Betrachtung zum
eigenen stillen Nachdenken verständiger Christen. Ab-
gedruckt, mit nur ein Paar kleinen Verbesserungen-
aus der zwepten Auflage des biblischen Handbuchs
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für selbstprüfende Leser. Stade, gedruckt von H. A.
Friedrich, Königl. privilegirtem Buchdrucker, 1799.
62 Bogen in Octav.

H it Rostock sollte das biblische Handbuch alsCompendium zn allen theologischen Vorlesungen
(3 B. €. 248.) dienen,. ungeachtet es die dazu erfodere-
liche Form überall nicht hatte Jetzt hat der Hr. Verf.
den ersten Adschnitt desselben für die seiner Aufsicht
untergebenen Prediger wieder abdrucken lassen : wozu
ibn diese brauchen sollen, sehe ich auch noch nicht ein.
Auf den ketten zwey Bogen sind die Ankündigungen der
diesjährigen Generalkirchenvisitationen und Synoden,
begleitet mit einer Erklärung und Uebersetzung der
Stelle Ezechiel 7, 1-14, enthalten. Beyläufig wird
einer im vorigen Jahre abgedruckten Rede bey Einfüh-
rung des Hrn. P. Rotermund in Bremen gedacht.

5.
Buonayarte der Welteroberer, oder Goliath ber Iweyte;

im Volkston geschrieben und schnurrig zu lefen, von
Joh. And. Sparwigz, der schönen Wissenschaften
Beflissenen. Rostock , gedruckt in der Mäüllerschen
Officin , 1798. 1 Bogenin Quart.

M'! das für eine Sorte von schônen Wisfenschaftert
aen SauftretendeVersemachreDee
wird man aus einigen Zeilen gleich ersehen. Ich setze
also den Anfang hieher :

" JRBuonap. Frisch auf, Pilot! heran ans Ruder,
Du zögerst noch, mein dummer Bruder?
Sieh wir erobern jetzt die Welt,
Bin Buonapart der große Held.
Berausche mich zuvor in Wein,
Laß dann die Feinde Feinde scyn,
Hau sie in Stücken schüsselklein,
Und schone weder Kopf noch Bein.
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À,

Ueber Protestantisrnus,, Kathollztémus, geheime Ge-
selischaften, und den Religions - Eid bey Protestans
ken. Oder Beantwortung einiger Fragen, die für
Jeden, dem Religion theuer ist, ganz besonders
anjetzt, äußerst wichtig sind, Von Herrmann Pro-
testant. (Das Recht der Vernunft ist göttlich.)
Zweyte, unveränderte Ausgabe. Germanien, 1798,
82 Bogen in Octav.

eränderte Buchhändler - Verhälttisse, die bey die-
ser Schrift eingetreten sind, haben es nothwen-

ia. VS 1.1) uiMductie slr
zugefügte Bemerkung, daß sie nicht verändert sey , zu-
gleich dafür gesorgt, den Verdacht einer beabsichtigten
Täuschung der Käufer abzulehnen.

j M

Gy und letzte Fortsezung der Schrift über
co. Don ben getbtlihen Sovangemitieliyunb
Strafen auf der Universität. – Wenn ein Stu-

dent [eine Schulden. iai Ie so fehlt es an tiven
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zutreffenden Zwangsmittel.. Eine Auspfändung findet
nicht Statt, weil der Student gewöhnlich nichts hat.
Zuweilen legt man aut die ankommenden Geider Yi est:
allcin der Student tveiß sich zu helfen , indem er lein
Geld an andere addressiren läßt. Ein einziges zweck-
mäßiges Mittel hat man auf etnigen Academien ange-
weuder: dies i der Arrest auf das Testimonium beym
Abgange von der Academie : aber es ist gewöhnlich
nur den Protessoren in Absicht ihres Honorarii zuge-
standen. (Bey einem Studeuten , der kein solches Tes
stimouium gebraucht, ist dies ebentalls unanwendlich.)
Durch die Ausführung meiner Voischläge ißt aber hin-
reichend dafür gesorgt. daß jedem, der rechtliche An-
sprüche hat, zu feiner Bezahlung verholfen wird.
Die äblichen Studentenfkrafen sind : 1) Geldstrafen.
Man hat sie auf den mehresten Ucademien abgeschaft,
weil dadurch eigentlich die Eltern bestraft würden.
Ich halte diesen Grund aber nicht für hinreichend : fie
habcn den Vorzug, daß kleine Vergehungen schnell und
vhne üble Folgen für den Fleiß des Studenten bestraft
werden können. Injurien und persönliche Beleidigun-
gen muß mavi freylich nie mit Gelde befirafen. Auch
müßte sich die höchfte Geldsirafe nicht über 5 Rtblr.
belauten: und alle müßten von dem Taschengelde des
Studenten bessiriten werden 2) Carcerltrafe. Sie
ist bisher auf mehreren Academien auf. alle. Gti
denten- Vergehungen gesetztt, worauf nicht Conlilsum
abeund: unb 9telegation flanb : allein fie pat tidyt auf
alle Vergehungen, die man damit zu belegen pflegt.
Wird der Student wegen kleiner Vergehungen mtt eis
nem oder einem halben Tag Carcer belegt, (o wird fie
ein Spiel, und von allem Schimpflichen befrenet. Auch
ift sie nicht so eingerichtet, daß fie ihre Wirkung erfül-
let. Man giebt dem Studenten nach , daß er sich die
Tage wählt, damit er seine Collegia nicht versäume.
Er geht also am Sonnabend halb 1 2 hinauf, und bleibt
bis Montag früh, das wird ihm für 2 Tage gerechnet :
am folgenden Sonnabend macht ers wieder so , und

bringt mehrere Mouate mit Ybfiten seiner e zu.
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Sodann verstattet man ihnen fast alle Bequemlichkei-
ten; fie haben ihr Bett ihren gewöhnlichen Tisch,
Kaffce, &gt; auch obl Gefellicbatten. . Denn obgieich
letzeres nit fcn foll). so ind doch alle Stockncister
lesechlich : noch dazu, wenn diese nicht unter den Uni-
versitäts. Gerichten stehen, wie dies auf einigen Un.iver-
sitäten der Fall isi. Endlich ist das Carcer weit thcus
rer, ais je eine Grldstrate gewesen ift. Der Student
muß dem Stockmeisier täglich etwas zahlen, imaleichen
den Hälchern, die ihn hinauf und herunter lassen, er
muß für alle Besuche etwas bezahlen , er lebt im Car-
cer besser, traccirt andere, spic]t, x. Wie sehr hat
man aiso fehlaegriffen, wenn man acalaubt fat, burd)
die Carcersirafe den Studenten das Geld zu erhalten.
Soll man sie wirklich fürchten so muß eiue hdizerne
Pri:sche nebs einer wallenen Decke zur Bedeckung des
Nachts das einzige Meuble seyn; folange bas Thermo-
meter nicht 2 Grade unter dem Gefrirrpuncte stehet,
darf nicht eingcheizt werden; der Student darf wäh-
rend seines Aufenthaltes durchaus nichts als reines
Wasser und Brod erbalten ; kein Mensch , wer er auch
(eo, darf aufs Carcer gelassen werden ; blog mi(jei
schaftliche Bücher dürfen ihm gegeben werden. Mit
dem Carcer muß Schande verbunden seyn , acht Tage
Carcerstrafe müssen den Verlust aller Beneficien nach
sich zichen, ein Tag Carcerstrafe muß es: schon unmög-
lich machen, das beste Zeugniß beym Abgange von der
Universität zu erhalten. Mehrtägige Carcerstrafe muß
continuirlich geduldet werden, ur.d auf der Stelle an-
fangen, wo die Senten; publicixet wird, so, daß dem
Studenten nicht einmal erlaubt ist, vorher wieder nach
Hause zu gehen. Aber die Carcerstrafe muß auch nur
auf wichtige Verbrechen gesetzt werden. (Wenn man auch
für größere Vergehungen ein strengeres Getänaniß ans
wenden könnte: so dürfte doch in den meisten Fällen die
vorgeschlagene ungewöhnliche Härte ganz uunthig seyn.)
3) Consilium abeundi. Dieses kann das Coucilium
policeymäßig , auch ohne juristische Form , zuerkennen,
sobald es urtheilt , daß. in junger Mensch durchn
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SBenfpiel andere verperbe. Nach dem neuen preußischen
Laudrecht soll der, welcher das Consilium erhält, sos
lange in gefänglicher Haft gehalten werden, bis es der
Obrigkeit seiner Vaterstadt und den Eltern gemeldet,
und oon diesen Maaßregeln zu seiner Abholung getrofs
fen wurden. Allein ich finde diese Bestimmung nicht
gut : ich mögte vielmehr, daß es nichts weiter bedeu-
tete. als was der Nahme sagt. 4) Relegation. Diese
mögte ich lieber abgeschaft wissen, wenn sie mehr als
ein öffentliches durch Anschlag bekannt gemachtes Con-
filium seyn soll, und wenn rechtliche Folgen daran ges
knüpft werden, welche auf Lebenszeit von allen 9Lems
kern ausschließen. Für Ausländer und wohlhabende
Leute, die von ihren Revenden leben, oder künftig
Ocronomie treiben wollen, hat sie keine weitere Folgen,
als das Confilium abeundi: für solche, die Beförde-
rung suchen, ist die Strafe schrecklich, weil ihnen,
wenn es nach den Geseten geht, auch jede andere Aca-
dente verschlossen wird, und ihr Lebensplan auf immer
zerrüttet ist. Dabey muß man doch gestehen, daß die
9telegatíon auf Verbrechen gesetzt' ißt, welche meistens
nir die Folge eines vorübergehenden Studentengeistes
find, der sehr wohl zuläßt, daß aus den Inculpaten
die bravsten und nüßzlichften Leute werden. Daher ent-
stehet denn eine höchltunbillige Willkührlichkeit, welche
der Relegation oft ihre gesetzliche Wirkung,, bald durch
Familien-Rückfichten, bald durch andere schlechtexe oder
bessere Gründe entziehet. (Wäre der Verf. dieser Schrift
ein Rechtsgelehrter, so.würde er das Unzusammenhän-
hende seiner Aeußerungen über die academischen Stra-
fen, und mehrere Collisionen mit andern Grundsätzen
bemerkt haben.) 12 Rap. Von dem academis
fen Genat unb beffen Geschäfften. Der acas
demische Senat ist in den preußischen Landen fast außer
aller Thätigkeit gesetzt , indem man alle Vergehungén
der Studenten vor das Forum der eigentlichen Univers
sitätsjustiz gezogen hat Durch diesen Misgriff ist
den Studenten eine totale Unabhängigkeit von aller

Disciplin eingeräumet, welche alle die Ausschweifun-



9(cabemie|8.35;46.St.365
gen hervörbringt, mit deren Untersuchung und Bestra-
kung die Universitätsjustiz jetzt täglich beschäftigt ist,

uhne daß sie dadurch im geringsten vermindert würden.
(Da die nämlichen Ausschwe:fungen auch auf den an-
ders cingerichteten Universitäten begangen werden, und
da sie auch auf den preußischen Universitäten vorkamen,
ehe diese ihre jetz:ge Gerichtsverfassung erhalten haben ;
so hätte der Verf. schon daraus ermessen können, daß
er sich sehr irre.) Das schlimmste i, daß man auch
die alte Form beybehielt : denn dadurch ist es gesche-
hen, daß man jetzt eine halbe Justiz und eine halbe
Disciplin, d. h. fo viel als keines von beyden mehr
hat. Der Grund dieser Uebel ift, daß die Gesetze für
die Universitäten von Leuten verfertigt sind, welche sonst
zwar viel Kenntnissc haben mögen: aber vom Univer-
fitätss und Schuiwesen gar nichts verstehen. Es ist
also nichts zu rathen , als. die ergriffenen Maaßregeln
wieder aufzugeben, und die Gewalt des Senats o
groß als möglich zu machen, auch von dessen Ausspri-
chen keine Appellation zu gestatten. 13 Rap. Noch
etwas über die Möglichkeit , alle diese Vor-
schläge auszuführen. Die arößte Schwierigkeit bey
der Austührung dieser Vorschläze wird man in der
Menge der Studenten finden:: aber es sind ja nur we-
nige Universitäten, welche über 500 enthalten, wie we-
nig ist auf den andern die Arbeit der Aufsicht. Jst die
Sache nur einmal in Ordnung , dann geht alles ganz
leicht. Freilich wird der Wille vieler Professoren ent-
gegen stehen: aber wenn auch die jetzigen nicht alle
wollen, so werden doch die künftigen leicht dazu zu bes
stimmen seyn, denn es ist ja mit dieser Einrichtung ibr
eigner Vortheil verbunden; ihre Ehre, ihr Ansehen,
ihre Einkünfte werden vergrößert. Ich räume auch
ein, daß viele der jetzigen Professoren sowohl zur Auf-
sicht als zu der vorgeschriebenen Prüfung untauglich
sind: man müßte aber in Zukunft bey der Wahil der-
selben auf die zu beyden Stücke gehdrigen Talente mebr
Rücksicht nehmen. (Es mangelt jetzt oft an brauchba-
ren Personen , eine erledigte Yrofellor: Stele iu bese[UN
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ten, und man nitrimt dann aus Nothwendigkeit einen von
denen , die man zuerst übergieng. Sollte man mehre-
re finden, wenn zu den bisherigen Erfodernissen noch
die Eigenschaft eines guten Studenten - Vormundes
binzukommen muß ?) Es ist falsch, wenu die Professo-
ren vorgeben, daß sie zu diesen Geschöfften keine Zeit
hätten : denn wie viele Professoren sind nicht Super-
îIntendenten, Prediger , #c. wie viele Zeit wenden nicht
die medicinischen Professoren an ihre Praxin ? Keiner
von ihnen beschwert sich darüber, daß er dabey sein
Professoramt nicht ordentlich verwalten könne ; sie md-
gen also von diesen Nebengeschäften soviel niederlegen,
als sich nicht mit den neuen Professorgeschäften vertra-
gen will. Auch können sie ein Buch weniger schreiben,
oder ein Collegium weniger lesen. Entschlösse sich die
Regierung , dieser wichtigen Sache einige taufenb
Rthlr. aufzuopfern, so würde sie noch gewisser zum
Zwecke gelangen : sie dürfte nämlich nur einige hundert
Rthir Gehalt für die Curatel geben, dann würden fi)
bald mehrere dazu entschließeu. (Deswegen bliebe es
doch aber immer gleich zweifelhaft, ob diese bezahlten
Cui atoren das ausrichten könnten und würden, was
der Verf. von ihnen erwartet.) ~

Dies ist der wesentliche Inhalt dieser Schrift. Der
neuen Vorschläge sind, wie man siehet, nicht (0 viele,
daß es nöthig gewesen wäre, 17 Bugen damit zu fül-
len. Alles aber, was dadurch erreicht werden foll, läßt
fich in einem größern Umfange, ungleich einfacher und
vhne große Kosten für den Staat, erreichen, wenn beg
Besetzung der Aemter mit Studirenden durch ein stren-

ges Eramen die Brauchbarkeit des Subjects außerweifel gesett wird. Wer durch die Ueberzeugung , er
könne künftig nicht anders, als durch die erfoderlichen
Kenntnisse zu einem Amte gelangen, nicht zum Flciße
bewogen wird, bey dem ist auf alle andere Bewegungs-
gründe noH weniger zu rechnen. Häjt man es aber
nöthig, auch das bisherige sittliche Betragen zu erkun-
bigen: so wird das Zeugniß der academischen Gerichte,

ob und aus welcher Ursache der Competent währeneiner
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seiner academischen Jahre‘ in Untersuchung gezogen sey,
schon mcistens das E: heblichste nachweisen. Was von
der Nothwendigkeit, bey der Wahi ber Professorcn zu-
gleich für alle einzelne Fächer zu sorgen, von der Voll-
ständigkeit der academischen Vorträge , von der Ein-
cassicung des Honörarii, und andern Gegenständen
gejagt wird, ist im Wesentlichen schon vorlängst in Au-
rege gebracht; hier ist dabey manchmal gerade das über-
gangen, was eigentlich die mriften Schwierigkeiten
macht. Ucberhaupt wäre es gut gewesen, wenn der
Hr Verf. auf das vorzüglichsie, was in neuern 3eiten
über die Verbesserung der academischen Anstalten gs
schrieben ist, mehr Rücksicht genommen hätte.

3s
Untersuchung über den Ursprung der Evangelien beg
 HMatthäus, Marcus, Lucas und Johannes, und

ihre canonische Autorität, vot Iohann Wilhelm
Bartholomäus Rußwurm *) Erster Theil.
(Vt delint vires, tamen est laudanda voluntas. Ovid.
Pont, £11, 4.) Stafeburg, 1797.  Gebrudt voit
Zacharias Hinrich Gläser n Commission bey den
Hrn. Gebrüdern Hahn in Hannover. 18 Bogenin Octav.

Z' Göttingen ward von der theologischen Facultätvor einigen Jahren den dortigen Studenten dié
reisfrage vorgelegt : Quacnam lit origo Euangeliorum

Matthaci , Marci, Lucae &amp; Iohannis ? ex quibusnam
fontibus eorum. auctores hauferint? quibus maximé
le&amp;oribus &amp; quo confilio finguli fcripferint! quo de-
nique modo &amp; quo tempore factum fit, vt quatuor ifta
Euangelia máiorem, quam Euangelia, quae. vocant

ric? "Der Hr. Vers, unternahm die Beantwortung
derselben, und erhielt das Accesst. Jrtzt ien p::
die damalige Preisschrift erweitert, und in deutscher

*) m s s man n, wie im porigiährigen Staatscas
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Sprache. In demvorliegenden Theile beantwortet er
die benden ersten Fragen folgendergestalt: Man habe
wahr scheinlich von dem Leben Jesy ungleich früher eine
schriftliche Rachricht gehabt, die in mancherley Kopien
vieifache Zusätze und Veränderungen erlitten. Diese
zu berichtigen, wäre die: Absicht der Evangelisten ge-
wesen, und sie hätten also bey ihren Evangelien jenes
Ureoangelium, (wie es hier gekannt wird,) obgleich
nicht nach gletchlautenden Kopien vor sich gehabt, wor-
aus sich denu die: Uebereinstimmuna tn ihren Erzäh-
Iungen erklären lasse. Dagegen könne fliattbáus,
Marcus und Lucas einer das Evangelium des an-
dern nicht benugt haben: ob Johannes die Arbeiten
der andern gekannt habe, fey zweifelhaft , ager alsNAugen;euge habe er nicht- nöthig gehabt , aus einer
folchen Quelle zu schôpfen Der Vortrag könnte besser
und kürzer seyn. Das gewählte Motto dürfte übri-
gens bey einer (rentoillig übernommenen Schriftstellerey
nur sehr selten, und bey diesem Buche überall nicht
eine gültige Entschuldigung darbieten.

4.

gr IS(tt Dcf. 1794 -verflatb zu N7estlin der bot
tige Prediger, Hr. Johann Clamor Buchholgzz.

Er hatte im Jahre 1754 diese Stelle erbalten. und is
nm 14ten Nov. 1726 zu Verchentin bey Wahren
geboren. In seinen Nebenstunden beschäfftigte er sich
auf eine zufällige Veranlassung zu Zeiten mit der aiten
meckl. Geschichte :. indeß ist, soviel ich weiß, von ihm
nichts anders gedruckt vorhanden, als die Uutersuchung
eines Vorfalls in der Geschichte des Grafen Hinrichs
und der Gräfin Audacia von. Schwerin, (1 B S.
156.) in der Monatsschrift von und für Mecklenburg,
und die Geschichte der Stiftnng des Klosters Dobber-
tin, VÖ B. S. 154. 190.) in den meckl. gemeinnütt-
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Meue Meccklenburgische Staats- Kanzley zur Kenntniß
der Meckleuburgischen Staats - Verfassung und
Rechtsgelehrsamkeit, von W. I. F. Manzzel, Hers
zoglich - Mecklenburg : Schwerinschen Hofrath , amb
der Mecklenburgischen Landstände Syndicus. Drits
ter Theil. Neustrelißz, 1798. In der Michaeli-
schen Buchhandlung. 18 Bogen ín Octav.

r. Hofr. N7angzel fähret fort, mancherley ihtn
) verfommenbe ungeorudte £ormalien fort;

dauernder Geltung , oder minoe(fteno
bleibenden Werths, durch den Abdruck bekannt zu
machen. Dieser Theil enthält : 73) Den niedersächs
sischen Kreis - Abschied vom 4. Dec. 1654, wegen der
zwischen Mecklenburg und Holstein gemeinschaftlis
chen Präsentatiou eines Assessors zum Reichskammers
gericht. 74) Den Niedersächlischen Kreis - Abschied
vom 23. Jun. 168 2, wegen vierzigjähriger Modera-
tion des Matricular Anschlags des Färstenthums
Schwerin und der Stadt Lübeck. 75) Vergleich
zwischen Churbrandenburg und Mecklenburg-
Strelitz vom 21. Febr. 1716 wegen der Landeshoheit
über das Dorf Fürstenhagen und die Feldmark Boy-
ftevfelo, 1€... 76) 3uce zwischen Pommern und

Mecklenburg. Strelirz gegen der Landesgränze in
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der Gegend der Stadt Friedland, vom 16. März 173x.
77) Ritter und Landschaftlicher Beschluß vom 27. Ock.
1735, wegen sechs- und vierjähriger Dauer der Haupt-
mauns-. und Provissor- Stellen bey den Klöstern. 78)
Nachtrag zu dem vorhergehenden Gränzreceß von 1731,
d. d. den 6. Oct. 1745. 79) Reversalien des. Her-
zogs von Strelitz und des Königs von Preußen vont
17. Jun. 1754 und 22. Jul. 1754, wegen der even-
tuellen Successjion, Führung des meckl. Titels uad
Wapens, unb cines guten nachbarlichen Vernehmens.
$0) Gemeinfame Angelegenheiten der Städte star-
gardschen Kreises, nebst den darauf ertheilten Reso-
lutionen vom 1. Sul. 1754. 81) Fernere Vorstellun-

en und Erinnernngen der Städte ftargatofcben
Preises., nebst den. Hherzogt' Refolutionen vom 1 6 Jul,
1754. 82) Agnitionsacte des strelitzischen Hauses
wegen ber zur Reluition der an Braunschweig Lüne-
burg verhypotheeirt gewescnen Aemter gemachten An-
leihen, vom 15. Sept. 18. Oct. und 28. Oct, 1766.
83) Vereinbarung vom 10. May 1776 wegen Tilgung
der Steuer- Receptur: Schulden. 84) Streligzischer
Hausvertrag, vom 28 Nov. 1772. 85) Verbindung
des ritterschastlichen Amts Mecklenburg wegen zehn-
jähriger gemenfamer Uebertragung der Untersuchungs-
fosten bey einigen Criminalfällen, vom 1. May 1786.
’6) Herzoglich. Streliszische 3teverfalen vom 1. Jul.
1786 wegen Aufhebung des Abschoßrechts mit den
waldeckschen Landen. 87) Herzoglich - Strelitzische
Reversalen vom 30 Jul. 1787 wegen Aufhebung des
Abschoßrechts mit der Stadt Osnabrück bis auf 3
p. C. 88) Reichshofräthliches Erkenntniß vom 6.
Sept. 1787.,, wegen der privativen ritterschastlichen
Landuniform. 89) Mandatum fiue claufula 00m 29.
May 1775 wegen sollenner Eröfnung des Landtags,
nebst der nachherigen Paritoria vom 24. Aug. : 789.
90) Convention mit Braunschweig - Lüneburg
vom 2. Nov. 1799 über die Abwässeruug des lauen,
burgischen Amtes fieubaue. 91) Reichsbofräth-
liche Erkenntnisse vom 13. und 17. Nov. 1789 , die

verbo-
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verbotene Verpachtung der Bauerstellen an Personen
bürgerlichen Standes betreffend. 92) Streligzische
Steperjalen vom 12 cum. I79T, mege" Aufhebung
des Abschosses mit Hessen - Cassel. 93) Erklarung
des § 47 des Landesvergleichs, die Steuer der zwey
Gesellen Haltenden Handwerker betreffend. 94) Ver-
gleich zwischen der Ritter- und Landschaft und der Stadt
Rofkrock äber die ältern Processe und Irrungen vont

EHE $i.
1793 an den engern Ausschuß, wodurch demselben ers
dfnet wird, daß das Verhältniß des stargardschen
Kreises zu den beyden andern zu F festgeseizt ley. 96)
Konvention der Justizkanzley zu Lrenstrelirz und des
märkischen Pupillen, Collegii vom 5. u. 20. Sept.
1795 , zur Beförderung vormundschaftlicher Verwal-
tungen. (7 B. S. 200.) 97) Reversaien der Stadt
Roftock wegen der in der Regel aus die Person eines
Bürgermeisters zu richtenden Wahl des Landtags - Dei
putirten. 98) Vereinbarung vom 28. U. 29. May

Edoetesa95s

6 Jahre. 99) Vereinbarung der Ritterschaft vom
g. Dec. 1795, wegen Aufhebung der bisherigen Alters
nation bey Präsentationen eines ritterschaftlichen oro
dentlichen Beysißers beym Land - und Hofgericht, im'
gleichen wegen der Eigenschaften des zu präsentirenden.
10:2) Reichshofräthliche Erkenntnisse wegen nachzusu-
chender herzogl. schwerinschen Bestättigung des zwischen
der Rittérschaft des mecklenburg. wendischen und
der Ritterschaft des stargardschen Kreises am 22.
Oct. 1790 vollzogenen Vergleichs, soweit selbiger die
Üebertragnng der durch die Vermessung und Boniti-
rung ausgefallenen Hufen betrifft, nebst der auf diesen

Gegenstaud beschräukten herzogl. Confirmation vom
a5 ic Vorrede giebt eine kurze Uebersicht derjent-
gen Verhältnisse , welche gegenwärtig Behuf der Beyo
träge zu Landes + Stenern uny Anlagen bey den fts
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schaftlichen Gütern , den Gütern unb Dorfschaften der
brey Landesklöster, dem roftocker Difstricte, und den zu
den Kämmereyen der Landstädte und den Oeconomien
gehörigen Höfen und Dorfschaften, theils in Folge des
ausgemittelten Hufenstandes, theils vermöge mancher
bis zum Jun. 1794 erfolgten Vereinbarungen und Er-
kenntnisse untergelegt werden müssen. In den Zahlen
haben sich hiebey einige Druckfehler, welche auch in
dem Buche nicht ganz vermieden sind, eingeschlichen,
die jedoch der einheimische Leser leicht berichtigen kann.
Einen Zweifel habe ich indeß gefunden , der nur durch
eine von dem Hrn. Verf. erbetene Erläuterung gehoben
wurde.: diese will ich also für andere, die in dem
râmlichen Fall scyn könnten, anführen. S. VI ist
uämlich die Summe der Hufen im mecklenburgi-
schen Kreise zu 17892.H. 34 Schfl. , und im wens
dischen Kreise zu 1015 H. 2131 Schfl. angegeben,
welches zusammen 34042 H. 55§: Schfl. ausmacht:
hingegen werden S. X1k nur 3403$ H. 7134 Schfl.,
also 3 H. 5942 Schfl. weniger, an privativen ritters
schaftlichen Hufen im mecklenburgischen und wen-
dischen Kreise berechnet. Diese Verschiedenheit bes
gründet sich in einer, S. 128 der Fövischen Ausga-
be des Catasters angeführten Urtel von 1790 , nach
welcher das daselbst aufgetührte Dorf Buchholz für
biele $ 5. 5912 Gdfl. ur Aufenfteuer betragen
muß, dagegen aber von dem Beytrage zu ben gemein-
famen uno privativen ritterschaftlichen Anlagen befreyet
ist. Nuf eben diesem Grunde beruhet es demnach,
daß die ritterschaftlichen Hufen aller drey Kreise S.
X zu 38764 H. 4143 Schfl. und S. K1 zu 38754
5745 Cfl. gescket worden.

Noch bemerke ich, daß ber Buchhändler Michaelis
bey der Uebernahme des Verlags von diescem Werke,
den von beyden erseren Theilen noch vorräthigen
Exemplarien einen neuen Titel mit einer [pätern Jahr-
n und der Bezeichnung seines Verlages beygefügt

2. Ueber
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Ucber Leipzig, vorzüglich als Universität betrachtet.
Ein Brytrag zur Geschichte teutscher Bildungsanstal-
ten. Zweite umgearbeitete Auflage. (Dem Ver-
dienste scine Kronen, Untergang der Lügenbrut.
Schiller.) 1798. 47 Bogen in Octav.

Cy AWREUSARMER
Auflage (8 B. S. 146) eine zweyte geworden. Was
ich aus jener anführte , ist unverändert geblieben : ich
darf also jetzt nur noch aus den bcyden hinzugekomme-
nen Abschnitten ebenfalls ciniges ausziehen. IX Ueber
den Abstand zwischen dem Studirenden und
dem Lehrer, so wie über den academischen Se-
nat. Der größte Theil der Studirenden besteht aus
Landeskindern, welche mchrmals bloß eincr im Con-
victe für fic beftimmten Freysiclle oder eines Stipen-
diums wegen sich zum wissenschaftlichen Leben bestim-
men. Auf den größtentheils sehr schlecht beschaffenen
c&lt;ursächsischen Schulen erzogen, kommen sie ohne alle
feine Bildung auf die Uuiversität, wo sie , ihrer Lage
wegen uufähig, in die feinen gesellschaftlichen Zirkel
aufgenoinmen und im Umgauge mit Menschen geübt
zu werden, die Spuren jugendlicher Rohcit nie ver-
lieren, vielmehr mit den Regeln des Wohlstandes frem-
de, in ihrem Betragen ungeschliffen bleiben, auch, ohne
Begierde nach den edlern Theilen der Gelehrsamkeit
meistens Answendiglerner und Pedanten werden. Soll
der würdige Lehrer mit solchen Jüngerleins , welche
schon so verderbt auf der hohen Schule ankommen, daß
seine Bemühungen um sie wenig günstigen Erfolg vers
sprechen, sich in eine Gemcinschaft einlassen, welche
ihm scine nützlichen Beschäfftigungen gewidmete Zeit
raubt? Ein anderer Theil, welcher ohne angewiesene
Untersiützung bloß von zufälligen Erwerbsmitteln feinen
Unterhalt zu finden sucht , seufzt meistens unter der
Bürde sciner mannigfachen mit Mühe verknüpften Ar-
beiten, und hat, scbeugt von seinem Schicksale , in
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bey den größten Anlagen nicht den Muth, an feinen
Lehrer sich anzuschließen. Von denjenigen, welche vom
Kriechen, von heimlichen Augebungen , von blinder
Anhänglichkeit an die Feinde des Lichts leben, will ich
[chweigen: ihrer ist ein in Rücksicht auf die Schänd-ichkeit eines solchen Betragens etwas zahlreiches Häuf-
lein. Verzeihlich wäre unter solchen Umsläuden das
zurückhaltende Betragen der Lehrer, wenn nur nicht
öfters auch zu große Härte und Stol; von diesen ver-
rathen würde, die wirklich übel angebracht sind. Hie-
von giebt besonders der academische Senat auffallende
Beysviele, wo die Partheyen nicht immer mit der ihnen
auf jeden Fall geziemenden Achtung behandelt werden.
X. Ueber einige Mittel, den Gebrechen der
Universität abzuhelfen. Die Theure der nothwens
digsten Lebensbehürfnissse , die vielen drückenden Reben:
nusgaben, worunter ich auch die Ausgabe von 1 Gr.
für den Thoreinlaß rechne, welche der Studirenden
wegen, so hart und ungerecht sie auch in Rücksicht dieser
ist, nicht abgeschaft werden kann, die Menge niedrig
denkender, in der größten Abhängigkeit befindlicher,
und der Achtung des gelehrten Standes Abbruch thuen-
der junger Leute, die allzu gehäufte Anzahl größten-
theils geringfügiger Lehrer , der hervorstechende Lehr-
zwang, machen eine, wenn gleich nur ailmälige, doch
ervstliche und radicale Kux wahrlich unumgänglich. nd-
thig. Der erste und wohithätigste Schritt dazu wäre-
die Universität an einen andern Ort zu verlegen. Sm
einer Handelsstadt, wo sich alle Thätigkeit um das
große Wort Gewinn herumdreht , welche bey einem
kleinen Umfang zweymal im Jahr eine unermeßliche
Anzahl von Ausländern in sich faßt, und dann felbft
über die Wohnungen der Studirenden nach Belieben
tyrannisiret, wo. eben dieser Verhältnisse wegen Zer-
streuungen und Gelegenheiten zu den verderblichsten
Vergnügungen und schändlichsten Ausschweifungen aller
Art so reichlich dargeboten wérden müssen, ist eine Unt-
versität ganz am unrechten Orte. Zwentens ist die völ-
lige .Herstelung einer den Gesetzen der Vernunft ge-

mas
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mäßen Lehrfreyheit Bedürfniß. Chursachsen tar es,
aus dem vor Jahrhunderten über mein deutsches Va-
kerland die Morgenröthe cines bessern Tages sich ver-
hreitete: solite es am Ende des 18 Jahrhunderts
noch siehen bleiben wollen, wo es damals stand ? Eben
so ist drittens zu wünschen, daß man in Besetzung der
Lehrstellen ein gewisses Maaß beobachten , und nur dar-
quf sehen möge, ob der junge Gelehrte, welcher sich
als Docent feslsetzen will, seinen Platz auch wirklich
verdient. Unter vielen Docenten sind natürlich der
fchlechten viele : und der Einfluß dieser auf ihre An-
hänger ist unverkennbarnachtheilig. Die besten Lehrer
können neben ihnen nicht aufkommen , und mauches
Guee nicht bewerkstelligen. Brodneid, dies schreckliche
Uebel, wächst dadurch mit jedem Tage, und durch ihn
werden dann so manche Scenen veranlaßt, welche die
Ychtung des angehenden Gelehrten gegen seine Führer

pwsshmenmute real nt nile Cri
per, sondern lieber wenige denkende Köpfe und Mäne
ner von anerkannter Gelehrsamkeit an die Lehrstellen
zu setzen. Dann werden mit dem Lehrstande auch die
Belehrung Suchenden in einen bessern Zustand gesetzt,
und die Quellen so manchen nicht geringen Uebels ver-
siopft. Uebrigens ist auch noch mehr Strenge bey Auf-
nahme academischer Bürger zu wünschen. Dies ist in
L. böchstndthig, wohin jeder Bauer seinen für Arbeis
ten unbrauchbaren Sohn schickt, damit er dort einmal
Mageister werden soll. Schulzeugnisse können solchem
Unfug nicht steuern, denn der Verf kennt mehr als
einen Ort, wo diese um sehr billige Preise zu habensind._ErnstlichefjrüpumgenvordemAbgangeaufUniversitäten dürften ein sichereres Mittel seyn.
Im übrigen beziehe ich mich auf mein vormaliges
Urtheil, was auch von der zweyten Auflage gilt,

3.

Ehristlicher Heldenmuth. Rede bey Einsetzung der drey
Feldprediger für die aus. den Herzogthämern 2"
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men und Verden zum Feldzuge commandirten Regi-
menter, gehalten von Johann Caspar Velcthu-
sen, Generalsuperintendent in den Herzogthümern
Bremen und Verden. Vierte Auflage. Hannos
ver, in der Ritscherschen Buchhandlung, 1793. 2 Bo-gen in Octav.

Ryu bseaNode
den, daß davon 4 Auflagen gemacht werden mäüssen,
und zwar laut der Vorrede in drey Monaten, das
begreife ich doch nicht, obgleich dabey nicht fo [cbr vorm
Verkauf als von einer Distribution zur Bewirkung mil-
der Beyträge die Rede gewesen. Um die zweyte und

dritte Auflage werden wir uns eben nicht bekümmerntfe.

4.
Der zehnte December. Lustspiel in einem Ack. Von

August Wilke. Zum erstenmal aufgcführt auf
den. Privattheater zu Grabow. 1798. 4 Bogen

A" mehreren Orten Mecklenburgs haben sich seit einl-ger Zeit Liebhaber . Theater formiret: ob zu ire
gend einem Vortheile für die Kunst? muß erst der Er-

folg ergeben..EineinGrabowvereinigteGesellschaft der Art, die den Geburtstag des Durchl. Her-
zogs auszeichnen wollte,, gab die Verarlassung zu die-
sem Stücke, das freylich etwas besser ist , als manche
seines Gleichen, aber doch den Grad der Göte nicht

hat, daß cs den Beyfall des großen Publicums fin-en könnte.

S.

9[n 27. Apr. ward der Hr. Prof. Beck ín$ Conciium aufgenommen, und diese Reception durch ein
vertheiltes Patent hicselbst bekannt gemacht.
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Rostockschen Academie.
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Den 11. Jun. 1799.

l.

Der Medkllenburgische Landtag auf das Jahr 1798.
Für den Freund des Vaterlandes. Schwerin, bey
Wilhelm Bärensprung, Herzoglichen Hofbuchdrucker.
53 Bogen in Quart.

ach der Vorrede ist der Hr. Verf. dieser Schrift
ein Mitglied der Landtagsversammlung , wel-

! cher die gegebenen Nachrichten unmittelbar nach
den Verhandlungen aufgesetzt, oder aus den daselbst
vorgeiegten öffentlichen Papieren genommen hat. Er
versichert, mit Sorgfalt beachtet zu haben , daß vom
Wesentlichen nichts verloren worden, soweit es beym
Gewühl der Geschäffte und bey dem öftern
Mangel an Zeit suf Landtagen möglich ist.
Seine Absicht war, eine Nachricht von allen Landtags-
geschäfften, in gedrängter Kürze, bald nachher, und zu
einem mäßigen Preise zu liefern : und darin die in dem
Landtags - Protocoll so febr zerrissenen und durch ein-
ander geworfenen Gegenstände möglichst zusammen zu
stellen. Er verspricht zugleich, diese Arbeit fortzusetzen,
wenn das Publicum ihn unterstützt: womit der Verle-
ger noch den Vorschlag verbindet, daß er bis 1795 zu-
rücke gehen wolle, um diese Ausjüge solchergestalt an
das gedruckte Landtags -Protocoll von 1794 (6 B. S.
321.) anzuschließen. B d b Fe
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Je einleuchtender es ist, daß nicht nur diejenigen,

iwesche an den ständischen Versammlungen Antheil neh-
men, sondern auch einheimische Gelehrte und Geschäfts-
männer einer genauern Kenntniß desjenigen nicht ent-
behren können, was zwischen den Landesherrn und den
Ständen verhandelt, und von den letzteren ssonst vor-
genommen wird; defto mehrere Dankbarkeit gebührt
denen, welche uns diese Kenntniß auf einem minder
schwierigen und kostbaren Wege, als bisher möglich
war, verschaffen wollen. Auch hat mich die Durchsicht
des letzteren Landtags - Protocolls beynahe zu der Ueber-
zeugnng gebracht, daß ein geordneter Auszug aus dem-
selben, wenn er von einem sachkundigen Manne ges
macht wird, dem wörtlichen Abdruck des ganzen Pro-
tocolls noch vorzuziehen sevun mögte. Es leidet ferner
keinen Zweifel, daß der Hr. Verfasscr alles geleistet
Habe, was man in seiner Lage leisten konnte; er hat
vielmehr manche Erläuterung mit einfließen lassen, die
inan in dem so sehr auf die Anlagen uud andere Papicre
sich beziehenden, und daher nicht allenthalben eine deuts
liche Darstellung enthaltenden Landtags.Protocoll nicht
findet. Aber demungeachtet hat der Auszug doch die
Gestalt noch nicht, die ich ihm zur Erreichung seines
guten Zweckes wänsche. Denn 1) genügt, wie ich schon
vormals bemerket habe, das Landtags- Protocoll nicht
zu einer vollständigen Uebersicht aller ständischen Vers
handlungen, vielmehr müssen wenigstens noch die Con-
vents- Protocolle, und wegen ihrer Benlagen auch die
Ausschreiben zum Convent, und zu Zeiten auch andere
Circularien mitgenommen werden; es wäre denn, daß
man diese Anlagen bey den nächsten Protocollen mit-
nehmen wollte. 2) Der Auszug müßte sich nicht auf
die Protocolle beschränken , sondern sich auch noch auf
die wichtigern Anlagen erstrecken , und davon einige

pna m sae HeeBis
zur Kenntniß der einheimischen Verfassung dienen, müß-
fe der Zweck werdeu , der die Auswahl bestimmet. 3)
Der Hr. Verf. führt selbst an, daß das Gewühl ger,
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Geschäffte und der Mangel an Zeit auf Landtagen ei-
nen solchen Auszug erschwere : ich würde hinzsetzen,
daß es eigentlich wohl nicht einmal möglich sey , alle
zu den vorgetragenen Gegenständen gehörige Actenstücke,
da sie in den Versammlungen und Committen gebraucht
werden , zum Behuf eines solchen Auszugs hinlänglich
ju nugem. Wird nun überdem dieser Auszug , so wie
diesmal, früher abgedruckt , als die gewöhnlichen Ab-
schriften des Protocolis in Umlauf kommen, nnd mit
dem gemachten Aufsatze verglichen werden können: so
ift eine völlige Uebereinstimmung in der Sache und ein
allemal zutreffender Ausdruck schwerlich je zu erreichen.
Eine solche bemerkliche Unvollfiändlichkeit fiel mir fo:
gleíd bep ber erften Durdjfidot auf, ba («b S. 35 zwar
die Wahl des Hrn. Y. v. Kampsz angezeiget - aber
nicht zugleich angeführet fand , daß ihm 400 Rthl. Zuo
lage bewilliget worden. Eine nachherige Vergleichung
mit dem Landtags- Protocolle hat mich belehret , daß
nicht allein der Aus;ug an mehreren Stellen zu kurz
ist, sondern sich auch manche Abstimmigkeiten finden,
welche selbst im Ausdrucke nicht immer gleichgültig
(nb. Ich will einige erheblichere Beyspiele anfüh-
ren. S. 16 ist bey den Landes, Beschwerden nicht ber
merkt worden, daß fie fid) auf ben stargardschen
Kreis nicht erstrecken, uud also bloß den schwerin-
schen Herren Commissarien übergeben. fimo. S. 17
heißt es bey der 4 Proposition; „Ser. Suerinenlis habe
„auf die letzte Vorstelung ungeachtet eines wiederhol-
(ten Anrufs nicht geantwortet; '’ im Protocoll aber :
ner lege die ~ erfolgte unbefriedigende höchste Reso-
„„lution vom 21 Jun. hiebey vor.'' Ebendaselbst heißt
es bey der 10 Proposition : „das schwerinsche Mini-
„terium Habe die Correspondenz desselben mit dem
„schwedischen .Miristerio mitgetheilt’: nach dem
Protocolle aber hat die Herzogl. Regierung dem En-
;,gern Ausschusse darüber keine Communication gemacht,
\sondern der Hr. v. Storch auf Radegast ein an ihn er-

ans en. metit! G. 21 «int bit39
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und 4r ropofition nod) einige Zusätze, ohne welche
man von dem eigentlichen Gegenstande nicht hinlänge-
lich unterrichtet wird. Und S. 31 würde ich unter den
einzelnen Anträgen die Anfrage des Hrn. v. Bodditt
auf A. Carin, wegen Verbindlichkeit der Medicinal-
Ordnung, nebst der darauf ectheilten Antwort, eher
als vérschiedene der andern erwartet haben.

In Rücksicht auf die versprochene Fortsetzung dieses
Auszugs würde noch dic Besorgniß entstehen, daß jede
Behinderung, welche den Hrn. Verf. abhielte, dem
Landtage oder den einzelnen Sessionen beyzuwohnen,
auch auf die Fortdauer und Vollständigkeit dieses Aus-
zugs einen merklichen Einfluß haben werde , da sich die
Lücken aus der bloßen Abschrift des Landtags. Protocolls
nicht ergänzen lassen. Inzwischen eröfnet das Land-
tags - Protocoll seibst schon cine besfere, pier ebenfalls
nicht angeführte Aussicht zu einer genauern Keuntniß
der neuern Landtags- Verhandlungen. Es ist nämlich
auf Veranlassung der Ankündigung dieser Schrift der
Vorschlag geschehen, einen ähnlichen Auszug jedesmal
durch den Land. Syndicum unter der Aufsicht des Ens
gern Ausschusses mit Umsicht und Treue verfertigen und
abdrucken zu lassen; und es ist beliebet, darüber auf
künftigen Landtag den Beschluß zu fassen. Sollte dies,
wie man ja wohl hoffen kann , Beyfall finden, so darf
mansich nicht allein versprechen, daß das Werck die
vorhin beinerkte , zu Erreichnng des Zweckes unentbebt:
liche Vollständigkeit erhalte; sondern man wird auch
noch den Wunsch hinzufügen müssen, daß die Verhand-
lungen seit 1755 in gleicher Maaße nachgeholet wer-
den, und solcheraestalt ein der Beförderer würdiges
Ganze entstehe. Dem Hrn. Verf. dieses Auszuas wol-
len wir sodann danken, daß er zu dieser nützlichen Ein«
richtung die Veranlassung gegeben hat.

2,
"TH.

Allaemeines gus der Universitäten, Gymnasien,
Lyreen und anderer gelehrten Bildungsaustalten in
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und außer Teutschland. Ersten Bandes viertes Heft.
Erfurt, in der Henningsschen Buchhandlung, 1798.
6:1 Bogen in Octav.
g^ 1) Versuch einer Beantwortung der Fra-ge: was können unsere Bilduigsanstalten für die
gymnastische Erziehung thun? von G. Röpke. 2)
Ueber die. Universität Wrlangen und über das dersel-
ben incorporirte Gymnalium illustre. Fortsetzung.
(8 35. S. 137.) Diesmal bloß Nachrichten von dortir
gen Professoren. 3) Briefe eines Reiscnden üher das
academische Gymnasium zu Coburg. ~ Es ist in zwey
Auditöria getheilt, wovon das untere das Paedagoge-
um, das obere das Publicum genannt wird. Sica
aen, melde in$ Paedagogeum aufgenommen werden,
müssen schon einen ziemlichen Grad von Vorbereitung
mit bringen : es werden daselbst die vorzüglichsten ts
mischen Schriftsteller erklärt, Geschichte, Geographie,
Matheinatik und etwas Theologie und Philosophie ge-
lehret, und Uebungen im Lateinschreiben angestellet. Im
Publico werden diese Uebungen nach einem erweiterten
Zuschnitte fortgesett, und nuch außerdem Physik, Dis
tetik , Anthropologie nnd die Inftituten vorgetragen.
Das Gymnasium hat ein physicalisches Museum, eine
Sammlung von Münzen und Kunstproducten, und eine
Sammlung mathematischer Wertzeuge. Der hohe
Thurm des Gymnasiums wird zum Objseryiren ge-
braucht, und ist bereits mit mehreren brauchbaren In-
sirumenten versehen, Die Bibliothek ist eine der besten,
deren lich Gymnasien zu rühmen haben. Das Con-
victorium war ehedem beträchtlicher, es wurden 30
bis 36 Convictoristen Mittags und Abends gespeiset :
allein wegen nachläßiger Verwaltung wurde diese Zahl
vermindert, und nur die Mittagskost gegeben. Die
Immatriculationskosten und einige jährliche Bibliothek-
gebühren abgerechnet, hat ein junger Mensch für nichts,
als für scinen Unterhalt zu sorgen , da er bey dem fo
ausgebreiteten öffentlichen Unterricht, den er unent-
geldiich genießt, fast allen Privatunterricht entbehren
kann, Im Ganzen wide das Gymnasium ean
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feben einer tnipetfitát baben, — unb tvirflíd) ift es
auch durch ein kayserliches Privilegium zu einer Unis
versität (n drey Facultäten erkläret worden,
wäre nur der Numerus der Studirenden größer. Ue-
brigens findet man nur bey wenigen Studenten , wel-
&lt;en Nahmen hier die Musensdhne führen, um das
Vorrecht eines academischen Gymnasiums geltend zu
machen, einen anhaltenden Fleiß: und der gesellschafts
liche Ton in den coburger Zirkeln , auf deren Tischen
überall der großmächtige König Pharao seinen Scep-
ter schwingt, ist den Skudirenden nicht vortheilhaft.
4) Annalen gymnasiastischer Bildungsanstalten. 5)
9nnalen academischer Bildungsanstalten. Von Hei-
delberg, Ingolstadt, Salzburg und Upsal. ~~
Der Krieg hat die Thätigkeit zu Heidelberg ins Ste-
en gebracht. Die Zahl der Gtubíirenben (d)molts von
$00 i 150: nachhin ist sie wieder bis auf 200 gesties
gen. Die Universität bezieht die meisten und beträchts
]ichsten Einkünfte aus den pfälzischen Ländern jenseits
des Rheins : dics hatte schon in dem gegenwärtigen
Kriege die nachtheilige Folge für die Universität,, daß
sie ihre Lehrer nicht mehr besolden konnte; sollten jene
Länder abgetreten werden, so müßte (ie nach einer mehr
als qoojährigen Dauer wieder aufhören, oder es müß-
ten neue Quellen entstehen, woher sic ihr Geld bezd-
ge. ~ Ingolstadt wird jetzt, im Verhältniß mit den
vorigen Zeiten von Fremden wenig besucht; utd wenn
nicht ein Zwanagesetz alen Bayern das Studium auf
ausländischen Universitäten scharf untersagte, so wür-
den auch wenige von diesen es besuchen. In den neuern
Zeiten beförderten viele zusammentreffende Ursachen die
Ibnahme der Universität. Der Studienplan ist ganz
gut, nur daß statt der vorgeschriebenen Lehrbücher
manchmal bessere gewählt werden könnten. Die Vor-
lesungen werden vom ersten November bis letzten
August alle genan so gehalten, wie sie in dem jedes-
maligen gedruckten Verzeichniß angezeigt sind. Die
Sittengesete sind, was sie auf ieder Universität seyn
sollten, strenge: das grobe Burschenwvescn kennt 2ie
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nídjf. — Sic 3Inmjabl ber Cfubirenben in Gabburg
vermehrt sich immer, und man kann sagen, daß bie
Universität sich in einem ehrenvollen Wachsthum befinde.

3*
Neue Monatsschrift von und für Mecklenburg. Sie-

benter Jahrgang, 11 und 12 Stück. November
und December, 1798. Schwerin, 7c. 8 B. in Quart.

Gu 1) Nachtrag zu der Abh. über ben Gelbeverkehr in Mecklenburg, 1c. (8 B. S. 319.) 2)
Einiges über die Berichtigung abergläubischer Volks-

pe
Blüthen, von Theod Flörke. 5) Hane an seine
Meitgenossen der allg. Prediger. Wittwen - und Waisen-
Verpflegungs + Gesellschaft. ~ Rähere Aufklärungen
Haben ergeben, daß der Zustand der Kasse nicht vollends
so bedenklich ist, als er schien. (8 B. S. 88.) Außer
dem, was hierauf Bezug bat , findet man auch verschie-
dene Nachrichten, die den Verf. und die meckl. Geists
lichkeit betreffen. 6) Berichtigung der Bemerkung über
die peßlersche Dreschmaschine,, vom Hrn. Prof. Kar-
sten. (8 9. S. 320.) 7) Anzeige einer dconomischen
Schrift. ~ Es ist die Abh. des Hrn. Lunquist. (8
B. S. 317.) 8) Etwas über den neuesten Stellver:
treter des indischen Zuckers, oder den Zucker aus der
Runkelräbe, von Hrn. Glendenberg. 9) Etwas
über Pachtungs - Cessionen. ~ Eigentlich nur eine An-
leitung das Aßstandsgeld mit deu Zwischenzinsen zu be-
rechnen. 10) Nachricht, was die Runkelrübe eigent-
lich für eine Pflanze sen. Aus den Hamb, Addreß-
comtoir Nachrichten.

Ö.

ss den Bepträgen zu neuen Erfahrungen derRechts- und Gesserzkunde, oder Iahrgän-
gen der Rechtspflege bey den Holsteinschen
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VUbergerichten, des Iahrganges von r793 zwei-
ter und dritter Abtheilung, finden sich folgende
auf die Academie zu Riel Bezug habende Verorduun-
gen. 1) Placat wegen des academischen Ehren-
gerichtes, vom 14 May , 1795. Es ist meistens
mit dem von mir schon angézeigten Plane (4 B. S.
179) übereinstimmend. Aus den Professoren werden
hakbjährtg ein Director, ein Substitut und ein Su-
pernumérarius erwählt, von denen zwey nebst 6 De-
putirten, deren Alternirung jetzt auf eine andere Weise
eingerichtet ist, das Ehrengericht ausmachen. 2) Re-
script vom 25 LIov. wegen der Policeygerichts-
Behörigkeit des academischen Caffeeschenkers.
Er soll dem städtischen Policengerichte gleich den andern
Galíimirtben untetiorfen fepn, weit sonlt. in.den- öffent-bichen Häusern keine en rmige Ordnung zu erhalten
stehet. 3) Rescript vom 12. Dec. nach welchem die
Universität auctorisiret wird, mit der Üniversität zu
Jena die angebotene Convention wegen der relegirten
und mit dem Conlilio abeundi belegten Studenten
(7 B. S. 215.) einzugehen. 4) Verordnung vom
18 Dec. wegen Prüfung der Candidaten der
Rechtsgelehrsamkeit. (6 B. S. 398.)

5e
Darstellungen aus der Welt der Erlanger Musensdhne,
zur Räückerinnerung und Bcherzigung. Frankfurt

und Leipzig, 1798. 20 Bogen in Octav.

quein für einen Studenten, nach den gewöhn-lichsten Beschäftigungen eines erlanger Studenten
georduet, und mit einer Menge zufälliger Abschweifun-
gen versehen, machen den Inhalt dieses Buches aus,
in welchem ich nichts gefunden habe , was die ssonsti-
gen Nachrichten von dieser Universität vervollständigen
oder berichtigen könnte.
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Y.

Ueber Dienstentlassung und Dienstauffkündigung. Vom
D. Jacob Friedrich Rönneberg, Hofr. und Prof.

in P Berlin bey Heinrich Fröhlich , 1799.
T *

* ey diesem Buche muß ich mich auf eine allgemeine
M Angabe. seines Inhalts beschränken. Nach eis

^werkuxzen Einleitung wird. in der ersten Haupt-
abtheilung von der Dienstentlassung nach dem Rechte
der Natur und dem allgemeinen Staatsrechte gehandelt;
In der zweyten Hauptabtheilung beschäftiget sich der
Hr. Verf. mit den hierauf Bezug habenden rômischen
Gesetzen. Hier gehet er von dem Grundsatze aus, daß
die . positiven Gesete zu nichts verbinden , wozuein ver-
nünftiger allgemeiner Volkswille der Staatsgewalt keinen
Ruftrag geben können; erklärt I. 6 8 6 D. de except. I. 2
C. de Prof. er Med. I. 38 C. de Decur. und I. 3 C.
de Prack. Orient. er Illyc, ; und prüfet zuletzt die von
der seinigen abweichenden Meinungen einiger Rechts:
gelehrten. In der dritten Hauptabtheilung gehet der-
selbe zu den deutschen Reichsgesetzen und zu einigen
Provincial - Gesetzen über. Hier sind einige Paragras-
phen auch dem mecklenburgischen Rechte gewidmet, und
ein Paar andere betreffen. die. Dienstentlassuns,, cines$
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Landsmannes *). In einer vierten Haupatbtheilung wird
die Dienstentlassung nach seyusollender Sitte uud Ge-
wohuheit einer halbjährigen Dienstaufkündigung in fol-
genden 7 Abschnitten untersucht : 1 ) Von diefervermeint
lichen Sitte im Allgemeinen; 2) Wie dann, wenn die
Dienstaufkfündigung im Bestallungsbriefe vorbehalten
worden? 3) Läßt sich denn doch wohl nicht durchs Her-
kommen die in den Bestallungsbriefen gewöhnlich vor-
behaitene Clausel der Dienstaufkfündigung rechtfertigen ?
4) Was mnß nun aber auch der Stqat thun, wenn
ihm ein brauchbarer Beamte den Dienst kündiget ? 5)
Was ist jedoch sodann zu thun, wenn der Beamte das
Vertrauen des Regenten verloren hat ? 6) Von den
Volgen einer eigenwillkührlichen Dienstaufkündigung
für den Staat; .so wie auch davon: ob der Staat in
BBerlegenbeit kommen könie, wenn die Aufkündigungse
Claussel in den Bestallungsbriefen aufgehoben würde;
7) Wie ist das Rechtsverhältniß in Rücklicht auf Dienst-
ettlasuns - ,Uin tübtlid)en Hintritt des bisherigen

taatsregenten' ...

Man wird ans dicser Inhaltsanzeige schon "afntf
tien , daß der Hr. Verf. die Dienstentlassung eines Be;
amten misbillige, so. lange nicht durch rechtliches Er-
kenntniß ausgemacht ist, daß er diese Strafe durch sein
Betragen verwirkt hat.

Um

uutrdie9 " kiten det Varagtaphen hieher: 1. Was wegen
des Mecklenburg MWG det Und war in ben
fogenannten Iuttiffiois Decifionibns t amb ibus "n
483.) 15. 9Barum biefe fayfetlidyen Decisionen me
den Landes « GrunbaefeBen gehören. .111. Was m
Dienstentlasung in den Landes - Répersalen v mam
CArt. 4.) 1V. und was deshalb im ssecuratiousMiss
v MEA i5. Qt. 41.) verbeiffen or
X. Was die ERRANTA is ci&gt;el ve;
gen einer Diensientlassung enthalcen. . Ziegtartifel iio

fir enenaebreuemgrBagwi
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au die Nachricht von der in Vorschlag gekommenen| hiesigen gelehrten Zeitung (7 B. S: 154. 8 B. S.
s01.) bis zu dem jetzigen Zeitraume fortzusetzen , ift
noch nachstehendeNötiz hinzuzufügen. Das Concilium
überreichte das Erachten der Committe im November
x796 der herzogk. Regierung mit der Anzeige, daß die
Ausfertigung der hiesigen gelehrten Zeitung , ju deren
Herausgabe man sich vorläufig schon'bereit erkläret hatte-
Von der Anweisung des dazu ndôthigen Unterstätßungs-
Fonds abhängen werde. Eine genaue Ausrechnung
der erfoderlichen Summe sy unmöglich gefunden , in-
dem diese fich erst durch die Erfahrung mehrerer Jahre
im Durchschnitt berechnen tasse : aber ganz geringe
könne ke nicht deg. da die Menge und Kosibarkeitdér zu diesem Zweck. anzuschaffenden Bücher , und die
sowohl in Absicht auf die Erlangung der Hülfsmittel,
als -in Absicht auf den Debit der Zeitungen ungünftige
Lage Rostocks die Ausführung erschwere. Man schlug
aiso vor, zum Fond für diese gelehrten Zeitung diejenis
gen 12151 Sttblv. 3/ß1. Zinsen über das Alterum tan-
rum, welche in VeinVergleiche von 1793 (4 9. O 316.
§ 3.) zur landesherrlichen Gnade verstellet worden,
anzuwenden, diese Summe als ein zinsbares Kapital
von herzogl. Kammer übernehmen zu lassen, und die
davon jährlich fallenden 600 Rthlr. Zinsen zuin Unter-

Eun du ttederiensmi
thek eine erhebliche Beyhùlfe, deren sie noch fo sehr
bedarf., erhalten würde. Zugleich hofte man, daß
die Bewilligung dér Postfreyheit innerhalb Landes kein
Bedenken finden werde. Auf diesen Antrag ist aber
bisher die höchsteResolution nicht erfolget. .

Wienothwendig cs sey, für einen dauerhaften Fond,
und eine nur'dadurch zu bewirkende feste Einrichtung
zu sorgen, hat seit 1796 das Beyspiel zweyer andern
gelehrten Zeitungen ergeben. Das erste und hauptsächs
lichsie bot die leipziger selehrte Zeitung dar, die "



388 Alnnalen der Rostockschen ;
als eine Privatunternehmung seit vielen Jahren, ich
meine seit 1715, erhalten hatte , âber mit dem Jahre
1796 eingegangen ist. Unsireitig ist L.. wohl derjenigs
Ort in Deutschland, welcher die meisten Hülfsmittsl
zu einer gelehrten Zeitung darbietet. Durch die Messen
hat man dort eine bequeme Gelegenheit, .aus alen
Läudern Bücher zu erhalten, und folche auf andern
Wegen , als durch die Posten zu bekommen. . Die
Menge von Buchhändlern und Commissiouairen macht
es möglich, manche. Novität zur Durchsicht zu haben,,
die man an andern Orten kaufen mpß. Die academis
sche und Raths - Bibliothek, noch mehr aber die vielen
beträchtlichen Privatbibliotheken, und selbst dex Vor-
rath dortiger Antiquare, liefern gewöhnlich die zur
Vergleichung erfoderlichen Bächer und ältern Ausga-
ben: wenn sie dort nicht siud, kann man fie aus Draga
den , Wittenberg, Halle, Jena, Weimar, Er-
furt, Gotha, uad mehreren umliegenden HÖertern
bald und ohne große Kosen leihen. Auch sind vers
hältnißweise in L, mehr Mitarbeiter, als an den tt ci
sten andern Orten aufzufinden. Gieichwohl kränkelte
die Zeitung, so lange ich sie kenne, das íft über 3o.
Jahre, weil sie keinen eignen Fond, keine felte Einrichs
tung, keine bezahlte Mitarbeiter hatte. Was sollte
man denn bey einer rostockschen gelehrten Zeitung erwars
ken, wenn man sie aufs Gerathewohl anfangen wollte,
da uns alle jene Vorzàge fehten. Die zweyte gelehrte
Zeitung, deren hier zu erwähnen ist, ist die würzbur»,
ger, welche ungeachtet ihrer neuen Einrichtung, und
ungeachtet deren Redacteur, Hr. Prof. Röl, sslbst eis
nen Buchhandel angefangen, dennoch mit dem Jahre
1798 schqn wieder eingegangen seyn- würde, wenn nicht
der Fürstbischof durch seine Untersthtzung solches abge-
wandt "hätte. Hiebey ist aber wisder eine Verände-
rung in der Einrichtung erfolget : die Zeitungen selbst
sind anschließend den Reeensionen gemibmet, unb bie
litteraviiden Sintelligenyfadpen finb in Beplagen verwier
sen, die außerdem noch Original - Aufsätze über wissen-

[chaftliche Gegenstände, kurze Nachrichten von E
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mischen Schriften, neue Entdcekungen ober 2Seobadji
tungen in Wissenschaften und Künsten, Nachrichten von
Fortschritten der Indüsirie ih Känste im Wäürzbur-gischen, und Beyträge zur Geschichte desselben, Ictztere
hoffentlich mit einer etwas sirengern: Auswahl.. als in
den beyden vorigen Jahrgängen, enthalten. (ollen.

. Wer diese Vorfälle, und dis. Geschichte der: ehemas
ligen rostocker, hamburger.,...altonaer ,. belmr
siädter, hallischen, frankfurter, und mehrerer
andern gelehrten Zeitungen erwägt , wird die Nothwen-
keit der von der Committe untergelegten: Grundsätze
leiche erkennen.. Immer wird es besser seyn, . dexgleis

en jar nicht anzufangeu, ol8. (ie in einer därftigen
Bestalt austreten , uud nach einigen Jahren unrühau

lich wieder pexschwinden zu lassen.

j*€€bein.AllgemeinenlitteratifchenAnzeigerfürbie4$ Jahre. 1796 und 1797.(8.B.,S. 14. 273.). sud
auch mebrexe Notizen entbalten, melde fd) auf. bie
MINE. Gelehrten - Geschichte beziehen. i-
M UIG Hte
er an keinem anonymischen Inserate ipeitex Antheil habe,
akdere sind aus der Feder des Hr. Doct. Roppe :
ob außer diesen beyden sonst yvch ein Correspondent
über. cinheimische Gegcustände vorhanden scp, .unh.wer
bíe$ fep, ift rr unbekannt. Maniche darin eithg[tensNachrichten sind nicht ganz richtig , und , wie man au
häufigen unzutreffenden Ausdrücken ersehen kann , aus
unzuverlässigen Quellen geschöpft. Das Erbeblichste
wird man aus diesen Annalen, berichtigen könuen: ein
Paar Notizen will ich denn doch anführen, theils im
die aus diesen Blättern noch nicht'zü. entnelmende Be-
richtiqung nachzuholen , theils um. die: Unzuverlässigkeit
solcher Berichte kennbar zu machen. 1. Der Sohn des
Hru. H. R. Rönnberg, welcher mehrere Artikel in

Archenholz Minerva, gu gen Hof Ludwigs
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XVI von Augenzeugen geschildert, x B. Gött.

uuRe qrUu . i .. . . .

Brödhagen in Haniburg ist von der philosophi-
sthen Facultät dem Cuncilio nicht zum Prof. der Ma-
thematik. vorgeschlagen, “ foiglich auch dieser Vorschlag
nidt qurüde geaommem ‘worden : sondern der erste und
einzige: Vorschlag lautet so, wir ich ‘ihn vormals
(735: 39) angegeben. I11. Richtig mag es seyn,
daß Hr. A v. Rampsz än einer historischén Entwicke-
lung. der hentigen Verfassung des Herzogthams N7eck-
Ilenburg. Stargard gearbeitet; und es ist. zu wün-
sthen ,' daß er sie vollende und durch den Druck bekannk
mache : -aber im Junius 1797 konnte eben so wenig ge-
fagt werden , daß sie nächstens erfcheinen werde; als

Webers Abhandlung über ujurionunbSchmäl
schriften zu Michaelis 1797 ganz unfehlbar heraus-
t werde. Hoffentlich werden diese Beyspieleunrirhtiger und. zweckloser Nachtichten. genügen.
zu fitfocf fid and,eite für bicGeschichte unsers
fatbeó- bemertli)e SRotü , nämlich’ eit Vetrzeichniß
[dminnidyer ftit/T663 bl ben 25. 9Lpr. 1788 geacn bít
Erkénntnisse des Reichskaminergerichts bey der Reichs-
verfämimlung- durch die Neichsdictatur angebrachten
Reécurse. Aus demsslben erhellet, daß in diesem Zeits
kaumper r7s2 wegen ber mandelslohischen Schuld-
Re li ergriffene Recurs der einzige mecklenburgi-

|: !;
iL.

Suvplettent zu der. neuen-Monatsschrift von und für
Mecklenburg, 4 Stück,, zum Monat December 1799,
Schwerin 2c. 44. Vogen in Quart.

(pu: 1) Gedanken über die Gedanken eines Land-.predigers, die Einführung eines neuen Landes-
Catechismus betr. :(7 B. S. 395,) Nebenher noch eins
und. anderes als Zugabé. 2) Ein.paar Worte über ei:
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tien befoubern SSorfallj Der in Der yortfe&amp;umg Det SBrit
fe über die Erbeontlacte der Prediger, S. 181 ; f.
beyläufig ‘erzählt wird. 3) Krankenhölfe. Stücke es-
nes 1764 gedruckten Romans , mit.einem kleinen: Anp
hange. 4) Ob durch das in den hiesigen Landen ge-
wöhnliche Exameu der Candidaten der Theologie die
Fähigkeiten derselben hinlänglich erprobt werden? -
Dies Examen hat freylich nicht allein die Unvoltssra-
menheit aller Prüfungen, sondern es ist auch nicht ganz
zweckmäßig, daß es den Superintendenten übertragen
ist. Da dies aber eine gesetzliche Bestimmung'ist : fa
wird eine andere Einrichtung große Schwierigkeiten har
EroMNPTfet
(8 B. S. 248.) 6) An das Liebhaber Theater in Ros
stock. - Ein kleines Gedicht. 7) Sollte man wohl wis-
sen und bestimmen können, wenn ein gutes Honigjahr
kommt ? vom Hrn. P. Friedrich. 8) Ueber das Nie-
berfallem der So]daten beym Feuern im vordersten
Se Gti dediund ist nicht nothwendig. let manche Drkches

b.
Geschichte der c&lt;ristlichen Glaubenskehren voin Zeital-

ter des Athanasius bis auf Gregor den Großen, von

Sidoftdinatrit.?:
Theil. Leipzig y bey Paul Gotthelf Kummer, 1799.
x NAlph. 102 Bogen in Setav.

fu bíicfem Theile ift ber smoeyte 9f bfebnitt desBuchs
4$ nach folgenden Abtheilungen fortgesezt? 4.Art.
Vom Menschen nach seinem urspränglichen und gegen-
wärtigen Zustande. 5 Art. Von der Person Christé.
6 Art. Von dem Geschäfte und Verdienste Jesu. 7 Art.
Von] der Ordnung des Heils. 8 Arr. Von der heil.
Schrift und Tradition. 9 Art. Von den Sacramen-
ten. 10 Art. Vom Tode, von der Anferstehung quad
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vort künftigen Zustande. xx Art. Von der &lt;chrisil.
Kirche. Ein ganz kurzer dritker Abschnitt enthält
noch cinige allgemeine Bemerkungen über den Lehrbe-
griff dieser Periode. : (s B. S. 238.)

6.

H'; Prof.. J. C. Schwab hat in seiner PreisschriftZe über die Frage : Welche Fortschritte hat die Meta-
physik seit Leibnigens und Wolfs Zeiten in Deutsch-
land gemacht? die mit den Preisschriften der Hrn.
Prof: Reinhold und Abicht 1796 zusammen gedruckt
erschienen ist, unter den Metaphysikern der. Periode
von 1760 , 1780 , S. 90,, f. die Verdienste des Hrn.
E. N. Tetens um diese Wissenschaft umüändlich ent-
wickelt.. Für ‘den künfttgen Biographen desselben wird
aifo dieser Abschnitt zu bemerken seyn.

r Z

trum xo May ertheilte die theologische Faculttihrem Collegen, dem Hrn. Prof.Lange, die Würe-
de eines Doctors der Theologie, und machte solches

durch Affigirung und Umtheilung des gewöhnlichen Pa-

8

A" 30 May ertheilte die juristishe Facultät dem. Hrn. Adv. (Hinr. Diet.) Lud. Rrüger zu
Schwerin die Doctorwürde, nachdem er seinc näch-

leut enden, Inaugural - Disputation dffentlich
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T.

Propädeutik zu fedem wissenschastlichen Studio ,. von
J. S. Beéck,'ürdentlichem Professor. der Philoso-

Phie in Rostock. Halle, in der Rengerschen Bauche
handlung, 1799. 1 Alph. 11 Bogen in Octav.

as der Hr. Verf. unter dem gewählten, Tites
versiehet, das wird sich am richtigsien überser

&amp;henlassen,wenn, ich. die Anzeige des Inhalts
hier anführe. Der erste Theil des Buches enthält die
Elementar-Lehre nach folgenden Uuterabtbeilungen,
1. Von der Erfahrung, als einer Erkenntnißquelte; 11.
Von .der. Vernunft, als einer. Erkenntnißquelle , und

imus) vou demPieAugondim
aeperreI. UUz:
Vernunft zusammengesetzten Erkenntnißquelle. Im zweye
ten- Theile sollte die Methoden- Lehre folgen: dies
sen Theil konnte der Hr. Verf. aber diesmal nicht vdl-
lig ausgearbeitet liefern, weil, wie er in der Vorrede
sagt, die zu der Arbeit erfoderliche Geistesruhe durcb
gewisse Umstände, unter andern durch den Ruf hieher-
unterbrochen ward. Es ist also diesmal tur auf det

letiten 6 Dlätteru einiges M diesem Gegenstande vorgetragen.
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getragen. Dag ber Sr. Verf. die kritische Behand-
Ilungsart der Philosophie ‘zu der seinigen gewählt hat,
ist aus seinen früherey Schriften. schon bekannt ;. aus
esrni # Ursächt 41s0; weshalb ich mich. #tsher auf eiye

eaauere. Anzaße des Inhalis der hahln gehdrigen. Abrhandlungen nicht eingelassen habe, begnüge id) mid)

c E ug (irquaegieinerg Anzeige. Das Buch
2.

Ueber die Erbcvnkracte der Prediger. Eine Fortsetzung
in Briefen.. . Veritas. aJium parit. .. Schwerin und

Wismar, im Verlag der Bddnerschen Buchhand-
lung, 1798. 16 Bogen in Octav.

quemt To beschaffen, daß der Hr. Verf;' mit Bequemlichkeit noch ein Dutzend solcher Fort-

segungen schreiben kann, ohne daß .die Sache dadurchum einen Schritt weiter. kommt. Auch hier setzt er
och immer voraus, was ert zu erweisen war , daß

b contracte an fid) ingültig find ;: und nach Mee
MWöraussetzung liefert er unter dem:Nahmen -von Brie-
fen 12 einzelne Abschnitte, die weder unter sich noch
init dem ersten Theile (7 B. S. 79.) in einer genauen
Verbindung stehen. Eine kurze Anzeige ihres Inhalts
wird dies näher ergeben. .x Br. Winleitung. 2 Br.
Ueber das Project , die Pfarrländereyen zu
veräußern, und die Prediger mit baarem Gelde
zu honoriren. Vermuthlich ist ein lustiger Kopf
durch das Buch des Hrn. Verf. bewogen wörden, ihm
bie [chreckhafte Erzählung zu machen, daß die Kammer
die Pfarrländereyen verkaufen, und die Prediger mit
baaren Gelde besolden wolle. Was hat dies aber mit
den Erbcontracten zu thdn ? 3 Br. Einige Ursachen
schlechter Erbcontvacte. An manchen Orten war
der öconomische Assistent des Predigers nicht der ein-
sichtige und redliche Mann, der erfodert ward, einen
guten Contraet zu unterhandeln ; an andern hatte der

Prediger selbst Schuld, daß der Erbpächter sich a"
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heile bewirken konnte. (Wenn ich, fo wie der: Verf:
von einem Falle auf alle schließen wollte, würde ch
noch hinzufügen, daß die Superinkendenten dies Ges
schäfte nicht gehdrig zu dirigiren wußten, sondern fi
fast ganz andie erfien Formulare hielten.) Auch sind
die meisten Erbcontracte in den Jahren 1756 bis
1768 errichtet; wv durch Krieg und Viehsterben die
Isckercultur darnieder lag. (Wenn nnn aber anch itt
diesen Fällen die Erbcontracte nicht aufs Vortheilhaßf
teste für den Prediger geschlossen wären, was noch nicht
folgt, wenn man anch die Wahrheit des factischer
Grundes auf den: Glauben des Verf 'ais richtig anneh-
men teil: so ‘ist dadurch doch weder die Ungäültigkeik
hoch die Schädliehkejt aller Erbcontracte dargethan.)
4 Br. Ueber die unsulàáffiaFeit oet férbcontracte
aus Gründen des mecklcnburgischen Birchets
Staatsrechte. Eine seltsame ‘Sammlung von Ats

umenten. 1) Weil in der Kirchenordnung rid dess
Pandesvergleiche die Erbpachten nicht ausdrücklich.erlaubt
find, ergo sind fic unrechtmäßig. 2) Es sind. bereits
verschiedene Erbeontracte durch Urthel und Recht'cassirtks
kolgüich sinb sie alle zu casiren. (Wie wenn bie Erbi
pächter darauf antworteten, es find bereits.verschiedens
Prediger durch Urthel und Recht abgesetzt, also taugen
sie alle nicht ?) - 3) Jede Kikchen „Vifitatton hat auch
den Zweck, der Kirche und Pfarre‘die entzogenen Gü-
ker wieder t verschaffen : also wird dic in dem fait:

roiiatpiei
4) Im: $00 ped Landesvergleichs ift dieVertauschung
der Kirchen- und Pfarr - Acker ertaubt , also ist dieErbpacht wnérlaubt.—5)ja“derKirchenordnungiftvorgcidrieben, bap Das Qfartgut freulid) erhalten unb
gebessert, und’ den:PredigertihreAreidentia nicht ver-
kürzt werden solten; und nach der Polieeyordnung sollen
die geistlichen Güter nicht zerrissen, verwüstet und ver;
ändert wérdent' also gelten Erbeöntraete nicht , bit
wenigstens immer eine Veränderung enthaltcn. 6)
Der Zweck der Erbcontracte kann in nichts andern he
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léehen,. als in der Verbesserung der. .Pfarreu-; in. h.
gangen Welt. heißt gber Verbesserung. nichts anders,
als Vermehrung der Einkünfte; diefer Zweck wird.jedoch
durch die Erbpachten nicht erreicht. . (Wie nynu. aber;
wenn die.Vermehrung der Einnahme.des Predigers wes
ber der alleinige noch der. haupthächliche 3nd. máte?)
5. Br. Rritische Beleuchtung einiger Erbpacht.

Bes Juve ft, türapts
trgcte-yeschlossen wurden, noch die Contracte unb onu
misüons + Protocolle abgedruckt ind , aus. welchen (ich
die vermeintlichen Mängel beurtheilen lassen , auch
nicht einmal erhellet, ob der Hr. Perf.. diese, Papiere
mit den Charten vor sich gehabt : so fehlt diesen Er-
igrerungen der erfoderliche Grad von Zuverlässgkeit,
taietehmirUhtqubeurteilen.abetdet est:
ßen im Mittelpreise zu 1 ©3123 ßi., der Rocken zu.
1006 33 hl., der;Gersten zu. 361 hl., dcr Hafer zu
223 bl. , und die Erbseu zu 1. &amp; 5 hl. angesétt
finb ,. (fl bod) wobl auf. aüle Fälle übertrieben. 7Brx.
Ueber oen, vermeintliben Gewinn an acit und
Ruhe durch die Erbverpachtung. Die Proce lc
über den Erbpachteontract [ollen mehr Zeit und Ruhe.
rauben,' als die Ackerwirthschaft wit allen ibrenol
gen. s Br. Von. dem Einfluß Jer Wrbcon-.
tracte in die N7orglität des Predigers.und der
Gemeinen. Die aus den Erbpachien . flicßenden
Streitigkeiten uud Verarmung der Prediger giebt mehr
Gelegenheit zu unmgralischen Handlungen ; als die
Ackerwirthschaft. . 9 By. Von dem Schäden der
MWrbcontracte für .die :Wittwen .der Prediger.
In rinigea Exbcontrgeten, ist die freye Wittwenwohs
nung in..eipe baare:unzuxsichende Mieth: verwandelt :
in andern sind anders den Wittwen .nachtheilige Clau-
seln eingerückt... 10 B. Von der Unanwenobar-
keit der Rammertaxe bey, den Erbverpachtun-
gen. Daß die zur Zeit des geschlsssenen Contracts

angenommene Kammertaxe bey den Erbpachten 2nale



9(cabeftie098. 25. 507€ 197
Zukualk nicht eben sq anwendiich sen,: als bes Seitpad
ten,: hat freylirh wohl kein Bedenken. 11 Br. Vom

Been eurdsddalbe.iovielOrtenhat mis
die Erbpacht auch durch- die Berechnung. nach den P
rifications - Tabellen vermindert. . (Wetin : die.. Préiss
zuerst nach dem leichtern Münzfuße soviet:Höher ange-.
schlagen wurden, so-hat dies ja wohl kein Bedenken.): 1x2.
Br. Unmaßgebliche: Vorschläge, bie bey fEvi
richtung ‘eines ELrbcontracts nicht ganz ver-
werflich. seyn:.mögten. Wie diese beschaffen sindy
wird-mati ans. den übrigen Grundsätzen des Hrn. Verf.
schon. abnehmen ‘können. - ‘Uebrigens wird meine
Vermuthung , daß dieses Buch“. von ‘einem Predfger
geschrieben feo, dessen Acker auch in Erbpacht gegésber
nrbem; durch einige..Stelien.dieser Schrift besiätiget...

Ö &amp; 3. sub RTT

D' StaatsYnzotgen beide vin feiner ont
über Universitäts. Gerichte. Folgendes - ist der.
wsgsentliche Inhalt; Zu den sonderbarssen und widersiu-.
MEE annaer GreteEMe.qd
auf allen. deutschen Universitäten üblich sind. . Auffale
leud ist es, daß diese Reliquie des Mittelalters in uye
ern. Zeiten, selbsi. von der preußischen Gesetzgebung so
ganz unverändert beybehalten tvorden. . Die Personenz
woraus die academischen Gerichte herkömmlich bestehen,sind der jedesmalige Rector , die vier Decanen und ein
Syndicus, der aber: nicht auf allen Academien eine
Stimme hat , sondern gewöhnlich nur Protocollist ist.
Wenn also kein Jurist Rector ist,. so sit im academje
schen, Gericht gewdhglich nur. ein Rechtsgelehrter. Ik
diese Verfassung nicht eben so sonderbar , als wenn
cin Stadtgericht so besetzt würde, daß alle Jahre einer
der. Stadtprediger, der Stadtärzte, der in der Stadt

wohnenden Advocaten - 0ber des an der greens
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Stadtschule zu Mitgliedern erwählt, und der Vorsit
unter diesen abwechselnd gemacht würde. Unter den
Univerütäts-Gerichten stehen auf mehreren Universitäter
auch die Professoren selbst. Dies. halte ich für sehr
schädlich, denn es giebt oft genug der Kabale gegen
Collegen ein. freyes Feld : ist der Rector einem Colles
gen nicht grün, so findet er während seiner jähriichen
vder halbjährlichen Regierung immer Gelegenheiten,
ihn das. fühlen zu lassen, und dies befördert gewiß
keine collegialische Verträglichkeit, keine partheylose
Justiz. Professoren sollten gleich andern Eximirten un-
ter den hdhern Landescollegien stehen. Aber sollen denn
den Universitäten. die Gerichte ganz abgenommen wer-
den? Das hieße gleich zur Amputation schreiten, wenn
ein Glied noch gerettet werden kann, und würde. wie-
der nichts taugen. . ‘Denn wer sollte die bisherige Unke
versitäts- Gerichtsbarkeit verwalten ? Etwa die Stadt-
gerichte? Daraus würde manches noch schädlichere
Nebel entstehen. Die. meisten dem. academischen Ge-
richte uuterworfenen Personen ‘ud Studenten, also
S SERESainMMimüssen?und
hiezu schicken sich die Magistrate nicht- sundern weit
besser die Lehrer.“ Folglich müssen die Universftäten
allerdings eine Art von Gerichtsbarkeit behalten, aber
mit insoweit fie zwetkmäßig if... Sollte es rlicht gut
seyn, ihnen folgende Verfassung ju‘ geben ? Sie hätten,
um alle Einrede von Partheylichkeit zu benehmen, zwey
Ieistanzen: die untere, wobey alle Klagen zuerst an-
gebracht würden, bestünde aus dem Rector, dem De-
can der Juristen- Facultät, nnd dem Syndico oder
Seeretair mit Stimmenrecht : die öbere aus dem Rector,
dex ganzen Jurisienr Facuität, und dem Syndico oder
Secretair, aber. leßteren ohne Stimmenrecht. (Der
Reetor und der Déean hatten. aber ‘an der gravirli-
chen Urthel schon Theil.) Went es nicht anf Relega-
tion oder derselben gleiche (?) Strafen ankommt , wäre
diese zweyte Instanz inapvellabel: in diesen Fällen aber
fände noch cin? Appellation an den. gahzen Senat Lat:



9icábeinié. ^g. 3, 50/€t. 399
Det academischen Gerichten blieben nur unterwor-
fen,, -alle Studironde, deren Hofmeister und Bedierité,
und die Bedienten der Universität. Außer diesen aber
keine andere Universitäts- Bürger , sondern diese würs
den an die Stadtgerichte verwiesen. (Wernigsteys wäx-
den in Abficht des Buchdrückers mancherlen Gründe
eine Ausnahme fodern. Und wohin sollen Privatdos
centen und Sprachineister gehören ?)

Anleitung zum richtigen Verstande der Offenbarung
Johannis, von £briftian. Gottlob Thube, Pas
sr zum Baunrgarten im Mecklenburgischen. Zwotes

ganzumgearböitete.Auflage pes Diu u Tan
wen, ieBibucióet Buchhandluug, 1899.

Yon beim Inhalte dieses Buches darf ich bier guy
soviel bemerken , daß der Hr. Verf. die Offen-

barung Johannis mit andern für eine Prophezevhung
derjenigen Schicksale. hält, die der christlichen Kirche
bevorstehen würde, und zwar uach serner Rechnung
bis zum Jahre 1836; und daß er nach solcher Voraus-
se ung das Vergangene auf die Geschichte anzuwenden,
und das Zukünftige vorher zu sagen versuchet. Für
mich hat die Offenbarung Johannis nie. Interesss. ges
nug gehabt, um ihre Ausleger zu lesen: ich kann‘ alés
nicht bestimmen, wie. tveit die gegenwärtige Schrift mikaubern Grfidrungen übereinftimmret,—Auchmußichgestehen, daß das Durchlesen dieses Buchs mir keinen
grdßern Glauberi an die Brauchbarkest der für mich
unverständlichen Offeahazruns und an die Möglichkeiteiner irgend waßrschejnlichtn Deutung ihres mystischen
Inhalts verschaffet hat. Ich begnüge mich also die Ueber-
schriften der einzelnen Abschnitte anzuführen. 1 Rap.
Vorerinnerung, 2 Kap. Nähere Betrachtung der Of»
fegharung Johannis, 3 Rap. Die prophetischeZeits
ße, 4 Rap. Das Weltalter, 5 Rap.  Zeitords
ning der apocalyptischen Weissagungen, s Rap. Vers

qe
IT
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dune „der Weissagung mit dem Gange dep. Ge-
tte: 7 Rap. Was noch zuküuftig ist. : Ser mier

wéssen will, muß alles im Zusauzmenhange. durchsehey.
§ .

Yes weiland Grafen, Rochus Frfédrich gu Lyuat,
* Herrn der freyen Standesherríchaft Lübbenau,

Kona, Dsni(chen .gelieituen  Conferenzminiilers,
Statthalters von “Oldenburg und Delmenhortt,
Ritters vom Elephanten- Orden, &amp;, f, w, linter-
laffene Staatsfchriften. und, andcte, Auffiize vet.
mifchteü Inbalts, .. Zweyter Bland, Hamburg,
bex Benjamis Gortlob Hofmatn,. 1797. ..2. 9i|pp.

Bogen in .Hétgv. '
' nibil bie open von der Convention on dA Lo,
Met fter Ceven, usb! einiges. andern Dicrauf- Be,lg habenden Sshi tn. In der Vorrede wird eip in
des Königs von Prußen Wetken auszugsweile ayge-führer hrief für üutergeschoben. erklärten. . (*

ET

Oo,

Predigten für Ungelehrte, von Ernst Johann Theg-
dor Brückner, Prediger zu Neubrandenburg . im

Mecklenburgischen. Erster und ztvevter Band. Flens-
burg und Leipzig, in der Kortenschen Buchhandlung,
i 1798, 4 Alph. 1 Bogen und 2 Alph. 5 Bo-

DE tic Gewohnheit der Buchhätdlet ist auf dettz
D Titel nicht angezeigt worden , daß dies ein neue

Auflage eincs schon bekannten Buches sey. Permuthlich
A alfo aud) keine Veränberatigen vorgenonjmen seyn.

N a ch r i &lt; kr.

guter bem gewöhnlichen mitt fir dieren Band wirdBändenaggeliefrewerden ees den Belisera n
Somee lee m een,
Qiegiftet aunody bebütftem,
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lehrte sich hauptsächlich beziehende Schriften.

gom G. C B. Ermunterungen an junge Chri-
enf-79. ]

Aepinus , F. J. Geschichte von Mecklenburz, 3 Th. 257.
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Srtemdaff, I. C. 56. 322.
Gtever, €, 5.0, 224.
Srudemund, C. F. 291.
Seurz , C. 114.
Cetene, 7$. 3. 392.
Timm , J. C. 322.
v. Türk, C. W. C. 322.
Tychsen , O. €. 6. 48. I2I.
Uhlig ' S. A. 115.
Deltbufen , 71.€. 290.291.293.
Visbeck , 7$. C. £.. 48.
Vogel , S. G. 322.
Voß , C. J. 190. 320.
Weber, 21.70. 281.390.
Wilke, A. 376.
Ziegler , W. C. L. 6. 304.

I V.

Nachrichten, die Geschichte und Verfassung der
hiesigen und der büßowschen Academie be-

ibliothek , 239.
B' Convictoriflen, Prüfungen derselben, 127.167.
Disciplin der Studenten , 286.

Festprogrammen, 1798, Ostern, 25. Pfingsten, 65. Wey:nachten, 289.
Lections : Catalsgen, 1798, Mich. 129. 1799, Ostern, 305.
Nomination zur erledigten philosophischen Professur, 47. 390.
Orden , Constantisten : Orden, 2. 23.49. 75. 97. 121. .
Prinzen , die seit der Restauration auf der Academie ftu.

diret haben, 2 Georg Friedrich Carl Joseph , vonMecklenburg - Strelitz, 345.
Promotionen, - k. Doctoren, 5) G. G. Lange, 392.

icentiaten, T) D. Yroroin, 192, — II. 9) v4. 1D, £.,

iine ; dann d Venen, 216, —
' % Rn . 1 152. .

Rectoren seit der Restauration ; 10) J. C. Eschenbach, 97.



Reichseontingent, 169. 177.
Rescripte,, vom 13 Apr. 1796, 128..
Stipendien, von- Vassewitz - Dalwitzisches, 27Y-
Vermächtnisse, kleineres mithsches, 26.1. ‘
Zeitung, gelehrte, 201.209. 219. 387.

V.

Academische Einrichtungen im Allgemeinen, und
Nachrichten von auswärtigen Academien.

A.

Y. ten, UrkundeAnsedli mr acE Er, 196 um ini
is eu Erfs 9. | 1707. 41-275.

Ns Reo em Mt ent
arse ungen aus azine x.Adone bmJusti, o. itáten, 1c. e ion . enten, 384.
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mE auf tehtänjzalten, Aufl. 373: T
ein ben Mert ier ra, senhere über Lections-

aam r, I. F. Reil ena , (vo s Ieise durch agere 1 53. "
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B.

Accouchirhaus. in Jena, 34. in Marburg 1 269;
Alumneum in Altdorf, 233.
Altdorf, 91.233.
Anatomische ünstalten in Greifswald, 62. in Jena, 34.
uo EC sU" Min, ar

fitme Gtubenten, 357. .
Bamberg, 94.234.
Bibliotheken , 102, - zu Bamberg, 93. zu Vreslau, 234.

zu Duisburg, 235. zu Erfurt, 143.235. zu Erlan-
get: 92. zu Frank urt, 237. zu Genf, 155. zu
Hjeßen, 250. zu Greifswald, 12. 60. zu Heidelberg-
251. zu Helmstädt, 252. su Ingolstadt , 90. 267.
zu Königsberg, 367. zu Kopenhagen , 277. zu Leip-.
id, I48. zu Maktburg, 269. zu Sine, zo. zu
qoa, 41.47. zu Salzburg, 91. zu Wien, 2353.

Bols! Würzburg, 93.
Botanische Üirten, zu Greifswald, 13.61. $u Helnistädt,

252. zu Jena , 34. zu Ingolstadt, 267. zu Le yatg,
E zuMarburg, 269. zu Pavia, 47. zu Würzburg, 93.! .J.

Burse in Tubingen, 233.
Coffeeschenker , academischer, in Kiel, 384.
Gartelle, 198. 334,
Catechetisches Inftitut zu Heltstädt, 255,
Chewisches Laboratorium zu Pavia , 47.
Chirurgisch : clinische Anstalt zu Göttingen, 272.
Cliuicum in Jena, 34.
(Coburg,) 38r. .

Collegien : Gebäude, großes Collegium in Erfurt, 235. ít
Frankfurt, 237. in Greifswald, 12.59. ín Gottin-

P Ate i Ven Dile d
Collegia und Collegiaturen in Leipzig, 368. Archigy:
muashum in Pavia, 42.45.. Carolinum in rag, 276.
in RARI 9T marianussches und hochmaunsches Stifr

' 2,

Collegienhalten der Stubenten iu Salzburg , 214.Concilium, Deputation und Universitäts-Gericht zu Göt-
tingen, 279. Concilium enerale, officium academicum
unb officium decanale zu Halle, 17. Conliftorium, Con.
cilium arctius nnb Cynbifatà Gericht zu Jena, 256. .

ECouvictorium, zu. Frankfurt, 236. zu Greifsweld, 67.
zu Helnstädt, 253. zu Jena, 34, zu Kövigsberg,
cent rnit 150. 268. 3u Süffeln, 284. zu

? h ). ..

Disclplinargseße für die prenß. Univetfftáten, 105. 293.
besondere Verordnungen gegen die Tumultuanten, 223.



oifcibtinat - Strafen, 362. Gelbfttafem, 23. Carcer, 24.
Gefängniß, 228. körperliche Züchtigung, 22.

Duelle, 7.35. 308. 356.
Duisburg , 198. 234-
Ehrengericht , 384.
tPrfurt, 6.143. 235.
s£clangemn, 92. 137. 144. SI. 581. 384.
Examina , 276.315.353.

acultäten, 297. Eintheilung in höhere und niedere, 299.
echtmeisier, 197. 310. . .
erien, 166. 334.355. zu Göttingen, 162. zu Jena, 255.

zu Ingolfiadt, 382. zu Padua, 44. zu Pavia , 43.

EmCOND
Fleiß der Studirenden, Veförderungsmittel, 353. in Pa-

FondzuGreifswald - 259; zu € e zu Körtigsberge
«e od PME JA ERoccetdientie
verfitàten ; 316, .

Frankfurt , 236.

ie, 144.en 154.
Gerichtsbarkeit der Academien, 31.1, 340. 343. 397. Crie

minal - Gerichtsbarkeit zu Jena, 236.
Heselswaft, gelehrte, in Frankfurt, 237.

ießen , 249:
Göttingen , 250. 278. 340-
Greifswald, 11. 57. 65. 250-
calle, 17.85- 105. 116.225. 250.
X^eibelbetg / 250. 382.
sSelmítábt , 132.251.
rzerborn , 254.
Honorarien : Eincassirung in Kiel, 273.
Jens , 7. 33. 104. 198. 254. 323.
Ingolstadt - 89.266.273.382. ,

Iuftrumenten ~ Sammlung zu Greifswald, 15. 61.
Rs nigsbsrg 267.277.
"Repenbagen; 277.
Rrakau , 234.
Künste , Academie der bildenden Künste in Wien , 236,
Leipzig, 139. 146. 193. 267. 336. 373.
Lowenburgisches Collegium in Wien, 286.
Mängel der Uutversitäteu, $38.arbuv 265.
Mathematisch - physicalische Privatgesellschaft in Erfurt, 6.
Medicinische Anstalten in Pavia, 42. 45, Directorium der
yineinos Ut gu Sena, 184«
Stobelifammet: à Greifswald , 13. ^
fnün(ter, 269,



Musenm zu Erfurt, x43. zu Pavia, 4t. 46. zn Wien,
286. urbanischer Saal in Ingolstadt , go.

Nationenin Leipzig, 267. in Prag, 283. in Wien, 233.
Naturforscher, kays. Gese!lsch. ders. in Erfurt, 235. . natur-

forschende Gessellsch. in Halle, 230.
Naturalien - Cabinet iu Greifswald, 13. 61;, zu Wien, 286.

enpel , 4.4.

Öbserogtorium , zu Genf, 155. zu Greifswald, 62.
Oecon, und staatswirthsch. Institut zu Rinteln, 234.
Orden, 23.138.193. 356.  Gesetße des Constantisten - Ors

dens, 2.25. 49.75. 97. 121. jenaisches Notificatorium. wegen des nien bibens, 323.
Örientalische Academie in Wien, 286.
Padua , 44.

Dirilogil idagogiches Institut zu Helmstädt, 233.
Physicalische Anstalten, phys. öcon. Gesell d. gw Heidel-

berg, 251. Cabinet der Experimental - Physik zu Pa-
vía, 41.45.

eder os liumcta Erlangen, 317. -
Professoren, 336. Besoldung, 349. blinder in Königsberg,

277. emeriti in Pavia, 42. Wahl derselben, 339.

2 Zahl zu Duisburg, 234. zu sar 154. zu
srfa f. avida Mni itaio i siis

uie 'gzer Feldmeßkunst und der Wasserbaukunst da-, .

Real : Academie in Wien, 277.
Rectorat, 341. zu Genf, 154. zu Salzburg, 175. fin-

det sich zu Breslau nicht ,. 234.
Reitbahn zu Greifswald , 62.
Rinteln , 284.
Rom , 44.

Sütenverberbuißber Studenten 332: 346. in falle,87,
Staatswirth=chaftl. hohe Schule zu Heidelberg, 251.
Stiftung für die nordischen Alterthümee in Kopenhagen, 278.
Stipendien, zu Göttingen, 250, zu Halle, 250 zu (s

nigsberg , D zu Leipzig, 268. märkisches, 236.
Studenten, Schulden, 357. 362. Zahl zu Erlangen, 139.

zu Frankfurt, 236. zu Gießen, 250. zu Greifswald,
13. zu Halle, 86. zu Helmstädt, 252. zu. Jena,
255. zu Leipziq, 268. zu Tübingen, 263.

Studien - Commission zu Greifswald, 68.
Studir - Plan der Mediciner zu Pavia , 43.
Theologisches Seminarium in Helmstädt, 233.
Tübingen, 263.284.
Tumulte zu Jena, 37.

Umgang Bes Studenten, 138.142.150. tnit Qrofeffeten,



Vergnügnngen der Studenten in Erlangen, 138.... in Greifs-
wald, 67. im Sulle, só. in Jena - 35. InLeipzig,

Sorge 338-355. 356. Anordnung - 349.; Bezah-
lung - 350. Machschreiben, 8%. Collegia privatiffing

wie!" Erlangen 144. unentgelblide zu Ingolscadt, 266.
Wittenberg , 286.
Würzburg-, 92.. .

amm, serehrte 387. zu Greifswald , 63.
Zootomisches enter in Marburg, 269.
ß wangsrecht der Academien , 273.

V I.

Auf Mecklenburg Bezug habende Gegenstände,
die berührt oder nachgewiesen sind.

MU
gm, tino in Güstrow, 160, im &amp;tteligte
M og ' z n.
A E é ' Büjerwirthschaft, 18.
Crtshzimus at. 96.248.300. ) ,
Crimins\tosen,' Conventionen zu hemeinschastl. Uebertras

Deut, A MS.
Erbyachten! küttiven Previgerfran r künfti ger - s .

Deut ra» Lehnen, deren Gültigkeit » 155.
Vrüuze, 369:
Größe des Landes , 203.
Grünenhäger Bauern, 371.

DA.
puer or dqutt
rime à n des ritterschaftl. Asfessors , 371.

Hufena159.344.
Klöster, 370.
Öopvelwirthschast.- t.
S T 151223.(371. Erdffnung desselben , 370.



Lehmschindel- Dicher, 88.
Leibeigene, 205. '
Licitation der Domainen, 2310
m Charlotte, 99. 3. 991. 79. 87. 200,
Münzfuß, 319. 383.
Deconomifde Gefellíaft , 65. 321.
Prediger, rostocksche, seit der Restauration, Jacobi-Rirche,

ie, 3 Gia "ib 2)pes224. criuhprediger, 1) J. C. Petersen, und 2) G.

 Gu.

fenge, 256. —— ' ' 6 29.9.

Erabaseet feu ionam.
Reéichscontingent , 1c. fot : 329.) 390.

Reichskammergericht, Präsentation bey demselben, 369.UU.
Rherræ, 183. 329.

S s Sanbtagé-Deputitter, 371, Reichs.
shaft. en .177. Vergleich mit Ritter- und Land-

Schildkröten. 96.
Schlemminer Burgt, 207.
Schwebtsche Succefsston , 160,

aver BienendiSchwerin / Fürl enthum , Matricular : Anschlag, 369.
Städte stargardschen Kreises, 370.Slant oe fid Abitiaendieeue in Den Städten, d a die andern, z71,
nam, riteriónide e
Voftsmenge, 11. 205.
Warnemünde , 13.

Wendische Alterthimer, 185. 329.
Wilken, 96,







Allgemeines Register
ü ber

die ersten acht Bände

d e r A n n a l e n

DEF

r o sto &gt; s &lt; en Academie.

Doterinnerumg.

gm Gebrauch dieses Registers bemerke man folgen-des: I. Jm ersten Bande finden sich die Seiten-
jahlen 333 - 336 durch eine Otrung doppelt. 1. Bü-
cher , welche ohne Nahmen. ihrer Verfasser herausge-
kommen, sind in der ersten Abtheilung zum Theil nach
dem sonstigen Titel angeführt, in der dritten Abthcilung
aber sodann unter dem Nahmen ihres Verfassers, wenn
er einheimisch und bekannt geworden ist, nachgewiesen.
111. Dagegen siud mehrere biographische und bibliogra-
phische Nachrichten bey der Anzeige eines Buches mit-
genommen; und es sind also bey der dritten Abtheilung
noch die in der ersien Abtheilung angeführten Anzeigen
von den Büchern desselben Verfassers zu vergleichen,
1V. Eben so ist bey dem letzten Abschnitte der fünften
Abtheilung die vierte Abtheilung , insoweit beyde von
einerley Gegenständen handeln, zu Hülfe zu nehmen.
V. Die bisherigen acht Bände sind, da die beyden Ty-
pen V und 1 zu oft erfoderlich gewesen scyn würden, duch
die Buchstaben A. B. C. D. E. F. G. und H. bezeichnet.
Wenn der Zahl kein solcher Buchstabe vorgesetzt ist, ist
fit von der Seite des nämlichen Bandes zu verstehen,
der zunächst vorher angegeben war.
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Pedér ; d. 3. (Med.) disf. de aere corrupto , 8. 193.

Becker. Ü. G.. vtrum leêtio litt, f. omnibus fit commen.
anda, D. 73.

Beckcr , d 4 dC) diss. de pignore vniuerfitatis, G, 97,
Jeder, 3j.»5. (Med.) disf, an phtyfi pulmonali exulc, con.

veuiant remedia tonica, 3, 129.

Veckmann, A. A. Gedächtnißpred. auf die Amtm. Reuter,
ebrei F. C. A. Mühlenbaukunst, A. 310. Special - Plan

von Ludwigsluft, $. 80. midi, Baukunst , F. 225. Be-
schr. eines Instruments, wodurch Diebe ‘entdeckt oder ver-
scheucht werden, 1 Aufl. G. 224.

Belitz , G. Rede bey Einweihung der Fahuen, A. 25. Rede
bey Einw. neuer Fahnen , H. 40. .

Bemerkungen über Rönnbergs Abh. von den symb. Bü:em,95.250.Benda, F. L. Eantate, die Neligion,. E. 160. Mariechen,
eine komische Operette, E. 224.

v. Berg , I. G. de facult. valalli, per vlt, volunt. circa feu-
dum difponendi , &amp;, 313.

Berlin , J. U. F. Prüfung der Gedanken. über die Kornaus-
fuhr von Mecklenburg , D. 36.

Beschreibung der Feyerlichkeiten am 39 Geburtstage desHerzogs Friedrich Franz , F. 112. Beschr. des Vürger-
fefles am Geburtstage der Herzogin Louise, 112.
i ber Geverlidifeiten ju &amp;trefi&amp; bev der Ver-mählung der. Prinzessin THerese Matcrhilde Amalie , B.

uu
Verlobung der Prinzessin Kouise Charlorre an den König
von Schweden , F. 128:

Beschreibung des feyerlichen Vivats , 1c. D. 24. Ein Paar
Worts. in Hinsicht des Gedichts auf das feyerliche Vi-
vat, D. 24.

Bestand, erwiesener, der Erinnerungen gegen den nenen
Erbvertrag , ‘(von E. J. F. Mangel,) A. 218.

Gr. v. Beust, F. zwey fürstl. Schweftern aus dem. Haufe

Mecklenburg, Stammmütter des Kur- und Fürftl. Haufes
ach?en, H. . .

Beutel, PARTS des Volkes Glück und der Regen-
ten Ctübe, E. 120.

Beylagen , A. n . ,Bevtrag zum pütterschen Bedenken über eive Vormund-
schafts : Geschichte , (von I. I. Prehn ,) D. 138.0 '

Beträge, kleine, zur Erlernung der franz. Sprache, D. 246.
Vihtiothet der Ritter: und Landschaft, (von C. 5. Kange,)
Böhme J. s. Agio- und Rabatt - Tabellen- 2 Aufi. C. 209.
Döttcher; J. A. G. disl, de lopore, interdum periculi va-

cuo , quin imo lalutari , E. 89.
Born-



Borngräber, C. C. von der Unsterblichkeit der Seele, 3. 4r.
Bote, der meclenburgische, E. 312.0.
Bouchholz. F. G. A. anale&amp;a de variolis, S p. I, G, 8o.
Bouchholz, F. G. A. und J. 5. 2ed'er, Auszüge aus medi-

cinifchen Probe- ànd Einladangs - Schriften, 1 D. H. 351.
Boy , &amp;5. Pred. über das Evangelium des Trinitatisfestes,
Dean are, ^j. €, disf, de damno cafuali, 29, 193. de dif-

ferent. inter pupillos et minores, tutores et curatores, (9,73,

v. gu , VG. noch etwas über die Schiffbarmas
Brandes , T. C. F. disi! de thoracis paracenthefi, C. 304.

Briefwechsel, die Landwirthschaft betr. 3 Th. (vom HM.
Ee - 3.3. Uebers. des Briefes an die Cpfefet,
BOUM, f£, S. €. disf, ad Arr. XII. I. P. O. de compenta-

tioue Ducibus Megap. fa&amp;a, D. 123.
Brückner, E. T. J. zwey Gelegenheitsreden, B. 155,

Predigten über die Ebisteln , D, 263. Predigten über

Mrs augen en. s Ausg. F. 80. Predigten für Unge-
Bruger , G. C. über die Vortheile des Studii alter Spra-

den, 98. 296. Nachricht, was in der Schule zu Schwe-
gin gon Mich. 1788 bis Mich. 1790 gelehret worden,

der Brunnen in Stargard , (von J. C. C. Fischer,) G. 96.
Buonaparte der BBelteroberer, (vou 2. A. Sparwißz,)
Burchard, $.45,7f. disf. de effe&amp;, iuram, promisforii, prae-

ced, renunc. benef, adiedii, 91, 305... taf v. Canta SSecz
dia, G. 353. 3:Die Dicter- gamilie, 39. 289. von bet

Minesareittoneemiet
meriden der Rechtsgelahrtheit, 1 X4. &amp;. 105. 2*5. G. 9.

Bmers. D. F. rudimenta critices femiologiae medicinalis,
Galenber auf 1789, 9. 99. 111. auf 1790, 88. 24. auf

17901, 287. auf 1792, G. 144. auf 1793; 33. 120.
quf 1794, 296., auf 1795, G. 173. auf 1796 , $. 72.
quf 1797, F. 376. , 32. auf 1798, 296. auf 1799;
$.223. —. Odwernfder &amp;Gtaatecalenoer, auf 1789,
A. 138. «auf 1790; 93.74, auf 1791, 320. «uf 1792,
G. 210. auf 17935 9. 57. auf 1794, 318. «uf 1795,
€. 180. auf 1796, $. 89.. auf 1797, O. 143. auf

dpteSAperesie
376. auf 1795, €. 336. auf 1796 , F. 158. auf 1797,
6. 104. auf 1798;.9. 80. auf. 1799, 288. —  Cdetà:

PeeceMenesieuMT für Frauenzimmer, (von I. G. t
Canzler,



Canzler (* F. G. über die Errichtung eines Coklegiums für
die meckl. Landesgeschichte und Staatskunde , B. 359.

Charte von Mecklenburg - Strelitz, G. 399.
Clemann, S. Oden und Lieder für das Clavier, G. 232,
Colle&amp;io disf. ac tra&amp;t. ius Lub. illu&amp;rantium, $. 158.
Crohn , J. &amp;5. Rechenbuch, 10 Aufl. B. 143. ]
fDabelow, C. C. disf. natus ex fporifa fuccesf, in feudo ex-

DM x 162: Amos, überfetzt und erläutert, (9, 17.
obf. ad prophetarum minor. loca, $$. 121.

Dankwarth - L. I. I. vom Schmerzgelde, A. 10.
Derharding, G. Fibel oder Schulbuch zum Buchstabiren,

1 Aufl. Ä. 4. 2 Aufl. C. 105. 3 Aufl. 369. Volksseelen
siud auch Menschenseelen , A. 5. Lesebuch, .A. 26. Weyh-

dd: e ' disf, de vía et abufu iuram. perhorre-

NE e p. dis, de finibus et modo applic. forci:
pis et fac. verfionis, 9f. 13. progr. de vtero inuerfo , 9f.
A1. Verzeichniß der meckl. Gondylten, €. 49. .

peli W. G. vom Gastrecht, E. 377. zum Nachdenken
m hen Ast Eschenbach, F. 53. Schreiben an den Prof.

Dietz, J. C. F. Predigten, F. 159. Antitheätet, H, 119.
Dirmar, . F. zweytes Suppl. zum Spaldingschen Reper-
rdsMtee GRE Qd L 213:

See et em nm em der Religion, 4 25. 2. 3.
sot m. Beschr. eines Instruments zum Feldmes-
D!fen Aio. G. F. Daxstellung der gesetzl. Bestimmungen,
P snl V ieiSRI S derangenehínen Empfin-

dungen von Levesque de Pouilly, $. Io4.  Reful-
rate der philofophirenden Vernunft über die Natur des Ver-

Äüirsre der se hordeiunssunteüber BA
Sittlichkeit, 1 Cb. G. 376. 2. Th. H. 104.

gem I; Oe Fon Sinclkairs statist. Nachrichten
ACEEmpfehlung des Wohlverhalrens der fast überflüssig erklär-

ken Worte der heiligen Schrift, (von B. C. Bosegar-

noil, e e "ipit toerben ung mieberfeben) 22fuft. 9I. 39r.
§;A. S. 14§ecpatrag- A.355.391. Biondetta, C.

enge, I. J. kleine Schriften , E. 384, Fürstenspiegel,
Engel,d 3



f£itgél, ^, 4, de difputatione rite infituenda, 2 9fuff, fjetz

vC n T Tier t Erzgebirge
und in Mel. C. 72. Leben des H M. v. Engel. D. 174.

Episcel an die Patrioten Mecklenburgs, von Schiffbarma-
€ NeNP e (nSiEST eremi fade. 5. 155.
Erbvertrag, neuer, A. 18. Repertorium darüber, A. 333. b.
Erinnerung an die nichtadelichen Gutsbesitzer in Mecklen-
Eriäütercug'zweyer Stromcharten , C. 328. .
£rmann, Jj. D. tableau genealogique des alliances de la fa-

mille royale de Prusse avec la maifon de Mecklenbourg,

exits und Beurtheilung der Streitigkeiten über den
Gerichtsstand in der Schwedter Successions - Angelegen-
heit , (von L. ez. v. Mecklenburg,) B. 305. .

LWschenbach , I. T. Progr. von den Eintheilungen und
Quellen des Criminal - Processes, A. 6. Comment. iurid.

Pr re. Lo E iter nighemina]aee1Em iib.aea a On I Th. Mareiftere ausführl;
Abh. des peinl. Processes nach einem veränderten. Plan
fortgefebt, 6 Cb.) G. 153. Progr. wie der ftubirenbe
Rechtsgelehrte seine juristischen Collegia einrichten könne,

atU Gesch. der Geburt eines Kindes mit 2 Köyfen,

Eurs)C. F. Nachrichten von dem wahren Sinne des 24
u. 30 Artikels der Neversalen von 1621, A. 184. meckl.
MünrzverfaMung , 1 Th. H. 265.

v. Ferber, C. C. F. über die meckl. Koppelwirthschaft, E.

Me eA os add ae H: 30:er. I. C. T Predigten für Schauspteler ; B. bew
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F) Ä. Zartmann , D. 153. 6) I. 15. Pries, E. 17. 7)
C. D. Ä. Martini, E. 321.0. 8) W. C. L. ziegler, F. 289.
9) €. D. A. Mgrrini, G. 129. 10) W €. g. Ziegler,
$. 97. — 11) in der juristischen Facultät, 1) I. m.
Martini, B. 168. 2) W. V. Wiese, B. 168. 3) I. C.
lEschenbach, C. 18. 4) A. C. Weber, C. 321. 5) A.
F. &amp;z. Posse ; D. 153. 6) I. M. Marrtint , E. 17. 7)
W. V. Wiese, E. 321. 8) I. C.Wschenbach, F. 289. 9)
A. D. Weber, G. 129. 10) A. F. G. Posse, $9.97. — HI.

ju der medicinischen Facultät, 1) S. G. Vogel, mus



2) A. G. Weber, 95. 168, 3) S. G. Vogel, C. 18.
4) A. Qj. YOrber, C. 321. 35) W. Jossephi, D. 1533.
6) S. G. Vogel, E 17. 7) A. G. Weber, E. 321,
8) W. Josepht, F. 289. 9) S. G. Vogel. G. 129.
10) A. . YDebor, 97. — iV) in der philosophischen
Gacultát, 1) 4. V. Becker, B. 163. 2) O. G. Tychsen,
V. 168. 3) G. J. Lasius, C. 18. 4) IJ. F. Röunberg,
C. 321. 5) S. S. Wirre, D. 153.. 6) G. Schadeloock,
€ 17. 7) P. J. Zecker E. 321. 8) F. C. L. Rarsten,

S. 2 9 S $. Xierrmann, G, 129... 10) O. S.Ncbtem , . .

Deutsche Sprache bey acad. Vorträgen, A. 7. 12.B. 63. 130.
Disciplinar - Gesetze und Verfügungen, älteste, A. 165.171.C. 109. neuere, D. 212. 220. 269. 278. nach der Re-

siauration ergangene, A. 89. V. 263.386. C. 258. H.286.Disputiren, 115. 204. wirklich vertheidigte Diputatio:
nen, D Snaugutal: Disputationen, 1) iu der juristischen

Fan ttt ien Fazultät G E Or |; DM
tationen, 1) juriscische, A 297. 35.257. 2) beym theol.
Seminario, E. 337.

Einquartirung, B. 1353.
Gutla(fung ber rofedoren , 9[. 182.238.
Erbvertrag, neuer, A. 18 19. G. 266. Abschnitt dessel-

beu von der Academie, B. 22. d* 46. 62. 78. 82. 103.106. 118. 123. 135.141.150.167. €. Gonumi((íon-Drotocoll

Erbrecht Seberleíet Ehegatten, C. 308.
Facultäten.. A. 97. 157. Statuten von 1564, C. 29. 42.

52..60. 75. 83. 93. 99,108. Häuser, C. 366. ~ I. Theo-
Jogische, besondere Stistung , A. 84. fortgeseßte Statu-
ten, E. 219. geraische Erbschaft, B. 98. D. 316. E.
139. 222. Streit mit J. L. Engel, A. 108. Il. Suri
stische, G. 117. deren Ürtheil in der Untersuchungssache
gegen den BM. Büyrenheim in Dückeburg , D. 261.
389. G. 34. 44. 52. 60. Urthel gegen den C. R. Fro-
riep und Consorten ebendaselbst, D. 340. E. 34. in andern
Schriften abgedruckte Erkenntnisse und Belehrungen dersel-
ben, F. 106. UI. Medicinische eniti nened Siegel; D.
277. Doctor - Epd , E. 295. Vgl. Decanat.

erien, B. 159. 218. C. 242. E. 110. F. 13. 216.252. 336.
estprogtammen , A. 6. nach der Restanration, 1789, A.
225. 389. 1790: 3B. 73. 97. 281. 1791, B. 369. C. 1,
161. 1792, G. 257. 265. 3D. 33. 1793: 3. 105. 137.

53. 1794: 9. 393. (€. 209. 225, 1795, €. 265. 289.
$ 57. 1796: s 5 209. 361. 1797; G. 57. 105. 305,
1798 ; $. 25.05. . .

Feyerlichkeiten , B. 38. beym Einzuge H. Friedrich Franz,
91. 15. 18. 25. beym ersten Rectoratwechsel nach der Re-
sanration, B, 130. bey Eröffnung des anat. Theaters,

. 241. bep Vermählung der Prinz, Kouise Chaglotesr; 291.



S; n unterbliebene Restaurations Feyerlichkeit , D,
360. G. .

inkenbaner , A. 83. D. 2'3.
iscus , A. 98. B. 79. F. 149. 180.

leiß ger Studirenden, fehlender, und Mittel, ihu zu be-wirken , E. 79; 5. N. 127.
Foderungen an’ die herzogl. Kammer, B. 63 93. 98. 318.

D. 241. 282. 314. F. 319.
Fond , A. 71. $3. 84. 132. 239. B. 63 79. 167. 210. 318.

D. 82. 314. E. 68. F. 148. 213. G. 234. '
Gebäude, A. 71. 83. 154. 272. 340. B. 39. 136. 142.215.

366. D. 253. 282. 316. 317.
Geburtstag des regierenden Herzogs , B. 86.
Gedichte auf academische Vorfälle, A. 15. 190. 388. V. 233.

Gsünzniß wr |
Geheimhaltung academischer Angelegenheiten, A. 140. 147.
Gelb(tafen, 91. 132. be» bem Coucilio unb Iudicio mixto,

B. 108. Autheil des Rectors und Promotors, D. 260.

GSichtsltand, bey Streitigkeiten zwischen Academie und
Rath, 35. 151. 367. bep Sipsellationem vom Concilio
und Iodicio mixto 8. 109. ber Soctoten, 3L, 289. 35, 83,
der Notarien, 9.330. des Stallmeisters, B. 48. C. 263.

Gnadenjabr der räthlichen Professoren, A. 212.

Hanseestädteen ane an der eum und Einrichtung
Hindernise des Flors ; F. 336.

ochzeit: und Verlöbniß : Ordnung., B. 340.
ofgericht, vormaliger academischer Assessor - B. 350.

Immunität der Academie:Verwandten, A. 72.155. B. 135.
136. 214. 332. 365. $. 158.187.

quieer, aerui phe, Seon $8epttáge basil
Jurisdiction der Academie, A. 72. 134. 165. 173. 255. 289.

B. 82. 103. 212. F. 154. 185. 186. besonders in Criminal:
Fällen, 31. 72. B.104. 212. 340. Angriff, B. 212. Gres

Fai eS B 212. G. auch Academie - Verwandte,
seme U 72. 83. Vicekanzler - B. r. dessen Instruction,-

G. 113. Literae procancellariatus , A. 63.
Kleiderordnung , B. 340.
Kopfgeld, B. 339. .
Kosten , die an die Academie gewandt sind, D. 397.
Landestinder soilen ein Jahr hier studiren, D. 369.
Lections - Catalog , A. 6. die seit der Restauration publicir-

ten, ‘1789 - U. 194. (222.) 313. (348.) 1790, B. 33,

1790) $. 137.989. 4797 ( G. $$ 109. niteSu



$.179. 1799, $.305. Auszüge bey den Intelligenz:
blättern und in der Monatsschr. v. u. f. Mecklenburg, $.251.

Legaten beyder Patronen, $3.38. $.164. 189.
geidenprogtamnen, 9f, 13. 574. G.394.
Lotterie : Einkünfte , A. 167. 288;
Lüneburgische Salinen - Hebungen , C. 163.
Magister - Evd, G. 280.
Marthelis inferior und luperior , 3), 128.

Matrikel., Ea B. 83. Form der Studenten - Matri-
eln, E. 398.

Mechanieus , V. 24%.h ludicium , B. 107. 212. $.- 154.

Mobétater bey theologischen Disputationen , F. 360,
Münzen: :- Sammlung, meeklenburgische , F. 375.
Museum, V. 23. 179. .

Nahrung, bürgerliche. A. 289. B. 123. 214. 331. F. 189.
, . .

Nominationen zu erledigten Professou- Stellen , A. z0. 180.
181. V. 47. 211. einzelte Fälle nach der Restauration,
in der theologischen Facultät, C 103. D. 184. F. roz.
400. in der medicinischen Facultät, E. 118. in der philo-
sophischen Facnltät, G. 39. H. 47.

Observatorinm , B. 239. D. 553. F. 24. G. 119.

RR QE NA iSe dr
Orden der Studenten, [E; 77. F. 190. Constantisten : Orden,
Orhnänz) dee Mitglieder des Concilii, ältere , V. 211.

DN roseis aubim bo edereinzelnenfer:
ren seit der Nestauration , A. 223. C. 390.

Patronat und Compatronat, B. 38. F. 147.
Pedellen , A. 173. B. 82. 124. |
Policey - Verfügungen der Stadt in Bezug auf die Acade-

mie -- Verwandte, B. 136.
Pommersche Hebungen des fürstl. Collegii, D. 83.
Postfrevheit, für den hiesstgen Buchhändler gesucht, F. 303.Prinzen, bte feit ber Restauratioti hier studirt haben, 1)

Friedrich Ludwig, Erbprinz v. Meckl. Schwerin, C. 393.

23. 121. 2) Georg Friedrich Car! Jo\eph, Erbpriks. Streliß, E. 345. F. 121. $. 345.

Ne päbstliche, Msar 84. $6. Unbfetlidbe; A.
234. herzogliche, der büßowsschen Academie verliehene,
find auch der hiesigen versichert, B. 23.

Probeschriften .der Studirenden, E. go. ,
Professoren, ältere Bestimmungen, A. 181. ehemalige Ver-

schiedenheit der fürstlichen und räthlichen, A. 23. Avfhe-
bung dieser Verschiedenheit , V. 39. F. 165. 166, Conct-
liaren, B. 46. überzählige Conciliaten, V. 47. D,; 197.Nebenbediennngen,BV.78.f148,164,Pflichten,eo.



Streitigkeiten, A. 141. 212. G. 117. ehemalige wet:
eintliche Privat - Professuren, F. 214. Vgl. Besoldung,

estallung.
dne ; 9.72.83; 158. 183. 200.255. Sotmalitárem,

A. 372. 93. 58. 42. vormaliae Munufcala, &amp;. 171. konnten
während der. Trennung nicht vorgenommen werden , A.

Fide ius eraen. u ve) idee
logticben Sacultát, A) Goctoreim, 1) 7. ez. Pries, B. 397.

Q C. D. A. Martini. V. [ 2 W. C. y uidLangs, S oz. 7B) Licentiaten , 1) D XTelóin, H:
192. C) Baccalgureen , 1) I. C. M. Tarnow, C. 184.
— JL in der juristischen Facultät , Doctoren , 1) F. G.
I. Burchard, A. 372. 2) A. B. C. Wiese, B. 42.
I) G. Wiese, C. 224. 4) I. C. Brandenburg, D. 120.

Er
; $e. i. Krüger, 'H. 392. D'. ii. in der medicini:
NuELT C 17s.
4) I. $. Hecker, D. 104. 5) A. F. C. Zeller, D. 168.
6) E. Wächter, D. 280. 7) F.W. Mensching, D. 320.
s) I. A. G. Bötrcher, E. 8. 9) C. D. Seboldt, E. 288.
19)-C. L. Wischke, E. 312. 11) A. F, Zahn, F. 64.
12) $$. €. Becker, F. 192. 13) I. Reinnolde , G. 32.
14) F. D. Zagelstein , G. 256. 15) G. Niemann, H.
216. — IV. in der philossopischen Facultät , Magister-1) J. F. Rönnberg, A. 247. . 2) I. C. M. Tarnow,A.320. 3) G. P. 6. tiorvrmann, 3B. 8. 4) I. G. Lene,
V. 32. 3) F. A. A. Meyer . B. 163. 6) C. P.. Dief-
fenbach , B. 208. 7) A. D. Westphal, C. 104. 8)
A. C. Siemssen . C. 200. 9) X5. S. ZiuE, G. 320. IO)

€. OO (D. 4o. nm? GS. Z- Pererien / D. 64.
a 14) c. WI. €, Greer, 12.99.) G. &amp; PRA A

. 272. 16) €. $.. Geifenbayner, $.304. 17) C. Löf-
gren, G. 200, 18) I. F. D. Wehber, G. 312. 19)
I. C. W. Dahl, G, 400. 20) J. D. Zarrmann, H. 152.

Promotor , A. 132. B. 211.
Prorogation der Gerichtsbarkeit, B. 104. F. 137.
Mang - A. 132. 157. 240. B. 142. F. 163. 189. Naugstreit,

ehemaliger, der Pro essoren der Philosophie mit den Doc-
Receptionen ins Concilium, A. 210. 236. 356. V. 16. C.

nm. 380. d 1 69. F. 304. ins Collegium gesammter Pro-. . Ve .

Receptor filcalium , C. 212.
Rechnungen , deren Nachsicht, B.63. '
Rechtsgelehrsamkeit, deren Zustand im Jahve 1793, D.

162. annoch fehlende Hülfsmittel, A. 342. D. 234.391.

sd. 5o



Rectorat, A. 72. 97. 119. 120. 132. B. 47. 211. C. 17.
F. 148. 154. veränderte Dauer desselben , A. 90. B. 47.
Stectot -Gpb , 9I. 120. $8. 62. 212. 232. Mfentlitber unb

ller Rectoratwechsel, A. 51. B. 129. C. 17. Umtau-
chung, F. 289. Öpponiren des Rectors bey Inangural-

Disputationen , B. 42. Rectoren während der Trenmmg,
R. 172, nach der Restauration , 1) J. C. Velrhusen , A.
210.. 2) J. x&amp;artmann, 95, 130.. 3) ez. V. Decker,
G. 17. 4) €. J. £afiue, G. 321. .5) J. S. Rónnberg,
D. 153. 6) S. S. Witte, E. 17. 7) I. m. mMartint,
E. 321. 8) G. Schadeloock, F. 239. 9) W. V. Wiese,
G,. 129. 10) I. C. Wschenbach, H. 97.

Reden, A. 15. B. 130. 131. 145. 242. G. 201. 297.
Regentien ; Ä. 165. B. 136. C. 109. G. 206. 253.
Reschscontingent.und Kreis - Defensions - Kosten, D. 222.

F. 228. 378. ©. 122.
RÄchätags: Correspondenz D. 391.
Reitbahn, B. 264.
Retatorium., D. 234-
Religion, V. 23. 210.
Rescripte u. Notificatoria, 1788, v. 28. Jan., A.2. v. 13. Jun.,

A. 19. v. 1. Sept., 31. 1789, V. 7. Apr., 185. 194. v. 2.
May, 209. v. 16. Jun., 312. v. 19. Aug., 31 1. v. 10. Sept.,

329.4 y: 26. Nov. j B. 33. v. d Hec. : V. 1. 1799 e
Uu, Bast. iam erii Som yapiy
311. 9. 6. 9tov., 3». 370. v. 11. Ndv. , E. 270. 1794,
v. 14. Febr., D. 391. v. 3. März , G. 128. v. 8. Apr.,
E. 4. v. 14, 161 18e 19, Jul., G. 333. v. 1. Oct., F.

S Nd E noe ue
Resiauration der Academie, A. 3. 31. 186. 209.211. B. 310.

Wirkungen , B. 23. F. 147. damaliges Personale, A. 187.
223. 339. :

Rückfall der Gebäude und Hebungen an die Stadt , $5. 80.

Séctetair, U. 141. B. 22. ]
Sem bra V theologifches, B. 289. C. 15: 168, 194: D. 352.centotat, 25. 47.
Specula , B. 239. .
Stadtwache - A. 232. 35. 120,
Ctallmet(ter; 9. 189. 330. 340. 9B. 84. E. 263.
Statuten, A. 97. 255. 3B. 62. 142. 212. $. 162, I86. 6.

116. 205. Mlte(te; 9I. 97. 119. 132. 159; 157. 165. 171.
180. 229. 237. Unabänberlichteit einiger Puncte darin,
A. 98. Statuten von 1564, C. 20. 29. 42. 52. 60,75.
82. 93. 99. 108. Citubentengefebe, 9.211.220. Cuypple:
ment dazu, D. 269. 278. Sportelntaxe, D. 106. H.
auch Privilegien, Eoncordieu - Formeln, Erbvertrag, Erb-

recht kinderloser Ehegatten, te: Stif-



Stiftung der Academie , A. 20. C. 33. F. 203. Stiftungs-
Bulle, A. 71. besondere Stiftuna der theol. Facultät, A. 84.

Stipendien , von Bassewitz - Dalwitzisches, H. 271. v. Vehr-
sches, B. 299. v. Bergholzisches, B. 335. Hevdersches,
A. 290. Sassisches- A. 41. 287. B. 132. C. 225. Will-
brandsches, C. 333.

Streitigkeiten zwischen dem Concilio und dem Rath, A. 20.
239. B. 131. 367. F. 164. 189. 327. G. 118.

Studien - Plan., A. 32. 197.

Tanzmeister -. V. 84. C. 224. Negulativ für denselben,
. 237. .

Thürkotsche Professur ; F. 214.
Ton der Studenten . E. 70.
Trennung der Academie , A. 20. C. 219. 220. E. 15.
E ber GCtubenten von 1791, C. 237.. von 1794,

. 332.

CN der Studenten mit den Professoren, E. 75.
Uniform der Studenten, A. 172.
Unterscheidungs - Zeichen der Studenten , A. z8.
Verlegung der Academie , A. 86. V. 23.
Vermächtnisse für die Academie nach der Restauxation,

eventuelles Schmidtssches für die Bibliothek, C. o.
Spaldingsches für die Professoren - Wittwenkasse, C. 208.

Versiegelungen, A 392. B. 119. F. 136. 186.
Vieharzneykunde,, D. 27.
Vierzeiten - Pfenning, G. 385. .
Visitation, B. 63. F. 182. von 1599, O. 84. 186. 194.

201. 213.
SBecation bet SProfefforen, 95. 38. 47. 210. 9tocatíonen, be:

ren Richtigkeit zweifelhaft geblieben , A. 31. 56. 340.
382. B. 220. Vveationen ohne Erfolg, A. 29. 93.153.
168. 186. 295. B. 311. -

Vorlesungen, G. 203. 204 Collegia publica, (5, 115. Ve-

H S
Vorztse ber " der Restauration ‘auswäres zu berufenden

Lehrer , . 0.

Wachtmeister, V. 120. 213. $. 156. G. 265.
Wahl der acad. Officianten , A. 235.
Wall- nnd Graben - Geld, B. 214.

Wazderungen der Academie , nach Greifswalb, D. 33. nach
übeck, 105. 137.

Wittwenkasse der Profesforen, C. 208. D. 322. 333. E.
.. 166. 334. G. 127. der fürscl. Bedienten, G. 217. 226.
Zahl der 'srofesssren ; A. 144. B. 38. der Studenten, B.

388. C. 231. S. auch Rectoratwechsel.
dnm ans derCweriuschen Didcese, F. 213.Jeichenmeister, C. 88.

Zeitungen ' settes E. 78. 284. F. 170. G. 154. H. 201.
. 9. .

Zeugnisse der sacultäten, D. 371.
B. Bü-



B.
Bünowsche Academie.

Abschoßfreyheit . A. 282.
Academie :- Verwandte - A. 260,
Accise : Freyheit, A. 282. ..
Appellationen, Gerichtsstand dabey , A. 262. Zulässigkeit;in

Disciplinar - Fällen, B. 15.%
Auctionen , A. 359.
Aufhebung, förmliche, A. 201.
Avözüge aus der Matrikel, B. 196.
Beerdigungen, stille, der Academie : Verwandten, Y. 2853.
Veschreibung in Goezens geogr. acad. 3I. 288.
Bibliothek, A. 278. B. 178. S. auch Statuten.
Censur - A. 292.
Comitiv des Rectors , 9I. 65.
Concilium , A. 264. 267.350.
Decanat, A. 293. der Juristen:Facultät insbesondere, B. 222.
Depositions - Zeugniß sür angehende Studenten, A. 293.
Disciplin der Studenten, A. 271. 343. 367. 375. B. 2.

12. 114.
Einquartirung , A. 283.
Eröfnung der Academie ; B. 390. . .
Facultäten , allg. Bestimmungen , A. 291. 324. 327. ent-

worfene Statuten der suristlschen Facultät , B. 201.221.
226. 238. 243. der philosophischen Facultät, C. 146.
183.1 9B. 197. neueres Regulativ für die juristische is
cu at, . 10.

SM A. 359.Ferien , A. 331.
Festprogrammen , A. 331. 335.Flor , Hindernisse desselbeus C. 3.
Fond, A. 261. 332. J
Garnison, A. 269,
Gebäude , A. 277.
Geldstrafen, A. 269.
Gerichtsstand der Acndemie, A. 262.
Gessellschaften, gelehrte, A. 294.
Guaden - Quartale, A. 262.

Yaudwrker. veräuschmachende, A. 234.agd, A. 285.

Immunitaten der Academie - Verwandten, A. 281. 282.

Surisbiction bet Academie, 9l. 262. 267. 338. Priuilegium
de non euocando , 3, 263,

Kosten, welche auf die Academie verwandt finb, G. 350.
Matrikel, A. 346. 360. Form der Studenten - Matrikeln,

B. 215. Auszüge aus der academischen Matritel, B. 196.
Nomination zu erledigten Professorstellen, A. 334.
Officianten, Wahl derselben, à. 236. 334

í 3 Pedel-



ebelfen , 9L. 358.
ostfrevheit , A. 283. .

tivilegien., kavseriche, B. 7:49. 65. landesherrliche, A.
Ytofesoren, A. 291. 326. 330. 335.
da Z87. 29% 04. 334. b. 345.
Qtelegationen , 9l. 268.
Gectetait , 9I. 354.
Getvicegelber, 9I. 283.
Sporteln - Frevheit , A. 282.

iprady- unb Grercitieumeit(tet, 9I. 355.
tatuten, allgemeine, 91. 322. 331. 334. b. 345. 350. 358»
367. 375. Stunden - Reglement , A. 307. Bibliothek-Ge-
seße, 9I. 318. $5. 212, S:Difciplinar- unb Ctrafreglement,

Eoe 1 3. Supplement dazu, B. 114. Sportelntaxe, D. 101.
Vora ~ hersn Einsendung an die Regierung, B. 16.
Zeugnisse, A. 299. 333. 3.

V,

Nachrichten von auswärtigen Academien, und Beur:
m der academischen Einrichtungen im All-

A.

9 ten , Urkunden und Nachrichten zur neuescen Kirchenge-
schichte, 3 Bände , H. 313. .

Annalen der braunschweig - lüneburgischen Churlande , B.

auc dor Teidenden Menschheit, 3 B. G. 279.
Annalen der teutschen Academien, 1 St. B. 269. 2 Se.

agdig. litterarischer, 1796 und 1797 , H. 41. 273.
Baader, C. A. Reisen, H. 89. ‘
Baldinger - i£, (p, über Univerfitátswefen und Unwefen,

emerfungen auf einer Reise von Strasburg an die Ostsee-
Meo Tier bin , F. 308.
Bemerkungen über Leipzig, von I. G. L. E. 189:
Berlinische yes 1794, 9hug,: G. 296. 1795,
Beshrejpung , kurze voa Jena, D. 272.
Veschreibunz Züittenberss t fi Universität , von Sa-
Beyträge zu neuen Erfahrungen Ver Rechts: und Gesetz-

kunde, 1795 , 2, 3 Abth. Þ H, 383:
VBeyträ-



Beyträge zurgni zur Kenntniß des J

e i Innern von England, 11Biete uber etes Din, (son Geh D
Briefe über Sena fu. L Th. C. honSneedor.) DBriese üb Jena, D. 65. 2 tb. (&amp;, 106 218,
Briefe ANT das Fürstereh '
Brunns nähern Kenn thum BaireCampe , F^TRONNEAIRnonguatTh.E.3CoHT; D. „ Neoision des Shul: . 306. 79.
Cramer ion der litter . . und Erziehunmer, C. F. üb arifchenGefe gswesens,

I! AemDarstelungen byrinth „1- P Gre (zie, Gutin, i.
Erfurt .I. zum gelt d E Erlanger S , Bagaefeur

gijger , (eunt. n Andenken der 4 Studenten, H.98. 106, EA Bemerku eden, 16) Sueifepes ber dM
der Acte 113. über d ngen über ac 315. Iis

Fabricius , Zis zur Erdfnu Veshütesacns Gegenständemark, F. 33 C. über inan ber Urthel von Versend E.

u.. DimeNn . €, Gesch. der Uni v. zu Erlangen [
der G rius : A. der I Liv: zu Halle , 1 Th.
s Net qt sgelehtte als oa.
Göttingen A Uufertigteiten, henStu s Mensch , C. 359.

A mDos ED. z vis 1791; mend für Yer . eit, (von

LEEREuke,t. P€. Staatsarchiv.; — ; 376. auf

us 231; Sut Sapaginfür Ic; Acad
Zerder B, ne der Zeit . sions Philosophie
S amm |. Briesez May. AM Apr. F. 89. Iv. ef, 1 F. 297. zur Beförde 9. Jul.Zeun,(J.2.DurchflürungderHumaniSeyne E vertraute Brivfe 3 2. $. 1 ität, 5
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Robert, C. W. Progr. de jure praelaturae Acad, Marburg,
SQ 2 "einer Reise durch einen Theil von
SANSRU AR Värüälung der Methode des Hrn. du S ej a ut

ed i Beschr. der Univ. zu Greifswald, H. 57. 65.
Schlszer, A. L. Briefwechsel, D. 273. Sthatsanzeigen,

eiii38. €. Änivecsitäten : Revolution, E. 169.
Seudfchreiben einiger studirenden lünglinge in lena , die Ab-

schaffung der Duelle betr. D. 344. -
Staatsanzeigen, neueste, 1 D. H. 213. 2 B. 215. 3 B.

Sud. an. 22 n die Mineralogié zu Iena, $9. 184;
Gr. zu Stollberg, F. L. Reise, C. 238. .

Taschenhuch ucademisches, von 1791, C. 22. von 1792,
Cborilo, T. disl. ordo reip. litt. et biblioth. vere acad. idem,

E universitäten in Deutschland , besonders in den
preuß. Staaten, H. 337.345. 353. 361.
Ueber Leipzig, 1 Aufl. H. 146. 2 Aufl. 373.
Ueher Mainz, D. 175. . . .

ueber öffentl. Leyranstalten. inshefondere über Lections-Catalogen auf Universitäten, 1 B. H. 295.
urkunden zur neuesten Univ, Gesch. von Salzburg, H. 174,Vademecum für Studenten , befonders zu Halle, ($, 345,
Verzeichniß von Universitäten in Spanien 1c. E. 591,
Visitations - Receß für die greifswalder Academie, G. 37,

vig 26. A. emendoUbhandiungen, D. 392.
Voríchlàge zur Einrichtung eines Studentengerichts . G, 319,
Wäre es nicht besser, die Universitäten ganz abzuschaffen ?

Waüfäßrt nach Paris, 1 B. G. 2. |

Wanderungen m Freuzzüge durch 2Unselmus Rabiofus,
der Weltbürger, x Skt. C. 3122. ..
Wiedeburtz , I. W. B Beschr. von Jena , E. 365.
Will, G. A. Besch. u. Beschr. der Ünivers. Altdorf, F. s1.

ein Wort im Vertrauen, über die Facultäten der Univerf.
MD Si, dt Göttingen, 6:273... 1.
Suns Mereee Se Vu!) Uh U, soLr , . . &gt; .

Reise durch Pommern, 1c. He 11.2.
Buschauer , neuer deutscher, 20 &amp;3, 6,229

Altdorf,



D.

Altdorf, C. 30. €. 81. 90. ICC. 220, 52. 91. 233.
Bamberg , F. 219. H. 94.234.

Basel, ; 313.Bern, F. 131.
Bologna, F.. 236. H. 44.
Breslau, Ö. 20. H. 234.
(Coburg , H. 381.)
Duisburg , H. 198. 234.
t£r(urt, eg G. 236. S $.6. 143. 255. .fevlangen, 6.153. 169. 3. 350. C. 370. F. 142. 210.

273. 282. 290. (. 2, 106. $». 92. 137. 144. 317.

Pura) G. 3. 5$. 256.
&amp;uloa, G. 372. $. 144.
Genf, 5. 154.
Bießen, B. 253. G. 322. 3. 275. F. 257. H. 249.,
Göttingen , B. 18. 238. C. 273. 305. D. 44. 218. 257.

285. 353. E. 125. 146. 379. F. 258. O. 93. 173. 272
35.1. H. 230. 278. 349.

Greifswald, B. 269. D. 172. F. 198. 335. G. 57. 112.

373.332. 290. 298. 307. 314. 323. 330. H. 11. 57.. 230. ,

Zalle, à. 76. 88; 397. 3. 44. 306. C. 170. 338. F. 25.

ae Par 357.H. 17. 3. 105. 116. 225. 250.
ZFinstäve,D. ge Ê. ZH. m3r , "* 3 -

s 3$. 76. 146. 218. E. 166. 365. $. 2. 13. 18. G.
124. 215. 355. $9- 7. 33. 194. 198. 254. 323.

Ingoistade, H. 89. 266. 273. 382.Riel, B. 274. G. 186. 202. 212. 222.227. 257. 246. 343.

346.354. ean 298. G. 71. 400. $. 338. f. G.
Königsberg , G. 3. H. 267. 277.
Ropenhagen , D. 299. E. 308. ‘F. 308. 337. f. H. 277.
Krakau, G. 21. H. 234.
Lausja ine. F. 132.
Leipzig , E. 229. E. 156. 166, 189. $. 150, 168. G. 146.

CRAUKR qu
Qa. G. 326. D. 175. 219. 364. €. 240, &amp;. 162.
Niarburg , C. 326. D. 44. 218. $. 257. GO. 352. 9$. 268.
Muünster, H. 269.
Ueapel . H. 44.

BH
Paderborn , F. 237.
Padrra , E. 240. H. 44.
Parts ; F, 242. G. 232-

«

Pavia,



pavia, C. 240. $. 41. 45,
Prag , H. 274. 283.
Rinteln, H. 284.
Rom , H. 44.
Salerno , F. 236.
Salzburg , F. 77. 9. 90. 174. 213. 284. 296, 585.
(Goroe, 3). 301.)
Strasburg C. 317.
Stuerrgard , D. 2209. E. 238. 328. $. 192. 217.
Tübingen, F. 192. G. 11. H. 263. 284.
Turin , E. 240.
Wien, D. 3:9. E. 357. F. 223. H. 277. 285.
Yoirtenberg , D.351. (. 153. 168. $. 108. 0. 358. $9. 2806,
Yoürsburg, 3. 350. G. 358. 5. 92.(Zürich, Y 130.)

C.

Academien der Wissenschaften, E. 227. 8.2. 228. Vgl.
Societät der Wiss.

Accouchir - Anstalten, E. 207. zu Götcingen, B. 260. C.
COE RESCEm C e d

Adinncten bey den Facultäten zu Greifswald, G. 277,

MAdeeEtndenten. 8. 365.
Alumneum zu Altdorf , F. 101. H. 233.
Anatomische Anstalten, F. 362. zu Altdorf, F. IOT. zu

Bamberg, F. 219. zu Erfurt, E. 317. zu Göttingen,
D. 356. zu Greifswald, G. 302. 325. H. 62. zu Halle,
V. 397. F. 28. 31. 36. zu Jena, D. 147. H. 34. zu

ngolftadt, H. 267. zu Leipzig, H. 148. zu Paviay
. 41. zu Prag, H. 276. zu Wittenberg, C. 156. zu

Bürzburg , H. 93. Präparatensammlung in Mainze
Annalen der merkwürdigen acad. Vorfälle , E. 108.
Antikensammlung zu Orford , F. 58.
Urme , ob sie studiren sollen, B. 194. H. 357.
Armeukasse in Göttingen -. D. 359. .
Assembleen zu Göttingen, F. 379. zu Halle , F. 39.
Aufzüge der Studenten, G. 174.
Badeplatz in Halle, D. 306.0 ,
Bedùrfnisse der Academien , B. 301. D. 74.
Begriff nnd Zweck der Academie, E. 2235. 323. F. 167. 217.
medii her acidemischen Senate , E. 107.
Besoldung der Profesforen, F. 243. 336. 358. H. 349. zu

Fulba, tf it Gre swald , G. 310. zu Halle ,. E.,
341. t , Q. 3.

Böÿnahnien der Ucadermicn . F. 219.
4 2 Viblio-



Dibliotheken, H. 15 E 113, 9-95. 1 Alédotf , 1:Vuuem"EINEGießen, . Frankfurt, za esl S pA lau,286. 3 250. H. 237. . 276. 27 17.

269. $t E. x ingeram, z Genf, So
171. 339. 301. 325. gt 8. 176. 259. C. ps zuRE PE s nea Sind,ee S ut g IhrgMnHeelHalle,D.309.E.Gti; ju Kiel. g sr Gets:277. M OAM 5. 267. iel, G. 186. ‘D; zu Ano
zu Mainz . mU S n zu Kopenhagen ;- §. $. 262Mpmee : zu geizig, mess z:
$. 91. Yostt, 9. M S
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subs u ic. DT ir We zs. SOM: dd
Botanlichs Od NTSUAN t s$. 315. Gärten - au. mp tenberg , E.

M i sBim z97. D. z16: wald. V. 279.$ Ee
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Gollegien : Gebánbe, S. 244. 366. zu Altdorf, F. 199. zu
Erfurt , (Collegium Amplonianum:, Juristenschule , Sach:
sencollegium, großes Collegium ,) G. 236. ' Hr 235. zuFrankfurt, H. 237; zu Göttingen, H. 250. zu rris
wald, G. 331. H. 12. 59. zu Helmsiädt , (CJuleum ,)
$.133.232. ju Sugelftabt, (Georgianum, Albertünumund Wilhelminum.) e 266, zu Kopenhagen, (die Re-
genz, Borkens, Eilers und Walkendorfs Collegium -) F.
308. zu Leipzig. (großes und kleines Fürsten : Collegium-
nem Panlinum,) G. 147. H. 368. zu
rior, enl uva Salat) Fear“ chucolinum ) G:
276. zu Salzburg - F. 77. H. g1. zu Tübingen, (the-

glogishes "qugriatisches, hochmannisches Stift, Collegium
Collegienhalten der Ld boston da Salzburg - $2. 214.
Concilium, G. 109. M Altdorf, F. 83.. zu Erlangen, E.

mo QueitimaltD.aot arcum: unb aon Pe
putation in. Göttingen ; D. 360. H. 279. Concilium
generale , oflicium academicum unb offiiium decznale in
Halle, H. 17. Consistorium, Concilium ar&amp;ius usb Cpu:
dicatsgericht in Jena, $9. 256. engeres Conssisctorinm in
Kiel. €. §'é; 334. 361. größerer und kleinerer Rath in

« 6l. -

soar beh. Vesetzung erledigter Professorsiellen in Wien,
Ecshrites : Listen , E. 182. F. 270. 283. in Krakau, G. 23.
Conversatorium - juristisches und philosophisches in Halle,

Corvictorium, S. Freytishe. ..
Credit - Edicte, F. 371. neues göttingsches - G. 93. 176.

kielsches, C. 79. für die preuß. Universitäten, C. 298,
Gutetel der Academien, E. 115. F. 346. zu Altdorf , F.

s. zu Erlangen, C, 169. ‘zu Halle, F. 40, zu Kiele
. 274.

Deutshe Gesellschaft zu Göttingen, D. 358.
Directoren der Academie zu Erlangen ,, F. 276. zu Halle,

A. 78. der österreichichen Universitäten, D. 350. der
Facultäten in Wien , F. 229. ' '

Dissciplin der Studenten, F. 31. 34. 339.0 zu Erlangen,
F. 283. Degentragen, F. 29. 94. Gehrauch der Fa-:

En ey: Oekbr, neue göttingsche, G. 173. für die
preuß. Universitäten, C. 291. H. 105. 293. besondere

H HGeldstrafen, C. 181. D. 257,. E. 191. 172. F. ze;
G. 173. H. 23. Carcerstrafe, C. 178. E. 89. 172, 182,
243. 347. F. 373. G. 175. H; 24: 228. Releggtio-
nen, G. 172. / O. 175. nd Beyspiel einer Re s
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Kopenhagen, F. 309. zu Leipzig, G. 148. H. 150.268.
zu Rinteln, H. 284. zu Wittenberg, F. 111. H. 286.

G rials, scabem is ; (d n ' téfudere für Studenten-
hündel, 319. F. 372.. Ebrengericht in Mie! D 179.

GS ichtsbartzit der Academien, E. 346. $$. 230.339.
H. 311. 349. 345. 397. zu Erfurt, E. 317. zu Erlan-

odee Solet qudrift, H. 237.
Gnadenjahr in Greifswald, G. 310.
Handschuh :- Auswerfen bey acad. Feyerlichkeiten, E. 317.
Wie smüitut in Gottingen, 9. 358.umaniora, Vernachlässignng betfelben in Halle , F. 29.

Jriniatticplirung der Studenten, G. 173.
Immunitäten ber. 3Icabemiter , F. 236. 338. zu Erlan-

Justrumsnten; Vorrath, zu Altdorf, F. 100. 102. zu Götz
tingen, D. 357. 358. E. 150. zu Greifswald, G. 301,

dd
Jude. auf Academien, C. 274. D. 260. ,
Ranzler, F. 346. zu Halle, A. 76. F. 34. zu Kiel, A.

58 B. 274. Kanzler und Prokanzler ju Altdorf, F. 82.
Hudi

K Ghoiisthe Universitäten in Deutschland, F. 226. " DT
Krankenhaus in Göttingen, D. 337. E. 150. in Kiel, D.
nd m aim rx in Pavia, E. 240.
pgleitung dazu , D. 46. E. 296. Academie der

bildenden Künste in Wien , H. 236.

Landes - qunm. F., 57. 357. G. 12. Vortheile dersel-
Landeskinder , Ephorat für sie in Helmstädt, D. 275. .
Lateinische Gesellschaft in Altdorf, F. 95. lateinische pres

digten in Breslau, G. 21. Beförderung der lateinischen

ug
Vecture der gd d "s 333 . vieseieicisdWsen auf Aca-
Ledrfrevheit in Halle , F. 'z1. ín Wittenberg ; F. 109.
Lesecirsel;; correcpondirender , in Mainz. D. 367.
Löwenburgisches. Collegium in Wien, H. 236.Mängel der Universitäten, D. 26. 73. 292. F. 348. H. 338.
muathehtettts"ghntaillheVesclihuk {s Erfurt ‘Y. 6
Medicinische Anstalten in Pavia, H, 42. 45. 46. "médicini:

The Gesellschaft in Altdorf, F, 95, Vgl. elinische Anstglten:



ds aseS D. 355. in Greifs:
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E ids wa Sad % SUzsWahl , $.359. 3. 339. 349. Eigenschaften E. 265.206. F. 40. schriftstellerisches Verdi it,C"3bengeschäfte , E. 367.. 8. 35 Pe pats Us;

techügung, beziehe: vitapii Sister
359. gu Sel, $. 314. "E.350. §. 27. 29. 3%,15:
burg kN 234. "zu ea oit Hern, ION rsa.
zu Greifswald, G. 274. 324... MS zu Genf, H. 1537
ju Ingolstadt, H. 89: (u N openhagen. I S raange! Ä; 132. zu Pavia - 9. 42. zu. sin, ju Lau-.Icow

Promotionen und fem
em; G. L “iu riim uS S s utlien und Solin. Der Sii m d D i s
Leipzig und Wittenberg, E. i UM m mw
202.203. Doctor - Patente A. 13. Ki S od.
teu und Rechte, D. 67. Doctor :Eyd, E. GiA j ' E. 205. Magi-

EnSeReicai Ls
Rand; der Seiten 8. 47. 243. üs Rectorsin Greifs=
Real Acadenzie in Wien, H. 277.Hu Exlangen, F. 390. zu Genf , H. 1 "Statt,

G. 24, zu Mainz, G. 163. Lun, H. i
Wien , Ä. 228. findet HS ue eu ARM
Dauer , U. 99. E. 349. F. 40. Breslan, nicht M ain:
diges , G. 180. $- 74 bean

d 199. UM ii Wreifswalde
Rei-



ReisenUNS e, p.d €. 349G. piele a r Üniv n Gök in Grei .

c.: d rladen e Jena, uie eie.EA dioneov 348. "Ro D. 290 iele, §; 381.Selb rden stlagen ge sterschuler Einfl 75.

pue tudente tn im Wurteaiber:P Yosloe S. p se
eter ORA uuU : Fs u: §: 25 I
* 236. "i ifswald , ct openhagen,Stteiüigeci erit Gipzi üttingen, D notte:

Streitigkeiten der V ien tu ssj. pale: D. 359. Hd NE tofessore Veubigen IM
Beziehung de ereitur nunterei gs, zpärkischder caben, eni tereivander, Gr gl es!
87. 332. $$. 50. . 53; E F. Schulen, V. F. 358. ge

th . Lirein Ecfatt X cd e "e 3n. Ut
fa Gz Fin Sae, d. d ES . 25. H-

C Ur Crlaug Seite2n . gw Vt sa! w::d e TM t
.s: Sind qe 14:Shudicus Fiege m utin, Erlangen, e 326. 4 M.
Eoe gement in Grei 43. . 170, SR An-E. 340. es Greifswald, Ha ald éuditplan

Was ar insrizm in zs; » 0. 58. 284ETE Us; |$2. eele S a. C Göttin P T) n Halleenm i bral . Justitu diger: S !

.9; 386. 17935,

Tutor



Tutor in Oxford, F. 66.
Umgang der Professoren, C, 339. der Studenten, B. ro.

F. 39. 379. G. 146. H. 138. 142. 130, mit den Pro-
fesoren, E. 172. H. 141. 373. mit Familien, E. 172.
339. mit Frauenzimmern, E. 275. G. 30. S. Assembleen.

Vergnügungen der Studenten ; F. 389. in Erlangen, C.
eie Pr s Gu hals D. 30g.°C. 389.342.
H. 86. in Jena, D. 151. H. 35. in Leipzig, H. 139. 150.

Verlegung der Academien , G. 34.
Veterinair - Schule in Kopenhagen, D. 39rk.
Vissitationen in Greifswald, G. 317 323.
Voltigirboden in Greifswald, G. 324. ‘
Vorlesungen , älteste ^ 245. aufden engl. Universitäten,66 in Erlangen, C. 156. 170. F. 274._inMainz,G.164. in Wien, F. 229. priuatilfîma , D. 275. it Er:

Unger és A. 275. reve ft tense, itere:
benwissenschasften in Galle, D. 310. $. 38. Bezahlung,
H. 350.. Pränumeration - G.43. Eincassirung des Ho-
norarii in Gießen, D. 275; in Kiel. H. 278. Verwen-
dung des Honorarii in Wien, E. 337. unentgeldliche,
D. 273. H. 266. Einrichtung der Vorlesungen, D. 286.
G. 142. H. 338. 349. 355. 356. wie sie abzuwarten
sind, E. 323. Compendia dazu, E. 351. Vortrag der
ebter, G. 98. 205. 206. Dietiren, D. 276. 278. Heft-
schreiben ; B. 338. H. 86. Gebrauch der deutschen Spra-
de, G. 146. Verdoppeln der Stunden, F, 379. Dia-
ria darüber in Greifswald, G. 285. 326. feste Vorschrift
aller Vorlesungen ebendaselbst, G. 59. Frevheit der Stu-
direnden, ihre Vorlesungen elbst zu wählen, G. 35r.

Votiren der Professoren, E. 109. F. 339.
Werbung ; gewaltsame , in Halle ; F. 28. . ,

ER Verfahren der Regierung in academischen
achen , F. 31.

Wittwenkasse der Professoren in Erfurt, E. 317. in Göt:
tingen, D. 359. in Greifswald, G. 310.331. in Halle,
F. 31. der Juristen - Facultät in Leipzig ; F. 167. des
Schdppenstuhls in Jena , E. 166.

Wohlfeilheit des Orts, C. 154. E. 371. 379. F. 102. .

Zeitungen, gelehrte ' S akQA H. 387. greifs-
Zerauile tür dis Students $. M H. 354. übet bie

Fähigkeit angehender Studenten, E. 171. 340.
Zootomisches Theater in Marburg , H. 269.
Zwangsrecht der Academien , B. 300. G. 5. H. 273.

Auf Mecklenburg besonderen Bezug habende Gegenständes
darüber etwas gesagt oder tachgewiesen ill. atbsp

pm VI.



S oiáof. $5..595. €; 330.531. 332. H. 379. 371. zwi-
schen Rostock unb bem übrigen meckl. schwerinschen Lande,
G. 144.. zwischen Ratzeburg und Lanenburg - G. 64.

Abstammung der meckl. Herzige von dänischen Königen,
 HB. 322.

ggeibau C. 114. in den kleiuen Städten, B. 333.
el, E. 355.

en MAt
Adolph Friedrich 1V, H. z. M. F. 198.
Anlagen , D. 274. H. 371. Vgl. Contributionen.
Antonii - Termin, E. 293. F. 106. G. 350.
Ariftocratismus , B. 312.0. ,
Arwenanstalten, C. 221. D. 397. F. 341. 376. G. 49. H.

115, 152. in Dobberan, V. 383. in Friedland, E. 276.
in Grabow, V. 154. in Güstrow, A. 27. G. 160. in

Rostock, A. 114. F. 124. in Schwerin , A. y! 383. C.

ben liter; See ge eMSNNT
Srffemblee, áibetifibe, mirb in 9ioftoc vorgefdlagen, 9I. 105.
Aulici, dereu Stiunmsähigkeit auf Landtägen, V. 3953.
Ausfuhr, C. 311. D. 347. H. 206. S. auch Fornausfuhr.
Baltische Länder, Entstehung derselben, C. 383. E. 368.
Barometerhöhe, H. 11.
Bauern, H. 205. Unterschied derselben im Schwerinschen

und NRaßheburgischen, B. 44. Bauernlegung, C. 221.
226. D. 79. 132. 348. 349. E. 334. F. 62. 108. 222.
554..355. ©. 18. 36. 62. Vauernwirthschaft, A. 163.
V. 44. 193. C. 207.0 352. F. 23. 63. 116. Hr 218.
Verbesserung der Bauernwirthschaft durch Vervachtung bet

Rui: ^59 tcbliugcuts ittette
G. 391. Monatsgelder der fürstl. Bauern im Streligi-

en . 39.

sut Roth: und Hulfsbüchlein wird empfohlen, verketzert
und corrigiret, D. 152..

Vegrähuisse außerhalb der Stadt angelegt , A. 163.

C , G. V. 196. 266. G. 382.er, C. 162.

Bibliothek , ritter: und landschaftliche , A. 224. B. 8. 230.
F. 390. neue für die herzogl. Regierung in Schwerin,
C. 4C0. des srargardschen Kreises, E. 344.

Bienenzucht , A. 44. B. 193. C. 18. F. 99. G. 8.
Biullenstrick, Amtmann zu Boizenburg, G. 239.
Blitzabkeiter, A. 290.
mein A. 243. 290. 85. 44. 71. 149. 265. G. 219.

e . ). . ru. .

Brandenburgs Anrecht an Mecklenburg - E. 63. 334.
Brandversicherung, C. 207, €, 274. '

Brand-



Brauanstalten , G. 208.
Broda , Sleftet, G. 5. O. 262.
Brodttare, G. 292.
Vüchernachdruck , C. 272..
Buchmast , B.: 79.
v. Bülow, des Vormundschafts-Sache , D: 138.
Bünow, A. 236. 261. B. 271. C. 218. D, 317.
Butter, C. 311.
Calender, A. 28. 102. B. 387.
Candidaten-Seminarium wird vorgeschlagen , E. 186.
Canut , F, z. W. E. 143.
Carl I, 5. z. M. C. 142. 190. 331. E. 165. 213.

Carl Leoveld. H. z. M. C. 135. E. 198. 352. G. 239.
2a n, S. 115.
Catechisvms , F Z21. 266. 854: 6. 17: 19-38. 138.228;

395. H. 88. 96. 218. 390.
ESOSioilimins; 6:1. M. €. 135.
Christian Ludwig 1, H. z. M. D. 127. E. 149, 352,
Christian Ludwig Il, H. z. M. C. 135.
Christina mMagaretha , H. z. M. E. 198.
Christoph , H.z. M. E. 197.
Cimbrische Wossersluth, C. 12. 113.
Eollecten in den Kirchen , B. 43.
Goloniften, flandrische, G. 208.
Commerztraclat mit Frankreich . C.. 221.
Contribu:ionen- B. 394. 395. C. 219. 332. G. 347. H. 371.

Contributions -Modus, A. 81. D. 347. Remissionen, C.

i DN Anlagen, Erben - Modus , Hultencataster,
Credit , o. 378.
Criminal - Kosten, Vereinbarung zu deren gemeinschaftlicher

Uebertragung, B. 395. G. 331... 370.
Crivitz, D. 363.
Damm, heiliger, C. 114.
Deputationsrecht der Städte, B. 375.
Ditmar ,. B. V. 194.

T S 129. 9. 283. 5. 152. 383.elip, 9. 257.

vie F. 342. Eisenfabrike, D. 267. Zuchthaus, B.
oes Verwandlung derselben in Bauergüter, B. 234.

Licitätion der Domanial - Pachtungen, H. 231. neue Ein-

o iiri strelitzischen, F. 159.Fherecht, A. 117.
Eintünfre des Landes . C. 219. 296. D. 349. E. 355.
Einlieger, E. 164. 174. F. 97. 178. 8. 39^ 53, 70. $$
telifabetb $. 3. M. C. 382. E. 197.0 .
Enkscheidungen , gerichtliche, itt meckl. Processen, 5, ro.
Erben : Modus ; F, 383. H. ji vo Erh-



Erbhuldigungen der stargardschen Ritterschaft, V. 324.
Erbpacht der Pfarrländerepen, D. 203. E. 12. G. 97. 229.
B e REDEAER sauenburg, D. 31. 123. G. 380.
Erbvertrag, eesneuer, A. 16. 18. 19. 28. 30. B.
Erdarten 5 n. Vgl. Walkererde "Mergel.
Ertragsanschläge von Landgütern, C. z15. D. 152.
Eramen der künftigen Prediger. H. 391.
Erecution, Iusruetion für die Landes - Erecutoren, B. 393.
Fabriken und anufacturen, A. 363. B. 363. D. 116. 119.

Feuerübfhungs-Unsialten- B2». 260. 0. 162. D. 194.
gsm [ehnsherrliche SBe(tátigung berfelben, G. 279.
ges 3 Fischerey, S. 159.. Lachsfang , E. 355

Heriugsfang des Klosters Broda, E. 3.

joder $5. Rladearbeit, "E 174. Hanf , H. 159.
lüsse und Seen einiger Aemter , B. 316.

Franzosen des Rinddiehes., A. 204.
Frredrich 11, H. z. M. A. 131. B. 254. C. 135. D. 349,

sod n. H. z: M. C. 133. E. 122.
eie Yoilbelm , 0 3. 9. $. 342. . ,riederike Caroline Sophie Alexandrine, P. v. P. G. 212.

ürstenberg , G. 258. .
Sr V. 387. G. 116. 207. 279. 3D. 395. 397.
Garnissons - Kosten, Veyträge dazu , E. 391. .
Geburts - Copulations- Sterbelisten, A. 139. C. 15. 211,

GZ! Nn es MP eedor, .G. 347.
e o Bitz, E. 'r 235.7 y np 44.227.
exl diiten ' geheime, A. 1 pau.
Gesetze, deren SSetbe(fetung, 3D. 134.
Gesinde . H. 190. .
Gespenstergeschichte, zu Sülz , A. 237. zu Walkendorf, E,

eA,nnen zu Lübz, G. 303.
Gewicht , B. 251: —Glasfabrike zu Remplin , E. 356.
en s m 165. 95; 271.
Grâucverichtigungen., D. 319. H. 369.
Grevesmühlen , C. 21.8. 250.
Größe des Landes,. C..219. 296. D. 5. 349. E. 354. H. 205.
Grünenhäger Bauern , A. 287. H. 371. Güftrow,



OMEN VOCE
5233. 29 emeinschaft der Ehegatten im StargardischGuias Joel, iN as e S
M secdr pAA
cg... -hen, E. 288. Gesege für Hand gen- D. 319. iate

Saepe d $4. E. jz; werter. G. 312. 367.
E.S stretitisher, H. 370.
Herenprocesfe Am fie haftet, E. 96. 293. G. 256szinrich 1, G. z. 6 547. '

Rr:H Ev 2 Julian te iterat eteURHolzmangel , RSS S. 295 uin alle ors, H. 371.

METtmufen - er, C '

 mc
Isgrgereqigteit auf i ENS C. 331. €. 196.
Indigenat , A. MCN gemeinschaftl. Feldmark, G. 3221. 333. D. 349. 363 S 383. 35. 109. 295. e
iiit: eut 2. €. 213. 329. 330. $. tome
Infecten , H. nn uf dem Lande, D. 203. E. 3.

g szurev. ...
l Aat Bitter i
Juntskauleyen DG. 343.
üaumerzieler, D. m Abzuz für di
PEE ar für die Herrschaft Wismar,

Niente re esiti . q.:
eiberorbmung für di
aigerordaung ir deu gemeinen Mann auf dem Lands

Klöster»



Klöster, G. 221. 329. 332... 363. G. 215. «$. 370.
Klostér Dobberrin, B-: 190. Sloftet Ribnitz , B. 394.
3935. D. 274. Kloscer zum heil. Kreuz in Roscock , E.
329. Kloster Marienfließ an der Stepenttz - C. 329.

Koppelwirthschaft , C. 114. E. 95. 132. 223. 333. Ö. 67.

sus? C. AA 5. 17. 36. O. 167. 9. 151. 223.
Kornpreise - C. 250. D. 6. Sornmanget ,-SovntDeurung
und Verbot der Siugfujr, G. 288. 305. 8. 97.

Kreisdefenssions - Kosten, S. Reichscontingent.
Krieg, siebeniähriger, B. 235. 375. C: 330. D. 61. G. 127.
Kundbücher werden statr der Kundschaften vorgeschlagen,

de, D. t2.
ganbdatfeu, 95.208. 312. 364. 392. G. 278. 282. D. 4.

380. F. 80. G. 319. 399.
Landesfolge , E. 84.
Landesschulden , ältere scändissche - B. -1394. C. 332.0 ,
Landesvergleich, C. 134. 219. 332. fayserl. Confirmation.

gardaestüte. E. 273. G. 180. 378.
Landgüter. hohe reise, €. 67. 173. 232. G. 69. Schä-
saûdkaslen ; C. 330.333. D. 274. 347.. . .. .
Landstädte, C. 332, D. 79. Ackerbau und sonstiger Betrieb

daselbst, V. 334. Laudstädte stargardschen Kreises, G. 262.
o a BM CE Ct

öfnung e H.. 370. Form der Landtags : Protocolle, F. 321.

E -
Lehmschindeldächer, BV. 287. H. 88. .

reha. gite qui 232% Uundieglie, Ess h:329.
Bivifions : Matrikel.der Lehnpferde , [3^ Erbrecht D
gitimirter Kinder, D. 234. Lehne extra curtem, E. 74.
Schulzen -Mühlen u. Burglehne, E. 293. Q. 135, Ver-
jährung , C. 331. Vgl. Hofwart, Fideicommisse.

Leibeigenschaft, und deren Aufhebung , B. 163. 194. 333-
C. 189. 221. D. 132. 204. 274. E. 47. 87. 123. 211.

Leih nbegrtass Adetaltafen &amp; zs BiE .
Leichengebühren beym Durchgang durch mehrere Kirchspiele,
Leb zeselfchaft, teligib(e, in Rostock, A. 5.
Leuchtenberg, Anwartschaft, D. 274.
sotterie vor Büchern, A. 215. von Fechkstuden, B. 324.
Louife eS».&amp;. 6. $. 127, 128; 177... 201.

240. 289, 2974 H, 79. 87; 299, KLudwigs-



Ludwigslust, A. 13z1. E. 104. G. 181. 227. Vieharzneß:
Schule, F. 71. Grundriß , F. 80.0 ;

Lated' i wit der Stadt, E. 85. lübsches Rrcht, G,
365. Posten von und nach Lübeck, C. 329.

LünpurgSchatfghrt, G. 337. .. .
Magß (ters, § z ?: 248. 391. Gettaidemadß des Mit-
Märkisches Recht Ini Stargardschrn Kreise, E. 293. G. 135.
Magbeburgifche Canonicate H. Gustav Adolph , D. 123.

Manufacturen § S. Fabriker,
Nargaretha Elisaberh , H. j. M. €. 197.

Medicinal "tilii E. 86.124. (9. 158. Mediciùal-
Collegium. S5.
et; C. 296. D. 347. 348. G. 391.
Mineralien ,. insonderheit Granit und andere Steinarten,

93. 194. 195.317, G. 114. 115. 249. Steinbrüche, E. 355.
Mirow - B. 154.. C. 15. 115. 359. T ?

hlen, déren Licitation, D. 268.
Minen A. 69. C. 163.,282. 295. E. 213. 218.
hun,irSN DatMM. A38
urs. hisBata jar Veschüchre betvadifet ; 3$. 397.
Naturlich: Kigder hee Herzöge. E. 294.
Nee farin burg , Spielcharten : Fabrik , C. 279.

Vet eta 243i
vieuftaot, G. 13. 115.
Viclot , F. z. W. E. 3. ,
Observatorium zu Remplin, D. 56. H. 10.
Obf 3.266, G, 114, Obstbau , F. 99.Vblunomische [ Gesellchaft ' ers Vorschlag , A. 139,

wirkl. Einrichtung, H. 63. 321.,
gbnes
Dstsee! Abnahme, E, 327. Bestandtheile des Wassers,
Pädagogium zu us 9l. 261. 3. 317.
pardin, 9|. 28. €. 221. Winterassemblee, F. 71.

v. Passow - S s
Wranbinbater ritterschaftl. Güter, Landstandschaft dersel:
Pd edsebstahl, E. 3690..
tret . V, 9. uM . Pietis-



Pietismus, C. 7. 271.
Pleureusen, D. 349.

öhi , A. 68. B. 191.
iud sio. w. 53.10. acu tA
Prämienkasse für die Unterthanen im Amte Boizenburg,
Prâvositi,. follen denunciiren , E. 182. . .

Prediger, Accidentalhebungen, C. 22x. Adkerwirthschsft,
C. 86. G. 101. 359. gelehrte Beschäftigungen, A, 152.

Prediger in Rosrock seit 1788, 1), Dixectoren des Minißerii1) C. O. Detert , und 2) J. szartmann, [C. 288.. 3). G.
VerhsrdingB „E. 176. 11) Jacobi - Kirche, Pastoren,
o beidn ; 2 §' epar Pus2) I. C. Dererjen, $. 224. Frühprediger , Z J: C.
Petersen , und 2) G. Detharding , 1k, H. 224. U)
Sytariens ite, — 1V) Nicolai - Kirche, Pastoren , 1)

I. sZartmann , F. 490. 2) C. M. C. Stever , $ 224.
Nachmittagsprediger , 1) G. V. 5. Niehenk,,.. E. 393.

9 Siete . Girhe, Pastoteas, EV; TS ' e zz t:
2) J. W. Brunow , D. 64. Nachmittags Predigen; 1)
I. W. Brunow, und 2) G. 5$. Deterfen, 4D. 64... V.)
Heil: Geist- Kirche, 1) I. Z. Pries , F. 359. 2 8/6.

Prebigee : dbitwentafe, mecklenburgische , E, 212, 9. 88,
Preisaufgabe ber Intendance des schwerins&lt;hen Theaters,
Prßfrehheit, C. 15. G. 18. ...
Priuilegium de non appellando , A, 266, B., 368... G. 66,

Pröducte. &amp;. 23.
wt; |
Becucie an den Reichstag, F. 329. H. 390,
Redevin, G. 178. 378.
Refugiés, G. 221. D. 274. .
Reichscontingent und Kreis - Defension, D. 113. 143. 211.

222. 250. 267. 281. 329. 347. 386. 394. E. 4. 23. 137.
187. 228. 256. 294. 362. 378. 386. Ö. 89. 122, H. 136,

Reichsfürstenrath, Alterngtion in demselben, E. 363-
Reichskammergerieht, Präsentation ‘dazu , H. 369.
Reluitionskasse, H. 370.
Remplun ,; D. 56. E. 356. H. 10. ..

Bnbvicl EN f 185. 329,
Ripuarter D. 194. ' '

Röbeticher Waid in der Müritz, 9, 150, € 115,
* .

Rostock,



MS:CEstadiodiertat. 138. Landtags - i éznivEETttt üReichscontingent - D. 251. 281. s i. 18.28; 9.39:

lvV ti: Renauusiua Pana rr egi:
pon: Et 356.. Erziehung inb elctébaftlide Bir
B. 267. Vergnügungsdx ô . iges&amp;occobille  &amp;ritmaebemdt. ELSelenc.PinIt — — Einrichtungen EAE
109... 377. 8.53. "VWrautlgchtsorduun qsreczte ..Verordnungen in Handwerkssachen, G Vith:
Bruchsrücke über die dortige Verfassung- 'Es stgtisiscue
369. 362. 370. §. 177. 222. 3535. O oris
a btsten, d, 249. Z . 311. Menge der

Ewe H
SU; zu Sim Konow ; E. 362.
Ce rn auf Smeinfeysf Feldmarken, G. 32Sn m e ...%.v.v.oe oa .derheit der Elde , C. 148. 163. 217. N; 338; inson-

D. 4. 17. 36. 48. 49. 65. 80. 81. 126. 3 T ain

M Nis K "fé;m s jab ein ^um ' ii
EHnad Hrouspol , $. io
Schulanstalten, A. 154. B. Dd C. 189. 'ur
m. I EREittenbutg, €..368. au L ! $203.

ES Ä , [A " E s: m
een, NineBk mit der Krone im 30-

Schwedter Echschast, B. z: TANSe
dur.uuSchwe-



Gdpverin ,, &amp;tabt, 9I. 150. 131. 63. 164. 202. 245.288.

_ÄÜnhzieshaus; F 179, tatbolibee Ceminatiim.F. 223.
v. Schwepin, adl. Geschlecht, D. 125.
Seebad , zu Dobberan, E. 130. 184. G. 145. 383. H. 333.
Seehunde, H. 188.
Seideubau , D. 395.
Sibethsche Sache, A. 137.
Singechor in Rostock, A. 244.
Siaven , B. 76.
Sommerrocken, C. gz.
Sophia Charlotta, H. z. M. C. 135.
Sophia Zedwig , H. z. M. E. 198.
Stsdcpfandbücher, U. 28. 30. 43. 178.

ande , E. 3553.
Stallsutterutag? H. 217. 223.
Stargard , C. 231. . . :

Stargardscher Kreis, C. 222. Matricular:Anschlag und Ver-
hältniß gegen die andern, C. 332. H. 371. Beytrag.zu
den ältern Landesschulden , C. 332.

GCtatiftit, 9L. 69. G. 219.
Steinfeldter Hufen , A. 155.
Steno , nordischer Vicarius , D. 127.
Sternberg , A. 144. V. 271.
Steverreceptur - Schulden , $9. 37c.
Stiftungen, milde, A. 28. 343. -
Strafe des lebondigen Begrabens , C. 280.
Strasburgische Canonicate, C. 25. D. 124. E. 66. 104. 291.
Strelit, , F. 206. Dicasteria, E. 294. Zuchthaus, F. 159.
Subsidien - Tractat mit den Generalstaaten, C. 136.0. .
Successions : Vergleich von 17041 u. Eriäuterungs - Vertrag

Taufiieia sus es Aciten bet 2Benben, G. 123.
Tanfzeugen , A. 203.

Terfa charbon Amalia , F. v. T. u. T. V. 72. 167.
Toitenwinkel, B. 42.
Tontine wird empfohlen, A. 69. 81.
Torf, C. 85, D. 346. . .
Trauerbeschränkung , ehemalige frevwillige, A. 28. 130. 165.

Abschaffung der schwarzen Kleider, D. 115.
Uniform , ritterschaftliche, H. 370.
Union, E. 355.
Darmer, G. 2100 .

Verldbniß. Nothwendigkeit der Zeugen, G. 322.
init ddr; Gn, 0. iu.e orgisches - Mm der Seuche,€Vögel, D.. 305, d. 18r. E ren wt » E. 283.

Ndlks:



Volksmenge , C. 219. 296. D. 5. 28.. 342: E. 174. 306,
354. G. 52. 7O. 104. H. 11. 203. im Strelitzischen, E.

ecd PAP zin.aos ' Vorderstadt Nenbranden-
ur . 332.

Vormundfchasten im herzogl. Hause , $. 209.
Vormundschaftssachen- Vergleich darüber zwischen den preuß.

und strel. Gerichten, G. 202.
Wahren, D. 47.
Waldungen, deren Ertrag, B. 181. G. 350.
Wallenstein , H. z.M. F. 101. 206. G. 286. 392.
Walsmäühlsches Ereffen, C. 194.
Wapen, herzogliches , $. 125.
YOatnawer, O. 210.Warnemünde, F. 98. 125: 221. H. 13. Warnemünder

Zoll, B. 272. C. 69. D. 124. E. 356. 364.
Wasserstauung - C. 368.
Wegebesserung , D. 8. F. 383. G. 36.
Weinban, D. 397.
Wenden, deren Character - C. 264. wendische Absiam-

mung, deren Folgen auf die jetzige Verfassung , E. 291.
wendische Alterthimer , H. 185. 329. '

Wengierskische Anleihe, D. 124.
MWestphälischer Friede, D. 123.
Wetterbeobachtungen, 9I. 30. $5. 387:
Wiedertäufer , A. 69.
Wilken , I. C. F. 252. H. 96.
Wisch , V. 272.
Wismar ; B. 272-.
Wittstocksche unterhandlungen, B. 154. 194. 373. E. 15
Wittwenkasse fürstl. Bedienten,, $.217. medi. Prediger-

wittwenkasse, G. 212. Hr 88. 115, 191. 383.
m gu D. 79. Wollimpost, B. 189. D. 396.

Woilmanusacturen - C. 207. 397. E. 182."F.90.207.91.

suisdile €s, emiten&amp;&gt;
Hintersassen, G. 391. E aftl.
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